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Mrster Uheil.
Von der klugen und ReZts-verständigen Haushaltung insgemein/

wie solche sowohl bey Bürgerlichen Privat-Stande/ als einer Herren-
Standes Hofhaltung zu führen.

Mrste Abhandlung.
Von der Vorbereitung zu dieser Haushaltung.

Das I. BuA
Vsn des klugen als auch des Rechts - verständigen Haus- Vatters / und dessen

Hausgenossen Qualitäten und Beschaffenheiten.
Das I- Capitel.

Bondem allgemeinen Grunde/ woraufdie Haushaltung gebauet .
seyn soll / welches an statt eines Eingangs seyn kan.

c?Ntchalt. dem wir uns nun in diesem Werck dieses zu einem Zweck
5 , Die Sausbaltung einem Bau verglichen. 5.,. Bestehet in vorgestellt haben / daß man eine Haushaltung klüglich

einer Gesellschafft. 5. z. Erfordert eine "nstnnmlge Har- anfangen / und mit geseegneter Aufnahm führen möge/

monie. 5.4. Unter der Oecon^ so will die Ordnung erfordern / daß wir so gleich Anfangs-m-naIIg-nmn.nunbettüglichmHund>-gm / darauf
! erörtert. §., r. Nutz und Vortheil dieser Betrach. das gantze Werck ruhen / und dieser vorgesteckte Zweck
tüngm der Haushaltung, h. Beschluß. zuguter Vergnügung des Haus, Vatters erlanget wer,

j. i. den möge.
Er einen bestündigen §. 2. Es ist aber eine Sache / die an sich selbst be-
Bau in die Höhe zufüh- kannt und unwidersprechlich ist / daß eine ordentliche wol¬
len gedencket / der muß bestellte Haushaltung / sie sey nun in die Enge gezogen
zuforderist einen bestän, oder weitlauffig / niemals auf einer einzelen Person bei u-
digen Grund legen/wor, he / sondern eine Societät oder Gesellschafft verschiedener
aufer nachmahls den Personen erfordere/welchenach unterschiedlichen Absich«
Bau biß zum Gipffel ten/ als Ehemann und Ehefrau / Eltern und Rin-
glücklich hinauf führen der / Herschaffe und Untergebene / insgesamt aber
kan. Denn so hie gefeh- als Hausgenossen in einer Societät zu bettachten vor-
let wird/so!muß der gan, kommen.
ze Bau nothwendig feh- §. z. Unter denenselben erfordert eine Haushal,

^ ^.... ^ / ob er auch schon im tung / die mit gedeylicher Aufnahm angerichtet und ge¬
übrigen denen Bau, Regeln gemäß aufgeführet worden führet werden solle/ eine gute Ordnung / und einstimmige
seyn sollte. Eine gleiche Bewandnis hat es mit einer Harmonie / darinn man sich gebührend begegnet / und ein
Haushaltung / die mit gedeylicher Aufnahm geführet jeder seines Orts/er stehe den andern vor und regiere/oder
werden solle : Wo es darinn an dem wahren Grunde werderegieret/diefchuldigePflicht/dieihm obliegt/genau
mangelt/ so bleibt alles / was darinn gehandelt und vorge, beobachtet.
nommen wird/ ohne ersprießlichen Seegen / obs schon von §. 4. Denn gleichwie die Oeconomie des menschli,
Men noch so einen feinen Schein haben mögte. Nach- chen Leibes nur so lange in dem Stande der Gesundheitbleibt/



Erstes Buch.

bleibt, als lange das Haupt/ Hertz/ Lunge/ Magen/ Han,
de/Füsseund die übrigen Glieder inder Ordnung / die ih¬
nen der Schöpftet in der Natur angewiesen / vollbringen/
insonderheit aber die untern Glieder von ihrem Haupte/
als dem obern Theil des Leibes »ermittelst deren ihnen
mitgetheilten Lebens-Geister ihre Bewegung annehmen/
und sich von demselben als ihrem Vorsteher regieren
lassen. Dahingegen / so auch nur ein einiges Glied so
gering es auch seyn mögte / seine ihm angewiesene Ver¬
richtungverlasset/ Die gantzeOeconomie des künstlichen
und ordentlichen Gebäudes des Leibes Noth leidet / auch
wo denen Unordnungen und Fehlern nicht in Zeiten ab-
geholffen wird / in augenscheinliche Gefahr allerdings
zerstöret zu werden fallet/undzuletzt gar dahin fället und
erstirbt. Also kan es auch in einer Haushaltungnicht
besser gehen/wo derHaus-Vatter/alsdas Haube/ das
ftine untergebene Hausgenossen / als die Glieder
regieren / und denenstlben ihre Verrichtungenan«
rveistn und austheilen sollte sein Amt entweder gar
verlässet/oderdoch fahrlässig verrichtet; oder hin¬
wieder die Glieder/ an statt daß sie sich regieren lassen soll-»
ten/entweder selbst regieren wollen/oder sonst ikre Schul¬
digkeiten allerdings vergessen / oder doch nicht Pflichcmas-
sig verrichten. Welches 5ann so verkehrt ist / als rvenn
die Füsse über dem Ropfe stehen wollt?», / das
Haube aber unter den Füssen liegen / und sich von
denenselben ereeren lassen sollte. Da hingegen eine
Haushaltung/ die in guter Ordnung gesühret wird / vor¬
trefflicher und nutzlicher ist/als sie immer gelobet werden
kan. Denn was die Füsse und untere Glieder dem Haub-
te sind / das ist sie denen obern Standen / als welche auf
dem.^au^Standeruhen / und von demselben gleichsam
unterstützt werden. Selebret/ wie man nicht allein et¬
was redund ehrliches im Seegen GOtt s erwerben/
sondern auch / welches gleiche Kunst erfordert / da< Er,

wordene erhalten/vermehren/Schadmund Unglück da¬
von abwenden/ wohl anlegen/ und dem Neben-Menschen
davon das seinige ju Erhaltung des menschlichen Lebens
abstatten möge.

§. s. Nachdem aber diesen gelobten Zweck zu er'an«
gen / nächst dem Seegen GOtteS/nichts Heilsamerund
nöthiger ist / als daß angeregter Massen Haus-Vätte-
re zusamt denen Haus, Genossen / sich / ihren obha-
benden Schuldigkeiten gemas/ in ihren gebührlichen
Schrancken halten : So erfordert die Nothdurfft und
Ordnung diesesWercks/daß denenselben in diesem ersten
ZSuch besondere Regeln / die sie ihrer Schuldigkeiten
errinnern/ und weilen sie aufdie Erfahrung und deS CHri-
lenthum gegründet sind / nicht trügen können/zu gedey-
icher Einrichtung der Haushaltung fürgeschrieben / und
le solcher Gestalk zur Haushaltungqu»li6ciret und vor¬
reitet werden.

t. 6. Ehe und bevor aber wir zu diesem unseren Vor»
haben schreiten/kommt eine Fragevor/die den Grund zu
dem gantzen Werck legen / und der Haushaltung ihre
wahre eigendliche Gestalt geben muß / und daher etwas
eigentlicher zu betrachten würdig ist: Nemlich obs auch
wohl nutz und ratksam seye /die Regeln so das Christen,
tbum giebt / (denn von denen/die aus der Erfahrung na¬
türlichen Künsten und Wissenschafftcn in eine Haushal¬
tung einfliesen / würde als von einer offenbahrenunwic,
dersprechlichen Sache eine Frage anzustellen überflüssig
seyn; ) in eine Haushaltung einzuführen ? Indem / so
man sich gar zugenau und ftrupolös an sie binden und nie,
mahl in die Gelegenheit/so dieZeit und andere Umstände
an die Hand geben/ schicken wollte / solche Christliche Re¬
geln einer Haushaltung eber schäd-als förderlich seyn
mögten: Gestalten nicht allein die Heyden Aristoteles/
VirgiliuS / Minius und andere mebr die vom Christen¬
thum keine Erkantnus gehabt / gleichwohl von einer
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Deß klugen und Reckts-verständigen Haus-Vatters4
wohlbestelltenHaushaltungvielnutzliches und vorträgli-
ches geschrieben/ sondern auch noch jetzt viele Welt-Leute/
die vom Christenthum nicht viel Wercks machten/jadas^
selbe durch ihrunchristliches Leben wohlgar verlaugneten/
gleichwohl mehrmahls und schier durch,gehends / klügere
und reichere Haushaltere als gewissenhasste Christen wä¬
ren : allermassen sich auch von der Warheit selbst in der
Parabelvom ungerechten Haushalter / daß sie klüger in
ihrem Geschlecht als die Kinder des Lichtes seyen / das
Lob hätten: Welches auch daher vernünfftig und desto
leichter zu glauben seye: Weil solche welt und fleischliche
Leute ihre Sorge und Nachsinnen/ oder doch den grösse¬
ren Theil derselben/ ausdie Haushaltung und deren vor-
theilhafftige Einrichtung wendeten; da indessen diejenige/
welche nach Jnnhalt ihres Christenthums auf himmlii
sche Güter ihre Glückseelic;keitstelleten/ihreHaupr-Sor-
ge und Kräfften des Gemüthes in ihrem gantzen Leben auf
solche himmlische Dinge kehrende/ die zeitliche Nakr-und
Haushaltung kaum als ein Nebel-Werckachten kön-
ten. Über diß auch/weil sie wider Gewissen und ihr Chri¬
stenthum/keinen Gewinn begehrettn / in ihrer Haushal¬
tung manchen Vortheil aus Handen liefen / den Welt-
Leute begierig ohne Bedencken mit nehmen könten.

§.7. Also urtheilen alle / und können nicht änderst
urtheilen/diedas Datum ihres gantzen Lebens auf blesse
jüdische Dinge stellen/und demnach auch in ihrer Haus¬
haltungeinen dergleichen vortheilhafftigenGewinn zum
allgemeinemHaupt-Zweck nothwendig machen müssen.
Weil nun hier das Christenthum dem Gewinne gewisse
Gräntzen stellet/wiesernemandenselben mit unverletzten
Gewissen suchen und nehmen könne / so ists nicht ohne/
daß solche Leute/ die ihren Gewinn/wo sie ihn nur machen
können / uneingeschrenckt nehmen / vom Christenthum
nicht gerne hören/ und manchen Vortheilmachen / den
diejenige/die aufGewissen und Christenthumsehen / müs¬
sen fahren lassen .- Darunter auch etwan Göttliche Ge¬
rechtigkeit und Güte zu erkennen seyn mögte / daß solche
indische Welt Leute / dafür / daß sie an den himmlischen
Gütern keinen Theil haben/an solchen indischen vor recht»
schaffenen Christen einen Vorzug / aber auch damit ihren
Theil dahin/und ihr Gutes !n diesem Leben empfangen/
und keinen Himmel mehr zu hoffen haben. Man lasse
aber nur die gesunde Vernunffthier selbst richten : Ob
dann der den Namen eines klugen Haus-Vatters mit
Recht tragen könne/ der um eines schnöden zeitlichen Ge,
winnswillen / der etwanausetlichenPferden/ Ochsen/
einen Kasten Getreydes/Beutel Geldes u. d .g. bestehen
mag/den er aber auch mit so mancher Unruh / Furcht/
Sorgen / Rennen und Lauffen sauer genug bezahlen müs¬
sen/ die Ruhe im Gemüth/worinn gleichwol die süsseste
Vergnügung dieses müheseeligenLebens bestehet / ja so
gar ein gantzes Königreich verlieret: und dabey doch mit
der unvermeidlichen Sorge und Furcht sich selbst unaus¬
gesetzt ängsten muß/ daß er vielleicht um dieses alles/ durch
Krieg/Brand/Diebe/und andere Unglücks-Fälleunver¬
mutet kommen/ oder er wohl selbst/und vielleicht in der
nächsten Nacht/ durch einen plötzlichen Tod weggerafft/
und aus seiner Haushaltung gesetzt werden mögte. Das
mag denn bey aller weltlichen Klugheit und vollem Über¬
fluß einerecbt thörichte und armseelige Haushaltung bey
allen Vernm fftlgen heissen / dgrinndas Vieh in seiner
Maß noch glückseeliger/ als der Haus-Vatter selbst / zu
schätzen ist.

§. 8. Gleichwie aber derjenige ein recht kluger Mann
zu nennen ist / der ein Ding zu seinem rechten Zweck zu
richten weiß / und daher nur derjenige Haus-Vatter al¬
lein als warhafftig klug zu loben/ der in allen / was er in

seiner Haushaltung vornimmt / den rechten Zweck trifft:
Die Vernunfft aber selbst ziemlichen Theil erkennen kan/
daß die menschliche Seele/als ein Geist / der zu geistlichen
und himmlischen Dingen erschaffen ist / viel zu edel und
generös ist/daß sie sich in indische Dinge / die ihrer Na¬tur zu wider/ verwicklen/und solcher Gestalt wider ihre
Natur eine grobe indische und thierische Art annehmen
sollt: So folget von felbsten / daß ein vernünfftig kluger
Hauö-Vatter/soer sich den Adel leiner Seelen geziemen-
dermassenzu Gemüthe ziehet / keinen so groben Zweck/
als der obangeregte schnöde Gewinn ist / den Haupt-
Zweck seiner Haushaltung seyn lassen und darauf beru-

^ 9- Nachdem aber das Christenthum diesen Zweck
allen Haus-Vättern zusamt dem richtigen unbettügli-
chen Weege dazu zu gelangen / vollkommen zeiget / und
all dasjenige / was die blosse Vernunfft hier nicht errei¬
chen kan/in reichen Maß ersetzt / so fliesset hieraus der un-
wider'precbliche Schluß; daß die Haus Regeln die aus-
dem Christenthum genommen / und denen Ersahrungs-
Regeln beygefüget werden/ in einer Haushaltung / so gar
keinen Schaden / der in Warheit ein Schade zu nennen
wäre/bringe / daß vielmehr ohne dieselbe keine Haushal¬
tung recht warhafftig klug geführet werden könne. De-
me auch daher in der Christenheit kein Haus-Vatter/
wo er änderst den Christlichen Namen in seiner Haus-
halttmg zu führen gedenckt / ohne Schmähung des Chri¬
stenthums zu wiedersprechen sich wird unternehmen
dörffen.

§. 10. So soll denn nun in keiner Haushaltung/
so ferne sie Christlich Heisset / der Haupt-Zweck / in bloß
natür-und weltlichen Absichten beruhen / daß man auS
Geitz reich zu werden / seinen Staat anschlich und groß
zu machen/Ehre zu erlangen/Brod zu gewinnen und was
dergleichen theils sündliche/ theils bloß natürliche Absich¬
ten mehr feynmögten/der Haushaltungabwarten / und
entweder aus Noth/ oder Lust die Zeit zu vertreiben arbei¬
ten wollte/da man sonst ausser dergleichen Fallen wohl al¬
les unterlassen / und Stab und Stange fallen lassen wür¬
de. Sondern ein Christlich-klugerHaus-Vatter stel¬
let sich in allem was er vornimmt / GOttes Ordnung
und dessen Beruff zu der Haushaltung darinn er stehet/
als den Haupt-Zweck steis vor Augen / und gedenckt
überall / daß er im Gehorsamgegen dem Willen GOt¬
tes / als des obersten Haus-Vatters/ zu dessen Ehren/der
ihn in diesem Stand gefetzt und beruften / getreu Haussen/
und alle Arbeit / Mühe und Fleiß eben deßwegen / weil
ihn der himmlische Haus-Vatter dazu beruffen / getreu
verrichten und haushalten wolle. Diese Absicht kan nicht
nur eine Heydnische und Christliche Haushaltungrecht
unterscheiden / sondern giebt auch dieser für jener einen
vortrefflichen unbeschreiblich - grossen Vortheil und
Vorzug.

§. 11. Denn erstlich wird solcher Gestalt eine jede
Arbeit/so gering und verächtlich dieselbe an ihr selbst auch
seyn mag / zu einem Gottes Dienst geheiligt. Wann
dann eine Magd in ihrem Dienst die Stuben kehret/
und dabey die redliche Absicht hat / daß sie es im Gehor¬
sam unter der Göttlichen Ordnung / die sie in diesem Be¬
ruffgesetzt hat/verrichtet/GOtt so wol dienet/ und dem¬
selben in ihrem Werck so gefällig ist / als wann der Haus-
Vatter einen köstlichen Bau auf führet / oder auch ein
Hochgelehrter Doctor ein fcharffsinniges Buch schreibet/
aber dabey dieser reinen Absicht ermangelt. So macht
auch 2. diese Betrachtung fleißige und unverdrossene
Haus-Vätter. Denn da Welt-Leute in vielen Fällen/
da es mit der Nahrung in dem gesuchten und zum Haupt-
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Zweck vorgestelleten Gewinn nicht allen,al nnd überalt sondern im Gehorsam gegen Göttlichen Berufs und Ord-
fortwill , aus Verdruß und Unmuth zu empfindlichen nuna Haus hält mit dem Wohlgefallen GOttes/der sei-
undofft unwiederbringlichen/aber daher zu spat beklag« ne Güter nach seinen Willen austheilet / abermal ver»
ren Schaden des Hauswesens / die Hände lassen sincken/ gnügt / sich dabey erinnernd Daß ein Reicher im Ende
und voller Ungeduit und öffters mit Fluchen und Schel- von seinem Überfluß an Nahrung und Kleidern ( dcnn
ten das Werck gar aus den Händen werffen und liegen mehr wird zur Erhaltung dieses Lebens nicht erfordert,)
lassen/ da arbeitet ein Haus-Vatter wie wir denselben mehr nicht gemessen könne / alsoerjcnige/ der sein täglich
hier vorstellen/ auf Göttlichen Befehl getrost fort / damit nothdürfftiges Auskommen hat / der mannigfaltigenUn.
er seinem Beruffgenug thun möge; erlangt auch bey sei- ruhen/Sorgen und Kranckheiten/denen jener bey «einemnen unverdrossen anhaltenden Fleiß / offt einen Vor« wollüstigen delicaten Leben unterworffcn/dieser aber über¬
theil/ den ein solcher verdrossener unwilliger Haus-Vat- haben ist/zugeschweigen. So ist auch zuletzt in einerlol-
ter / durch seine Ungedult selbst verdirbt und verabsäumet, chen Haushaltung / wie hie beschrieben ist / dieses ein vor-
Auch führet diese Betrachtung z. zur Sorgfalt und trefflicher Vortheil und Vorzug / daß der Haus.Vatrer
Treue / daß man in der Haushaltung nichts liederlicher s die Versicherung hat/das der Gewinn/den er erlangt/
Weise verthue / oder auch einen Groschen verwahrlose ein Seegen GOttes, und eine Erfüllung 'einer Verheis-
Denn wer sich GOtt als den obersten allgememenHaus- sungist: Dahingegen in ein er bloß-weluchenHau^hal-
Vatter und Lehen-Herren vorstellet / der die Menschen tung / alles was man erwirbt / ja Speise und T>a ick
in ihren Haushaltungen zu Verwaltern und Vasallen selbst als ein bloß natürlich Ding/so Menschen uno Vich
bestellt/und daher von jeder Einnahm und Ausgab Rech- zugleich gemein haben / ohne diesen Seegen bleibt /und
nung fordert / der lernet sorgfältig und getreu Haushal- wohl gar allerdings unter dem Fluch liegt,
ten / damit er es gegen seinen Principalen in seiner Rech- §-12. Was mehr hievon könntegesiW werden /sol-
nung dermaleins verantworten könne. Ferner 4- g'ebt ches achten wir zu unserm Zweck diß Orts nicht schlecht,
diese Betrachtung Vergnüglichkeit. Beschehrt GOtt hin nötkig / allermassen wir uns auch allbereits wider un,
«inen reichen Seegen/ so nimmt man denselben mit Dank- ser Vermuthen langer a's wir gedachten/ aufgehalten ha«
sagung als eine Frucht seiner Arbeit / die er in feinen Be« den : Welches aber der Christlich geneigte Haus-Vat-
ruffgethanhat/an : Wie dann ja Christliche Haushal- ter / wann er betrachtet / daß gleichwol eine gefeegnete
tere /so gut Recht zu den Gütern GOttes/als die Kinder Haushaltung auf diesem Grunde beruhen müsse / sich
dieser Welt haben. Gehets aber sparsam damit her so uicht mißfallen/ fondern vielmehr zu ungezweiffelter Auf,
ist der Haus-Vatter/ der nicht umdes Gewinns willen/ nahm seiner Haushaltung anwenden wolle.

Das Ander Capitel.
Von denen PfliZten damit der Haus-Vatter feinem GOtt

verbunden ist.
Innhalt. ^ Tugend ihre besondere eigene Belohnung mit sich

s.i.Allgemeine Mittheilung aller Pflichten die sich an dem Haus.

D«lter finden sollen. 5. -. Gottseeligkeit z. Erkanntus /.Gleichwie aber GOTT der Anfana und Ur-

spmng ist^m Dinge in
Honntags-Wereke. 9. Vertrauen aufGöttliche Vorsorge. «llelN ihr Wesen haben sondern auch noch alle Augenblick§ , durch desselben allmachtige und seegnende Krafft erhalten

^rden : alsomachenwir auch von denen Pflichten/wo-
^ der Haus-Vatter seinem GOtt verbunden seyn soll/

den Anfang ; welche wir alle insgesamt in die Gottseelig-
"'s die Mutter und Begriff aller Pflichten und See-

/ gens/zusammenziehen.Weildieselbe zu allen Dingen nutz^ / und die Verheissung dieses und des zukünfftigen Le-

M-«».-» d^dikÄ/da- Su>!- U-RVM
Wandel / die andere aber die Haushaltung eigent, ruchlose Gottes-veraesseneH^
lich und ohnmittelbar betreffen. Und obwohlen dieses UchNwendi^ Haushaltung unter dem
Vornehmen / was die erste Art anlangt/ etwan daher eine notywenoig liegen muß.
unnöthige oder gar unnützliche Arbeit zu seyn scheinen . Z? Es begreifft aber die Gottseeligkeit/diewahre
mögte / weil rechtschaffene Christliche Haus-Vatter Erkanntms und furcht GOttes als zwey Haupt-Srü-
ihre Schuldigkeiten aus andern Christlichen Büchern Am sich ; denn es kan niemand gottleelig leben / der
»hne dem verstehen / bey ruchlosen Haus-Vattern aber GOtt nicht vorher erkennet und fürchtet. Wir verstehen
alle gute Erinnerungen dißfalS verlohren / und wol gar über hie nicht eine bloß naturliche Erkanntnüs / daß einverlacht werden dörfften; so wollen wir doch guten Ge- sey / dahin auch die Heyden gelangt sind / sondern
müthern zu gute/ die hierinnen etwan versäumet oder aus eine Christliche Erkanntnüs / da der Haus-Vatter in de-
Unwissenheit verführet sind / das nöthigste in einen Be- nen Haupt - und Grund - Articuln der Christlichen Lehre
griff/so kurtz sichs geben wird / zusammen gefasst / für Au« die zur Seeligkeit blosser Dinge nöthig sind/ aus dem ge¬
gen legen / der Hoffnung / daß sie durch gebührlichen Un- offenbarten Worte GOttes unterrichtet ist.
terricht zu bessern Gedancken gebracht / ruchlosen Gemü- >.4. In der Absicht auf die Haushaltung / ( denn
thern aber ihr GewMn rege gemacht werden mögte/ weiter soll dis Orts die Betrachtung hiervon nicht gehen)
nachzudencken / was jur ein elend Leben es seyn müsse/ das wird von einem Haus - Vatter insonderheit erfordert/
in Sünden und Lastern geführet wird / indem ein jeglichs daß er 1. Göttliche Erhalt-Vorseh-undRegierung be¬
Laster so wsl seine eigene besondere Straffe / als eine je- trachte/wie dieselbe nicht allein über alle Creaturen leben-
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dige und leblose insgemein / sondern auch über jede Haus¬
haltung und die geringste Dinge so darinnen geschehen/
sich insonderheit erstrecke. Denn er ist nicht allein der
Schöpffer / von dem alle Creaturen ihr Wejen einmal
erlangt haben / sondern auch der Erhalter / oder eigentli¬
cher zureden der augenblicklicheSchöpffer / indem keine
Creatur ausser dieser Krafft und augenblicklicher fort¬
währender und wiederholender Schöpffung aus einem
Augenblick bestehen / sondern wieder in das Nichts dar¬
aus sie geschaffen ist/zuruck fallen würde. Daher er denn
den Namen in heiliger Schrifft führet: Daß wir in ihm
leben ; daß unsere Haare auf unserm Haupte alle gezeb-
let seyn; daß er gebe Früh-und Spat-Hege» / die Erndie
jährlich behüte/Most und Oel gebe/und seine Fußstapffen
vom Fette trieffen lasse. Hinwiederum ist er auch der
erschrockliche GOtt / der aufaller Menschen Thun und
Gedancken genau aufmerckt / und denen Gottlosen die sei¬
ner Stimme nicht gehorchen wollen/drohet / daß sie ver¬
flucht seyn sollen in der Stadt und auf dem Acker / in al¬
lem ihrem Vornehmen und Vermögen/u. a> m.

§. s. Hieraus soll der Haus-Vatter seinen GOTT
ferner 2. erkennen als den obersten Haus-Vatter der seine
Gütter in einer Haushaltung verleihet und austheilet / so
viel seine Weisheit und Güte dem Menschen nutz und
zuträglich findet. Aus diesen beeden vereinten Berrach,
tungen aber / als einen milden / gütigen Vergelrer aller
Treu und Arbeit/die er in seiner Haus-Verwaltungan¬
wendet. Denn weilGott zugleich ein gerechter und gütiger
Haus-Vatter ist / so kan er seine Diener und Haushalter
noch weniger umsonst arbeiten lassen / als ein ehrlicher
Haus Vatter in der Welt sein Gesinde umsonst ohne
Vergeltung zu dienen anhalten wird.

§. 6. Diese Erkantnus GOttes hat die Krafft/
oder sollte sie doch haben / dem Haus Vatter einen Trieb
zu allen Pflichten / die ihm gegen TO.tt und Menschen

obliegen/ anzuweisen.. Gegen GOTT fleusst daraus l.
die wahre Furche GOces/in deren man sich für dessen
Gegenwart und Majestät scheuet in der Haushaltung
etwas zu begehen / sollte es auch vor aller Welt verborgen
bleiben können dadurch derselbe erzörnet und so ferner ge-
reitzet werden mögie / seinen Seegen von der Haushal¬
tung zu wenden / an deren statt aber den Fluch zu schicken
und auszuschütten. Insonderheit soll der Haus-Vatter
sich nachdrücklich zu Gemüthe ziehen/ daß er kein Eigen-
thums-Herz sey / jondern ein fremdes ihm anvertrautes
Gut zu verwalten habe und von jeder Einnahm und Aus¬
gab dermaleins Rechnung werde thun müssen. Darum
er nicht eigenen Gefallens / sondern nach der inkruQioa
seines Principalen in der Haushaltung behutsam ver¬
fahren wird / damit er keinen Groschen einnehme oder
ausgebe / darüber er Rechenschafft;u geben sich nicht ge¬
trauen sollte. Weil auch GOtt wider ailerleyAberglau'
ben und Seegensprechereyensonderlich eifert und damit
erzörnet wird / fi> solle die Furcht GOrtes den Haus-
Vatter von dergleichen Sünden auch insonderheit ab>
ziehen / daß er dergleichen in seiner Haushaltungweder
an Menschen noch Viehe gedulre / sondern mit möglich¬
ster Aufsicht verbiete / alle verdächtige Characteres und
Aberglauben / wo man GOttes Wort / heilige Namen/
Sprüche und Gebet zu unnatürlichen Gebrauch / Kranke
heiten zu vertreiben / Feuer zu löschen/ verlohrne Dinge zu
erfahren/sich fest zu machen u- d. g. mißbraucht / oder auf
einige Weise dasjenige damit ausrichten will / wozu et
nichtgeqeben ist. So aber GOtt in diesen und derglei¬
chen Fällen beleidigt und erzörnet worden wäre / soll seine
angelegenste Sorge seyn / daß er durch ernsthaffte Busse
und Bekehrung wiederum ausgesöhnet und begütigt
werden möge.

K. 7. Weil auch ohne den Göttlichen Seegen in
einer Haushaltung nichts nutzliches und gedeyliches ver¬

richtet
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sichtet werden mag / so fieust aus dieser Erkantnus 2. fangt darauf die Arbeit gerrost wiederum «n / mit dem

ein emsiges und tägliches Gebet / womit der Haus- Vertrauen / daß seine Arbeit in die Lange nicht könne ver«Vatter alle seine Geschaffte heiliget / Seegen und gluck» gebens und ungeseegnet b'eiben : denn er glaubet / daß
lichen Fortgang derselben von GOtt erlangt / und dassel ' GOtt mehr Mittel und Wege hierzu wisse / kseraus-

be mit täglicher Dancksagung beschleust. Hieher aber finden könne: Da hingegen der jenige Haus^Vatter der

gehöret nicht allein die Haus-Andacht / da er Mor- m solchem Fall so gleich zurück tritt/damit nur zeiget, daß

gens und Abends / vor und nach Essens mit seinen Haus- er seine Arbeit in solchem Vertrauen zu GOtt nicht ver-

gmossen das Gebet verrichtet; sondern er ist auch ver- richtet habe: Welches aber GOtr nicht gefallen kan/dem

bunden in seinemGewissen/bey denen öffentlichenGottes- Haus - Vatter aber nichts als Unruhe in seiner Haus-

Diensten und Versammlungen / wo er sie erlangen kan/ Haltung giebt / und ihn a'so zu einem recht müheseeligen

allermeist am Sonntage / als des HERRN Tage/in der verdrossenen Haus-Vatter macht.

Gemeinde für GOttes Angesicht zu erscheinen / und mit ^ v ^ .

ReZts-Anmerckungen.

sterlichenSeegens/dem Gottes-Dienst beyzuwohnen: „ - «.

Lu diesem Ende sollen die Haus-Geschäffte/in denen sechs ^WiJn Christlicher Haus-Vatter soll sich nicht allem

Tagen also eingerichtet und geordnet werden / daß sie die- aller zauberischen und abergläubischen Mittel / als

fen heiligen Geschafften amSonn-Tage weichen können. zum Beyspiel r ) des Chrystallschens / um da-

Damit man aber desto geschickter hierzu seyn möge / soll durch geschehene und zukunffrige Dinge / vermittelst der

der Haus.Vatter / GOrres Gebot gemäß / von seinen Hulff und Gemeinschafft des Teuffels zu errathen / vor

Thun und wercklagiger BeruffsArbeit / sie mag nun sich selbst enthalten / eingedenck/daß dardurch eine heimli,

gleich die Kräffte des Leibes oder Gemüthes / oderbcede che Verbindung mit dem Satan gemacht/bingegen aber

zusammen erfordern / ruhen / auch dem Gcsindeund Vie« GOtt abgesagt wird; welche abscheuliche Tbat mcht un,

be seine Ruhe gönnen. Wo man aber dieser Ordnung billig / vermöge der Göttlichen und weltlichen Rechte / mit

GOttes zu wider diesen heiligen Tag mit sündlichen Wer» dem Leben gebusset wird/als zu sehen 1.2 v.-o. v.6.k Veuc.

ken / leichtfertigen üppigen Täntzen/ Sauffen/ Fluchen/ ^ ^66.1. s. (?. ns mslel. Se m-rkem. LonK.

Zancken u. d.g. zubringet/ oder auch an demselben/ durch LIeÄ. Ssxon. p. 4. /. f. inverd. Daß auch die / so sich

saureArbeit/ Rennen und Lauffen/in der Haus-Haltung unterstehen/ausdcsTeuffels^unst/wahrzusagen/

wieder einholen will / was man in den sechs Tagen verab- oder mit dem Teuffel durch Lhr>?sta!len overanbrrs

säumet hat/da ist kein Wunder/weilen man die Ordnung XVege Gespräch / oder dergleichen Gemeinschaft«:

GOttes verkehrt / daß es hinwiederum in solcher Haus- zu halten / und sich von ihm beschchener oder zu¬

Haltung verkehrtund krebsgängig gehet / undder Fluch/ könfftiger Dinge Vericht und Erforschung zu er^

der aussolcher Sonntags-Arbeit liegt / auch so gar das hdlen/mitdemSchwerdtvom^ebenzumTodsolF

übrige / was in den andern Tagen erworben ist / verzehre/ len gerichtet und gestrafft werden/ :c. k Orcl. Lrim.

wie man denn unter andern / aus solcher Ursach / so viele Larol .V .srr. 109. idiqus klsrrk. 8repb. ^ieri^. Si klum.

Feuer-Schaden / und betrübte Klagen über kümmerliche la-ker. ^cici. v^elenb. in psrarici. ri rir. »61^. Lornsl.ös

Nahrung herzuführen/billig mässige Ursachen hat. licsr.n.25.SkLerlicli.p.s.c<znc!.s.n.f4.S:f6.ibiquecir.

§. Z. Nachdem aber die Wercke der Liebe und Noth/ wie nicht weniger des 2.) Seegensprechens / vermittelst

auch dißfglls in gewisser Masse keinem Gesetz oder Ver- welchem zwar mit dem Teuffel kein Gespräch oder Ge¬

kokt unterworfen zu seyn geachtet werden / so soll man meinschafft / wie im vorigen Fall / gehalten wird / jeden-
sich gleichwol diese Ausnahm/ohne Noth gar zu weit aus- noch aber / auf abergläubische und verbottene Weife/

judehnen/keine Freyheit eigenmächtig nehmen / und keine durch verdächtige L!KsrsÄele, und l^ißsturen / Kranck-

Noth dichten / da keine ist. Wo nun ein Geschäffte ohne deiten geheilt / Diebstähl entdeckt / und andere unzulaß-

Gesahr augenscheinlichen Schaden zu nehmen / oder gar liche Dinge verübt werden / dergleichen Seegensprecher

zu Grunde zu gehen/ des vorher gehenden Tages verrich- demnach mit willkürlicher Straff/ alsdaistGesängnüß/

tet / oder aufdem folgenden Tag ausgeschoben werden Lands-Ve>. Weisung / Staupenschlag billig ange-ehen wer«

kan / so soll es ferne vom Haus-Vatter seyn / daßerein den/vermögderPeinl.Halßg.Ordnungsrr. ,c>9.ibiqus

Noth-Werck machen/und den Sabbath des HCrm hier- Leor?. kemus Se Zcspk. Und dieses zwar ohne

durch entheiligen sollte. Unterscheid/es mag solche Seegensprecherey zu einem bö-

§. 9. Die dritte Tugend / so aus dieser Erkänntnus len oder guten Endzweck gebrauchet werden ; immassen

fliesset/ und gleichsam die Seele einer jedweden Haushal- in seinen qu-ekiombus p. z.qu. z^. n 74.

tung seyn sollte / ist das Vertrauen aufdie Göttliche anführt/daß einer Frauen/welche/wie sie vorgab/das Un-

Vorfthung und Güte / die über einer Christlichen gewitter/zu einemgutenEndzweck/vermittelstibrerKunst/

Haushaltung waltet / also daß der Haus-Vatter-recht abgewendet/eine willkükrlicheStraffandictirt wo» den ;

und eigmtlich zu reden/im Glauben hause/ und solcher Ge« Und ist diesem Rechts- Satz nicht zu wider / was in l. 4. §.

stalt in allen seinen Haus-Geschäfften die Versicherung nullis vero L. cle mslef. kc msrkem. stehet / als auswel-

habe / es sey die Haushaltung der jenige Bcruff/ darein chen Text zur Genüge antwortete Klsrrin. vLlrio vizq.ihn die Göttliche Vorsehung gesetzt habe. Wiedersah« msgic.c.z.leK. i.czu. s. undk'err.l'keocj.inLoll.Lrim.
ret ihm denn ein sonderbahres Glück in der Nahrung / so ciilp. 7-rk. 6.Iir.L.^clcl.?r.LsIcluin.mcas.conlo.Iib.z.

nimmleres von derVatterlichenVorsorge / als einen c.6.css. s.S !l'err.(ZreAor .1'boIotsn.87nrgAm./u .unk.

Seegenan, Findet sich aber auch Mangel / san'mt an, verl.lib .z4. 017 .6^18. Ehe und bevor aber diese Mil¬

dern Beschwerden / so die Nahrung sauerund kümmer- kührliche Straffvollzogen wird / ist haubtsächlich vonnä«

lich machen / so wird er deswegen fort zu Haussen nicht then / daß dergleichen Seegensprecher ihren Seelsorgern

überdrüssig werden/dann er glauvet/GOtt habe feine Ur- übergeben/ und von ihnen aufbessern Weg gewiesen wer«

KKen/ daß «r die Arbeit dißml nicht gerqtben lassei/und den/ wie dann / daß solches in Sgchsen geschehe/ befuget



Des klugen und Rechts verständigen Haus Vatters
^gttk.6oIer.p.i.6ec.8oi.n.!o.S!(Isrp2.k'r.Lrim.p.i. tretter wol mit einer srbirrsrischen oder willkürlichen
qu.so.n.s4. LTlicht allem sag ich/soll sich ein Christlicher Straff anzusehen / allermaffen auch GOtt der HERR
Haus-Vattersolcher verbottenen Händel vor sich selbst ftlbsten gethan / als zu sehen L?eck. 22. v. 8. lerem. 17.
enthalten/ sondern nicht einmal dergleichen Leute/welche v .27. Sc^um. ls.v. zs. Und daß solches in den Chur-
darmit umgehen / Raths fragen / in vernünfftiger Erwe- fürstl. Sachsischen Landen beobachtet werde / bezeuget
aung / daß der jenige / so sich bey solchen gottlosen Leuten die Chursächs. Kirchen-Ordnung.srr.gen. 17. §. Essoll
Raths erholt / eben dergleichen willkührliche Straff/ als auch an Sonmund Feyertagen. ö? vecrerum 871,06.6,
sieselbsten / zu gewarten hat / nach Äussagung öene6. snno ,624.§. alle Hand-und Pferd-Arbeit/zc- ^66.
Larps. ?r.(,rim.p« i.^u. so. o .64 .allw0viel^r«juäi- Lsrp2.^pru6.Lonkk. lib. 2. 6ek. Lccles.2s2. Jedoch
ua ju finden. wird (welches wol zu mercken) von diesem Gebott aller

. ^ ^ - Nothfall ausgenommen/als welcher weder den göttlichen
§. 7» Wo man aber dieser Ordnung GOttes. „och weltlichen Gesetzen unterworffen/davonein Beyspiel

zuwider/ zc. anzutreffen !.Uzcc«b.2.v.4!.L!leq(j. ^clä.l'irsqueU.
e?>En Sonn- und Feyertag soll der Christliche Haus- 6e recrs<A. lin. /. 26. gl. 1. n. 19. Lc leqq.än6r. (Zsil. 1.
^Vatter mit allem Ernst feyren/ emgedenck/ daßkein V. i<Z2.n.6Sciecic,.^xm.Lrsvett.eonl.i.n.Z-Scleqq.
Gebott von GOttso offt wiederholet worden / als das k ^srrk. v^clcmb. Lons. 40. n. aF.VicZ. Lsn. remis-
jenige/ was die Heiligung des Sabbaths betrifft/ alszu llonem.verl. notsnöum. csull qu.c»v. Lcur.
fthenLxc>6 .20.2z.zi.;l.Z4.zs .l.ev. 19.2z.76. dlum.if. äecoalecr. 6ik.necnoucari. knulls. csus.2z .qu. 8»
Levevrr. s. gleichwie dieses wol observiret und beobach- Woraus dann dieses folget / wann zur Zeit der Erndte
tet krik!. kaläuin. cje cslib. conlc. l ik. 2 .csp. i z. csf. z. unbequemes Wettes ist/ die Früchte zu sammlen/ solches
welchem zu Folge dann alle Arbeit an diesem Tage verbot- aber an einem Sonntag sich ohngesehr ereignet/ daß man
ten/ nicht allein in den göttlichen / sondern auch in welrli- alsdann an Einsammlung der Früchte wol an einem sol¬
chen Rechten / v.I.k.(^.6e kcr. Sl csp. I. X. eo6.»ä6. chen Tag Hand anlegen dörffe / wann nur/ so viel es im-
Orcl. KccieL LleK .8sx .srr. 17. §. es sollen aber Sc. §. die mer möglich/ der Gottes-Dienst nicht gantz und gar/oder
Bürgermeister aber/>c Insonderheit aber kan an Sonn- von allen hindangesetzet und versäumet.V>6. kricZ.ösl.
und Feyertägen keine Hochzeit vollzogen oder gehalten <luin.C»l.Lonsc.lib.2.c»p.lz .css.4 .Lsrp2 )pr.Lon-
werden / per csp. 4 .x. klefer. csu. 8. Le leq. csus. z;. lik. lib .2 .6ef.Lcclell2f ».öcc.S! I^incic.sc! Oscrsrst.'I'ir.
qu .4.K?(x)ne.1'riri.8ess.24.<jek.ekorm .msrr .csp. 10. 6c teriis .§.ulc. noch keine Noth gedichtet wird/ wokeine
^66. i^inck. s6 vecrecs!. lid. 2. rir .9. §. 4. 8? Lsrp2,Hpr. zu finden / gleichwie gar wol in diesem Capitel §. 8. erin-
LonM.Iib. 2 .6et. 154. Wo nicht von der hohen Obrig- nertworden; zu welchem Ende dann in Sachsen deswe-
keit ein anders durch vüpenlsr-on erhalten worden/ gen entweder von demPsarchenn des Orts/oder von der
Lsrpix. c. 1. 6ek. Iff. Und so darwider gehandelt wird/ ordentlichen Obrigkeit / um Erlaubnus angehalten / und
fiehetes der Obrigkeit / als Handhaber aller beeder Ta- der Nothfall angeführt werden muß / perOr6ia.Lcclek
ftln vi6. csa. ^rilicigez caus. 2z. qu.frey / die Über- LIeÄ. 8sx. srt. geu. 17. § eö soll avch/N.

Das III. Zapitel.

Wie sW der Haus- Batter selbst regieren / oder gegen siS selbst
verhalten löil.

Innhalk. «r es dermaleins gegen seinen Schöpffer verantworten
s. 1. Der Haus-Datter soll sich selbst erkennen. Die Ceel«. möge. . . ^ ^

K .z. Den Leib verpflegen. §.4. Nicht zu delicatqewöhnen.§.r- §i ». Sosoll er nun seine erste undsurnehmsteSor-
WarnungvorUnmasslgkett.h.6.DerselbenSchaden.§.7.Diegeseynlassen / daßfeme Seele / als das vornehmste
Gelegenheitdürju ju stiegen. 3. Eieziemende EhrenÄettunA» Tl^eil/ daran il)M am meisten tlelLklktL / >DFlt

^ ^ ^ schen Haus-Sorgen so eingenommen / in dieselbe ver-
>^5! Jcwetl dem Haus- Vatter seine Hauß-Ge- wickelt und versenckt werde / daß sie darüber gantz indisch

nossen zu regieren / und denenselben ihre werden / und ihren Adel solcher Gestalt verlieren sollte.
Schuldigkeiten abzustatten / obliegt / so Denn was würde es ihm helffen / so er aufsolch unbillig¬
muß er sich vorher selbst regieren zu kön- massige Art die gantze Welt gewinnen und erHausen kön¬
nen gelernet haben. Hier aber wird ihm te / und an derselben unwiederbringlichenSchaden litte,
gute Hulffe und merckliche Beförderung Darum soll er deroselben natürliche Kräfften und Ga¬

geben / so er sich selbst recht kennet / und das bereits von de- den/ sonderlich den Verstand auszuüben und zuexcoliren
nen Heyden / als etwas Gottlich-und himmlisches so hoch trachten / damit das Pfand so ihm der Schöpffer anver-
gepriesene . Nolce re iLum, erkenne dich trauet / nicht ohne Wucher aus seiner Schuld beliegen
selbst/ gelernethat. Was er an sich in der Natur/nach und vergraben bleibe/oder in denen Lastern und Sünden
seiner Leibes- Disposition und Gliedern/ zu beobachten ha- noch tieffer vergraben werde. Auf die Regungen in sei¬
he / darzu wird sich unten am andern Ort bequeme Gele- nerSeele/ welche man Gemüths-Bewegungen/ Af,
genheit zu handeln zeigen. Diß Orts / da wir von des- fecten/Leidenschafftenund Neigungen zu nennen / und in
sen Leben und Wandel handeln / hat sich der Haus-Vat- zwo Arten / die Zorn - artige und begierljche einzutheilen
ter anzusehen / als die edelste unter allen sichtbaren Crea- pflegt; soll der Haus - Vaceer sorgfältige Achtunq
turen/die von GOtt mcht allein einen sterblichen Leib und geben / daß er weder jener Seies durch unmässtaen
was demselben angehöret / sondern eine unsterblichever, Zorn/Furcht/Traungkeit u.d.g.m Rlemmuth oder^ ,

nünfftige Seele / als theure Güter empfangen / mit wel- Unmmh/nochdieser Sekcs durch unmSss,ge S.t'ebe/
chen er / als ein guter HauS-Halter / so umgehen soll/ daß Vegterd«, Hofnung / Fr«»d ». d. g. m Uhsrmueb

sikv
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sich solcher Gestalt verfalle / daß er gar ausser sich nicht ist / daß er ein kargergeitzigerFiltz seyn solle / der wo¬
selbst kommen / und sich gleichsam selbst verlieren sollteAn- der selbst satt essen oder mucken darff/ noch seinen Freun¬
dern soll hierbei) allezeit in seiner Ordnung und Ruhe sei- den oder Fremden mit einem Trunck oder Tractamemen
nes Gemüths inclissercnr bleiben zu können / alle seine zu begegnen weiß / und darüber guten Namen und Wil-
^affte und Gedancken in eines zusammen ziehen / wobey len verleurt; sondern wir reden nur wider den Mß-ihm die Übergebung sein selbst in Göttlichen Willen/ und brauch und Überfluß so dabey / sonderlich in Teutschen
das Vertrauen aus die vänerliche Vorsorge GOtres/ Landen / im Schwange zu gehen pflegt. Man ist auch
die gewisseste Hülffe geben wird. In solchem Stande nicht gesonnen die Volleres nach allen Stücken vorzu-
wird er nicht allein gesunder/ sondern auch in seiner Haus- stellen / dabey ohnschwer und klar zu beweisen seyn würde/
Haltung alles und >edes / so verworren es auch scheinen daß kein einiges Göttliches Gebot sey / welches ein un-
mag / in auter Ordnung bedachtsam allezeit aUszurich- Massiger Mensch nicbr Übertretren / und sich dadurch an
ten geschickt bleiben. Da hingegen die »enige / die unter GOtt / seinen Nächsten und eigenen Gewissen verfündi-
der Bottmassigkeir ihrer Metten / in unbezähmetön Zorn/ gen / und Göttlicher Strassen nicht schuldig machen soll-
unmäsiigen Trauren und dergleichen Freude / verharzen te: Sondern wir bleiben nur bloß in der Absicht auf die
und sort leben / in ihren Gedancken niemals bey sich selbst Haushaltung / darinn sie eine so sehr weit um sich greiffen-
zu Hause / und für laurerjNnruhe und Sorgen nie nichts de Ursach so mancherley Unraths / Jammers und un¬
recht bedächtiges auszurichten vermögen / und welches Heils ist.
das ärgeste ist / von der Gewalt solcher ungebändigter §. 6» Es soll aber ein Haus'Vatter allezeit und
Metten / in vielerley Ausbrüche von Lastern gestürtzt zu überall wachtsäm fürsichtig/häuskchsparsam, be¬
Werden / sich in äusserster Gefahr sehen müssen. scheiden / munter / emsig / und in vielen Fallen ver-

§.2. Seinen Leib / als der Seelen Werckzeugund schwiegen in seiner Haushaltunggefunden werden/
Wohnung/ soll er / nach allem Vermögen/ bey Leben und und alles und jedes zu rechter Zeit anzuschaffen wissen.
Kraffren zu erhalten trachten; zu dem Ende demselben Wo er nun in der Trunckenheit seine Vernunffr er-
die Nothdurffc im Essen/ Trincken/Kle>dern/Ruh / Pflege tränckt oder vergrabet / daß er in solcher Zeit mehr nichts
und Artzney / da ers nöthig hat / gönnen und widerfah- als die äussere Gestalt eines Menschen behalt / was sollte
ren lassen. Hingegen wo er mit ängstlichen Sorgen/ man doch wol in diesen Stücken von ihm zu hoffen ha-
Kümmernus / Geitz / unmasiiger oder unnöthiger Arbeit/ ben ? Ee kan bey einer Zeche in wenig Stunden mehr ve»
seine Gesundheit schwächt / oder gar das Leben verkürtzt/ saujfen / und durch seinen Hals lausten lassen / als er in vie-
so ist er ein unbilliger / unbarmhertziger Mann / gegen sei- len Tagen wiederum erwerben kan. Mancher ist bey
nen Fleisch und Blut / und gehöret unter die Rubric de- nüchtern Sinnen karg genug/ lässet sich aber in der
rer / davon der kluge Haus-Lehrer Sir. 14. 56. diß Ur- Trunckenheit zu alle?, bereden / man kriegt von ihm
theil schon langst zu seiner Zeit gesprochen: Wer ihm Feld/ Geld/ Hunde/ Rosse und dergleichen mehr/ er schlägt
selbst nichts Gutcs thut w»w soll erandern Gutes Fenster und Oefen ein / und zubricht was ihm in den

thun ? Er wird seines Guts nimmer froh. Es ist Wegkommt. Wo bleibt menschliche Bescheidenheit/
kein schändlicher Ding / denn daß einer ihm selbst nichts wann der Trunckenbold sich zu einem grimmigen Baren
Gutes gönnet / und das ist die rechte Plage für seine Boß- und Wüterich / hupssenden springenden Kalbe/ oder auch
heit. Diese Schuldigkeit beruhet auf diesem Grunde: unflatigen Hunde / der wiederum speyet lälv.ven. was er
Weil nicht der Haus-Vatter selbst / sondern der HERR gefressen u. a. m. besoffen hat ? Wie kan man Aufmun-
als der Schöpffer / HErr über das Leben ist / so hat er sich kerung und Emsigkeit suchen / wo man aus Nacht Tag/
auch kein Recht anzumassen/ daß er mit Vorsatz/ bdrr auch undaus dem Tage Nachtmacht/und des Morgens/da
nachlassiger Versaumung verderben sollte / was der man das Gesinde und Arbeiter an die Arbeit führen foll-
Schöpffer selbst / als sein Mschopffliebt / und also auch te / entweder noch nicht einmal nach Hause kommen/und
von dem Haus-Vatter gelieber haben will. wol etliche Tage nach einander in Zech - Häusern behan-

§. 4. Jedoch aber soll dieses keines weges dabin ver- gen bleibt / oder den Rausch noch nicht ausgeschlaffen hat/
standen werden / daß man anderer Seits den Leib mit gar über Magen - Kopssweh und anderes Ungemach klagt/
zu delicaten und dem Geschmack anmuthigen Speisen wie dann die Trunckenheit eben davon dieKopff-und
und Getranck /oder sonsten gar zu zart halten / demselben Sauff-Kranckheit genannt wird. Da bleiben die noth-
schmeichlen / und darinn seine rechte Freude und Glück- wendige Haus-und Feldgeschäffte / die keinen Aufschub
seligkeit suchen / andere geringere Haus-Kost dagegen leiden / ligen / und weil die verabfaumete Zeit sich nicht
mit Unwillen essen wollte. Denn solcher Gestalt dörffte wieder zurück holen lasset / breitetsich offt der Verlust auf
es mit einer allermeist gemeinen Bürgerlichen Haushal- ein gantzes Jahr hinaus / allermeist da auch das Gesinde
tung in die Länge nicht dauren wollen. Daher dem schon treulos und liederlich durch solches liederliche Leben
Haus-Vatter zurarhen ist / daß er dem ungezähmten lü- des Haus-Vatters geworden ist. Was kan auch wol
sternden Appetit zu Zeiten abbreche / auch wol faste: ein trunckener Mensch verschwiegen halten ? ln vino vc-
Also bleibt et bey gesunden Tagen / langern Leben und rir ->s. Ein trunckener Mund redet des Heryens
Gemütbs-Kräfften / seiner Haushaltung nutzlich vorste- Grund. Da erfahret das Gesinde / was ihm verbot¬
hen zu können/geschickt. Da hingegen zu sorgen/ daß das gen bleiben sollte. Da ist kein Begreiffen oder Nachden-
delicate Leben / lind die viele und mancherley mit so star- cken/ ob man zu seinen eigenen Nutzen oder Schaden rede,
ken kostbaren Gewürtze bereitete Speisen / davon man Es mangelt an Exempeln nicht / daß vielen die Zunge in
vor zwey hundert Jahren bey uns noch wenig wüste / als der Trunckenheit so gelöset / und das Innerste des Her¬
eine grosse Ursach so vieler Klagen nicht allein über kmn- zens also aufgeschlossen worden ist / daß sie guten Namen/
merliche Nahrung / sondern auch der meinsten Kranckhei- Vermögen / wo nicht gar allerdings den Kopf auf das
ten bey denen Reichen und kürtzern Lebens unserer Zeiten Spiel gesetzt haben.
anzusehenseve. §.7 .So lieb nun einem Haus-Vatter seine Nahrung

§.Bey dieser Gelegenheit kan ich nicht umhin und Aufnahm ist / so verhaftet und verleydet soll er ihm
den Haus-Vatter für Umnassigkeit in Speiß und hingegen die Vollere? seyn lassen. Sich aber hie desto
Tranck getreulich zu warnen; dabey aber die Meinung sicherer zu verwehren / so meyde er alle Gelegenheit und

B nahment-
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nahmentlich liederliche Gesellschaffren / als wodurch ihm

ohne dem bey seinen Aaus-Verwandten und sonst andern
Ebr-liebenden Gemüthern/ eine ohnsehlbare Geringach-

tung/oder wol gar Verachtung zuwachsen / hingegen

aber ein gut Theil seines Respects und Ansehens / darall

ihm gleichwol mehr gelegen ist/ als er meynen mögte / un¬

ausbleiblich abgehen muß. Würde er aber zur Gesell¬

schafft Ehr-liebender Freunde ausMahlzeiren eingeladen/

und solche Ursachen / die ihn zu erscheinen obligiren und ver¬

binden / haben / so sey er sorgfältig / und stelle sich fest vor/

daß er die Nüchterkeir wieder mir sich nach Hause bringen

wolle; wobey etne bescheidene und bewegliche Entschuldi¬

gung/welche die Unvermögenheit Bescheid zu thun / Zeit/

Ort und andere Umstände an die Hand geben werden/vie¬

les ausrichten kan.

§.z. Nachdem auch einem Haus-Vatter zur Auf¬

nahm seiner Nahrung an einen ehrlichen Namen viel

gelegen/so ist er schuldig / daß er Ehr und gutes Gerücht

erhalte / oder so er daran ausser seiner Verschuldung ver¬

letzt wäre/ rette und vertheidige. Denn wo sein gebüh¬

render Respect und Ansehen bey dem Gesinde ansähet zu

fallen/soglaube er gewiß/daß zugleich ein groß Theil des

Fortgangs in der Haushaltung mitfallen müsse. Hierum

soll er sich für allen Dingen hücen etwas Böses zu bege¬

hen / auch so gar allen Schein des Bösen / so viel möglich/

meyden. Solte er aber gleichwol ohne seine Schuld ge¬

lästert werden / und die Lästerung von einer Wichtigkeit

zu seyn finden / so ist er alsdenn schuldig / sich des Ver¬

dachts/der auf ihn ligt / nach aller Möglichkeit/ vermit¬

telst einer vernünffrigen und ordentlichen Verantwortung

zu entladen. Wir reden aber von einer Sache / die eine

Wichtigkeit auf sich hat / und daher einer ordentlichen

Verantwortung werth ist. Denn von einerjedweden ein¬

gebildeten Beleidigung / da man etwan mit einem unan¬

genehmen Blicke / Wort oder Tritte beleidigt zu seyn

glaubt / und mit weit hergesuchten Lonlcqucnzen eine Inju¬

rie zu erzwingen sucht / darüber eine grosse Ehren-Rettung

anstellen/ und mit Larven und Gespenstern fechten will/ sol¬

ches ist eine Sache/ die sich corclate tugendhaffte Heyden

zumSchimpfzuziehen und zu vinclic>ren / schon zu ihrer

Zeit zur Schande solten gezogen haben.

§. 9. Es sollaber die Verantwortung, von einer

solchen Vertheidigung/die dem Christentum gemäs ist/ver-

sianden werden. Durch /?,lohnen/ Ausforderun«»

gen und dergleichen Rach-Areen die Sache ausmachen

wollen/ kan in der Warheit auch von blosser natürlicher ge¬

sunder Vernunfft / geschweige vom Christentum / für keine

Tapferkeit und Ehre / sondern nicht änderst als eine natür¬

liche ungezähmte Bewegung des Zorns / und thierische

irr -irion-Ie unsinnige Art geachter und betrachtet werden;

wie dann Thiere / unsinnige und rasende Menschen / so

bald sie beleidigt werden / so gleich von sich stoßen / beissen/

kratzen / schreyen / schlagen / und sich zu rächen suchen. Wo

auch die Sache änderst nicht als durch obrigkeitlichen

Schutz auszuführen wäre/so soll doch gleichwol auch die

Obrigkeit nicht aus Rache/daß man sie zu einen Instru¬

ment seiner Rache/die man änderst auszuschütten nicht ver-

mögte/machen wolte/sondern bloß deswegen angeflehet

werden/ daß die gedruckte Unschuld empor kommen/ und

Vertheidigung erlangen möge.

ReWs-Anmerckungen.
Cap. IN. über den §. 6.

Je sehr sich unter andern unser Haus-Vatter

durch das Laster der Trunckenheit schaden könne/

bedarff keines überflüssigen Beweises / und gibt

solches leider! die tägliche Erfahrung. Dann obwol

nicht ohne / daß ein Mensch / welchem der übermäßige

Trunck die Vernunfft und Sinnen beraubet / so wenig

als ein Unsinniger verrichten / das ist/ keinen Conrrace

schliesset! Viä.^Iexünc>.LcLzIä.!ict.I..I)oIum.L. äe äol.

msl. (zcrcici. cle conrrak. liipul. czjz. 7. concl. ir. n. 166.

Li leczcz. Lzrp?. korens. p. 2. Lonli. 15. cle5. z6. äc

8cruv. ^xerc. aä 11. 6. rk. 37. Veriöbnuß vollziehen.

Viä. 5ocin. Lonil 47. vol. Z. Oec. cc>r>5.112. k,ipz in I. 5.
d. cie revoc. äonar. ^rumX. Lxerc. sä Inli. 12. tk. 8«

^o-ick. s Leuli. äe Zszonizl. csp. 11. öc Lzrpe. Lon»

M. I^ib. 2. clef. Lccles. ZI. Testament machen / oder

einen Zeugen darinnen abgeben. Vi6. özlcl. in c-p.

14. X. cle vit. Lc koneli. cler. V^elenk. zä §. 1. InK. czui

ret^sm. fac. pollunr. Zsieculsr. tir. 6e reliib. §. l. n. 8i- äc

Lzrbos. s. cap. I. zxiom. I. Vielweniger einen

verbindlichen E'xd ablegen kan. Vi6. c»n. 7. 8. Lc 9.

caus. XV. qu. I. Allermassen der Lonscntus oder Einwil¬

ligung / welche das Wesen und Lssem einer jeden Verrich¬

tung ist/dißfalls abgehet. Vici.I.6.§.7. ss. äerc miüc. l. II.

h. 2. t?. 6c pcrn.csn. venter. äilt. zs. Lzn. üne. c. Is. ^u. 1.

Lc cap. 14. X. cle vir. öc koneK. cler.

So ist doch dieses nach der bewehrtsten Rechts - Leh¬

rer Meinung nur von der unmaßigen und jenigen Trun¬

kenheit/welche die Sinnen und Vernunfft gantz und gar

verrückt / keines weges aber von einer solchen / welche den

Gebrauch der Vernunfft noch einiger massen übrig läst/

zu verstehen / in vernünfftiger Erwegung / daß hier der

Verstand nicht gar gewichen / und solchem nach derjenige

Grund / welchen wir oben angeführet / dißfalls nichts-

plicakle ist. Woraus dann unwidertreiblich zu schließen/

daß der von einem solchen Menschen geschlossene Contract

von Kräfften/vornemlich wenn er selbigen nach abgeleg¬

ten Rausch von neuen rankcirt und bestättiget hat / mZ.

I. 48. lk. cie K. j. Vicl. /pr. fc»-. p. 2. c. is. ctef. ;6.

Lzrbo5. lib. s. c. 1. zxiom. 1. :n f. äc 3cr^clc. 6c caurcl.

contra^. seA. I. czp. 2. §. XII. Ferner / daß die sol¬

cher gestalt eingegangene Verlöbnuß verbindlich / los-

ckim. z Leuli. äe !)^onlzl. c. 11. Lerksrc!. 6e Lonju^.

/. IOO. Li Lsrp?. jsszruä. Lonsili. I^ib. 2. clef. zi. vi6.

inkr. c. 4. §. 1;. auch alles das jenige / was bey derglei¬

chen Zustand geredt / gehandelt oder gethan wird / fest

und gültig ist; Es wäre denn / daß durch Beweißtum

könnte dargethan und erhärtet werden / daß er zu dem En¬

de mit dem Trunck beladen worden / damit ihm dadurch

desto besser die Zunge gelöset / und er zu einen solchen Ver¬

sprechen/ welches er nüchtern keines weges eingienge/ ver¬

anlasset würde / dann solchenfalls wäre wegen des gegen¬

seitigen Betrugs sothanes Versprechen ohne Krafft. ^Z.

I. 6s. §. I. K. cie LonciiA. incieb. Vi6. Dann, voller, acl

Lonll. 19. ?. 2. n. zs. äe Lonttzli. liipul. c. 7.

concl. XI. n. 168. Lc Lrr^ck. äe czurel. conrrsÄ. 5eäi. 1.

c. 2. §. 12.

Gleichwie nun ein solcher Haus-Vatter / sich ange¬

führter massen durch den Trunck nicht wenig schaden kan:

Also ist noch fernerweitig zu wissen / daß er hierdurch auch

bißweilen in obrigkeitliche straff verfällt: Dann zu

geschweige«/daß das Zutrincken in den Reichs-Abschie¬

den bey OiNirung einer willkürlichen Straff verbotten;

als zusehen imReichs-Abschied zu Cölln / cie-inno 1512.

Kukr. Von Gottslästern. §. deßgleichen / wiewol zc.

In der Policey-Ordnung cleznno iszo. 1548. und 1577.

Itt. Vom Zutrincken ; ^onf. 0-ci. ?olir. 8sxon. äe ZN-

no 1612.5ud. eoö. cir. Sachsen-Coburg Lands- Ordnung,

zrr.Lc Brandenburg. Policey-Ordnung. so!. 4. As.

Viä. XVekncr Ob5. voc. Zutrincken ; Le5olö. 1ke5

?r. voc. Trunckenheit ; öc LsrjZ?. /ps. Lonllü. I.ib.2»
cles»



Erstes Buch. n

n Is Lcin?^.cnm.p.?.qu.,46.n. 28. Söge- undSchmachgezenihn,/wiesichsIebÜhre/erör.

Debetes m.n öffrcr., / daß durch Begehung allerhand rertw.rdtt Noch deutlicher abcrw.rd dieses verbotten

Nr AuwclcbendieTrunckenkeit ein rechter Zunder »mRe.chs-Absch.ed zuS^geMpura/ äe-.movs^§. und

N)EI r / 'c.o und Leben verwurcker wird / welches d.e als auch. 12). .n vc^ Dap d»e GeMn die Meister

wuttä Zufälle (damit wir nur aus vielen ein einiges Ex- Metren / und halten die andern Gesellen ab / da-

c M l ^ ) der in. Trunck geschehenen Entleibungen/ her sich offrmalszutragt / daß »n e.ner Sradt / oder
empei miz,^ ^ auch in einem L.and ein ^,andwerck ohne Gesellen

^ Namiobman wo! nicht in Abrede se»n kan , daß r-rhl-ld-nmnß / Sahcrogr.'h Uurichtizk«l-rf»l>

k>i-mÄss>„- Hun.k-nn-n / welche die V-rnunfft ver- g-c/daßnemlichaufsthIechtesblsssesÄng-ben e»

rückett vm ^ S-raff des Todschlag« be- Il-h-rmuch«,ll>g»Äe,-U-n/shna>I r.ch-mMg-
/ anerwoaen der-ZZorsak dißsallsnicht M-g-n ge- Ursaeh und Ausführung/ and»- S-Mn auftrei.

, TchwielÄ b-n/d,-l->b-ft.w»IaI-di-M-M-rs-Ibst/an ft-m.

^ ^ » « d-Orcv°r.hrzunff-f«rd.rn/ mit Straffen d-I«

«, u c°,^ ä- i-,-. c^».^ c-im. I>. ?- V- -4«. O..P- H->->°«-rck-»G-Men nmrr-,d-n / und
im!, mwn- mehr; So wird doch -in solcher Ubelthjter durch, dl-I-n gany zefahrlicken MurhwiIIen d-n

k?>>« w'aes von aller S-raff -l-Iolvirt / dann hat er csnimun-nnndScadtenzufond-rnNa-hch-ilnnI»

äl ich nicht mii Vorsa» gesündiget / so ist doch nicht ju Aufwicklung des g-m-in-n Manns Unsrdnunz

Lnen daß er diesen traurigen Zufall/ vermittelst seiner und S.l»wer°-n zufügen; I.- §. als haben mr

Schuld / verursachet / indem a m da« i-nige gewilligel/ in v-,l>.G.ze» den Ud-nrett-rn na» geftalc g-fun«

w>M d n Uchtm verbotten ist / nemlich in die Trun- d-n-r m>l-handlung m>e -.-Ibs-Seraff / Seau,

send it / eiÄglich mit willkühtlicher Straff/ als zum p-«I»Iag-n»ndd-rgI-lch-nvon->n-si-S-nGbrjg.

Be»s»i.I mit S-aupen,»lagen /Lands - Verweisungk-.k / da d.e Mqch«A» befunden / «erfahren «er«
nach Anleitung der Umstände gar wol angesehen werden densoll ,e- ^ c!ckr-l,c>^l-Ä.5^ -l--n>,<> ^41.

m-ia /grs I 27 § Y. öc Lic. ff. ^ I-. ^quil. V. ^l/c. ->c! I.. pr. Lr0r6.?rovmc. ^ zv. äe 3^01559. rubr. 14. Sc Orä.

1 L aci l LorncI cle lic. /ocloc. Vzmkouä. prz^i. rcr. crim. ?rov. Lzvor. rukr. V0N gejchmckteN HandwhrckerN / H.

c' n I? Lc Lnrp-. cir. ou. 146. n. 59. k 5-qq. Ware derjenige so geschmahet : c. / UNA. ^ärizn. özjcr. integr.

awr die ^nmckenheit entweder-»ffe^irt / oder nicht so be- 1>.äeconvic.is0pi5cum,vom schelten der Handwer-

?daß sie den Gebrauch der Vernunffr benommen/ ker :c. Obgleich ferner diesem zu Folge die von einem an-

/welckes unter andern auch daraus ;u schliessen / wann dern uns angethane Schmach aus Christlicher Lieb / un-

der ^bäter nach abgelegten Rausch der That gerühmt/ verletzt unsers Le.muths / wol vergeben und erlassen wer-

vici dsrp7. ä. qu, 146. n. ss.) so wurde sonderZweisel ein sol- den kan ; V>cl. czrpü. ?r. p. 2. qu. 9s. n. 90. Sc leqq.

cher ^odschlaaer der ordentlichen Straff des Todschlags Jeden noch aber haben die Rechte / dam.t die von uns

n ^ t entaeben können / aleichwie zu sehen bey dem 2. ausgestreute Schmach nicht weiter um sich greiffe / und

O 110 n 2? Ozmkouc!. 6. c. 84. l'wch. ?zrinzc. c,u. 9Z. n. von uns eine widrige Meinung bey andern erwecke / folg-

is' k ca'rv- 6 qu. 146.1,-48. Ü! 5c^. allwo noch mehrere lich auch der Boßheit derer jenigen / welche / so viel an

Lx'ceorioncs' amutreffen. ihnen gewesen / unsern ehrlichen Namen gekrancket / gar
^ zu viel nachgesehen werde / Lonrra l. ;8. ff. äe K. V. unter-

§. 8. schiedliche Mittel / solche Schmach zu ahnden an die

^Naleick durch Verunglimpfung und Beschimpfung Hand gegeben / welches entweder durch einen von unserm

^ ^ines andern / unser ehrlicher Nahm und Leimuth im Gegentheil uns zugestellten Revers / und Bezeugung un-

aerinanen mchl aefähret werden kan / in Erwegung es em serer Unschuld. V. ttu^. Qrm. ^ib. 2. äc /. ö. Lc

unlMae/ ia aanl-. lacherliche Sache wäre / wann dieses ?. c. 17. n. f. ö- 8ck>lc. Inli. sur. L.v. i_ik. 4. nc. 4.gpk.

f^kkatt Kleinod uns m benehmen in eines jeden auch 2. Oder durch eine Christliche Abbitt / v. 0^. dsmer. p.

wol leichtfertigen und liederlichen Menschen Macht und 2. «r. 28, §. und sonderlich. Sc Lonli.Lleä. 5-x. p. 4. c. 42.
' aleickwie m sehen in l. s. §. 1- ff. cle ex- zäcl. Lsrp2. ?r. Lrim. s>. 2. (ZU. 94. n. 2l. Oder durch

s.L. äc injur. üc I. UN. m f.L. cief.mos. Erstattung einer Buß-und Geld-Straff/ wormit die

libcli ^.welchem Ende dann das unvernünfftige Schel- uns angethane Schn.ach geschätzet und -elkmiret wird/

ten / und aus demselben entspringende Auf-und Umtrei- äc qu- v. §. 7. idiczuevv./.äeinjur. Sc czrp?. p. 2. qu. 95.

ben der Handwerckerin den Reichs-Abschieden und an-- Oder durch einen besondern ex I.. ä-ff-mar, L. 6e inZen.

dern ^ands- Ordnungen hin und wieder bey hoher Pön manumiss. angestellten Proceß / äe czuo v. 0r-j. L-m. p.

verbotten / wie zu sehen in der Policey-Ordnung zu Aug- 2. nr. 25. Qsil. i. 0- 9. Lc ieqq. Larp?. I.b. 2. k(ch. Z4.

svura aufaerichtet / äc anno isZO. I'ir. Z9. §. ^ m vcrb. Lcin)pr. for. P.I. c.7. cief.27. Lartol. ?Isrcr. zä l.. ä>5-
Äi,ct)Lc»nerdens »»dernwkderschmahen/nochauf- fzm.Lc^luncl.l'r. 6- äiffzmse. Oder auch nach gestal-

oder umtre.ben / noch unredlich machen. Welcher ten Sachen / so fern die Schmach gar zu groß / durch

aber das that / das doch nt'chc seyn soll / jo soll der, peinliche Klag / cle c,us v. §. n.). äc injur. I. 5. ff. cocl.

selbe Schmaher solches vor der Obrigkeit des Orts ^cicl. kicbr. V. 2. cons.;s7. n. s. Lc 8 Lc llarp?. p. 2.

ausführen Ob aber der hiermn Ungehorsame er, qu. 100. nach Ausweisung deren Umstände gesche-

lch.cne / der soll für unredlich gehalten werden / so hen kan.

lang und viel / biß daß/ rvieobsteht/ ausgeführt §. 9.

ZIMr andere Mittel/ welche die Recht einem Ge-

Ron bandwerek?S°hnen / Geselle»tt.!-ES ^schmähtenandt-Handgeben/ lstauchdl-sog-nannt-

/ in"°?b N»>> a^ / f» g-- >i-°°-li°n oder Ehren-RMung m rechnen / »ermittelst

UmSH-t wsrden, keines wegs anfg.tr«, den / so», w-l-l.-r w>r die mder uns auSaestossene Schmähungen

d?nb-',few°m^andw-rck°elass-n7un°d../,an0> undSch»npWrtw>-d-rMuc^-b-^

n?ercks«> Gesellen mit und neben ihm zu arbeiten sich ii^eneli^chzanckm einenechtmaWen^eztheidigung

schuldig seyn / so lang / biß die angezogene /"Mi« und vei sn.ion en^.- .ü / nicht zu verwerffen/ allermassen
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die Rettung unsers Leimuths so wol/ als die Rettung un- ?roporcion obierviret / das ist/ eben die jenige Schmah-
sers Lebens in allen Rechten zugelassen. V. omninö /ob. 8. wort / mit welchen man angegriffen worden / zuruckgege-
V. s. Lc 5eqq. csn. non 5unr. zuäicnäi. s6. caus. II. qu. z. zäci. ben / hingegen aber keine neue mit angehänget oder aus-
rubr. Lc r. r. ff. quoci quisque juris in alrerum ltztuir , uc gestoßen werden / ohngefehr auf folgende Weiß : Daß
iplc eoäem jure utalur. Lonf. Zrruv. cic Vinci, priv. /n/«^ant als kein redlicher ki?ann die VOarheit ge^
c. X. gpk. 6. n. ?znormit. in czp. 2Z. X. clc scnr. Lc re tpahrt ; und hingegen die Unwarheit gebraucht
jucl.n.s. l^elin. in c.8. X. äc except. num. ll. öci2. Lsrcol. hatte. Oder/ Er hielte ihn st lang silbsten vor einen
in 1.2s. num. I. ff. äe?rocur. Qzii. 2.0. IOO. Wl/n5. s. 0.17. solchen Nllenschen/worvor er ihn ausgegeben / biß
Lerlick. PZA. s. concl. Pl-ZÄ. 64. vomin. ^rumze. Lxerc. er es ihm beweist, zc. Hieran ist nichts gelegen / ob die
sä Intt.17. lli.17. »zrprccbt §.12. /. äeinjur. num. 90. keroriion mündlich oder fchrisstlich geschehe / wann nur
Lc seqq. Larp?. ?r. Lnm. p. 2. qu. 97. num.22 .Lc2z. ?rsn2k. die vorbemeldten Stücke beobachtet werden / angeschen
Lxerc. 12. qu. 7. öc I^uäv^. cjjsp. Is. aä Intt. rk. 6. lic. Q. gemeiniglich heutiges Tags dem Injurianten eine keco»
Ich sage / wann sie sich in den Schrancken einer lion-Schrisstdurch den !^o»r. und Zeugen zugeschicket/
rechtmafilgen Vertheidigung und l)e/-»/?on ent- und darüber alsdenn ein öffentlich Instrument ausgef«r,
halt. »c. Dann so die ketori'ion als ein Rachmittel ge-- tigetwird. Von welcher Kerorsion-Schrifft/ und dar¬
brauchet würde/ (von welcher im Text dieses §. gehandelt über ausgefertigtem Instrument / besiehe ttsrpr. aci §. 12.
wird) wäre selbige vielmehr zu bestraffen als zuzulassen; 1- 6e injur. num. 195. Lc seqq. /Väsm. Volckmznn. inform.
Zu welchem Ende dann zu wissen / daß zu einer rechtmassl- I^ocar. p. 2. c. 8;. Le l^ebrinZ. ZVlznus!. ^otzr. üb. z. num .n.
gen Ehren-Rettung folgende Stücke vonnöthen. Und Ob aber durch fothane Kecorsion die Injurien Klag auf«
zwar erstli ch daß dieselbige inconrinenu , das ist / so gehaben seye/davon besiehe Lcrück.p.s. concl. 64. n.;8-Lc
bald man die ihm angethane Schmach in Erfahrung ge- teqq. I^ev. acl /u« l.ub. üb. 8. tie. 4. zn. 10. n. 7. und noch
gebracht/geschehe; Und dann 2) daß hierunter eine rechte mehr andere, omninö ttem. Nebelkrsb. vec .18.

, Da6 IV. Kapitek.

Wie sMer Haus-Batter bey dem Ehestande zu
verhalten.

Inhalt. und Leck unbefleckt fuhren können/ zu rathen seyn / sich ih»
, ^ ... rer Freyheit und Gabe in dem ledigen Stande zu aebrau-
5 '' chm. Wir sagen auch nicht / daß ausser der Ehe eine

!Ulnj «eyStückeqetheiIet .^.4 .D>e'HeiIiqkeilderEhe .h.?. Haushaltung zu führen / eine bloß UN d allerdings ohn-Das tüchtige Alter dazu. 6. Das späte Freyen widderra. mögliche Sache sey ; indem viele ledige Personen bee-
<h«n.§.7.MittelmäM«sAlter gerathen.^8.9. Gebet hie derley Geschlechts / Wittibere und Wittiben / mehr-

son .H .iq .TleichheitderReligivli. §. 15-DesAlters.L. 16. wiewol man dabey bekennen muß / daß solche eheloseDe6StandesundGeschitcht6.h.l7.DesV«rmögens.b >lz. Haushaltungen ihre Mubeseligkeiten und Verdruß so
DergantzeJobaltkurtz wiederholet.^.>9.Verbott,neBlut. viel schwerer und nachdrücklicher fühlen werden / als
Freund.und Schwägerschafft zu vermeiden.§. 20. Emivilw schwerer einer allein an einer Laff träaet / Zween ak>er / weil
.qung derEltern nöthig, h. 2». Der Vormünder. § 2 '..Rath emer^a,trrager/zween aver/ well
der Anverwandten und Freunde. H. »z. Aufschub der Voll« dieselbe unter flch theilen und zugleich tragen / leichter
»lehunc,des Ehe Gelllbd6widtrratben.^.24.procUmzttorl/ damit fortkommen mögen. Daß auch GOtt derHEr?
cvLul.tion/ und waSdabev voljugehei, pflegt. schon im Paradies dein Adam nicht gut zu seyn erkannte/

5 so er ohne Gehülssen bleiben würde / und ihm deßhalben
* die Eva / die er aus der Rippen schuff / beygesellete / da

Jßdaher haben wir den Haus-Vatter aus- er doch / so er im Stande seiner Schöpfung bestanden^
ser der Gesellschasst seiner Hausgenosen / wäre/ ein Leben ohne dergleichen Müheseligkelt/ die nach-

' Absicht aufGOt ' 'in der Absicht aufGOtt und sich selbst be- mal der Fall über alle Haushaltungen geführet hat/
trachtet / nachdem er aber ausser solcher würden haben führen können. Daher Leuten / die sich
Gesellschafft kein Haus - Vatrer heissen zum ehelosen Leben beruffen zu seyn achten / am besten ge¬
tan : So wollen wir nun zu denen Wech- rathen ist / so sie mit einer Haushaltung / bevorab da sie

sel-Gebühren tretten / die der Haus-Vatter seinen Haus- weitlaufftig ist/entweder unverworren bleiben / oder aber
genossen /und diese hinwiederum dem Haus-Vatter schul- um keinen Gehülssen sich bewerben,
dig sind / und also eine Schuldigkeit die andere erfordert. 5. z. Damit aber der Haus-Vatter/ der semeHaus-
Wir finden aber hie drey Arcen von Gestllschafften/ Haltung in der Ehe zu führen gesonnen ist/ auch hiezu vor,
die Erste zwischen Ehemann und Eheweibe / die An- bereitet werden möge / so will oie Wichtigkeit der Sache
dere zwischen Eltern und Rindern / die Dritte unter erfordern / daß wir ihn in zweyen Stücken unterrichten:Herschafften und denen U ntergebenen. Die Erste l« Wie er GOtt gefallig und glücklich in die Ehe tretten
Are wie sie der Grund der übrigen ist / also wollen wir solle. ll. Wie er zu seiner Vergnügung in der Ehe leben
auch von derselben den Anfang machen. könne.

§.2. Es ist aber unsere Meinung hiebey gar nicht/daß §.4. Diejenige die ihre bißherige Lebens-Art mit
wir dem Haus-Vatter wider seinen Willen das elseliche der Ehe zu verändern bey sich beschlossen haben / die sollen
Leben aust>ringen wollten. Denn obwol die Ehe ein von nachfolgende Stücke zu reisser und wolbedachterUber-
GOtt verordneter Stand und Beruff ist / so ist sie doch legung sich treulich anbefohlen und wehrt seyn lassen / da-
nichr allen Menschen ohne Unterscheid befohlen / also daß mir die Reue nachmals nicht möge endigen / was man oh-
es Sünde wäre / wo jemand ohne Ehe bliebe; vielmehr ne Rath ohnbedachtsam angefangenhat. I. Sollen sie
mögte es Leuten / die ausser der Ehe ein Leben an Seele zum allerfördersten den Ehestand ihnen selbst vorstellenals
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als einen heiligen G Ott wolgefälligen Stand/den Er selbst
denMenschengut zu seyn erkennet/und alsseineStifft-und
Ordnung zu erhalten und zu segnen in so manchen Ver¬
heißungen sich verbunden ; wie mans denn als eine heilsa¬
me und wunderbare?rovi6-n2 anzusehen hat / daß er so
gar noch unter denen Heyden diese heilsame Ordnung er¬
halten. Diese Betrachtung kanallein den rechten wahren
Grund legen / und die Gemüther bereiten / in diesen
Stand so wol Christlich zu tretten / als auch denselben
wol und ersprießlich zu fuhren. Mo man sich aber den¬
selben änderst nicht als ein bloß naturlich Ding vorstellet/
und wegen des vielerley' Leidens / als ein nothwendiges
Übel / dessen man nicht entbehren könne / nach den Be¬
griff der blossen Vernunfft betrachtet / und mit keinen
andern Gedancken in die Ehe zu tretten weiß / da dörffte
eine solche Ehe/ die ausser diesem Erkanntuß GOttes an¬
gefangen wird / ein betrübtes Ende nehmen / und denen
Eheleuten / die sich mit dem Trost des Göttlichen Bey¬
standes aufzuhelfen nicht gelernet haben / eine Last wer¬
den / darunter sie endlich/ bevorabwenn mancherley Ar¬
ten von Trübsalen zugleich auf einmal zusammenschlagen
sollten / erligen und verzagen müsten.

5. s. Nachdem aber auch der Verstand gar nicht/
oder doch gar selten vor den Jahren zu kommen pflegt/ so
sollen alle die zur Ehe schreiten wollen/ 2. ein voileom?
meneshlezu gehorlgeeAlter/zusamddemVerstände
und guter Wissenschafft recht hauszuhaltenerlangt ha¬
ben /und mitin die Ehe bringen / denn esungereimt / und
zu wagen gar zu gefahrlich seyn würde / eine Sache ohne
Verstand antretten wollen / die doch ohne Verstand nicht
geführet werden kan. Weil aber der Verstand bey ei¬
nem früher bey dem andern spater zu kommen pflegt / zu
dem auch der Zustand einer Haushaltung / die Landes-
Art und andere Umstände hie eine frühere / dort eine spa¬
tere Ehe fordern / so kan hierinn nichts durchgehendes/

das sich auf alle und jede HaushalWgen schickw Mte/
bestimmet werden / daher man nicht so wol auf Jahre/
als aufdie Leibes-Beschaffenheit / dessen Kräffte/ die Ver¬
nunfft und den Verstand bey beyderley so weib-als männ¬
lichen Geschlechte zu sehen.

§.6. Gleichwie aber in der Welt schier nichts zu fin¬
den/ so gut es auch seyn mag / das nicht zugleich seine Be-
quein-und Unbequemlichkeitenmit sich fuhren sollte: Also
hat auch hie das gar zu frühe und spate Freyen seine Vor¬
theil/ aber dabey auch seine Ungelegenheiten / wiewolev
nes mehr als das andere. Wann bey dem allzu spaten
Freyen auch nichts mehrers zu bedenken wäre / als die¬
ses : Daß Eltern ihre Kinder nicht erziehen könnten / und
unerzogene Weisen in der Welt andern zur Last hinter
sich lassen müssen / so mögte man das junge Freyen vor
jenen erwehlen / und das bekannte Sprichwort auf sei¬
nen Werth beruhen lassen: Daß nehmlich/ frühe aufste¬
hen und freien niemand solle gereuen. Sintemalfun-
ge Eheleute gleichwol vor ienen die vermuthliche Hoffnung
haben können / daßihre Kinder ihrer eigenen Erziehung/
dergleichen von ftembden in solcher Liebe und Treu kaum
zu hoffen ist / noch gemessen / sie aber hinwieder an ihren
Kindern/ wenn sie nun erwachsen sind / einen Stab im
Alter zu ihrer sonderbaren Lonlol-mon erleben mögten.
Welches nahmentlich denen Eltern die in Aembtern ste¬
hen / und ihrer nunmehr erwachsenenKinder Beystandes
sich zu getröften / eine süsse Vergeltung der in der Kindheit
an sie gewandter Mühe/und Versüssung des an sich selbst
müheseligen Alters seyn mag: Da auch noch über diß ihr
Gedächtnuß bey ihren Kindern und zu Zeiten Kindes-Kin-
dern für solche an sie gewendteTreu nach ihrem Tode / (in
welchen? sie auch ihre Augen so ferne desto ruhiger Messen
können ) zu ihrem verdienten Ruhm im Segen bleibt.

§.7. Nachdem aber der Mittelweg überall der sicher¬
ste ist/ also mag auch ein nmrclmassigesMerzum Ehe-

B Z stände
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stände das bequemste gerathen werden. Dieses aber mög-

tt von zwantzig Jahren und drüber / aber nie darunter/

cmfangen / und sich biß aufdreisiig Jahr hinan und einige

weiter hinaus erstrecken- Dabey der Ehe einen schickli¬

chen Wolstand geben würde / so es änderst andere Um¬

stände nicht hindern / da das Weib einige Jahr jünger

als der Mann / oder doch zum wenigsten nicht alter ist.

Das wolgegründete Pedencken 5jcnnci ?Küiszpi, eines

gewissenhaften bemn Oeciekenno , weil es diese

Sache nachdrücklich erklaret / ist würdig hieher gesetzt zu

werden. Nachdem derselbe unterschiedliche Meinungen

von den Jahren / die zur Ehe gehören/ angeführet/giebt

er endlich seine Meinung davon in diesen Worten: »Nach

«aller weiser und verstandiger Leute Gutachten / halt man

,am bequemesten / nutzesten und besten zu seyn / daß sich

„eine Person unter 20. Jahren in den Ehestand nicht be¬

ygebe. Denn in solchem Stande Weißheit/ Verstand

,-und Geschicklichkeit / gleichwie in einem Leibe die Seele/

„vonnöthen sind. Wie kan aber ein Jüngling von

«14. Jahren ( er siehet hiemir ausdie Kaiserlichen Rechte

-welche ein Mägdlein wann es 12. Jahr / einen Jüngling

aber wann er 14. Jahr alt ist / zum Heurathen geschickt

„halten) seinem Hause wol vorstehen / ja auch das gantze

„Hausgesinde ernehren / regieren / alle Mangel und Un¬

fälle / so in demselben sich offtmals eraugnen/ mit sorgfäl¬

tigen Anschlägen murren und abwenden ? Es wird

„auch nicht ein geringes an einer fleissigen Haus-Mutter

«erfordert / indem sie die gantze Haushaltung auf das

„beste und fleisslgste soll verrichten. Wie kan aber ein

„Kind noch von 12. Jahren solches alles ins Werck setzen/

„und eine Haushaltung versorgen ? Ja mit den Mägden
„zu spielen und Vorwitz zu treiben dörffte die grösseste Ar¬
beit seyn. Es schaffet auch autoritZS ?!>cn5 - Lc k^zr-is-

„kmilizsin einer Haushaltung grossen Nutz/ und wird

„erfordert. Wie soll aber ein Knecht und Magd / die

„ein zwantzig oder dreissigJahr erreicht haben / für ihren

„Hermund Frauen / die nicht ein 12. oder 14. Jahr er-

„langt/ in aller Ehren-Gebühr Furcht und Scheu tragen.

„In Summa es gehet in einer solchen Haushaltung/

„wann nicht ihre Eltern selbsten taglich mit grosser Hülff

„und Gaben binden und vorn da und vorhanden sind/ al¬

tes zu Grund und zu Boden / da stielt der Knecht / hie

„nimmt die Magd / da läßt das Weib als eine junge Dir-

„ne aus Unachtsamkeit / indem sie entweder vor dem Spei-

„gel siebet / oder zum Fenster hinaus siehet / grossen und

„mercklichen Schaden geschehen. Ja es gerathen auch

„solche unzeitige Hauswirthe / ehe sie das 20. Jahr er¬

reicht / in die grösseste Armuth und Noth / auch durch

„solche Armuth / welcher sie zuvor nicht gewohnt/sondern

„bey ihren Eltern in guten Tagen erzogen worden / in

„Sünde / Schand und das äusserste Verderben / beydes

„des Leibes und dann auch der Seelen. Welches alles

„verhütet werden können / wann sie in einem vollkomme¬

nen Alter mit Verstand und guter Wissenschafft recht

„hauszuhalten geheurathet hätten.
5. 8. Dieweil auch das Gebet in andern Stücken

gleichsam die Rinnen ist / dadurch GOtt seinen Segen
vom Himmel auf die Erde leitet / so soll auch hie z. das
Gebet so viel ernstlicher seyn / lo viel wichtiger und gefähr¬

licher der Stand ist / darein man zu tretten gedenckt / und

daran die Glückseligkeit des gantzen annoch übrigen Le¬

bens gemeiniglich hangt. Denn nachdem die Heurath

gerath / findet man hie den Himmel oder die Hölle.

Solls aber gerathen/so soll man sich zuförderst mit GOttberathen. Es ist einmalgewiß / wo Göttliche weife und

wundersame i^oviäen? und Vorsehung in einem Stuck

menschlichen Lebens sich klar und ausnehmend zeiget / so

geschiehets in Ehesachen / als wobey man offt handgreifsi

lich spüret / daß GOtt die Hand zuförderst dabey habe/

und daher im gesunden Verstands recht gesagt ist: 5-n

connubiz5unt, daß die Ehen im Himmel gemache

rverden. Er ists / durch dessen Schickung die Gemüther

regieret und gezogen werden / osst wunderbarer Weise

und bey ungesuchter Gelegenheit ihre Zuneigung und Liebe

da zu suchen und zu finden/ dahin kein Mensch/und sie auch

selbst nicht/ gedachten. Auch die Gemüter derer / die da¬

zu zu sagen haben/und die Sache zu hindern oder schwer zu

machen / werden unvermuthet so geändert/daß sie nach¬

mal dieselbe selbst befördern müssen.
§. 9. Wer diefes / wie er soll / bedenckt / der wird zu¬

gleich dabey bedencken/wie er seinen GOtt anzuruffen Ur¬

sachen über Ursachen habe/ daß derselbe ihn mit seinen Au¬

gen nach seinem Rath selbst leiten / und durch ein und an¬

dere Gelegenheit und Schickung / an eine Person / mit

deren er eine Ihm gefallige Ehe besitzen möge /weisen wolle.

Diejenige aber / die ihre ledige Jahre bey fleischlichen Le¬

ben / und wol gar in offenbarer Leichtfertigkell zuge¬

bracht h.iben / sollen insonderheit mercken / daß sie durch

Aenderung und Ablegunq solches Lebens vorher zu andern

Menschen werden / und sich mit GOtt aussöhnen / damit

sie nicht an statt des Segens den Fluch mir in die Ehe

bringen / und dasjenige ausessen mMN /was sie sich selbst

eingebrockt haben. /

F. iO. Auf solche Vorbereitung kan denn in der

Furcht GOctes 4 zur rvahl geschritten werden. Weil

aber die Ehe eine solche Verbindiß und Bund ist / den

ordentlicher und billigmässiger Weise nichts als der Tod

auflösen soll/so soll vor allen Dingen eine solche Person ge-

wähletwerden / gegen deren man einer recht gegrünve,

een Luibe in sich selbst versichert ist. Denn wie ein Leben

ohne Liebe kaum ein solches Leben zu nennen ist / also ist eine

Ehe ohne Liebe kaum eine halbe Ehe. So nun zween nicht

ein Geist und eine Seele sind / so wirds wenig nutzen/ob sie

schon ein Leib und Fleisch geworden. So lange man nun

hie noch sein eigen ist/ stebets einem frey zu wählen was ei¬

nem gefallet / und womit man sein Leben in der Ehe ver¬

gnüglich zu führen vermeynt: Wo aber die Liebe einmal

vergeben / und nun gewählt ist / da stehet nichts mehr in

unserer Macht / von deme/so man gewahlet / zurück zu

tretten / und durch allerley Ausflüchte sich des Bandes

los machen wollen.

§. ii. Dieses aber soll von einer recht gegründeten

Liebe verstanden werden / die nicht nur angefangen wird/

sondern ohne Aufhören dauret / und deßwegen auf einen

festen Fusse / der nicht wanckt/ stehen muß. Darum soll

man hie nicht sehen auf blosse Schönheit / Reichtum

und dergleichen Dinge / woran sich die Welt gemeinglich

vergaffet / aber auch daher leider so viele ungerathene Ehen

in der Welt sich finden. Daß aber auf blosse Schönheit

keine eheliche Liebe gegründet werden möge / ist daraus

offenbar / weil sie nur eine leibliche Gabe GOttes ist/

die fromme und böse Weiber zugleich unter) sich gemein

haben / wie denn die Erfahrung lehret / daß nicht alle schö¬

ne Weiber fromm / auch nicht alle fromme Weiber schön

sind. Offt ist in einem schönen Weibe eine heßliche Seele

verborgen / aufweiche man doch gleichwol/ als auf das

edelste und fürnehmste Theil des Menschen vorab und zu¬

forderst sehen solte. Wie bald ist die Schönheit durch

eine einige Kranckheit und Zufall verlohren / wo bleibt als¬

dann die Liebe / wann die glatte schöne Haut heßlich und

runtzlicht worden ? So ist auch Schönheit neben der Ge¬

fahr/ daß sie leicht verlohren gehet / ein gefahrlich Gut;

ein reiner Spiegel ist bald befleckt / und ein schönes Bild

gar bald bekleckt. Was nutzt auch solche Schönheit/



Erstes Buch.
wobey sich gemeiniglich Hsckmuch/ Zärtlichkeit und

tNüsslggang findet/ darübS es geschehen kan / und nieh-

rentheils aeschieher/ daß der" arme Mann ein Verehrer

und Anderer solches schönen Bildes werden / und sein
Ansehen und Herschafft mit einem blossen Bilde vertau¬
schenmuß.

§. 12. Auch kan Reichtum hie der feste Grund

nicht seyn ; danneristzerganglichund flüchtig / wandert
von einem Orr zum andern / wo denn ungerechtes Gut

zu dem redlich erworbenen heurathet/ so ist die Sorge und

Gefahr dabey / daß dieses mit jenem zugleich fortgehen

mögte. Zwar mögte man von demjenigen Gut / das im

Segen GOtres erworben ist/ bessere Hoffnung haben/
aber wer tan gewiß wissen / ob es per5as oder ncfz8 erwor¬

bene / da denn von diesen das Sprichwort wahr wer¬
den dorffte: lVie gewonnen jo zerronnen. So nun

die Liebe keinen andern Grund hat / so muß sie zugleich

mit dem Gelde zerrinnen ; welches auch von allen derglei¬

chen nichtigen vergänglichen Dingen insgesamt zu urthei¬

len ist.

§. i z. Daß aber die Liebe fest gegründet werde / so

soll man diese zwe-p Stück wol meicken : Daß man seine
Liebe an eine solche Person verschencke / die man vorher

wol kennet/ und in einer Gleichheit/ so viel möglich / mit

seinem Stande zu stehen findet. iLrstlich soll man oie

Person kennen / Iznori nullz cupi6c), was man nicht

kennet / das liebt man nicht. Die Augen heissen die Füh¬

rer zur Liebe. Es lasset sich aber hie nicht mit frembden

Augen sehen / daß man andere an seiner jralr wolre wählen

lassen / sondern man soll die Augen selbst austhun / und se¬

hen / aber nicht mir blinden Augen / wie diejenige thun / die

beym Truncke heurathen / da die Augen vom Bier oder

Wein geblendet sind / aber nachmals/wann der Rausch

ausgeschlaffen ist / das Mägdlein mit andern Augen in

anderer Gestalt sehen >- darüber die Reu hinten nach

kommt / und was in solcher Unbesonnenheit angefangen/

fast durchgehends beschleust. Auch sehen hie nicht recht

zu / die ihre Liebe an eine Person verpfänden / die sie

zwar vor Augen sehen / aber doch nichr eigentlich wissen

woher sie seye/ und was für Arten oder Unarten sie an sich

habe. So nun der Haus-Vatter/ der einen Knecht din¬

gen und annehmen will/ sich vorher erkundigt / ob er auch

von ehrlichem Geschlecht sey / und wie er sich bey andern

verhalten habe: Warum sollte er nicht vielmehr nachfra¬

gen / wann er ein Weib nehmen will / die er nicht wie den

Knecht abschaffen darff/ sondern so lange/biß der Tod eine

Trennung macht / behalten muß: Denn hie kein Reukauff

Platz finden mag.

§.14. Das andere Stuck/ dabey der Haus-Vat-

rer in seiner Liebe sich wol in Acht zu nehmen hat / ist die

Gleichheit / als welche / wie sonst insgemein / also auch

hie eine Mutter der Liebe ist. 5i qua voles spre nukerc,

nube pzri; wer wol freyen will / der bleibe bey seines

gleichen. Hie fordern wir nun zuforderst die Gleichheit

in der Religion / welche auch so gar plur-n-cku« in seinen

?lZ-cepr>5 (lonju^likus für nöthig erkannt hat. Dann

weil die Liebe eine Frucht des Glaubens ist/ so ist kaum zu

glauben / daß dieselbe hertzlich und beständig unter Ebeleu-

ren seyn könne/ die nicht einer Religion und Glaubens sind.

Es wäre denn / daß sie beederseits vom Glauben wenig

Wercks machten / in welchem Stande man aber von ih¬

nen sagen müste / daß ihre Ehe mehr eines H-vvnischen

als Christlichen Namens würdig seye. In solcher Ehe

wird die Erziehung der Kinder / die Regierung des Ge¬

sindes/der öffentliche Gottesdienst und das tägliche Haus-

Gebet / wo nicht allerdings zerstöret / doch mercklich ge¬

hindert : da es denn / was nahmentlich die Kinder-Zucht

betrifft / ohne Schmertzen und Unruh des Gewissens nicht

abgehen kan / wo der rechtgläubige Theil seine Kinder zu

einer Religion aufgezogen zu werden sehen muß / die er

selbst für m-oder gar ungläubig hält / welches denn ferner

manche Gelegenheit und Ursach zuinZanck undHadder

geben muß. Neben dem / und zwar haubtsächlich / soll

sich auch das rechtgläubige Theil in die Gefahr zum Abfall

verführet zu werden nicht vorschlich selbst stecken / und

GOtt hierinn versuchen / sondern dieser Gefahr / worein

>nan so leicht fallen / als dawider bestehen kan/ zu entgehen/

sich solcher Ehen viel lieber und sicherer gar allerdings ent¬

halten : Denn aus dieser Ursach hat GOtt den Kindern

Israel dergleichen Ehen mit ungläubigen abgöttischen

Völckern / die um sie herwohneten/ ausdrücklich verbot¬

en. Auf diesem Grunde beruher auch das Verbot der

alten Kirchen / welche von diesem Heurathen nichts wissen

wollen ; davon die Lonc>liz zu Laodicea und Carthago
gehalten/ gelesen werden können. Was hie vom Glauben

gesagt ist / das mag auch ausdas Leben gezogen werden/

und davon gelten: Denn eine gottseelige Person wird sich

schwerlich mit einer gottlosen in der so genauen ehelichen

VerbündnißundGemeinschafft vertragen können. So

aber das Versprechen bereits geschehen wäre / und sich

solche Umstände dabey finden sollten / die vor solcher Ge¬

fahr genugsam Versicherung geben könnten : Über diß

auch / das ungläubige Theil zu gewinnen Hoffnung vor¬

handen / so mögte sich das rechtgläubige Theil unter die

obberührte Beschwerde / die es sich selbstgemacht hat / in

Gedult ergeben/ und solche Ehe vollziehen: Doch daß da¬

bey genugsimie Versicherung ausgerichtet würde / daß die

Kinder / die GOtt aus solcher Ehe bescheren mögte/ in

semer Religion / so wol nach seinem Tode als bey seinem

Leben / erzogen werden müsten.- Dabey er indessen seinen

Ehegatten durch bescheideilen Zuspruch und gutes Exem¬

pel zur wahren und reinen Religion zu führen/ sich so viel

angelegener seyn lassen soll.

§. i s. Die Gleichheit/die zur ehelichen Liebe gehöret/

erfordert auch eine Gleichheit des Alters. Jung und

alt lässet sich nicht leicht zusammen paaren. Me Leute

sollten sich des Ehestandes lieber enthalten als freyen; wo

aber erhebliche Ursachen dazu vorhanden waren / sollte»!

sie billig eine solche Person erwählen / die ihnen am Altec

nicht allerdings ungleich wäre / und von der sie noch einige

Pflege zu hoffen hätten. Wo aber jung und alt zusam¬

men heurathet/ so geschiehets wol selten aus Liebe/indem

man mehr aufs Geld als die Person siehet. So bald der

junge Mann des Geldes Her: worden ist/ wird er des al¬

ten Weibes müde / und neiget sein Hertz zu einer jungen

Dirne/ daß also die Frau zur Magd/ die Magd aber zut

Frauen gemacht wird. Nicht viel besser gehets/ wentt

Mge Madlein alte Manner nehmen: Wiewol es noch

viel heßlicher und ungeschickter stehet/wenn ein altes Weib

einen jungen Mann nimmt/und ihm hiemir zum Ehebruch

und stummen Sünden ein Srnckund Fall wird. Kurtz:

weil solche Ehen sastwider die Natur sind/ und den Zweck

des Ehestandes verrücken / sollte es darinn auch wol än¬

derst als verkehrt zugehen können ? An statt der Liebe und

Segens ßnder sichZanck / Haß / Eifersucht/ Ehebruch/

Fluch/Hölle und Verdammnuß.

§. 16. Hieher mag die Gleichheit des Geschleckts

und Standes ebenfalls gezehlet werden. Jchweißwol/

daß an sich selbst kein Mensch edler ist als der andere / denn

wir sind alle aus einem Zeuq und aus einer Erden gemacht:

daher sich auch kein Mensch des andern schämen / oder

über den andern erheben sollte. Jedennoch weil die Ge¬

schleckter und Stande guter Ordnung halber auf Erden

unterschieden/und einer höher als der andere gesetzt ist/ so
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mögen Edelmann / Burger und Bauer bleiben was sie diß Amt geholffen hätte / u da
sind- Obwol auch hier keine durchgehende Ordnung ge- auch dißsalls die GleichbM^erÄerR Äg M Li be/
stellet werden kan / Krafft deren solche Eben durchgehendswann ein aeschickter tuaeMiaffter
«-,boMustM,oMu4°w-r°d°chd-rsch«,ft.^^^^^ uub.Pl»ttss nchÄch^
dchmans>ch!Ustm-Sgl->chmEdel bey Ed-I/ und d-n>V-maumjuG0tt7dchchu^
was bürgerlich ist / bey bürgerlichem Stande bleibe. Da- ruff doch wol ein Stuck Brods und /ein "2^.^
bey hat man sich keiner Äcrachcung / weder bey seinem bescheren werde; Es wäre denn / da6e
Ehegenossen / nochbeydessen Freundschafft zu besorgen. Braut genügsame Versicher ung hatte / daß sie seineGe
Widrigen Falls dorffte der Edelmann sein unedles schickl.chkeit gegen ihren Reichtum ^rve,b etwan silten besser als seine Magd halten, sie / und er also deraleich-n schmäl- Ä.ÄÄ
Soist.s auch -m »-rd.i-Mch D>»^/ wami d-r M.um b-fahrmdörff,° ^ ichmch.ch-V°m-mff-u,cht
seines eutön ^^ibe? Freui-de dafür nicht ansprechen §» ,8. Damitwir aber alles in eine
da-rff/ was sie doch m der Warhe.rsind/ indem sie ihn ei- men ziehen mögen / so soll der Zweck un,Ä
nen Schwager zu nennen / oder sonst vertreul.ch .nit ihm ters/ den wir h-e zur Ehe vorbeZcenwolen /
umzugehen/ ncht werth achten/ und nicht über die Achsel sachlich gerichtet seyn- Doß er !-ä.hstchricke?Ä^
ansehen mögen / ja ihm wol gar den Tod drohen. Hie- Gesundheit / HauöllchLeitu.w cnwem
.aufw das - SS-hj^- c-.M«.» zch««, Tug-udm ,wann es Anno i6zv. m dergleichen Ehe-Sache diesen genden einer Person sche / mit deren er / alsviel^-ns^
Spruch ergehen lassen : „Ungwche Heuralk schlägt voransehcn kjnnen) ein

„selten wol aus/^demne grosser' Gleichheit / je ^esiandi- hofier. »Ein tugendsam Weib ist eme edle Gabe /unü
„gei ^ >ebe uno ^rcundscha^r / dagegen was am(Vtande/ „wird dem gegeben der GOtt furchtet Sie ist
„herkommen / Vermögen und sonsten ungleich ist / nicht »Mannes Seqen / und bauet ilnsn^ i.A,.
.säst verbuiiden wird / oder in die Lange mehr Bestand ba- I.net ihn mitEßrund Fm.dm Z Mch SckSn-
"den kan Da auch schon zwischen beyen Eheleuten heie/ Aocl und Reichtumbevlamii-'// w n^^ >^
«Fried und Einigkeit erhalten wird / so muß doch zum we- Haut / doch im Hernen - wo ^ ^
»mgsten eine^on«^ xmen Bm^ Toch- semüth; wo!!iW
"ter ehelicht/von seines gleicyen sich schimpffen und ver- und Geld zu geben etwas leichtes u-id aeri^ers iÄ
„spotten/ und das Weib nicht allein von denen vom Adel/ §. i ferner r soll der ^
„sondern auch ihres Mannes Kindern und Gesinde sich Wahl sich Kuren / und vorher wo? l^n^n
„verachten lassen. Aus dergleichen Ursach mags auch nahem dieNluc-! ^
geschehenen/daß bereits bey denen Römern in demGe- ein Wittiber wäre / in die

setz der 12.Tafeln die Heurath unter Patntien und gemei- Das Göttliche Gesetz / so bievon 1.^? , v .
ner Leute Kinder gantzlich verbotten worden : und nach stehet / verbindet das GewWn als ein

»>«.-»««« md P°>i- mck,.uundn.,t>'>«cn i'wsser Anu5l,n?Ä^
ceyen solche Ehen m so enge Schrancken stellen / und an- Ausnahm / daß dah"r der mä^t-.uie ^ ?
derst nicht zulassen wollen / als wenn ausder unedlen Sei- sein ärmster Untetthan dawider m - n? ^
ten der Adel durch Reichtum er.etzt wird Hätte sich yngste"u 0^
nun einerfest vorgesetzt / sich IN eine solche Ehe Mit einer ftye undEhe-'Ordnungcnaber / w7che,,m.?/^^
ungleichen Person / m Ansehung deren Gottesfurchtund zucht willen / damit das freche im Ä"'
Tugenden / einzulassen / der stelle sich zuvor rechtschaffen setze sich nchtv^ ^lÄn
auf die Probe / ob er auch allen und jeden Vor-und Ein- aufaerichter sind / lind die , dasselbe
würffen die ihm begegnen dörfften / hinwieder zu begegnen/ sckrencken / verbinde!, diejeniaen / dm m
unddieselbezuertragenstarckgenugseynwerde. obschon nicht ^ und uL

§. 17. Wir haben aber auch hie der Ebe von glei, und mittelbar / well GOtt ew
chenOderungleichenVermögenzugedencken/date.cdte Ordnung .u^on.>r^u,id' billig ^
und reich oder reich und arm zusammen heurathet. Hie Blu^ ^rcundstbassrbetrifft / Ä-Ä r

sollte man nun billig gedencken / weil GOtt Reiche und Recht alle Vermischrmaeu / sie senc i ^-Ä A?
Arme deßwegen neben eimmder schaffet / damit jene diesen liche / in der aus-und abjleige-id n L n e Än- ^
aushelffen können / daß sich daher Reichtum und Armut botten / weil die alle an Gatters un? a ^
auchin derEhe bequem und nutzlich zusammen sollten Heu- und Tochter Stelle sind - Daber s
rathen lassen. Da konnte alsdann der Reichtum einen gestorben wäre / aus allen ft.iie.i Nachkommen
Haus -Vatttr/ der mit Schulden zu Hausen anfangen keit kein Weib hätte nehmen dörffen Mch ändÄ'?
muß / aushelffen/ und dabey zugleich semen Tugenden und dem ersten Grad von Stamm an 5 den ^ b ^ in
Geschicklichkeiten einen ansehnlichen Glantz / und zu Ver- zehlen ist) zu rechnen/in d^ ^ zu
richtung tugendlicher Wercke vortreffliche Beförderungunter Brüdern und Schlve!iemveri.,>^n?> ^ ^en
geben. Und dieses gslingt zuweilen / wann nemlich tu- ganker oder halber Geburt semi Auch sind ^
gendsameGenucherund grosse Güter vereinbaret sind: andern Grad ungle^
aber offrers gesch,ehets / daß die tugendsame Armutsich niemand seinesVueeersoder ftm-r
unter den lastnhaffttnReichtumdenmthMN/undvon oder Schwester nehmen. Diesen verwtenen^n^-.
demselben drucken lasse,nnuß. Gut macht Muth/die- den aus weltlichen Verordnunaen be^
fir Ubermutl) / welcher nle gut thut. Das reiche Ehen im andern Grad gleicher ^ln?en
Werb wirfst so fort / bey der geringsten Gelegenheit / die der und Schwester-Rindern ^ d>? ^ ^
sie offt selbst Mit Fleiß von weiten her dazu sucht/ mit Hertz- Grad ungleicher Linien / dak dab'
empfindlichen Schmähungen das Maul in die HöheDu Vatters Sruders oder Schwelter?;.«^
armer Tropff / schweige undthuewas ich habenwill / du men darff. Von der Sckwäacr^'Ä?.?
hattest ein Bettler bleiben müssen dein Lebenlang / wenn daß sie sich aufdie Blut-Freunds b.M , ^ ^.^5^
ichdichuichiMMMN, jumM-mii-g-umcht, mdiu uachdwstlbennchlmmuff-!
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Fleisch zu achten sind. „In welchem Grab mir nun in
„meine Blut-Freundschafft zu heuraten verbotten ist/
„in demselben Grad wird mir ebenfalls in meines Weibes
„Freundschafft zu heurathen verbotten. Doch gehet die¬
ses Verbott meine eigene Person / nicht aber meine Ver¬
wandten an / als welchen an meines Weibes BlutS-Ver-
wandten,u heorathen unverbotten ist : also mögen Vae,
»er und Sohn/ Mutter und Tochter/zween Srüder/
zwo Schwester ohngehindert ehelichen. Es ist aber
dieses eine Sache / die hie in allen besondern Fallen aus¬
zuführen und zu llererminiren zu weitläuffig. Ins ge,
samt aber wird hie dem Gewissen deS Haus-VatterS am
sichersten gerathen / daß er sich an ein Geschlecht halte/ bey
deme er sich dißsalls keinen Zweiffel machen darff. Ge¬
stalten auch dieses bey der Ehe zugleich ein Neben-Zweck
seyn mag/ daß die Freundschafft nicht enger eingeschrenckt/
fondern vielmehr ausgebreitet und erweitert werden mö.
ge. Dazu ja die Welt weit / und der Geschlechter und
Freundschafften genug sind.

§.20. Was ohne Rath angefangen wird / kan sel¬
ten ein gutes End nehmen. Damit nun das Freyen mit
Gedeyengeschehenmöge / so soll die Ehe 6. mlt Rath
derer / die dazu m rathen haben / geschehen. Es haben
aber zu rathen erstlich und vor allen natürliche iLleern/
nicht allein der Vatter / sondernauchdieMutter / als
welche denen Kindern von GOtt vorgesetzt sind / daß er
ihnen durch sie rathen wolle. Diese Schuldigkeit grün¬
det sich aufdie Ehre und den Gehorsam / den Kinder ih¬
ren Eltern in allen Dingen / und also auch in diesem wich¬
tigen Wercke / daran zugleich Eitern und Kindern so hoch
gelegen ist/schuldig sind. Dieies Recht / welches sogar
auch in der Natur gegründet ist / hat GOtt denen Eltern
selbst vermessen bekräftigt / daß er ihnen in heiliger göttli¬
cher Schrifft nicht nur ausdrücklich befohlen / ihren Söh-
nen Weiber / und ihren Töchtern Männer zu nehmen/
sondern dem Vatter noch frey gelassen / seine Tochter/
wann sie schon von jemand geschwächt wäre / demselben
zu geben/oder daheim bey sich zu behalten. Dieses Recht
verbindet nicht allein die Kinder / die in der Eltern Brod
sind / und das erste mal sich verheurathenwollen; sondern
auch die jenigen Kinder / die bereits in der Haushaltung
stehen/ und als Wirtibere oder Wittiben zur andern Ehe
schreiten wollen / sollen sich nach solchem Rechte dißsalls
zu achten schuldig erkennen. Denn Eltern bleiben Eltern
ihrer Kinder / solange sie Kinder heissen/sie seyen alt oder
jung / daheim oder draussen; werden dann schon die Kin¬
der alt / so werden die Eltern noch älter. Hiemit wer¬
den alle heimliche / sogenannte / XVlnckel-Vcrlöbmsie
und Ehen ungültig / und so sie ohne Consens und Aus¬
söhnung mit den Eltern vollzogen werden sollten / bringen
sie der Eltern Fluch / oderzum wenigsten deren SeuAen/
und weil ihnen solches nichr gut ist/zugleich das Weh über
solche Ehe.

§. 2l. WaS von denen natürlichen Eltern ange-
tuercket ist/soll auch auf die/ so nach der Eltern Tode deren
Stelle vertretten / gezogen werden/ worunter nicht allein
Groß-VaeterundGroß--Mluecer/zusamldenenSeief-
lLltem/sondern auchVormundcreund Pfleger begrif¬
fen/so ferne sie alsgetreue Vormünder ihrer Pfleg-Kin-
derBestes suchen. Denn widerigen sallö/da sie um ihres
eigenen Nutzen^und Vortheils willen ihre Pfleg-Kinder
an einer gedeylichen Ehe hindern wollten / müsteeine
Christliche Obrigkeit / die ohne dem Ober-Vormunderin
ist/an derselben Stelle trettend / die unbefugt verweigerte
Einwilligung durch ihren Consens erstatten. Geaen
treue Vormundere aber erfordert wenigstens die ehrbare
Billigkeit / daß Pfleg-Kinder ohne deren Rath und Vor-

wisien( sintemal sie von der Obrigkeit zu Rathgebern ge¬
setzt sind/) in dieser wichtigen gefährlichen Sache nichrs
anfangen: Gestalten auch in Ch.istlichen Poiiceyen die
Verlöbnissen/die ohne deren Vorwissen und Willen ge¬
schlossensind/ als unbündig und ungültig geachtet wer,
den. Die Verordnung / so die Stadt Nürnberg im
Jahr i f?». hierinngestellt / lautet also: *„So glaublich
.»dargethan würde / daß ein Kind / to noch in vätterlicher
«oder Vormundesund Euratom Gewalt wäre/ sich für-
„sehlich / unbedächrlich / oder hinderlistig versprochen hät«
,.te / und solches der Obrigkeit angezeigt wird/ sollen fol-
„che Personen mitErnst gestrafft werden. Diese löbliche
heilsame Verordnung ist von der Stadt Grraßburz
noch mit nachdrücklichernund mehrern Ernst in einer
Verordnung dieses Jnnhalts geschärfft worden: **
„Kein Kind / sey Sohn oder Tochter / so noch unter der
„Gewalt der Eltern oder Voigte (Vormunder)sind/
».soll sich ohne Vorwissen und Bewilligung derselben in
„die Ehe begeben/oder versprechen : und wo solches ge¬
schehen/so sollen es die verordnete Ehe Richter / als un¬
ordentlich und ungöttlich sür krafftloö und unbündig
„halten und erkennen / darzu die Partheyen nach Gele,
„genheit straffen.

* k.irrerskus. l. l.öecktker.^ur.Liv.Lccar.c.z.'
** Vol. dc»ns. c. f l. n. 27.

§. 2,. Hienächst ist der Rath Christlicher Verstands,
ger/ allermeist aber erfahrner Freunde und Anverwand¬
ten/nicht vorbey zu gehen. Oculi plus vicjenr <zu5m ocu«
!us. VieleAugenkönnen mehr sehen als ein Auge/ son¬
derlich wenn es irgends mit einem blauen Dunst unor¬
dentlicher Liebe geblendet / dieSachein ihrer wahren ei»
gentichen Gestalt zu sehen nicht vermag / sondern nur so
siehet wie einer/ der etwan durchein blau Glas alles/was
er siehet/ blau siehet / aber hierinn sich rechtschaffen bekrie¬
get/ wo die Vernunfft nicht selbst mir einem andern Auge
zugleich zusieket / und von solchem Urtheil zurück ziehet.
Offt fällt bey der Sache etwas zu erinnern vor / daran ein
anderer nicht gedachte / welches doch nöthig ist. Neben
deme ists auch der Würde und Ehre des Ehestandes ge-
mäs / vaS ehrliche Freunde bey denen Heuraths-Con-
tracten zugegen seyen / damit wenn sich etwan ein Zwist/
es sey nun gleich aus Mißverstand oder Vorsatz / anspin¬
nen sollte/ daß ein Theil sein Wort zurück nehmen / oder
mehr / als abgeredet worden / fordern wollte/ durch deren
glaubwürdiges ZeuqnuS entschieden werden könne / da
sonst die Ehe-Verlöbnißohne solche Zeugen vor einem
Ehe-Gerichre zu vielerley Verdruß / Schaden und Ver¬
bitterung der Gemüther entschieden / und nach der Sa¬
chen Bewandniß als eine Winckel-Ehesür krafftlos und
und unbündig er kläret werden dörffte: wie denn nament«
lich die ErsurdischePolicey-Ordnung die anverwandken
Freunde denen Vormundern beyfüget / und in diesem
Fall dem Ehe-Verlöbniß eine Maß diß Jnnhalts giebt:
„Daß niemand ohne seiner Eltern / oder / im Mangel der¬
selben / derjenigen / so an statt der Eltern seyn / als Vor¬
münder und anderer anverwandten Freunde / heura-
„then solle.

§. az. Was nun ordentlicher Weise also angefan¬
gen ist/ das soll auch ordentlich / und so viel immer mög¬
lich geschehen kan / ohne Verzug vollzogen werden» Der
Aufschub ist aus mancherley beweglichen Ursachen gefähr¬
lich. Ich glaube / daß sich der Satan kaum bey einige«
göttlichen Stifft - und Ordnung als ein Feind und Lä¬
sterer geschafftiger bezeige / als hie geschiehet. Da erreget
er falsche böse Läster-Zungen / die durch ihre Verleum,
düngen die Verlobten gegeneinander verhasst machen sol¬
len. Die Eltern/die das Wttckbißher unterstützt haben/

E können
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können sterben/und die Gütter geschmälert werden. Die Zucht und Ehrbarkeit / ohne alle Üppigkeit und unnöthi-
Braut kan durch eine Kranckheit um ihre Gestalt und gen Überfluß gehalten werden. Fröl.gkeit mag an dem
Schone kommen/oder sonst elend werden. Da denn leicht Tage der Freuden dabey seyn / nur daß die Hreude m
geschehen kan / daß ein Theil von dem andern sich los zu Schränken bleibe/und aufs wenigste dem Stiffter dieses
machen / nnnöthigen Streit erregt / sich mit jemand an- Standes nicht entgegen sey / oder gar zum Schimpft ge-
ders/ein mehrers Geldzu erjagen/einlässet / und desto reiche. Unzüchtige Schertz-und garstige Reden/die man
eher von dem ersten Ehe-Gelübdeloszuwerden/mitden- vom Ehestande gegen die neue Ehcleut sühret / bleiben
selben in leichtfertige Schande vorschlich verfället.Gerälh solche Sünden/die GOtt mißfallen/und manchen Fluch
die Sache noch endlich so lerne / daßdas Verlöbniß mit über die Ebeleuteführen/ allermeist so sie selbst daran Ge¬
Unwillen / zertrennetcuundzerrissenenHertzen/und da- fallen tragen.Unter dcrenZahl sind die unflattigeHochzeit-
her nicht änderst als gezwungen vollzogen wird / so kön- Omina zu ziehen / die mit denen Gedichten von Venus
nen aus solchen in die Ehe gleich anfangs eingestreuten und Cupido / den heidnischen Teuffels-Götzen / den ebeli-
Saamen / kaum andere Früchte als Hadder undZancken chen Stand verunehren / gute Gemüther argern/ und sich
aufwachsen. Muß ist ein bitter Kraut / giebt auch ins mit der Poesie und derselben Freyheit einnmal nicht ent¬
gemein eine bittere Ehe. WelcherUnrath aber bey einem schuldigen lassen wollen - sintemal ein Poet/der ein Christ
Ehe-Verlöbmß / das zu rechterZeir vollzogen wird / kei- heissen will / die Regeln des Christenthums im Schreiben
nen Raum finden kan. Hinwiederum sollen auch verlobte in acht nehmen muß / welches ihm zu erbaulichen und da-
Personen vor vollzogener Ehe nicht häuslich beysammen den artigen Invenrionen oder Einfallen Anleitung zu ge¬
wöhnen. Diß ist gefährlich/ und gicbt Gelegenheit em- den reich genug ist. Wo aber der Ansang und Eintritt
mal / daß die eheliche Liebe nicht tieffwurtzcln kan. Denn in die Ehe angewiesener mafsen gemacht wird / so ist der
was m an selten siehet / darnach verlangt man viel begier- Grund / worauf die Hoffnung einer gedeylichenEhe ge-
licher/ liebt es auch viel inniger / als da wenige/ welches macht werden kan / gelegt. Und dieses istdieUrsach/daß
durch täglichen Umgang bereits allzu gemem worden, der Haus-Vatterhievon etwas ausführlich unterrichtet/
Stehet dabey einem des andern Weise/ die er aus solchem nnd zur Haushaltung vorbereitet werden muste.
langwierigen Umgang kennen gelernet/nichtan/sodenckt ^
mau wohl abermal/wie bey dem vorhergeh-'nden Fall/auf
eine Trennung / welche bey vollWener Ehe so leicw^ " v
Platz nicht findet. Nächst dieser Gefahr/giebt selche Bey- Cap. IV. §. 2.
fammenwohnungaugenscheinlicheVtrs chung zu schänd¬
lichen Ausbruch fleischlicher Lüste/ welchem der jugendii- ASV Bgleich heut zu Tage bey uns/an den meisten Or--
chen Hitze im Hertzen allermeist um solche Zeit ohne dem ten /das eheliche Leben niemand aufgedrungen/
glimmen. Wo nunStroh undFeuer in dieNahe zusam- auch vor keineSündegehalten wi:d/wann jemand
men kommen / da entbinden sie sich zu einen unauslöschli- das unehliche Leben zu führen sich erwählet hat: So sind
chen Brande. Undob man sich solche Versuchungenzu doch bey allen Völckern / auch so gar unsern Vorfahren/
überwinden siarck genug zu seyn vermessen wollte / so ist solche Leute / welche das unehliche Leben der Ehe vorgezo-
man gleichwohl allen bösen Schein zu meiden schuldig/ da- gcn / sehr verhasst gewesen / und mit vielen Beschimpffun-
mit weder der Nächste geärgert/ noch der ehrliche Name gen und Straffen angethan worden ; allermassen sie die
m die Gefahr eines bösen Stadt-und Land-Gerüchtsge- Alte mit einem sonderlichen und schimpflichen Namen/
setzt werde. die Hagestolzen benamset / gleichwie zu sehen bey dem

F .24 .BeyderVollziehungselbstsolldenenKirchen«velolä. in lbe5 ?r.Voc. Hagestolzen. Und 5ckorrcl.
Ordnungen und Gebrauchen / welche um Christlicher inlr. äc-mriqu. iu Qrem. ^ur. cÄp.i. per mr. Unddiese
Zucht / und die Würde des Ehestandes zubezeugen einge- Hagestolzen habenbey den Griechen / vermög des ihnen
richtet sind / nach jedes Orts Gelegenheitund Gewobn- vom I^curKo gegebenen Gesetzes / sich bey kemen Ehren-
heit nach gelebt werden. zehlen wir die und Schauspielen einfinden dörffen / sondern vielmehr bey
tion/oder die so genannte Aufbietung/ und der Gemein- kalter WinrerS-Zeit öffentlich auf dem Marck nacket in
deVorbitte/ so dabey zugleich in öffentlicher Versamm- einem K»eiß herumgehen/ einichimpfflichHagesiolzLied
lung zu geschehen pflegt, welche so viel mehr Seegens zu singen/und darmil selbst bezeugen müssen/daß ihnen recht
erlangen vermag/als grösser dieZahl derer ist/die idrGe- gescheh/ weiifie dn Gesetze verachteten/ und ehelos blie¬
bet zusammenvereinbahrtund verbunden / vorGOTT ben. V. czp. 26. in ^curz. BeydenCorin-
bringen. Hiebev ist es auch christlich und wohl gethan/ so thern insonderheit sind sie nach ihrem Tod keiner ehrlichen
ZSräungam und ZSraue mit der Gemeinde GOtles des Begräbnuß würdig geachtet; bey den Atheniensern aber
heiligen Abendmahls des HErm theiihafftig werden/ sind sie von denWeibs-Personen um die Altäre getrieben/
als dessen Gebrauch unterschiedliche heilsame Betrachtun- und mit Peitschen und Ruthen öffentlich gehauen wor-
gen zu bevorstehender Ehe geben kan / daß auch löbliche den / biß sie / zu Vermeidung solches grossen Schimpffs/
Eh-und Kirchen-Ordnungeneinen Pfarrer unter andern ihnen Weiber aussuchten. V. 8cbönboin in ?o1ir. lib. i.
dahin anweisen/daß er sich vor der Abkündigung mit Fleiß c. f. Bey den Römern haben sie noch bey ihren Lebzeiten
erkundigen solle / ob die neuen Eheleute öffentlich in der einen guten Theil ihres Vermögens in den gemeinen
Kirchen mit der Gemeinde GOttes das hochwürdige Seckel legen müssen. V. Vuler. i^sx. c. 9. lic. 2. Ja/
Sacrament empfangen. Nach Uesen folget der ordcnr- wann ihnen eine reiche Erbschafft anfiel/ kunten sie/ als un-
liche Rirchgang undprielterlicheiLinstegnung / die fähig und unwürdig/so fern sie nicht innerhalb i vo.Tagen
bey und vermittelst der Copulation gefchiehet/da die Ver- sich in den Ehestand begaben / nichts davon erlangen/
lobtedenSkkgenausdesHErznMundebolen/aberauch gleichwie solches ex l^e^e ^uliz ?zpjz zu sehen / 6c c^uc>
deßwegen mit andächtigem Geber ohne leichtsinnige Ge- coniul. l^Ipisn. in irazm. 'lir. 6c c-äuc. XVIII. Lc Du.,-
berden/Schertz undGelächt-r ( welches bey dieser keiligen rcn. lib.r. 6e /ur. zccrclc. c->p. 10. Und dieses wird auch
und wichtigen Handlung leider zu einer Gewohnheit ge- in der jenigen Gegend der Pfaltz / welche man Odenwald
worden) vor der Gemeinde GOttes erscheinen sollen .Die nennet/ noch oblervirt / wie nicht weniger in dem Kloster
Hochzeit -Mahlesollen in Gottesfurcht/ bey Mäßigkeit/ Alperspach / im Helzogthum Würtzburg gelegen / daß

nemlich
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mmlich der Hag stolzen Güter nach ihrem Tod dem N60 Was die Ehe selbsten betrifft / kan selbige nicht eher

zufallen / gleicbwie bezeuget Sckönborn. I--K. i. ?ol>c. c. 6. vollzogen werden / biß die Lommdenten das rechtniässige

»crmznn. lecker, äe cenlu.Iib. z. c. z. n.;8. ex i-squc Alter darzu erlanget haben; Wieman aber eigentlich in

Lesolci. 1^1. ?r. Voc. Haqestolzen. ^ää. Chur-Bayer. diesem Punct das rechlmassige Alter versteht», solle / da«

Land R. p-ulr.inf. ibi: Iedocd Uns und von haben sich zu allen Zeiten unnrschievliche Mnnungen

vnstrn Erden an vnsern sonderbaren /?eZa/ten und hervorgethan ; Was ^Morelez und andere ?Ki!o5c>pt,i

?^lvi^-en der Hagestolzen ,c. und anderer Erbfäll vor eine Meinung hegen / davon besiehe -kriüor. 7.

halber / allerdings unabbrüchlicb :c. Sc Bayrische ?olir. c. 16. LvprX. rr. ä- donnub.jur. p. 1. äe 5pon5->I.

Lands-Ordn. I'ir./. Und solches alles ist aus diesem c. 9. §.2.n.9. ö! seqq. KNenn. ^rnis. äc matrim. c.2.

Fundament nnd Haubt.Grund also geordnet worden/ lcN. 5. DerKäiser.suttinizn. hat ein Mägdlein voniz.

damit nicht mit der Zeit der ehelose Stand beliebter/ aw und einenJüngiingvon i4.Jahren / zur Ehe tüchtig ge,

genehmerundhöher/alsdereheliche/gehaltenwerde/und halten / a!S zusehen ex pr. /.äenupr. k pr. /. czuib. moä.

unter solcher Freyheitkeine leichtfertige Lebens-Art / und rm.5n. Die Lanomfche Recht sind mit einem noch germ»

unechte Verwirrung einreisten möge: Dann wann die gern Alter zufrieden/wann anders die Boßheit das Al,

echte und rechte Anzahl der Bürger und Bürger-Kinder ter erfüllet/v.c.z. 9. kuIr.X.äcvchonl'. Impub. Alter«

sich verliehren sollte / gehet endlich die rechte Zier und Massen die Erfahrung gegeben / das die Jünglinge noch

Flor der kepublique selbst zu G^und und verlohren;da- vor dem vierzehenden Jahr Kinder gezeugt / und die

hero dann die alten Römer vielfältige?rivilcZien und Frey, Mägdlein noch vordem zwölfften solche geboren Haber/

heilendenjenigen ertheilet / welche viel Kinder aus der gleichwie dergleichen exempl. erzehlet ^när. lü-queü. äe

Eb'gezeuget / davon zusehen l.. l. L. 6c lezzrion. I. ;. /. I-eßib. Lonnub. p. 6. n. 57. liornmznn^ I'r. äe Virzinitt

6. ?. äe muner. Lc konor. Lc pr. /. äc excul! tur.1.24. L. äc c. 6. Lorail jib. 6. kvlilcel!. für. c. z. n. 46. sec^q. ^rnis. ä.

Dccur. Lil. s. §.2. t?. äejur. immun, ^ää. I./. §. il plures cüp. 2.5eÄ.z. /Vlkenc. äc Ko5zc. in I^exic. vvc. msrrim öc

z.lf. äebon.Oamnzc.Lc?rov.l4.v.28. I^lopp. in Comment, zä Inli lib.l. rir. X. inpr, lir. K.

Allein / man mag bey solchen Lotttrükenttn die Jährt

§.f.6 «7. ^ oder den Verstand betrachten / so thun sie doch unrecht/

^sNAsdasMer anbelangt / davon in diesen Absätzen ziehen auch dem gemeinen Wesen selbsten nicht geringelt

«^weitiäuffti^ gehandelt wird / ist selbiges änderst in Schaden zu / wann sie sich der vom Kaiier juttmi-m. ih-

F/?o»/aliö«/oder VerlSbnWn/ änderst aberi»^«p»k5, nen verstatteten Freyheit bedienen / gleichwie mir vielen

oder der tLhe^Vollzichung ftlbsten/anzusehen. Die Gründen beweiset ^mi5. c. I. und durch das in § 7.

5pon5a1iz bett'ffend / können selbige sv wol nach den Käi- k.czp. cxveäelcLNncz angeführte Bedenken zu^ Genüg

serlichen als Geistlichen Rechten / zwar nicht von den amTagliget. Zu geschweige« / daß/ukiniznus selbllen/

Kindern (dergleichen nach dem eigentlichen Verstand der wann man die SaH etwas genäuer «nsi kr / weder be-

Rechtedie jenige genennet werden / so noch nicht das sie« siehlt / daß man in solchem Älter in die Ehe treiten solle/

bende Jahr völlig erreicht haben / v.1.14. ff. äcsponkl. noch darzu rathet / sondern nur dasielbige, wann es sich

cap. 4. X. äe äelponszr. impub. ibi^ue (Zon?. lellet. alsozuträget/zugelassen/undnichtverbottenhabenwill/

cap.s.eoä.Lc esp. un.ec>ä. tir. in 6. ^ää. ?zckin. I^ik.z. wie solches beobachten-^!l)tr.(?enn! I.ÜZ. f. äe nupt. c. 2.

concmv. 26. äc ^uäv^ell. Lx. 2. tk.lir. lz.) Jedoch aber Weßwegen in den?rorcÜÄnrischen Loniiüoriis und Kir-

bereits von denen / weiche vorbesaqtec Massen über ihre chen die Volliiehung der Ehe nicht ohne Nrsach biß auf

Kindheit / das ist / überdas siebendeJakr kinaus/ ohn- das l8. oder'20 Jahr widerrathen wird / wie bezeuget

geachtet sie noch unmündig sind / und ihren rechten c->rp2. /pr. LonlN. üb. 2.äef. 12. n. 18. Le 5eqq. Wann

Verstand nicht haben/eingegangen werden / v.cap. 7.x. a^r vjx Conrrzkcnten so beschaffen wären / daßdaS

äc äcsponszr.impul?. Jedochmit oi-'ser angehä! qten Er- Magdlein nach dem zwölss<en,und derJüngling nach dem

kl^'rung / daß solche Verlöbnuß nur als 8ponszl,z äe Ki- vtcr?ehenden Jahr die Begierden nicht mehr auf- und in

ruw gelten / von weichen zwar die Lomr-Kenten/so lang Zaum zu halten vermögten; in solchem Fall wäre freylich

sie noch in ihren unmündigen Jahren stehen/nach eigenem besser / man liess sie lieber dieEhe vollziehen / als daß man

Belieben nicht abspringen können / so bald sie aber ihre ihnen Gelegenheitan dieHandge^e/ fleischliche Sünden

mundige Jahre erreichet / ist ihnen davon hinwieder ab;u» zu begehen. V. 1. Lor 7. v. 2. k 9. Also rathet ^Iber.

stehen unbenommen / wann sie nur nicht fl ischlich sich ver- Qcntil Ub. f. äisp. äe nupr. c.2. Lwikoxk. Lesolä. in

mischet / oder solche Verlöbnuß hernach rarikciret haben/ äiicurs. äe nupr. c. 8 n. 4. öc Lzrpx. I.. 2. äef. 12. n. 21.

dann solchen falls waren sie die bereits vor diesem einge- Gestalten das zur Ehe tügllche Alter auf zweverlev Weise

gangene/ und nun mit neuer Einwilligung und Consens kan angesehen und betrachtet werden / erstlich in Anse«

bekrässtigte Verlöbnuß/ga- zu vollziehen/allerdings ver« hung der c^enersrion und Kinder-Zeugung / und dann

bunden, v.c. 8.x. äe äeiponlUmpub. Und dieses ist auch in Betrachtung der Haushaltung / und Herbev«

vorbesagter Massen / wann die LoncruKentm beederseitS schaffuNg der^akrungs'Mlttel: In der eisten Absicht

Noch unmündig gewesen / in dem Stand der Rechten un« „un / jst das 14. Jahr bey den Jünglingen/und das

widerlprechlich. Wann aber sothane Verlöbnuß zwischen beyden Mägdlein/ zur Ehe wehltüglich; In der an,

einem Mündigen und einer Unmündigen eingegangen deren aber wird billig darzu noch eine längere Zeit er-

worden / in s'lchem Fall wc^e dasselbe auf Seiten des fordert.

Münd-qen unbintertreiblich / ang'seh^n er sich damals/ « , . Weil die Ehe ein solcher Bund ist / dM
weil er seine mündige Jahre auf sich gehabt/schon semeS ^ «rdentlichek weise :c.

Verstandes bedienen können/auf Seiten der Unmündi- m

gen aber könte solcbesVerlöbnuß wann dieselbe ibre mün. Aß eme zwischen zwey Personen ttchtmZM vollzoge-

biae Jahre erreichet / und es ihr dabey zu verbarren nicht ^7 ne Ebe nicht mehr und ertrem t

gefiel / nichtsdestowenfgerbinttrt'i'benundwiderruffen möge / kanunterandernauchdaherl attlicherwiesen wer

werden. V. c,p. 7. Lc 8. X. äe Oehons. impub. ibique <3on?. den/daß dergleichen Eheleme Nicht aw" l>ch>sondern auch

-ää. kmnnemznn. 2. sur. L-cI-5. c. 16. §. XI. öc ^inck. GOtt selbsten / als dem Stiffter ihres Stande^/ ein

»äOecrerzl. 1.^.4. ^c.2.z,z. ewige Treue zugesaget und versprochen habenc 2

V.6en.i.

v. 27.



20 Des klugen und RechtS-verständigen HauSVatterS
V. 27. (-en. 2. V. 24. Lc I^arck. 19. V. 4. ^ää. Lbriüizn,I'komzs. in /p5uä. I) iv. üb. z. c. Z. §. 49. Lc so. Hier»
nächst auch der Hauptzweck des Ehestandes nicht erziehlet
werden könnte/wann die Ehe so leicht wieder zertrennt und
aufgelöset würde, v. l. 22./. 7. ff. K>!.mzrr. Und obgleich
bey den Juden im alten Testament die Ehescheidungen im
Schwang gegangen / v. Oevrr. 24. auch noch heut zu
Tag unter ihnen nicht ungemein / wie bezeuget Scbnei-
äe^. sä l'it. äe nupc. pzrc. 4. vcril ^u°e 5int czusze äi-
vorui. r>. 7. Lc Lpeiäel. in specul. voc. Juden. So ist
doch gewiß / daß dieselbe niemalen von GOtt/ als der er¬
sten Einsetzung und Stifftung der Ede zu wider/ v. c,en. 1.
V .27. zpprodirt und gebilliger / vielmehr aber die Juden
selbst ausdieseerste Einsatzung von Christo gewiesen wor,
den / 19. v. 8. ^ää. ?etr. (^re^or. I'boloizn L^n-
raßm.^ur.^mvcrs. I^ib. 9.c.i6. Obgleich ferner ebenmäs«
sig sothane Ehescheidungen auch bey den Römern aus ge«
ringen Ursachen geschehen können, v. 1.2. §.1. Lc2. ff.äe ä>-
vorr. 1.8. 6e repuä. 22. c. is. Lc I^ov. 117. c. 8.
Lc 9. So wird doch heut mTag in den ?^ote/ka»lischen
Rirchen keine sMe Ehescheidung / dadurch das Band
der Ehe gantzlich zertrennet / und dem unschuldigen
Theil anderweitig stch zu verbeyrathen erlaubet wird/
(ausser diesen nach gesetzten zweyen Ursachen/nemlich) r
wegendes Ehebruchs sderHurerey/v. ^larrbs. ver5z2.'
Lc c. 19. V. 9. ( V. omminö Qerbzrä. loc. äc donjuZ. §. 6.12.
Lckic-el in 5ynov5. msrrim. c. 8. rb. 4. üc. I.) und dann
2.) ob maÜrioszm äescrcionem. das ist / Wegen der MUth-
willigen und boßhafftigen Verlassung des Ehegattens/
V. I. Lor. 7. V. Is. Lc I. I'im. s. V. 8. ( so ferne der ?rc»cessusäeserwrius, wie sich gebühret / rechtmassig vorher ange»
stellet / und der verlassende Theil in dreyen unterschiedli¬
chen Gebiethen zum drittenmal citirt worden/ davon zu
sehxn Lsrp?.p.2. äef. 192. n.is. Lc in specie Lcbilr. InK.
1ur.csn.ub. 2. rit. 12. §. 4. s.) vergönstiget und zuge-
lassen« Viä. omninö dzrpZ!. lib. 2. äef. LccI. 189. Lc seqcz.
/oacb. KLeuli. äemstrim. p. 2. c. 20. Lc 26. ?aul. dyprse.
<ie )ur. Lonnub. p. 1. c. iz./> 77. n, lo« (-erbzrä. in loc»
äe Lonjuß. n. 62z. Lc 624. ?Izvemann. üb. in Lsmo-
lc>A. üt. 6. Lc 7. N.I. Lc sec^cz. ^lenüer äedonjuA. p. Z7).
Lc 5cczq. ömnnem. I^ib. 2. /ur. Lccles. c. 17. n. 26. ibique
Lrryck. in not. Lc ^inck. sä vecrctsl. Üb. 4. rir. 19. §. f,
sliiczue plures. I ch habe mit Fleiß der ?ro/e/ka»tischen
Rirchen / und des unschuldigen Theils Hieroben Mel¬
dunggethan/ anerwogen/ was das erstere betrifft/
nicht mit Stillschweigen vorbeyzuqehen / daß die Cano¬
nische Recht auch in diesen beeden Fallen / da die Ehe des
Ehebruchs / oder der muthwilligenVerlassung halber/
ze rtrennet wird / nicht einmal dem unschuldigen Theil die
anderweitige Ehe verstatten / wie zusehen ex cap. 12. X.
äe prselumpr. Lc czp. 2. X. äe äivorr. Worauf aber ge»
antwortet 8cbneiäe^. zä l'it. Inli. äe nupr. P.4« n. 44.
Lcleqq. Icem^ozcb. 2 Leuli.p, 2. äematrim. c .24. Irlen-
nin^ /^rnis. c. 6. 5e^. 2. Lc Larp?. Üb. 2. äef. 190. n. 11.
Lcscqcz. wasaber das andere belanget/ istzu wissen/
daß dem schuldigen Theil eine neue Ehe zu vollziehen nicht
zuzulassen / per csn. czvXäam cum lrsrre. 19. cau5 Z2.
cju.7. öc can. si. guis vicjuam. 2O. Lsn. concubuilii. 2Z,
czus. ScquXtt. caä. eswäredann / daßvon der hohen
Obrigkeit aus sehr wichtigen Ursachen hierinnen äihzcnsi-
ret / anbey aber zugleich die senige Lonäitionesobservi-
ret würden / welche zu finden bev dem Larp^. Üb. 2. äef.
lc,i. n. 7. Lc leyq. ^Väcl. Liäembzcb. in promptuzr. Con-

in -ippenä. äe csu5. mzrrim. c. 2. <zu. 2. Lcsolä. inäis-
curs. äe nupr. c. 11. n. f. Lc (^crkzrci. loc. cie Lonju^.
p. 622. Und ist in diesem Fall die Erinnerung des vor¬
trefflichen kirrerskulu wohl in acht zu nehmen ^ wann er

inex pol aä Nov. p. 4. c-9- n.s. unter andern also schreibt:
()uo6 concell'icz parri nocenri zäsecunäz vota rrsnscunäi
s bonis moribus vebementer gbborresc , Lc res tcsnMi
plens ür; das ist: Wann der schuldige Theil durch
vichenktion zur anderweitigenEhe gelassen wird / so
streitet solches wider die gute Sitten / und gibt ein gro9
ses Aergernuß» ^ciä. I^zvemsnn. in (IZmoloZ. tib. 5»
li^. 6» §. 8. p. 4^7.

Ausser diesen^ Ursachen nun / davon Hieroben Mel¬
dung geschehen / kan in denen Evangelischen Kirchen
das Band der Ehe mlt Nichten gantz und gar aufgelöset
und zetrennet werden / anerwogen es eine göttliche Vers
bindung ist / V. ?rov. 2. V. 17. Lc KKIzcb. 2. V. 14. Lc I»
dor. 7. v. 10. Dahero dann / was GOtt zusammge-
füget / von den Menschen nicht mag geschieden werden.
V. üizrcb. 19. v. 6. Und so die Eheleute hierinn dem Ge¬
setz und Willen GOttes sich halsstarrig und widerspen«
stig erwiesen / wäre der weltlichen Obrigkeit unbenom¬
men / sie deßwegen in eine willkürliche Straffe zu ziehen/
und dardurch ihrer Pflicht zu erinnern, v. c. 6. in f. X. 6-
säulr. Lc cap. iz. X. äereKir. spoliar. ibiczue?znvrmic,
^ää.?c!in.in c.i. X.äc5pon5zl. n. 8. Lc LeuK. äc sur,
Lonnub.p. 2. c. 6s. Lc Larpz. Üb. 2. ctef.2O7. Lc2c>8- Lvnf«
omnino Orä. marrim. 8sx. äe znno. 1624. punA. z. §»
würden auch/ ibi: Wurden auch zvseyEheieuee sich
selbstvoneinanderfondern / ohngeacdret/ daß sie
gleich nicht ausserhalb Landes gewichen / und sie
«sollen sich beederseirs nicht wieder versöhnen last
sen / so sollen sie beyde / oder das eine Theil/fö unver»
Ähnlich / mit Gefangnuß so lang gestrafft werden/
bis sie einander/ wie flchs gebührt/ehlich beywoh^
nen. !c. Lc Orä. Lonüli. I^lsrcbiX Lrznäenb. rit. 70. in f.
ibi: Dasich aber ein Theil des weigern / und in ftis
nem unchristlichenVorsay verharren würde / das-
silbe soll etwan vier VOochen mit dem Gefangnuß
gestrafft / und wann es dadurch auch nicht zu vers
mögen / des Landes verwiesen werden. :c- ^ää. ttar»
precnr sä rubr. Inli. äe Nupr. n. izs. Lc Lrunncm. /ur.
Lccle5llb. 2. c. 17. §. ZI. Sollten aber die von der Ob»
rigkeit angewendete Versöhnungs-Mittelalle vergebens
seyn / hingegen aber auf Seiten der Eheleute sich solche
Ursachen hervorthun / welche die Scheidung zu Tisch und
Bettauswürcken möchten / als wohin zum Beyspiel die
gar zu grosse Grausamkeit und Tvranney gehöret; wie
nicht minder / wann ein Theil dem andern hinterlistiger
Weise nach demLeben gestanden/und was noch andereUr«
fachen mehr sind / davon zu sehen Lsrp?. Üb. 2 .äef. 210.-
n. ls. Lc ömnnem. )ur. Lccles, üb. 2. c. 17. n. Zl.in sol¬
chen und dergleichen Fallen könnte von der Obrigkeit das
Mittel der Scheidung zu Tisch und Bett/(welches/ ob es
wohl in den Käiserlichen Rechten unbekannt / srz.l. z. ff.
äe äivorrüs. jedoch durch die Canonische Recht eiliges
führt / auch in denen EvangelifchenKirchen deßwegen be¬
halten worden/ damit unter den Eheleuten desto grösser
Übel verhindert / und ihnen hierdurch Zeit zur Versöh¬
nung gelassen werde/ v.8cr/c!c.zä. Lmnnem. /us.Lcclc^
üb.2.c. 17. ->.zi.) wohl zugelassen und verstattet werden/
wordurch aber das Band der Ehe nicht gäntzlich zertren¬
net wird. V. c. I, Lc2. X.äe äivort. Lc Lsm?. üb. 2.'
äck. 210.

Biß hieheristvon den wahrhafftigen Ursachen / ss
wohl der 1ors!-als i>zrrizi.Ehescheidung/ welche zu Tisch
und Bett geschiehet / gehandelt worden. Ob nun wohl
etliche Rechts,Lehrer zu denen Ursachen der loul. Ehe¬
scheidung andere Stücke zehlen / als zum Beyspiel die
Imporenriam. oder Möglichkeit zum Beschlüssen / wie
nicht minder die vor der Ehe mit einem andern begangene

sieisch.
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fleischliche Vermischung. V. 8ckneiäe V. sä cir, /. äe nupc.
p. 4. Kubr. cjuse sunc czu5e äivorrii. n. 22. Kicrerskus. in
äiis. /ur. Liv. Lc Lsn. Üb. 2. csp. iz. Lc8cki!r. InK. /ur.
cUn.Iib.2.tir i2. §.z. so ist doch zu wissen / daß dieselbe
das Wort der Ehescheidung in einem weitem Verstand
nehmen/ und darunteralledie/enige Ursachen verstehen/
welche nicht so wohl die Ehe zertrennen und auflösen / als
vielmchr null und nichtig machen ; In welchem Fall / »e<»
doch weit das Haubtstuck der Ehe / nemlich der Lon5en^
lus gemangelt / unter den Conrrskcnten niemahls eine
Ehegewesen / einsolglich auch dieselbige/ so gestalten Sa»
chen nach nicht hat zertrennet und aufgelöset werden kön»
nen. Bleibt es also darbey / daß es in den Evangelischen
Kirchen vorbesagter maffennur zwev Ursachen der lo»!-
Ehescheidunggibt / alsnemlich den Ehebruch / und die
mulhwillige Verlassung; die andern Ursachen gehören
entweder zu derso genannten?srti-l- Ehescheidung / da¬
durch die Ehe vielmehr lüspenäirt / als aufgelöset wird.
V. 8cki!r. InK. )ur. Lsn. I^ib 2. I'ir. 12. X. u
denen »enigen Stücken / welche die äe f-Äo getroffene
Ehe null-undnichtig machen. Darunter wir oben unter
andern die Imporenrism, oder Untüglichkeit zum Bey¬
schlaffen ; und dann die vor der Ehe mit einem andern be¬
gangene fleischlicheVermischung rekrirt und gezehlet
haben.

Ausdaß wir nun auch von diesen zweyen Ursachen
etwas wenigesgedencken / ist zu wissen/ daßzuderimpo-
ten?(welche so wol bev dem Mann/als auch bey demWeib
auf unterschiedliche Art sich befinden kan / davon zu sthen
die Lommenrarores säOecrerzl. I'ir. äe friZici. Lc mz-
lekc.) damit selbige zur ^nnuUsrion der Ehe hinlänglich
genug seye'nachfolgendeStück erfordert werden: i. Daß
die Lonkr-Kentenschon vor der Ehe mit derselben behafft
gewesen; dann wann erst in der Ehe sich ein solches impe-
«limcnmm oder Hintemuß aus unverkHfftem Zufall
<ingesunden/istes dieEhe null und nichtig zu machen/nicht

' vermöglich / in Erwegung zum öffterv erwiesen worden/
daß die Eheleute so wohl das Gute als das Böse/ so wohl
die Freud als das Leid und Creutz miteinander zu tragen
verbunden / viä. czn. li uxorem. !8. csus Z2. f. Lc
csn. czuoä zuccm. 29. Vers, ecce impotlibilirzs. öc c.
^zus. 27. qu. 2. ^ää. Zzncke?. lid. 2. concl. 98. dsrp?. 1ib .2.
lief. 202. «Lrunnem. /us. Lccles. lib. 2. c. xvü. Z. 2. Ich
sage mit Fleiß aus unverhofftem Zufall; dann wann
sich der Mann oder das Weib aus Boßheit selbsten un-
tüglch gemacht / in diesem Fall wären sie nicht anders als
boßhafftigeVerlasser ihres Ehe-Bettes anzusehen / ein-
folglich auch dißsalls die ^nnullarion der Ehe dem un¬
schuldigenTheil nicht zu versagen. V. csn. aliqusnäc».
7. c. Z2, qu.2, ^Vää. tZerk. äe donjuF. §. 6s8 äc 8rryck,
sä Rmnnem. ^us. Lccles. Iid.2. c. 17. z. 2. ver5

/llö/egu^?5. Ü! c. 2. Wird erfordert baß die im-
poren-iincurzkle . nnd nicht mehr zu heilen sen/ Lrlinnem.
cir. c. 17. §.2. weßwegendannin diesimStuck nicht also,
fort die Ehe zernichtetwird/ sondern es müssen bee -e Thei¬
le insgemein z.Jahr warten/ umzusehen, ob es sich in¬
dessen nicht anders anlässt / V- cz s. ö!7. X. äe trigiä. öl
wslef. üc >lov. 22. c. 6. Ware man aber solcher imporen?
gewiß, alsdenn könnte gleich alsosort zur ^nnuUarion
geschritten werden. V. ?ÄNormir. zä c. 6. X. äe triziä. öc
mslef. Li ^slciirä. äe ?rob>zr. Vol. 2. concl. 888- n. z. Ll
leqq. Und dann z) wird erfordert/daß der andere Theil
unter den Lonrrakenken von der Imporenz nichts ge-
wust / dann andergestalt könte so dann einem solchen
Mann oderWeib / welche des andern Gebrechen gewust/
und also darein gewilligetlund conscnriret / nicht mehr ge¬
holfen werden / anerwogen die Ehen nicht allein xw-

creznäXsoboliserAö-daö lst / daß man darinnen Kinde?
zu zeigen gedencket; sondern auch murui zäjuroril Ar-ltiz .daS
ist/ daß man einen getreuen Gehülffen haben möge/ contra-
Kirt und vollzogen werden- v. L. 4. ibiijue x ä-
^iZiä. üc msiek. Wiewohl eine solche / Ehe wegen vieler
Ursachen/vielmehr zu widerrathen ist / gleichwie bezeuget
LrunNem-nn.inj.LccIc5 1.2. c. t7- §. 2. in f. ibique 8trvck.
msääit. allwo er das Lxernplum eines Weibs / so sich
wissentlich an einen Lsttrsmm oder Verschnittenen ver«
heyrathet / anführet. Davon weitläuffkig zu lesen die
jenige8crjprz öe vsria^uäiciz, äeLorijuFio inrcr Lvnuckuin
ö! Vir^inem juvenculam zinio 1666. conrrs^o s czui-
busäzm lüpremis l'^eolo^orum Lolie^üz ^etits , Lc col-
leKa ab 5jieronymo Oelpkino. ^ää. sozckim z keuK.
p. 2. äe /ur. Lonnub. c. 14. Lc Kittersk. mäiff. LüV. Lc LüNi
^ib. 2. c. iZ. Llc.öcL.Dn. I^inck» Oi5p. äesulio Lsn»
zuäic.

Was die vor der Ehe Mit einem andern begangene
Fleischliche Vermischung belanget / istzwarnichtzu laug»
nen / daß viele von den Rechts Ledrern / fa die Canoni'cht
Rechte selbsten / dißsalls keine ^nnuU-mon zulassen odet
gestatten wollen / wie zu sehen ex czn un. c»u5. 29. ^u.
in 6n. ^ää. I^<Men5 äe msrrim. n. 26. Oiäac. dovzr»
ruv. in Lpirom. caus macrim. p. 2. c. §. 7. ?snormit»
in c. 2. X äe LonjuA. 5erv. XVeicnb. aä I'ir. äe Kic. nupr.
N. 8- Lverk. Lronckorli. 2. snrinom. 17. Lc ör^nnem.
jur. Lccles.Iib. 2. c.17. §. 2f. Allein es ist in denen Evan¬
gelischen Kirchen / vvlnehmlich wann die Schwängerunch
auch darzu gekommen / vielmehr dich Meinung recjpirt
und angenommen/ daß / so der Mann das Weib / nach
Elfahrungdieses ihres Verbrechens/ nichterkannt/ und
solchergestalt ihr äe fzüo verziehen ; Er auch aller Zure¬
dungen ohngeachtet / zu keiner Versöhnung mit ibr bewo¬
gen werden kan / bey so gestalten Sachen die ^nnulkrion
o^erZernichtungder Ehe wohl zugelassenwerden könne/
per texr. Oevr. 22. äc I^ov. I^eon. 9;. ^ää. ^Vlberic.
(icnril. äe nupt. lib. 6. c. iz. ?sul> L/pr. äe 8ponls^.
c. iz. h. 44. r>. z. Oerkarä. ioc. äe. Lonjuz. ri. lll. /ozck
z keuli. p. 2. c. Z4. ^ok. Zckneiäev»'. äe nupr. p. 4. n. sy.
Lc se^cz. soll. I^srppr. sä. §. II. n. 6z. Lc scczc^. /. äe lwpv.
Lsrp?. lib. 2- äef. 19z. kinckelcku^ obs. ;c>. alnczue plu-
rez. Und diese Sententz hat auch LutheruS gebilliget il,
lom.s.senens. f. 2si. und ist selbige sonderheitlich in der
donlittonzl-Ordnung der Marck Brandenburg appro-
birr worden / als zu sehen rir. 64. Die Antwort aber auf
die widrige Einwürffe der Canonisten / und m checie des
>^e5eridecii, ist anzutreffen bey dem k^enrico 51ebelckr>i
Oeci5 is. per ror. UNl) bey dem kmckelrkuil cit. ob5 zc> .n. 54,
Lc leyH.

Über eben diesen Z. So lang man nun hie sein eigen
noch ist. :c.

«D wenig die Ehe selbsten / vorbesagttr Massen / von
^den Lomrakenten ihrem Belieben nach wieder zer¬
trennt und aufgelöset werden kan / so wenig kan dieses
heut zu Tag auch in den 8pon5z!l!?us oder Verlöbnüssen
angehen / wann änderst dieselbige nach Ausweisung derer
Rechte / das ist / öffentlich in Beyseyn derer Zeugen / und
mir Consens derer jenigen / die darinnen etwas zu sprechen
haben / (davon unten gebandelt werden soll) begangen
worden / anbey die Partheyen nicht in blossen Tractaren
verbliebensind / dann wofern nur eine blosse Unterredung
von der Vollziehung der Verlöbnuß geschehen / und sol¬
chem nach nur 5ponk!iz äe tucuro comrztiirt worden/
stünde den Partheyen frey / wieder nach Belieben von
denselben abzuspringen / gleichwiebezeuget Lsrp-. Uk. 2.
äet. 174. Lc 8rryck. sä Lrurmem. lib. K. c. l6. z. 7. InC z diesem
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diejem at'er ist zwischen derEhe selbsten / und den 5pon/z. "
Ubus oder Verlöbnüssen ein unterschied, daß die Ehe nur §. 12.
«us zweyen Ursachen/(davon oben Meldung geschehen/) YN Eil der Reichtum zur Lss-n- . oder zu dem Wesen
beyden ^vangeuschen zertrennt werden kan/ dieVerlöb- der Ehe nicht gehöret / wie mit vielen Gründen be«
nusse aber aus mehrern Ursachen / und demnach t» etwas weift t Larp? 1.. 2. äef. ss. als kan ein ohn alle Bedingung
leichter / wiewohl eoensall^mit Zuzieh-und Genehmhal- eingegangene Verlöbnuß deßwegen nicht wieder aufge-
tung der Obrigkeit / aufgelöset werden mögen ; welche löset werden / daß einer eine Reiche zu freyen sich eingebil«
Ursachen aberdißfallöfurrechtmäss.gzu achten /ist we, det/ undin seiner Einbildung betrogen worden. V. <^n.
der in den Gesehen noch in den Lznoniüu8 zu Genüge UN. czu /129. ou. I. ö! Lünoni^. in cap. 2. X. äedonius.
«xpnmirt/ zumalen Nicht einma^dle ienigc / welchedie s-rv. Ja/wann gleich soM von den Eltern die Ver
L-nonistm -liieren / in denen Evangelischen Kirchen löbnuß ihrer Kinder aus trifftigen Ursachen zurück getrie«
durchgehends obfcrviret werden / nach Aussage 8cbikeri den werdeu können / so ist doch unter dieselbe keines Weges
lntt. )ur. din. I.. 2. rir. X. §, so. Insgemein aber kan diese zu zehlen / welche sich auf den Reichtum gründet,
kür an statt einer Regul dienen / daßeineObrigkeitallen«c-»p?. c.l. n. 7. Lc seqq. Es wäre dann / das einer mit
falls zur Zertrennung der Verlöbnüssegeneigterseyn solle/ dieser ausdrücklich angehängten Lonäieion oder Bedin«
wann nach derselben Begehung ein solcher Zufall sich er, gung ein Verlöbnuß eingegangen / wann ihm von der
eignet / welcher / wann er vorhero zugegen gewesen / die Braut ein gewisses und benambstes Stück Geld wurde
Partheyen davon abgebalten hatte/ das ist/ welcher denen zugebracht werden / dann solcher gestalt könte er / in Er¬
wesentlichen Stücken der Verlöbnuß / ich will sagen/dem wegung diese Bedingung möglich / und den guten Sitten
ConsenS/zuwider ist' 5cbilr. Intt. /. dan. lib. 2. rir. X. §. so. nicht zuwider / vor Erfüllung derselben zur Vollziehung
Insonderheit aber r-fenren die Rechts-Lchrer hieber / die der Ehe nicht gezwungen werden. V.c-x.z. X.äeLonäir.

" grosse Beschimpffungen / und daraus entspringende töd« Lpxo5
liche Feindschafft; Larp?. I. 2. äef. 176. Lc 212. Ferner/ > ,
einen mit Vorsatz begangenen / unÄ nicht an: Leben abge, 2'"'
strafften Todschlag / 6-5177. öc^. Ansteckende 5^ Bgleich einem jeden zu rathen wäre / daß er in derKranckheit/welchedemEnd;wcckderEhe zuwider, iä.2. ^ Verehlich-undVerheyrathung behutsam gehe / sol-
l8o. Darzwischen kommende Zerstimmlung des Leibs oder gentlich an statt seiner keinen andern wählen laffe; Jeden,
Glieder/welche die eheliche Liebe vermindert. c 25. X. äe noch aber ist keinem verbotten / eine Verlöbnuß durch Ge-
sjur. Lar^. 2. äef. i8l. Item eine darnach erst sich ein, walthaber oder andere zu schliessen / und ist genug/wannfindendeunheiibare Unsinnigkeit / welche die Vollziehung man die Person/so man zu freyen gedencket/denRuffund
der Ehe verhindert iä. äef. 182. Lc 5cc^ Die boßhafftige guten Namen nach kennet, irsäeciä. gloss. in c. nec üluä.Verlassang. lä. 2. äef. i ;6. und noch ander« Ursachen in verb. uxor. csull zo. qu. s. Wann nur ein solcher Ge,
mehr. !c. Insgemein aber ist bey allen diesen Ursachen walthaber mit einer specialen Vollmacht dißsalls versehen
das Versöhnungs-Miltelnicht aus der acht zu lassen/ ist / welches in einer so wichtigen Sache kaubtsächlich er-
Larp2. 2. äef. 187. n. 18. Und so dieses von denen Pari fordert wird. V. omnino c-zp. f. ibique Lsnonitt. äe?rc>.theven ausgeschlagenund verworffen würde / alsdenn curzc. in 6. ^ää ttottienf in fummz. Dr. äe sponfzl.
wäre die Erinnerung des Innocentil III. in czp. 2. X. äe §. c^uZÜrer cnncrsbzntur. Ll /oacb. ^ Leull. p. I. äe iponszj.
fponfzi. und des I^ucii lll. in c. 17. X. eoä. wohl zu bes czp. s. Lonf. omninö I-jsrpxrccbr aä pr. äenuxt. n. ZIbertzigenundzubeobachten:^i,^/contra- L^fe^.

pure ^ ^»e o^»»i co»iiltio«eFc/em , commo-

/ei-vent; ne /or/e As in diesem Absah von den Ungläubigen/ UNd vtU
ta/e«/ci/ice/ ^cat, ociio '^'gleichen Religions-Verwandten ist gesagt worden/

tabe/, i^e?- ist mit dieser nachgesetzten rechtlichen Erläuterung zu ver-
»o^/o77eMi co»/»-ab«»t, V po/?ea stehen : Daß nemlich ein Unterschied zu machen unter

denjenigen Ungläubigen/ welche gantz und gar ausser der
MißestKirchen sind / alsJuden / Türcken x. und unter denen/

co/Mo»« tiWile^/okea»teA5»/«i/^ve»ttr b/iSe?e welche nur meinem und andern Articul der Christlichen
Das ist: Diejenige / «elcheohne alle Bedingung Religion untereinander äissenriren; Mit jenen ist die
ehlich zu werden versprochen / ftllen aufalle U?cise Ehe nicht allein gantz und gar verbotten / per 1.6. Q äe.
undkvegevemahnet «erden / daß sie die gegebene juckeis. csn. 26. L. 28. qu. l. öcczp.l4.äckXrer.in6. son,
Treu erfüllen: VOann sie aber sich dessen rveigern/ dern es ist auch eine solche Vermischung / welche zwischen
kanmansolches / damit nicht etwas argers daraus einem ChristenundeinerHeydinoderJüdingeschickt/ei,
entstehe/ noch jemand «ine solche freye/ die er haflet/ ner Sodomiterey nicht viel ungleich. Viä. ^oäoc. vam-
nach dem 2Seyst>iel dererjenigen/ welche von der un^ Kouä. ?rsx. Lrim. c. 96. Lc 28. Lc 29. von dessen Bestraf¬
ter sich aufgerichten Gesellend Gewerbfchafftwiei fung zu lesen Larp?. pr. Lrim. p. 2. qu. 76. n. 66. Lc sccz.der abstehen / in Gedult geschehen lassen. Irem :tLine ^ää.1ozck. Leuli. 1^. 2. äe. mzrrim. c. Z7. veril ^0/
ZSraut/ welche mit Hindanstyung ihrer eydlichen a»«/. Lckneläc^. sä l'ir.l.äcnupr.p. 4. n. 20. Lc Ko. öc
Zusag sich weigett / soll vielmehr ermahnet als gtt «.irr«5k. in äiff. )ur. Liv. Le Lan. üb. l.c.25. Wie,
zwungen werden, in iLrweanng die Awang-Miti wokl in diesem Fall / wann das ungläubige Theil einige
tel zum öffcern einen gefährlichen Ausgang zu ha. Hoffung zur Bekehrung macht / man sich vielleicht nicht
den pflegen. Und biedergehöret auch/was Nie. tt-m- zu sehr darwidersetzen solle/ nach der Meinung e-rbsräi

. rninZius in l'r. äe LonjuA. p. 16;. erinnert / welches bev loc. äe LonjuZ. §. z87> circz kin. Lc L-rpZ. I. 2. äef. 6. n. 20.
dem Lcbilrero zu sehen ist / in Inli. /. Lsn. 1^. 2. lir. X. /. s2. Mit diesen aber ist die Ehe nicht unzuläßlich / und solcher
H.ää. ttenr. Ivlulieli Ungerathene Ehe p. Zs). Lypr». äe gestalt ist es heut zu Tag bey uns nichts neues / daß einer/

5 SpoiM. 82. A TrrycK.sä Lrunnem.iusLccIe5l..2-c. der dem Röm-Catho!- Glauben zugethan / sich mit einer
^ V c. solcher verebliche / die sich zur Evavgelischeo Religion

bekew
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bekennet, haubtsächlich/ weil durch den Religions-Frie- undverwirretist/ so/daß ein solcher/der der Rechten un-
den die Sache so weit gekommen/ daßallebeedeReilgio- kundig/ hiermnsich nicht zu rathen weiß/als wird nicht

ncn mit der so genannten Resormirten/im Reichgedultet unrecht gethan seyn/ wann wir hiervon/was bereits im
und aelitten werden müssen / wie bezeug« /ok. Zcklciäan. Text gemeldet/eine mehrere rechtliche Erläuterung geben.

!id 24. Kittor. ex coquc cizrp^. Iib.2. <lck. 6. n. 2Z. Ü! «.ic- Damit aber auch hierinn ein rechte Ordnung gehalten
relkul äiff. /. Liv.Lc Lzn.Iid.i.c.uk. werde: Als wollen wir vors erste von der Nlvt^Freund-

schafft/vors änderte von der Schrvägerswaffe/und
§« i s« dann vors dritte von der in allen beedcn zulaßlichen Oi-

MJewohldie Ebe zwischen / dem ^ ^ ^Jn der Biur Freundschasst t>atmanaufzwey Linien
^^ungleichenPersonen/lN keinen Jachten verkokten, ^h^sehen / ausdie gerade / undausdieSeiren--L.inie
gleichwie so wobl die ^col^l X; >tteli.'Ll^en!cs als die gerade Linie (welche wiederum in die auftund
I^püenlcs, in einem besondern Lont liio zur Qenugeaus- absteigenvegctheilet wird) betrifft/ istdieVerehligung
gesühret und bewahret haben / sozu finden bey dem jn derselben chn alle Mvß und Ziel in allen Rechten ver-

rnucl. 5rrvclc.in^ciäit. sä Lninncm. )us ^cc.-l. j. 2. c. 17. ^v. l8.Lc2o.Ocvr.2Z. inf. »,dc>r. s.§. 1./. 6sj. 2. in f. ^ ää. 2. 6-f. 1; n. 16. üc l-qq. so l,t I. ^z. ff.äc I. 17. L. cäo'. Orci. LccI -5. LIc
doch gewiß / daß solche Eden/als welche selten gerathen/ ^on» l'ir von Ehesachen / mcmbr, welchen Personen
sovielalsimmermöglichzuwwerrathen <evn / m (^rwe- sZchüiEh^gelöbvußeinzu'assenveibotten:anerwogeneine
gung fast beeder Endzweck darinnen ermangelt 1- is. solche Vermischung wider das natürliche Recht/ und um '

§. 2. ff. äe zäopr. 1.21. pr. tt. äc V. oc I. 12. ^ UL le- ^ abscheulicher ist / als auch etliche von denen unver»

xit. kcrcä. Dabero dann auch vor dielen bey den Ro- ^ünffligen Thitt'tN ein Abscheu davor haben / gleichwiemern/ Krasstdes^cAis I ^ , kein^.,ann von bx-euaetder Käiser lustinianus in 5>sov. 12. c. i. und mit
60. und kein Weib von sO. Jahren (als zumKm^ er-Zcu? vielenExemplenbeweiset ^ncir. ?ir-,czucll. 1.7. Lonnub.
günuntuchtig)mehr zum Edestanr gelassen worden/ wel- ^ 47.6c ?sul. Lvprse. äc/ur. Lonnub. v. 2. c. 6. §er .n.?.
ches aber der Kaiser jult.n.anu8 wieder abgethan -n I.27. ^ ^ ^ t<ickr p. 1. cicc. X. Und diesem Verbolt
L. äc nupr. ^ää. ^rnüie. äc matr. c. 2. i^ct. 4. h^h^die welkliche Recht noch dieses hinzugesetzt: l. Daß

l'ir.iqell. connub. I-Z. 6. (»erkarä. l.oc. äc Lon- Elches kbenmässig IN dcr ^äoption /wann jemand «N KiwjuZ ?97- üc lcq. ae lponl^. c. 9. §. jj. <X Tocht«r aufgenommen / odscrviret Und

l^, 2. ä-5. iz. beobachtet werden solle, sintemal unter diesen Personen§. 16. eine doZnscio ^ eßslis > oder Verwandschafft durch die
HsZIewohl k"ner die Ehe/zwischen zweyen dem Stande Gesetze gestiffttt nnd aufgerichtet wird / als zu sehen ex i.

ungleichen Personen / ebenfalls heut zu TagS ibiqueOI). ).äc nupr. Lcr. r. X. rlc<IoKn->t, ZeZzI. Und
^ nicht verbotten/ allermassender inl.cZeXil l'-Kd.Lc wiewohl die meisten dahin schliessen / daß heut zu Tagin

L^ulm äc manranäls oräimbus, auch nvcd bey den alten den Evangelischen Kirchen diese Verwandschafft / als
Teutschen oblcrvirteäifferen?, davonzusehen 1^. 9. is.äe welche durch die weltliche Gesetz eingeführet/und die Frey-
cie 1.16. 2Z Lc 47. ff. äc ^.ää. I^ckmann. heit der Gewissen verstricket/nicht mehr der Verehligung
Lkron.6pir. Üb. 2. c. 19. Lc tterm. LominZ. äc 0.). Qcr- im Weg stehe. V.Lzsp.^ic^I.zäl^znccllor.l'jr. l z. §. 7.
man. heutiges Tages aufgehaben. V.Lzrp?.I.2. cicf.x. Kirrersk. in äiff. sur. div. Lc Lzn. iid. I. c. lz. »sve-
üc 8cbilr. /.^sur. Lan. lid. 2. rir.x.^. 14. so gar/daß auch mznn.jn^smoloz.synopr. Iib.2. rir.6. prob!, x.n. 2. Lc
eine von schiecbtem Stand entsprossene Weibs »Person Lmnnem. in jur. Lcccs. I. 2. c. ,6. v. 19. ^äci. Ruckes,
durch die vi^nität und Würde ihres Manns geadelt lom.2. 1cncn5. (;-rman. I'ir. vom ewigen Leben; so
wird. V. l. focminze. 8. ff. äe 8cnzt. I. uk. d. äe nupt.Lc wird doch selbiges an den jenigen Orten / wo die ^äoprion
I. I z. L. <jc älFnir. ^äct. k-einkinz äc K. 8. Lc L. lib.!. durch widrige Gewonheitoder Gesetze nicht aufgehaben/
ckü. s.c.t».n.2z. 6c kremier, cvns.. !ls. n. 2O.öcleqq. ohne vispenütion nicht wohl geschehen können / anerwo,
Und die aus solcher Ehe erzeugte Kinder ihres Vatters gen auch die weltliche Gesetz die ienige / welchen sie gege,
Stand bekommen/keinkinzc.c.ll. n. 2 z.^ää.l. Iv. ff ven / in ihren Gewissen verbinden. Und hieber gehöret
<ie.5cnzr.I.z6. 1.24 L.äcvecur-lib. IO. Lcl. 19. ff.lle die WürtemberglscheEheordnung/inwelcherCap. z.die,

auch zur Lehens-Folge tüchtig sind/ -rx. 2. seSverseken: RemersoUsim^oprirt/undan Rindes
29. /^ää. t<cFncr. 8>xrin. <Ion5. kkrpurß. lz. Vukej. staee angenommen Rmd lhme selbst / oder seinem

don5 7. Lc Lorcbok. 6c keuä. c. 7. pzrr. 2. n. 56. H. fflii Sohn oder Tochter / anders dann die Rechte zulas- »

N3ti. Lc c. ob sie gleich aus einer unedlen Concubin erzen« sen / bey schwerer Ungnad und Stmff verehligen.
get/welche der Vatter hernach geehlichet hat/per c-.^u- Und ist hier wohl ein Unterschied zu machen / unter einer
tjocct vizc. Lovarruv. in kpir. ä- Zponszl. p. 2. c. I. n. f. solchen / welche bißher von einem als eine Tochter auser-
pzlXor. rr. äe nmkis. c. 19. n. 12. jzc. Ivlenock. äc prX- zogen/und darnachvon ihm geehliget worden / und unter
sumpr. lib. z. prXs. I. n. 4. Lc L->rp/. l.2. äef. XI. N.IZ. einer / welche von ihm mit Zuziehungder obrigkeitlichen
öc i4- Jedennoch aber ist eine solche Ehe aus den im Text ^urhoritat -läopr-rt und zu Kindes statt aufgenommen
bereits angezeigten / undvon d^ovio 1.2. ä-f. 9. noch worden ; danngleichwie niemand ohne Genehmhaltuug
mehrern aus die Bahn gebrachten Ursachen/so viel als im- und ^mkoritat der Obrigkeit -äonriren kan / v. 5. i. /. äe
mer möglich / gleichfalls zu widerrathen. säop. also muß das jenige / was bißhero von der Vereh,

§.»» ligung ist angeführet worden / nicht vom dem ersten / son¬
dern von d»m andern und letzten Fall der gebrauchten

<7UJe sich ein Christlicher Haus-Vatter m seiner Ver- OittinKion/angenommen und verstanden werden. Viä.
heyrathung halten solle/ damit er nicht zu nahe in die 8rryck. zä krunncm. ^sus Lccles. I. ». c. 16. 19 ibique

Vlutsreundschafftoder Schwagerschafftheyrathe / folg- cir.öcchttzä.äe/ur.Connub csp. 4. pr.
lich sein Gewißen nicht beschwehre/und in die Obrigkeitli- 2. Haben die weltliche Recht diesem Verbott noch
che Straff falle / ist zwar in dem l'-xm selbst bereits erin- ferner angefüget / daß eben solches in doZnzrwnc hin-
nett worden. Angeftden aber diese MEeriq sehr mmc-c ru»u zwischen einem Tauff-Pathen und Tauff-Doten

I
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Obser vir t werden solle /v.l. 26. (5. cie nupr. welches dar- oesGroß^Vacrers Vatrern / oder Grofi-Mlueeer
nach durch die Canonische Rechte noch weiter ausgedeh- Mutter Geschwister/weil dieselbe der Elrern Stace
net worden / wie zusehen ex r.r. X.cjeLoAnsr. lpirir. 6e halten / ehelich verloben sott. !c. Hingegen ist in der
csul. zc?. czu. z. Loncil. ^ri^enr. 8ess. 24. cle R.ek. Marck Brandenburg die Ehe biß auf den drillen Grad
msrrim. c. 2. In Erwegung aber diese Verwandtschafft gleicher Seiten-Linien verbotten / so / daß nicht einmal
n der heiligen göttlichen Schrifft keinen Grund hat / alS ander Geschwister Kinder ohn Verlaub des LonMo-

wird dieses Verbott / um die Freyheit der Ehen nicht zu riizusamm heyrathen können.Vi6.Or<j.LvnM.^2rcKic-.
sehr einzuschrencken/ und denen Gewissen einen Scrupel 1"ic. z z. /l.undderowegen.ibi: Es soll niemand in un-
tu machen / in den Evangelischen Kirchen heut zu Tag sermChurfürstenchum in der Seiten-Ä.tme der Olue-
ebenfalls nicht srcenclirt. Vicl. Kilairin. Q'kemnie. in freunoschafstund Schwagerjchaffcim dritten oder
Lx sm .Lonc.'I'ri6.p.2 .in k. älberic. (-enril. clenupt. wemgern Grad/gleicheroder unglelcher Lunie sich
lik. s.js.ulc)ozck.z ke>ütt.ijemgrrim.p .2 .c. s l .in t.K.ir- verheyrathen ; welches Verbott wiederhole! worden/
rersk. clitk. s. Liv.Se van. lid. I. c. I s. Lc Lsrpe. I. 2. <lei. ril, 58. ll. Orch Da hingegen im Churfürsil. Preussen die
xcclel^ 75. n. 6. Sc leqcz. Lonlenr. Mucker, in I.ibell. von Ehe im dritten Grad gleicher Seuen-Linie / gleichwie in
Ehesachen, p. i. k. 16 f. öe p, 2. f. iyS.Ob aber nicht auch in Sachsen / zugelassen. V. Preufisch. Land R> l>K. 2. ric. 2
diesem Fall um einige vispenlsrionanzuhalten/davon be- »rr 1. in f. Wie weit sich ferner dieses Verbott nach
sieke8tryclc .scl krunnem. su, Lcclel. I. 2. c. ,6. >9. den Nürnbergischen 8rsruten erstreckt/ davon besiehe die
verl. Vc. tlskn. »6 l 'ir. cl« K.. ^clclirionsle» über die k.etormscion der Stadt Nur i!

'Ol.o. x. veri. moribussurem .öc ^oack. ttopp.in Lom- bergk.ubr. Verzeichnußder Personen/ sosichzusamm m
menr scl lnklr. ?ic. cte nupc. §. i l. in ulu bocliern. in k. verheyrathen enthalten sollen, tt. ^clll.^urffbsin in cliff.
^clä.Orcj .polic .I^uneizurgenl '.rir. zo. /ur. Liv. Liket. dlor .clsss. i.membr. 1. rk. in5 Von

Was die Seiten-Linie belanget / (welche wiederum andern Orten können andere sonderbare 8r»rm» gelesen
in die gleiche und ungleichegetheilecwird (ist zwar bereits werden.
in rexru gemeldet / wie weit in derselben nach der heiligen Damit mann aber noch ferner wissen möge / wel-
göttlichen Schrifft die Ehe verbotten. Es sind aber die- che Personen im ersten / änderten / und noch wcitern Grad
sein Verbort noch andere durch die menschliche Recht zu- gesetzt seyn / will haubtsächlichvonnöthenseyn / von der
gesetzet worden / nicht allein durch dieKäiserliche / davon Lompmseions Zracluum, oder Grad.Rechnung etwas
zu sehen §. 2. z. cle nupe. sondern auch durch die geistli- weniges hier zu erinnern. Ursprünglich ist demnach zu
che / welche biß auf den vierdten Grad die Ehe verbotten/ wissen / daß in Ehesachen diejenige Lomputsrionin den
so daß nach denselben auch die Dritt -- Geschwister« Evangelischen Kirchen angenommen/ welche die geistliche
Rind nicht zusamm heyrathen mögen. Vicl. cap. pen. Recht erfunden / davon zu sehen c. 8. k. 9. X. cje contan»
ibigueLsnonik. X.6econlanguin.äcsKn. Daß aber Lc sKn. Lon5ent.(ierbgrcj. loc. cie Lonjug. §. 2sz.
auch dieselben Recht in denen Evangeliichen Kirchen al- )oack.z Leuk.clemzrriml.?.c. f,.Hc)Ii.8cknei6c>v.s6
lenthalben gleich recipirt / kan insgemein nicht gesaget rit.H.cjeNupc.clezrbor.Lan.n. l.öc LÄrpz:. 1.2.6et be¬
werben / angesehen die K>rchen-und LonMorial-Örd- c^r. 7s. n. i2.Sc leqq. Dann die Lompuracio Liviii,.
nungen in ditfem Punct sehr vsriren. Dieses ist gewiß/ welche meistenteils in Erbschaffts-Fällen( auch bevuns)
daß in denenftlden alle diejenige Personen zu heyrathen »rrenclirt wird/und davon zu sehen r. r. cie ßr^ct.coAnsr.
verbotten / welche das göttliche Recht (lo l.ev. i z. zu be- kommt hier nicht zu Schulden. Die Canonische Lompu-
finden) ausgezeichnet/ und wclche wegen einer Gieichkeit rarion nun gründet sich auf z. Reguln ; davon die erste in
oder Parität der^-rion unter denen exprimicten und auf- der aus-und absteigenden / die änderte in der gleichen / und
gezeichneten implicite begriffen. Was aber die jenige diedrittein dcr ungleichen Seiten-Linie Platz hat. Die
Personen betrifft / mit welchen eine Ehe zu stiffren die Erste verhält sich also : So viel Personen sind / s»
Hur» pnliciva oder menschliche Recht untersagen / von de- viel zehle Grad / jedoch dafi eine Person ausgelassen
nen kan hierinn kein Umverl»l-Regul gegeben/ besonder s werde. Will man nun wissen / wie wett der Anlvrr voo
es müssen die 5peci»l-Kirchen-Ordnungen in diesem Fall dem Enickel entfernet / muß man die Personen zehlen/ da
angesehen werden. Deswegen in Sachsen die Eken in sich dann befinden wird / daß drey Perionen heraus kom-
dem änderten Grad gleicher-im dritten aber ungleicher men/ alSzumExemel:Der Anhen/der Sohn/und der
Seiten-Linie / ja / wann ein rsspeÄuz psl enrel« vorhan« Enckel. Wann dann einer von diesen drey Personen auS-
den / oder eine Person der andern den Respect und Ver- gelassen wird / so gibt es sich / daß der AnHerr von dem
ehrung eines Vatters oder Mutter erweisen muß / auch Enckel im zweyten Grad entfernet. Die änderte Regul
im vierdten Grad verbotten / wie bezeuget L-rp?. 1. 2. ist diese : In was vor einem Grad die SeitemVeri
6et. Lccl.77.84. k 9O.^clcl.Orc!.Lcclel. L,leA .8sx.rit. wandtevondem gemeinenStammentfernetsindi»
von Ehesachen, ^.ubr. welchen Personen sich in Ebege- eben diesem Grad sind sie selbst voneinander entfer-»
löbnüß. zc. §. die Personen / welche seitkalben- Lc vr<j. net. Wann man nun zu wissen verlanget / wie weit Ge-
XIarrjm.6e anno 1624. punÄ.2. js. i.ibi: Die persd- fchwister-Kinder voneinander entsernet sind / muß man
mn/ welche seithalben einander im drittenGlled un- vor allen Dingen sehen / inwasvor einemGrad sie von
gleicher L.inie verwandt sind / sollen einander nicht dem allgemeinen Stamm (davon ihr Vatter herkommt/
ehlichen / als da sind alle die Personen / so von eineri und welcher hier der Anher: ist ) abgesondert; Da sich
ley Eltern Vatters oder Mutters halben gebohren dann nach Anlegung der vorigen Regul / (so man in der
und herkommen / und von ihren gemeinen Eltern ausund absteigenden Linie gebrauchen muß )teugen wird/
anzurechnen /die eine Rindes /Rindes Rind / die an^ daß sie von ihrem AnHerrn als Enckel im änderten Grad
dere Rindes Rind ist / und also nach der Person/von abstehen ; weßwegen sie dann auch unter sich selbst unter-
welcher sie zugleich ihren Ursprung haben / ihr eines einander in eben diesem Grad verwandt sind. Die dritte
dieandere/ undeinesdiedrltrepersonist; und was Regul wird mit folgendenWortenexpn'miret: Inwas
auch unter denen einander näher verwandt se ^n vor einem Grad der weitest von dem gemeinen
mag / diese alle sollen sich in Ehegelöbnuß nicht ein- Stamm entfernet ist / in eben diesem Grad ist er
lassen. Lc in leq<z. Nie dann auch niemand sich mit auch von lemem Seiten,Verwandten entfernet.
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Und nach dieser Regul ist Bruder und Bruders - Kind im ung und Beywohnung entspringetAls ist hieraus dieses
änderten; Bruder und Bruders Enickel im dritten Grad ferner zu schließen / daß unrer den Verwandten der Ehe-
einander verwandt; Ursach/ weil des Bruders Sohn/ Leute keine Schwagerschafft/ einfolglich kein Verbott
als der weiteste / von dem gemeinen Stamm als dem An- der Ehe seye / ohngeachtet sie sich gemeiniglich unter einan,
hmn auch im änderten ; und des Bruders Enickel von der Scbwäger zu nennen pflegen, v. i^ocam. in nor. sä
dem gemeinen Gramm (welcher hier der Uhr-Anhen) im IX inttic. cie nupr. num. 20, v. L-,rp?. 1.. 2. äef.105. wel-
dritten Grad entferner ist. Und so viel von der Bluts- chem zufolge dann zusammgebrachteKinder / v. 5, z. cis
Freundschafft. nupr. öc Lzrp-i. 1^. 2 äes. iQs. zwey Gebrüdere 2. Schwe-

Jn der Schwagerschaffthat man ebenfalls nicht al- stern/ perc. s.X. cie Loniän^v. öc ^Knir. Vatterund
lein aufdie gerade/ sondern auch auf die Seiten-Liniezu «söhn / Mutter und Tochter ä. czp. s. aclä. Lsrpx. 1.. 2.
sehen. In der geraden Linie ist die Ehe gleichfalls / so äef. 106. (wo nicht auch dieses durch ein-und andere 5t,ru.
wol nach Göttlichen als weltlichen Recht ohne Ende ver- u zu besserer Handhabung der Erbarkeit/ und solchem
botten. l-cv. i z.vcrs. 8-öc i s.Lc c .2 <z.v. I i.öc l2 .Oevrr. nach aus einem anderen Grund/verbotten worden / ZlA.
27. V.20. ^ 2Z. I. Lor.s. V. I. L^eck. 22. V. II. ^ciä. §.9.).äsnupr.Lc 1.197.wol einander heurathett
csn. 5i c^uis. 20. Üc^.czus. z2.czu.7.czp.trünsmiilX. 4. X. dörffen. v. omninö t<ickt.p, l. äec.XI. num. 21. Lefcczcz.
äe eo, c^ui co^nov. conlänA. ux. lü«. czp. I. X. äe Eben solche Beschaffenheit hat es / wann ein Weib an ihs

§^6. L<7- j.cle Kupt.l. sz.ff. äeK.K.I.17. L. res Stieff-Vatters Vatter sich verheyrathenwolte/wel-
cie nupr. lunA. Lontt. L!. Zsx. 24. p. 4. ibique Lsrp^. äcf. 2. ches vielleicht der Lzsus gewesen / der einstens in den Zels
A zä Kef. t>Ior. fupr. cic. loc. ^Vää. 8ckneiäe^. tungen einlieffe / wordurch diejenige (wie die Worts
zäl'ir./.äenupc.rulir. äcarbor.ztk. N.I2 öc 19.5ckilt. InK. damals lauteten) welche zuerst Tochter sägten/nun
1_ir.Lzn.IiK. 2. rir.x. § Z7. Lzrpü I..2.äcf. 89. Lc 90. Le Mutter sagen musten ; Und die zuerst Vatter und
^.ickr. p. I. äec.x. n. IQ. Ü!li. kNutter sagte nun Sohn und Tochter; Und die erst

In der Seiten - Liniie gründet sich die Schwager- Groß--Varcer sagte/nunMann und Erhalter sägen
schafft auf die Blut-Freundschafft/ allermaffen die Ca- muste. Und der erstMichte/Enickel sagte nunFrau;
nonische Recht eben die Lraäus in der Schwagerschafft Und diejenige/die zugleich erst Nichte und Schwel
verbotten haben / welche in der Bluts- Freundschafft ver- ster sagten / nun Groß - Mutter sagen musten;
botten sind / als zu sehen cx c->p. 8- X. äc Lonfznzv. äc gleichwie diesen Lslum erzehlet /osck. I^opp. in Lommenr.
stkn. Welches auch in denen Evangelischen Kirchen / so aä Inlt. Ilt. äe nupt. rubr. äe compucar. ZlZäuum. §. 17. in
weit daselbst die Lrsäus in der Blut-Freundschafft ver- Kn.
botten/ Herkommensist. Vici. Zckneiäcv^. zci tic.äe Biß hieher haben wir erwiesen/ wieweit dieEheso
nupr. rubr.äe ürbor. zKn. num. l l (-crbsrä.Ioc. cle Lon- wol der Blut - Freundschafft als Schwagerschafft halben
juZ. §. z z6. öc Lzrp?. I. 2. äcf. LccI. 88- num. I z. öc fccz^. verbotten ; Ist noch übrig von der vi/penlärion etwas
Es ist aber dieses nur von derjenigen ^Mnitat und Schwa- anzuhängen/ durch welche bißweilenvon der Obrigkeit
geschafft auszudeuten / welche durch zulässige / das ist/ ehe- eine sonst verbottene Ehe gestattet und zugelassen wird,
liche Beywohnunggestiffret wird; dann wiewol diejenige/ Von dieser ist demnach diese Fundamental und Haupt-
weiche durch verbottene Vermischungausser der Ehe con- Regul / so viel die Evangelische Rirchen beeriffc zu
rmkiret wird / von denen Kayferlichen Rechten nicht ein- mercken. Daß wider diejenige Verbote / welche von
mal für eine SchwagerschafftgZnoiciret und gehalten dem Allerhöchsten Gesey- Geber herrühren / und
wird, per 1.4.5. 8- cie Arüä. A zKn. So ist doch durch I^ev. 18.A20. zu befinden/ kein menschliche Vifpeni -I-
die CanonischeRecht dessen Verbott anfanglich ebenfalls rion krafftig und zulässig sey. Viä. Lerkzrä. I.czc. ä-
auf den Vierten/ V. csn. 6-c. Z s. czv. z.czn-8-cum. rrib. LonjuZ. §. Z46. öeu^. P.2. äe mzrrim. c. s6. Larp?. l.. 2.
secjiz. c. Z4.l^v.2. czp. 6.Lc pen. idiczue.Lznoni^.X. 6e co, äcf. 109. A Lrunriemsn. )ur. Lccles 1^.2. c. 16. cz. 2s.
l^ui co^nov. LonsznFV. ux. nachgehendsaber durch VSMZNN. in QamoloA. lib. 2. rir. 7. reA. 2. Xi »e! ^nopl^
das l'ricicncinifche Loncilium auf den änderten Grad marrim. c. 2. rkeorem.2. 8cknciäev^. zä tir./. äe
gestellet worden. V. Loncil. I'ricicnr. 5els. 24. äe l<ef. rudr. ZN super mzrrim. in ^rzäid. probidit. äiipenlari pollic.
mstr.c .4. ^Vää. 1. Lorintk. 6. verL 16. Und eben alfo ver- num.22. Leleqq. LcKiclir. p. l. äec.4. num. zz. Lc 5eczcz.
Haltes sich mit der Lompu»tion oder Grad-Rechnung; So viel aber die Römische CatholifcheKirche belangt/hat
dann ob gleich abermals die Kayserliche Rechte in der man in derselben diese Meinung von alten Zeiten herge-
Scbwägerschaffrkeine Lraäus haben / wie zu sehen ex 1.4. bracht / daß man in allen Graden / (nur die aus-und ab-
§. ? ucius s. äe Frzciib. in Erwegungsich die (-rsäus ei- steigende / nebst dem ersten Grad der Seiten - Linie ausge-
gentl'ch auf die Lenersuon gründen / welche aber in der nommen /) äihzenliren könne; wie zu fehen ex Loncil.
^ ^erschafft nicht zu schulden kommt. V. 5ckilr. Iriä. sels. 24. äe Z. k^-irnm.Lzn. Z.A äe reform. mzrr. cap.
Ilät. j. L.IN.I^. 2.^"ir. X §. Z s. so sind doch dieselbe durch s. ^ciä.I^z/mznn.l'keol. Moral. lik .s. I'rz^t. 10. p. 4. c.t.
die CanonischeRecht auf eine gewisse Weis erfunden wor- l^/ncker^ zä Oellel. I'ir. 6s Lon /ZNA V. Lc -lks. gv. 4. Lc 5ckilc.
den / als nach welchen sie aus der Blut - Freundfchafft äe- inli. )ur. L »n. üb. 2. ^>r. X. §. 19. wie dann !^lyleru! st»
rivirt und hergezogenwerden / solcher Gestalt / daß / weil Ehrnbach in LzmoloZ. perion. illulir. c. z. n. 2. viel Lxem-
die Ehe-Leutals ein Fleisch zu achten/daraus unfehlbar zu pla solcher vispens-lcionum anführet,
schliessen/daß/ln welchem Grad mir jemand derNluc-
.^reundschafft halben verwandt ist / in eben diesem Diese Regul nun/ welche wir nach der Evangelischm
Grad mir dessen Frau der Schwagerschafft halben Kirchen-Meinung/zum Grund vorausgesetzt/ hat zwar
zugethan si'se. Viel. Lsn. porrö I z. Laus. Zs. qv. s. an -und für sich ftlbsten/ wann man sie schlechterdingsan-
welchem zu folge dann des Bruders-Frau / Schwester siehet / ihre Richtigkeit; Allein / wann man dem Gesetz
Manne/ Weibs Schwester / im ersten :c. des Vatters GÖttes etwas naher tritt/und die Frage so formirt; was
oder der Mutter Bruder Frau/ und der Mutter Scbwe- dann in denselben vorEhen verbotten? ist selbige bey-
ster Mann / u. s. w. im änderten Grad der Schwager- des unter den l'KcoloZisund ILris annoch sehr strittig / an¬
schafft gesetzet sind :c. Anerwogen aber die Schwager- erwogen unter ihnen noch nicht ausgemacht / ob Moyses
schafft angezeigter Massen aus der fleischlichen Vermisch- nur allein die Personen / oder auch zugleich die 6rsäus ver--

D botten/
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botten / dann so man jener Meinung beypflichtet / last sich welche mit des Bruders oder der Schwester Tochter im
dieses folgern / daß diejenige Personen / welche nicht aus- Gleichen Grad sind / zumaln / da dißfalls nicht wol rsrio«
drücklich in dem Gesetz GOttes verbotten / einander hey- nis äi verlies, oder eine ungleiche Ursach beygebracht wer-
rathen können / ohngeachtet sie mir den Verbotrenen in den kan. irs lennr. Lerk-irä. loc. äe LonjuA, § 27s.
gleichem Grade stehen / welche Meinung so gar Lutherus l^arrin. LKemnic. p. z. loco äe conjuA. p. 549. öcust. p.
gehabt / wann er in rom. 2. jenenll fol. 152. hiervon also 2. c. sl. Lzrp!. 1^. 2. lief. IN. ZÜique plures : Und ist hier
schreibet : GOtt rechnet ntche nach den Gliedern/ nichts daran gelegen / ob die verbottene Personen von
rvie die Juristen thun/sondcrn zchlc stracks die per- zweyen/ oder einem Band unter einander verwandt seynd/
sonen.Sonst weil Vatters Schwester undVruders in Erwegung nicht allein diejenige Bluts-Freunde ge¬

kochter im gleichem Glied sind/muß ich sägen/daß nannt werden / welche von ganzer / alsvon einem Vat-

ich entweder meinesZSrudersiLochter nicht nchmen ter/ und von einer Mutter/ sondern auch welche von ha ber

könne/ oder meines Vatters Schwester nehmen Geburt / als von dieser einem / mit einander verwandt

m<5ckie; Nun hat GVtt Vatters Sckwester veri seynd. Viä. 0rä,?rov. Lax. äe sn. is8c». in f. einsolglich UN-

borten / und Zdruders Tochter nicht verbotten / die ter diesen auch die Ehe nicht zu zulassen; Vicl. Qeik.,rä. loc.

doch gleiches Glieds sind / !c. Wiewolandere vorge- äeLonjuA.§.28i.Lc <MzäcLo !Izt .)ur.connulz .p.l czp. ll.den/er hatte seine Meinung wieder geändert/wie zu sehen Lc p. 2.c .s .Lzrp7 .l_.2.äef.8i .LcK.cKr.s>. I. äec. XI. n. 8.
bey demLsrp?.!^ 2.cle5.76.n.6.L! in pr->^. Lrim. pzrr. 2. Weßwegen bey der berühmten FranckfurtischenUni-
qv.7z.n.2z Und dieses clefcnciiren auch nicht wenige so wol versitat anno 1674. ci. 7. kelzr. recht gesprochen worden/unter den iKcoloZiz .wie zu sehen bey dem )ozcl>. - Leutt. I.. daß einer seiner Halb-SchwesterTochter nicht heyrathen/
2. äe msrr. c. si. ^ concluäimus. in f. Lzlrli-,5 kvl-li/er. rr. äe und solche Ehe durch Dilpenizrion , in Erwegung selbige

conjuZ. fol.77.Li l-l ,vcmznn. ln QzmolüA.5ympt.^.2.tir. wider das Göttliche Recht lausten würde / nicht verstat,

5. pol! 6. not. l. Ll 2. als auch ILrig. als zum Beyspiel lok. tet werden könne / gleichwie zu sehen bey dem 5cr/ck. in
klLkzrcI.L0n5 .68.com. 2. ?ecr. V^cfcmb.Lon5 .2;. äc Lon- ^ääirionzäL7Unnemznni/usLccle5l ..2, c .16. Z2. wie-
»6. ?v!zu5cms sä 1.1- äe nupr. So man aber diese Mei- wol von eben diesem Fall einige conrrzire kelponlz, s»
nung heget / ist zu schließen / daß nicht allein diejenige wolvon Helmstadtals Kiel und Rinteln / damals einge,
Personen / welche von Moyse mit nemlichen und aus- lausten / welche bey dem jetzt mitten ^uckvre zu finden
drücklichen Worten aufgezeichnet sind / fondern auch sind- Nicht allein aber verwahret eine Christliche Obrig-
diese / welche mit denen ausgezeichneten im gleichen Glied keit ihr Gewissen / wann he diese Fälle / von welchen biß,
sich» befinden / nicht zusammen heyrathen mögen / und hero gehandelt worden / für unäispenlirlicherkennet / son-
diese Meinung äefcn^ret der meinste Theil/so wohl'Ikeo- dern sie wird in demselben noch ferner befestiget / wann

IvAOrum , alsjLtorum > wie zu sehen bey dem Lerkarä. sie noch etwas weiter gehet/ und so gar auch in dem dritten

loc. äe LonjuA. §. 275. Otunäer. in csp 18. I^evic. öiäem- Grad ungleicher Seiten-Linie nicht äifpeniiret / so fern ein

bzcti. cle caus. mzrrim. qv.;. p. zo. Leutt. p. 2. äe LonjuZ. c. relpeAus parenrelze vorhanden / das ist die Personen der

51. Kic?el.5ynop5 m-mim. c. tkeor. I). lit. Zckneiäe'«'. Eltern statt halten / gleichwie bey des Groß - VatterS
sä lir.äe rukr. in quib. zrsä. prvkid. jus äi v. con- oder Groß - Mutter Schwester oder Bruder zu befinden,
rrzli. mzrr. n. l6. l^-ivemznn. 2. rit. f. pol^ 6. not. 2. Viä. I^ev. l8. v«5 12. IZ. Lc 14. Lencf. )7- verf. 27. §. s.

1^. 2. äef. 76. n. 4. A äef. 92. n. 8.örunnem.)ur. äe nupr. 1.17. §, f. I. 59. js. äek. l. 17. L. äe nupr.

Lcclef. U 2. c. 16. §. 26. ibique 5rr^ck. In diesem Aweis- /^ää. Orä. Lcclef. marr. 8-,x. rir. V0N Ehe -SachtN. Kubr.
ftl nun ist einem jedweden Christen / absonderlich aber ei- welche Personen sich in Ehegelöbnus :c. Larp?. 1^. 2. äef.
nem klugen Haus - Vatter zu rathen / daß er sein Gewis- 80. k iis. welches auch von ttavemznno noch weiter ex-
sen nicht beflecke / eingedenck / daß alles / was wider renäirt und ausgedehnet wird »n (Zzmoloz. 1^. 2. cic. 7.
das Gewissen lauffet / Sünde seye / sondern vielmehr keg. 1;. nor. 1. k 2. In denen übrigen Graden der
die sicherste Meinung erwähle / welche wir hier unmaß- Blut - Freundschafft aber / weiche durch die menschliche
geblich diese zu seyn erachten / daß nemlich in dem Gesetz Gesetz verbotten / ist einer weltlichen Obrigkeit zu äilpen-
GOttes auch diejenige Personen / welche mit denen aus- l-ren unbenommen / )ozck. s LeuK. p. 2. cgp. 56. Lsrps.
drücklich Aufgezeichnetenin gleichem Grad stehen / für 2. äef. no. l^vemznn, c. I. öc R.icKc. p. i.äcc.
verbotten zu halten. Allermassen das Verbot des Aller- XI. Wann nur rechtmäßige Ursachen vorhanden / wel,
höchsten Gesetz-Gebers i-evir. >8. verf. 6. aiso lautet; che zu solcher L>><v-nllicmn emrarken/anerwogen es auch inNiemand soll sich zu seiner nächsten Älurs^reun- diesen Fallm / ohn allen Unterschied zu äispenüren höchji-
din thun.^. In welchen Worten demnach auch dieje- gefahrlich ist / v. k.ickr. p.i. äec. 4. n. 21. Lc l'cczq. von
nige / welche gleiches Gliedes / sonder Zweistel einge- denen Ursachen kan gelesen werden ki^el. 5/nopf mz-
schlössen sind / eswäre dann / daß man keine punrzrern rriin. c. 2. I'lieor. z. tt^vemznn. c. I. keA. 4. Inson,
rstionis , odergleichmaßige Ursach des Verbots bey ihnen derheit aber können hohe Fürstliche und andere derglei»' lwelchenzuse-

.p ic>z Lc Ler»
^ Personen/welche

^inck.zävecrctzl.'l'ir.äe Lons-INAV. Lc §. ulc. In an die Gesetze gebunden/nachgesehen werden/daraus sich
dieser 'Absicht ist demnach gäntzlich darfür zu halten / daß deswegen der gemeine Mann mit Nichten zu gründen hat:
eine Christliche Obrigkeit am sichersten bandele / mithin V. i-lzvem-nn. c. l. K-Z. 4. in Kn. Und diesem zufolge kan
ihrem Gewissen am besten rathe/wann sie durch Och-nKri- die Vilpenizrion in dem änderten Grad gleicher Seiten-
on nicht zulasset/daß einer seines Bruders oder Schwester Linie unter Geschwister-Kinder; Item in dem dritten
Tochter eheliche / welche mit ihm im änderten Glied un- Grad ungleicher Linie / so fern die Personen nicht der El-
gleicher Seiten-Linie verwandt ist ; dann obgleich diese tern und Kinder statt halten / u. s. w. wol Platz finden
Personen in Heil. Schrifft mit nemlichen und ausdrückli- V. öeuli ä« msrr. p. 2. c. s6. Zckneiäev^. zä In. /, äe
chen Worten nicl)t verbotten / so kan doch dieses genug I^upt. rubr. ZN lüper marrim. äifpenfzn poilir.Lzrpx. I.. 2.
seyn /daß die Ehe mir des Vatters oder Mutter Schwe- äef. n;. öc »5. »zvcmznn. c. I. Kez. 12. Lc iz. Li k.ickr p. 1.
ster daselbst nicht zugelassen ist / v. ^.ev. iz. v. 12. Üc iz. äec. XI. n. 2. Lc leg^. In
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In der Schwagerschafft hat eine Christliche Obrig¬
keit eben solcher Vorsicht vonnöthen / damit nicht wider
das göttliche Verbott etwas zugelassen werde: In dieser
Absicht nun handelt dieselbige Christlich/und gehet in ibrem
Gewissen am sicherste!, / wann sie dißsalls in der auf und
absteigenden Linie sich zu keiner ciispeni^jon, als GOrres

c Gesetz zuwider / jemalen verleiten lässet / und solte sich
auch IN lccunäo Acncrc JtRniczus ( in welchen sonsten die
Ehen nach den Canonischen Rechten verbokten / als
zu sehen cx csp. 8. X. äe Lon/änA. Le sKn. zää. Kickt, p.
i.äcc. X. n.il. vers. Occilio nolira öc Zcknciäev^.zä l'ir.

äe >Iupr. rudr. äe srkore sKniraris , n. iz. Lc leczcz.)
so keine trifftige Ursachen vorhanden / ein L--5us ereignen
V. I. Is. ff. äe K. Zu welchem Ende dann in den
Sächsischen Consistorien nicht zugegeben wird ; daß einer
feines verstorbenen Stieff-Vatters Hinterbliebene Wit¬
tib; oder seiner verstorbenenFrauen Mutter Halb-Schwe-
ster/ zur Ehe nehmen darff/ auch hierin nicht clchenliret
wird/gleichwie bezeuget5cknci6.c. l. n. 14. Lc kickr. p. 1.
clec.x. beywelchem pr!ejuäici.i zufinden. ^ää.Qerkzrci.äc
<IonjuA.§.^Z.örc)ckmznn.cleconjuA.c.4.ci. 4s. Lc I^zve-
M2NN. 1.2. ric. 7. KcZ. 14. Wiewol in diesem letztern Fall
die vchcnlätion etwas leichter / wann anders trifftige
Ursachen vorhanden / und vornemlich die Sacb nicht
mehr im vorigen Stand ist / könte zugelassen werden / in
sonderbarer Erwegung / daß (1.) gleichwol dieses 8ecun>
cium Zenus -Knicariz in GOttes Wort nicht verbotten.
V .5itkmsr>.äezrbor.con5znA.c.7 .n .;2. ( 2. ) der rclpec-
tus pzrenrelze welches NM in primo Aenerc consläerirc
und bettachtet wird / wie zusehen cxl .4. §. 7. collaris per-
sonis in §. 6. recenlms. ff. äe ^raclib. Lc ->Kn. hier Nicht
zu schulden kommt / v./oscli.^opp.zäpr./. ä- >Iupc. in
pr.rubr .äecompurzr.zrzä.H. 17 .(5.) das geistliche Recht
heut zu Tag dergleichen Heurathen zulässet / in cap. 8- X.
ljeLonsznZv.Lc zKn. und solches auch ( 4. ) in diesem
Stück in denen EvangelischenKirchen angenommen wor¬
den / wie bezeuget ?aul. L^pr-e äc mzcrim. c. 6. §. 2. n.in
f. und diese Meinung äefenäiret Lsrp?. 1.2. lief. 119. Lculi.
cie mZlrim.p 2.czp.sz./ok.8irkmznn.c.ip.7. 6s zrk. con-
szn^v. n. ZI. Lc seqq. Insonderheit aber führet unter¬
schiedlicher Theologischen Facultäten Lonlcns hierüber an
veäecl^cn.vol. Z.LonliI.1'kcoIo^.scäi.6.n.z.9.A io. wie
dann auch die Juristische Facultat zu Francksurt in einem
absonderlichen Bedencken / ^nno 167z. <j. 15. ^ov. diese
Meinung geführet / welches zu finden bey dem 8cr/cK. sä
Lrunncm. )ur. Leclcs. 1.2. c. 16. v. 22.

So wenig nun in auf-und absteigender Linie / so viel
das erste Qcnu5 der ^chwagerschaffr anbelangt einige vi-
spenfzrion zulässig: So wenig kan auch dieselbige in derSeiten-Linie/ soweit sich das göttliche Verbott erstreckt/
in denen EvangelischenKirchen Platz finden; welchen zu
folge dann daselbst die Ehe mit des Bruders Weib nicht
kan nach gegeben werden/in Erwegung von derselben Leh¬
rern darfür gehalten wird/daß dieselbe in GOttes-Wort
ausdrücklich verbotten. I.ev. H.vers. 16. A i^ev. 20. v. 21.
mit welchem auch das Käyserliche Recht überein kommt
in l.s.L.äc incett.nupr. und hindert nichts / daß diese Ehe

vcvtr. 2s. vers.s. zugelassen/jaso gar unter gewisien Be¬
dingung gebotten werde: Dann zugeschweigen/ daß ihrer
viel glauben / es seye dieser Text nicht von leiblichen Brü¬
dern / sonden von andernAnverwandten/)als welche zum
vffternin Hebräischer Sprach Brüder genennt werden/
wie zu sehen aus dem Büchlein Ruth csp. 4. n. 4. Lc 10.)
zuverstehen / Viä.)c,zck. Lluli. p. 2. äe mzcrim. c. si. Lc
ittzrpreckr. sä. §. s. jl. äe Nupt. §. 6. so ist zu wissen / daß be¬
sagter Text emeLxceprion oder sonderbaren Abfall/ von
dex tzenerztk.eLul l.ev.i8. V. 16. in sich halte / mit hin sich

aufeine besondereren und Urfach steiffe/ welche darinn
bestehet / damit der Nam des verstorbenen Bruders in
Israel nicht vertilget oder ausgelöschet werde; dann zu
dem Ende wurde dem Bruder erlaubet/ ja gebotten/ seines
Bruders Weib alsdann erst zu heyrathen / wann derjeni¬
ge ohne Kinder verstorben/damit erihmSaamen erwecken
möge. Ausser diesem Fall nun hat die Ehe mit des Bru¬
ders Weib nicht bestehen mögen. Und weil die vorberühr-
teKzilön gantz spcciül. und die Juden allein angehet / als
wird sie nicht leicht ohne Verletzung des Gewissens zur
Lonlequentz gezogen werden können. Zl-A. 1.14. ff. äcLc
1.141.6c K.s. Aljo lehret l-ucas Olianäer in LxpIicZt. cl. c.
iz.I^ev.O. I^sttkiZ8l^zfenrcffcr. in l^oc. I'kcoloz. lib. z.
loc.io. äeconjuA.^icol.l-IcmrninA.in libell. cle (lonjuA.
p. 119. Lculi. p. 2. äe Z^zrrrim. c. si. vers. concluäimus ißi»
rur. Xinel. in Z^nops. mzrrim. c. z. tkeorcm. 11. lir. k. I-Izrp.
prcckr. aä §. 7. /. äe nupr n. 6. Lc leczcz. derksrä. loc.äe Lon-
jus.§.zi9-Lzr^.I.2.äef.9i.Occo .labor in /^rmzmentzr.
)uliin.czp.6. §-7.öc I^icol. Keu5ner. 1. dons. 9. Wiewol
in der Römisch-Catholis. Kirch ein anders odlerviret wird/
auch dergleichen Oispensztiones nicht unbekandt sind / da¬
von zu lesen Kirrcrsdus. in ljiff. /. Liv. Lc Lzn. LIzll. I. czp.12.
Lc )ok. 8ckneicjzn. I. 9. äc ltsr. KcliAion.

Aus diese Fragen ist noch ferner dieses zu untersuchen/
Hb dletLhemltdes verstorbenen XVctbes Scdwe^
ster glelcherrveis ^ Welchesihrerviele
bejahen / wie zu sehen bey dem Lculi. p. 2. c. si. LzrpT. 1.2.
äcf.9i.()cto1'3bor.in ^.rmzlncnr. c. 6. §. 7. öc 8. l^Isve-
mznno I.2.rir.j-,keA.8 5em.i. Lc leqq. und vielen andern/
sowoli'KeczlvAisals )Lris, welche daselbst allcAiret sind;
angesehen des Weibes Schwester in eben dem Zraä stehet/
in welchem des Bruders Frau befindlich ist / mit welcher
letztern jedoch in GOttes Wort die Ehe ausdrücklich ver¬
botten. l.c v. 18. v. 16. Dahero denn auch diese Ehe in de¬
nen KäyserlichenRechten nicht zugelassen / als zu sehen
ex I. 2. L. I'keoä. äe incel^. nupt. I. s. 8- Ll 9. /ulim.
eo6. wie nicht weniger aufunterschiedlichen Lonciiüz im-
probiret worden / als zusehen cx Lzn. 61. Loncilii Lll-
berrini , inirio 8eculi IV. icem cx Lan. 20. (loncilii
reliznens. I. ^nno Lkrilii sli. Lc Loncil. ^ureli^ncns. III.
lub Lkilibcrcu czn.io.Loncil.^rvcrncri5.in ^ui»n. lud.
Ikeoäoric. ^.nno 541. czn. 2. Loncil. ^ntiliociorcns.
8cc. VIII» czri. zo. Loncil. ^rclarens. lüb Larolo. ^nn:
8iZ. can 2. Lc äeniq; Lonc. I^ozunrin. czn. s6. Hin¬
gegen behaubttN auch ihrer nicht wenig / daß diese Ehe
äispcnszbls feye/ in Erwegung der allerhöchste GOtt 1-ev.
18. V. 18. nicht->d5c>lurc verbotten seines Weibes Schwester
gantz und gar nicht zu nehn^en / sondern / daß solches nur
nicht geschehe ihr zuwider / oder sie zu angstigen und zu
krancken/weil sie noch/ oder so lang sie noch lebet; Aus
welchen sie schließen / daß ausser solchen Fall / und nach
dem Tod des ersten Weibs/solches wol geschehen könne.
Und irre nichts/ daß des Weibes-Schwester mit des Bru¬
ders Weib im gleichen Grad stehe / gestalten unter diesen
Personen emerztionis äivcrliczs oder mercklicher Unter¬
schied anzutreffen.Dannmir des BrudersWeibwäre des¬
wegen dieEhe verbotten gewesen/weilnes sich nicht schicken
wollte/ daß einer zu des Bruders Weib / welche mit ihm in
einemFleisch wcu/sich hielte/gestaltenauffolcheWeiß zwey¬
er Brüder Geblüt in einem Leibe vermischet würden/welche
K-ulon und Urfach bey zweyen Schwestern nicht zubeförch-
ten; Zudem ligen auch viel Exempla solcher Ehen am Tag;
Dann also ckipenärte zum Beyspiel der Pabst ^lexznäcr
VI. mit dem Emanuele König in Portugal! / daß er seiner
verstorbenenGemahlin Schwester heyrathete! lt. Llem.
vm. mit dem König in Pohlen zc. Und solche äi5pcn5>rio-
ncs könten noch mehr auf die Bahn gebracht werden/ so es

D - von-
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bonnöthen wäre. Viä. incerez. ^nron. visn. in rclölut. gung/die menschliche Recht den göttlichen in diesemStuct

rcsol. 84. So sind auch eben sowol in denen Evan- weichen / ohngeachtet die Lonrrskcnten/weil sie wider di»
gelischen Kirchen dergleichen Exempla vorhanden: Dann Kirchen-Ordnungen gehandelt / mitwillkührlicherStrass
also hatte Hcrtzog Augustus Pbilipp in Hollstein zwey angesehen werden können / wie zu fthen bey dem I.
Schwestern aus dem Gräflichen Haus Oldenburg nach- 2.clek.99. n. 1. Lc 5-qq. So man aber dieselbige von diese»
einander geheurathet. Ferner ist in dem Graflichen Haus Graden / welche die Göttliche Recht verbotten annimmt /
Witgenstein ein dergleichenHcurath einstens vorgegan- will derselben Entscheidung etwas schwerer fallen / ange-
gen; und was sich dißsalls in dem Fürstlichen Haus Oet- sehen hierin die vo^ores abermals nicht einig sind; Des
tingen in diesem PunctKc>c8eculo zugetragen/istallenthal, gelehrte L-rp?oviusin/urisprucl.Lon5itt.l.2. ä-f. 99. wis
ben bekand/ und bezeugen solches zur genüge/ die zum ös-- nicht weniger /un-pr. forens. p. 4. c. 2z. ä-f. 11. Lc 12. hält
fentlichen Druck gekommene o-cinzcnlu,. Endlichen dafür / daß solche Ehe/was die Seiten-Linie betrifft/ nicht
haben auch dieser 5cncentz unterschiedliche sowol mehr zuzertrennen seye / sintemalen auch Moyses dasselbi-
als jLn, beygepflichtet. Wie zu sehen bey dem öremio, Lc ge nicht gethan/ sondern nur diese Straff hinzugefüger hab»
^en^erczinIllzelloäcLonjug.^ää.kickzrä.inrczr.Lonsil.te/daß sie beede würden ihre Missethat tragen/und ohne
wc äe re conccpto. Lesolcl. cons. 178. n. 12. Lc Luckkok in Kinder sterben.Lev. 2O. Weßwegen dann die Chursürstl.
kespons. juriz pro I^larrim. ?rinc>pis cum äekunAze uxori5 Schöpffen zu Leipzig die Ehe / welche von einem mit seines
sorore conrrzÄo! ncc non OerinZen8. ^nno 1682. verstorbenen Frauen Schwester Tochter vollzogen wor-
eäitz per WLUM. In diesem Zweiffel nun / ist einem Christ- den / nicht auflöseten. Und diese Meinung hat schon vorhe»
lieben Haus- Vatter abermal zu rathen / daß er hierin be- geheget/oscwm. 5 Leutt. p. 2. c. 52. welcher auch noch ser-
hursam gehe/und weilen es ja der Geschlechter und Freund- nerv beypflichtet ganzer->ä csp. 7. num. 18 X. ä- lenr. Lc r«
schafften ohne dem in der Welt gnug gibt / in eine solche juä. num. ns.undkickc.p. i.äec. XI. n. 2s-Lclcqq. Hin-
Ehe nicht willig/vornehmlichwann er in seinem Gewissen gegen lehret Lrunnemznnuzin ^ Lccles. 1.2. c. 16. n.^7«!
sich zweiffelhafttig befindet / eingedenck / daß man auch sol- daß eine solche Ehe sonder alles Bedencken zu zertrenne»«
cher Gestalt dasjenige / was zulaßig ist / unzulässig machen sey/ gestalten dadurch die Blut-Schande/so offt eine Ver¬
kenne / angesehen alles/was wider das Gewissen/ Sünde Mischung geschehe/ wiederholet/ einsolglich solchen Hertzen
ist. Insonderheit aber soll er sich auf die Exempla Fürst- zur Sünde nur je mehr und mehr Ursach gegeben würde:
licher und anderer hohen Personen mir nichren steiften / in Welche Meinung auch mit denen Kayserl. geschriebene»
vernünfftiqer Erwegung/daßbey denselben/(wann sie ja Rechten übereinstimmig ist/als zusehen ex I. 4.^5.(1. äs
dergleichen Ehe vollziehen ) andere Circumstantien und -ncek. nupr. und pflichten derselben noch ferner bey
Umstände in Betrachtung kommen / welche bey Privat- vem-nn. Qzmoloz. üb. 2. cir. s. polir. 9. rcZ. 16. t^erk. 6«
Personen nicht im geringsten anzusehen sind. Wie wir LonjuZ. §. 289. öc Sri^ck. gä örunnem. c. I. 27. Uni»
oben bereits erinnert haben. dieses will dem Gewissen viel vertraglicher / und zur Ak-

Obwoln nun die OO. vorberührter massen nicht ei- wendung alles daraus entspringenden Aergernuß / ge¬
nig sind; ob die Ehe mit des verstorbenen Weibes Schwe- schickrer scheinen,
ster per äispen^cionem nachzugeben; so sind sie doch ins- §. 20.
aesammt hierzu viel geneigter/daß man mit des Weibes .
Schwester Tochter Lcc.äilpcnsirenkönne; wie dann die -Z>Er Eltern donlen? und Genehmhaltung wird bey
berühmte Jenische so wol / als auch die Königsberg,sche ^ diesem wichtigen Werck der Ehe vornemlich erfor-
und Franckfurtifche ^acultät diesen Laium für äispenszble dert; jedoch änderst nach den Käyserlichen Rechten / an¬
erkennet; davon zu lesen Kiew. p. 1. äec.n.n.iz. Lc 14. derst aber nach der heutigen Lands-üblichen Gewohnheit.
V^>lIenlxicK.Lc?ick!>rä.quos referr 8truv. in 8. ^ L. cir. äe Dann nach den Käyserlichen Rechten wird nur dererjeni-
k.n.rk. Z8- Lc 5rrxck. aä Lrunnemznni /u» Lccles l. gen Eltern Einwilligung und Lonsens für nöthig erach«
16. .1. z. 26. vcrs.'t/^o^ Welches tet/welche die Kinder in ihrer Gewalt haben/als da sind
demnach um so viel destomehr bey der verstorbenen Frauen der Vatter / und die durch ihn aufsteigende Personen / per
Schwester Enickel zu zulassen; davon abermahls zusehen 1.2. K. 6- K. Lc §. uk. ä- ?. ?. Lc pr.cle nupr. welche
Zrryck. c. I. ->. 21. vers. mca ez?c. Noch viel eher vätterliche Gewalt / wie weit sie vor diesem um sich aegrif-
aber kan die vispenszrion ertheilet werden / wann gar keine fen / und was sie für sonderbare Würckung und LffcNus
SchwägerschafftimWege stehet/ als zum Beyspiel/mitgehabt/davon besiehe 5. 2. ibique OO. in'chcci-v.^rnolä.
desBrudersBraut :c. Dann ob zwar auch in diesem Fall Vinn. intt.äe?.?. woraus demnach zu Messen / daß/
der Ehrbarkeit halben die Ehe verbskten/ arZ. 5. 9. /. ä- weil (1.) die Mutter solche Gewalt über ihre Kinder nicht
nupr. Jedennoch aber / weil dieses Verbott in GOttes hatten/deren Lc>n5cns nach den Käyserlichen Rechten nicht
Wort nicht funäirt / mithin durch das blosse Verlöbnuß nothwendia wäre / srg, §. 10.cle zclopr. Ferner / daß
keine Schwägerschafft conrrzkirt wird / per §. 9. s. äe nupr. (2.) die Sohne / wann sie von der vatterlichen Gewalt be-
als kan dergleichen Ehe sonder Verletzung des Gewis- fteyet würden / solchen Lonlens ebenfalls nicht mehr nö-
sens wol zugelasien werden. V.Kiclir. p. I.äcc. XI. num. thig hatten/perl. 25. lk.äeK.^. wiewoles mit denTöch-
is. Lc 16. Welches eben auch von dem 5ecunäoscneretern je zuweilen eine andere Bewandnuß hatte/ wie zu se-
sKnir-icis. vornehmlich was die Seiten-Linie bettifft/ ge- hen ex!. i I.Lc2O.L.äc nupr. Und dieser Konsens wurde
saget werden kan: So/ daß einem seiner verstorbnen damals zur Substantz der Ehe erfordert / angesehen die-
FrauenBruders hinterlasseneWittwe zur Ehe zu nehmen/ selbe ohn solchen nicht bestehen kunte/ per 1.2. ff.äe k.N.
nicht zu verwehren ist. v.^ckneiäe'«'. säcir.Inlt.äe>>supt.Lc §. !2 -).äe>Iupt.
rubl. äe arboi e zKmr. num. I z. L-zrp?. p 4. Lonliic. LIe6t. Nach den heutigen Rechten aber muß vor allen Din-
24. cle5 I l. Endlich ist noch übrig / diese Frag aufzulösen; gen ein Unterscheid zwischen den 5ponsz>ien oder der Ver-
g>b.:lne im veroscrnen Grad ohn« vorhergehend« löbnuß/ und zwischen der Ehe selbsten gemacht werden.

, bereics beftdiossene »Lhe/Wleder zu zer- Dann die Verlöbnusse können durch der Eltern Villen?.
trenn, n ^ Welche Frag / so man sie von denen Gra- wann anders selbige eine rechtmäßige Ursach zu clillenri-
den allein versteber/diedurchdieMenscblicheRechteverbot-ren haben / (davon zu seben L->rp?. 1..2. clef. 52. 5z. Lcc.
ten/ohn allesBedencken mitNein zu entscheiden ist/in eiwk darunter auch die blosse Verachtung der vatterlichen Ein-
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willigung zu zehlen / c ->rp?oviu8 i.ib. 2. clef. 57. ) wieder 8. ). L. Lx. 29. rk. 2z. Es wäre dann/ daßVermöa sow

aufgehoben / und durch Richterlichen Spruch nichtig derbarer Statuten und Kirchen-Ordnungen der Lon>

gemacht werden / c ->r^ov. Q 2. clef. 40. num. 8- « seqq. senz der Eltern / auch so gar zur Substantz der Ehe rcouj.

Obgleich nach den Kayserlichen Rechten ein Vatter dw rirr und erfordert würde / dergleichen Ordnungen im Her-

! ^rsach feines O.sscnsus anzuzeigen nicht verbunden gewe- zogrhum Luneburg und Braunschweig gefunden werden /

en/ allermassenihm bloß wegen der vatterlichen Gewalt wie bezeuget zä vecreral. I'.r. ä- sponül. öc m,-

uM-nliren vergönnet war /v.pr./. äenupt. ibi-jue OO. rrim .Z. s. welche sonder Zweiffel/in Erwegung sie der ge-

lnh dieses ist dem Göttlichen Gesetz allerdings conform. funden Vernunfft nicht zuwider/ für gültig zu achten sind/

«ls zu sehen ex Num. czp. zo. öc Lxoä. 22. V. 16. Lc 17. nach der Lehr kircerskul. in äiss. 1. Llv. Lc Lzn. cic. lib. I.

Und hindert nichts / ob (i.) zwischen den Lonrrakcnten c. z. §. 4.

eine fleischliche Vermischung vorgegangen oder nicht/ an, Indessen aber isizu mercken/ daß/ ob gleich solche

gesehen auch dißfalls das Verlöbnuß durch den Vmterli- Ehen nicht leicht zernichtet werden können/ je dannoch aber

chen clillcns retr^Äirt werden kan / wie mit vielen Grün- die Lonrrzlicnten deßwegen nicht ausser Straff feynd /

den beweiset )ok. il Zznäe Occi5 kns. Ilb. 2. tir. I. cief .4. davon zu lesen 1.2. äef .6i. Sonderheitlich aber/
ubi vici. vo^ores. Dann obgleich Lzrp?. in /urispr. Lon- was dißfalls in den Nürnbergischen Statuten verordnet /

ÜÜ.I..2. äef.^O. dafürhalt/ daß dergleichen Verlöbnuß/ >>c zu sehen in Reform. Noric. 1 'ic. 28.1-ez. 9. Raths«

um die geschwächte Person zu Ehren zu bringen / durch Verlaß ci-^nno 15?s. 6. z. /un. rudr. von Verbott der

die Priesterliche Copulation zu vollziehen / so gestehet er Winckel-Ehe/ die ohneVerwilligung der Eltern zc. ge-

doch in eben dieser OcKnmon n. 17. üc 1 z. Daß das höch- fchehen / in ^ääirion»!il). Lc äe /^nno 1 ^72. ä, z. väokr.

sie Lonältonum in Dreßden zum öfftern darwider gespro- welcher auch bey dem kiccerskuilo zu finden in oben ana«B

chen hatte; doch ist des /uäiciz zrbicrium . oder die Rich- führter Stelle,

terliche Willkühr/nach Betrachtung der Umstände/ diß- . .

falls keines Weges auszuschliessen/ Lzrp?. lul?. 2. 6-5.62. cunacm§. in verd. HlerMlt Werden

Ferner hindert (2.)nichts/obgleich die Verlöbnüsse mit ^ alle heimliche :c.

vielen G)dschwüren betheuret und bekräftiget waren / wie ^l?^snckel-Ehen werden gemeiniglich in zweyerley Ver»

mit vielen Gründen abermals beweiset 1.. 2. ä-f. stand genommen : 1.) Für diejenige/ so von denen

s8- "bi v. VO. Und gehören absonderlich hieher des Lu- der vatterlichen Gewalt annoch unterworffenen Personen/

theri Wort/welche er in einem an einem guten Freund ge- ohne Lonfens ihrer Eltern conrrzwrt worden / von wel,

stellten Lonülio, davon losck. Leutt. in tr. cic s. Con- chen wir bißher gehandelt haben; 2.) Für solche/die von

nub. p. 2. c. 48 zu sehen / und in seinem Büchlein von Ehe« dergleichen Personen / welche lüi juns, und ihrer selbst

Sachen pr. p-rr. 2- folgender Gestalt von sich gegeben, mächtig sind / ohne Zuziehung aufs wenigste zweyer Zeu-

lLs soll auch nichts helffen/obin der heimlicvenGe- gen/ (viä. 2.äef. 94.) geschlossen worden sind/

löbnusdietNahlschaye/ ^»and-Gelübde/ iLyd oder welche derowegen aus vielen daraus entspringenden Un¬

Pflicht gefallen; GOtt geb/ es sagen darzu alle La- gelegenheiten / und andern Ursachen / davon zu lesen §. 22.

noniste«/ was sie wollen; hie hab ichZSefehl und rexru , wie auch, egrp^.i.. 2. äef. 52. Lc zz. für null.

ZVorc (v.l^um.zo.) dort aber ist es ein lauter Ä.e»cht^ und nichtig gehalten werden. ^ää. Loncil. i'riäenr. äs

fertigkat; und gilt allhier/wann es gleich vor einen kef. mzrr. 5ell! 24. cap. 1. Es kommen aber solche Ehe

Meinend gehalten würde/gar nichts; lursmenrum wieder zu Kl äfften. I.) Wann sich die Lonrnkenten aufs

«nimnonenvinculuminilzuirzriz; iLs gilt nicht/dann neue darzu verstehen/und folglich folcheVerlöbnüsse wie»

«s ist wider GVttes Gebott; und wann es gehalten derholen / welches aber nach Lzrp?ovü Meinung. 1.. 2.

wird/so wirdGott noch mehr erzürnet.tLs ist nicht clef. z s. entweder in Gegenwart zweyer Zeugen / oder vor

die Frage, was dasRind gethan/geschworen/ veri Gerichtgeschehen muß/in Erwegung die Zeugen nicht al,

e^dee/ oder wie es sich verschworen und vermale- lein zum bessern Beweißthum/ sondern auch zur V^liiNät

deyet habe/sondern: ob es Christlich und recke ge, und Bestarckung dieses Wercks erfordert werden / Sckilc.

ehan habe; hat nun das Rind wider GOttesVOil- lnli.).Lsn.i^.2.'rir.X. §.9. wiewol andere Onöiores die

len gethan / und erkennet und bekennet solches / so blosse Wiederholung der Partheyen dißfalls hinlänglich

hat kein Mensch Macht/ das Rind an seiner Nuß genugzufeyn erachten; als zu sehen bey dem tt-iz- p. I.

und Vetehrung zu hindern; wer es auch thut/er sey qv.22.n- z2.Lcutt.p. i.c .26. Sc^cii.zclörunncm. c.i5.

Obrigkeit oder Unterthan / ItieolvAus oder Jurist / 12. in Kn. 2.) Werden solche Winckel-Ehen / in gewif,

der handelt wider GOtt / vnd sein eigen Gewissen / ftr Maß/ convzliäirt / wann die fleischliche Vermischung

und tan dieser Sönden halben nicht rvkig seyn. :c. darzu gekommen/ gleichwie solches lehret L/pr«. czp. 10,

<;-) Irret nichts/ob des Vatters oderderMutter (-on- ipons-l. §. 10. »vpp.-ä rubr. /.6cnupt.num.z2.Lc5eqc;.

scn8 bindangesetzt worden/in Erwegung nach denGöttli- 5ckne,äe^. !lä m.äe nupr. p. I. n. 8. LcuN.p. I. c. 14.

chen und weltlichen Rechten / insonderheit aber nach dem ^ c"- l. 2. ric. X. §. 9. deren kunciamenc-, zu lesen

vierdten Gebott/ allen beyden Eltern gleichmaßige Reve- bey dem 1.. 2. ciek. z6. OoÄ. 36 l'ic. Decre-

rentz und Ehrerbietung zu erweisen ist / v. Lzrpü. l^. 2. cicf. ^1. äe Llzncieüm. O-s^onläc. Gleichwie nun die so ge-

44.' Wie dann (4.) aus eben dieser Ursach nichts daran nannte Winckel - Ehen unkrafftig sind; Also hat es eine

gelegen / ob die Kinder noch unter der Gewalt der Eltern / gleiche Bewandnus/ wann zwey verschiedene Verlöbnüsse

oder von derselben befreyet sind / angesehen / hierdurch die nach einander geschlossen worden / allermassen als dann

denen Eltern gebührende Reverentz nicht aufgehalten das letztere null-und nichtig ist/einfolglich das erste aufzu-

wird. L->rp?. I.. 2. äcf. 49. heben nicht vermag / L-rp?. I.. 2. clef. 6z. Ja der schuldige

Was aber die Ehe felbsten betrifft/ kan selbige / weil Theil muß noch über diß die verursachte Unkosten bezah-

die Priesterliche Lopulscion darzu gekommen / vermittelst len/und das Ehe-Pfand wieder geben/das Seinige abee

der Eltern clisscns, um mehrere Aergernus zu vermeiden / verlieret er icl. äef. 64. Und dieses verhalt sich also / wann

nicht mehr zernichtet werden, per. Loncil. 'Inä. 5cls. '24. gleich zu dem letzten Verlöbnuß die fleischliche Vermi¬

ne ref. M3tr. c. l. dsi-p?. I.. 2. äcf. 66. n. z. öc feqq. schung kommen Ware. Gestalten nicht einmal solchenfalls

kin«r«ku5 in äi5.). civ. Li Lsn. I.ld. I. c.2. Lc Zrruv. das erstere zertrennet werden kan / wann nun die erstere

A » Braut
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Braut dieses Verbrechen zu verzeihen gesonnen ist/ ange¬
sehen auf ihrer Seiren das Verlöbnus aufgehaben / L->rp-
MV. 2. cle5.6 s. welches auch Lerlickius auf die Priesterliche

Copulativn exrenäirt haben will/ p. 4. concl. 28. num. 66.
öl seqq. deme hingegen widerspricht Larp?. 1^.2. äef .66.Wir pr-supponiren aber und erfordern zu dem Ende / daß
diese Lehre Platz findet / sponlglizpublica, das ist / solche
Verlöbnüsse/welchedenen darzu gehörigen 8olennitäten
nach richtig vollzogen worden sind: Dann wann i.) das
Erstere heimlich und im Winckel: das Andere aber öffent¬
lich / und mit Zuziehung zweyer Zeugen: 2.) Das Erstere
unter einer gewissen Bedingung/ das Andere aber pure,
das ist / ohn alle Lonciltion conrr -iKirt worden/ in solchen
Fallen hat diese Lehre nicht Platz/ sondern es ist das andere
Verlöbnuß dem ersteren allerdings vorzuziehen. V. ?ano»
mir. aä cap. 2. x .äe Llanäeli. äelponl^ Leull. p. I. c. 14.

5ckneiä. säric. ^.äe nupr. p. 1. n. 24.Lzrp?.I^. 2. clef.Ai.
H7.üc7o.LiLcKik.I..2.1'lc. I.§. 12.

^ä§.2i. 5c 22.
YNAnckel-Ehenkönnen nicht allein diejenige genennet

werden / welche nicht mir Lonscnsder Eltern / als
desVattersund der Mutter / sondern auch diese / welche
nicht mit Genehmhaltung des Gros - Vatters und der
Groß - Mutter nach der Eltern Tod vollzogen werden/an-
erwogen auch diese unter dem Wort Eltern begriffen sind/
pr. äe erzä. Lo^nsr. I. s l. l.20l. ff. äe V. 8. .^ää. die
Churfürstl. Sachs. Ehe-Ordnung. I'it. von Ehe-Sachen.
§.von Ehe-Gelöbnüffen; V.Lzr^.^.2.äet'.4s.Jn wei-
rern Verstand aber können auch diese für Winckel - Ehen
gehalten werden/ welche nicht mit Zuziehung der Vor¬
munder UNd Luracorum, icem der Besteunden / conlrüki-
rer werden; dann obwol derselben L«nlen5us von den ge¬
meinen Rechten nichc nothwendig erfordert wird. Gleich¬
wie von den Vormundern ausdrücklich zu sehen. 1,6. ff.
K4.L. äesponläl. von den Luraroribus aber I. 2Q- ff. äe

1^. Lc 1.8. L. 6e nupr. und endlich von den Befteundten
I. 8- L.cle nupr. ^ää. Lcuff. p. i. c.21. (^erkzrä. loc.äe

donjuA^ §.94. I^zrpprcckc.zä pr.äe nupr. n.i s6 .8ckneiä.

sä rir. s. cle nupr. p .2. n. 40. Lc L -irpi.^. 2.6^.46. Je-
dennoch aber ist es rathsam / auch dieselbige nicht Hindun
zu setzen/ in Erwegung sie in der Eltern Stelle tretten/ und
also für das beste ihrer Pupillen/ Minderjährigen und Be¬
freunden billig zu sorgen haben. Also lehret c^erksrä. loc.
äe Lcinjuß. §. 94. L/prse. cle sponiai. c. 6. H. 9. Leuff. cl. c.
2i.kL-irp?.l..2.c!cf.47. Weßwegen auch in vielen 8rz.
lutis heilsamlich versehen / daß die Pupillen und Minder¬
jährigen ohne Conseils ihrer Vormünder / Cu^rorum und
Befreundten kein Verlöbnuß Wessen sollen / davon zu se¬
hen Leuli.c.I. I. czv.22.num. icz.^rnjsX.äeLon-
nutz. czp. z. seä^. 11.N.4. und mehr andere. ^ää.0rä.
Lonsiü.Xlzrck.kranäenb.I'ic. ^9. Lc K.e5. >>Ior. I'ic. 28- l--
9. §. Es soll auch :c. k Raths - Verlaß. äe /^nno I s z s. ä.
z.^un. « äe ^nno 1572- 6-8- O^odr. in ^ääicionzl. 5ub
Kubr. Verbott der Winckel - Ehe / die ohne Verwilligung
der Eltern und Vormunder geflossen werden :c. « lts-
rur.!^öräl.p. z.lic. 2. §-u!r.

§. 24.'
2Ur gantzlichen Vollziehung der vorher gegangenen
^5pon5zlien und Verlöbnuß sind folgende Stücke von-
nöthen:i.) Die k'roclamzrion > oder so genannte Auf¬
kündigung/ welche zu diesem End erfordert wird/ damit
alle dißfalls im Weg stehende Hindernus aus dem Weg
geräumet werden möge ; per cap. 27. X. äe lpon. da¬
von zusehen 8ckik. Inlt. )ur. L ^n. 1^. 2. rir.Xl. H.6. weß¬
wegen diese trocUmsrion einer öffentlichen Liucwn nicht

ungleich / allermaffen hierdurch ein jedweder/ der etwas
darwider einzuwendenhat/vorgeladen/oder im Fall aus-
senbleibens ihm ein ewiges Stillschweigen auferleget
wird. v. csp. Z. X. äe clanäeff. äesponlät. Lc czp. kn. X. ljui
macrim.zccus.poff zu welchem Ende daNN M dem l'ricZen-
tinifchen Loncilio seff. 24. äe ref. mzrr. czp. I. gebotten
wird/daß diese I'mcizmzuonoder Aufbietung auf drey
Sonn-oder Fest-Tagen nach einander geschehen soll /
welcheVerordnungauch in den EvangelischenKirchen an¬
genommen ist. V. Larp-ov.I.. 2. 6ef. I Z7- Lerlick. äcc.7^.

8ckilc Inli. /ur. Lzn.I^. 2. I^.XI. §. s. Wiewol diese
dreyfache Aufbietung/Vermittelstäilpeniznon, in eine ver¬
wandelt werden kan/ vornemlich / wann einige wichtige
Ursachen darzu rathen wollen / davon zu sehen i.. 2.
cief. 140. Es ist aber hierbey die Vermahnung 5rrycliji
wol in acht zu nehmen / wann er aä örunnem. /US Lccles.
I..2. c. 16. -^.6. dieses erinnert / daß die ?roclzm-i 'ioa
allerdings vergebens / und das Auflegen eines ewigen
Stillschweigens ohnkrafftig wäre / wann demjenigen / der
etwas einzuwenden hätte / keine rechte Zeit zu erscheinen
angesetzer würde: weßwegen er darfür hält / daß man
besser thäte/ wann man sich hier nach dem Kayferlichen
Recht richtete / welches zwar auch anstatt einer dreyfa¬
chen / eine Liczrion zulässec / jedoch dergestalt/ daß diese ei,
nige so viel Zeit / als alle drey mit einander/ in sich begreiffe/
wie zu sehen in 1.. 69. Lc 72. ff. äe juäic. Mit welchem
auch Lrunnem.in. in cit.lr. I..2. c. i6.§. 6. übereinstim¬
met/ wann er an berührter Stelle also schreibet: Man
könne nicht billigen / daß ein einige ?roclamzcion an statt
dreyer geschehe / und so dann des anderen Tages also fort
die priesterliche Lopukrion erfolge: Weßwegen dasjeni¬
ge/ was von der vilpenkcion angeführet worden / nicht
so blosser Dings / sondern mit der Absicht auf wichtige Ur¬
sachen / zu verstehen ist. Es soll aber diese Denunciation
oder Aufkündigung nicht allein an demjenigen Ort gesche¬
hen / wo die Hochzeit angestellet wird; sondern auch in die¬
ser Kirchen/wo die Lonrrsdcntenbißhero gewohnt haben/
oder auferzogen worden sind / ob sie schon nicht mehr da-
selbsten wohnen. V Lonc. Iriä. less.24. kef. mzcrim.
c, 7«^rt. (?en.8ax. XIII, §. i.Lzrp2.I^.2, äe5.159. num. 2.

Lc z. Lc8ckilr.cir. 1^.2. rit.XI .§.7-2.) Ist zur Vollziehung der Ehevonnöthen/daßdie
verlobte Personen der H. Absolution und des H.Abend¬
mahls theilhasstig werden ; v. Lonc. inä. 8css. 24. cl«
Kef. M !,rr. c. I. Lc 6ckik. cic. §. 7. in kn. Wann dann die¬
ses geschehen / so folget z.) die Priesterliche Lopukrion
oder Einsegnung/von dessen 5o>ennitäten zu lesen 5ckilc.
cir. 1^. 2. L. XI. §. io> Diese Pristerliche Lopulzcion > ob
sie gleich zurSubstantz derEhe an-und vor sich selbsten nicht
gehöret/ auch in dem Wort GOttes kein Gebot davon
anzutreffen/ anerwogen der Lon5en5us dißfalls genug
zu seyn scheinet: V. v. jozck. l-jiläebrznä. I'r. cie'nupr.
Vcccr. Lkriliisn. So kan doch nicht geläugnet werdm /
daß dieses ein sehr alter von der Kirchen angestellter Ge¬
brauch seye: Gestalten der Pabst LvzMus, welcher Anno
Christi 97. gelebet / desselben schon gedencket/ in c^n. zii-
rer. I. ca<zo. qv.s. Obgleich Platina diesen Gebrauch
dem 5otero, einem Römischen Bischoff / um das Jahr
Christi 174. zuschreibt / in vjc.i8c.cer>. So gedencket auch
noch ferner dieses Gebrauchs l'errulli-nus in übr. 6- Klo-
nog^rn. cüp.2. Und wird wol heut zu Tag unter den
Christen keine kepuklique anzutreffen seyn/ wo dieser Ge,
brauch nicht durch sonderbare Kirchen-Ordnungen ein,
geführetwordM/wiebezeuget l»err. Müller. Oiss. äe ttiero-
Ic>A. 1. rk. 4. 8rr)?cli. sä örunnem. sus Lccle^ I.. 2.
c. 16. 6- äc Isrillime O. I^ockmann. 1>. äe Lencäi5t.
üceräocsii. Ausser den Holländischen Provincien in Nider,land/
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5cnlu8 /ponlziicius > oder den man in der Verlöbnuß von
sich gegeben / dieses Recht nur verspricht; hingegen der
Lonsenlus mzrrimonialis, oder derjenige / der in der
Priesterlichen Einsegnung / von sich gegeben wird/ so-
thanes Recht/ durch eine symbolische Übergebung (so in
Darreichungder Hand / Übergebung der Ring / und dar¬
auf erfolgten Zusammensprechung bestehet) würcklich
conterirt und zueignet; so / daß/ wann nach verrichter Ein¬
segnung eines von dem andern stürbe / das Zucccllionz-
Recht schon würcklich Platz findet; 5cWIr. cir. I..2.1'ir.
XI. /. z. wiewol nach Sachsen Recht die Beschreitung des
Ehe-Betres noch über diß erfordert wird. V. Loler. äec. s/.
Kicbr. äec. 94. Lc 6cbi!r I^xcrc. z6.

Endlich ist noch dieses mit anzufügen / daß die Prie-
sterliche Lopukcion, so wol an gewöhnlichem Ort/als ge¬
wöhnlicher Zeit geschehen solle: Der Ort ist gemeiniglich
die Kirche, V. c .ml. zo. qv. f. ^rr. (?en. 8zx. XIII § 4. Lars?7.
I^.2.cief. 14z. öc Sckilc.c. 1^.2. rit.XI .s 9. Bißweilen aber
geschiehet selbige / vermittelst erlangter Ochens-mon. ,n
?rivac- Hausern. L-7P7. I^.2.clef. 144. und im Nothfall/wann man sich einer Verlassung zu befahren / im Lomllio-
rio. oder auf dem Rath - Haus. Lzrp/. I.. 2.clef. 146.Lc seq. Insgemein aber soll sie geschehen an dem Ort/wa
die Braut eingepsartt ist/ anerwogen Sie vor der Heim¬
führung vorher gehet. vicl.dzn. i.Le z.caus. zo.qv.s.ü:
8ckilr. c i^.2>^ir. Xl. §.9. in kn.

Die Zeir betreffend/ ist zu wissen/ daß an heiligen und
seyerlichen Tagen keine Hochzeit anzustellen erlaubt seye.
Lsrp?. 2.6ef. Is4> öc seqq. welches auch von der Ad¬vents-Zeit biß auf Weyhnachten / v. dzr^. 1.. 2. cicf.
151. Jrem von der Fasten / zu verstehen / 8ckilr. c!r. 1^. 2.
rir. XI. §.8. wiewol zuweilen liispensiret wird / davon zu
sehen LsrpT. I.. 2- äef. I s s, Und Hieher gehöret/was oben
bereits in diesen Anmerckungen hiervon angeführet wor¬
den sä czp. 2. §. 7. vcrs xvo man aber dieser Ordnung
Givttesz» wider »c.

land/allwo noch heut zu Tag/ ohne Priesterliche Lopu-
I-tion vor dem Secreczno nebjt denen Zeugen/ die Ehe voll¬
zogen wird/ welche nichts desto minder krafftig ist / wie be¬
zeuget Lcrksrä. ic>c. <le Lonjuß. H. 46z. öc 8rrycic. sä
Lrunnemzn. c.i. Ast demnach heutiges Tag diese 5olen-
nitatm unseren Kirchen/ alshöchst-nothwendig zu gebrau¬
chen/so / daß derjenige / welcher nur Hindansetzung dersel¬
ben die fleischliche Beywohnung begehet / wider sein Ge¬
wissen sündiget; allermassen kein Zweissel/ daß die Gesetz
der Obrigkeit so fern sie GOttes Wort nicht zuwider /
einen jeden in seinem Gewissen verbinden : Und dieses ist
eben die Ursach / warum viel Rechts-Lehrer dahin schlies-
sen/ daß die Kinder/ welche von zwey verlobten Perso¬
nen vor der Lopul-mon erzeuget worden / nicht für ehelich
zu halten / einfolglich ihren vor der priesterlichen Einseg¬
nung verstorbenenVatter nicht erben können. zrZ, F. 12.
/. cle Loncil. I'ricl. äeKef. marr. scss. 24. c. i.^cicl.
Franckfurt. Kcformzr. p. z. rit. z. /. f. VicI. VVekner.

?rzA. voc. EheMSNN. ^bn. sä V/cicnb. p. 2. P.
I Z2. L:c. Wiewol andere/ was die 8ucccllion anbelangt/
dißsalls ciiü 'enciren / ob czp. 12. X. qui klij sink lezir. Lc
c .ip. 2. X. cie Ll-nclelt. äespons. als ZUM Beyspiel. Csrp-
?ov. si. z./urispruci^ korens c. 14. clef. 12. Xl/clenb. zä tir.
cieK.1^. n. 2. Lckuris. cenr. 1. con/I i. Lyprze.cie mztrim.
c. z. §.2 8rruv.8./.Liv.rir. cieK.I^. tb.26. Lrunncm. in

Lccles I..2. c. 16. §.6. ibiquc Lrr/ck. deren Meinung
in praxi recipixt ist.

Aus der bißherigen veäuKion und Ausführung ist
demnach der LsseÄ solcher Christlichen Einsegnung glei¬
cher Weise/abzunehmen/anerwogen erst durch dieselbe der
Mann das Recht über die Person und Sachen oder Gü¬
ter seiner Frauen / und hinwieder sie den Zuspruch zu den
Sachen und Gütern ihres Manns bekommt/ i.Lor.Vll.
V. 4. äc s. öi c. XI. V. 11. seq. Ferner durch dieselbige Siedann erst zwey in einem Fleisch werden. Qen. 2. v. 22.
Aus welchem Recht auch der Unterschied zwischen der
Vcrlöbnus und Ehe hervor leuchtet/ allermassen der L on-

Das V. Kapitel.
WiesiD der Haus-Vatter gegen seinen Ehe-Weibe

begehen solle.

K. 1. verehelichen Liebe Grund. §. 2. EingeschrZnckteArt. §.?.
Angemaßte Freyheit dabey, h, 4. Des Weibes Unterhal¬
tung. h. Regirung. §. 6. Mißbrauch dorbey. §.7. Sanfft.
mutd und Gedult gegen das Weib beschriebe» und liwiei»

ret. j.L.Uligestümmigkeit gegen sie gestrafft.

§. l.

Ae allgemeine Pflicht/oder eigentlicher der
Begriff aller Pflichten/ die der Haus-Vat-
ter/ so fern er als ein Ehemann betrachtet
wird/ seinem Weibe schuldig ist/ ist die Lue^
be. So viel näher aber Ehe-Leute sich ein¬
ander verwandt seynd / als Vatter und

Eohn / Bruder und Schwester seyn mögen/so viel inni¬
ger und verbindlicher soll auch diese Liebe seyn. So nun ein
Freund vom andern skcr c^o , ein ander »ch genannt
wird / so schickt sich solches vielmehr auf die innerste und
genaueste Art der Freund-und Gemeinschafft zwischen
Ehe - Leuten / welche Krafft der ersten Ehe - Srifftung / da
Gott des ersten Ehe-Manns Ehe-Weib von seinem Leibe
nahm/ sich unter einander als eine Seele und einen Leib/
»der als ein Stück stm selbst ansehen / und daher in der

sollen. Die Proben von solche: Liebe bey dem Mann seynd/
so er seinWeib treulich meynet/gerne bey ihr ist/mitFreund-
lichkeit und ^»anfftmuth ihr begegnet / mit ihren Man¬
geln Gedult traget / und in der That ihr allerley Liebe be¬
zeigt/ für sie sorget/vornemlichaber sie mit seinem Zuspruch
und guten Exempel zur Gottseligkeit anweiset / damit er
auch in der Ewigkeit in der Liebe von ihr nicht getrennet
seyn müsse.

§. 2. Was aber des Haus - Vatters Liebe gegen seinem
Weib/ so ferne sie eine eheliche Kuebe heisset / insonderheit
betrifft/ so gehöret dieselbe dem Weibe also eigen und al¬
leine/ daß andere daran den geringsten Theil nicht neh¬
men sollen. Denn gleichwie er von seinem Weibe mit allem
Recht fordert/ daß sie niemanden neben ihm lieb habe / son¬
dern ihm allein gerreu bleibe / also soll er sich seinem Weibe
zu gleicher Treu eben so fest verpflichtet achten / sie allein lie¬
ben/ und sich weder mir dem Hertzen/nochmit unziemli¬
chen Worten und Thaten an andere Weiber hangen/oder
mit denenselben also umgehen / daß es ihr einen Äerdacht
geben könne. Demi so seine Liebe aufrichtig gegen sie ist/so
kan sie nicht zulassen / daß ihr Hertz mit solchem Verdacht
gequäkt / und ihr das Leben dadurch sauer gemacht werde.

§.3.Dan-
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§. z. Dannenhero kan es auch von GOtt nicht an- Liebe seyn/ wann er dem Weibe an Laster sich zu gewöhnen

derst als eine angemaßte und Trotz gegen Ihn auf- wissentlich zu lassen / und ihr darüber einzureden unterlap-

qenommen werden/wann Ehe-Manner/ sonderlich die für- sen wolte. Die eigentliche Weiber-Sorgen in der Kuchen /

nebmere und höhere in derWelt/ die anderen zu befehlen nahen/spinnen/und was zu Regierung der Mägde inson-

haoen / von der Liebe und Freundlichkeit gegen alles Frau- derheit gebührt / kan er ihr als seiner Gehülffin zwar wol

cnzimer gar allerdings erokMon. und ein ragliches Hand- überlasten: denn hierdurch gehet seinem Ansehen eher zu

werck machen / auch sich dessen noch wol rühmen / und an- als ab; ist auch seiner Haushaltung mehr zuträg-als schad,

dere dabey / daß sie sich dißsalls ein Bedencken machten / lich / wo er sein Weib in dergleichen und andern Fällen mit

als albere Tropffen halten und schrauben; solche Freyheit rathen lasset / und deren guten Erinnerungen nachdencket /

aber unter dem Namen einer Galanterie und inclinarion. und nach Befinden Platz gönnet / wenns nur in solcher

die sie zu andern Weibern wegen ihrer Annehmlichkeit trü- Masse geschiehet / daß er gleichwol auch hierinn das Ober«

gen / aber an ihren Weibern dieselbe nicht finden / entschul- Reyimenc behalt / und insgesamt ohne ihn nichts Haupt-

digen wollen. Sie mögen sich aber für Menschen / so gut sachliches angestellet wird; sintemal das Weiber - Regi,

sie wollen / entschuldigen / so bleibts gleichwol vor GOttes ment ohne die männliche Aufsicht / mehrmals unbedacht-

Gerichte eine Leichtfertigkeit und Ehebruch / oder ist gemei-- sam/ und daher auch gemeiniglich unglücklich ist.

niglich am nächsten dabey. In der Haushaltung aber §. 6. Hiewider sündigen hart Vätter einer Seits /

gjhts Seufzer / Eifersucht / Haß/Aanck und Stanck / und wann sie auf ihrer Weiber Wandel und Christentum kei,

also eine ungerathene Ehe. So 'aber solche Männer aus ne acht geben/ sie nicht regiren / sondern gehen / und Hausen

Annehmlichkeit sehen / (dann Gottesfurcht und Zucht sol- lassen / wie sie selbsten wollen / oder göttl. Ordnung schnür

chen verdächtigen Umgang nicht leiden) warum haben gerad zu wider wol gar über sich Meister werden lassen/ da-

sie bey ihrer Ä?ahl/ da ihnen solche annehmlich« zu wäh- bey es insonderheit Mannern / die in Aemtern sitzen / die

len noch frey stunde / die Augen nicht besser aufgethan / grösseste Schande/und zu gleich wider ihre Treue u. Pflicht

und was sie nach Inhalt des vorhergehenden Capitels gehandlet ist/wo ihre Weiber von ihnen zu Hause wissen,

zabey bedencken sollen / nicht reiftlich bedacht ? Mögen was in denen Lonvcnten/in der Raths-Stube u.s. f. ge-

'ichs daher selber danken/so sie keine annehmliche Weiber handlet wird/und sie ihnen gleichsam davon Rechenschafft

)aben. Nun / nachdem einmal gewählet / und die Ehe ge- geben / oder sich wol gar von ihnen meistern / und wie sie

chlossen ist / so gilt kein Ausnehmen mehr: Sondern eben ihre Stimme geben sollen/vorschreiben lassen müssen. Bee-

)arum / weil das PZeib / das jemand genommen / sein der Seits aber handle« sie wider ihre Pflicht / die an start /

Weib Heisset / so ist er sie deßwegen auch als sein Weib zu daß sie mit Vernunsst und Gelindigkeir / aufs fteundlich-

lieben schuldig / ob sie ihm schon nicht so annehmlich als ste als es geschehen kan / das Weib regieren sollen / nnt un¬

andere fürkommt / oder auch wann sie dasjenige / welches gestümen boldern / schnarchen und pochen / welches össters

ihm etwan sonst vergnüger hatte / durch Kranckheiten und auf die Gassen schallet/ nicht viel änderst als Tyrannen und

andere Zufalle verlohren hat; so gar / daß auch die Laster Wüteriche alles heraus zwingen wollen: Und ihnen wehe

und Fehler des Gemüths an ihr / diese Schuldigkeit auszu- zu thun/ einen oder andern Fehler / der ein andermal vor¬

heben nicht wichtig genug sind. gegangen/oder längst vergessen gewesen/u.;ur Sache gantz

§. 4. Aus dieser Pflicht fließet die andere / welche den nicht dienet/ bey den Haaren wiederum hervor ziehen / und

Haus- Vatter sein Weib mir gebührlichem Unterhalt in ihnen denselben verbittert vorwerffen / insgemein aber sie

allem dem / was sie an Nahrung und Kleidern zu tägli- nicht änderst als ihre Mägde cr-iNiren/und allen guten Ein-

cher Nothdursst / und zu Ehren ihrem Stande gemäß nö- fallen und Meynungen ihrer Weiber sich ohne Vernunsst

thig hat nach seinem besten Vermögen zu versorgen / ver- halßstarrig widersetzen / nur weil sie glauben/ es gebühre
bindet / denn wie er sich selbst mit seiner Arbeit zu nehren ihnen die Hmschaftc und Vorzug des Geschlechts. Wo,

aus Göttlichem Befehl schuldig ist / also ist ers auch seinem durch sie aber anders nichts ausrichten / als daß sie densel-

Weibe/ dieweil sie sein Fleisch ist/ schuldig. Er ist schuldig / ben zusammt der Liebe undZuneigung ihrer Weiber auf die

so viel es ohne Geitz und Abbruch derer Liebes-Wercke/ die letzte allerdings verlieren / und deßwegen das schlechte Ge-

er den Armen und Dörstrigen schuldig ist / geschehen kan / deyen ihrer Haushaltung sich selbsten dancken mögen,

dahin zu trachten / daß aufden Fall er mit Tode abgehen §. 7. Die vierdte Pflicht / so ebenfalls aus der ersten

solte/sie auch nach seinem Tode ihren Unterhalt übrig be- fließet/ ist die -Zanffcmuek und Gedule / die er seinem

halte. Er ist sie wider allen unrechten Gewalt /so sie an Lei- Weibe soviel mehr schuldig ist/ als zärter seine Liebe gegen

be / Gut und Ehre unbillig angegriffen würde / getreulich sie/ in Ansehung seiner allgemeinen Liebe/ die er allen seinen

zu schützen schuldig. Wo aber ein Haus-Vatter dieses ob, Haus Genossen insgesammt schuldig ist / seyn soll. Er soll

besagte unterlässet / an dessen start aber von dem Weibe gedencken/ daß sein Weib auch ein Mensch sey/ und fehlen

selbst ernähret seyn will / dabey wol gar das Ihrige / so sie könne. Wie er nun wünscht / daß andere seine Fehler und

ihm zugebracht bat / verzehrt / in den Wirths - Häusern Mängel mit Gedult an ihme ertragen mögten / er sich auch

ligt/ alles versaufft/verspielet/und durch Müßiggang ver- selbst seine eigene Fehler nicht aufdasSchärffste nimmt/

wahrloset / und darüber Weib und Kind dem Armen-Ka- sondern/so es bey ihm stünde/mit derenAbstraffung ga: ge-

stenund andern zur Last überlässet: Oder auch seines linde verfahren würde/also soll er auch gegen sie/aus obge-

Weibes sich in billigen Dingen nicht annimmt / sondern setzten Grunde / weil sie sein Fleisch ist / nicht schärffer ver-

wol gar mit Lust anhöret/ wann sie von andern zur Unge- fahren: Allermeist weil das Weibliche Geschlecht ins ge,

bühr gescholten / oder sonst beleidiget wird / ein solcher ist mein mehr als das Mannliche vielen Schwachheiten am

als ein Pflicht-vergessener Mann / den^Namen eines Leibe und Gemüthe unterworffen ist. Deßwegen soll er

Haus- Vatters zu tragen allerdings unwürdig. nicht allein mit ihren natürlichen leiblichen Gebrei

§. s. Die dritte Pflicht / so ebenfalls auf der ersten chen / darinn sie ohne dem selbst nicht schuldig ist / Gedult

gegründet ist / bestehet in der Regierung des Haus-Vat, tragen/ ihr nicht mehr Arbeit/als ihre Kräffte zu tragen ver,

ters/ die ihm als dem Haupte über sein Weib gehöret. Wo mögen / zumuthen / viel mehr aber und sonderlich in Zeiten

er nun sihet / daß in der Haushaltung gefehlet wird / soll er da sie Schwanger und eine Kindbetterin / oder sonst mit

dazu nicht stille schweigen / und alles gehen lassen / wie es Schwachheit behaffret / und desto mehrerer Pflege be,

gehet/ sondern zeitlich verbessern. Denn das würde keine dürffrig ist / ihr an nöthiger Pflege und Ruhe nichts er-mang»
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mangeln lassen: Sondern auch in denen Gemüths-
SchrvaHYeicenund Unarten / die sie an sich hat / soll er
zu Zeiten etwasnachgeben/und so viel es seyn kan / äissi-
muüren/ und ihr dieselbe desto eber und leichter / weil sie aus
keiner Boßheir kommen/vergeben : Dabey aber gleichwol
ihr diese lbe / bey bequemer Zeit und Gelegenheit / mit einer
vernünsstigen Liebe abzugewöhnen / allen möglichen Fleiß
anwenden. Sintemal das keine Liebe/ oder eine Gedulr/
die für GOtt verantwortlich/heißen würde/ so er bey ste¬
tem Stillschweigen seines Weibes Mangel bey sterer un-
geandeter Wiederholung je langer je stärcker treiben / und
solcher Gestalt endlich zu einer vollkommenen Boßheit er¬
starrten lassen wollte: AlsaufwelchemFaller neben der
Sanfftmuth/sein von GOTT ihm versehenes Ätanns-
Recht mit bescheidentlichen geziemenden Ernst zu gebrau¬
chen / sich in seinen Gewissen / gebunden achten solle. Doch
daß er sich dabey stets erinnere / und wol zu Gemüthe
ziehe: Daß die all zu harte Schärffe/ Schlage und der¬
gleichen l'r^amenten/ weil sie die Sache össters arger/
selten aber besser machen / bey ihm nicht änderst als in de¬
nen verzweiffelsten Schaden Platz finden sollen/ nachdem
er nemlichen bereits genug nachgegeben/und die Besserung
mit so vieler Langmuth und wiederholeterFreundlichkeit/
ss viel immer möglich gewesen/versucht/ aber alle Hoffnung
darzu verlohren zu seyn / erfahren muß ; wiewol er auch
alsdann sich noch grosser Behutsamkeit zu gebrauchen nö¬
thig finden wird.

§. 8. Dann was mit dem ungestümmen Boldern
und Schelten ausgerichtet werde/ davon geben diejenige
Haushaltungen ein betrübtes Zeugnus/worinnendiese
Pflicht-vergessende Männer unbarmherziger über ihre
Weiber sind als über ihr Viehe / ihrer in leiblicher
Schwachheit nicht schonen/sondern sie unbarmhertziger
tyrannischer Weise fort treiben / und dabey noch insonder¬
heit bey dem Gebrauch des Ehestandes alle natürliche
Scham und Zucht ausziehen/daß sie in ihrer überviehischen
Brunst weder Zeit noch Maß wissen / noch aufihre eigene
Gesundheit dencken: Nicht änderst als wäre ihnen derEhe-
stand zum Huren-Stand und Tummel-Platz/ indem ih¬
nen alles erlaubet sey/ gestifftet: Da sie sich doch desselben
Heiligkeit heilig zu Gemüthe ziehen/und daß vor den Au¬
gen GOttes alle heimliche Schanden / so die Decke in den
finstersten Winckeln zudeckt/ aufgedeckt ligen/ in GOttes-
Furcht bedencken solten.Nicht besser handeln hie die Man¬
ner/die ihrer Weiber Mängel und Gebrechen mit schel¬
ten / fluchen und schmeissen zu recht bringen wollen: Und da
sich zwischen ihnen nur einiger Unwille und Anstoß zeiget/
chren Unlust / durch Lästern / gifftige Spitz - Namen und
Stockereyen heraus schütten; auch wol dasjenige/ was ih¬
nen an ihren Freunden und Verwandten nicht eben ist/ ih¬
nen verbittert vorwerssen : Oder wol gar in solche Gott¬
losigkeit verfallen / daß sie ihre Christliche und Tugendsame
Weiber/ darum/ weil sie ihnen in ihrem ungöttlichenLeben
nicht recht geben/sondern dann und wan/ gewissens halber/
beweglich und wol mit Thränen zu sprechen / und sie zu ge¬
winnen trachten/ als rasende Wütteriche tretten/ schlagen/
und zum Hause hinaus jagen / aber dadurch den Raben¬
stein/ ja die höllische Verdammnusan ihnen verdienen.
Für solcher Ehe behüte uns lieber HEne GOtt!

ReZts Anmerckungen.
Cap. V. §.4.

Nter die Pflichten des Manns/die er seinem Weib
zu erweisen schuldig ist / gehören vornemliH fol¬
gende : 1.) daß er ihr nöthigen und behongen

Unterhalt verschaffe. v. I. p. §. 1. L. äerepuä. üc Kov. 2a
c-p.,8- Sie so wol gesund als kranck versorge/ 1. 22./
8. ss. 5ol. mzcr. auch / wann das Ihrige nicht erklecklich wä¬
re / sie von dem Seinigen ehrlich und Stands-gemaßig
begraben lasse / l. 28. in f.ss. äereliZio/I dann zu dem En¬
de versichert sie den Mann mit einem Heyrath - Gut / da¬
mit er die Bürde der Ehe desto leichter ertragen könne/wie
zu sehen ex l. zo. L. äe)ur. äor. ^ää. Keform, Koric. I'ic.
28.1-.§. und so in der bestimmten Zeit ibi : Als der die
Sürde der Ehe trage /:c. welches Heyrath - Gut aberdasWeib nach demTod desManns wieder zu sich nimmt/
pcr.I.un.L.äek Lc I. f. L. 5ol. msrrim. ja bißweit
len in währender Ehe dasselbige wieder zu fordern bemäch¬
tiget ist / wann der Mann in Armuth gerathet / und sei¬
ne Güter zu verschwenden ansähet / p -r 1.29. e. äe /ur. äoc.
^ää. Kef. Kor. lir. 28.1-. s. Und deswegen hat vor die¬
sem der Mann/um das Eingebrachte desto besser zu versi¬
chern / stinem Weib äonzrionem propter nuptiss , oder
Leib-Gedingconltiruirenund bestellen müssen/ wie zu le¬
sen in§. z. I.cie cionzr.r. r. L. ä. äonzr. znce nupr. öc Kov.
119. c-p.i^ welches Leib-Geding aber / wie es die Kaiser¬
lichen Rechten erfordern / heut zu Tag nicht mehr Herkom¬
mens / wie bezeuget s.0.4. ^ccuriius »ä -urk.
seczusliczs. L. äe pzäi. convent. Lckneiäcv^. sä §. äs
cjonzr.n.4. LcQ-il.i.().z6. n. 10. gestalten sich die Frau
mit der rscic5 k/porkccs, oder stillschweigenden Pfand¬
schafft / welche sie zu dem End in ihres Manns Gütern
hat / nebst dem Privilegs prXlzrionis, oder der Vorzugs-
Gerechtigkeit / dißfalls vergnügen kan / vermittelst wel¬
cher sie allen andern Glaubigern / welche so wol nach als
vor ihr eine stillschweigende oder ausdzücklichePfandfchafft
überkommen/vorgezogenwird/^Z l.uK.L.qu, porinpiAn.
§. 29.). äe säi. ^ää. IVl/ns. 4. o. IZ. Vinn. .lä §.29.). äe
z. ö! l^oc-mer in nor. zä eunci. §. n. 141. wiewol heut ZU Tag
an vielen Orten / dieses Privilegium also lcmpcrirt wor»
den / daß sie zwar denenjenigenLrcäiwridus oder Glau¬
bigern/welche eine vorhergehende stillschweigende / nicht
aber diesen / welche eine vorhergehendeausdrückliche
Pfandschafft überkommen haben / vorgehe / wie bezeu¬
get Lckneiäev»'. zä §. 29. äe zA. n. s8- 2.0.2s. ri. lO.
öcc. welches l'emperamenc, auch die Nürnbergische 6catu-
tZ angenommen / wiezusehen ex k.ek. Kor. Iic. 22. 2.
Es hat aber diese Lehr von der Widerersetzung des Hey¬
rath-Guts ihren ordentlichen Abfall / wenn durch die
Ehe-Patten ein anders versehen / welche . wie¬
wol sie den Kayserlichen Rechten nicht conform , v.I. ulc.
L. äe paN, jedennoch heut zu Tag allenthalben gültig sind/
wie die vv. insgemein bezeugen ^>ä cir. ff. äe psÄ. äorzl.
^ää. Kef. Kor. I'ir. 28. 2. Nicht allein aber gehet
die Pflicht eines Manns dahin / daß er seine Frau bey
seinen Leb-Zeiten versorge / sondern er ist auch dahin zu
trachten schuldig / daß sie nach seinem Tod nicht darben
dörffe / zu welchem Ende dann sich die Frau durch die Hey-
raths-undEhe-Bedingungenam besten wird zu rathen wis-
semWann abe: keine folcheBedingungen ausgerichtet wor¬
den / und sie miteinander in einer unbedungenen und ver-
siMMten Ehe (wie es die Nürnbergischen i>r->mrz nennen/
in l<ef. Kor.'I'it. 28.1^.1.) sitzen / alsdann sind ohne dem
die Güter gemeinschafftlich/und gebühret ihr in alle We¬
ge / so fern Kinder vorhanden / der halbe Theil von den
Gütern ihres Manns, v. kef. Kor. cir. I. §, und dieweil / :c.
öl lir. Z). 1^. 4. Lc s. Insonderheit aber ist zu mercken/
daß heut zu Tag auch zum öfftern um bessern Unterhalts
willen / von dem Mann dem Weib der Genuß aus gewies¬
sen Gütern / in Ansehung des eingebrachten Heyrath-
Guts/ überlassen werde/ welcher Genußvorzlmum oder
Wittum genennet wird / und bey vornehmen Personen

L sehr

/
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sehr üblich ist/ von dessen Huamirat/ welche sehr var-ret/
zu sehen !>cruv. 5. / 5cuä. c. »4 §. ll. L!-. /pruä. 5or. PZA. 2. §. 7«
c. 44-6-5.1.2. öclsqq. Lc Scryck. in Lxam. jur. k-uct. czp. SM?ls hier von denen weiblichen Schwachheiten istge-
2i.q v.8 I).öc i4. Dieses viirälicium aber oder Wit- »eV dacht worden/ist darbey noch dieses zu erinnern/daß
tum wird durch den Tod des Weibs / oder durch Ver- um eben derselben Schwachheitwillen die Weiber in den
anderung ihres Wittwen-Stands wieder aufgehoben. V. gemeinen Rechren m t vielen ?ri vilezien und Freyheiten be,
VO.cir. gäbet worden; dann da sind sie I.) an keine Bürgschafft ge-

2.) Bestehet des Manns Pflicht in diesem/ daß er bunden/ per r. r. ff. Ü! L. cle 8Lr. Vcllej. wiewol diese Frey«
sich seines Weibs gebührlich annehme / mithin dieselbe / so heit an vielen Orten wieder abgeschafft worden / als zum
viel ihm möglich äetenäire / welches ihm ausdrücklich aus-- Beyspiel zu Cöln/ Lübeck/ Limburg/ Hessen/ davon zu lesen
erlegetwird >n 1.2. ff. äe injm.äc §.2, /> cvcl. weßwegen ^nron. t^eriliA.äet'iäejuss.c. 7.n.407.üc 5c<^. mitwelchen
er dann im Namen seiner Frauen / so dieselbe beschimpftet auch dasNürnbergischeRechtsich co-n5ormiret/inj<e5.l>sor.
undinjuriretworden / ztlionem injmisrum, oder die in- Ilr.iy.j^.s. ^äcl. XVur5kzim. inciiff./ur. Liv. A l<e5.
jurien-Klag erhebenkan / angesehen auch der Schimpff P.IO9. öc 262. inkn. 2.) Ist ihnen die iAnorsntizjuris,
zugleich ihn angehet / ä. §. 2. j. äe injur. ibique I)v. wel- oderUnwissenheitder menschlichenRechtenicht schädlich.V.
ches auch aus den Bräutigam exrenäiret wird / so fern sei- t.r.ff. cl- s. Lc ^ ). z.)Haben sie eine stillschweigende Pfand«
ner Braut ein Schimpssgeschehen in l. 15. §. 24. ff. äe >n- schafft in ihrer Manner Güter / und das Vorzugs-Recht
jur. z.) Gehet unter andern endlich auch die Pflicht des vor andern Glaubigern / davon oben gesagt worden/ und
Manns dahin / daß er sein Weib mir Lieb und Sanfft- was noch andere Freyheiren mehr sind/ davon zu lesen. Le.
mut tractire/ nicht aber mit ihr tyrannisch umgehe/ davon ncäiA. Lsrp?. in IV. cie 5>n^ul. 5«min. für. KoiKzAü Lcru»
gehandelt wird in §.6.7 .6(8. dieses Capitels / und hieher mcn mz5culc>-5crmineum. KucsinAer. OK5erv. 5lNAuI. cenr .f.
gehöret auch/ was bey dem§. s cap. VI. von dieser Materi 0b5.s4. rukr.von Weibs-Personen und ihren Freyheiten/
ferner angemercketworden.Lon5.l^o v.ii7. c.14 Ac.L»rp2. und noch andere mehr. :c.öc izcnb.0rresk!tu5en in,cic mu,

äe5.22l. üiinpi. crim.jZ.z.iiv. lii.n. 82. Lc8z- licri, ccrrzrn. ^lz5cuio-1'en»m.pcrror.

Das Vl. Kapitel.
Von des Ehe-Weibes Pflichten / die sie ihrem Manne

hinwiederum schuloigist.
Inhalt. ben schuldig ist/ als ihre forderst allgemeine Pflicht/

§ l. Eingang. L.z. Ehelich« Litb« des Weibes, j. ,. veroselben woraus dieübrigen alle fliesten müssen / auch hie abermat
Grund undProben ^.^.^.hrerbitlung des^Leideögegen den jzornen an '^t>as nun in dem nätbff vl)rbernebendenl?a«
Man:i.ö.5.Worinn sie deikehe.h.6. sollen sich in ihrer Män. vornci, uii. ^vas nun in vem nau)n voryergeyenoeNL.a«
ner Verrichtungen und Amts Geschäfflen nicht einmengen. pitel dißsalls V0N dem Manne gesagt ist/ das gilt auch hie«
h./.Der Gehorsam. §.5.Soll ihres Mannes Gehülffln seyn, aus natürlichem Recht gleichfalls dem Weibe: Welche/
h. 9. Hindernüssenhieran/alsda 'st Hoflart^ h .0 Mussiq. Krafft dieses Rechts/eben so wenig/ andere Manner neben
S,^7unW-?wÄ!ch.Ä chrem Mmm ju lichm «d-r Mi- kdigm °d-r EK-.

Mannern also umzugehen befugt ist/daß chr Mann oder
S wäre überfiüssg/ die Haus-Mutterin "^^edeßwegen einigen Ar^

denen Pflichten / die sie ihrem GOtt und Keuschheit em zweiffelhaftngev Urrhei zugebe Ursach
ihr selbst abzustatten schuldig ist/ hiezuun- ^bmen/nögen;esmagnm
terrichten/ anerwogen sieaus denen vor-- lelchlfertiges Küssen oder andere dergleichen Umgäng
hergehenden andern und dritten Cap-teln/ ^Ichehen ; dann wie diejenige / die mir dem Maril nicht
die Pflichten / die dem Haus -Vatter da- Achtig ist / damit bey denen / die es hören / so bald den

f-.ll.ss niesen sind / auck maleich aufsich neben/ und in Argwohn macht/ daß ihr Hertz des Smnes seyn müsse,
2ws?MunawiesiemitdemMunde redet: Also kan bey dem We.be
msr der himmlische Haus-Vatter bey so vereinbarter keme aulnclmge wahre Liebe jeyn/welche ihreii Mann mit
Ubunaihrer Pflichten / über ihre Haushaltung hinwieder ^»erdacht krai.cker / und i.mr bey andern emen
mit gedoppelten Seegen zu walten ^ust gewinnen möge. Schimpft/r^abey aber ihr selbst bey erbaren ehrlichen Ge,
Nachdem wir sie aber in diesem Capitel in der Gesellschafft murem eine Unebr und veriachtiqen'tamenaufladet/
mit dem Haus - Vatter als sein Weib in der Ehe zu be- zu mancher ley Unheil und UngluckUrsachgibt,
trachten haben / so führet uns nun unsere in diesem Buch §. Z. Damit aber diese Liebe rechter Art sey und be-
voraeftellete Ordnung dahin / daß wir ihr ebenfalls wie standig dauren möge/ so soll sie abermal wie bey dem Man,
dem Haus - Vatter / den gesegneten Eintritt in die Ehe / ne im Heryen gegründet seyn : Daß sie es so hertzlich mit
und daraufihre Wechsel-Gebuhr/ damit sie in der Ehe ih- dem Manne / als ihrem Fleisch meine / wie sie von ihm ge«
rem Manne verbunden seyn soll / vorzeigen sollen. Nach meint und geliebt zu werden / und seme Freude und Ver¬
ben aber eben derselbe Unterricht / der dem Haus-Vatter gnügung an ihr zu haben verlanget. Aus dem Hertzen ,oll
im funssren Capitel gegeben ist / sie zugleich zu solchem Ein- sie sich hervor thun mit freundlichen Worten/ und m al-
tr.r' vorbereiten kan / so weisen wir sie / ohne daß wir hie- lem dem darinn sie ihm etwas angenehmes erweisen / und
von twas wiederholen / dorthin / und kehren uns so fort Unglück von ihm abwenden kan/ es sey nun in gesunde oder
m denen Pflichten / nach welchen Sie sich gegen ihren kranckenTagen/ anihr nichts ermangeln lassen. Dabey
Ma n gebührend anzuscbicken gehalten seyn soll. ihr dann wol erlaubt ist / daß sie ihren Ehegemahl / wann

., 2. Gleichwie nun eine jede Liebe einer Gegen-Liebe sie ihn in einen oder andern/ sonderlich da / wo ihm ein lw
würd gist/ und dieselbe nach sich ziehet/ also stellen wir die glück daraus entstehen mögte/fehlen sihet/mit beschetde,
zueve/ damit das Weib ihren Mann hinwiederum zu lie, ner Vernunffr/ zu bequemer Zeit und Gelegenheit/ deß¬

wegen
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wegen allein in geheime Sureden / nur daß es Mit emer sol- ne zu gönnen/ ja zu rathen ist/ daß sie dawider an gehörigen
ckcn Behutsamkeit geschehe / daß er mercken muß/ sie thue Orten Hülffe suchen / und solcher Boßheit gesteuret Wer¬
ts nicht aus Fürwitz ihn zu meistern/ oder einige Macht de. Nur sollen sie erinnert seyn / daß sie hierinn aufs
über ihn sich einzubilden / sondern bloß aus Liebe zu seinem glimpflichste verfahren / und vorher/ehe sie diesen Rath er-
Besten. Deßwegen auch solcher Zuspruch vielmehr mir be- greiffen/alle gütliche Wege gegangen/ und ihre Malier mit
weqlichen Bitten und Flehen/ auch nach der Sachen Be- vieler Sanfftmut und Flehen zu gewinnen versucht haben,
wandnus mit Tkränen geschehen soll / als daß sie ihre ^ §. 6 Hieher gehöret noch diejenige Ehr-rdterung/
tlionrarund Ernst sehen lassen wolte. In welchen Fallen in welcher vernunfftige Weiber sich entsetzen / daß sie in ty-
die vernünfftige Liebe selbst die geziemende Kloäcr-uoa rerMänner eigcneUcke und eigene Verriet eunaen
und Maß an die Hand geben wird. und Ambcs<Gel<5äffce sich einmengen soleen Sie

Ihre andere Pflicht ist die Ehrerbietung:^ sollen es so wol ihren Männern / ( wie bereits oben Anre,
ftgebühret ihremManne von GOttes wegen/der chm eine gung hievon geschehen ) als sich selbsteN zur gtössestett
Strahl seines Bildes / indeme/daß Er ihn zum Haupt und Schande rechnen / wo es an den Tag kommt / daß sie die
Regenten seines Weibes gesetzt / mitgetheilet hat. Ver- Hände mit an die Ambts-Geschaffte schlagen / und sich in
nünfftige Ehe-Weiber/ die diese Gewalt und Vorzug an ihrem Fürwitz gelüsten lassen / ihren Männern Regultt
ihren Männern erkennen/ werden sich vor GOtt scheuen/ vorzuschreiben/ wornach sie in dieser oder jener Sache vo-
daß sie gegen ihre Manner mit schimpfflichen Gebärden tiren und ihren Rath geben sotten: Sintemalen dieses ein
oder Worten sich jemals verächtlich stellen / oder sonst et- Aeweiß ist / daß nicht die Manner über sie / sondern sie
was thun solten/ daraus sie selbst oder auch andere / die es über die Männer Meister / und daher / wie man redet/
gewahr werden/einigeVerachtung/oder auch nur eine rechte Sie^Manner seyen/denen ihre Mannervon allen
Gering- Achtung schließen könten: Indem sie solche Ver- gleichsam Rechenschafft geben müssen. Wie nun auf einen
achtung nicht so wol ihre Manner als GOtt selbsten zu solchen Mann/ der solches leidet / nichts zu halten ist / so ist
betreffen / in der Furcht GOttes betrachten. Hierneben auch von einem Weib/ die solches begehret/und den Mann
betrachten sie ihre eigene Ehre nicht anders als ein solches dazu / es geschehe durch listige Schmeicheleien oder auf
Gut/daß sie von ihrer Manner Ansehen und Ebre entleh- andere Art/ beredet und verleitet / eben so wenig zu halten;
net/nicht änderst besitzen/ als wie der Mond seinLicht von weilen verständige gewissenhaffte Weiber/ Dinge/ dieih--
der Sonnen entlehnet / und daher nicht von seinem eige- nen zu wisset, nicht gebühren / auch alsdann / wanns die
nein/ sintemal er keines bat / sondern mit der Sonnen ih- Manner ihnen schon offenbaren wolten / nicht einmal an-
rem Lichte leuchtet/seineStrahlen über die Erde schicket» nehmen sollten. .
Dannenhero ein Weib/so ihren Mann in Schimpff brin- §. 7. Diese Ehrerbietung subret drittens den Gehöre
get / sich selbst zugleich mit nothwendig schimpffen und ver- sam mir sich. Das Haupt niuß die Glieder regieren/ die
unehren muß /und solgends nicht anderst/als ein stoltze aber Glieder aber / die unter dem Haupt stehen / müssen dem
grobeNärrin mit allem Recht zu halten ist. > Haupte unr-'rchämg u. qcbo:! am seyn. Also/weil der Mann

j. f. Es »st aber ein ehrlich Weib nicht nur schuldig des Weibes Haupt ist/so ist sie schuldig demManne gehör,
ihrem Manne in seiner Gegenwart seine gebührende Ehre sam zu seyn in alleDingen/die an sich nir unrechtund wider
zu geben/sondern sie soll auch bey andern Leuten ehrlich von GOtt sind. Darum / so der gottlose Ehe-Mannseinem
ibm reden /auch seine/andern Leuten etwan nochunbekanwWe-beetwas unrechtes/das wider GOtt ist/ zumuthen
te Fehler/ und böse Unarten nicht selbst ausbreiten / noch und befehlen wolte/ so würdesie sündigen/ wo sieihms zu
darüber eine lange bittere Klage führen; sondern soll viel- Gefallen thäte / und in solchem Gehorsam ihren Mann
mehr und lieber / so lange noch einige Hoffnung zur Besse- GOtt dem HErm selbst vorsetzte/und ihn solcher Gestalt zu
rung bey ihm vorhanden / in gedultiger Stille vieles ertra- einem Götzen machte. Ausser diesem Fall ist sie ihm in ih-
gen / und zudecken belffen / so viel sich immer decken lässet, rem ganzen Leben/ und namentlich in der Haushaltung zu
Soltens dan auch andere Leute schon mercken/ oder bereits gehorsamen / so uneingeschräncketverbunden / daß sie ihr
anderswohervondesMannesUnartenWissenschafft ha- darinnen keine Meisterschaffr nehmen oder meinen muß/
ben/so wirds ihr doch zurEhregerechnet werden/daß sie sich daß es nach ihrem Kopfkurtzum gehen müsse. Dann ob
als ein vernünfftiges Weib m ihres Mannes We se zu Ehe-Leute schon das n,eiste in der Haushaltung mit be¬
schicken / dieselbe zu verhelen und geziemender Massen zu derseits gepflogenen Rath zuchun haben / und also das
entschuldigen weiß. Es hat der Mann allermeist / so er in Weib/wo sie siehet/daß eine Sache besser angegriffen wer-
einem gewissen Beruff in müheseligen überhäufften Ge- den mögte/ ihre Gedancken und Meinung aus bescheidene
schafften stehet / offt allerley m dem Kopff/ so ihm Sorgen Art ihrem Manne -stellen kan/so soll derMann doch im-
und Verdruß machet / daher ihm ein jedwedes krummes mer der erste bleiben / der zu befehlen hat/ der Gehorsam
Wort / oder verdrießliche Gebärde nicht so gleich mürrisch aber gehöret dem Weibe. Deme zuwider solle sie nicht
ausgenommen/sondern durch Gedult und Stillschweigen eigensinnig und halsstarrig auf ihrem Sinne bestehen/
Küyer verschmertzt / insgesammt aber bey andern Leuten dein Manne nicht trotzig und widerspenstigwiderbellen/
und deren Gegenwart alles zuin Besten gedeutet werden und das letzte Wort überall zu behalten begehren: So es
soll. Widrigen Falls ist ein Weib / ohngeachtet sie in die- ihr aber geriethe/ daß sie es behielte/ soll sie es ihr zu schlech¬
ten allen von ihrem Manne die Wahrheit redet / nicht oh- ter Ehre ziehen / sondern gewiß glauben / daß es ihr viel
ne Schuld / weil sie auch hierdurch den Namen / oder doch rühmlicher und löblicher anstehen würde / so sie dem Man-
zum wenigsten den Verdacht eines unvernünfftigen / bö- ne auch m denen Dingen / darinnen sie ihre Meinung für
sen / ungedultigen und unleidfamen Weibes aus sich lädet/ besser halt/ weichen / und in desselben Weife bereits ange-
so gehet zugleich ein groß Theil ihrer eigenen Ehre verloh- wiefener Massen in billigen Dingen sich gedultig schicken
ren. Wir reden aber hier nur von solchen Fehlern/die sich wird.
ohne Verletzung der Wahrheit decken lassen, / nicht aber §. 8. Die noch übrige Pflichten stellen wir der Haus-
von solchen Boßheiren und Tyranneyen derer Manner/ Mutter in der so weit in der Haushaltung um sich greis-
die öffentlich am Tage ligen / und sich nicht mehr verhelen senden Betrachtung vor / nach deren sie viertens d. s
lassen. Worbey unschuldigen und frommen aber von Mlann?s Gedülffm seyn soll. Dieser Pflicht gemäß
ihren gottlosen Mannern so hart geplagten Weibern ger- soll sie alle ihr zukommende Haus Geschaffte wol und sorg-
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fällig bestellen: Was der Mann erwirbt/ solle sie unter
?>uger Aussicht zu rathe halten/ und nützlich zur Aufnahm
der Haushaltung anwenden. Sie soll gute Ordnung im
«anzen Hause halten: Die Tische mit sauber und wolge¬
kochten Speisen nothdürfftigkch versehen; ihres Mannes
Kleider sauber halten / ihre Haus-Apothecken/ so klein
sie auch ist/ mir Haus-Artzneyen norhdürfftig versehen.
Insonderheit soll sie sihzu sorgsamer Erziehung der Kin¬
der/chrem Manne die hülffliche Hand bieten; wie sie denn
bey denenselben / solange sie noch klein und unter ihrer
Aufsicht sind/mehr als der Vatter bey so vielfältigen Um¬
gang mit ihnen auszurichten vermag / da sie hingegen/
wann nun deren Jahre zu nehmen/ unter des Vatters Er¬
ziehung völlig tretren. Deßwegen dann auch eine vernünff-
tige Mutter/denenselben hiezu einen Vatter zu sparen und
bey Krafften zuerhalren/ diese ei ste Erziehung desto willi¬
ger und bescheidentlicher von dem Vatter auf sich nehmen
wird. Sie soll um Friedens willen / und dem Manne
den Kopffnicht zu verwirren / schlechte geringe Dinge/ die
etwan das Gesinde betreffen / und sie selbst abhandeln und
vergleichen kan/ vor den Mann nicht bringen / allermeist
da sie ihn zum Zorn geschwind auf/ und geneigt zu seyn/
weiß. Wovon alles und jedes insonderheit zu erzehlen/ zu
weirläuffig und unmöglich / die Haushaltungselbst aber
an die Hand geben wird.

§.?. Sie wird aber nimmermehr desMannesGe-
bülssm seyn können / wo sie hsffäetiß/ müssig / und in
Widerwärtigreiten verzage oder sonst unleidlam ist. Es
sind Weibs-Bilder / wie insgemein schwacher am Ver¬
stände/ also auch mehr zu demR!eio«r-pracht / welcher
wol gewiß eines der thörichten Laster ist / insgemein ge¬
neigt; da will der Stoltz und Fürwitz alle neue Moden u.
Förm nachmachen/ der Mann wird taglich um Geld an-
zelauffen/solre er auch darüber von seinen Creditoren alle
Stunden gemahnet und geplaget werden/und in der Nah¬
rung vieles verderben und zu Grunde gehen müssen; daß
daher Hr oleruz libr. I. c. V. ein solches Weib tunäi 5ui
c-;-micztem,seiner Nahrung Unglück nicht ohne
Grund nennet / da man zuletzt weder zu beissen noch zu
brocken bebält:Sonderlich so der Mann solcher fürwitzigen
Thorheit selbst durch die Finger siehet/ und den v. Sie-
Mann Hausen lasset. Was aber hie von Kleidern und
köstlichen Geschmuck geredet wird / solches ist gleichfalls
von einem grossen prächtigen und dabey kostbar aus,
yeblnzten Hause zu verstehen. Verständige hausliche
Weiber/ obsiesich schon einer saubern erbaren Kleidung
befleißigen/ haben an solcher Thorheit eine Abkehr / und
sind viel zu klug/ daß sie das Geld / davon man Hausen
solte / auslose Lumpen / die nach einem Jahr entweder
verschließen oder sonst in Abgang gerathen sind / oder auch
aufeinen prächtigen Stein-Hauffenwenden sollen:
denn sie verstehen und erkennen/ daß der Schmuck/ so in
Kleidern bestehet / der geringste seye / (weil sonst alle reiche
Narrinnen vor den tugendsamen Weibern den Vorzug
haben würden) sondern in der Gottesfurcht und andern
Tugenden / die da unverändert ewig währen/bestehen
müsse.

§. 10. Weil auch der kNössiggang/ welcher sich
mehrentbeils zu der Hoffart gesellet / so viel Böses lehret/
dabey müssge Hände/ müssige Zähne in der Haushaltung
geben / so soll ein hauslich Weib darinn allezeit arbeitsam
aesiinden werden/und Schnecken-Art an sich nehmen/daß
^ ie sich lieber daheim als in andernHäusern finden lasse.Sie
dll nit dencken/weil derMann das Weib obbesagter Mas-
en zu ernähren schuldig/ daß sie deßwegen gar müssrg ge-
)en/und dabey so viel/als sie zu verthun Lust habe / verthun

möge. Denn weil sie des Mannes Gehülssin Heisset / so soll

'ie ihm nicht nur essen / sondern auch arbeiten helffen: Will
ie es nicht thun / so hat der Mann sie dazu ernstlich anzu¬
halten / ein Göttliches Recht. Was rechtschaffene Wei¬

ber sind/ die erkennen sich von selbsten in der Liebe gegen
ihre Manner schuldig/ daß sie dieselbe/ nach dem Exem¬
pel des WeibesTobia/ auf den Fall/ da sie etwan durch
Kranckheiten / oder Alters wegen elend / und Brod zu
erwerben unvermöglichwerden folten / nach Möglichkeit
zu ernähren / sich nicht befchwehren sollen.

§. 11. Endlich erfordert auch ihre Pflicht / daß sie
nicht schüchtern und unleidsäm seye/rmd so gleich/wann
einigeNoth/ es sey an Kindern / oder Vieh/Brand/
Mißwachs/Vieh-Sterbenund dergleichen in der Haus¬
haltungangehet/ verzagen wolle / daß der Mann genug
an ihr zu trösten hat / und an statt daß er durch des Wei¬
bes Beständigkeit in dem Vertrauen auf GOttes Bey¬
stand gestärcketwerden solte / durch solche Aleinmüthlg-
Seit offr selbst weich uud verzagt gemacht wird. Nament¬
lich sollsie dasjenige leiden/und die Beschwehrlichkeit/ die
ihr GOtt selbst bey ihrer Schrrangerschaffc und Ge¬
burt der Kinder und deren mühcsamen Erziehung auf¬
geleget hat/ mir Gedult ohne Murren auf sich nehmen/
und ferne seyn lassen/ daß sie um deßwillen ihrem Manne
mürrisch begegnen/und weil sie sich an GOtt nicht rächen
kan / an ihm sich unverantwortlicher Weise zu rächen / sich
unterstehen wolre.

§. i2. Zum Beschluß dieses Capitels sollen alle Ehe-
Weiber insgesammt erinnert seyn/ daß sie diese Pflichten
alle zusammen als allgemeine durchgehende Schuldigkei¬
ten / die sie ohne Absicht auf Alter/ Vermögen / und
Stand ohn Unterscheid zu deren Übung verbinden / anse¬
hen müssen. Die allerreicheste Frau / die den armesten
Mann genommen hat / ist denselben so wol zu lieben/
zu ehren / und ihm unterrhänig zu seyn schuldig / als die
armeste / denn ob sie schon Geld hat / so kan doch solches
seiner Herschafft / die ihm GOtt selbst über das Weib
gegeben hat / nichts benehmen / sondern sie gilt mehr
als all ihr Geld. Hiernach haben sich junge und vornehm
me Frauen /welche alte und ihrem Herkommen nach in der
Welt nidrige und gering-geachtete Männer genommen
haben/ ebenfalls zu achten. Auch diejenige Weiber / die
sounglückfelig sind/ daß sie von ihren Männern hart ns-
Niret / und mit allerley Drangsalen gedränget werden/
sollen hie gedencken/ daß sie gleichwol ihre Manner seyen/
und eben deßwegen/weil sie es seyn/sich zu diesen Pflichten
in Gedult verbunden erkennen. Wiederschelten / wieder¬
schlagen/ dem Manne in die Haare gehen / oder gar dar-
von lauffen/will die Sache nicht ausmachen: Sondern der
beste Rath ist/ schweigen / nachgeben/ und zu gelegener Zeit
den Mann fteund-und beweglich ermähnen / und da es
aufs äusserste^ kommt / verständiger Christlicher Leute
Rath und Hülffe bescheiden und vernünfftiglich gebrau¬
chen / ob er hierdurch gebessert / und ihr einigerley Massen
Ruhe geschafft werden mögte. Eswerden aver vernünffti-
ge Weiber/diese Schuldigkeit selbst willig und ungezwun¬
gen abstatten / wann sie nur betrachten/ daß solche alle ins¬
gesammt also bewandt sind/ daß sie nicht allein ihrer Män¬
ner/sondern auch zugleich ihr eigenes Beste / als welches
nach obgesetztem Grunde ein gemeinschafftlichesGut ist/
aufs beste befördern können.

ReMs - Anmerckungen.
§. 4.

Eil in diesem Absatz viel von der Ehr und Ansehen/
welches das Weib von dem Mann bekommt/ ge¬
handelt wird: Als läßt sich hier nicht uneben diese
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Frag erörtern: Vb ein von ihren Eltern ausser der ringsten sich nicht einmengen / sondern auch von allen der.

Welche Frag ersten Anblicks das Ansehen hat / ob konn- ner solches zugeben / lassen sie dadurch ihr Gewissen nicht
te sie mir Ha beantwortet werden / in Erwegung ein Weib unbefleckt/daheroV. ^molci. lenzer. in lcrunn. c»n5cicnr.
durch die Verehliguna/aller Ehr/Würdenund Ansehen c^p. io.q. 67. recht urtheilet / dasein solcher Fraueno
ihres Manns theichafftig / per.I.iz.e.ä-äiZnic.öeI.8.ff. Rnecht/VOeiber-Manne und Sie Mann mit Ver,
«ic5ci»cor. Ja/was noch mehr/alle Macul und Flecken/ lassung seines ihm vonGOtt verltchenenRechtens/
nach Aussag der Canonischen Rechten / in czp. rznu. X. in seinem Gewissen vor GO tt straffoar/ und kelne«
qui KI. smr. lezicim. dadurch abgewischt wird / und dieser Wegs zu entschuldigen seye. Welchem zu folge dann
Meinung ist der Jurist ^nZclus. welchen ?KiI,ppus Oecius die Römische Rechte mit gutem Fug den Weibern alle
anziehet / in 1,2 .N .4. in f. ff. äe K. /. Alleine weil diese Verwaltung der öffentlichen und männlichen Aemter
Theilnehmung über die Zulassung der Gesetze nchit hinaus verbotten / so / daß sie Vermög dieses Rechtes kein Rich-
zu dähnen / in denselben aber nirgends zu befinden / daß ei- terliches Ambt versehen / v. 1.2. ff. äe K. j. Lc 1.12. §. pen.
nem solchem Weib / welches unehlich gebobren / durch ff. äe )uäjc. noch mit zävvcir-oder procuriren umgehen / v.
ihre Verheyrathung die Macul ihrer unehlichen Geburt !.i.§.f. ff. äe pottul. Lc I. 41. ff. äe procur. willkührliche
könne abgewischet werden / zugeschweigen / daß solches Sachen auf sich nehmen / v. 1.5. L. äe r-cepr. noch andere
zum Nachtheil anderer aus rechtmäßiger Ehe von ihrem Dinge / so den Mannern allein zukommen / verrichten kön-
Vattererzeugten Kinder/ geschehe/ viä^av. 89 c. 9 als nen/gleichwieweitläufftig zu sehen beyden Lommenn-
wird diese Frag vielmehr mit Nein entschieden. Lonf. 8->- wrikus zä l^. 2. ff. äe k, j. insonderheit aber bey /acob. Oor-
muei. 5rr^cl^. in vl^ moäern, ?snäe^. I^ib. l^ir. 6. §. XX. kof. ?kilipp. iVlarrkzei. Oecio. 8ckilr. und noch mehr ande¬

ren. In Erwegung aber keine Regul anzutreffen / wel-
§. s. Wir reden aber nur von solchen che nicht ihren Abfall hat: Also muß hier dieses nochange-

Fehlern. mercket werden / daß es eine andere Bewandnus habe mit
(MJewoldem Mann dieZüchtigung über seinWeib un- denjenigen Frauens-Personen/ welche von Fürstlicher und
^benommen /javielmehr in den Rechten zugelassen ist/ anderer hohen Geburt.herstammen/ und gantze Lander
als zu sehen ex Nov. 117. c-ip. 14. ikipuc (^rc-k. in not. 6,ää. und Provmtzen erblich übernehmen / angesehen dieselbige

p. 4. zäi. 48. rubr. welchen Personen nach dem Lauft der täglichen Erfahrung/ heut zu Tag eben
mDqe Züchtigung erlaubt feye; so muß doch dieselbe vor dergleichen Dinge verwalten / welche den Weibern niedri-
das erste aus rechtmassme: Ursacv / und dann auch gen Herkommens untersaget sind; und dieses darum / weil
mir aller Maß und Glimpffgeschehen / per cirsc. cexc. man sich zu denselben / indem sie mit ihren Rachen verse,

rung / sie nicht mehr inskünfftige so tyrannisch zu tractiren/ . i, n.u .
VHN demzu prXtenäirtN / juxts in cap. 8» X. 8cruv.L. A I 2. äch'
äe restimr. spoliar. oder / so sie vermeint / daß ihr durch so- jäiÄ. c. 10. n. lo.
khane Lzurion nicht genugsam gerathen seye / nach Gut?

W aÄL/M-sichdi-W-ib.r,.in i-dw-.
Jnwelchein Fall ihr der Mann ibre Unterhaltung zu ver- ^der semem Standt gemäß / in Kleidern auffuhren
fassen schuldig/ angesehen er durch seine Schuld zusotha-- undverhalten soll / davon besihe deformst, guter Policey
nerScheidungUrsachgeaeben. Viä. Lyn. Lc özlä. in t. zuAugspurgauhencht äe -.nno rszo 5ub. von unor-

c .äe^c°. L -N.^ää. ttieron.Zckmff.cons. 4». cenr. l. dentlicherund kostlicher Kleidung. Item Policey-Ord,
Lc sok.8ckneiäe^'.zä1'jt.Inli.äe Nupt.p .4 .n.is L:s-qc;. nung zu Augspurg äe ->nnu 1548. und zu Franckfurt äe ZN.
Dann obgleich dargethaner Massen/das Weib dem "»Is77- untereben d.eferUberfchrisst. (I°n5 Chur-Bayri,
Mann unterworffen / fo darffer sich doch solcher ihm von sche Policey-Ordnung§.7 ^ von unordenlicher köstlicher
GOtt eingeräumter Gewalt nicht mißbrauchen / in ver- Kleidung / und dergleichen Überfluß/ k ^l. Ellingers Al-
nünfftiger Erwegung / daß er mit ihr nicht als mit einer lamodischerKleider - Teufel»
Sclavmoder Unmenschen / sondern als seiner ihm anver- . ^ ^ ^
trautenGehülffm umgeben müsse / v.omnino i.?etr.;. v. §. iO« Vers. Daß sie dlt ,elve Nücl) dem
7. Weßwegen das unnütze Geschwätz derjenigen in Exempeln
Grunde zu verwerffen / welche diese Meinung auf die 5^Bgleich dieser Fall nicht offters vorzukommen schei-
Bahn zu bringen/ als ob die U)«iber keine Menschen ^net / daß das Weib den Mann ernähret: Jedannoch
waren / keine Scheu getragen / davon zu sehen Lmck- aber / wann der Mann durch unversehene Zufall in Abneh¬
men. äe äiffer. utriuzque lex. p. I. pr. membr. z. srr. i. mUNg ftiNer Nahrung kommt / will dem Weib aller dlNgs
ner äiff. äe mulier. e-,rum jur. czp. i. §. 10. ?ranci5c. ttenr. gebübren / ihn mit nothwendigen NahkUNgs-MittelN V0N
^loeltickiux. in f«minznoneli komo.)oti. ?zb. in demJbrigen an die Hand zugehen/ inErwcgung sie mit

§. mzlcul. r>.s. äe nupr. euiä. äe 8u2Zr. in rr. äe inäic. Sc ihren, Mann alles Glück und Unglück zu theilen schuldig/

torrur. N.II. öcdujzc. 6. O. 21. ieä viä. /ok. ttsrppr. sä§. perl.22.H. 7. ff. toi. msrrim. Z7F. I. l. Sc -lvtk» sccz. (7. UN»

s.Inff.äe publ.juä n.A.öc mulr. ie^. äe Vir L: I^xor. >^ää. 8ckurff. LonL zd. cenr. i. Lzrtol.§. äe slimenr. n. 49. 8urä. äe slimenr. tir. l. czv. zf. n. f. A
c?>Je Weiber sollen nicht allein in die Verrichtungen seqq. L->rp?. jpr. for. p. ; c. 2s. äef. VII. lvizrr. doler.
^und Anwt^Äeschäfften ihrer eigenen Männer im ge- l-ib. i. «te slimenr. c,p. 12. Lc 5cwlr. lalt. /ur. c,n. 1.. z.
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ir. XI. §. IZ. so gar / daß bißweilen ihre Güter/ wann sie Lsil. 2.0.8). n. 18. Ob aber dieses sich ebenmässtgalso
vielleicht zum Haushalten untüchtig / zu diesem End 5equc- verhalte / wann der Mann durch seine eigene Schuld um
ttriret / und einem andern Unpartheyschen eingehändiget das Semige gekommen/ davon besihe l?err. /vlAI-r.
werden/ damit aus denselben die Nahrungs-Mittel desto Lcruv. Lx. zo. ckcs. 7z. lic. O. n. 12. -n än.
füglicher gehoben werden mögen / gleichwie bezeuget ^när.

Das VII. Zapitel.
Bon derer Eltern PfliZten / die sie ihren Kindern

insgemein schuldig sind.
Inhalt. ' selbst / darein sie ihren Pflegs-Kindern vätterlich vorzuste¬

hen/ von GOtt und ihren Obern gesetzt sind/ denen sie
h. r; Der Hauptzweck des Chtstandes /die Erzielung und Trjit- ihre Treu auch selbst angelobt / zu vatterlicher Vorsorge

Unt-ch.zlruilq. H.7. Sorge für Ihre Gesundheit. H.8. Anfüh. ge/arme/ oder fürnehme reiche Leute seyn. Denn ob

rung zu einer gewissen Lebens Art. h. 9. Beorderung zum Ehe. man schon jene Heringe arme Eltern aus Noth zu ge-

undStraffe an den Kindern. 15.16.17. iz. Reguln/so hier« pflichtetachtenmögte/ damit/ weil sie ihnen keine/ oder
be» IN acht zu Iicbmen. doch nur kleine Mittel sich zu nähren hinterlassen konnten/

- ^ sie deßwegen ihre Kinder etwas lernen lassen müsten/daß
. sie ihr Brod gewinnen könten: So sollen doch fürnehme

' Iß hieher haben wir den Haus -- Vatter in reich« Eltern so wol als jene zu allen hiernächst folgen-
' der Gesellschafft mit seinem Weibe und den Elterlichen Pflichten sich verbunden achten: Indem«

dem Wechsel-Gebühren betrachtet. Der ihre Kinder nicht besser als jener von Natur / sich auch da,
Haupt-Zweck aber des Ebe - Standes ist her selbst so wenig als jene ziehen können: Ja so bald sie sich
vermöge Göttlicher Snsstung die Erzie- reich zu seyn mercken/ viel ftecher und muthwilliger sind;
lung der Kinder/ womit ChristlicheEhe- und sovielfürnekmer sie vor jenen sind / auch so viel mehr

Leute nicht allein das menschliche Geschlecht erhalten Schadens und Unglücks in der Welt anrichten können,
und die Welt mir Leuten füllen / sondern vornemlich die §.z. Die erste Pflicht/ die Eltern ihren Kindern schul-
Kirche GOttes mit Christen mehren / und folglich nach- dig sind / ist die wahre Gottseligkeit / welche verwahre
mals den Himmel bauen sollen. Daesdenn Christlichen Grund »st/woraufalles/ was Eltern den Kindern schul-
Eltern in ihrer an sich mühesamen Haushaltung die aller- dig seynd / beruhen muß. Diese sollen sie nicht allein durch
süsseste Vergnügung geben kan / so sie von ihrem Fleisch gottselige Ermahnungen / sondern zuförderst mir >h,
und Blut (denn änderst sollen sie ihre Kinder nicht anse- ren eigenen Exempel /so gleich in den ersten Iahren ihrer
hen) die Hoffnung schöpften / daß solche in ihren Kindern zarten Kindheit in sie drucken / und hiebey so viel sorsalti-
ihren GOtt hie und dermaleinsdort in der himmlischen gern Fleiß anwenden/ so viel mehr die Kinder in solchen
Glori preisen / dabey auch zugleich ihre Sterblichkeit in Jah:en um sie sind/und solcher Umgang den kräfftig sten
denenselbenverewigen/ und künfftigin denenselben wieder- Eindruck in die zarten Gemüther / die einem Wachs
gebohren werden können. Weil es nun hiezu nicht genug gleich seynd / zu geben vermag. Es ist einmal der Jugend
ist / daß Eheleute ihren Kindern im Segen GOttes ihr an ihren gutem Exempel/ als welches denen Vermahnun«
Leben und Wesen gegeben/ und zu Eltern geworden sind/ gen erst den rechten Nachdruck geben muß/am meisten ge-
fondern auch ihr Amk in Erziehung derselben / als der legen. Da hingegen an denen Kindern/die an ihren Eltern
theuresten Pfänder Göttlichen ParadijlschenSegens/ das ärgerliche Leben / wie sie sich zum Exempel selbst in den
denen in der gantzen Haushaltung an Würden keine Klei- Haaren ligen / sich zancken und schmeissen/fluchen/ fauffen/
nodien zu vergleichen / vatter - und mütterlich anwenden und andere Boßheiten/ sehen / und dabey auf die Gedan-
sollen/ so erfordert auch hiebey die unvermeidliche Noth/ cken gerathen / daß es den Eltern selbst um GOtt nicht
dasi so wol denen Eltern als Kindern ihre und sonderlich zu thun seyn müsse / mir blossen Vermahnungen
Wechsel-Gebühren vor Augen gestellet/ und sie auch in die- selten was rechtschaffenes ausgerichtet wird: Vielmehr
sem höchsi-wichtigenStück zur Haushaltung vorbereitet aber / weil sie dabey auf die Gedancken gerathen müssen/
werden mögen. es sey mit allen / was die Eltern in der Gottseligkeit mit

§. 2. Wir legen aber hiebey voran zum Grunde/daß/ ihnen vornehmen / nur eine Comödie und rario ttarüs, in-
ob wir schon die natürliche Eltern / leibliche Väeeer dem sie dasjenige/ worzu sie von ihnen angetrieben wer-
vnd Mütter zum fördersten hie verstehen/ wir gleichwol den/ selbst nicht thäten / und es daher wahrhafftig selbst
diejenige/ die einiger Massen der Eltern Stelle vertrete nicht glauben müsten: So wird der Saame des ^ikeilmi
een hiemii nicht ausgeschlossen haben wollen / daß zugleich und Gortes-vcrgeßener Ruchlosigkeit solcher Gestaltauch StieftEltern und Vormünder« ihre Pflichten/ so tieffin sie gestreuet/ daß ihnen aussolcher Gottlosigkeit/
die sie ihren Sticftund Pflegekindern schuldig sind/ wie es die betrübte Erfahrung gibt / offt ihr Lebenlang
hie nicht sollen finden können. Denn wozu natürliche El- nicht mehr zu helffen ist. Wobey die Gefahr noch viel ge,
lern die Natur felbsten antreibt / dazu soll einen jedweden jährlicher wird/ wo Eltern ihre Kinder noch über diß / so
Srief-Vatrer oder Mutter / die eheliche Pflicht verbin- gar mit Worten zu Sünden anreihen und weisen /und ih-
den / in w elcher sie mit des Sties-Kindes natürlichen über- nen die Laster / als waren sie Tugenden / anpreisen; Z.E.
bliebenen Vatter oder Mutter ein Fleisch geworden / und Sie solten sich nichts nehmen / und von niemand unrecht
deßwegen demselben gleiche Treu beweisen sollen / als wa- thun lassen/sondern sich tapffer wehren / widerschelten/ und
re es ein rechtes Kind. Vormunderen aber soll ihr Amt sich herum schmeißen / um damit zu zeigen / daß sie keine

feige
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feige Memen und verzagte Tropffen / sondern als rapffere
Leute gehalten werden mögten: Auch noch wol dabey ihr
eigen Exempel / daß sie es in ihrer Jugend auch also ge¬
macht/ und dabey noch diese und jene Thaten vollbracht
hätten/ vorzustellen keinen Scheu tragen.

§.4. AusdiesemGrundesoll die andere Pflicht der
Eltern stehen/ nach deren sie ihre Kinder zu lieden schul¬
dig sind. Womit wir aber nicht nur die allgemeine die ein
jeder seinem Nächsten schuldig ist/ sondern eine viel ge->

nauere L.iebe verstehen / darinn sie ihre Kinder als ihr ei¬
gen Fleisch und Blut/ oder als einen Theil ihrer selbst/ in
denen sie auch nach dem Tod leben / lieben sollen. Diese
Liebe ist denen Eltern von GQtt in der Natur selbst ein¬
gepflanzet/ so gar/daß man auch deroselben Fußstapf¬
fett und Bilder/ in den unvernünffrigen und grimmigsten
Thieren wahr nimmt / und daher die Natur selbst in denen
Eltern getilget/ oder dochgar verwildert seyn muß/ die ih¬
re Kinder umbringen / oder auch da ihnen GOtt deren
mehrere beschehret / sich über solche Geschencke beschwe¬
ren / und ihnen wokzar den Tod wünschen ; aber dabey
ihre kleb-Vergessenheit/ Unglauben / Mißtrauen
»nd Undankbarkeit gegen GOtt/ verrathen / und sich
zugleich des Elterlichen Namens unwürdig machen. Nach¬
dem aber die natürliche Liebe / wegen der allgemeinenVer-
derbnus der Natur / nie so rein ist/ daß ihr nicht vielerlei)
unordentliche sündliche Absichten ankleben solten; so muß
sie durch das Christenthum hievon gereiniget / und in rech¬
te Ordnung gestellet werden/daß sie nicht mehr eine blosse
natürliche/ viel weniger eine fleischliche / sondern eine

Christliche L.iebe heissen möge. Wie nun Eltern wissen/
daß ihre Kinder neben dem L.eide auch eine unsterbliche
Seele haben / die so wol der Verdamnus als Seeligkeit
fähigist / also soll auch ihre Liebe nicht bloß nnd hauptsäch¬
lich dahin gewandt seyn/daß sie nur ihr zeitliches Glück in
der Weltfinden/und darinnen zu grossen Leuten werden
mögen / dann also lieben ungläubige Heyden ihre Kinder
eben so wol auch : Sondern sollen fürnehmlich dahin sorg-
fältiglich bedacht seyn / wie sie rechtschaffene Christen
und zur rechten wahren zeitlichen und zugleich ewigen
Wohlfahrt solcher Massen gebracht werden mögen. Dar,
um es vielmehr eine Assen->L.iet?e und thörichte Zunei¬

gung ist/ die in der That eher ein Haß/ als wahre Ä.iebe
heissen soll / wo Eltern sich an ihren Kindern allerley Lasier
und Untugendengefallen / und ihren eigenen Sinn und
Willen darinnen so erstarren und erstarrten lassen / daß sie
hernach/weil ihre Boßheir solcher Gestalt stärcker als ihre
vatterliche Gewalt geworden ist / kaum etwas gutes an ih¬
nen mehr auszurichten vermögen.

§.s.Aus der Liebe fliesser drittens die Auferziehung/
welche wir denen Eltern in denen unterschiedlichen / hie
nächstfolgenden Stücken zu ihren Betracht-und Übun¬
gen vorstellen. Weilen dann die Kinder durch ihre Eltern
ihren Leib und Seele und mit denenselben ihr Leben von
GOtt erlanget/ so sind sie ihnen auch solches Ä.eben nach
allen ihren Vermögen zu erhalten schuldig. Erstlich sind
sie ihnen die Nahrung nach allen Vermögen so lange zu
verschaffen schuldig / als lange sie noch mit ihrer Arbeit
selbst nichts verdienen können. Hiezu treibt sie die Natur
selbst an /wie man denn an denen unvernünfftigen Thieren
und Vögeln sihet/ daß sie ihre Jungen / ehe sie sich selbst
nähren können / ohne die äusserste Noth nicht verlassen;
sondern mit ihrer Milch aussäugen/ odersonsten ihrer Art
gemäß ihre Nahrung ihnen zu schaffen keine Sorge spa¬
ren. Hiebey mögen nun die Mütter selbst bedencken / obs
ihrer natürlichen Liebe und Mutter-Pflicht gemäß sey/
wann sie ihren Kindern ohne Noth (dann die augenschein¬
liche Noth ihr auch hierinn kein Gesetz geben lasset) die

mütterliche Nahrung/ die ihnen von GOtt durch die Na¬
tur hiezu gegeben/ und deren ihre frucht im Vkttter Leibe
gewohnt ist/ aus einer blossen Zärtlichkeit / um keine Be¬
schwerde mit ihnen zu haben / hingegen ihrer Gemachlich-
rea im Schlaffen / und derer Ergötzlichkeitenbey Gesell¬
schaffren zum Spielen und andern Kurtzweilen und unnü-
zen Zeit-Verlierungen desto ungehinderter abwarten zu
können/vorenthalten/ nicht änderst als ob ihr die Brüste
bloß zur Zierde / nicht aber zur Unterhaltung ihres Kindes
von GOtt in der Natur gegeben wären: An ihrer statt
aber sie durch Saugammen/ die mehrmals und gemeinig¬
lich steche unzüchtige und offt dabey ungesunde Dirnen
sind / auffäugen lassen: Damit aber nicht allein einen Theil
ihrer kindlichen Liebe gegen sich / und zwar so viel als sie den
Saugammen davon zu wenden/ zur verdienten Straff ih¬
rer Harrsinnigkeit als nur halbe Mütter verlieren ; son¬
dern auch die Kinder so manche böse Unart und zugleich
unheilsame Kranckheiten von denenselben annehmen / und
mit der Milch in ihre Narur verwandeln / welches zusamt
der Gefahr / die auf solche unnatürliche Ausdorrung der
Milch zu folgen / und offtin Erhart-und Entzündungen/
Gefchwär-und Krebs - Schäden auszuschlagen pflegen/
auf solcher Mütter unverantwortliche Verantwortung
nothwendig ankommen muß. Wo aber eine Mutter
Kranckheit oder anderer Zufalle wegen ihr Kind selbst nicht
stillen könnte / somüste sie sich entweder beyzeiten und vor¬
an um eine gesunde und Christliche Säugamme bewer¬
ben/und deßwegen/ so es immer möglich / lieber ein ehrli¬
ches Eheweib/ als eine ledige leichtfertige Dirne dazu ge¬
brauchen ; oder in Ermanglung derselben / (welches auch
der Edle Hen von Helmont im Tractat cle orm m-^ici-
r>X der Gesundbeit des Kindes weit dienlicher als Sie
Milch hält) durch eine aus Semmel/Bier / Honig oder
Zucker/ abgekochte Nahrung aufziehen: Deren Bereitung
wirunten an ihrem Ort/ dawirvon der Artzney handeln/
beschreiben werden.

§. 6. Nachmalen liget den Eltern ob / daß sie denen
Kindern ihre nsthdürsftige Unterhaltung an Rlei-
düng / und was sonst hieher gehöret/ so lange verschaffen/
biß sie erwachst» sind/und so viel / damit sie sich selbst er¬
halten mögen / gelernet haben. Wann wir aber dißfalls
nur von nothdurffriger Unterhaltung reden/so wider¬
rathen und warnen wir hiemit zugleich vor den schädlichen
Mißbrauch vieler Eltern / die ihre Kinder zu niedlichen
ZSißlein und kostbaren Rleidern zu ihrem augenschein¬
lichen Schaden angewöhnen / auch ihnen hiezu noch Geld
nach deren eigenen Gefallen / nicht viel besser / als mit ei¬
nem fcharffen spitzigen Messer damit zu ihrem Verderben
umzugehen/in die Hände-lassen. Dieser Pflicht nach sind
Eltern schuldig// daß sie in der Haushaltung nichts lidcrli-
cher Weile verthun/ sondern alleszu rathe halten/ fleis¬
sig arbeiten/ und ihres Beruffs abwarten/ damit sie ihren
Kindern ein Stück Brods erwerben / und so viel ersparen
mögen / davon sie auch ausden Fall/ da sie ihnen frübzeitig
absterben / und sie als kleine unerzogene Waisen hinterlas¬
sen solten / ehrlich können erzogen werden / und andern zu
keiner Last vor den Thüren betteln / oder auch denen Ar¬
men-Häusern zu ihrer eigenen Schande im Grabe / heim¬
gehen müssen. Doch sollen sie deßwegen Armen das Ihri¬
ge von dem Ihrigen zu geben nicht unterlassen / viel weni¬
ger bey Geiy und Unrecht ihren Kindern viel Guts
zusammen scharren / welches ihnen doch wegen des dar¬
an hafftendenFuchs entweder unter denHanden zerrinnen/
oder aber eine Gelegenheit und Ursach zu mancherley Un¬
glück in der Welt werden müste.

§.7. Nachdem auch gesunde Kinder / die ohne Ge¬
brechen gebohren werden / dastheureste Kleinod sind / das

Eltern
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Altern in ihrer Ehe von GOtt haben können / so sind sie sie nur aus kindischer Unbesonnenheit der Eltern Rath
denenselben ferner schuldig / daß sie auf ihre Gesundheit und Willen sich widersetzen wolten: Als wann sie zum Ex-
forgsaltig acht haben / damit sie nicht aus Mangel der empel ihre Kinder / die nicht mir Kopf- sondern Hand - Ar-
Warte zu gebrechlichen Menschen und armstllgen betten ihr Brod zu verdienen tüchtig waren / auch keinen
Arüppeln werden müssen/ die hernach ohne Wehemuth rechten Trieb zu Studirn haben/gleichwol zum Studirm
und Seufzen dißfalls an ihre Eltern ihr Lebenlang nicht halten / undkurtzum gelehrte ansehnliche Leute aus ihnen
gedencken können. Weils aber der Eltern Zustand/aller- erzwingen wollen: Darüber aber nicht allein ihre Kinder
meist in weitlaufftiger Haushaltung und grösserer Zahl der selbst/sondern auch andere Leute samt ihnen aufchr Leben-
Kinder/ kaum zulassen wird/daß sie dißfalls auf alles selbst lang verdorben sind / auch wolgar einem gantzen gemei«
Achtung geben können/so sollen sie ihnen sorgfaltige War- nen Wesen ein Schade daraus zuwächst / wann bey der
terinnen bestellen / die sie in acht nehmen / daß sie nicht et- Menge solcher Halbgelehrten offr rechtschaffene gelebrt«
wan durch schwere Fälle höckericht oder sonst gebrech- Leute verdrengt werden/ daß sie darüber zu keiner Beför,
lich/oder auch am Haupte darüber blöde werden. Sie derunggelangen können. Dieser Fehler kommt meisten«
sollen nach Vermögen verhüten / daßsienichtmit unge- theils daher / daß solche Eltern ihre Kinder alsdann am
funden oder überflüssigen Essen/unzeitigenObst/nächt- besten versorgt zu seyn meinen/wann sie nur zu einerLebens«
lichen und unmassigen Trincken ihre Gesundheit selbst ver- Art / dabey sie ihre Ehre und müffge Tage haben könten/
derben/ und bey solcher Unordnung/ sich an ein unordiges erzogen würden; dabey aber weder ihrer Kinder / noch de-
Wesen und Völlerey zu gewöhnen Gelegenheit nehmen, rer Bestes / denen sie dermaleins vorstehen sollen / wie sie
Hingegen sollen sie zu guter Ordnung / daß sie sich zu or- billig solten bedencken ; sondern bloß ihre eigene Einbil,
denrlichen Zeiten anziehen/ waschen/kämmen/undsonsten dungundKepuc-uonvor der Welt ihnen zur Regul hier¬
sauber und reinlich halten / bey Zeiten angewöhnet wer- innen vorstellen. Als geschiehets / daß grosse Leute in der
den. Wann sie i?ranck werden/sollen sie ihrer nach allem Welt/ die es auf k-pu»rion legen/und ihre Kinder zur
Vermögen treulich pflegen/ und ihnen bey rechter Zeit/ K-puc-rion auferziehen wollen / sich des ideologischen
ehe die Kranckbeit unheilbar wird / heilsame Aryneyen 5mäii schämen / daran sie zwar auch soweit nicht unrecht
verschaffen. Die nun ihrer Kinder in diesem Srück wenig thun / weil sie Ehre/ Pracht und Ansehen vor der Welt/
achten / und die Gesundheit / die ihnen GOtt gegeben / li- die sie suchen/dabey nicht finden mogten. Woher kommts
derlich verwahrlosen / auch sie in Kranckheiten wie die hinwiederum / daß Privatleute / allermeist die Mittel
Hunde ohne Pflege und Artzney ligen lassen / und gerne darzuhaben/ihre Kinder / die zu einem ehrlichen Hand,
kerben sehen: Solche mögen rechte Raven-»xiltern keis- werck am tüchtigsten waren/ zu solchem oder einem andern
en / die auch so gar die natürliche Liebe in sich getilget/ und 5ruäio durchaus ziehen wollen / als daß sie sich eines ehrli-
ich in solcher Unbarmhertzigkeit arger als grimmige Thie- chen Handwercksschämen / und die Arbeit dabey scheuen?

re gemacht haben. ^ die man aber mit allem Recht fragen mögte: Ob sie sich
§. 8. Dieweil es auch Göttlicher Ordnung gemäß denn nicht auch ihres Heylandes deßwegen / weil er ein

ist/ daß ein jedweder Mensch in einem gewissen Beruft sei- Zimmermann hiesse / und das Zimmer-Handwerck gantz
ne Lebens-Art führen/ und in demselben von seiner Arbeit vermuthlich biß an sein dreystigstes Jahr/ da sein Predigt¬
sich nähren solle / so erfordert der Eltern Schuldigkeit Amtangieng/triebe/fchämeten?
hiebey / daß sie ihre Kinder etwas redliches und rechen §. 9. Hie mag noch zuletzt diejenige Pflicht ihre Stel,
schaffenes lernen lassen / davon sie sich dermaleins er- lefinden/ nach welcher Eltern/ eheste ihre Erziehung vö^
nähren / und in einen gewissen GOtt aber dabey gefalli- lig beschließen/ und die Kinder aus iyrem Hause lassen/ da,
aen Berufs und Stande dem Nächsten dienen können, hin bedacht seyn sollen / daß sie diejenige / die ihre Jahr«
Weil wir aber von einem Gott-gefälligen Beruffe hie re- erreicht haben/ und zu Heuraeken sich tüchtig und ge,
den / so wollen alle Christliche Eltern gewarnet seyn / daß neigt befinden / mit einem anständigen tLhegenossen
sie ihren Kindern keine Lebens-Art weder selbst wählen/ berathen und dabey nach Standes Gebühr/ihrem Vtt-
noch ihnen selbst sich zu wählen gestatten/ dieansichjünd-mögen gemäß/ mit einer Aussteur ausfertigen mögen.
U'ch / dem Nächsten abernicht allein kin Nuy sondern ZSerathe deine Tochter / ist Sirachs Rath in seinem
gar allerdings schädlich ist/ und bloß zu lauter unnützen Haus-Buch capF. zs. so hast du ein groß lverck ae-
Seit-Verderb / und eitler Ä.ust getrieben wird. Unter tkan/ und gib sie einem vernünfftigen Manne. Wie
welcher kubric alle Gauckler/ St il Tänyer/ Taschen? nötbig und rathsam dieses dem Vatter selbst seye / solches
Spieler und solche Tomödianten / so von Comödien gibt er ihm an einem andern Ort cap. 47. in diesen zu be,
I>rofess>on machen/und solche nickt zu Aufmunterungund dencken; lveil eine Tochter die nocy unberarhen ist/
Übung der Jugend / sondern bloß zu eiteler Lust und He- demVattervielVOachens macht/und das Sorgen
gung fleischlicher Lüste anstellen/ u. d. g. ihre eigene Stelle für sie / ihm viel Scblaffs nimmt. Es sollen sich aber
mit allem Rechte finden mögen. Es sollen aber Elrern/ die Eltern hierbey der Aachen weder zu viel noch zu we/
wann sie nun ihre Kinder zu einer gewissen Lebens-Art an- nig zu thun wol bedächtlich hüten. Diejenige thun zu
führen wollen / nicht so wol ihren eigenen Sinn und viel / die ihre Kinder offt aus fleischlichenAbsichten/schon
kvilltühr / als vielmehr die Göttliche Regierung und in der Wiegen/ oder so sie nun erwachsen/ an gewisse Per-
der Rinder . Tüchtigkeit zu etwas / die Regul ihrer sonen wider ihren Willenverloben / undnachmals solche
Wahl seyn lassen. Sie haben aber dasjenige als einen Ehe-Gelübd/zu vollziehen zwingen wollen: Aber hierdurch
Göttlichen Beruffund VOinck bey ihnen anzusehen/ ihrer vätterlichen Gewalt/als die ihnen nicht zum Verdeo
wozu ihnen GOtt Gaben und genügsame Stärcke ge- ben und Tyrannei) überdie Kinder/ sondern zu deren Be¬
gaben/und ihre Kinder selbst L.ust undTrieb in sich finden; sten von GOtt verliehen ist / eigenmächtig mißbrauchen:
so sich noch über diß eine Gelegenheitdas Vorhaben ins Denn weil zum Freyen ein fteye r Wille gehöret / so wollen
Merck zu setzen dabey zeiget / so ist der Beruff hiezu noch sich die Gemüther in der Neigung einmal nicht zwingen
desto kenntlicher / und die Gefahr zu fehlen geringer. Hier- lassemDaher auch Eltern nach ihrem blossen eigenen S>nn
aus ist offenbar/ daß diejenige Eltern / die ihre Kinder zu hie zu verfahren / sich keine Gewalt nehmen sollen/welches
etwas gewisses zwingen wollen / dazu sie weder Lust noch gemeiniglicheinen unglücklichen und offt zugleich betrüb-
genügsame Gaben haben/ weit fehlen ; es wäre dann/ daß ten Ausschlag ju nehmen pflegt. Anderer Seits aber thu»



Erst en Theils / Erster Abhandlung Erstes Buch.' 4,
^ 6llem ,u wenig / die ihre Kinder / wenn sie nun er- tragen helffen / mit Red und Antwort vertttten/und nach-

Ä, / an statt des Gesindes gebrauchen / und bloß um mals als Bürgen / ihre Paten pfettern/ Osten / odee

?I-iäenen Vortheils willen/ den sie von ihnen gemessen/ Göttichen / wie mans unterschiedlich zu nennen pfleget/

Geleqenbeiren / die sich zeigen / bloß deßwegen zu dem Verspruch / den sie bey der Tausse an ihrer statt ge-

-Ui^m/weil sie ihres Dienstes entbehren / und sie thaN/ anhalte«/ vornemlich aber auf den Fall/ da ihnett

! lm? emerAussteuer abfertigen müssen: welche Un- ihre Eltern sterben solten/ als Mitvättere ( wie sie dankt

i aber ebenfalls ein so offenbahrer grober Miß- deßwegen Lompatres und Gevattern heißen) in dem

^ Ä varccrlicher Gewalt ist/ daß auch vernunssrige Hey- wahren Erkantnuß Christi erziehen sollen. So sollen

k-nÄweaen eine Lonttimrion oder Verordnung / zur Christliche Eltern bey dieser Wahl auf solche Personen

A Äning und Einhalt solcher Licentz dieses Inhalts dencken/von denen sie dieHoffnungschöpffen können/daß

!bt baben » Welche Eltern ihre Kinder in ihrer Ge- sie ihr Ambt nach ihrem Tode an ihren Kindern getreulich

^ ?baben / und sie nicht zu rechter Zeit zur Ehe aussteu- ausrichten wurden. Daher sie keine un - oder irr--g!au-

" «der das Ehe - Geld nicht geben wollen / dieselbe El- big- / ärgerliche / sondern ihres Glaubens-verwand-

sollen Inhalts der Ordnung und Befehl der löbli- te und Christliche/ lieber anwesende als ftembde jün-

i m Änser^evett und ^nmnini I. qui liberos ff. äe !<ir. gere und mittelmäßigen Alters, als gar alte auf dee

" durch die Bürgermeister UN Land-Vögte dahin ge- Gruben gehende Leute erwählen sollen. Insgemein abee

werden/daß sie ihre Kinder aussteuren/und mit allerderer/ dieohnedem mit vielen Gevatterschaffren /

d mEbe.GcId versorgen.N.cht besser handeln hied.e.eni- GeschÄffren/ und ^eigenen Rindern beladen/ weil sie ih-
vsrmünvere / die aus Geil; und Frevel / damit sie des ren Pflichten unmöglich - oder doch kaum nachleben kon-

Amden Guts zu eigenem Vortheil desto langer gemessen / nen / bescheidentbch schonen: Gleicher Massen / als wie

m d von ibrer geführten Vormundschafft keine Rechnung Vormunbere / die bereits mit emer nahmhaffren Zahl von
müssen /lbre Pfleg-Rinder an guten Ehen hindern/ Vormundschafften beladen sind/mehrer aufsich zu neh,

le be von fahren zu Jahren aufschieben: in welchem men / verschonet werden. Damit aber das L.icht und Gu-

^»ö-brstliche Obrigkeit die Ehe-Sachen zu verhören/ te/ so in der Tauffe m ihnen angezündet/ und ihnen ge,
^ der Vormund seines Verweigern keine erhebliche schenckt worden ist/nicht wiederum ausgelöscht/ sondern

ttracke b^ erhalten und gestarcktwerden möge/ so sollen sie/sobald

.ndur^estättiauna anzuhalte-i schuldig ist. sieerwaszu verstehen anfangen/ihnen ihre theure darum

f 10" Die bGher erzehlete Pflichten betreffen baupt- empfangene Gnaden - Gürer, und ihr Tauff. Gelubv

..L d-rer Kinder Leib und ihre zeitliche rvolfahrt, treulich nach der Art ihres Begriffs zu Gemüthe fuhren:

Äi'nen aber an der Seele als ibrem vornehmsten Theil und das «Lreanrnuß Gottes . n sie zeitig zu Pflantzen /

'st. ^leacn ist / so sollen Eltern / dero geistliche ihnen von GOtt vorsagen/ daß ihnen alles/was sie Gutes

Talfahrt sicb auch so viel angelegener seyn lassen/ so haben/von GOtt geschencket,eye: daß Er allezeit undÄ mebr und wichtigeran dieser als jener hanget. Es ver- überall um sie sey / und was sie Gutes oder Böses thun /
die Erziehung zu äusserlicher Zucht / weil sie sehe: damit ihrem Gemüthe / ehe es noch m,t indischen

civil - und bürgerlichen Leben sehr nutz - und sündlichen donc-pten angefüllet ist / so gleich anfangs dit

/ ihr gebührliches feines Lob / wo die Kinder zum Llebe/Furchtund^

Ne / ttbar und zierlich mit aufgerichtetem Haupte / zer werde. So bald sie zu reden anfangen / sollende mit
«untzelter Stirne/ schamkafftigen Augen/ ausrichtl- dem Aden zum S-ten/ und dabey zugleich zu sittsamen
^m ^.iaes.ckie ürtlamer Gerädiakeir des Leibes und ihre: andachtigenGebärden angewohnt werden: dabey abee

Ndmaß n / umritten verdrießlichen Gebärden oh- weder die Eltern selbst/ >,och .hre^^^^^^^
/ und so tort / manniglich iiach Standes Gebuhr lallen/ und mit Fleiß kindisch reden sollen / mdem sie bey

ubÄnen wissen daß dahn-die Eltern / die hierauf gar solcher kindischen Messe nicht nur ihre kindische lallende
L?Ä n sondern ihre Kinder in groben bäurischen Art desto spater vergessen /sondern es auch nachmals viel

unaeN Sitten anwachsen lassen / hochstrafflich schwehrer hergehet/ daß sie davon .m Beten und sonsten
2lm doch s^alachwolaufdie Seele und deren Zu^ rmgememen Leben abgebracht werden können/als leichter

tt^der ^aupc --Zweck der Erziehung also abgerichtet sie dazu Anfangs angewöhnt wordensind: dasleunGe,
Ä.., /^ s^e übliche Erckbung ibre Absicht zualeich gentheil/so man ihnen die Worte recht vorspricht und

GOtt aufgenommen werden mögen; hieran sollen sie sich Ausrede merckliche Beförderung geben kan. Bey zuneh-

keine rveltl iche Geschaffte hindern / oder einige Ursach menden Verstände sollen sie ihre Eltern aus dem Cate-

die Tauffe allszuschieben / wichtig oder erheblich genug chismo in denen nothwendigen Hauptstücken TkristF

seyn lassen: sondern sich vielmehr nachdrücklich und be- licher Lehre unterrichten/dabey zugleich ihre GedachtnuS

weglich m Gemüth ziehen; daß Eltern ihre Kinder/ die mir Sprüchen Heiliger Schrlffe/ die davon handeln/

sie aus ihrer Schuld hierinn verwahrlosen / (es möge sich excoiiren und etwas zu behalten fähig machen lassen / da-

auch um die Seeligkeit solcher ohne Tauffe sterbenden bey sie aber denen Lehrmeistern / denen sie anvertrauet

Kinder halten/wie es wolle) des ordentlichen Mittels/ werden '/ sie bescheidentlich nach Nothdursst erziehen -i»

das GOtt zu ihrer Seeligkeit verordnet hat / beraubt ha- dörffen / freve Hand lassen müssen. Hierneben sollen sie

ben/und darüber / solange sie leben / Unruh undKüm- zu öffentlichen Gottesdiensten und Rinder LehF

nierniiß im Gewissen herum tragen müssen. Nachdem es ren / dieselbe von Kindheit an lieb zu gewinnen / fleWg an-

auch hierbey eine wolbedachte/und aufguten Ursachen be- geführet/und von denen Predigten /was sie daraus be¬

ruhende sehr alte Gewohnheit / die bereits in der asten halten / zu Hause Rechenschafft zu geben angehalten

Kirchen ums Jahr 140. zu diesem Ende eingeführet ist/ werden. Nachdem sie in dem Grunde ihres Christen-

daß denen Kindern bey ihrer Tauffe gewisse Zeugen er- thums erfahren/und zum Tisch des HEnn vorbereitet

wählet werden / die sie GOtt dem HErm im Gebet vor- worden / sollen sie mit gerreuester Ermahnung/ daß sie mit
-k recht»
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rechtschaffener Würdigkeit und ausserlicher demä-

thiger sucht hinzu tretten sollen/dazu gelassen werden.In Summa: Ihre vornehmste Sorge soll dahin gehen /
daß ibre Kinder aufs wenigste gute Christen /und so fol-
gends ewig selig werden mögen. Wobey ihr eigenes
Exempel den sonderbaren krafftigen Nachdruck geben
wird/wie hingegen böse Exempel alle gute Lehre überschla¬
gen und fruchtlos machen / darüber nachmals die Boßheit
der Kinder ein Spiegel der Eltern zu deren Schande wer¬
den muß; daß wir auch daher ihrer Gottseligkeit/ als dem
Grunde zu allen ihren übrigen Pflichten/ die erste und for-
berste Stelle billig zugeeignet haben. Kinder / die hierzu
erzogen sind / haben sich über ihre Eltern / wenn sie auch in
den übrigen Stunden etwas versäumet/und ihnen keinen
andern als diesen Reichthum hinterlassen hätten / gantz und
gar nicht zu beklagen. Darum auch

§. i i. Ehe wir diese Pflicht Messen / wollen wir
noch zwo Hindernüsse / die dieser Erziehung unglaubli¬
chen Schaden thun/in möglicher Kürtze berühren. Es ist
erstens eine unglaubliche / und daher so selten beobachtete
Verhinderung / daß man kleinen Kindern in denen er?

sten fahren allerhand abergläubische und betrügli-

ehe Bilder in die Gemüther/ welche zu solcher Zeit einem
zarten weichen Wachse gleich/und sie deßwegen desto leich¬
te: anzunehmen fähig sind/sotieffeinvrucketdaß sie nach¬
mals so bald nicht wieder ausgetilget werden / aber viel
Böse;' in ihrem gantzen Leben nach sich ziehen können. Ein
Exempel kan uns geben/ die in der Christenheit angenom¬
mene Gewohnheit/ da man aufdasH. Christ-Fest im
Namen des H. Christs / als wäre man Christus selbst/ sich
den Kindern darstellet / und dieselbige vor sich stehend
oder kniend beten lasset/damit aber in der That von ihnen/
weil sie einen solchen in ihrer kindlichen Einfalt davor hal¬
ten / als einen Göizen anbet-n lasset: welches nicht allein
der Ehre Christi verkleinerlich ist/auch denen Atheisten
und ungläubigen Juden / Türcken und Heyden /
wann sie eine solche Comödie spielen sehen / die Christli¬
che Religion zu verspotten Anlaß gibt: sondern auch de¬nen Kindern an vielen Betrachtungen / die ihnen von
diesem Geyeimnusi und theuren Wolthat in ihr Ge¬
müth gedruckt werden solten/ lange Zeit Hinderung gibt:
so gar / daß auch einige noch in ihrem Alter mir einigen
Scrupuln über dasjenige / was sie in ihrer Kindheit ge¬
than haben / viel zu thun haben: andere aber/wann sie
nachmals verstandiger werden/ und/ daß sie betrogen sind/
sehen / nicht nur lugen und bekriegen geringe achten / son¬
dern wol gar auf dergleichen Atheistische Gedancken
kommen / weil dasjenige/ was man sie von dem Bescheh-
rcn des H Christs / oder Christ -Rindleins beredet/
ein Betrug gewesen / ob nicht etwan auch das übrige / was
man ihnen von dem Christenthum insgesamt vorgesagt/
eine Fabel und Betrug seyn mögte; welche Gefahr bey
Gemüthern/ die nachdencklich sind/ desto sorglicher ist. Da¬
her denn Eltern/die ihren Kindern hieund in dergleichen
Dingen eine Freude/ihrem kindlichem Begrisfgemaß/
machen wollen/ (welches an sich selbst nicht unrecht wäre/)
desto behutsamere Vorsichtigkeit dabey gebrauchen / und
die Art ihres Begriffs vorhero vernünfftig untersuchen
müssen. Weil aber zu besorgen/ daß der Mißbrauch bey
diesen und dergleichen Vorstellungen bereits grösser / als
der rechne Gebrauch worden / so thun sorgfaltige El¬
tern am klügesten und sichersten / wann sie denen Wärte¬
rinnen/ weil sie insgemein derer Kinder Begriff hierinnen
genugsam zu prüfen / nicht geschickt genug sind / alles Ern¬
stes anbefehlen / daß sie ihnen nichts alberes und unarti¬
ges vorsagen/von dergleichen Dingen aber / die sich in derWahrheit gantz änderst/ als sie ihrem Gemüth eingeF
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drucke und vorgebildet worden / verhalten/gar schwei¬gen/ ihnen keine Fabeln und Mährlein von Gespen¬
stern/ Gockelmann/ Wauwaulund dergleichen vorlü¬
gen / und sie dabey mit Fleiß sorchtsam machen/oder aber¬
gläubische/lügenhasfre und betrogene Meinungenins Gedachtnuß einsetzen; an dessen statt aber mit Bibli-
schenSprüchen und L.ehr-reichen Historien anfüllen
sollen/ weil dieses alles / es sey Gutes oder Böses/ biß ins
spate Alter darinnen bekleben bleibt: wie denn wir Alre
uns noch offtermals derjenigen Dinge/welche wir in un¬
serm dritten und vierdten Jahr / und zuweilen noch weiter
zurück gesehen und gehöret haben/ sostarck erinnern / daß
wir derselben auch im hohen Alter nicht vergessen können.
Weil aber die Kindheit gleichwol durchgehends fürrvi.
zig ist/und gerne alles wAn will / so kan man ihnen zwarden Verstand zu schä rffen/ und ihre Einfalt zu erken¬
nen zu geben/dann und wann etwas ungereimtes vor-

mahlen/ aber also/ daß man ihnen so gleich dabey den

falschen Wahn benehme/ und sie wieder aufdie Wahr¬

heit bringe: wobey sie die Kinder-Schuh um etlicheJahr eher ausziehen werden.
§. 12. Dieweil aber diejenigen /m/tt-eM»« und star¬

ke Einbildungen / so die Mütter ihren Kinder / mit
denen sie schwanger gehen/ mittheilen können/mitobbe-
rührter Impression . eine ziemliche Aehnlichkeit haben / so
sollen sie in dem Stande/ darinnen sie gesegneten L.eibes
zu seyn sich vermuthen / für allen Erschreckungen / für-

wiyigem Anschauen ungewöhnlicher furchtsamer

Dinge und dergleichen Bildern / und was ihrer Frucht
sonst schädlich seyn mögte / sich alles Fleisses zu hüten er¬
mahnet seyn; So ihnen aber dergleichen Dinge ohnver¬
muthlich zu Gesichte kommen sollen / der Einbildung
davon nicht nachsinnen / vielmehr ihre Gedancken mit
Ernst aufandere Betrachtung wenden; Sie sollen nicht
weniger für Lastern / und namentlich / verbottenen
heimlichen Genasch und Oiebstahl gewarnet seyn/und
glauben / daß sie ihrem Kinde / wie andere Laster/ also auch
hierdurch eine diebische Art eindrücken und einpflanzen
können: wie denn mehr als vermuthlich / daß erwan man¬
ches Kind aus seiner Mutter Schuld zum Diebstahl / und
darausan den Galgen gerathen seyn mögte. Insgesamt
aber sollen sie ihre L.eibes-Fruchtder värrerltcheii
Vorsorge GQttes ihres Schöpffers/dessen Hand sie inMutter-Leibe bilden / und an das Licht zu seiner Zeit her¬
vorbringen muß/ in ihrem taglichen Gebet einzuschlics-
sen/niemals vergessen.

§. iz. Die andere Hinderung/dieder Erziehung
derKinderso grossen Schaden thut/ist böle Gesellschaft
und verführische Zusammenkunft.Weil der Zunder
zum Bösen in aller Kinder Natur von ihrer Geburt her
bereits ligt/und durch einen einigen Funcken/ verstehe bö¬
se ärgerliche Gesellschassr / so er darein fällt / zum Aus¬
bruchallerley grober Laster und Sünden dermassen ange-
zündet werden kan / daß hernach solcher Brand / wann er
nun in lichter Lohe stehet / so bald oder wol gar nicht mehr
zu löschen ist: So soll der Eltern sorgfälltme Aufsicht hie¬
be» desto ernstlicher wachen/und diese Gefahr nach allem
Vermögen abzuwenden / bey aller Gelegenheit bedacht
seyn. So lange die Kinder noch klein sind / sollen sie ihnen
allen Umgang mit murhwilligen übel-gezogenen Gas¬
sen - Buben / (wider moäelier / sitsamer und wol-gezoge-ner Kinder Gesellschafft wird hier nichts geredet/) aller¬
dings abschneiden / als von welchen sie nicht allein grobe
Sitten / sondern wol gar Flüche/ garstige Possen,und andere Laster mehr mit sich heim bringen würden.
Dahero dann in derChur - Bairischen Policey-Ordnung
§. xi. v. Es sollen auch ic. den Eltern gar weißlich anbeföh¬

le«
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len wird / daß sie ihre Rinder vom Umlauffen auf scharsserzogenohngeachtet auch sonsten im übrigen vie-
venGassen/mit allem Ernst abhalten und zur Suche les an ihnen versäumet seyn solte/ zu allen Dingen/und et-
und Erbarkeit gewöhnen / hingegen aber auf dem was rechtschaffenes zu werden / am tüchtigsten sind. Da
^all Verbleibens anders Einsehens gewärtig seyn hingegen zärtlich bey ungebrochenem Willen Aufge¬
sollen. :c. Ferner / wie zu handeln / wann die Eltern ihre wachsene bey weitem so nicht gerathen. Dannenhero vor¬
Kinder im Müßiggang aufhalten: davon ist eben diese nehmer Leute und grosser Herren Kinder / weil denen
Policey - Ordnung zu lesen §. i z. vers. damit auch k ^. meisten ihr eigener Willen gelassen / oder doch durch be-
Wann sie nun erwachten /sollen sie nicht meynen/ noch hörige suche nicht genugsam gebrochen wird/ offt so
weniaerdiese Meinung ihrenKindern einbilden / als ob übel gerathen/ daß nicht allein sie selbst/sondern auchan-
sie damit zugleich ihrer Aufsicht entwachsen waren / und dcre neben ihnen / und ossr gantze Lander die Schuld sol-
nun ihren Söhnen und Töchtern lauter 5-zpaß und L.u-- cher zärtlichen Erziehung tragen und derselben entgel-
jtigeett machen/und bey allen Lomöoien/Fasknachrs-» ten müssen.
Possereyen/ Balleeen/Tanyen/Hochzeiten/Rirch- §. is. Gleichwie aber die gesunde Vernunffc denen
weyhen/ Zechen / Spielen / Taback-Compagnien / Eltern in allem/was sie mir ihren Kindern vornebmen/ die
u. d. g. ihnen zu erscheinen / erlauben / oder wol gar ihre rechte Maß geben muß/ also wird sie auch hie sonderbar
Freude und Gefallen daran sehen dorfften / wann der erfordert/ damit die Zucht auf einer Seilen nicht mehr
Sohn sich in alle weltliche Gelelljchaffren zu schicken /das verderbe/ als sie auf der andern gut machen und bessern
Frauenzimmer zu handthieren / zu spielen: die Tochter soll. Es ist aber Vernunfft-maßig/daßdie Zucht früd,
aber sich galant nach den neuesten Moden zu halten / zeitig / ehe der eigene Wille gar zu viel erstarckt / und die
und mit Manns-Personen und Livziiiren zu conver- Zuchr überwachst/ angefangen werde/ deßwegen Eltern
siren:c. gelernet. Vielmehr sollen sie hie so viel >orHfal- auf die Zuneigung und Bewegung der Gemüther / und
tiger seyn / als grössere Gefahr und gröbere Ausbruche daraus kerfürblickende Laster denenfelben zu begegnen /
von Lastern bey erwachsenen Kindern zu forchten sind / wie bey Zeiten mercken sollen. Denn so viel leichter junge zar--
denn ein jedes Alter schier seine eigene besondere Laster mit te Baumlein / als eine ccke ausgewachsene Eiche / zu beu-
fich führet / welche daher mit den Zähren sich häuften/ und gen sind / so viel leichter werden auch kleine zarte Kinder
zugleich fort wachsen müssen. Darum soll hie keine weitere als die Erwachsene gezogen/ welche sich nicht mehr so zbk-
Freyheit in Umgang Platz fin den / als welche die Scdran- und schlechtweg mehr zwingen lassen wollen. Darum
cken der Erbart-ir bey ehrlichen Gemüthern zulassen: auch die Eltern / so die Zucht an ihren Kindern / biß sie er-
und wie es Eltern samt denen Kindern dermalems vor wachsen sind/ sparen wollen / indessen über ihren Muth-
GOttes Gerichte zu verantworten sich getrauen: daher willen lachen / und sonst ihr Wohlgefallen daran zeigen /
ihnen auch die Freyheit / die sich srembde Nationen hie Mr p^ch im Strassen zugelinde sind/und solche liderliche
selbst nehmen / kein l-nvileZium oder^reyheit es hierinnen Zucht nur damit / daß sie noch Kinder waren / denen man
nach zu machen/ geben kan/sondern sie sollen glauben/daß setzt noch alles zu gute halten müste/ zu entschuldigenver-
das unveränderlicheWort GOttes auch hierum d,e meynen/keine andere Kinder ziehen/als wie es solche Zucht
einige Regul / wornach sie GOTT richten wird / bleiben werth ist / nemlich den Kindern zu grossen biß in ihr Grab
werden. So solte auch die augenscheinliche Gefahr bey währendenSchaden / ihnen selbst aber m eigener
allzufreyen Umgang Eltern und Kmder sorgfaltig ma- Schande und Her-zen-L-cio / aber auch dabey schwa¬
chen. Feuer und ^5>troh thut in der Nahe kein gut beysam- rester Verantwortung : wie sie denn gewiß alauben sol-
men. Wenn sich zu der Französischen Galanterie un- sen / daß sie bloß an ihren Kindern / wann jie auch sonst
sere Teutsche Grobheit gesellet/ so schlagt sie offters in nichts Böses thaten / die Hölle verdienen könne».

^.-^W.ii-l,MDmg-ihr-Z«lhabm,sosolIa»ch
d»Äd.SM di-ftZuchiM»a»dmiiuk«n-rU>,z-,-g-schch^

wndm'B-.ln findnGlm,?di-

LÄ!« D "" I«» d°"
k. - s Ä? i?, >n ^-'1^' tt schon das mal nichts/oder doch kein solch hartes Tracta-

m.n-«r!»u>!>cthatten / .wssn, sie->°-I»n>tSchirm
wurnen/ und Stössen unbarmhertziqlich tractiret und gehandelt

m11-,'i.naen Iii .br aenua senn sey» / ohnangesehen jie darüber mehr geärgert und boß-
oder/so blosse Vei böte und Tönungen nM haffciqcr als besser werden/ indem sie sehen/ daß die Srraf-
wlse /^und nach ^ Zeit / des Airers und ^ aus keiner L.iebe zu ihrem Besten / sondern nur aus

Ä, Ä ^ Unrecht verdient Härten / daher sie auch zu ihrer Besserung
z-m-m-s-y-/auftbew.g>,ch„e-,d-rz-ugk.

auch die gesunde Vernunffc selbst urtheilen kan. Dann §. 17. Es ist der Vernunsst ferner gemäß / daß El-
weil der eigene Wille die Quelle alles Verderbens in die tern im Strassen / drittens bescheidentlicheMaße zu
Kinder von ihrer Geburt an rieffgewurtzelt ist / so muß er halten wissen/ nicht allein / daß sie chren Kindern keine böse
vermittelst der Züchtigung so lange gebrochen werden / Flüche /die sie offt ihre Lebens-Tage drucken/aufden Hals
biß sie endlich selbst so weit kommen / daß sie ihn aus S.ie- wünschen/ sie an ihrem S.elbe nicht beschädigen /Arme/
be zum Guten selbst brechen/und mehr und mehr ablegen Beine und andere Glieder krumm und lahm schlagen oder
lernen. Den Nutzen solcher Zucht kan die Erfahrung selbst werffen/und sie mit solchen Mlerckmahlen/ die von sol-
bewahren: indem gemeiniglich alle Kinder/ die ziemlich cher tyrannischenSucht aufihr Lebenlang zeugen muß/

ö 2 zeichnen:



44 Des klugen und RechtS-verstSnvfgmHauS- VatterS
»eichnen: sondern auch darinn/daß sie aus ihrer eigenen zu besörchten ist/es möchte derStieff-Vatterhinterliiiia
Schuld / bey so »naufhorllchen Sörncn / Schelten mit denen Pupillen umaeben me^em
und Schmeissen / nicht verbitterter und böser werden nicht allein die Güter und Sacken ibrer Kind^ /
muffen. Dahingegen diejenigen Eltern/ die .hreKinder auch ihr Leben selbsten übergeben hat/wie der Käy^^^^^
aledenn nur züchtigen / wanii sie es verdrenet haben / nn in 1.22. . 6- z-imin. Und daß dieses noch beut. .
andermal aber / da sie recht thun / sich ft-eundl.ch unv Tag unter den Christen °l-5erviret und beobachttt w?rd?
l.ebre .ch gegen sie be-eugen / und ,hr wohlverhalten bezeuget ^nr°n. s. c«cl. ^
dabey loben/ chreLiebe gegen sich erhalten/und viel Gu- nmn. 1. Sc z. ^?5-nd i»
tes ausrichten können. Wo aber Kinder sehen/daß es al- ?-.r-ckI. lir. ubi pupiU.-6uc.?et> n 2 8cruv Lx-.
.e;e.t einmal wie das andere gescholten und geschmissen z i.rk.^i.Sc c^./prucl.fo^p 2 c'i i -l-5^
seyn mu„e / sie mögen recht oder unrecht thun / das Ver- Wann man aber hierausd.e Ab'sicht'ri'chtet/daß de.
brechen mag groß oder klein seyn / so werden sie entwede? Stieff-Vatter ein Ehrbarer / und mit autem-AaÄ

daßs,-k-in«SchlÄ.m-hrach.«noder gab--?Mann se°e / juw-lchemV
so ,chuch--.„ / all°rm->st da ß. von ? am, blöd« M Argwohn« zu »«schm! "u dem auch d e R ftmn^
,nd /und stehen immerdar in solcher Furcht / darinnen sie Pupillen selbsten solches beliebet / m ^

sich selbstAch-mG-danckm V-nw». dermassm öbrigkei-andi?
verlieren / daß sie m die > eme zu mchcs rechcsctiaffeneg gebunden / daß sie nicht bey so bewandtm Umständen die
mehr taugen; oder gar und verzwetffelc; daß Auserziehung des Pupillen der N'utter ,

sie ihre Eltern samt aller ihrer Zucht hassen/ und in solchem 1.1. ff. äc c. ubi puA. -äuc. ja so gar den «Ass Vatte-
bösen c!espcr.ittn Haßeofft so verharret / daß der Aus- zum Vormund bestellen könte per I ulc ^ c c comr n
SanglolchenElternun^^^^ ^^-ücI.z2./.iF.^^Alfole^

§ i8. Zum vierten sollen sich Eltern in der Züchti- connar.zo
gung ihrer Kmder nach dem Unterschied ihres Liters clef. I. n. 4. Lc s. Lc Lzrp? 0 2 c sI ^ ^
«nMAig.»» d-l-h-id-nrli-h zu rtedem wissen, die Pslichi d« Vormund« sq-V soll an andnn önenÄ
D-nn ob d^KiNd« schon/s,e mögen all oder/ung ,-yn / ser Aim-rckungmabg-handel-w-rden
unter ihren Gehorsam zu stehen/schuldigsind/solange sie . , cv> . .. . ^
leben/ und Eltern heissen; so ist doch gleichwol die Are de» 4' ^U!d daher die Natur selbst :c. ibi: Die
Gehorsams unterschieden / welchen daher vernünfftige Kinder umbringen.
Eltern ibren Kindern auch hicrinn nicht zu sauer und selbst D^ß die Natm denen Eltern die Liebe gegen ihre Kin-
verdrießlicb machen sollen / so aber gleichwol geschehen der ein^epflantzet / ligt aus dem 1>xru zur Genüg an
würde/wo sie ihre erwachsene und zum mannbaren Al- und können hiervon mir mehrern dievc>Horezgele-
ter trettende Kinder in der Zucht nicht änderst / als die von sw werden zä pr. inlt. äe/. ^.(;.Lc Q daß man also wol
iO. I"hren und drunter / tractiren und handeln wollen: tweifflen solte/ ob die natürliche Lieb denen Eltern ihre Kux
dabey aber auch wenig Frucht zu hoffen haben dörfften. der umzubringen zulieffe / gleichwie der weise Solonvor
Daß daher alle Christliche Eltern die Apostolifche tLr- diesem gezweiffclt / ob es möglich wäre/ daß Kinder ihre
Mahnung, wie überall / also auch insonderheit dißsalls/ Eltern todten; von welchen Licero in Orac. pro Ko5c.
zur Allgemeinen Regul ihrer Pflichten sich beweglich vor- also schreibt: Zolon . inquir, cüm jnterrvezcu«
stellen sollen ; womit denn auch wir als mit einem venck- cur nullum 5upp!icium conliicmller in eum . oui
Spruch diese Pflichten schlieffen und versiglen. Ihr El- p»renrem nec-ssec. responciir. icj 5c ncminem sz^umn,
tern reiyet eureRindcr nicht ZvmZorn /daß sie Nicht pucsllc ; Oicicurczue szpicncer fccille, cüm c!e eo nikil
scheu werden/sonder« ziehet sieauf in der Zucht und knxcnr . quoä -nre commissum non crar. ne non «m
VermahNUNg zum HiLrM. LpK .t,4 .LoI. Z.^I. prokibcrequÄM^moncrcvicier«tur. Das ist; AlsSoloNgeftaget wurde/warum er keine Straff auf diejenigen ae-

ReZts^nmerckMlgm.
Cap. VII. §. 2. wurde; Und sagt man / er hatte hierinn klug gehandelt/

-. m«.' ^ ^ von deme gegeben / was vorhero nochJe Pflicht der Eltern gegen ihre Kinder bestehet mehr begangen worden / damit er nicht so wol dieses zu ver-
^ msgemem hiermn/daß sie dieselbige recht auser- bieten/ a!s die Leute daran zuerinnern schiene. Viä. «>p.
e' ziehen: welche Personen aber unter dem Wort der polic. ^ collibus aä 1.64. ff. 6- K. f. ^ ^nock aber/

Eltern zu verstehen / ist bereits oben in diesen Anmerckun- weil es bißweilen solche barbarische Eltern gibt / welche
genzäc-p.iv.5 21. Lc 22. erörtert worden/ und soll an- dieses zu thun sich nicht entblöden/als wollen wir von dem

Verstand / unter dem Wort der Eltern nicht können ver- terlichen Gewalt ungestrafft hingegangen / wann sie ibrt
standen werden / §. 6. L- 5-^/. 6- nupc. junÄ... 4. Kinder umgebracht/wie zu sehen ? 15ff ä-N I
§. s. Lc ec^q. 10. §.7. tt. äe Zr-6. Lc aKn. zö6. Larp^ov. kum Lc I. L. cie?Zlr. por. Nachdem aber allgemachlich
?r.Lr.m.p. I. qu 9^num.64.) die Auferz,ehung derer die Strenge der väterlichen Gewalt in etwas gemlldertau« erster Lhe hlntcrkassenenun»öndtgen Rinder, worden / vicj. I. s. ff. zä l.. ?ompcj. 6- pacrici^ M s^at

loftrnalle andere man dieses harte Recht auch ausgehoben/unddenen El!
^.Ibsichten beyseits gesetzec werden / nnt Nein zu entschei, tern / welche ihre Kinder umbringen / nachfolgendeStraff
den ^st; anerwogen Nicht einmal der Mutter selbst die Auf, angesetzet / daß sie nemlich mit v.eren Thieren / als mir e?
erz.ehung ihrer Kmder/ denen gememen Rechten nach/ an- nen, Hund / Hahn / Schlangen und Affen / oder an statt
vertrauet wird / wann sie sich zur andern Ehe begeben: wie des letzten einer Katzen/in einen Sack gethan/in ein Was-
w sehen I.!. L ud> pupill. -6uc. 6cbe-,r Gestalten sie die sergeworffen /und also von, Leben zum Tod gebracht"wer-
Kinder erster Ehe/ so dann n.cht mehr zu lieben scheinet / p-r den sollen/ wie zu lesen in 5.6. j. ä« öc j. L. ci-
I. z. üi I. L. cir lccunct. nupr. hier nächst auch allerdings ki«, «IM p,r«nr. lü». occiä. Lc Lsnlt. LI«Ä. Z,x. z. p. 4.

welches
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welches die Rechts- Lehrer mcht allein von dem Vatter hierinn bißweilen eine aeliii.Vr- ^—
«erstehen / sondern auchaufdie Mutter, c„p-, p. glechwi. hq^t
cnm.p.l .c,v.9.n.2f. Lc/eqcz. ,a so gar aufd.e ausser des dorn, cj- s.«5. n. 14. in 5n. Wa.m aber
Ehestandes erzeugte Kinder cxccnckren / angesehen die gung an einen solcbm ^>rt / we. ^ v Niderle-
Natur zwischen denen ehelichen und unehelichen bey^gehe^
kemenUnre.,ch.ed.nachec/und solchen nachdurch die Hin. Hungers sterbe / sondern ^emeb^"^
richtung der so genannten naturlichen und Huren - Kinder daß die Vorbenaebe geschehen/
^anÄ.cheL:ebebensowolverletztwird/alswaW menu^
l,cheK,nderumgebrachtwordenwaren. V.ä. O-cign. in nicht offenbar wer^

cnm. 9. c. 8. n. 8. L- L^. 6.1. n. s. welches minder / jedoch ^
aber/ so viel den naturlichen Vatter betrifft/ andergestalt vielleicht desweaen / weil slck m!m^^^ A " Willen/
nichtzu zulassen/ ausser wann gar kein Zweiffel waltet/ daß wollen / oder gar spar jemand darzu ^
er / und kein anderer das umgebrachte Kind erzeuget/ mit dein Graupen - Schiaa uiidew?>r^.'?^^
c -rp-.c.I .n.9. Wann aber der natürliche Vatter das sung.
Kind nicht umgebracht/ auch keinen Rath darzu gegeben/ des gefährlichen Hmleaens
odereinigeHülffeg^e.stet;alsdann.st er bloß dej verüb- ^ 7/
ten Unzucht und Schwängerung halber mit willkührlicher k 5-qq. Lc c,r. qv x n ic>'
SmO zu belegen/ c-rp^.c. l. n. 28. Lc^c,. ubi pr^.. wann das hinaeleate K^nd irffeb
6^ Und diese Straffi^ worden / m t der La^ gefunden
lich / w.ezu sehen » c°nk. 5-x 4. a/r. ^l
LZI-P2. ^äci. Ici. m sir. Lnm. p. I. czv. 9. percor. Lc Ler- ff. cje K s. /Xclci I ?. c" ^ ^ §- ^
lick. p. 4. concl. 6. n. 6. wiewol andere Rechts-Lehrer )u>. LIz'r. §. f. qv 8? n '7 I.uciav s ^ ?' ^'1'
bezeugen / daß m andern Orten dieselbe abkommen / vicl. Lnm. c^. 2. rir'. 15 n / Lc ' v^e5en^> ^
jok. ^pprcckt -6 /. 6. / 6- pudl. jucl. n. z°. cum ibi L.rn-Ü -j- 5>«r. n. 14 c " v X ' ^ Ä
ciur. Gesta ten dann auch c-wlus V. in der Peinlichen s-qq. ^6ä. Chur-^ayrffcheÄ^leiik
Hals-GerichtsOrdnung-.rc.i;l.von der lebendigen Be- Und solchehinfeLe^
ambmg und Mwg; oder aber nach beschaffenen Um- genenne- , dn en Aufekg-Hung
standen von der Ertranckung und Zwrckung mit glüenden wo selbige gefunden worden 5.?"^
Zangen Meldung thut. Es wird aber auch diese Art der wiesolches beweiset^!.?/ von Rechtswegen zustehet/

Smffheurzu Tag nicht allenthalben beobachtet; Im- Ende dann in w!lbestellte'n Republiqum^eigene^^
Massen jul,u5 Llsru; 1.1b. s. 5cnrenr. §. pzrriciclium. n. oder Waisen-Häuser anzutreffen /
^ v-,c -puc^ n°- l-hr-t / daß die Mün-r / s° Kind» aufmoäm
ihre Kiadcr ums Leben bringen / meistencheil« mit dem ehelich oder unebellib n> A ^
Schwerdt hingerichtet werden / welche« auch bMtiget Zlembiern und HaÄer« Infft-nU dawnLlumlzck. aä srr. izi. Or6. Lrim. n. 1. wiewol M diesem beilke Lu l-x ici n ZUUMli / oavoil
«rmrigenZMal,-Umständegenau,uüb-rl-gm,c der- ö- KW>-, in 5,/ü»'xx 7
gleichen zum Exempel sind / wann eine Mutter mehr dann lic. 2. ' ^
«in Kind ums Leben gebracht: Item / wann sie bey dem Endlich handlen auch diejenige wider die Natur, 5»
Umbringen eme sonderbare Grausamkeit und Tyrannei) ihre Kinder abtreiben / welch s entweder dm-ch Awin-
verubete / undsolcheszum Beyspiel denen Hunden oder gung des Leibs / oder Essen und Trincke^
Scbwnnenzuzen-eissenundumzubringen vorgeworffen sehenwelche Tkar?Mfürseklick

N^W«W« M-WchMSK

k«. -- «umkck. ^ «. V. 0.^. c-m. ^ Nur-Bayrisch- Malesttz-Ordnung « «. lind ist hi^

Ebener Massen handeln die Stern wider die natür. sön geschwäng'enMr'auck?eh>
liche Lieb / wann sie ihre Kinder/ u.n von ihnen zu kommen/ anderer eine solche sürsetziiche Abtre.bu aechan / aestÄ
-xpomrcn und von hch legen / angesehen sie dißsalls ein ten in allen diesen Fällen die Lebens - Straff Ma/kndet,
Beyspiel an unvernunffngen Th.eren nehmen sollen / wel- -l.izz. L-riic^ p. 4. ^1.8 5eqq öc c-w/
Anach demAntr.eb der Narur ihre Jungen auf alle p. 1. qv. xi. n. 8. Lc io cum i-qq ^.^welche? ?e,^ ^
Weis und Weg ernähren / v I. f. m kn. L, äe infznr. von der concepr.on oder EmpMnqnus an 7 di?M^
cxp»! weswegen dann auch diese That nach verhandenen fürlebendig zuhalten / davon besi^e / Z"liel5c In 17

Umständen geiÄaffetwird / und zwar wann die Niderle- cic. -,v. XI n c X 5^
gung an einen gefahrlich-undabgesonderten Ort / zu dem 0r6. Lrim. Lc Lluml-ck. ->ä -unä. n 2
Ende geschehen / das- die solcher Gestalt hingelegte Kinder
für Hunger oder Kalt sterben sollen / auch der Tod dar, §. f.
aufersolgetist / mitdemSchwerdt / angesehen hier we- Z>Aß die Auferziehung der Kinder durch das natürlich»
mgdarangelegen / ob iemand mit eigener Hand todte/ ^Rechtdenen Eltern anbefohlen/ist aiVeMch^ ?^
0dtt Urfach zUMTodgche/p-rI.is.ff.-ä I..com. äc 5i«r. ä- /. öc c^l. n §. Z ss
Le Ocl- <Inm. -rr. IZ2. in kn. ^ciä. ösrrol. in 1.4. in f. ff. äe un. §. f. Q äs k. ^ L(c. Gestalten Nichts natürlicher^

""pk"' ^ ^ ^ ^ n. als einen von der Geburt gekommenen / ohnkrafftigm
7s. oc Lzrp^ov. pr. Lnm. p. i. qv. X. n. s. Lon5entir. und schwachen / auch flch selbst !ii

Chur-Bayrische Malesitz-Ordnting »rr. vii. wiewol auch und solcher Gestalt gantz elenden y))enfchen zu versorgen
T Z «ich
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.uernebren/wieluttin -anulsaget in I. ulr. §. s. c. äe vielmehr erlaubt / von ihrem Mann / so er noch lebt / die

w. qu- welches de.nnach durch die Elrern gesche- deswegen aufgewandteUnkosten wieder zufordern / p«
muß - Dann von welchen Personen GOtt den Men- l. s. §. 14- ib-qu- Zloss. ff. äe sxnosc. i.b. zun^. I. 15. L.

sch»Vbat wollen lassen geboren werden / durch dieselben äe ^.8.wann sie nur solches durch^eingelegtê rotelisnonbat er auch gewolt / daß er ernehret und erhalten w-"'" —
Viä Loler/t.jb. 2. äe -limenr. c. s. n. 29. Lc zo.
cliel parr. l. äe jur. quo nsrursl. Iiberi obliz. Lc psrenc.
c^inonderheit aber ligt der Mutter die allererste So'
-vis/sie nemlick ibr Kind mir ikrer Milch versorge / ds
i>em (?nde hat die vorsichtige Natur die Mütter mit Brü-- rir. 8- äef.Lsrpic. p. 2. c. 10. äef. 24. Lc ?mäem sä l ir.
iwi versehen/daß sie dieselben ihrer Pflicht erinnere; Ja coä.äe sonolc. I>b. n. 6. ^ .,dcn Swe sind sie mic zweyen Brüsten begäbet worden/ Es ist aber unter dem Wort der Nahrungs-Mittel
^16 / so sie Zwillinge gebähreten/ iedwedes unter denselben und des Unterhalts / alles das.enigezu verstehen / was zur
eine besondere Speis-Kammer hätte / V. c-n.uk.M. 5. Auferziehung der Kinder / und Erhaltung des Lebens
Und vermög dieser Pflicht haben die Mütter nach den vonnothen / perl. 6.LcI.ff äe sl.m.I.8.4).I.44.Lc1.2^4.
Kayserlichen Rechten/ ihre Kinder drey Jahr lang saugen m 5. äe V. 5.1. s. §^'2. ff. äe iib. ibique lesend,
„lösten/wie zu sehen ex I. 9. ibique Oocbosr. L. äe ?srr. n. 4. als da ist / Speis und ^ranck / ^
pzr. ^ää. Lujsc .19.0.40. welche Zeit aber heutigesTags 2. Lc ^ockotr. sä >. 44. äe V. 8. Iir. ^.Kleider / ä. I 4;.
,ncbt mehr so an au ods-rvirt wird / allermassen die Kin- m f. äe V 8.1.2^4. f. eoä. I. 6. « I. t. ti. äe slim.
d rbe Ms qemeuuglich eher entwehnr werden. Viä. ös- nach Beschaffenheit der Personen / des Orts und der
ckov sä XVesend. nc. äe .i^o5c. I>b. n. 4. verk. triennio. Zeit / srA. I. 12. §. f. ff. qusnä ä.es lcz. ceä. WohNUNg/
ikjaue ttzlln. und ist freylich aus vielen auch bereits im und was derselben anhangig / l 6. Lc 2l. ff. ä- sl.m. 1-8-1.
s-crc anaefübrten Ur^chen besser / wann die Mütter ihre 45- k seq. äe V 5. Viä. 5urä. äe -lim. c.r. 4. qv. 4. n 2. Lc

^in^er Absten saugen / zu welchen sie auch ausdrücklich >^q- sää. 1.4. ff. äe venrr. in possess. micr. 1.12 §.^ff.äe sä.
^maknetw'rden Lan. uk.äitt.s. ^ää. Lrsnämüller. .n min.tuc. eiurz Vlä. spuä. Spe.äel. suk. voc. Leibs-Nahrung
m.n'u^u^.aäjuzLsn.verb.mstres.Und ist hier kein UN- :c.Lc^cKner.subvoc.Unterhalt:c.
terschied unter hohen vornehmen und niedrigen Personen ^ ^
zu machen / wie der Rechts - Lehrer ^?o meint >n summ» tz. 7. Wann sie kranck Werden. !c.
<ioä.ä Gestalten die Natur^ ^Erner ist unter dem Wort der Lebens-Mittel auch das-
die>e zu Muttern erkieset / einsolglich i.)nen so wol ^ verstehen / was entweder zur Erhaltung oder
diese Pflicht auserleget hat: ^ää. dckon^om. . >. . . ?gz^^.x^ngung der Gesundheitgehöret / als da sind die

19. Je dennoch aber/ wann solches aus gewlssen und ^^ff-^v.8 .l 4s.^cie"5u5r.l.s.^2. ff-äe --Znc)sc.
ttiffcigen Ursachen / davon zu,eben »^m. i 97. ^ 1,22. §. 8. ff. 5ol. mu». ^ää. doler. äe -.lim. lik. 2. c. r.n.
n .7.H»unn.in encxclop. iur. n. ieqq. ent- ^ i. s. ff. äe -lim. IcZ. Lc Quäel.n. lib. ;.äe
weder gar nicht / oder doch nicht ^ ^ur. l^oviss. c. 14. allermassen dann auch ohne diese das
alsdann ist emer Mmcer n^)rzuvemblm/>v^^^^^^ sie zu nicht erhalten werden kan / ää. II. worunter auch
dem Ende / damit ib^ An^icW eme ^ ^ie Leich-Unkosten / wann die Kinder ge«
Saugamme aufdes -^atters Kosten / dinget/ ? - 8 ^rben / angesehen auch diese zur Versorgung des Lei¬
nöl, '"'-4-üc s.§/.>.^ ^ ^ nach dem Tod kein grchre Lieb aw
^ää. V ol. z.äec.s. 4'-"- 6- - gethan werden kan / gehören. v.I.z/.ff.äc reliZios. junä.
aber diejenige conämnn^. davon im <.ext Meldung ge, ss.^v.5.l.2t.l.28.l,zo. I. zi.§.i. -oä. uc. ^.ää. Lo-
fchehen/wol zu beobachten jiNl.. ler.cte slimem.lib.2. c.l.n, 12. Lc IZ.

/ 6 §'8.
(V<M d«r Mutter / «lch-°m Mn Ding« / v°rb-sch- E^-!N ^ ^ ^ L-b-ns - Mit«,M, ikreMeburr Mit ibrer Milch versehen und ^dieAuferziehungiNderReligion / zu guten Künsten
-rn/kre?n / I m dem Vatter ob / die übrige zur Aufer- und Wissenschaftten begriffen / allermassen die Eltern ih-

perrex- re Pflicht Nicht erfüllen / wann sie nur ihre Kinder mit na,
jiehung ge M >3^ ' . ^ „icbr mehr im Le- türlicher Speis und Tranck :c. versehen / dann solches auch
!>-n?oder so verarmer wäre / daß er die behörige Nah- die unvernünfftige Thiere thun/ sondern es liget ihnen noch
runqs Mittel nicht anzuschaffen vermöchte / alsdann müst ferner ob/daß sie ibre Kinder auf solche Weise auserzieheii/
d^vättÄch^ oder die übrige.>i aufsteigender Li- damtt sie als Menschen leben können/ angesehen der,en,ge
n e N Personen vom Äuter her/diese Last auf kein Mensch zu nennen / der nur aussen her d.e Form e.nes
s/ch mbmen / <^.^-4. L. äe jur. äor. wann aber auch Menschen hat / wann er Nicht zugleich als ein Mensch/ das
d ^s Mnnehr vorhanden / alsdann fiel diese Last end- ist/vernunfft.g/ zu eben weiß. Und ob gM fonsten di¬ch d?r Mut r zu / und nach ihr dem mütterlichen An- zum Studiren gehorM Kosten unter dem Wort des M-
hmn / :c. 1.14. L'äe lur. äor. I. s. F. 2. Lc 4. ff. äe zZnolc. Lc terhalts eigentlicher Weis nicht enthalten sind / per l. 6. ff.
2I. lilz. ZUtk. ü pzrer. L. äi vort. sz^i. apuä. quem liber. Lc äe ZÜM. leA. so hat es doch eine andere Bewandnus in die-
5^ov. ,17. c. 7. ^.ää. ttarcm. rir. ;8. obl! 1.8urä. äe sem Fall / wann jemand zu Verschaffuna der Lebens-Mit-
slimcnr. rir. I. qv. IOZ. n. l. Lc seqq. Lc (-uäelin. I. r. äe tel aus natürlicher Pflicht/ als wie die Eltern / verbunden
lure noviss. cap. 14. welche Mütter aber nicht nach ist/wiezusehen exl.4.ff.ubipupill.eäuc.l.2. pr. I. z. §. 2.
Stands-Gebübrund Würde des verstorbenen Mannes/ Lc f. ff. eoä. I. f. vers. c«remm. L. ä- ->lim. pup. pr-st.
sondern nur nach Nothdurffr die behörige Nahrungs- I. is. L- äe 8.1.5. §. 12. ff. äe aZnolc. lib. I. 6.§.s.ff.
Mittel an Handen zu schaffen schuldig / gestalten sie dann ä- Lsrbon. XäiQ. Lc I. s. L. zä 5Lr. ^lsceä. Ob gleich
auch nicht wie der Vatter gezwungen werden kan / ( v. I. ferner ein Vatter nicht gezwungen werden kan / daß er sei,
H. ff. ä- k. i>l.) solches umsonst zu thun / sondern es ist ihr nen Sohn zum Smdiren haltt / vornemlich / wann sein

Ver-
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Vermögen hierzu nicht hinlänglich genug/ oder der Sohn Ob v.e «Llecrn ohneUnter5<5ted alk.n

selbsten hierzu nicht geschickt ist; v. «.II.Zer ,n vonell. cnu- Pftlcvezu erwe,^„ . ? ^ ^clcac. I^id. 12. c. 14. I>c. V. allermassen es dißfalls genug/ die vorher schon abae'^iideiti?il ^ ^ l "
wann er ihn zu etn^s anders ziehet: So hat es doch aber- werden/ mit Ja zu 'beantworten /^^
mals eine andere Betvandnus/ wann der Sohn mir Ge- Unterschied anzunehmen uicei d/n W.Ä., ^
nehmhaltung desVatters die Srucj.z schon angefangen/ varrerlicher Gewalt / oder ^ ^ , ^
w» -M-Mang »armnen «cham., dann solchenfalls sind;
käme dee Vatter zum Nachch.il des S-Hn«/ seine einmal in d^r «ätierlichen Gewal? ?7nd rn fn

Natur / welches un«r.ind^rch?ff" 1 ,? k .- ?
xerl.7s.ff. 6ek./. sondern er Ware ihm vielmehr die zur n.k.öcd. mündet/ als kan sotbmi/ctt^ './a k. s ^
^^v.rungselnesintenr8behorigeMittelandieHandzu nen nichts absonderliches zueig.im v
schaben allerdings gehalten / wann nur auch der Sohn Z s-"um. 9. wie dann aus eben diesem '
sichdarzubzliznrundczuzIiKcirtbefindet/undsolcheZru^.zUnterschied unter ehelichen nn!> ,,nÄ?s ^ 5'^
!uchthmGgr^-ret.^.^-6.-^.. L..' .ole.i.b. maAan^^
n.2. 8urcl. äc glim. rir. 4. qv. 6. n. 6. öc seqq. Larsiss. 6e ex- als iene smd'wietv»l di^si« iNoer/

Es währet aber die Pflicht der Eltern gegen ihre Kin- angegebene Vatter die Nabrunas-M^ ^
der in diesem Smck so lang / biß sie sich selbst ernähren kön- ftn allerdings gehalten / v »,rnn«hs 7 <? ^ ^

nen.-dannwanndieKindervonihremMutterlichen/oder Lerliek. e°ncl ks p 7n lo ^ ° i6r.num^.
von demjenigen/ wasihnenvon andern vermachet/ oder Und hindert nichts / ob er aic>ch l.i.mnpn ^
sonst geschencket worden/oder aus ihrer Kunst/ Handel- Vatterw!7/Ä
schafft und Handwerck selbst ernähret werden können/ als- liche Vermischunaae^andeii / aus ^ ^
dann höret die Pflicht der Eltern auf/ und müssen sie von Muthmassungemivrinaet / da6 er ^rrÄ-.^ /

od«Hand-Arb«t sich selbst d« k-bens-Mut-l herbe» wesiwegen auch nmerdesien/so lange dieses «, ^
schaffen, pcrls § 2. .b.qu^Ioff Lc vv. commun.ff.^e ihm durch ein ?r-)vjs.ouz -Urtheil die El'näh unn ?.?Ln

m 7^ qv.«^ num I s-s--,,.8-,u>..ffx-rc. zo » 7^ ö- Am nicht nachtheilig rst. V. °rumlm?„"'ä^/^
Lckneiöev.-iäpr.j.äes. L. num. g. öl seqq. tvel- ZLnosc lib n^s, , a. u i. s. n (Ze

cheö auch von den Töchtern zu sagen / denen der Vatter aus verdammter Geblilt und - ?"
ein solches Heurath - Gut und Ausstaffierung gegeben/ da- Kindern diese Pflicht -u ei weise^ schul^^ .?inn ?
von sie sich aus den Renten gebührlich erhalten können, nach denK^rNn^
v.ä.(-Z.I.2.Q.9s.n.9.k0.68-num.9.wannaberder halten / per ^ov.s<z czn ulr Lc iu7li '''
Sohn von seiner Kunst oder Handwerck/ entweder weil meell. .n.pr, so haben r>ch die Canonische ^
er da Arbeitwegen Leibes-Schwachheitn.cht vorstehen sehung solche KmdeÄ
kan / oder das Handwerck so gering ist/ daß er davon nicht vieler Rechts-Lehrer ^einu-ia n.^/^ Mitleiden
zu k-ben vermöchte: und dieTöchter von denRenten ih- m M
res HeurAs-Guts (ich nicht ernähren konten / alsdann pr. inlt. äe^enc.L?Liv, n.'io jkique ci«'ri undwäre der Vatter das ubnge/was annoch abgehet/zu er- se Meinung ist heut zu 5aa/in Erwemm^
sitzen/allerdings verbunden; V ^ 6.ns i^-n. kei!ähnlicher/n?^I öcvec.uscons 576. num. z. Welches auch nach vieler berg.Keform.l'jt. Z4^.9. Ireni dieÄnck^.ts^?
Rechts-Lehrer Meming m diesem Fall Platz findet/ wann p. s. rir. i. §. is. wmvol andere
der Vatter seinem Sohn alle zu seinem Unterhalt einmal anders auslegen / als zu sehen mcs ^ 5 ? Ä
nöthige Mittel eingeräumet/ und der Sohn um dieselbe Nu^im ^
gekommen/ oder sie verprasset und verschweiget hat/an- 5-N.i.ch.46. m-mbr.,.
gesehen hierinn dem Vatter nicht so unrecht geschiehet/als
welcher sich selbst die Schuld zu geben / daß er wieder ei- ^

mch hätt- ,.bm so»eu, uui. solcher G.stal-ihm!U Mr dig.n Eh. jwiv>! ^Mn ÄA- a^
S«w-gm»G-l-g-ch« und >I.sacha.gchmViä.c°-

' ?^u>-nr. c. 2 num. II. ö( lcqci. Li Slsuv. Lx.zo. rk. Einwilligung ihrer Eltern sich nicht verheurachen können'
7-, w.ew«> °nd«e hmnn äMnnren/al« »««.«I0-. AIs-, können in, Gegentheil anchdie Eltern il>?e Kinder ?ü
ncil. c.^. Iic. ö( ^ienocli. 191. num. tltltt' l!)Nkk? UNllNt^lNi)lclen n>>s^n ^
9- Endlich ist zu mercken / daß die Pflicht ebenfalls auf- zu sehen ex 1.12. L. cie nupc. 1.21. ff. K. x.T i ?, ff ^
Hörer / wann die Kmder gegen ihre Eltern sich undanckbar sponsgi. Und obgleich das Kayserliche Recht einen lln!
erweisen/Ll°irinl.k.c.cj--I-n6W.^l.s.§.,,. ff. ierschied zwischen dem S°h>> und W
-°6. anerwogen dieser wegen auch dgS G-sch-nckt- wie- dem Vatter^ m diesemFall/ wann -r di-Toch?^ an Äm
^ Nluffen / V. I. ulr. L. cie «.ev 6onzt. das Lehen aufge- ehrlichen und ihrem Stand gleichen Mann verheurachenkunoiget / v. 2. k. 24. und der Sohn oder Tochter enter- wolte/ selbige darzu zu zwingen erlaubet / wie zu sehen ex
bet werden kan / N°v. i, s c z. woraus zu schliessen / daß 1.12. §.'i.ibiqu- zi°ss. t?. 6e s^nsgl So ist doch keutmes

auchh.er.nnenn,chremeiedeUchch^ sey. Tags ein anders üblich / gleichwie^weist ^ne^.
V. ^kne.äe^. ->ä pr. Intt. cte O. LcL. n. 10. Li 3tmv. ->ä Intt. ^e p.^. num. 41. ibique ^orkofr in -wo'

ic^rk.76. . ttill. lir. z. Obgleich ferner die Eltern an statt ihrer KinderIst noch übrig diese Frag mit wenigen aufzulösenbegehen können / »p. 29. X. 6-A
werden



q.8 Des klugen un d Necht5verständ igenHau5VatterS
werden doch sothane 8pon5zlia nicht ehe: für gültig gehalte/ tholischen Religion Zugethaner bey einem so genannter,
biß die Kinder darein ihren Willen geben / per c-p. un. §. Lutherischen oder Resormirten dasselbe verrichten könne,
f. äe äcsponszc. impub. in 6. ja der Kinder Einwilligung ist davon besihe weitlaufftigO.8imon. in cic. äisp. c.2. §.4.
hierinn mehr zu zrcenäiren als der Eltern / damit sie nicht s- Lc mukis scqcz. Dieses ist gewiß / daß sich dieses wichti-
wider ihren Willen gleichsam in eine solche Dienstbarkeit gen Wercks ohne rechtmaßigeUrsachniemand entschlaget,
oder 5crvicut gedrungen werden / von welcher sie durch kan / und wer solches thut/ in die ObrigkeitlicheStraffe
den Tod allein gemeiniglich erlöset werden/zumalen/ da falle/davon zu lesen 8ck>!r.c.l.§.2z.inKn.
dergleichen gezwungene Ehe traurige Ausgange zu haben Was die Zahl der Gevattern anbelangt/ist zu wissen/
pflegen/ wiezusehen ex c-,p. 17. X. äe ipo-M. Und dieses daß zwar einem jeden hierinnen seine Freyheit gelassen/ in
verhalt sich in dem Stand der Rechten also / wann gleich Erwegung/diesem heiligen Werck nichts zu oder abgehet,
der Vatter jemanden seine Tochter mit Beyfügung einer ob einer oder mehr Gevattern hierzu gebrauchet werden /
gewissen Straff zu geben versprochen / angesehen nicht ein- nach dem Zeugnus Q-rK^räi in loc. 6- Lzpcilmo §. 2L9.
mal in diesem Fall die Tochter ihren Willen darein zu ge- welä)es auch das höchste Geistliche Gericht zu Dreßden
ben / oder der Vatter die verwiegte Straff zu bezahlen ge- bestätiget / ^nno 1617. mens. 8em-mb. in v-rb. Ob
halten / in Erwegung diese Lonv-ncion wider die guten nun wol die Anzahl der Gevattern vor ein nützlich
Sitten streitet/ einsolglich ganz und gar nicht gültig ist/ Ding zu halten/in welchem Fall die Rirch zu keiner
wie zu sehen ex I. IZ4. pr. ff. äe V. o. öc cap. 29. X. äe Gewißheitverbunden/zc. Je dennoch aber ist an vielen
sponszl. Item/ obgleich der Vatter mit einem Eydschwur Orten entweder durch die Gewohnheit / oder durch fon-
solches bestätiget hatte / gestalten auch dißfalls die Toch- derbare 8rzmten aus gewissen Ursachen eingeführet wor«
ter nicht zu conlcnriren gehalten / noch der Vatter vor den/daß nur ein Gevatter gebeten wird/ vici. äilt. 4. ä- con.
weineydig zu achten/iN ErwegUNg dieses Jmaments die lecrzr. czn. IQI. cap. ^usmvis. 6- LoZnzr. spiric. in 6. öc
dizullil , wann die Tochter will !c. mit sich führet/ per Loncil. Inä. cle ref. macr. 8esz.24. c.2. Dergleichen Ge«
<ZN ,2. czvs. z I. qv.2. wiewol bierinn dem Vatter zu rächen/ wohnheit im Nürnbergischen Gebieth anzutreffen / wis
daß er allen möglichen Fleiß anwende / mithin fo viel an bezeuget kirrerskus. in äiff. /ur. Liv. Lc L-m. clsss. i. c->p.
jhm ist / verschaffe / daß die Tochter dessen Versprechen er- 16. Hingegen an andern Oertern ist Herkommens / daß
sülle/ arF. z. äe inuril. tlipul. zwey oder drey zu diesem Werck gebrauchet werden / als in

Hingegen thun die Eltern hinwiederum in Verheu- Sachsen/ davon zu lesen Lsrp2. Q 2. äef. Lccles 268. Lc
rathung ihrer Kinder zu wenig / wann sie bloß um ihres 8cK,Ir. c. l. §. 22. 6c 8imon. cic. äi5p. c. 2 §. 7. ia
Vortheils willen die besten Gelegenheiten ausschlagen / denen vom Adel ist auch diese Anzahl allda zu überschreiten
und ihren Loulcns in eine solche Heuratk nicht geben wol- erlaubt/ wofern sie nur die Zahl nicht gar zu groß machen,
len/durchwelche doch die Kinder ihr Glück befördern kon- v.L-irpr. I.ik.2. äef.27o .8imon. c. §.7. öc Zmnncm. in
ten. Dergleichen Eitern bickg durch Obrigkeitliche ^ucko- lur. Lccl.^.ib.2. csp. 1. mcmdr.2. §. 12. daß man also diß-
ritat ihren Lonlen« herzugeben / können gezwungen wer- falls auf die sonderbare Gebrauch und 8tzrmen allerdings
den / per 1.19. ff. äe K. davon oben gehandelt worden / zu sehen hat.
-6 5.20. csp. IV. -weßwegen die Käyseriiche Rechte nicht . Was endlich das so genannte Paten-Geld betrifft /
unbillig verordnet/daß wann ein Vatter seine Tochter vor- wird solches als ein Kenn - Zeichen der angelobten Treue
dem 2 ssten Jahr nit ausgeheurarher/hingegen aber sich ei- von denen Tauff-Paten ihren Doten offcnrt und gefchen«
uige Gelegenheiten/sie zu verheurathen/ hervor gethan hät- cket / und bestehet solches gemeiniglich in Geld / bißweilen
ten / die Tochter/ nach Vermessung solcher Jahre/nicht al- auch in andern Sachen / silbern und güldenen Gesäßen /
lein um des Vatters Lonsen« nicht mehr anzuhalten ver- Löffeln / ?c. ja bey grossen Herren unterweilen m gantzen
bunden wäre/sondern auch/ wann sienach dieser Zeit ei- Provintzenzc. welchen Mißbrauch aber zuschencken/nebst
lien unkeuschen Wandel zu führen anfienge/sie dannoch denen darbeygehaltensnMahlzeiteit unter mittelbaren Un,
von dem Vatter in diesem Fall nicht enterbet werden kön- tertbanen / durch ObrigkeitlicheVerordnungen / eine ge-
te / wie zu lesen in I. 19. secz. aurk. L. äe inoff. 'Ieü»m. wiss: Maß gesehet worden / damit nicht die äusserste Ar«
zunÄ. !^ov. Ils. c.z,§.ii. Muth daraus erfolgen möge» viä. D .8imon. ä.Diip, csp. j',

§ 4 Und dieses Paten-Geld gehöret völlig denen Kindern/
^ 56. so daß die Eltern dasselbe zu ihrem Gebrauch nicht zu ver«

ykZ Gl hier von der Pflicht der Gevattern (von dermUr- wenden Macht haben/ ^!ä.c-»-p ?.i..2. äcf.xccl.272. zu
sprung zu sehen 0. 5imon. in pecul. äilp. äe pzrrini! , welchem Ende sie dann auch l'.m besserer Versicherung wil--

«üp. i.§. s ) gehandelt wird / davon ferner zu lesen 5ckilr. len / in ihrer Eltern Güter eine stillschweigende Pfand,
Inli. jur. Lan. 2. rir. 2. §. 24. Lc Larp^. t.. 2. ä-f. Lccl. schafft haben / wie zu lesen bey dem erst allcgilten Larpx.
271. als wollen wir I.) von denen Personen/so hierzu ge- I^ib.2.äe5. LccleL272. Lcin)urixpruä.wrens. ä-f. iz.p. 2.
schickt sind: 2. ) Von der Zahl derselben; und z. von dem c. 24. -kää. Lclulc. c. l. §. 24. in f.« O. üimon. in cir. Oiso.
so genannten Paten-Geld etwas wenigs melden. c. 5. h. 6.

Was die Person betrifft / sollen zu diesem Werck . Z. 14. 15.16. 17. Le 18.
fromme und ehrbare Leute / sie mögen minder - oder voll- U?As die Züchtigung der Kinder betrifft / ist zu wissen/
jahrig seyn / wann sie nur ein solches Alter und Verstand daß dieselbe nach der in l'-xru vorgestellter Maß
haben / daß sie dieses wichtige Werck begreiffeu können / höchst - nothig ftye / wann dieselbe nur in denen Vorgesetz-
gebraucht werden/ viä.czn.7. can.ios.Lcczn.izg, M. ten Schrancken bestehet; Zwar nach den alten Römischen
4. ä- (lonlecrsc. ^.ää. ^ovzn. I^ib. 4. conL 2- äe LoZnar. Rechten haben die Vatter / vermög der vätterlichen Ge«
lpirit. 5»ncKe2.i^ib.7.äi5p.6i.Lc8im<zn. ä.äisp. c.2.§. I. walt/das Recht des Lebensund des Todes über ihre Kin«
>Vää. ^rc. Zen. Lle^. 8ax. rir. 6. Sc t)rä. Lcclcs. 8-x. der gehabt / welches ihnen durch ein von Komulo gege-
LleA. ric. 6. § 6. Die unmündigen aber werden ausge- benes Gesetz/ davon ?lmzrcku5 'nKomulo zusehen / alss
schlössen/und verrichten solches an ihrer statt entweder ih- zugelassen worden/ v.I. n. in 5. ff. äe lib. üc pollk. I.s.
re Elrern oder Vormunder. 8c^ik. inff. /ur. Lsn.i.ib .2. ff. sä i^. I 'omp. äe p -rriciä. Lc I. ulr. L. äe ?. ?. und mit
rir.2. § 2z. Obaber dieses Werck diejeniqe/ welchegar dem Exempel des Vei-gimi, welcher seine Tochter VerZi-
«usier der Kirchm sind: Irem/ ob ein der Römischen Ca- , vermög dieses Rechtes / umgebracht / wie nicht

minder
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minder des 7 ,n I^nlu davon zu lesen 5!o. . I^.b. I. begehren / perl.).ibiqueL-,I6.L.äe ?. ?. äck k^enocli
c.24.kl.iv.lik.c. 44.k 8. c. 7. bewahret werden I..s.pr-lumpc. 14.n.2 öcscczlz k»arovr .1 -I. p )

dörffen/wlezusehen-xI.2O.üc22.§.4.tt.zcii../ui.ijezciuit. tenerlaubet lii-v-ri . ^ - -
welche Gewalt nicht einmal dem Ehemann zugelassen wur- sä cl. i, ^kne.^v ->ci'«' 2
de/ cici. II. wiewol hierbei) noch besondere Umstände zu be- przx. Lrim. I.ib. 7. czv ^ 27-Dec.-M.
trachten waren/davon zu lesen eaickzjiuz c!c VI>. pzrr.poc. Crim. c. Isl n ^ ^-'mnwci. IN PI-.

x.i. c.s. perrot. daher kommt es ferner/ daß in dem Fall ser / ( dergleichen 'U Zucht-Hol¬
der äussersten Armuth der Vatter seine Kinder verkaufn/ men /Lübeck / Hmnbura?Nürn^ ^
verpfänden und vertauschen dörffen. per l. 2. ib.^ue ^-5 andern Orten amutrenen Regenspurg / und
scnbzck Qockofr.Lc Lrunllem.d.^e PZtrib. c>ui kj. cjistrzx. 2./. cie ?. ? n 14 vi!j I)^ ^rppr. -ici §.
welches alles den Muttern/in Erwegung sothaner Gewalt cipjingriis. Zuqeschweiaen/ d^m.'.?^

Wein gleichwie diese Strenge der vatterlichen Ge- er nur die gebühtt-cbe oÄ/ ^ wann
walt/wiewir oben zum Theil dargethan / allgemachlich Person und des Alcers>^ davon m
auchbeydenRömernabgmommen;Also ist denen Eltern Och'. ^ ^
heut zu ^ag nur eine massge Züchtigung ihrer Kinder m-mkr.2./.18..nacht nimmt / vi/i ^ ^
überlassen / m-thm nicht allem das Recht des Lebens und cie Lmen^r. 0.' .n ..5 ^
des Todes / sondernauch die vorgemeldte Verkaussung Lcloz. welches Mch v rmäa d ^
undVertausthungderKinderabgeschaffet/ gleichwie die verwandten/^ d-eses ^-xms denen An-

vv. MsgemeiN bezeugen zci c,r. L. 6- pztrik. qui 51. cli5 nem.nä ci. I. UN. L cie limcnci' '

"ix. in Erwegung heut zu Tag in wolbestellten kepu- Vormundern zu thun erlaubt i»? / A 1^ ^ ^ ^
k!iquen die 0briM/ e.ner solchen äussersten Armuth/ -

welcher wegen diese Verkaussung erlaubet war / zu Hülffe Personen mäss.ge Zücbnauna erl^eÄ- " '
,uk«MMN B-gtt! M ich« L..zv°n. ä- ^ .b
1..K. I. szc. 6. k^ornzc. sä cl. r,t. Loä, ^Nton. ?crc^. ->ä in verk. wo aber vorae^r

v. «zmmer m ä-ss. ä- obl. ex /ur. piec. pzrcm. rk. 18. uncer i<- ^akr l,c5ck-.k-^ . «X ^ '
wiewol ?asck-Iiu8 in 1-r. 6e virik. p-.tr. p°r. p. 1. c. 1. Vreunde . ^ ^ löllm v.e
n. 7. bezeuget / datz diese Verordnung in Spanien ange- Gottes-Schwurvon Stunden
nommen. Diese Zuchtiguiig aber bestehet darinn/daß der nassen ernstlich znchtwen / dam?t
Vatter einen ungehorsamen und hartnackigtenSohn/ tern Freund MtAa^ " ''
hauptsachlich/sodasVerbrechendarnachbeschaffen/der
Obrigkeit osscrixen / und von derselben die Bestraffung

Das viii. Kapitel.

Vonder Borsorge eines treuen Batters für seine Kinder / allermeist
dieSohne/waSdmnErzichunginSchulcnundLcuäus

insonderheit betrifft.

§. 1. Nothweiibiqkeitt'er ENidi??/ und §.2. Inforw-tisa ei. "m nicht M^natM ZU UNterrich-
nes Sohns, h. ?. Vortheil der Privat / und §. 4 Offentli- sUian>.t/mdemerentweder m keinen ^,cu-
»er Schul Iotorm»tion. h. 5. Beede ju vereinbaren.K. 6. en/oder ob ers auch schon Ware / seine Ambts-
Drey Stücke/die der Vatter ju betrachten bat. 5.7. Qua. und andere Verrichtungen ihm dieser mühsamenAi k-lt
litälen euies Vorstehers den der Jugend. § 8. Skine Lchr- abwarten zu können/Zeitund Krastten nebmen -
Art soll kurtz aber deutlich seyn. H. 9. Die Oilcipuli sollen sie daher entweder e.n-r '.men . -Oaft er
I. vocabul, be» gewissen Handqr.ff lernen. §. .0. ». Die ,n seinem
^uälmentzcZrswiticg-. h. n.z. Diettumsvior,. 12. ^>a»se oVtt dMM?r-c-pcorikuslnöffentlichen Sch»-
4. pk.iolopkizm. H.I Z Ltuäi-Mit dem Gebet anfangen/ untergeben genöthigetist. Nachdem aber dies«
und die tz>ott,eligkeit üben. h. 14. Die Lateinische Spu, Oe Schuldigkeit in nächst vorherqehendemSavirel/.V?m,> »»5
zu reden angewohnt werden. §. Gute Ordnung in der EttiebuNi, der
Informationnichtzu verabsäumen,h. 16. DieKindcr sind . / I ? ^ berühret wor¬
in öffentliche Stadt-Schulen zu schicken. §. 17. Ursachen^en/die ^Lichtigkeitaber derselben einer ausfuhrlichen Re--
bierzu. h. r 5. Eltern sollen denen ?r»cextorit>us in Schu. trachtung würdig ist/ so soll deroselben dieses Cavitel insl»l-
len daheim, u Hü ffe kommen. §. 19. Auf was Weise es derheit zugeeignet werden. Capitel IN, on-
geschehen solle, h.zo. Ob dem weiblichen Geschlechte die . ^ ^
Scuäiz anstehen ? §. si. Kefahlicher Zustand auf hohen ^ NUN em Halls-Vatter einen lUNgen Hund/
Schulen. §--- . Was Eltern dißsalls bey ihren Kindern der zum Jagen / oder ein Füllen guter Art / das zum Rei-
vblige. , z. Was sie nach erlangtem Zweck ju thun. ten abgerichtet / und Schul-gerechtwerden soll/ keinem un^

^ ^ ^ ^ ^ . ^fabmengroben Bauren-Kerl/derdabey nickt weiter-;,S 'st ane offenbare ausgemachte Sache/ dann dem Hunde ein Stück Brods voumv rffen/
daß dem gemeinem Wesen m allen Stan- vom Pferde ein paar Beine herab hana!i??u Tn
den an gelehrten und geschickten Leuten so anvertrauet / sondern entweder selbst abrichtet / oder einem
hoch gelegen/dast es ohne dieselbe Aar nicht verständigenund der Sack erfahrnen Manne 0^
bestehen / oder doch in keiner gebührender rung der hierzu nöthiaen Müb un-,
Ordnung gefuhret werden mag. Dimeil So wäre es eine recht unvernünfftige brucsl- Sache / ser

Ä



er seine eigene Kinder unwertber als feinen Hund und
Pferd halten / und den fälligen Kopf und Ingenium , so er
beyihmverfpüret/ dem gemeinen Wesen zum Schaden/
sich aber selbst zu seiner eigenen Schande verrosten / und
weder zu guten Künsten oder Tugenden excoliren und un¬
terweisen lassen wolte. Darum so bald der Sohn den
Gebrauch der Vernunffc zu zeigen anfängt / und et-
wan das fönffce oder sechste Iakr erreichet / soll die
Vorsorge des Vatterssich weder Mühe noch Kosten dau-
ren lassen / denselben in die Information eines verständi¬
gen und erfahrnen Mannes zu bringen / es geschehe nun
privatim daheim / oder offcnrlich in der Schule/ oder in
beeden zugleich. Welche aber unter diesen dreyen Arten
zu erwählen seye / davon kan schlechthin deßwegen nicht
gewisses äccermimret oder bestimmet werden : We!l die
Umstände an dem Pi-Xccptore > dem Schüler der Gel
sellschafft in der Schule/ die Gelegenheitoder iLnts
jegenkeit derselben/ das Vermögen desVatters/und
deraleichen/ hicrinnen die Maß und den Ausschlag geben
müssen.

§' z. Insgemein aber hievon zu reden / so hat die
vor der öffentlichen in Schulen diese

Vortheile. Erstlich kan sich der Informator bey geringe¬
rer Zabl dervilcipul, in denL-lprum und Begriff der¬
selben besser schicken / als in einer öffentlichen Schule / bey
grössererZahl hurtiger/mittelmäßiger und langsame!
Rspfe darunter eine Sorte die andere mercklich hindert/
indem entweder die Ersten durch die Letztere ausgehalten
werden/die Letztere aber durch dieErsten zurück bleiben müs-
sen:Da es dann öffters geschiehet/ daß solche langsame in-

die Sruäiz wol gar allerdings verlassen ; aus denen
gleichwol in folgenden Jahren/ nachdem nun die übrigen
Feuchtigkeitenverzehrt / und das Gehirn nicht mebr belasti¬
gen können/die geschickteste und ÄlresteLeute hatten wen¬

den/und des Verstandes Vermögen sich immer klär«
äusseren mögen. Es wäre denn / daß des Informsrori,
Fleiß und Geschicklichkeit vermittelst semer Gedult und
Eintheilung derLectionen hie Rath zu schaffen wüste / wel¬
ches aber doch auch nicht allemal möglich seyn kan. Zum
andern kan der Informator bey einer Privat - Informa¬
tion seinem Difcipul mehr an der Seiten bleiben / und auf
ihn acht haben / daß er durch ungezogener muthwilliger
Schüler Gesellschafft mcht verführet und verdorben wer¬
de : Nicht änderst als wie junge zarte Peltzer an einem bey¬
gefügten Pfal besser wurtzeln und gedeyen / da hingegen
diejenige / die ftey stehen / vom Winde Wurtzel-los und
wacklend gemacht werden / daß sie endlich gar verderben
müssen. Drittens / weil kein Vatter seinen Sohn / aller¬
meist Anfangs des 1'rXcepcoris Aufsicht / wie gut und ge¬
schickt es auch scheinet / schlechter dings weg also ver^
trauen soll / daß seine Aufsicht deßwegen dabey allerdings
aufhören dörsste / fo kommt ihm die Priva^Informatwn
darinn vortrefflich zu statten/daß er selbst /wo ers verstehet/
fleißig nachsehen / den l^ceprorem und Schüler dann
und wann unvermucher keimsuchen / den Fortgang
exploriren /und nach Befinden beeden ihrelNangelzeigen/
und Nach deren Bewandnus mit ernsthafften Worten sie
davon abmahnen / und zu mehrern Fleiß aufmuntern
kan; Wo ers aber selbst nicht verstehet/ kan ers durch ei¬
nen der /«/orm^ko» kundigenFreundthun lassen.Wel-
ches alles in öffentlichen Schulen / da solche lnlpcäiion
denen Scholarchen oder andern esc darzu
stellten Personen allein zugehöret / ohne Verdacht in
ein ftemd Amt zu greiften / uud sich einer Meisterschafft
anzumassen / sich nicht thun lassen will/ sondern durchge-
hendsverbotten ist.

§.4. Hinwiederum haben auch öffentliche wol - be¬
stellte Schulen vor Privat-Jnformationen einige Vor¬

theile.



llieile. Das enreit/si» »der die Übung derL.ate:ni
tchen Sprachen in welcher die Schüler allerley/ so im ge¬

meinen Leben vorkommt / auszusprechen / und davon'zu
reden / bey einer gewissen Schul-^zrraffe angehalten sind/
kan privzcim kaum so glucklich von statten gehen : Auch
sind einige Dinge/ die man pnvsum schwehrlich recht er¬

lernen und zur Vollkommenheit bringen kan : wie/ zum
Exempel/ dieMusic so wol 5'oca/g!s/h/!»'ttai!'«t/?t,in
einer grösseren Unzahl weit fertiger / als so man sie allein
ausser derselben lernen will / was sonderlich den Tact und
die Maniern betrifft / erlernet wird. So vermag auch
die Zmukrion unter den Schülern / da einer dem andern
in gewissen Stucken vorzukommen^trachtet / den Fleiß
und das WZcnium vortrefflich zu schärffen und aufzumun¬tern / sonderlich wann siep»'o/oc<,ccrriren/und eine i>ro»
Motion m obere c/aF« bevorstehet. Auch kan die zarte aber

ungeordnete Liebe/ die denen meisten Müttern anklebet/
bey der Privat-Jnsmnation daheim / da sie fast immer zu
gegen / und alle Zucht nach derselben reguliren/ und denen
Kindern überhelffen wollen / mercklichen Schaden thun/
und den Iniörmztorcmzu vlelen Dingen verdrossen und
siirchtsam machemDa hingegen die Schüler in öffentlichen
Schulen / nach dem gemeinen Schul-Recht und denen
I.-Z>bu5 sich ZU achten/ gehalten sindzugeschweigen:Daß
viele Gemüter der Kinder/ allermeist diejenige / die in ih¬
rem natürlichen'l'-mp-rzm-nc zur Blödigkeit geneigt
sind/beyblossen Privat-Leben/so verzage wild und Ä.euc-
scheu werden / daß sie in Gegenwart fremder Leute
kaum ein paar Wort reden können / daran es ihnen doch
daheim nicht fehler: Auch noch wol dabey unanständige
verdrießlicheSitten / die ihnen nachmals ihr Lebenlang
anzukleben pflegen/annehmen. Da hingegen Leute / die
> einer Geseilschasseerzogen werden/zum gemeinen Le¬
ben/ insonderheit zu Verrichtungen/ die vor dem An¬
gesicht« der L.eute geschehen müssen/ weit getroster und
tauglicher werden.Noch mehrereVortheilewird der Vat-
tcrünten§. 17. finden.

§.s. Diesem nach mögten sich die/enigenEltern glück¬
selig achten / die ihre Haushaltungen an solcheu Orten
haben / und zugleich mir jo vielen Mitteln vonGOtt ge¬
segnet sind ; daß sie diePrivat-und öffentliche Schul-
Informationzugleich, be») deren ordentlichen und ihren
Kindern erträglichen Abwechslungen zusammen verbin,
den/und solcher Gestalt/ der einen Mangel durch die Vor¬
theile/ die sich bey der andern finden/ersetzen könnemDoch
dast der bey beeden einstimmig / oder zum
wenigsten nicht gegen einander lauffe/ deßwegen sich auch
die Privat-Information nach der öffentlichen / die in
Schulen getrieben wird/ richten müste / denn sonsten die
Jugend nur mehr verwirret/ und eher zurück als vor sich
geführt werden würde.

§. 6. Es soll ihm aber ein treuer Vatter / er mag nun
gleich eine Privat-oder öffentlicheSchule für seine Söh¬
ne erweblen / nachfolgende drey Srücke sonderlich ange¬
legentlich befohlen seyn lassen: Erstlich welchen ??-ece/>/or,
zum andern / welche Schule er erwählen / drittens / wie
er sich gegen die /»r -ecej)tor« seinen Rindern zum Be¬
sten aufführen solle.

§.7. Der am Gemüt« nicht weniger als am Geblü-
te hochgeadelte Her: von Hochberg erfordert in seiner <^c.
o^-cz Luriolz. oder Adelichen Land-Leben erster Lclirion,
im dritten Capitel des andern Buchs an einem Vorsteher
der Jugend nachfolgendeStücke dieses Inhalts : Erst¬
lich und vor allen Dingen soll er / was sonderbar seinen
Wandelbetrifft / selbst wolaezogen / gelehrt / nicht
übel-xeberdig/sondern höflich, kein Vollfkuffer/ son¬
dern massig / keinL.Mer/ sondern eingezogen und

jcyu / der seinen untergebenen Discipuln nicht al¬
lein sondern das i>7/
im Ä-ehren unv L.eben alsd vorleuchte/ daß sie von eil
nem und dem andern nuizlich erbauet und gebessere
werden mögen: Damit er aberin allen desto glücklichst
seyn möge / soll er sich ein Vertrauen / mir behörigem
/ieHtZ/empenr t / bey seinen Schülern erwecken/aufihrs
Fragen freundlich und fanfftmmhig antworten / und sich
dabey nach dem Begnff der Schüler richten / sie von
ihren Fehlern ohne Schmähung mit ernsthafften Wor,
ten abmahnen/ ihnen GOttes Straff/ Zorn und ihr eigen
Unglück; dagegen aber so sie recht thun/ sie loben/und dett
Nutzen / den sie davon haben/ beweglich vorstellen.

H. 8. Was seine Information selbst betrifft / soll er
von Anfang derselben und so fort alle überflüssige / obfchon
durch alte Gewohnheiten eingeführte Gewohnheitenab¬
schneiden / und sich einer kuryen aber dabey deutlichen
L.chr<-Arc befleissigen.Also ist zum Exempel bey denen/
die erst zu buchstabiren ansangen / unnöthig / daß sie
die Syllaben nach der gemeinen Gewohnheit wiederho¬
len / sondern es gehet damit viel leichter und hurtiger fort/
so sie eine nach der andern / ohne die ersten in einem Wort
zuwiederholen / Anfangslaueaussprechen/ und nach¬
mals/ wann sie nun in etwas darinn geübet sind/ dieselbe
im Sinne nur stille bey sich dencken/ und wann sie et
überdacht/ Syllaben nach Syllaben laut aussprechen;
welches also bald/ob zwar Anfangs ein langsames Lesen i>i/
aber nachmals immer hurtiger und ohne Stammten/ (wo¬
zu die offtmalige Wiederholung der Syllaben allermeist
in denen viel-sylbigen Wörtern Ursach gibt/) von statten
gehet. Die zu schreiben anfangen / lernen den jaubersten
und gründlichstenBuchstaben machen / wann man ihnen
die Buchstaben nicht eben nach der Ordnung des
Abc/ sondern wie einer aus dem andern fliestet / vormah¬
let/ w«e zum Exempel/das i ein 0/dieses cm p a/m n/
r/ u/x/ und so fort in andern / gibt/ deutlich und gründ¬
lich vormaklet. Nachdem sie nun die Buchstaben alle also
schreiben gelernet/ müssen sie dieselbe in einer wol«stehen«
den zusammenzusetzen/ angeführetwerden.
Wobey ihnen das gantze A b c in diesem dreyfachenUnter¬
schied vorzustellen ist ; nemlich/ daß die Buchstaben ihren
Ropf/L>rustu»dLüß haben: Die Brust ist dasMliti
telste und das Fundament von dem Buchstaben/der Kopf
und Fuß aber / wa« über die ZSrust oder L.inie hinauf
oder herab gehct ^Davon dieseRegul zumercken.-Daßdie
Brüste in denen Buchstaben durchgehends in einer gera¬
den Linie fort an einander/ und zwar parallel ln gleicher
Höhe gesetzet werden sollen / (deßwegen maNj ihnen mit
einem darzü gekerbten Bley-Stefft Anfangs zwo pgrallel
L.inienztchen kan) die Köpffe aber und Füsse eben ankei¬
ne gewisse Höhe oder Tieffe gebunden / sondern nach dem
Augenmaß / wie sie geschicklich und zierlich darein fallen/
sich richten können. Aussolche Weise wird das Lesen und
Schreiben / wie ich aus eigener lLrfahrung weiß / viel
gründlicher / leichter und geschwinder/ so wol bey Lehren¬
den als Lernenden fort gehen.

§. 5. Wannnun die Schüler solcher Gestalt Teutsch
und Lateinisch ziemlicher Massen lesen und schreiben kön¬
nen / so soll man ihnen Anfangs so viel Lateinische Vocs-
bul-j die im gemeinen Leben am meisten vorkommen / und
in verschiedenen Voczbulzrü5 jn gewisse Ll->lles und Sieb»
len eingetheilt zu finden sind / auswendig lernen lassen/ als
ihr zartes Gedächtnus/ bey offe wiederholten Vorsa¬
gen ohne sonderbare Mühe fassen kan / dabey man sich
dieses Vortheils zu der Kinder-Lust und zugleich guten
Nutzen bedienen kaN/ daß man sie die Voczkula auf klei^
ne Zeduln schreiben/unsich solcher Gestaltzvgleich
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Des klugen und RechtS verständl'qen HauS VatterS
»m Schreiben üben lässctzover so sie noch so viel nie le. Er soll aber mit denen HeidnischenBüchern/dw er zu
schreiben k5nreu/ selbst schreibet / so/daßdas Vocs- diesem Zweckgebrauchen will / behutsam umgehen / da-
bulum auf einer Seiten lateinisch/ auf der andern mit er weder sein / noch seiner vilcipul Gewissen damit
aber dessen ZSedeueung Teutsch geschrieben wird. beflecke / und ihre zarte Gemüter verletze oder ärgere/
Diese geschriebene Zeduln werden in einer Schachtel zu und ihnen solcher Gestalt an Lastern und Untugenden zu,
taglichem Gebrauch als ein Charten - Spiel verwahret/ gleich mit der Sprache zu zunehmen Gelegenheit geben
daraus die Schüler taglich eine gewisse Zahl heraus neh- möge: Worüber ihnen das Wehe / das alle/ die den Im¬
men/ u. das VoczbuK-m entweder Teutsch oder Lateinisch/ dem Aergernus geben / treffen wird / zugleich mit treffen
wie es am ersten zu Gesicht kommt/ einer den andern fragen würde. Darum er ihnen obscocne / unflätige / und von
kan zwelches nicht al ein in der lateinischen/sondern Heidnischer Götzen Namen angefüllete und damit befleck-
auch in der Hebräischen/ Griechischen und anderen te Bücher nie in die Hände lassen ; an deren statt aber
Sprachen sonderba:enX?ortheil gibezdaß man in km- Christlicher gelehrter Männer Sucher aus denen sie
her Zeit etliche 1000. Voczbu!.iohneMühe insGedacht-- zugleicheine reine Sprache und dabey rechtschaffene
nus tragen/und darinn weitläufiger / alswannmansie Tugenden und Wissenschaft erlangen mögen/mitih-
aus einem Buche in gewisser Ordnung nach einander ler- nen handeln soll. Andere Sprachen / die mit der Lateini-
net/werdenkan. So nun ein Kind taglich deren nur drey sehen eine Verwandtschaffr haben / und deren Töchter
lernet / und die gelernete aus obbesagte Art wiederholet/ heissen / als da sind die welsche / Französische und
belaufst sich die Zahl im Jahr über tausend. Spanische/ hierneben zugleich mit zu treiben/ dörfftebey

§. iO. Hiernechst soll der Informator denen Kindern dem noch schwachen )uäicio vor dem sunffzehenden Jahr
die kuäimenrz Qr.immzcjcX in so kurtzen Reguln/ als es aus Beysorge / daß sie solche Sprachen confunäiren/und
immer seyn kan/ beybringen / die ?3rzciiAm-icz LonjuA-,. das Ingenium überhäuftenmögten / durchgehendsbey
lionum und Oeclimtionum aber in ihren Endigungen allen kaum zu rathen seyn; Es wäre dann/daß der Inkor.
aufeiner stetig vor ihren Augen stehenden TabcU/ m.iror solche Sprachen ftibsten reden könte/ dasiesogleich
darauf deuten zu können / lernen assen: Hiebey aber ihnen von Kindheit an / » bey mündlicher Unter-
die LK»r-iAeriliicas I^ominis und Verbi, die vor solcher redung / die Mundart darinn siä) desto leichter ange--
Endigung dorten IN Lenicivo tlnßulüri, als vomini, hie wohnen würden. Der Hebräischen und Griechischen
aber in der ersten perlona singulari des Inckczcivi prXicn- Sprache wird diejenige ?rofcllion , die sie erfordert/
ris und perfeLli, und in dem 5upino als: /^m-o, zmsv-i. und zu deren man einen Rnaben inskönfftige zu zp-
--mzr um unmittelbar hergehen / wol einbilden / damit pliciren gedenckt / die beste Maß aeben können / obund
sie eine Gewißheit erlangen / in deren sie jedwede Nomina wieweit man die Jugend dazu anfuhren solle: In wel,
und Verba aus ihre Lzluz und l'emporz zppliciren / und cher Betrachtung es die höchste Unbilligkeit und unver-
aus solchem Fundament richtig clcclm-ren und cnnjun°i- anttvortlich seyn würde/ so ein Knabe der zur Ideologie
ren lernen: Dabey er zugleich Acbtung geben/und sie dahin seineLimclizrichten soll/ von solchen Sprachen nicht den
angewöhnen soll / daß sie alle Sprachen und nament¬
lich die lateinische / milderen sie am meisten zuthun ha¬
ben / reche und zierlich pronunciren / und nicht ein 6
als ein r, ein c als ein ck.ein 5 als ein ? > ein K als ein p. ein 5
als ein v, und dergleichen mehr / aussprechen lernen. Hie-
mitkan er Vormittags etwan zwey/und Nachmlrags
abermal so viele Stunden zu bringen / dabey aber sich
nach der Fähigkeit seiner Siscipulen also richten / daß

geringsten Vorgeschmack erlangen / sondern gantz und gac
als gienge sie ihn nicht an / darinn verabsäumet werden
solte. Ausser denen ordentlichenStunden / die hiezu ge¬
widmet sind / mag die Jugend im Rechnen / Musi-/
Mahlen / Reisten u. d. g. wozu sie Lust hat/ zugleich mit
angeführet werden; also wird keine Stunde unnützlich
hingehen dörffen.

§.12. Nach diesen ists Zeit/daß man zu denen Vl5ci-
ihnen das Lernen durch den Überfluß/ den man ihnen vor- plmen selbstschreite / und seine vikipulos allgemach zu be¬
geben wolte/ sie aber nicht fassen könten / nicht verleidet/ nen ^c^tm/schen und ^cv/taten eö sey nun die
sondern vielmehr mit ihrem wachsenden.suäico zugleich l'KeolvAj-, , jurispiu^enrm oder Kleckcinz vorbereite/
mit zu nehme undvermehret werde. Deßwegen man ihnen weil man sicherlich glauben darff / daß diejenige die lccr
auch zu Zeiten ihre Abwechslungenund Gemüts >!Lr4 auf ^nivcrsitäten gesandt werden / gemeiniglich leer
frtschungen mit unskrässlichenSpielen und solchen wieder nach Hause kehren. Man soll aber diese Ord-
Zeit-Vertreibungen / die sich zu threm Alter fthi- nung hiebey halten / daß die O//c/x/men die
cken/ vergönnensoll. I^oZicz, Kkerkoric-I u.d.g. vor denen ke^Iibus so wol

§. 11. Nachdem nun der Grund aus der (^rZMMZ- Ikeoreticis, der I^etzpbylic > , I^zcheii und was
ric gelegt / soll er darauf zu bauen so viel angelegentlicher denen anhangig : Als 1'rzAicis > der und policic her,
beflissen seyn / als mehr er nun bey Zunehmender Jahre gehen; wobey dem l^cepcori die Art durch Tabellen
das suciicium bey seinen Oi5cipu!en zu zunehmen abmer- zu>n5ormiren / auch hiebey so viel lieber und angenehmer
rken kan. A soll aber die zu erst creiben/und seyn soll / als leichter die Irgend die Lonenxwn und Be-
wie die prsecep» Qrzmmarics zu zppliciren seyn / An- griffdergantzen Sacheaufeinmal vorAugen hat / und
Weisung geben. Solcher Gestalt werden seine Oi5cipu!i ohne/ daß sie das Gedachtnus durch vieles auswendig ler-
ausihrgäntzes Leben/ zu welcher?acukät sie sich auch keh- nen / und an viele Worte luperttirios zubinden/ martern
ren / es siv im Redens vchuriren oder Schreiben vor- und schwachen muß/ ins Gedachtnus bringen kan. Weil
trefflichen Vortheil/ andere aber / die sie hören / oder ihre aberhievon weirläufftig ex professo zu handle» / und alle
Schrifften lesen/desto mebr Anmuthigkeit und Lust finden; Hand-Griffedabey zu zeigen / dieses der Ort nicht ist / noch

desselben Enge diese Weitlaufftigreit fassen mag/so über¬
lassen wirs der Geschicklichkeit des Informzroris. der sich
nach demBegriffderJugend zurichten hat / vermahnen
aber zugleich den Vatrer / daß er deßwegen einen solchen

in reinem krvla schreiben / damit sich die Jugend an der- Mann zu erlangen / unter seinen Haus-Sorgen sich eine
gleichen saubere Schreib-und Red-^lrt aewöhne / und sol- der angelegensten seyn lassen solle,
che / so zu reden / in die Natur und Gewohnheit verwände- §. 1 z. Ehe wir diese oben /. 6. berührte erste Betrach¬

tung

nicht änderst als wie schöne Früchte in einer güldenen
Schale weit annehmlicheranzuschauensind/ als wann sie
in einer höltzemen oder indenenSchü-sel aufgesetzt worden.
Aus denen ^mkosikuxcl.^c^soll er so!che erwchlen/ die



E rsten Theils / Erster Abhandlung / Erstes Buch. 5,
tung Wessen/ flhrenwirdemlnform.wrj noch zweier- Gemüter an einerley binden wolte. EinigerRath aebet

!5' dahin/ daßman zum Gebet ( worunter alle übrige Lici.
Geinute. Erstlic«) s»llu d^ ll unI der Gotr^lig^eit pie»cis und Übungen der Gottseeligkeit daheim und in
vor allem und bey allen 5mäns treiben: Mit dem Gebet die öffentlicher Versammlung begriffen werden) vier / >u
Informzuonjedesmal anfangen und fchlieffen.Seiilevjsci- Nkahlzeitendrey / zur Erblichkeit und erlaubter
pu. in. den Grund-Art-cu In des Christlichen Glaubens weil zwey, zu.n SchlaMbe^^
unterrichten / und dabey überall deren Gebrauch und An- Stunden anlegen solle. Ein anderer bat seine Meinuna
Wendung zum gottseligen Leben zagen. Mit denen Lo.i- in nachfolgende zwey Vers-Zeilen verfasset -
trovcssien aber / so dabey vorkommen / soller behutsam Sepcem bor^ormi, rr-5 orz. zccumbcäuzbus
ond sparsam umgehen / von denen alten / von so vielen LxHzrizreäuzz. clzquecieccm liucliiz
5-culi. her nunmehr erlofchenenen Atthümern aber lie- Nach deren Inhalt man siebenStunde schlaffen / drey
berallerd-ngs stillschweigen / damit ihnen bey ihrem un- beten/zwey speisen/zwey spatziren geben/und zeben studiren
vollkommenen/uä.c.oh,edurch n.chc viel eher einige solle. Wobey man was anstand,g ist/erwehlen/oderi,ach
pu!enundZwe.ffelm6Gewissm gejetzt/ als die Wahrheit seiner Haushaltungs Beschaffenheit ein und anders aw
d^»"'bKget werde. Hiebey soll er v^ allen ,org^ derst ordnen und eintheilen kan. Und so viel mag einem
ge Auss.cht haben/ daß s.e mit liederlichen Gesmdle.n/ übel- Vatter von der Beschaffenheit eines m wissen
gezogenen Gassen--Buben / berüchtigtenleichsertigen genug seyn. ' "
Weibes -Volck nicht umgehen / und zu groben Sitten §.16. Es ist aber noch übrig/ daß er auch wisse / wannundLasternverfuhretwerden/sich dabey desalten Schul- er seine Kinder in dieSchulen sendenwill/ welche Schu«
Spruchs ermnerend : (Zu. prokc.r in lk-ris Sc äcäcic le er dazu erwehlen / und wie er sich gegen die ?r-ecepr°.
in moribus . Plug äckc.r qu»m psokc.c Daß nemlich rcs seinen Kindern zum Besten auffuhren solle: hie soll

derMlge/ der an Gelehrtheit zwaber dabey an gu- mich die Arbeit und Mühe nicht verdriessen / daß ich den

renStttenabnehme/mehrab alszunehme. Inhalt eines notbigen und' nützlichen Unterrichts / der
§ 14 Zum andern / weil der und Gebrauch zu Leipzig ohne Jahr und Namen des ^.rkmi/gedruckt

überall und bey allen Dingen das ineiste thut / und denen- ist/ so viel daraus zu unseren. Vorhaben nöthig ist / um deck
selben einen rechten ttsb.rum und Vollkommenheit gibt/ sonderbaren darinnen enthaltenen unserem ^weck vor-
sosoll er seine v^.pul. die dazu ruchtig worden / nicht trefflich dienenden Nutzens/ in dieKürtze zusammen ziehe/
allem m Lateinischer Sprache .nform.ren / sondern auch und dem Christlichen Varter mittheile! Nachdem nun
alles / was er mit ihnen redet ,n solcher Sprache / mir dieser unbenannre den Vatrer seiner Schuldia-
ihnen reden Den Nutzen wird die Erfahrung selbst au- keit nach drücklich erinnert/ daß er sein Kmd so balde vonamschemlicherzeigen/ als man davon reden oder schreiben der Wiegen an / so bald es ansangt den Gebrauch s'inee
kan. Der gelehrte Hm ^-cksel ä- kion«,Znc. welcher Vernunffr nur ein wenig zu zeigen / so wol für feine eiae-
hierinn unter andern zum Exempel einer loblichen Nach- ne Person / als durch andere 5» schleuniger Ausarde.F
folge angeführt zu werden pflegt / ist von feinem tung des Verstandes ansühren solle.dagegen denScb^
5-verlmttelstsolcheZLxerc.ci.so wett gebracht worden /daß den der Nachlässigkeit derer Eltern / die.Ke Kinder biS

er in seiner Rindheic die Ä.ateinischeSprache so fer- ins zehende Jahr mit unnützen Gassen-Buben spielen/ und

tlg und gut geredet/daß auch die berühmte Redner Unfug treiben lassen/beweglich vor Augen qestellet/ auch
^^5"^ und ihm dasZeugnusgegeben/ dabey die unvernünfftige nichtige Einwürffe gegen folchs
daßjlesich/ mltchme m dieser Sprache/Sprache ftühzeitige Unterrichrung mit unumstößlichem Grunde

zu halten / schier gescheuet hatten. Weil nun dieJu- widerlegt hatte / so thut er hierauf diefe Frage. Wann
gend wegen ihres zur Frolichkeit geneigten l'cmpcr-i- nun ein Rmd so alt und starck worven seye/ daß es
mcnts nicht all zu eng emgefperret seyn will / sondern ne- ausser dem vaeeerlichen Haufe in eine Schule aeken
ben denen Scr.i-zugleich eine zulaßige Veränderung/ tan / in welche Schule der Vaccer das Rind thun
und die Gesundheit zu erhalten eine maßige Bewegung solle? Und gibt darauf diefen Unterricht:„Wann nun
des L.eibs bey zulaßlgen Spielen und Spazieren / es ge- .. Eltern in einem solchen Wercke begriffen sind / und für
schehe nun »m Gehen/ Reuten oder Fahren / erfordert/ .. ihre Kinder die beste Schule erwehlen sollen / so geben
so toll er sich solyer Gelegenheit hierzu nutzlich bedienen / .. dieselbe am sichersten /welche das erste und meiste Abst¬
und »eben der GOttfeligkeit ihnen zugleich einige Lr- ..hen aufdie öffentliche Stadt-Schule machen. Derer Ur-
ka.intnus undVorgeschmack von natürlichenÖin- „ fachen die ihm dieses rathen sollen / zehlet er bierneM
gen/von der Sonnen/Sternen/Thieren Gewach- folgende sieben.
len/Rräutern / u .d.g. gleichsam spielend in solchem " §. 17. Erstlich /eine öffentliche Stadt-Schule feye
Ojscurs beyzubringen trachten. von ordentlicher Obrigkeit/ die GOttes Dienerin ist/ ge,

^ is-Nachdem auch eme gute Ordnung / wie stifftet worden : Dannenhero seye die ?rzesumpnczn. die
überall/ also auch hier / viele Sachen die an sich fchwehr/ Vermuthung und das Vertrauen / es werde die Obria,
verdrießlich / und offt unmöglich scheinen/leicht/anmuthig keit aus Ä.ieb und «Lrwegüngihres hohen Amts
und möglich machen kan; also sollen auch hie nicht allem unddcrdaraufligendenVerantwortungsolche Leh-
die wöchentlichen Täge / sondern auch deren rer darein gesetzt haben / die zur Schul-Arbeit vor andern

Stunden ordentlich eingetheilet / und jedwedem geschickt und tüchtig erfunden worden sind. Zum anlTage und Stunden ihre gewisse Arbeit und Lc- vern/ weil über solche Schule von denen Scholarchen
clic>ne8 zugeeignet werden. Wie viel aber hieher undlnspeäiorilzusAufjichtgehalten/unddasZunehmen
oder dorthin davon anzulegen seye / davon muß die der Lernenden durch ordentliche Lxam-nz untersucht
Sewandnus derer Gemüts --und L.eibs 1 Rräffeen werde / so seye abermal die Vermuthuna/es werde von den
neben Andern Umstanden / die sich bey der Jugend Vorstehern ihre Ambts-Pflichtgenau in acht genommen
finden / die rechte eigentliche Zahl und Maß selbst geben/ werden/da sonst dieScbuld derÄersaumnusaufsie fallen/
deren daher ein vernunfftiger Vorsteher der Jugend und der Fluch sie treffen würde / der alle trifft / die des
viel sicherer nachgehet/als wann er ohne aufdieselbe acht HErm Werck nachlassg treiben. Dannenhero sie auch
tu haben / alles nach seinem eigenen Sinn ordnen / und die zum dritten Krafft ihres ordentlichen Beruffs / den sie
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von der Obrigkeit haben / in Erwegung / daß solcher
ZSeruffGöttlichseye / ihr Ambt redlich und treu ver¬
richten würden. Viertens / müste ein Vatter auch in Be¬
trachtung ziehen / daß in einer öffentlichen Stadt-Schule
die^rseccpcoresnicht nur alle ltuäiret haben / sondern
auch ein jedweder von dem Untersten biß zumOi
bersten »n der Begierde stehe/ seinen LollcZen / der den
Ruhm des Fleißes und derGeschicklichkeithabe/es
»n der Inlorm.irion . wo nicht zuvor / dennoch gleich zu
machen. Und diese nützliche Emulationund erlaubte
Nachahmung / treibe einen Mann nicht allein zur Ar,
bett an / sondern mache auch / daßerimmeraufgute
kletkoäen und L.ehr-Arten sinne/ durch welche er seinen
Zweck desto leichter erreichen könne. Und da müste ein
Varrer nicht dencken / ein l^Xcepror in den untersten Lin¬
ien brauche schlechte Kunst-Griffe/ wann er die Knaben
im Lesen/Schreiben / und im Catechismo unterrichten sol¬
le/ sondern gibt ihnen bey dem Letzten nur diß einige zube-
dencken: Daß derjenige/ der junge Gemüter im Christen¬
tum intormiren / und ihnen die Articul der seligmachen-
denLehre deutlich und in der Ordnung/wie sie in dem Wer-
cke unsers Glaubens richtia an einander hangen / beybrin¬
gen / die Biblischen Spruche verstandlich nach dem Sinn
des Heiligen Geistes erklaren / die Tugenden und Laster
wol beschreiben / und die zu einem ftommen und ehrbaren
Leben in Heiliger Schrifft und in der gesunden Vernunfft
enthaltene Ursachen mir einem Nachdruck und ins Gewis¬
sen schneidenden Worten vorlegen wolle/ mehr als le«
jen und schreiben könne / und die ganye IbcoloZie
richtig innen haben müste. Solte aber ein LollcZz in
einer solchen öffentlichen Schule irren / oder mit Vorsatz
von seiner Pflicht weichen / so solle der Vatter zum fünff.
ten betrachten / daß er nicht im Winckel sitze / daß man ihn
nichtsehen/ noch zur Besserung anhalten könne / dann er
habe sein Vber^aubt den K-Norem, und sey mitLol-
!-°ien auf allen Seiten umgeben / welche nicht dabey
fiille schweigen / und sich mir Willen fremder Sünden
theilhafftig machen würden. Daher gehe es auch zum
sechsten nicht wol an /^ daß in einer öffentlichen Schule
ein ?r-ecesZtor die Schüler in seiner Claße durch schlaffe-
rige Information und andere l'rz<^i^en über die Zeit
von einer höheren Claß zurück halren könne / wann ihn
gleich der Neid und die Gewinnsucht zu dergleichenUn¬
treu verleiten wolte. Endlich und zum siebenden gibt un¬
ser Christlicher ^umor auchzubedencken/ daß in einer öf¬
fentlichen Stadt-Schule die Kinder des Sonntags zum
öffentlichen GL>tteo-Dienste angehalten/und auf das
in der Kirchen angewiesene Chor / oder des Winters in
die warme Schul-Stubenunter die nöthige inlpeAion
eines ?rTceprons, und zu dem ordentlichen Catechis-
mus-Lxsmen zusammen gebracht werden können / durch
welche gute Ordnung und Anstalt gewiß viel Böses unter
dem GOttes-Dienste verhütet / und hingegen die Jugend
zum fieissigen Besuch der Kirchen bald angewöhnet wer¬
de : Ja es sey auch in einer öffentlichen Schule mehr
Gelegenheit die Schüler nebst dem innerlichenTriebe/
auch durch äusserlich« Reiyungen zum Fleiß anzutrei¬
ben : Zum Exempel: Es bleibt mancher Änabe über
dem Such/ weil er begierig sey in elne höhere Claß
geschwinde gefiiztzu werden : Der öffentlichen Kien-
nen äNuum > darinnen auch die kleinesten Knaben ge¬
braucht/und in grössere Lust mm Studiren als wol man¬
cher unverständiger Schul-Feind dencken möge / geleitet
und aufgemuntert werden können / ja noch viel anderer
Vortheil die eine öffentliche Schule vor andern hat/ zu ge-
schweigen. Hierauf macht Christlich gedachter ^urkor >,
diesen Schluß: Ob gleich keine öffentliche Stadt-Schu¬

le gefunden werde/darum der Satan Nichtsein Unkraut,
habe/und allerley Unrichtigkeitenanzustifften suche: So.,
könne sich doch ein Vatter vor GOTT / der ehrbaren,.
Weltund seinem Gewissen gar wol entschuldigen / wenn,,
sein Sohn in einer solchen schule / darin» ihn die Gött-»
liche Ordnung gewiesen habe / dennoch den gesuchten»
Zweck nicht erreiche.

§. 18. Aufdie Frage:Wie sich Eltern gegen den
c«pwrem ihren Kindern zum besten verhalten sollen? Gibt
er diese kurtz abgefaßte Antwort:Es verbinde sie GOtt und
ihr Gewissen/daß sie dem ^l-z-ccprori in der Auferziehung
ihres Kindes aufalle ersinnliche Weise bestehen sollen/
dann wer mit dem Kinde zugleich alle Sorge dem Lehrer
übergeben wolle /und in die Gedancken gerathe / das gan¬
ze Werck lige nun mehr dem l^-eccpron allein aus der
Seelen / sich auch hernach würcklich also aufführe / daß er
entweder nach des Kindes Wachsthum im Lernen nie¬
malsfrage / oder wol gar sotche Handel vornehme / da,
durch die Schul-Arbeir fruchtlos werde / und wol gar
verlohren gehe / den habe der Satan in eine Sünde ge«
siürtzet/ aus welcher beydes Eltern und Kindern ein unver¬
meidlicher Schade zmvachsen müsse.

§. 19. Er gibt aber denen Eltern / die dem Lehrer in
ihrer Kinder Erziehung helffen wollen / viererlei zu be¬
trachten. tLrstlich / sollen sie selbst für die ?rZ-c-plo-
rcs beten / auch ihre Kinder taglich für sie beten lassen;
dann weil die kluge Kinder Zucht ein nöthiges schweres
Werck GOttes ist / dabey ohne Göttlichen Beystand der
Eltern und Lehrer grössester Fleiß und menschlicheGe,
schicklichkeit offt zuSchanden werden müste/so sollenEltern
samt den Kindern / dem ?r»cepron durch ihr tägliches
Gebet die Hülffe und Segen zu erlangen / das Gebet nicht
versagen / sondern ihm das Kind/das der Teuffel auf der
gefahrlichen Lebens-Strasseaus einer Laster-Gruben in
die andere / und endlich in den Höllen-Pful zu stürtzensu,
chet / bey seiner sorgfaltigen Anführung zu seinem zettln
chen und ewigen Wohlseyn führen helffen. Sum an->
dern sollen Eltern nicht nur sich zu denen Lehrern allerley
Liebe und Treue versehen/ sondern auch ihnen solches 5»
erkennen geben / damit diese wiederum die Zuversicht
fassen können / daß die Eltern mit ihrer Schul-Arbat zu
frieden seyn / und zu Hause zugleich mit ihnen an einerley
Werck arbeiten wurden / welches Vertrauen ihren Fleiß
kräfftig unterstützen kan. Diesem nach müssen Eltern nicht
argwohnisch seyn/ sich nicht die Klagen der Kinder / wann
diese in der Schul nöthig gestrafft werden / bald in die
Gedancken verleiten lassen / ob habe es derl?r-ccsptoraus
^ff-Nen gethan: Viel weniger einigen Haß wider die gan¬
ze Schule fassen / oder die Schuld auf alle ?rTcepror«s le¬
gen/wann von dem einen irgend etwas ist versehen worden.
Es soll auch der Vatter nicht so bald Messen / daß es an
dem prseceprore lige / wann es mit dem Kinde nicht so
gleich oder nicht so gut / als mitseines Nachbarn Sohne
,m Lernen fort will / sondern vielmehr nachdencken / ob
nicht irgend das schwache Ingenium , oder die Nach-
lasiZgkeit / oder wol gar die schlechte Haus , Zucht
Schuldan der Langsamkeitund Versaumnus seyn mög-
te. Gleichwie nun die Eltern selber dem Lehrer alles Gute
zutrauen / so müssen sie auch drittens ein gleichmaßiges
Vertrauen in den Rindern gegen den ^r-ceptorem er,
wecken. Solches kan ein Vatter zuwege bringen / wann
er gegen seinen Sohn von dem Lehrer immer das Beste re¬
det / dessen Inform.irion, Treu und Liebe rühmet / und
ihn zur Ehrbarkeit und Gehorsam anweiset; wo dieses
Vertrauen zum Lehrer im Gemüte recht gewurtzelt ist/ da
ist aus solcher Hochachtung des Lehrers eine Begierde zum
Lernen mit gedeylichem Fortgang zu hoffen. Da hingegen
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derjenige Vatter der im Beyseyn seiner Kinderdie Schu- wann er sie / dieÄu^ur Vollkommenheit zu brin-
le verachtet / des ?r-Lccproris Fehler höhnisch durchziehet/ gen/ aufUniversteäten schicken will. Damit aber bep
und andere Feindseligkeit mercken lasset / seinem Kinde der ersten Betrachtung dem weiblichen Geschlecht weder zu

unverantwortlichen Schaden thut. Denn wie kan dassel- wenig zu-noch zu viel abgelegt werde / so lassen wir hie eini-
be etwas von seinem l^Xceprore lernen / den es im Her- ge unbetrügliche Säize vorangehen / die dem Schluß
zen durch des Vatcers Verleitung gering zu halten pflegt, hiebey richtige Maße und Mittel-Strasse zeigen können.
Daher auch Eltern / wann sie ja meinen / daß Ihren Kin- Es ist aber erstlich so gewiß/daß das weibliche Geschlecht/
dem ein oder andermal zu viel geschehen / und den weil es von der Menschheit keines LVeges auszu,
eepcorem darüber zu besprechen Urjach vorhanden sey / schliesscn / seine Fähigkeit / Verstand und Gedächtnus
solches also thun sollen / daß der Sohn ^nichts davon habe/ daß wir auch diejenige Spötter / die dochselbstvon
wisse / oder erfahren möge / damit seine Hochachtung/ Weibern herkommen / sie aber für keine Menschen halten
nicht aus einmal/ so ers erfahren solte / und zugleich mit wollen / nicht besser als unvernünfftige Thiere/ keiner Ant-
demselben alle Hoffnung gewünschtenFortgangsüber den wort/sondern nur Auslachens/werthhalten. Wir erken-
Hauffen zu fallen / in augenscheinlicherGefahr stehen mü- nen aber doch gleichwol dabey zum andern / daß der all¬
ste. Endlich zum vierten sollen Eltern im Werck selber weiseste Schöpffer in der Natur unter dem mann - und
den Lehrern und Lernenden stattlich unter die Arme greif- weiblichen Geschlechte/ so wol an Krafften des Gemüths
fen. Solches kan geschehen/wann sie zu Hause die Kinder und Verstands / als des Leibes selbst einen mercktlchen
sieissig über die Bücher treiben / ihnen/ wie oben §. s. an- Unterschied gemacht/ und insgemein davon zureden / ftF
gedeutet worden/ ?XäzAoZozhalten; wann sie im Ver- nesvordiesem zu wichtigern Dingen und Verricht
mahnen und Straffen fein übereinstimmen / wann sie tungen tüchtiger geschaffen habe. Wir wissen auch drie-
von Lehrern forschen/ wie / und worinn die Privat-Jnfor- tens/ daß es Göttlicher Ordnung gemäß / daß aliein das
mation und Zucht der Schul-Information zu statten männliche Geschlecht mit Ausschliessung des weib¬
kommen könne; in welchen Dingen ihr Kind am besten an- lichen öffentlicher Aemter fähig / wie denn namentlich
zutreiben feye / und wann sie hingegen den Lehrern hinter- dem weiblichen Geschlecht das öffentliche Lehren und Pre,
bringen/zu welchen Lastern ihrKmd zu Hause seine mei- digen in Heiliger Schrifft i. Cor. 14. Z4- und 1. Tim. 2.
sie Zuneigung zeiget/und durch was für Straffe und Ver- 12. nachdrücklich verborcen. So würde es auch demwelt-
Mahnung es am besten zu gewinnen sey. Der Nutz von sol- lichen Stand und zugleich dem weiblichen Geschlechte
chcm guten Verständnus unter Eltern und i^cepcoren selbst zu eben so schlechtem Ruhm gereichen / wenn es sich
istsogroß / alsgroß hinwieder der Schade ist / wann die der Rechts -Händel und mannlicher Verrichtungen und
böse Exempel zu Hause niderreissen / was der ?rTcepcm Lxcrcicien im Bereiten / rourmren / Fechten und der-
durch gute Lehren an den Kindern in der Schule ausge- gleichen annehmen wolte / als wann sich ein Mann durch
bauet hat.Nöse5Lpempel verderben die besteReguln. Ziehen/Spinnen/Vl?aschen/ Rlöppien und andere
Gleicher Massen schadet ein Vatter der Schul-Zucbt/ der weibliche Arbeiten weibisch und verächtlich machet? solte,-
nach seinem Kinde / wie es sich in der Schule anlässet/ent- wie es dann von beyden dißfalls schon längst geheißen:
weder gar nicht fragt/oder wann er ja von dem erXccprcz. ^,przquiäemrclX.leäzpcz minus relo.
rc des Sohns Verhalten erforschen will / gemeiniglich ei- InäiZnumque viro, iübciere co»z colo.
nen Haß aufden Lehrer wirfst/ der ihmc die VDahrheit/ Diesem nach / weil das weibliche Geschlecht gemeinig,
aber deßwegenvon dem Söhngen nicht viel Gutes llch am Verstand schwacher / und dannenhervon den
erzehlet/ und darbey/ wie ihm zu Hause geholffen werden meisten Weibern wahr seyn mag: k^ulier ulcm mu-
könne/ gerreue Vorschläge thut. Darüber dann öffters lierem szpit. plcrumque äeiipir, daß der Weiber Witz/
geschiehet/daß sich i'rXccprmcs, aus Furcht solchen Haß der über der Weiber Begriffoder Verstand hinaus will/
aufsich zu laden / und die Gunst der Eltern zu verlieren / gemeiniglich ein Aberwitz sey; in deren sie denn ihren ori
dabin verleiten lassen / daß sie der Wahrheit und ihrem ei- deutlichen BeruffHaus zu halten/ entweder gar verlas,
genen Gewissen zuwider / die Wahrheit verschweigen / den sen / oder doch hinlässig verrichten / und schon solcher Ge¬
Eltern nach dem Maul reden undschmeicheln:Da aber der stalt ihrer WissenschaHzu mchrern Schaden als
hinckende Bote bald nach kommt / und eine solche Zeitung Yen mißbrauchen. Daher es denn geschiehet / daß unter
bringt / durch welche die Eltern betrübt / und die ersecep- hundert Männern/ weil sie sich Gehuisfinnen nicht in
tores beschämet / und zu Schanden werden müssen. Dar- hochgelehrter Runst/sondern in der Haus»XVlrrh,
um verständige Eltern einen solchen i^Xceprorem, der schaffe such-n/ sich kaum einer finden mögte / Vereine
ihnen die Wahrheit offenhertzig ohne Scheu sagt / viel- solche studirte Jungfer zur Ehe verlangen dörffre / die an
mehr für einen redlichen und gewissenhafftenMann hal- statt / daß sie aufihre Haushaltung dencken solte / koms-
tcn / zu dem sie sich alles Gutes versehen können/und dem nen liefet / und aus dem Vehorces konl'irc! und der-
lieben GOtt / daß Er sie durch Schmeichelei)und Falsch- gleichen etliche hundert galante Verse dichtet. Weilen
heit nicht verführen lässet / inniglichen Danck abstatten auch über diß dem weiblichen Geschlechte/ seine zum
sollen. So viel von dein Inhalt obbelobren Christlichen öffentlichen allgemeinen Nutzen des Vatterlands in ei-
Unterrichts / welcher unter dem Titul: iLines treuen nem öffentlichenAmte anzulegen nicht anständig
Vatrers GOtt^wolgefällige Vorsorge für seine lie- und erlaubt ist / so gehet unsere Meinung schließlich ins-
be Rinder, ans Licht gekommen. gemein dahimDaß die ^öhne ordentlich« r IlVeise zu de-

§. 20. Als ich nun hiemit diß Capitel zuschliessen ge, nen 8mäiis. die Töchter aber zu Haushaltungs Ge¬
dachte / kam mir darbey noch zweyerley in den Sinn/ schafften und andern ihremGeschlechteanständtgenÄt-
welches ich vor dem Schluß einer Betrachtung würdig beiten angewöhnet werden sollen/ damit auch dißfalls in
acht. Das erste betrifft die Töchter insonderheit / wo- der Haushaltung alles ordentlich zugehe / und ein jegliches
bey / weil hievon den 5mäiis der Söhne nach Anzeig der in feinem Geschlechte/ wieesberuffenist/wandele. Was
kubric dieses Capitels allermeist gehandelt wird / die Fra- aber ausser ordentliche hohe scharMnnige Inzeniz in
ge vorkommt: Ob dann nicht auch einem Weibesi diesem Geschlechte besonders betrifft/ da sey ferne / daß
Bilde das Studiren wol anstehen solte ? Das ani man solchen die 5ruäi- widerrathen / und ihre Heroische
der« betrifft die Vorsorge des Vatters für seine Söhne/ Gaben / die man vermitelst derselbenvielmehr erwecken
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solle / an dessen ^carr mit Vorsaiz dampffen und ersti¬

cken wollte. Will sichs denn schon nicht schicken/daß sie sel¬

bige in einer öffentlichen ?ro5ess>on anwenden / äilpmi.

ren und etwan Loll-gis halten dörffen / so bleibts an ih¬

nen doch gleichwol untadelich und unverwehret / daß sie

damit in ihrer Haushaltung zur Unterrichtung ihrerRinder dieselbe allermeist aufden Fall/ da sie rvlttiben
werden sotten / desto geschickter regiren zu wissen/ nicht
weniger auch ihre Gebühr/ die sie ihrem Manne und sonst

jederman schuldig / desto vernünffriger abstatten zu kön¬

nen / desto mehr Nutzen schaffen; insgemein aber zu
GDttes L.obe und des allgemeinen Nächsten Aufer¬
bauung dann und wann bey zufälligen Gelegenheiten/
auch wol in öffentlichen Schrifften/ nutzlich anlegen
können.

§.21. Was bey der andern Betrachtung die son¬
derbare Vorsorge eines Christlichen Vatters betrifft/

wann er nun seinen Sohn aus der Seadt» und ?>z!vial.
«Schul , ausdie hohe Schul / die man eine ^czäemie
oder ^mverlltatzu nennen pflegt/ schicken will/ so beken¬

ne und glaube ich festiglich / daß in der ganzen Aufcrzie-

bung vön der Geburr biß an solche Zeit nichts zu finden/

daß ihme mehr Sorge / Angst undRummer als eben

dieses geben könne; und so das Sprichwort: Daß kleineAmder kleine / grosse Rinder aber grosse Sorgen
macken/ bey der Erziehung einmal wahr ist / so achteich/
daß es hiebey gewißlich doppelt wahr seyn müsse. Denn

daß ich derer Unkosten / die hierzu gehören / und einen

Vatter erst in seinem Alter/ darinn er ihrer selbst zu einem

Zehr-Pfenning wol bedörffce / offt in Mangel und Schul¬

den stecken / nicht gedencre/ so solteihme die Hautschau¬

ren/ wann er betrachtet/ wie er gleichwol nicht versichert

seyn könne / ob ihme sein mit Sorg und Fleiß biß hiehex

wol erzogenes Kind / welches er gesund mit geraden

Medmassen hinaus sendet/ nicht etwan als ein verruch¬
ter Mensch/ und dabey krumm und lahm gehauen/
odergestochenwiedernachHauskehren / oderwolgar

allerdings die betrübte Post kommen werde / daß sein

Sohn im vucl! und Balgen / um Ä .eid/ Ä.cben und

zugleich um seine Seele kommen / und zum Höllen-
Brande worden: Wie denn gottselige Manner/denen der

Schade Josephs dißfalls zu Hertzen und Gemüthe gestie¬

gen/ schon langst über unsere Universitäten dergleichen be¬

wegliche Klagen zu führen / Ursuben genug gefunden ha¬

be»? / (und wolte G Orc! man finde zu unsern Zeiten keine

mehr) daß an statt / daß sie die geseanete und dazu ihrer

Stifftung nach gewidmete Werckstarte seyn sollen / auf

welchen junge Leute in Lruäirion und gmen Christlichen

Sitten zu öffentlichen Aemtern in allen Standen vorberei¬

tet undzumWerck des HErm zugerichtet werden folten/

sie bey nahe ein Sodom und NOerckstätte desSarans

worden / darinn allerley Arten von Greueln/ dergleichen

sonst kaum gefunden werden / zum Exempel/ Fluchen/

mehr als bestialisch Sauffen/ schanviren Unzucht/
Rauffen uno Balgen so gar ohne Scheu getrieben wer¬
den / daß man auck in solchen Schanden eine «Lhr und
Gravität suche : Und zugleich unschuldige gute Gemü¬
ter / weil sie sich solcher Greuelen nicht theilhafftig ma¬

chen wollen / schimpffer / sich durch allerley an sie gesuchte

Ursachen an sie reibet/ und in dergleichen Sünden Unge-

legenheitund Handel wider ihren willen unverschulde¬

ter Weise Hinreisset: Daß man daher nicht ohne Ursach auf

die Gedancken gerathen mögte: Ob nicht vielleicht derMißbrauch ärger und so hochgestiegen / daß der
rechte Gebrauch / wozu sie gestiffret sind / dafür
kaum mehr erkennet wervcn, oder wiederum empor
kommen könne?

§.22 .Nachdem es aber jetziger Zeit fast durchgehends

dahin gekommen/ daß kaum jemand / solle er auch sonst ge¬

schickt genug seyn / zu solchen Aembtern/ bey welchen die

üruciiz und ßrzäus cioäiorzlcs erfordert werden / gelan,

gen kan / der nicht vorher eine gewisse Zeit auf Universi¬

täten zugebracht hat: Und es neben dem auch unbillig

seyn würde/ so man um des Mißbrauchs / ob er schon aufs

höchste gestiegen/den rechtenGebrauch/und was sonst noch

gutes und nützliches daraufzufinden/zugleich mit venverf-

fen / und das Rind zusammt dem Bade/ wie man sagt/

wegschütten wolte. So soll der Vatter nebst hertzlichen,

Gebet zu GQtt / welches wir »hm ais das wlchrixsi«
in diesem wichtigenVl?erckezu forderst rathen /nach¬
folgenden Unterricht mercken. Erstlich soll er dieses wichti¬

ge Wcrck/ weder zu frühe noch auch zu spate vornehn»en.

Geschiehet jenes / so ist die Gefahr dabey so viel grösser/ als

schwacher der Verstand und das juäicmm bey dem Soh¬

ne ist. Dann weil ein junger Mensch in seinem Glauben

und Christentum noch keinen genügsamen und festen

Grund gelegt/daß er Licht und Finsternus/ Jnthum und

Wahrheit/ das Gute vom Bösen / wie es seyn sollte/ un¬

terscheiden kan / so lasset er sich zu denen Lastern / worzu er

ohne dem selbst geneigt ist/ leichte verleiten / daß er frem¬

der Nationen Laster / die er aufUmversitaten findet/viel

eher als deroselben Tugenden mit nach Hause bringet/ wo¬

zu ihm die Freyheit in der Fremde / weil er keine Bekann¬

te/ vor denen er sich scheuen darff/ um sich hat/wer etli¬
che Gelegenheit und Vorschub gibt. Mit denen 5m-
äüs selbst kan der Fortgang bey so schwachem /uäicio eben¬

falls nicht anders als schlechte seyn: Indem der junge flüch¬

tige Sinn / alle Aufmercksamkelt / welche bey allen

Dingen / die ein Nachsinnen und Aufmercken erfordern/

nothwendig ist/ hindert/ und dazu inczpabcl und untüch¬

tig macht. Anderseits aber soll der Vatter auch nicht gar

zu lange warten / damit der Sohn in seinen einheimischen

Sitten und Verrichtungen nicht veralte / da es solcher

Gestalt mit denen Sprachen/ Xxerckien und anderer

Concluirc gemeiniglich schlecht fort will. Zum an¬

dern soll ein Vatter / ehe er sich hiebey etwas gewisses ent-

schlicsset /auf seines Sohnes 'Icmpcrzmenc und Gesund¬

heit nicht geringe keklexion und Absicht machen /und vor¬

her wol überlegen/ obs rathjamer sey / denselben auf die

nächste Universität / oderin die Ferne zu senden: Ober
die Veränderung der L.»fft/ Speise und Trancks
ertragen könne/damit seine Hoffnung ihm in Welsch land/

Hungarn und begleichen Landern nicht erlösche und ver-

lohren gehen müsse. Zu dem Ende er auch zum vierten

auf einen qu-Mcirten und erfahrnen Föhrer und
Stuben 'Gesellen bedacht seyn soll / oder ihn zum wenig,
sten an rechtschaffene Leute aus Universitäten entweder

selbst recommenäiren / oder so er keine kennet/ oder sonst

in dem Stande es thun zu können / nicht ist / durch einen
guten Gönner und Freund rccommenäirenlassen/
welche er in allen wichtigen Dingen zu Rath ziehen / ihnen

von seinen 5ruäüs Rechenschafft geben / und / etwas böses

vorzunehmen / sich vor denenftlben scheuen müsse. Weil

aber die That es nicht ausweisen will / daß die Lmäicion

und gute Sitten nur in fremden Landen / sondern viel¬

mehr durch gute Unecrnchtungen in einem Lande wie

im andern erlernet werden mögen / so soll er Fnnffeens

nicht meinen/ daI er seinen Sohn nothwendig in die Wei¬
te ausUniversitaten hinaus schicken müsse/ und daß er ihn

von dannen viel gelehrter / als wann er in der Nahe studi-

ret hätte/nach Hause kriegen werde: Vielmehr hat er hie¬

bey zu bedencken/ daß / wie in ftemden Landen und be¬

rühmtesten grossen Universitäten offtmal viel tugendhaff-

tes/ so nachmals dem Vatterlande nutzlich seyn kan/anzu-

treffen/



Ersten Theils / Erster Abhandlung Erstes Buch.

sorgen stehet / ms Vatterland zu desselben Schaden ac- niü^Un^
meiniglich gebracht werden. Reche und vermögliche El- ^ dÄn,? >n 0r,t.
lern/ die ihre ^ohneunter der Aufsicht und O>r?cdon eines in trübsel'aen ^uin sonderbaren Trost
ordentlichen Hofmeisters m fremde Lande und auf Univsr- ^ ^ und l'lm.uz sun-or
sitäten schicken wollen/ weisen wir in das erste Buch des treibuna s'ne /
andern Theils/ als woselbst sie5usammt dem^sfm-? n n?das
stcrundvesse., Unr-rg-ben-n/die hiezu noth,g?Anwei- Schu m eme?Man^^"d-te: dahero ferner Ml Z
sung finden können. ^ "f" emen Mantz. Garten des gemeinen Wesens

§. -z. Wo nun forgfalt-ge Eltern den Zweck ihrer welche das aemäne gezogen würden/

Erziehung nn Segen GOrres bey ihren Kindern erreicht/ Qrc^r liiÄosl ^ ^ ^baltei? wissen. V. ?cc5.undmit Keuden den Tagerlebet/ daß ihre angewendte num 2 da5^^ /ur. univ^ zl.z.
Sorge und Kosten gleich einer gluckfeellgen Saar zu einer KinderÄ/Ä bewundern / wann Eltern ihre
gesegneten Erndte gelungen / und wol gerachen P / so auftrÄen Ä KMen und Wisse,sschasstm
sollen sie nicht verge,,en/solchesals eine sonderbare Gna- lcr^'qsvrbndet v 1??^ ?? Recht der Nalur al-
de und die höchste Glückseligkeit / die ihnen in ihrer si nu^ wann
Haushaltung hat begegnen können/mit hertzlichem Danck u at au , n ..'^ s^ ^ ' ^p-c-tat und Fähigkeit hier,
gegen GOtt/ von dessen Gute alles Gedeyen hierbey her- beglückten Vorhaben einen
geflossen / erkennen / dabey denselben ferner um seines wel / ^ davon die/enige zu lesen,
«>MW^ndMdru,,ganruff-n, da» solch? Qk W S-M-b-n/al« «
zuforderst Ihm zu Ehren / dem gemeinen Besten zur Auf- Ä ^ ^ 5
nahm /und mithin .hnenselbstzurFreudeund Ergötzung lvk.lt'c 1 ^ c » ^^"^.^.2.00-.
in ihrem Alter / und sonderlich ihre Augen desto getroster dem ^ ? welche zu finden bey
dermaleins Messen zu können/gereichen möam.Dieie- ^ '^0?
nige Eltern aber / die an ihren ungerathenen Kindern alle
Sorge und Zucht mit betrübten Hertzen und thranenden §. 20. Sie aber fdie ^ik-n> f.-..
nassen Augen als verlohren und umsonst / ja zu ihrer Mi- "le -^>ewer) für keine
dergrössererStraffe/geschehenzuseyn/vorAuge^ ^ halten wollen.
mG'n: Denen kan gleichwol solche ihre Sorge / in deren ^ bl? Weiber Menschen ? kan
sie nichts/ was zu ihrer Erziehung nöthig war / unterlassen/ « /was bereits Hieroben ^§.^.^5 m
in solchen ihren recht-schmertzlichen Leide einige süsse Ruhe angemercket worden.
in ihrem Gewissen/undEntschuldigung^ ^cl eunci. ^ verk .
richte geben; dessen Gerichte sie auch in denen betrübten kvcb wissi.n auct) drittens !c.
Fallen / da sie hie mit zeitlicher Schmach und Schande/ ' ^ weltlichen
dort aber bey nicht erfolgenderBekehrung mit ewiger Ver- "
dammnuß nach dem Verdienst ihres Ungehorsams belob- b" weibcr von mannlick?«»,
net werdensolten/ als gerecht und heilig verehren/ dabey Aembtern .iltsgestbiofft» da-
aber mit Gebet / Flehen und aller ersinnlichen Weise / sie ^ ^ Anmerckungen über den 6, §, des VI Capi?
zuqewinnen nicht müde werden / oder ablassen sollen. Da
hingegen sorglose Eltern/die ihre Kinder selbst verwahrlo- eunö. §. verk. Was aber ausserard-nf ,^-
set/esn.emandenalssichselbst danckenmögen/daßsiein hohescharUm-iigein^m. L<c ^
ihrer nachlässigen Zucht eme solche Saat getban / davon ^n c.i«I»su8 oder ^ V. --

sie eine Erndce solcher Fruchte mit bösem Gewissen vor ilv ^ nen / ^ v ^ ^ Weibs - Perso,
"F? ^ "?'»-»s Schaiio- und den dm m V.H. ^Fli/chjM°on>>,rmKmd-rnerlcht:w-lchersichauch/w»'

Nicht rechtschaffene Buße folget/ in die iLwigkeie hin- § 21

ZSWWMW

ReM-Mmerckungm.
Vsi? « « A/welches ossr aus schnöden und nichtigen Ilr^chen/undCap. VIII. §. 1. Sc 2. - wegen eines einigen und geringen Schimpff- Worts/ da-

W dem W.sm an MM-n und gk

auch La^uuö u^unehmen / daß unkeltveilen cllp ichimp !?una Mitnichten perlckeknieri^ii / i» 1>. >1,».
ch«naIS«m-,wa-n-u.,d°chgwss-S-raffauftr- b-r-i-UÄnin"M

M«»SSSM

d««m/chrm Bunds-TAwffm/ s» v«n chnm abgchllm chr!ichmN»men^ -in- schändlich-TW-dSrbÄn/H cd»-



DesttugenundRechtS'-verständigenHauSVatterS
( dergleichen aber hier nicht anzutreffen)allerdings erfor- get / vornehmlich / wann sie zugleich mit Vieh - abdecken
dertwerde/pcrj.i.§.s.ff.6cpoltul.I.s.5.1. ff. ciecxrrs- zuthun haben: weßwegen ihnen dann vor diesem schon dit
vrä. coznir. 1.14. L. cx quib. causis infam. irrog. /.äci. Römer das Burger-Recht nicht schencken woltm / son,

Lzckov. sä Ireurl. ric. äe kiz, qui nor. infam. rk. 4. lir. dern sie musien ausser der Stadt wohnen / wie bemerket

Lpecul. I-ib. z. cicnoc. crim. §. z. num. 2. Le I^uciv^eli. clils. Kofm. ^ntiqui^c. Koman. iid. z. c .48. in 6n. Und dieset-ä Ink. 17. rk. 8. lir. v. welche That entweder durch die ist auch eben die Ursach/warum der Kayser Carl der Fünff«
Gesetze selbsten bemercket/ oder derLcnfur ehrlicher Leute te in der Keformauon guter Policey cie ^nno iszv. unte»
überlassen wird / darunter jene Ehrlosigkeit / infamia ju- der Kubric von Nachrichtern: denen Henckern einen son,
uz, diese aber infamia f-Ni genennet wird. vici. I)v. derbaren Habit/daß sie von andern erkennet werden kön,

eommunircr aci tit. cie kis. qui noc. infam, woraus dann nen/ zugeeignet/ damitnemlich nichtjemand ohngesehril,
»iel unter denen Rechts - Lehrern Messen / daß derjenige / deren Lonvcriäcion und Umgang gerathen mochte /
welcher etwas bey Schelmen schelten versprochen / im Fall welche / dem gemeinen Wahn nach / einige Macul / ja so
des nicht Haltens deßwegen nicht alsobald für unehrlich gar bißweilen die Ausschließung aus der Handworcks«
zu achten / anerwogen das Versprechen / welches Hier al- Zunfft / nach sich ziehet / welches aber höchst-unrecht ist; da«
lein in Betrachtung kommt / nicht für schändlich gehal- hero dann recht und wol kickccruz p. 2. ciec. 50. num. 20.
ten werden kan; Und ob man wol einwenden könte/ daß Lc seqq. lehret / daß ein solches Scacurum nicht gültig seye:
das Versprochene nicht halten / schandlich genug seye/ so wiewol die gar zu grosse Vertraulichkeit/ so man mit der«
ist doch zu wissen / daß eine solche Lonvenrion und i^Aum. gleichen Personen pfleget/ nicht zu loben/ und von diesem
so wider die guten Sitten lausset/ ( für welcherley diese / Fall ist das ?r-juäicium oder die 5enrentz zu verstehen,
davon hier gehandelt wird/ so viel die mit angehängte welche L ->sp ?ovius anführet in ?r. Qim. <zu. 1Z7. ».59.
Verpfändung des ehrlichen Namens betrifft / zu achten ) Es sind aber in allen diesen Fällen die Gebrauch und Ge«
in denen Rechten für nichtig gehalten wird/ wie zu sehen wohnheiten der Städte / welche sehr unterschieden sind/
«X !. I s. ff. cie Lonciic. Inltic. 1. 27. §. 4. ff. 6c paA. öc cap. vornehmlich anzusehen/ nach der Erinnerung 5rr/ckii in
non eti okligacorium äc K. /. in 6. ^.ciä. I^arquarcl. kreker. us. moci. ?». I-ibi z. cic. 2. §. 4.
<je fzmz. 1^. z. c.z.^/eknei . in obl! prsÄ. voc. bey Schelmen Diese Macul aber / davon bißher gehandelt worden/
schänden, öl all-Aariapuä Covzrmv.l'om. 2. variar. relol. ist personal, und hanget solchen Personen / die dergleichen
l-lb. 2. c. 2' num. 8- wiewol eben auch nicht zu läugnen / Sachen verrichten/ allein an; läßt sich derowegen aufihr«
daß derjenige / welcher mit dergleichen kxpreili »nen etwas Kinder / die mit solchen Sachen nichts zu thun haben / kei,
versprochen / und keine rechtmäßige Ursachen das Ver- nes Weges cxrenciiren / arZ. 1.22. L. äc pccn. Larp^o?.
sprechen zurück zu ziehen/anführen kan/ beyehrlichen Leu-- p- zDec.iiiuttr.298-num. 14. Lcl^cv. ?. 5. ci-c. nz.n.
ten IN Miß - Lreäll gerathe/ so daß hinfort auf ihn nichts 7. weßwegen dann die Kinder derer Hencker von Hand«
mehr gehalten werde: Vici. ^.mon. ^crinZ. cie kiäejuss. c. wcrcks-Zunfften mit Recht nicht ausgeschlossen werden
19. num. I s8- ?rcker ci. lüt). z. c. 8. num. 60 Lc icczcz. Lc mögen: Also lehret Kickc. ciec. 80. num. 2s. Knipsckilä.
Oisp. ?ecr. Müllen äc oblißacione lud infamia Lcc. bey lic t^ivir. Impp.I^id. s. c.2. num. j-A. Larp?. p. 2. ä«c. IIZ.
Schelmen schelten. :c. wie dann auch ein solcher nicht davon zu treiben / welcher

Aus eben diesem Fundament / daß zur so genannten eines Büttels Wittwe zur Ehe genommen; also lehret
Ehrlosigkeit eine schändliche That oder Verbrechen erfor- Larp?. p. 1. ciec. iz. kScr/ck. inus. moci. v.i.ib. z. ric. 2«
dert werde / ist ferner dieses zu folgern / daß weder die H 6. Lc ^ckian. Lajer. in'Ir. cie LoUc^. opi6c. csp. f. §.4.
Scharss- Richter oder Hencker / noch die Büttel und in 6n.
Schergen / eigentlich zu reden / für unehrlich zu halten: in Endlich fliestet auch aus dem vorangeführten Fund«,
Erwegung die kxccurion Peinlicher Sachen oder die Er- ment dieser Schluß/ daß die/ so unehlich gebohren / eben,
greiffung der Ubelthäter nichts schandlichesin sich halt; falls für ehrlos und inkm nicht zu achten / anerwogen sie
dann wann es keine Schand ist den Ubelthäter zum Tod selbsten keine schändliche That begangen/ ihrer Eltern Mis«
zu verdammen/so kan es ebenfalls ihm den Tod anzuthun/ sethat aber ihnen so viel nicht schaden kan / daß sie aller,
oder auch denselben zu ergreissen/ und vor den Richter zu dings für ehrlos und infam zu halten wären : vici. c-n.7.
stellen / keine Schand auf sich haben; Dahero dann bey ciiü. 56.1.7. L. äc narur. lib. i. z. §. spurlos 2. Lc 1. 6. vr. ä.
denen Juden keine so genannte Scharff-Richterwaren/ äe vecur. ^clcl. IkominZ. ciecis48. Lc ?zl-or. rraäl. ci»
sondern es wurden die Ubelthäter entweder von dem nork.öc spur. c.sf. wiewol sie sonder alle i^scul nicht sind/
Volck seWen / oder von denen Aeltesten hingerichtet/ viä. sondern unter die verachtetePersonen gezehlet/undsolchem
Nepper explzn. k^oüic. I^ib. s. czu. 7. ja von der Stadt nach zu Handwercks-Zünfften nicht gelassen werden. V.Reutlingen in Schwaben gelegen/erzehlet man/ daß die- veur .2z. vcr52. c.iz.X. czui 51. iinrieZir. I. z. §.2.ff.cle
ses vor diessm der letzte unter denen Raths-Herren verrich- vecur. ^.ciä. ?zjXvr. c.i. Csrp?. p.z. c. 10. cief. 10 »zkn.zä
ten müssen; Vici.Lamerzr.^jor. sukci^Lenr. I.rzp .76. Lc v^esenb.zä r!r.?r. äekis,czui nor. infzm. n. z. verb, infzmi,
8rr/c^. in us moä. I-ib. z. ric. 2. §. z. dergleichen C ^em- 5säli. Li ^cirian. öüjcr. äe ColleA. Opif. c. s. §. z. Aus wel«
pel mehr bey dem 5pcicleiio zu finden in lpecul. sur. voc. chen allen demnach zur Genüge erwiesen / daß zur Verlieh,
Hencker :c. welches alles nicht hätte geschehen können / rung des ehrlichen Namens eine schändliche That/und zu
wann diese That etwas infames oder unehrliches auf sich der vorangeführten klacul eine verworffene und verachte»
hätte. Der Kayser ^enceslaus selbst hat einen Hencker te Lebens - Art / dergleichen die Hencker führen; oder auch
zu Gevattern gebeten / welches / wann es nicht ein sehr eine andere Ursach / als bey der unehrlichen Geburt anzw
glaubwürdiger ^.uckor, nemlich Lkriliopkoruz l^ekmann. treffen / erfordert werde/ zc.
in der SpeyerischenChronicki.it,. 7. «p.6o. erzehlet/ wir . -^5 .>», .

füremeFabulh-elten. 5.Daß lchdettnUnkosten/ diedarzugehören/
Obwohlen aber erst - angezeigter Massen die Hencker und emen Vatter :c. m Mangel und (Achul-

und Büttel:c. eigentlich zu reden / nicht für ">k,m. unehr, ^ stecken,
lich oder ehrlos zu achter» / so werden sie doch gemeiniglich M)Jt was für sonderbaren Privilegien uk Freyheiten die
heut zuTag für verachtete Personen gehalten/welchen eine ^^druciia versehen werden/davon können dieDv. weit-
Macul der Geringschätzung (i« vi« vor» mscuia) anhält läufftig gelesen werden ^Vuüi.Kabic,.L .n« Aiu» pro pacr-;



Allsonderheit aber Kickr. klick. Zrepkzni zliique plu
rcs zclä. surk. Icem ^zn5.cle^.czäem.öeckmznri. cleprivi-
jcz. ltuäia^ kebuf. inl'rsA. ejuzä. srAumenci. Letvlci. 6e
^caäcm. V^ilkelm Tricon. äe krcunäckerA. 1>. cle liceris
morswr.f.22Z.öc^rumX. ciiicurs. zz. öc ieq. Die
vornehinsten Freyheiten / welche denen/ so sich auf die
5c umgeleget/gegeben/und welche wir mit wenigen kier
anzuführen gedencken / betreffen entweder ihre Personen
oder ihre Sachen. Ihren Personen sind folgende Frey?
heilen gegeben; i.) Daß kein 5cuclio5us mir Schimpft'/
es geschehe darnach mit Worten oder mit Wercken / kan
beleidiget werden; dann so dieses geschehen / wird die Be¬
leidigung für so wichtig geachtet / daß die Obrigkeit auch
Ainbts halber ohne dißfalls angestellteKlag zu mquiriren/
und diejenige/ so sich dieses unterstanden / mit harrer
Straff anzuthun/gebalten ist/per cl. aucK.Kzdicz.L.ne trl.
pro p->cr. 2.) Daß sie nicht mit Kcprcllzlien oder Pfän¬
dungen ihrer Personen beschwehret werden können: 6.
z^ch. k->bira. z.) Daß sie in Bürgerlichen Sachen vor
keiner andern als ihrer ^czäcmifchen Obrigkeit/ so wol in
der Klag als Gegen-Klag / Red und Antwort geben dörf-
ftn; Ihren Sachen aber sind folgende Freyheiten zuge¬
eignet" i.) Daß von denenselbenkein Zoll gefordert wer¬
den kan/ä. zuck. idiquevO. Item kein Abzug-Geld oder
Nach-Steuer/ wann sie wieder von Univeriitäten abrei¬
st» / verstehe von denen daselbst erworbenen Mitteln; Ei¬
ne andere Beschaffenheil hat es mir ihrer Erbschaffr/wann
sie nemlich ausünjversitäten gestorben / dann von densel¬
ben sind ihre Erben das Abzug-Geld zuzahlen allerdings
gehalten. Icz äeciiumin (^onsü. ^rAenrorzr.rom. 2. conl!
47. c^u. z. idl: Daher erscheint / daß c>er Äucliosen Ver¬
lassen schafften / rvann sie nach ihrem Absterben ani
gcrretten wuden / Ver Schul - Freiheit ntche mehr
fähig / derowegen die Erben sich billiger Weis des
Abzugs »licht 5» beklagen oder 5» beschwehren ha¬
ben. ^66. Lpeiäel. in ^ciclirion. sä Le5olä. I'kes. pr. voc.
Student. Und 2.) daß sie die aufdas Studiren / Reisen /

- oder ^agiKci-s-Würde nützlich aufgewandete
und von ibren Eltern ihnen herbeygeschaffteKosten in die
aemcine Erbschafft nicht einwerffen dörffen / per!. so- ts.
tim.ercisc. l.Loncor^i. Chur-Bauisch Land-Recht 5ir.
19aber geringe Schanckung.Dec. llcä>.Zax.sO.Nürn-
bi.''.'qische l<cfc)rm!ic. 'I'ir. z6.^- I.z. aber was sonst: Atem
FranckfurtischeKe5oi Mir. p. 6. rir. s. also auch.
tvickc. ci. zuck. kzkir.i. Larp?. s>. z. c. 11.6ef. 17. Lcrlick.

num. z. öc 8cruv.Lxerc.2ci71-.z7.rk. zo-ibique
1 ^ Ex; wäre dann I.) daß die Eltern/um eine
Gicichheit unter ihren Kindern zu halten / dieses gewolr/
ct. I so. it. f-im. erciic. welches aber aus gewissen LonMu-
ren uMurhmassungen erwiesen werden muß / ange¬
ln ackt die Aufzeichnungsothaner Unkostenallein (als wel¬
che von allen Nissigen und embsigen Haus-Vattern
hauptsächlich deßwegen zu geschehen pfleget / daß sie wissen
mögen/was sie jährlich einnehmen und ausgeben) nicht
biniänglichgenug ist. Vici.kinc!(eirku5.ob511. in welchem
Fall jedoch der Sohn die zum Unterhalt gehörige Kosten /
und was demselbeneigentlich anhängig / abzuziehen be¬
fugt ist. Vicl.I^zkr>.zäXVelemk.ric.äecc>ilzr.n. z. Es wäre
ferner 2.) daß der Sohn selbsten em eigenes Vermögen /
welches der Vatter verwaltet / hatte / dann solchenfalls
gienge die Muthmassung dahin / daß der Vatter die
Studirungs-Kosten nicht von feinen eigenen / sondern
von des Sohns Gütern hergeschaffet/ 5rruv. Lx. 37. rk.
ZO. ex c. 2. Lzrp?. p. z. c. 11. äef. i z. Lc p. 2. c. 10. cief. 28.
Lckolr.zci l'ic.^äe collar. §. 12. Lrunner. äecollzc. c. 4. n.
79- Item z.) daß die Unkosten so übermäßig / daß die
übrige Geschwistert an ihrem Pflicht-Theil Schaden lit¬

ten. 8cmv. c. l. exc. z. ^clcj. Oecitl Lle^. Zzx. so. öl Krc-m^
berz. äe/ümpr. Scuciior. czu./. Und daNN4.) daß fotha-
ne Kosten Übel angewendet worden. !irA. l. 2 § 2. is. cle
L^ilzr. Kon. item. cap. Privilegium, clc s. in 6.
ürruv. c. I. exe. 4. XremberZ. 6e tumpr. liucl. ^v. l. in li»
mir. num. 47. Lc 4z. /^clcj. Kef. !^or. iupr. cir.loc. §. es
erfinde sich dann: Icem Ke5. Lrzncof. cic. Inc. 5, doch da sich
befinden, angesehen diejenige / so das ihnen zugeschickte
Geld nicht zum Studiren angewendet / sondern übel ver¬
zehrer baben/keiner Freyheit würdig sind. V. liraquell. ü,
1>. cessünre c-iu5z. lir. ?. num. 21z. 5eqq. Und so ZU dergle»-
chen Scbwelgereyen dem Sohn Geld vorgestrecketwor¬
den / ist der Vatter solches zu bezahlen nicht schuldig / son¬
dern kan sich mit der Freyheit und Lxcepcion und 5emrus
Loniiilti!Vl-iccäom.ini ( durch welchen Raths- Schluß
den Kindern einig Geld ohne des Vatters Willen zu leh¬
nen/ ausdrücklichverbotten/ und denen Darleihern alls
Wiedersorderung und Zuspruch versaget wird/ die Ursa¬
chen dieses Rarh-Schlusses sind zu finden in 5,7.1,^.
Huoclcumec>,c>ui ir>nl.potel5.und inl. l.i?. cle 8Lro
cecion. -läcl Chur-BairiscbLand-Recht p. l. tic.28. und
Nürnbergische Kcformzt. lir. IZ. 1^.4. äc s.) behelffen/
und mit derselben die wider ihn dißfalls angestrengte Klag/
ablehnen / cicl. II. Es wäre dann / daß jemand in gulec
Meinung dem Sohn auf Universitäten zu Bezahlung
seiner Kost/ Haus-Zinß/oder Bücher-Kauff/Geld gelie¬
hen / der Sohn aber solches ohnwMnd des Darleihers
übel angewendet hätte/ dann solchenfallskäme der Vat¬
ter/ in Erwegung der Darleyher eine gute Meinung ge¬
habt/ mithin nicht errathen können / daß der' Sohn das
vorgestreckte zu was anders anzuwenden Willens / so fern
die bierzu gehörige Maß und (^u-mrität nicht überschrit¬
ten worden/zur Wiedererstattung allerdings angehalten
werden/ srg.I .2. vcrb. zur in csmrcm pecuniim accepic.'
L. cle 8Lcc> Z^Izceclon. I.7. §. 1 l. ts. eoä. Lc I. l, 9. jun5l.
I. ulc. t?. cle cxcrc. ^äcl. Lnenck. äe privil, pnrenc
12. c. z. num. 26. öc!>cliür?. in LolleZ. I^nurcrbzck.ric.c^e
Lenzcus-Lonlülro IVizceclon.inrer. conrrnr. 'Wie dann auch
der Betrug und List des vom Vatter dem Sohn mitgege,ug ..
benen Aussehers oder Hofmeisters vielmehr dem Vatter/
als dem mir demselben conrrzk>renden Glaubiger / schad-
lich ist. ürz.l.s.pr.ts.äellibur. z^i.l. I.Z.9. üil. ulr.A.äs
exerc.

§. 22. Eine gewisse Zeit ausllmverlitäten.
5^Bwolen in den KaiserlichenRechten eine gewisse Zeit/
^nemlich s. Jahr dem 8ruäio juris vorgeschrieben /.wie
zusehen ex Lvnliir. OiAel^. prXmil^i. Incipir. Omnem
keipubl. §. 2. damit sie nicht dieser Freyheiten mißbrau¬
chen/ und immer gemessenmöchten : Vid. XVelemb. in
Zvolii». aä kckneiclev^. zci rubr. procrm. Iult. num. 9. Lc
lo.Iit.b. so wird doch beut zu Tag nicht so wol auf diese
Zeit / als aufdie (ZMiitäten/ Gefchicklichkeit und Lxperienz
gesehen. V. kecsu. clssmio 1654. §. Sintemalen
aber. 28. in Kn.

Z. ulr. Daß solche 5ruM ikme zu Ehren; dem ge¬
meinen Wesen zum Besten und Aufnahm. :c.

cs>Jeser End-Zweck wird am besten zu erhalten seyn/
^wann derjenige / so sich nach vollbrachten 5-uäüs zu ei¬
nem Dienst qualikcirt und tüchtig erachtet / einen ordent¬
lichen Beruff erwartet / und sich nicht mit Lauffen und
Rennen / ja so gar mit Bestechen und Schmieren/ und sol¬
cher Gestalt unordentlicher Weis / in ein Ambt oder
Dienst mit Gewalt eindringet / darbe» wir einem solchen
Menschen dieses zu bedencken geben/daß er in seinem Ge¬
wissen nicht ruhig seyn / mithin kemen Segen in seinem

H 2 Amt
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Des klugen und Rechts-verstöndigenHauS Vatterß
Amt haben kan/ wann erbedencket/daß er vielleicht an¬
dere/ so GOrr mir bessern Gaben ausgerüstet/ verdrän¬
get / sich aber selbst in eine solche mühsame kunAion und
Amt eingemenget/ welchem vorzustehen er nicht bzüznr
ist / anjetzo nicht zugedencken / daß er in einem solchen Amt
nicht ftey/ wie es ihm ums Hertz ist/ reden darff/ aner-
wogen er sich allezeit erinnern wird / durch was Mittel er
hierzu gelanget; zudeme wird er auch seinen kespettund
Ehr sehr in Gefahr setzen/ wann entweder seine Lallten/
oder auch andere / denen er vorstehen solte/dieses erfah¬
renwerden. Vici.8irzc.7. V.4 öc leqq. Jndemewir aber
hier einen solchen Menschen / der seine vollendet / er¬
inneren / daß er einen ordentlichen Berufferwarten solle /
so wollen wir hiemit die Anbietung der Dienste mir Nichten
ausgeschlossen baben/als wann zum Beyspiel ein Landes-
Kind seinem Fürsten und Herzn / oder seiner Obrigkeit/
seine Dienste anbietet / weil er nunmehr bey Ihnen seine
5ruäis ziemlich weit gebracht / sich hin-und wieder in Amts¬
und Regirungs-Geschafftengeübet / und seinem Vatter-
land für andern zu dienen verbunden seye/ welche Begierd
ihm seine Dienste anzubieten treibe/gestaltendiese Dienst-
Anbietung dem ordentlichen Beruff nicht zu entgegen ist/
V. I. I'imock. z.V. I. /vieler. zb Ebrenbach in
pzrckolog.c .7.§. 7. und einer Obrigkeit nichts desto min¬
der ftey stehet/ denselben/welcherseine Dienste angebotten/
nachdem sie ihn für tüchrig erkennet oder nicht/mit einem
Amt zu versehen/ oder ihn abzuweisen:weßwegen dann
vor diesem bey den Römern diese Art Dienst zu begehren
nicht verdorren war / wie zu lesen bey dem l'aciro 1.15.
^nnal. c. 2O. Ja es wurde denen Jünglingen und ande¬
ren / welche mir Diensten versehen zu werden / Verlangen
gerragen / daselbst noch darzu erlaubet mit einen, weissen
Rock angethan / herum zu gehen/und ihre Dienste dem ge¬
meinen Wesen bescheidenrlich anzubieren/welchePersonen
demnach von diessen weissen Röcken Lznäiclzri genennet
wurden. Vicl. 5uecon. in ^uzuü. c. s6. Sondern wir wol¬
len dieses nur allein von dem unmaßigen und unbescheide¬
nen Lauften und Rennen / anbey von der Erkauftung der
Dienste verstanden haben / welche Verkauffung so wol
der Weltlichen als Geistlichen Dienste (davon die letztere
Zimony, von dem Zauberer 5imone, der den Heil. Geist
ums Geld kauften wolte/ wie zu lesen ^Nor. 8- vers. 18.
genennet wird) in beyden Rechten verbotten / v. c. r. ff. öc

zcl 1^. )ul. äezmbicu. 1.5. L. )ul. repecuncl. I^ov.
Z.c. i.äc c.z.pr.Ll h. zo.c .6- 161. pr. Lc
czp. i. nec nc>n czn. 14. cau5 F. czv, 1. Lan. uz. c. r.
qv. 1. c. zZ. X.äeeleü. Lcr.r. X.äe Zimonig. in Erwe-
gung nichts schandlichers und dem gemeinen Wesen ver¬
derbliches / als diese Handelschafft / dadurch dasjeni¬
ge/ was der Tugend-Lohn seyn soll/um Geld verhandelt
wird / ersonnen und erdacht werden kan; Vici. I^lcr. ^
Ehrnbach in d/p-rekol. c.7. 2Z. num. 44. üc Lzsp.
^iegl. 6e oKc. juä. conclus.7. /. f. Lc sec^c^. Illulrr. On.
»Seckendorffim Christen-Staat/i-ik. 2. c. 12.§,6 wel¬
chem dann nicht zuentgegenist/was in l.un. L. äe suffrz-
ßiiz, enthalten / angesehen auf diesem l'cxc zur Genüge
geantwortet Otto ^abor cle luffrü^. pencop. z. §. I I.
Lc 5eqq öc peric. 4.9.2s. Ü! 5eczc>. Und obgleich HM ZU
Tag dieses alles in vielen Königreichen und Provintzen
wenig observiret wird / so daß ^rppr.zä F. II. ). cle
?. s. num. 4. üc krunnemznn. in ?rocelH Incjui5ir .c.9 .n .88.
ftey heraus bekennen / daß der beilsame 1-exsuIiz cte-im-
dicu heut zu Tag nicht mehr üblich/und ausser Straffsey;
hiernachstauch von Franckreich allenthalben bekannr ist/
daß daselbst die Dienste ums Geld verkauftet werden, v.

I^imn. in Kczn. (zzII.I.ib.2,c.c.9.foI.6l7.L!5ecj. ?Iotto-
m^inn. in k>3ncvAz!l. p. 22s. ^ornac. aci 1.1. L. cle oKc.

okkc. Li^bor. 6.1. un. L. cle suffrsZ. pericop.
4-/28. Zugeschweigen/ daß es auch einige gibt/ welche
diese Dienst-Verkauffung aufs äusserst äcfcnckren/ uni>
zu dem End unterschiedliche Gründe anführen / welche zu
lesen bey dem l^lcr zl? Ehrnbach in ttvpzrckol. c. 7. §.
2Z. Lc seqq. so wird doch dieselbige von den meinsten und
gewissenhafftesten Rechts - Lehrern als schandlich und
schädlich verworffen / welche den Mißbrauch unserer Zei¬
ten und diebißherigeverfluchtelolcrantz/durchweiche al¬
lerhand Arten Dienste zu erlangen/ in das gemeine Wesen
eingeschlichen/ nach Möglichkeit bedauren / Viä. pr^cer
OI). 5upr. zUcAzcos Lo^in. ?olit. lib. 6. czp. 2. /oäoc.'
Ozmkauä. pr. Lrim. c. i z i. ^nron. ^zttli. äe Lrimin»
aä l'ir.v.äe zmbim. lib. 48» Ut. 11. c.i,num.4. sliique
plures.

Unter welche Arten Dienste zu erlangen annoch fer¬
ner in gewisser Maß diese zu zehlen/ wann jemand durch ei¬
ne getroffene Ehe Beförderung erlanget: Dann ob wir
gleich dieselbige nicht schlechterDings verwerffen/fürnehm-
lich wann in gewisser Absicht ein 5r-,rurum vorhanden/daß
niemand diesen oder jenen Dienst erlangen solle/der sich
nicht entschliesse die hinterlassene Wittwe zu freyen/ (der¬
gleichen !>tzrurz wir auf gewisse Weis nicht für unrecht
halten / arA. I. ls. ff. äeLonäir. Lc äcmonlir. l .71.
coä. I. i.L. äeinltir. äc zrA. txsum. ulc. ver5.8. ö!
5cq. wann nur aller Zwang beyfeits gesetzet wird / per c. 17.
X. cie hoiM.) Irem / wann einer sich nicht dieses als einen
Haupt-Zweck vorgesetzet hat / nicht änderst als durch eine
Heurath befördert zu werden / fondern zu dem Ende sich
darum beworben / weil seine Lieb-und ^ffeÄion ihn dahin
getragen hat: angesehen nichr allein eine zur Ehe / sondern
auch einen Dienst zu begehren allerdings erlaubt ist: So
können wir doch diese Art/ durch eine Heurath befördert zu
werden / keines Weges billigen / wann einer dieses sich
gantz allein als einen End-Zwecksürgesetzet/mithin hierauf
gantz und gar kein Absicht hat / ob er die Person / um wel¬
cher willen ihme der Dienst angebotten wird / lieben / und
also den Haupt - Zweck der Ehe erhalten könne oder nicht/
angesehen dißsalls die Ehe/ als ein unordentliches Mittel
ein Amt zu bekommen / allerdings mißbraucht wird / da
dann kein Wunder/ wann dieselbe einen widrigen und
betrübten Ausgang auf beyden Seiten nimmet/ und bey¬
de Personen keine glückselige Stund in ihrer unglückseli¬
gen Ehe haben können / massen dann auch dieses ft:r gewiß
zu halten / daß solchenfalls GOtt / als welcher die Ehe zu
einem gantz andern End gestifftet/ seine Hand ab^und allen
Segen entziehet/ nicht anders / als wann einer im Hey-
rathen auf das blosse Vermögen und Reichtum gesehen
hat. Und diefer Zustand ist um so viel desto unglücklicher/
wann noch darzu die Person / so zu dem Dienst durch eine
Heurath befördert worden / demselben fürzustehen un¬
tüchtigist; allermassen hierauch das gemeine Wesen eines
schnöden und schändlichen halben leiden
muß; welches alles/ daß es auch heut zu Tag nicht zur
Genüge beobachtet wird / mit Schmertzen zu bedauren
ist: Also klaget äe czs. con5c.UK. 4. c-ip.zs.qu.4.
Ozmiisucl. pr. Lrim. czp. izi. ^.nton. ^lgcckXi ^e Lri-
min. tir. cle zmbiru. c. 2. num. z. Oan. I^eins. inlauä.
Lc 8>mon 5 (zroenev^cAen äe gbrvAZt. aä 1.1.§. i.ff
aä I^./uI. cie zmbiru. num. 2. Lcieqq. On. I^inck. in

Oils. äe Imperrarione oikcior. per mzrrim. per roc.
mzxilne verö csp. 2. 'ft
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Das

Das IX. Capitel.

Bon der Borsorge einer treuen Mutter für ihre TWer.
Inhalt.

§.l.OieAbsichtdieses Capitels, h.s. Die Tochter sind anzuhal¬
ten zur Reinlichkeit,h. z.Zu geschicklichen Geberden. H. 4.Zur
Haushaltung. h.5.Echamhafttlgkeir. §.6.Schminck/und was
der Gesundheit entgegen/ verbotlen. §. 7. Sind ohne Aufsicht
aufkeine öffentliche Mahlzeitenzu lassen.

§. !.
>Q wenig das vorhergehende Capitel/ wel-
^ cheö von der Vorsorge des Vatters für

seine Söhne namentlich handelt/die Mei¬
nung hat / daß die Töchter deßwegen sei¬
ner Vorsorge allerdings entzogen werden
solten / als welche der Unterrichtung in

Rünsten und VOissinsthaffcen nach obbeschriebmer
Maße eben wol fähig zu achten sind. So wenig soll
die Kubric dieses Capitels / die Mütter von der Vorsorge /
womit sie die Liebe an ihre Sohne verknüpffet hat / schlech¬
ter Dings loß machen / sintemalen sie die ersten fünffbiß
sechs Jahr ohne dem deroselben Vorsorge vielmehr als
des Vatters benöthiget / und in solcher Zeit von ihrmeh-
rentheils zum Neten / L.estn und in den Anfängen
des Christenthums unterwiesen werden sollen/ biß sie
endlich nach solchen Jahren allererst unter die Vorsorge
des Vatters tretten / davon im vorhergehenden Capitel
ist gehandelt worden. Nachdem aber die Mutter in dem
vorhergehenden siebenden Capitel ihre allgemeinePflichten
gegen Söhne und Töchter insgesammt ohne Unterscheid
zugleich mit dem Vatter finden kan/ so wollen wir selbige
hie nicht zum Überfluß und Verdruß wiederholen/sondern

sie nur einiger besonderer Pflichten/ darinnen die Töch¬
ter insonderheit unter ihrer Aussicht stehen sollen/erinnern.

§. 2. So viel nun das erbare Bürgerliche Leben be¬
trifft/ soll sie ihre Tochter erstlich zur Reinlichkeit am
L.eibe / an leinen und rvüllen Gewandt angewöhnen/
und ihnen auch in den ersten Kinder-Jahren nicht gestat¬
ten/daß sie nacketim Hembde / baarfuß/ mtczotcig<
ten Ropfe/ und ungestochcenen Haaren/ oder sonst
zerrissen / unflatig und zerlumpt hemm lauffen / weil ihnen

" !it und öffters ihr
schenge?

-Zeibes-
Bilde ein zierliches Rleid / das da ehrlich/nicht garstig/
sondern sauber und ordentlich / und der L.andes-Artund
ihrem Stande gemäß ist / obs schon im übrigen am Zeu¬
ge nicht kostbar: als wovon eine hausliche Mutter ohne
dem bey ihren Kindern / weil sie aus den Kleidern wachsen/
und derselben noch nicht zu schonen wissen / nicht viel
Wercks zumachen pflegt.

§. z. Zum andern soll die Mutter ausihrer Töchter
äußerliche Geberden / am Ropf/ Stirn/Mund/
Äugen / Händen / Füssen / Gehen / Stehen/ Reden
und Aachen fleißige Obsicht haben / daß sie darinnen
nichts unhöfliches / und ihrem Geschlechte ungereimtes
an sich nehmen. Sie soll verhüten / daß sie ihre Augen we¬
der in alle Wmckel herum schiessen lassen/ noch auch/ wann
sie einmal etwas ins Gesichte gefasset / davon nicht mehr
abzuwenden wissen. Alle laut schällige Reden und Ge¬
schrey/ alles freche/ thörichte und Vielfältige Geläch¬
ter soll sie ihnen verbieten/sie dagegen überall in allen Ge-

H z berden

!l">, « 'j'.

i.' ' 1.



6? DeSttugmundRechts.berständl'gen HauS VatterS
berden zur Stille und Sl'ttsamkeicvon Jugend an an- wahr wird:?cr>it. cui puäor permdas ist.- Scham ver-
gewöhnen / daß sie auch/ wo sie sind / hiebey ausder Mut- lohren / alles vertohren.Sie breitet sich aber weit aus /
eer^tncken genau acht geben/ und sich nach dem Deu- kehret die Augen vor sich/ neben sich / über sich und unter
ten / so sie ihnen mir dem Kopf/ Augen / Hand oder Fuß sich / damit sie nirgends etwas zu geschehen zulasse / dar¬
gibt/ihre Memung verstehen/und was ihnen unanständig/ über sie/wann es andere durch die Fenster / Thüre/und
ablegen und andern mögen. Solren sie dann schon in die- andere Ritzen und Oeffnungen sehen solten / schamroth
siii Dingen so ferne fehlen / daß sie stiller würden / und we- stehen / und davon Schande haben muffe. Diesem nach
niger/ als sie wo! dörffren/reden solren/so ist ihnen doch soll dieMutter Sorge tragen/daß ihre Tochter an denen
weit anständiger / daß sie Anfans/ ehe der vollkommene Orten'/wo.srembve/auchihrGesinoeselbst/ hinsi-
Verstand die bescheidentliche Maßegeben kan/ der Sa- hen/es sey beym An oderAbklelven/over sonst un-
chen zu wenig als zu viel thun; gestalten es die Erfahrung ter den Thörcn / Fenstern / oder andern offenen Gr«
selbst gibt/daß eine Jungfer/die sich in diesen aufferlicben ren nichts unehrbares und ihnen unanständiges begehen/
Dingen bescheidentlich zu mäßigen und zu regiren weiß/ darüber sie unter die Leute getragen / und verhöhnet wer«
bey »njtrelmWiger und geringer Schönheit belieb- den mögen; Noch weniger soll sie ihnen gestatten / oder
ter ist/und eine eheliche Neigung eher auf sich ziehet / als gar darzu helffen / daß sie in leichtfertiger unschambarec
eine andere/ die an der Gestalt und Haut zwar schöner/ sich Kleidung einhergehen / und vieles an ihrem L>eibe / am
aber an Geberden und Sitten ftecher und ungezähmrerNacken/ Halße/ Rucken/Achseln undVrust entde-
aufführet. cken/oder doch nur mit solchem dünnen subtilen Zeuge / der

§. 4. Dieweil auch neben diesem eine Weibes-Per- des Namens einer Decke nicht werth ist/ bedecken / das die
son viel eher beliebt und verlangt wird / wann sie eine Schamhafftigkeit zudecken sollte: aber sich «elbst damit zu
XVirrhschaffc glücklich zu führen angewiesen und ge- einem Ziel darstellen / nach welchem lüsterne Blicke in
schickt ist/ als eine Spiegel-L>ocke/die nichts bessers sündlicher leichtfertiger Lust schiessen: andere unschul-
als das Haar zu kraussen / sich zu schmincken, und dige Gemüther aufs wenigste wider ihren Willen zu bösen
vor dem Spiegel auszubuhen gelernet/ und dabey zur Begierden gereitzer werden: sie aber sich selbst daher in den
Faulheit und Mussiggang gewöhnet hat/oder nur von Verdacht der Leichtfertigkeitund Unzucht / sie mögenS
Romanen und L-iedes, Handeln zu reden weiß; aber auch /wie siewollen/ entschuldigen/nothwendig setzen müs-
nachmals/ wann sie nun ihren Zweck / den sie darinn such- sen. Lulrz pucllz nimis, c-,l^ pucll-, minüs, hats schon
re/ erreicht/ und einen Mann/ der sich darein vergaffte/ geheißen: IVo eine Dirne sich zuviel aufvorbesÄKc?
betrogen und weg hat / aus einem Pfauen und gebutzten Art buizt / »nögrc sie desto weniger keusch seyn/ bey
sisitzen Pferde ein garstiger Widhopfund Scbwein in ih- den meisten aber eintreffen / was der alte Lypnanus schrei-
rer Haushaltung wird; Sosolls die Mutter für keine ge- bet: Kullzrum kcre preriolioi- cul^us cli. quzrum
ringe Tugend achten/daß sie ihre Töchter zu ihrem kimffli- puäorviliseü: Fast keine schmücken sich köstlicher/
gen Glü^k/ drittens zur Haushaltung bei) Zeiten gewoh- als deren Zucht und Schamhafftigkeit n,chc vkcl
ne / und sie von Kindhe,r an dazu anweise / daß sie lernen / werth ist.
wie alles mW jedes aufzuheben, und guc zu behalten / §. 6. Dieweilen unter denen zeitlichen Muckse! g-
wie die Haus - Geschalste ordentlich einzutheilen / wie keiten ein gesunder L.cid dn- Begriff und Grund ist/ wc r-
das grosse und sch mahle Vich, zu warten: wie die Txü- auf die übrigen alle ruhen / und einen gesunden Menschm
chen zu bestellen dje Speisen für die Herzschafft und erst ihre Gute gemessen zu lassen vermögen/sintemal Reich-
das Gesinde zu kochen: wie man mit Einmach--Lon. tum / vclic-ircsscn und dergleichen / einem Kranckcn
ciier i vcttiilier- und ?rzepzrirung der Artzneysn umge- ehe Verdruß als Vergnügen geben können: Dieser Zeit
hen solle / und dergleichen. Insonderheit aber gehören hie- aber viele junge hoffärtiae Närrinnen die röthiiche Farbe /
her alle und jede dem weiblichen Geschlechte eigentlich zuge- welche als Milch und V!ur aus manchem 'Angesicht a!ö
hörige Arbeiten und Künste/ Spinnen / Neh-n/ Srri- ein sonderliches gesundes Zeichen hcrsür leuchtet/ als gar
ck«n Rlöpp'cn/ Wircken/ Sticken und dergleichen, zu gcmnn und bäurisch / zu vertreiben allerband ung.'-
Solche Erziebung gibt ihnen / wann sie dermaleins in ih- sunde Dinge/ rohes Geeraw/^ünnne!/Z^alck Rrci,
re eigene Haushaltungkommen / aus solcher bereits von de Sand, Ruß und dergleichen mehr essen / viel Bims
der Mutter erlanater Erfahrung trefflichen Vortheil/ lassen/mit sibädlichen Schminck-Materien ihrG-i
niacbt sie ihren Mannern beliebt / und desto werther / und siche anstreichen / und damit auf ihre Gesundheit selbst
halt sie zugleich vom Müssiggangeab / der / wie überall / zu stürmen / aber daher auch solche Hoffarth mit allerband
also auch insonderheit bey dem weiblichen Geschlechtevie- Kranckheiten theuer bezahlen müssen. So sollen M'tttce
ler Üppigkeiten und Laster Anfang ist. fünffcens / so bald sie dergleichen Dinge an ihren Tscl>-

§. s. Was den Christlichen Wandel der Töchter tern mercken/ solche also fort auf alle mögliche Weife mt
betrifft / so ist die Mutter schuldig / daß sie ihre über die be- Ernst abstellen / und ihnen solche schädliche Thorheit auss
reirs oben im siebenden Capitel neben dem Vatter ihr zu- beweglichste zu verleiden trachten,
gleich angewiesene Sorgfalt/ viereens/dic Scbamhaff> §. 7. Schließlich erfordert die allgemeine Liebe dcs
tigkeir bey ihren Töchtern mütterlich befohlen seyn lasse/ Nächsten / zur Erhaltung verträulichcrFreund-und
und sie von Kindheit darinn aufzuziehen / und folcbe edle Nacbbarschafft/ daß der Haus-Vatter neben seinem
Tugend/welche den Grund zu vielen anderen Tugenden le- Weibe und Töchtern/bey Hochzeiten/Gevatterschaff,
gen kan / in sie zu pfianhen keine Gelegenheit verlohren hin- ten/ehrlichenMahlzeiten und andern I^limen auf an
gehen lasse. Dieselbe wird ihnen bey allen Ehr-liebendensie geschehende Einladung erscheine / und ohne den Vcr-
Gemütern mann - und weiblichen Geschlechts / >a auch bey dacht einer Feindschafft / Stoltzes / oder auch / daß er ein
den reinen Engeln Liebe/Gunstund Gewogenheiterwer- eigensinniger Sonderling seyn wolle / nicht allemal da-
den. Sie ist die wachsame Pförtnerin/ die ihre Augen und von bleiben darff. So nundieMutter ihre Töchter da-
Hertz vor vielen Aergernissen verschließen kan / daß so viele hin entweder selbst mitnehmen /oder einer bekannten ehr-
Nachstellungendes unreinen Geistes an ihr zu nichte wer- baren Frauen und Freundin mit sich zu nehmen in ihi cr
den müssen: Da es im Gegentheil nach dem bekannten Aufsicht vertrauen will/ (denn sie ausser- solcher Aufsicht
Sprichwort schon langst wahr worden / und noch täglich dahin gehen zu lassen / nicht rathsam seyn wolte) so erfor-
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d rc ihre Sorgfalt dabey insonderheit sechstens / daß cle Kon. mscem. äc srz. r. r. Inli. «zuii,. mocl. pscr. ^oc-K.
sie ibr alles obgesetzte in acht zu nehmen wol einschärffe / lolv.
und dabey fest einbinde / daß sie über der Mahlzeit sich 5. 6.
wol-aeberdlg und schamhaffcig stelle / unanständiger yMil durch die Schmincke die Jungfern die Mängel
aaucklender Hand-Geberden sich enthalte/ im Eistn und ihrer Gesichter bedecken/und solcher Gestalt/ den al-
Trincken aber sich sauber und mäßig erzeige^nsonder- lerweisesten Schöpffer/als ob Er sie nicht schön genug ihrer
Wir aber und zuforderst/ wann viel junge Leute vorhanden/ Einbildung nach gebildet / tadeln wollen: als ist nicht zu
aufs sorgfältigste verhüte / daß sie sich von ihr oder ihrer zweiffeln / daß sie sich hieran sehr versündigen: also leh-
Aufseherin nicht zu wett entferne / und mit Manns- ret ^uzuliin. lermon. 247. äe tempore. Weßwegen die
Bildern in die VAnckel schleiche / und bey allzufteyer Oo^orss mit Recht dahin schließen / daß / wann einer
VertraulichkeitimSchwayen Aachen/Hand-Scher- Jungfer dasjenige / was zur Reinlichkeit des Leibes gehö¬
ren und dergleichen bey andern Anwesenden / die unver- ret / vermacht worden / unter solchem l^ro die Schmin,
mcrckldarausacht geben/sich selbst in verdächtige und cke nicht mit begriffen seye; V16.VV. ->äcir. v. äeamo.öc
ihr nachtheilige Nachrede setze. Leichtfertige Fastnachtsi -irzenco, muncio «c. lezzco; in ijzecie ?srr. Müller sä 8truv.
und vervächtigervinckel-TSnye aber/daran auch so Lx.zs.rb.72.lir.ä.
qar ehrbare Heydnische Gemüther ihre Abscheu bezeugt ^
babcn/ sollen ihr allerdings verbotten seyn. §. 7. Daß sie sich von ihr lt. nicht zuWelt entferne/
- . und mir Manns-Bildern in die Winckel

ReZts - Anmercknngen. gleich-.
As hier der Author von dem Verdacht der Jung-

^.ap. 4« fern / welchen sie gemeiniglich aufficb laden/ so sie gar
InsM-ch-ttab-r g-hd--n d.ch-r

. Wem hier von der Arbeit der Töchter gehandelt geführet hat / dieses hat auch in denen Rechten seinen rich-
' wird: laßt sich füglich diefe Frag erörtern: Ob tigen Grund. Dann obgleich in denenselben die Jungfern

nicht dieTocheer/ welche chretElterq ^»aus« dieses besonder haben / daß man ihnen / so sie sich für un-
balr«« als Magde verfthen/undviejenige Arbeiten/ befleckte Personen ausgeben/ insgemein Glauben zustellen

denen tNägdM ZU koMMeN/verkichteNdeßwegeN MUß / V. ^lex. Vol. 6> conil 229. num. 2. l^rinzc. vcciil
vsn denselben einen Kuedlohn pr-renciiren / und be^ crim. lib. l. clce 74. n. 6. gestalten niemand in denen Rech-
vckren kSnnen ^ Welche Frag der berühmte LarpTo. ten für lasterhafft gehalten wird/ es seye dann / daß solches
vius in smisvruä. kor. p. 2. c. 10. äef. 8. num. 6. Lc seqq. mit erwieftn werde / wie zu sehen exl. sI ls. pro löc, hiernachst
1a beantwortet / aus diesen beygefügten Ursachen / i.) auch die Jungferschafft eine natürliche (Zuslität und Si-
wcil einer Tochter dasjenige nicht zu versagen/was einer genschafft ist/ v. (Äl^us. in arbor.juäic. c. 6. p. 7. §. 18z.
Maad gebührt/dessen Stelle sie vertretten: pere-m. ck». n. 1. welche allezeit vorhanden zu seyn/gemuthmaffet wird,
iuccm^f. cZuL 12- qu.2- äc c»p. io.X.äe8imoniz.2.) V.l'reucl. V. i.O 4.ch.2.Iit.).«kinckeltkus. obs. zc>> n.

cmeil niemand zu seinem Schaden einem andern zu dienen 52. So wird doch diese er-sumpuon und Muthmassung
s^uldia ist / 2rs. 1.18- §> possunt 2. ff. commoclsci. Allein insgemein durch starckere Lonjeäiuren aufgehoben / welche
der Vattcr ist einer solchen Tochter deshalben die Nutz- darinnen bestehen / wann eine Jungfrau mit Manns-
una / so er die Zeit über / weil sie bey ihm gewesen / und Personen öffters umgehet / sich mit denselben in heimlichen
iolcbe Arbeit verrichtet / von ihren anererbten mütterli- Wincklen antreffen läßt / und in allzu freyer Vertraulich¬
em Gütern eingehoben / einigen Abtrag zu thun nicht ge- keit mit ihnen lebet / angesehen nicht dafür zu halten / daß
balten / in Erwegung ihme dieselbe Nutzung / vermög der sie so dann mit einander beten werden / wie ö-,iäus redet in
vamrlichen Gewalt/welche durch dergleichen Dienst nicht I.neque nzturzles L.äe probzr.Sc in I.f.ss.äs n./.ubi vi<
ausschaben wird / zukommet / und gebühret, v. j. Lc 2. L. cusm /ok. äe woiz. äc Qiikzu^ c .l.n.2.

Das X. Kapitel.

Bon dmen SZnldigkeiten der Kinder gegen ihre Eltern.
Inhalt. ^ denenselben sich zugetrösten haben solten. Nachdem nutt

. >. «nt» I»d den.» Mtt» d«mn Elmn ihtt Schu!i>i?k.it-N M M-m'W, wie wir
ch-sieq-qenall- ihre Altern ohne Unterschied / so lange selbig« hoffen / vor AugM gelegt sind / so sollen NUN die KiNdet
leben, abstatten sollen. § ?. Ihr Gehorsam ist e«ng«schranckt.ihre Pflichten / die sie ihren Eltern schuldig sind / ebew
§.4. Dl« Liebe derselben ein B'griffall« Wichten. der» lernen.

»ir G-r »bm im si-bmd-n Capitel
»n» «I g<sjM,!>i-»»i -riw «Mir dem Namm derElttrn zwar vomchmdch d!l I-Id«
,en. k'che natürliche Eltern / aber auch zugleich die Stlefi"

§. t. Und pflegs^Eltern verstanden / also begreiffen wir hie
'S wäre die schändlichste Manckbarkeit unter dieser kubnc eigentlich die natürliche von dem

von der Welt / daß Eltern / nachdem sie L.eibe der «Litern erzeugte Rinder / doch also / daß wir
ihren Kindern nächst GOTT das Leben nächst denenselben die Sttchund Pflegs-Kinder nicht aus¬
mitgetheilet / und sie noch darzu von ihrer schließen / denen wir auch aus dem oben berührten Grun-
Geburt an biß in ein solches Alter / darin- de / weil Mann und Weib durch die Ehe ein Ä.eib
nen sie ihrer Hülffe nicht mehr bedörffen / werden / dke Töchter-Mannerund Schnuren billig

mit vieler ängstlichen Sorge/ Mühe und Unkosten erzogen beyfügen / als welche aus solchem Grunde ihre Schwätzer
hätten/ und hernach weder Me oder einiges Gute von und Schwieger ebenfalls als Eltern anzusehen haben.D»e-
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Diese alle sind so lange zu ihren Pflichten gegen ihre Eltern me/ den der Schöpsser selbst durch die Natur in Mut,
ohne Ausnahm gebunden / so lange die Eltern leben / sie ter-Leibe bereits m sie gelegt/ von innen; sondern auch
mögen jung oder alr /in derEitcrn Drod oder draus/ die vielfaltige XVolthaten und L.iebe / die sie von ihren
ledm oder rerheurathet / reich oder arm / hoch oder Eltern von solcherZeit an genossen von aussen / einen so
nidng seyn /dennihrePflichreneigentlich darausberuhen/ krassrigen Trieb geben solten/ daß sie auch / ohne einiqe
rvcii sie «Litern sind / denen GOTT lein ZSiloe anver- Vermahnung dazu nöthig zu haben/denense.'benin kindli-
trauet / und daher selbst in denenftlben geehret seyn will, cher Gegen - Liebe zu begegnen / und ihnen einige Vergel-2ws diesem Grunde ist der vornehmste reichcste tung zu thun/so willig seyn solten/nicht änderst als ein le-
Sohn /wann er schon aus einem ZSauren-Rinde ein bendiger fruchtbarer Saame von sich selbst/seinem Gart-
Fürst geworden wäre/seinem armen nidrigen Vac, ner zur Ergötzung seiner angewendten Arbeit/ seine Früch¬
ter/eben dasjenige zu leisten schuldig/ was er ihm te traget. Diese Pflicht ist bey Kindern so nothig/ daß/
würde zu leisten schuldig gewesen seyn / wann er mit wann sie auch schon im übrigen ihren Eltern aus andern
»hm in gleichem Stande würde geblieben seyn. Ja Absichten alles bewiesen / was sie ihnen schuldig wären / sie
wann auch schon Eltern in der Auferziehung den Kindern doch damit ihrer Pflicht nicht genug gethan hätten / wo

nicht erwiesen hatten / was sie ihnen zu erweiseu schuldig nicht alles aus solcher Liebe bergeflossen wäre. Sie soll

waren / und deßwegen für ihre Person / so ferne sie Men- aber / wo sie änderst dieses lieben Namens - würdig heissen

schensind/ solches Verhaltens halber keiner Ehre wehrt soll/ im Heryen gewurtzelt seyn/ daß sie ohne falschen

wären (daß daher auch des sonsten weifenHeyden Solons (schein von Grund der Seelen eine wahrhaffee L.ie<

Gesetz / der Athenienser Kinder von aller ihrer Pflicht ge- be und kindliche Zuneigung zu ihren Eltern tragen,

gen solche Eltern / die blosse Begrabnuß derselben ausge-- Aus dem Hertzen soll sie in die thätige L .iebes -XVerck«

nommen/ loß und ftey spricht) so ist doch gleichwol der El- ausbrechen / die wir hie in hernach folgende Arten aus»cern Name so viel werth/ daß man GOtt in dem Manne theilen.
und in der Frauen ehre/ in denen Er geehret zu werden / be- §. 5. Zuforderst sind Kinder für ihrer Eltern be¬

fohlen hat; wiewol solchen unglückseligen Kindern unver- den »nd Wolfahrt täglich zu beten schuldig. Die die-

Hotren ist / daß sie ihren bösen Eitern mit beweglicher ses unterlassen / sind nicht werth / daß sie leben und KinderBescheidenheit zusprechen/und durch andere zusprechen heissen sollen. Verzweisselt bose aber seynd diejenige /die
lassen/ ob sie solcher Gestalt von dieser Beschwerde/ welche ihren Eltern alles Böses / um der Zucht los zu werden /

»n diesem Leben wol eine von den beschwerlichsten heissen und das Gut in die Hand zu bekommen / ihnen den Tod
mag/erlöset werden mögten. Was weltliche Rechte (wor- wünschen/ oder wol gar Hände anlegen/ und sich gegen

unter auch obberührtes Solons Gesetze zu zehlen) hierinn sie / wann sie gezüchkiget werden / wehren / worauf von

für Ausnahm machen mögen /solches stehet auf deren Er- GOtt die Todes, Straffe / als auf eine solche Sünde/
klärend Verantwortung. Göttliches Recht und Gebot gelegt/ die unter die Greueln gehöret/ über welche das

gebeut die Eltern zu ehren / so lang« sie Eltern sind/ das ganye Volck den Fluch aussprechen muste .Lxoä 2:.

bleiben sieaberihre Lebe-Tage: und obschon dieArt des 17.1^.20,^9. 11.veur.27.16.

Gehorsams mit den Jahren und dem Stande der Kinder §. 6. Aus der Liebe fiiesset die Gutthätigkit / daß

sich ändert/ indem erwachsene Kinder gegen ihre Eltern Kinder/ die in dem Stande/ und die Mittel von GOtt

nicht so leben könnenwie die Kleinen/die stets um sie sind/ haben/ ihren Eltern / die entweder Alters halber baufal-

so bleibt doch die Schuld des Gehorsams an sich selbst/ lig und unvermöglich/ oder sonst dörsstig worden /Wart-/

unaufgehalten. , ^ Pflege/und Unterhaltung zu geben/sichs eine Freude

§. z. Solchem nach ist von diesem Gehorsam zufor- seyn lassen ; weil sie solcher Gestalt ihnen für die von der

d rst der Fall ausgenommen/wann Eltern von Kindern Wiegen an empfangene Wothaten nach Inhalt des

etwas forderten/ das wider GOtt und dessen G-tzor- Vergeltungs-Rechts etwas vergelten/und zu ihrer son«sam wäre. Wo nun Kinder ihren Eltern in dem Bösen/ derbaren Ehre ein Stab ihres Alters heissen können,
dazu sie sie mit Worten oder Wercken reitzeten / folgeten / Diese Liebe verträget und dultet alles / wird nicht mürrisch

so würde solcher Gehorsam viel mehr eine Abgötterei / oder störrig / wo sie entweder von Natur schäm und wun-

die sie mit ihren Eltern treiben / als ein wahrer Gehorsam/ derlich sind / oder im Alter kindisch /und dabey unsauber

der aufGOttin den Eltern eine Absicht haben soll/ heissen werden: wobey Sirachs Vermahnung c. z/ n. 12.1?

müssen. Auch sind von solchem Gehorsames Amcs- merckwürdig : Spotte deines Vatters Gebrechet
Geschaffte ausgenommen ; wo nemlich der Sohn in ei-« nicht / denn es ist dir keine Ehre / pflege deines Vae-
nemGe ,st-oder Weltlichen Ambce stehet/ so bleibt er ters im Alter/und betrübe ihn ja nicht / so langer

für seine Person an der Eltern Gehorsam zwar verbun- lebt/ und halt ihm zu gut/ob er kindisch würde/und

den; Aber in seinen eigentlichen Amts-Verrichrungcn/ verachte ihn ja niche / darum/ daß du geschickter

sollen ihm verstandige Eltern nichts vorschreiben: dann bist.

weil er das Amr nicht von ihnen / sondern von GOtt §. 7. Nachdem aber die Liebe der Eltern mehr in sich

hat / so kan sich auch ihre Gewalt nicht darüber erstrecken/ fasset / als diejenige Liebe/ damit man andere feines gleichen

sondern er ist solches nach den Reguln seines ZSeruffs / liebet/ als welche für sie zu wenig seyn würde/ so befihlet

wie sie ihm von GOtt vorgeschrieben sind / zu fuhren schul- GOtt die Eltern nicht so wol zu lieben als zu ehren /

dig. Hiemithat auch der Gehorsam derer Töchter/ die da da zwar bey der Ehre die Liebe ist/ aber eine Liebe gcacnrerhcurathet / und durch die Ehe in ihrer Männer solche / die man hoher achter / und den ckzrzüec und
Gewalt getrettensind/ eine ziemlicheAehnlichkeit:denn dasNttde derHensihafftund Gewalt/ so GOtt m
ob deren Pflicht gegen ihre Eltern durch die Ehe zwar nicht sie gepräget / in ihnen verehret/ wie dann auch GOtt

aufhöret / so wird er doch von dieser besondern Gewalt/ deßwegen die Ehre oder Vemnehrung/ so ihnen angethan

den der Mann durch die Ehe über sie erlangt/ ziemlicher wird/ änderst nicht/ als sich selbst widerfahren auf¬

Massen limirirt und cingescbräncket. nimmt. Von dieser soll die Mutter nicht ausgeschlossen

§. 4. Die Pflichten selbst lassen sich alle insgesammt werden / sintemal sie GOtt in dem vierten Gebot / wcl-

in die Liebe / die Kmder ihren Eltern schuldig/ bequemlich ches die Haupt-Quelle dieser Pflicht ist/ selbst nicht auÄ

zusammen ziehen z wozu ihnen nicht allein derjenige Saa-- schleust/ und derer Söhne angemaßten Freyheit Einhalt

t"
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ül tbun/ die an detMutter Ehre nicht so / wie an des Vat- selbst erstatten wolle / auf eine bescheidene Akt anstehen und
ters Lkre aebunden seyn wollen / beyde zusammen ver« erbitten. Zum andern / wo E.tcrn anderseits denen Kin--
bmvee. S>e erfordert aber von den Kindern/ daß sie sich dem zu heurathen rathen / sollen sie sich nach allen Umstän-t'us solcher ^xiltimzcion oder Hochachtung / die sie von den wolaufdieProb selbst stellen / ob sie die vorgefchla-
ibnen in ihrem Hertzen haben / auch äufsertich in Wor- gene und ihnen gerathene Heurath einzugehen /und dar¬
ren und Geberden also bezeigen / daß man sehe / daß sie inn zu folgen sich gettauen / aber hierbei) sich überall dieses
auch dißfalls nicht logemem als mit ihres Gleichen vorstellen: Daß weil die Eltern die Sache besser als sie

umaeken/ sondern Meiner Scheu und Ehrerbietung selbst verstünden / auch sie inniglich lieberen/ ihnen daher»mit lbnen handeln / und etwan Mit entbloßerem Hanpe zu folgen das sicherste seyn würde: Und ob nicht vieles/was
und kev-rcn?.was sie nörhig haben / von ihnen bitten, sie sich dermalen imWege zu stehen/und dieSacheschwer
l5s'soll aber bey solchen Ceremonien nicht bleiben / daß sie zu machen Meineten/ des Satans Versuchungen seyn
ikncn nur gegenwärtig vor ihrem Angesicht eine t<eve- mS^ten/ welche GOtt/ so sie nach seiner Ordnung in Ge-
icn^ machen wollen / sondern sie soll sich auch in der That hdrsam gegen die Eltern die Sache anqreiffen / weg zu raus
und im VOerck selbst beweisen / also/ daß sie ihrer Eitern men / viele ihnen noch unbekannte Wege haben würde.
Ekre in allen Stücken befördern / sie auf Christliche Finden sie aber keine Möglichkeit / der Eltern Willen mit
XVeist vertheidigen / und daß sie von andern nicht be-- GOttes und zugleich ihren Willen vereinigen zu können/
scblmvffet werden mögen/nach allem Vermögen hindern/ so sind sie zwar im Gewissen / als über welches Eltern
und was ihnen verkleinerlich ist / abwenden : Ihre Ge- so lange es re^ul-r bleibe/ keine Gewalt haben / nicht
b-echen und Mängel mit Sems und Japhets Mantel zu- verbunden / daß sie diesesmal heurathen müssen/ sollen aber
decken ; welche Schuldigkeit ihnen auch nach der Eltern denenselben gleichwol bescheioentlich begegnen / und
Tode obligt. Zu dieser Ehre möchte man auch zehlen die ausser obbemeldtem Falle sich in keine andere Ehe einlas-
Christliche und der Landes Art gemäße Trauer/ die KiN- sen.
der über den Tod ihrer Eltern führen / und ihrer allezeit in §. 9. Nächst dem sind Kinder insgemein ihren Eltern
allen Ehren gedencken sollen. Weil aber auch ein grosses in der Haushaltung allerley gefällige Dienste schuldig/
tz-heil der Ehre oder Beschimpssung in der Kinder Handen daß sie alles / worinn sie wissen / daß sie denenselben einigen
stehet / oder eigentlicher an ihrem Leben / nachdem es tu- Gefallen und angenehme Dienste erweisen können / von
a'Nd oder lasterhasst geführet wird / hanget / fo sind sie selbsten gerne mit allem guten Willen thun: Hergegen al-
fürnemlich ein solch Leben zu führen schuldig / davon El- les wodurch sie beleidiget/ und zu Zorn und Unwillen ge¬
tan weder in ihrem Leben oder auch nach ihrem Tode reihet werden mögten / unterlassen / wovon wir einige
Swimpfbaben dörssen. Lalle bemercken. Zum Exempel: Sie sollen / ein jedes

§.z. Aus diesen be>)den Pflichten der Liebe und Ehrt nach >einerA»t und Geschlecht, fieissig arbeiten/allen
folaetdie dritte/ nemlich der Gekorjäm/ denn wen ich Müßiggang meiden / in allen Winckeln fleissg zu sehen/
liebe / dem thue ich auch gerne was ihm lieb ist / und wenich heissen / auf alles fleißig mercken / und alles merckwürdige
em-e / dem umerwersse ich mich gerne nach seinem Willen, aufschreiben / und also insgemein allerley / was zur Aus-
^n solchem Gehorsam sollen sich Kinder schuldig achten/ nahm der Haushalrung dienlich ist / treulich in acht neh-
daß sie sich von den Eltern erziehen lassen/ denenselben aber wen. Auch sollen sie friedlich und eintrachtig nicht allein
keines Weges vorschreiben / wie und wozu man sie erzie- unter sich felbst/fondern auch gegen das Gesinde seyn: Mit
kcn solle / sondern sollen deroselben Anleitung folgen; demfelbeu weder hadern und zancken / noch auch colwäi-.
es wäre dann / daß sie / wann sie nun zu Jahren und Ver- ren / und sich gar zu gemein/und solcher Gestalt ihrer groben
stände kommen / bey sich eine Undichtigkeit und Unver- und bösen Sitten theilhasstig machen: Viel weniger

mögen zu folgen finden / in welchem Fall sie aber vielmehr das Gefmde zu hadern und zum Zanck gegen einander ver¬

teil Bitten und beweglicher befcheidentlicher Vorstellung Hetzen / sondern dabey wol bedencken / daß solche Unei-
derselben / als halsstarrigen Trotzen und Pochen der El- nigkeit nicht nur eine schwere Sünde für GOtt sey / son-
tern Vorhaben und Gemüth andern und zur Möglichkeit dem auch in der Haushaltung ihren Eltern wenig Froin--
-u lcncken / trachten sollen. Was insonderheit das Heura- men bringen würde / indeme solcher Massen eines dem an-
tben / die allerwichtigsteund zugleich gefahrlichste Ver- dern aus blossen Trutz manches unterlasset oder thut / das
wechslung ihrer Lebens-Art/ betrifft / fo stehets Kindern man zur Beförderung der Arbeit thun oder lassen folte.
mch! frey/daß sie darinn nach ihrem eigenenSinn und frey- Sie sollen ihren Eltern nichts abzwacken / und es demGe-
en Willen handeln wollen / sondern sie sind schuldig / wie sinde heimlich zustossen / noch sich zu unordentlichen Genä-
in allen Dingen / also auch besonders hiebey/ der Eltern sche / viel weniger zum Fressen / Saussen / Spielen und
Rath und ÄZillen zu folgen. Weil aber von dieser Mate- andern unordentlichen Wesen gewöhnen / sondern sich vor
ti bereits oben gehandelt worden / so sollen Kinder diß demGesindeundmanniglichsparsam/maßig/auftichtig/!ed-
Orcs nur dieses wenige davon mercken. Erstlich kein Kind lich / züchtig und schamhafftig erweisen / damit es sich in
darffwider seiner Eltern Willen heurathen / so alt es auch Abwesenheit der Eltern für ihnen scheuen / und nicht leicht
ist /daher solches Ehe-Gelübd Nach Göttlichen Wort als etwas Böses vornehmen dörsse. Wo sie sehen/daß das
tinV0inckil-Gelübd / so lange der Vatter bündige Gesindeuntreu/saul/ trotzig und fahrläßig ist/ und denen
Ursachen seines Mißfallens hat / für ungültig gehalten Eltern Schaden zusugt/sollen sie / wann sie sich dessen zu-
wird: Wurde er aber / Nachdem um fernere Einwilligung vor umständig erkundiget/ und der Warheit gewiß sind/
geziemender massen Ansuchung geschehen / keine Ursachen ( dann sie sonst einen unnöthigen Hadder anrichte:, / und
von Erheblichkeit vorzubringen wissen/ sondern seine Ge- damit ihren Eltern eher Verdruß als guten Wi'len be¬
walt / die ihm zu seiner Kinder Besten nicht aber ihren weisen würden ) solches nicht verschweigen / sondern den
Schaden gegeben/nur seinen eigenen Sinn zu vollbringen/ Eltern anzuzeigen sich schuldig achten. Wann sie von ih-
öder seinen eigenen Vortheil bey solcher Veränderung ei- nen etwas hören / daran eine Wichtigkeit gelegen / die
qennutziq suchen/so könte einKind/wann vorhero alles aufs nicht jederman wissen darss / so sollen sie solches heimlich
möglichste versucht worden ist / ehe es das Ehe - Gelübd und verschwiegen halten / und davon vor dem Gesinde des-
sollziehet / die obere L.andes VStterltcbe Einrvillk wegen nichts reden / weil solch Volck waschhasstig / und
«ung / daß sie der Eltern abgeschlageneVerweigerung was es in einem Hause höret/ in andere zu tragen pfleget:I wovon
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wovon hernach osst Zanck und Hlldder zwischen den El- czffrenci.f.L.cleinoffreff.1.!4.L.cIezc!voczr.6ivcrs.juUl
tern/Gesinde und Nachbarn entstehet. cior. Lcc. dann weil in diesen Sachen die Söhne mit de-

/ so sich der vqtterlichen Gewalt entlediget/ für gleich
passiren / als können sie gleich diesen wider ihre Vättec

Cüp. X. §.2. Klag erheben / ä. II. äc 1.4. ff. äe juclic. jedoch / daß die-
iGl die Eltern ihren Kindern nächst GOtt das Le- ses nnt der höchsten Bescheidenheit beyderseits aeschehe/
iden gegeben/ sie groß erzogen / und um ihrentwil- und die Vatter keines Betrugs ausdrucklich beschuldiget/

len viel ausgestanden / mithin denenselbe» die grö- oder mir einer faulen Klag belanget werden / v. 1.2.1.5.
ste Wolthaten erwiesen haben ; Als werden hinwieder §-^ 6- 7- pr. ff ä- par. öc pari-, pr-eli-ncl. I. n.
die Kinder denenselben zu allen verbunden / was ihnen nur ^ mzl.«c. Und obgleich z.) die Kinder ihre Eltern
zu thun in ihren Kräfften und Vermögen stehet; Dann/ m diesen Fallen belangen mögen / so lst doch absonderlich
weil es mir denen Wolthaten eine solche Beschaffenheit dieses zu wissen / daß sie dieselben in Schuld-Sachen nickt
hat/daß dieselben entweder eine gleiche Vergeltung erfor- gantz undM ausklagen können/sondern ihnen in der wi»
dern/ oder/wann dieses nicht geschehen kan/ jedoch Gehör- der sie dißfalls erlangten Lxecmion so viel überlassen muß
sam und Ehrerbietigkeit; Also sind die Kinder / weil sie ft" / damit sie Nicht darben dorffen / angesehen sie sonstm
das erstere nicht leisten können / zu dem andern in alle We- wider ihre schuldige k^ren? und Ehrerbietigkeit Hand-
ge und zu allenHeiten verpflichtet. Zu dem Ende sie dann leten; Und diese denen Eltern zukommendeFreyheit wird
nichts thu.i können / was solcher Ehrerbietigkeit und Ge- compccem.XL-nckcium «1 denen Rechten genennet / da-
horfam zuwider ist; Nemlich sie können i.)solcheihre El- von zu sehen / I. 7. §. 1. ff. äe okle^. pzrenr. Lc pzrron,
ternohne vorher gebeteneErlaubnusbey gewisser Straff p^ltsuci. I.17- ff cle rejuci. §. z8.). äe zA. /^ää. O.ip.
nicht vor Gericht fordern lassen / perl. 4.§, l. ff. äe IN jus I-Zucesback» äe Lompscenr.X kcnekcio : Aus eben die-
vvc. Und vbwol heut zu Tag nach der meisten Rechts- sem Grund können 4. ) die Kinder wider ihre Eltern/
Lehrer Meinung an den meisten Orten nicht mehr üblich/ als ob sie von ihnen hmrergangen / und verletzt worden
daß die Kinder deshalben den Richter um Erlaubnus bit- waren / keme . elt.cur.vnem .n .nreZrum. vermittelst wel¬
ken/ in Erwcgunq keinem mehr nach eigenem Wlllkühr/ wer alle Sachen »« denjenigen Zustand/worinnen sie vor-
wie vor diesem geschehen / davon zu lesen Lzrnsb. öriffon. hero gewesen/ gesetzet werden / erlangen / per. l. 2. C. czui
cle formul. üb. s. (welche Art und Weiß einen vor Ge- «aäverl. quos. ausser in dem einigen Fall / welcher enthal-
richt zu fordern / auch wol mit Gewalt im Weigerungs- ^ ist in 155 davon zu sehen ?ere^. ->ä 1 ic. L. ^u. üc
Fall dahin zu ziehen / dem^Mdes ^r-coris , in welchem ^ i'reucl. v. 1. v. n. ck. iz. lir.
die Eltern also zu tractiren verbotten worden / Ursach ge- ^ Wiesle dann auch (5.) von denen Eltern den Eyd für
geben) heut zu Tag zu ciciren und vorzuladen frey stehet/ Gesahrte nicht abfordern per l. 7. §. ff. ä- psrcm.
sondern es muß dieses auf Befehl der Obrigkeit und des ^ psrron. prselt. I. z. §. s. qui lärisä. cc>Z. Lc 1. 16. ff.

Richters geschehen/welcher/indem er in die c.r-mon ein- äe^rejur. Oder dieselbe 6.) peinlich verklagen können/
williget / auch die Urjach derselben ohn Zweissel für billig ^8- >. 8. in l. tt. äe zc-ius-r. junäi. l. uk. L. äe liis. quiz»
und rechtmäßig erklaret hat/wann nur in der dißfalls ihme cus. nvn possunr. massen dieses alles / und noch mehr an-
zugestellten !>uppliczriondieses gemeldt wild / daß der ( davon c le dornmenlzrorex üä I ir. 7?-. (le olzsc^.pzrent.
Beklagte des Klagers Vatter seye; Also lehret ^nwn. «p^ron pr-k. weitlauffig können gelesen werden). wider
kaber.Lvä. 1^.2.1^.2. äet.i ;.Lzrp ?.p.i. c. 2. cl. 26. ^sn- ihre schuldige Pflicht liesse.
xer.cle except. P .2 .c .9 .n .9 >8rrvck.in u5.mocl .7r .^ib .2 .rir. Gleichwie wir aber hier durch das Wort der Eltern
4. §. 2. und noch andere mehr. eigentlich alle diejenige Personen / so sich in der aufsteigen,

So kan doch dieses nicht insgemein von allen Orten den Linie / so wol vom Vatter als der Mutter her / be,
gesaget werden / vornemlich / wann einige 5rsrmz das finden/verstehen / per 1. 51. ff. cle V. 8. i. 4. A 5eq. c. cle
Kayserliche Recht in diesem Punct behalten / allermassen e.ur. porctt. so gar / daß auch die Natürliche / die ihr»
in dem Würcenberger-Landgeschehen / wie zu sehen aus Kinder ausser der Ehe / erzeuget haben / oder gottlose
dem Würtenbergischen Land - Recht p. 1. cir. 2. -§. 5 oder Eltern hiervon nicht auszuschliessen / allermassen ihre Gott,
die?nvzr-Lirauon in ein und andern Ort annoch üblich losigkeit und Verbrechen diese Pflicht so wenig aufhebet/
wäre. Viä.5ckilc. Lxerc. zä 77. 7. rk. 7. 2. ) Können sie so wenig dasselbe verhindert / daß sie nicht Eltern seyn !>lZ.
so lanae die vatterliche Gewalt wahret / keine Klag wider l, 4 s 6. ff äe in jus voc. junäi, l^ov. 12. c. 2. Also ver,
den Vatter erheben /welchesaber von denen Sachen und stehen wir auch im Gegentheil durch das Wort der Kin-
Gütern zu verstehen / die von dem Vatter entweder ihnen der alle diejenige / so sich in absteigender Linie befinden / sie
gegeben/( welches Konz protcciiriz genennet werden) oder seyen mannlich-oder weiblichen Geschlechts / in der Ehe/
ihnen von andern Erbschassts-oderSchenckungs-weise oder ausser derselben gezeuget / per I. io. §. 9. ff. cle in jus
zu kommen sind / es mag der Vatter die Nutz-Niessung in vor. In der Gewalt des Vatters oder nicht / angesehen
denselben haben / (welche bon-, zävcnririÄ, oräin.,riz alle diese der Natur nach Kinder/und solcher Gestalt ihren
vel keAulariz) oder es mag ihm dieselbe benommen seyn/ Eltern alle keveren?. und Ehrerbietigkeit in alle VZege
(welche Kons sävcnritiz cxrrzoräinzrizoder iirezularia zu erweisen schuldig sind / srZ. 1.4. s. A 6. ff. cle in jus v'o-
betittelt wnden ) von welchen allen weitlausstig zu le- canci. V.6. Oi). zcl 6. Lc 7. intt. quik. moä. jus ?. ?.
sen §. l. per quzs Perlon cuic>uc zcquir. I. I Lc 2. d. 5olv. Von denen Stiesiund Pfleg - Kindern / item von
cie bon. Metern, l. i. Lc 4. L. cle l>on. quX üb. I. 6. pr. iki- döN Tochter - MaNNttN Ulid SchNMöN / welche ihttN
rzuc subjeN. zuckcnr. I. 7. L. cocl. Kov. 117. c. I. Lc 2. öic. StiesiEltern undVormundern/ item ihren Schwahn-
nicht aber von denen / welche sich die Kmder im Krieg ( so Vättern und Schwieger-Müttem / ebenfalls alle Ehrer«
manbonz c-ilirenlisnennet)oder ausser dem Krieg in ei- bietigkcit und Gehorsam / wiewol nicht eben in solchem
nem öffentlichen Amt durchj ihre Geschicklichkeitund Grad/als die Kinder ihren leiblichen Eltern/zu erweisen
Wissenschasst ( welche Kons quaü csffrcnli., benamset schuldig smd/soll an behörigen Ortund Stellen mit meh,
werden /) erworben / davon zu lesen r. r. ff. L. cie pecul. rern gehandet werden. §.z.Auch



nes. 2. äc I. Corinrk. 7» ^ää. csn. muücrem.17. czu/Izz. <zv'

§.z. Auch sind von solchem Gehorsam die Amts: 5. und solcher Gestalt in zweyer Personen Gewalt zu^
Geschafften ausgenommen. gleich nicht seyn könne / per§.uk.il?ique Ov.inff. äe

^ ^ ^ ^ ^ Zudemefielesie nach denen heutigen Rechten in die Lur^

c^N denen öffentlichen Amts - Geschafften / welche die rci und Vormundschafft ihres Manns / welche neben der

Kinder verwalten / ist der Eltern-Recht m etwas still/ vatterlichen Gewalt nicht wol stehen könnte / per i. 28. m

und können dieselbe vermittelst ihres OFenlüs weder die f. ff. -je r-ffsm. miiic. welche Meinung die Sächsische

Austund Antragung derselben verhindern / gleichwie von Recht angenommen / gleichwie solches bezeuget L-rp?.

dem Obrigkeitlichen und Richterlichen / irem von dem p. 2. c. 10. äef. 2. item die Lübeckische / wie solches ebenfalls

Vormunder -Amt ausdrucklich geschrieben stehet m 1.9. lehret ^eviuszä/u^ub.p.i. ric.num .25. welchem an-

ff.äekis , quisunr 5ui vel z!. jur. öl in I .I2. ff. äcju- Noch mit beygestget werden kan / Lclalä. in rk-s. pr.16^.

äic. noch ihren Kindern in Verwaltung derselben etwas voc. freyen. Allein gleichwie man von einem und dem an-

vorschreiben : Weswegen der Recbts-Lehrer ^tricanus >n dern p-rriculsr-Ort / auf alle Qerter unsers Teutschl an

1,77 .5 6-iuäic. nichtunrecht schliesset/ daß em Sohn in des nicht füglich schlieffen kan; Also wird essonderZwG

xrivsc-Sachen seines Vatters Richter seyn könne; da- ftl / so viel die andere Qerter und Provinzen betrifft / all-

von derRechts-Lehrer ^»ulus in 1. 78. ff. eoä. diese Urfach wo durch ein sonderbares 5czmrum oder Gewohnheit die--

gibt / weil das Richterliche Amt eine öffentliche Verwal- ses nicht eingeführet worden/bey denen Kaiserlichen Rech-

tungist / in welcher demnach die Eltern ihren Kindern ten sein verbleiben haben; Dann / ob wir gleich gestehen/

nichts einzureden haben / per l. 9. 5 äe k.s. qu> 5unc 5ui daß vorangezeigter Massen das Weib der Gewalt des
vc>. zl. jur. wiewol Nicht zu läugnen / daß hier ein grosser Manns unterworffen wird / nicht allein was den Gehsr-
Vcrdacht mit unterlauffe / und solchem nach der Richter sam betrifft / v .i.corinrli .7. in welcher Absicht sie dein-
sub-Mst / welchen auch deßwegen der Gegentheil/ soer nach dem Mann zu folgen / undbeyihmzuwobnen/ viä.

will/nichtdarffpsMren lassen/sondern ihn mit allem Fug can. z. ibique Ztoff caus. tz. qv. 2. mithin derselben Q-

verwerffen kan / per I. UN. L. ns quis IN 5uz czus. Und also brigkeit / unter welche der Mann gehöret / sich zu unter¬

muß l.ioF.äejurisM. sonderZweiffel ausgelegt und ver- werffen gehalten ist / per I.6s. ff. äe juäic.!. f. §. irem rs-

standen werden» scriplerunr. z. ff. zä municipzl. öc 1. 19. ff. äe/urisäiäi.

^ ^ sondern auch was das Haushalten selbsten anbelanget/

eUNci. §« HieMli auch der BehoriüM» zrA.l. 48.pr.ff.äeoper. Ilkerc. in welcher Absicht sie dem-

0j Us diesen Worten laßt sich nachfolgende Frag erörte- nach dem Mann aufgewisse Maß / undsoweit sie ihm zu
^ remÖbdieEhedtevarterlicheGewalcaufyebei' arbeiten gehalten ist / sequirixt und erwirbt. Viä. Lalä. >n

Welches zwar von ihrer vielen beiahet wird/ wie zu sehen l.i.L.äeKon.quXlib. So bleibt sie doch / was dasübri-

bey dem Luäclin. äejur. I^llviss. c.ip. 1). in 5. in- ge betrifft / alseine Tochter in ihres Vatters Gewalt / V.

sonderheit aber bekrafftiget solches von Frankreich und l. 5. C. äe conäir. inserr. 1.20. ff. aä 1.. /ul. äe ->äuk. 6c pr.

Burgund LlZuinzr.Lzroaäl'ir.InKit. czuibusmoäus ?. ?. Inli.iI?j^Ue l)O. czuibus rnuä. ?.?. 5olv. anerwogen die-

5olv. Lc vionys. Qolkofr. in not. sä l.z. L. äe emzncip. selbe der Gewalt des Mannes / wie wir bereits oben er-!

üb. von Holland und denen Niederlanden aber ?erer. wehnet / nicht zuwider ist. Dahero sie denn auch/so lang

?ecli. äe l'elizm. Lonjug. I.. 2. c-lp. l2. num. f. und von Hi- der Vatter lebet / oder sie seiner Gewalt nicht sonderheit-

jpanien Lovzrruv. äe mzriim. p. 2. c-ip .7. §.I. n.f.öcc. Al- ltch entlassen ist / kein Testament oder letzten Willen auf->

lein / ob gleich dieses vielleicht von denen bemeldten Län- richten / l. 6. pr. ff. äe i'elism. öc pr. czuibus non elt per--

derngesager werden kan/so mußman doch dasselbigenicht miss.l'eli. Kic. Jtemkeine Übergab ausden Todes-Fall

also fort aufTeutfchland und das Römische Reich eben- ohne Konsens des Vatters / machen kan. 1.25. §. 1. ff äs

mGg excenäiren / immassen die tagliche Erfahrung/ mmr.czus.äonüt. Daher sie ferner dasjenige/was nicht

daß in demselben durch die Ehe der Kinder/ die vatterlicye aus den Sachen ihres Manns oder ihrer Arbeit herkom-

Gewalt nicht allerdings aufgehaben wird / das Wider- met / indem ihr zum Beyspiel vielleicht eine Erbschafft ent¬

Spiel erhärtet: Wie dann dieses von Sachsen ausdrück- weder von ihrer Mutter oder von jemand anders anqefal-

lich bezeuget <2urp?. p .2. c.io.äef.z. welches auch im Kay- len / soviel die Nutz-Niessung betrifft / dem Vatter er--

serlichen Cammer-Gericht angenommen ist/nach der Aus- wirbt; welcher auch die Nutz-Niessung der mütterlichen

fage Zrryciiü in us.moä. 7i-.rir.äe säc)pr.§.l8. wie nicht we- Güter bey der ' Ierheyrathung der Tochter nicht ab-

niqer in Nürnbergischen Landen / als zu sehen ex Kekorm. tretten darff / sondern dieselbige / vermög der vatterlichen

^or.l'ir .29. I^.s .§>2. idi: dsch daßihrenehelliHen Gewalt/behalten kan / V .1.6.L.äc Kon quXlib. Mitwelt

Z.cibs-Erben. ?c. Lc /. i. !bi: die Rmder/dle noch in der chen auch die Nürnbergische Rechte übereinstimmen/nach

Eltern Gewalt und Vorsehung stnd. :c,llnd dieses ist Ausweisung der Nürnbergischen k-form^. lir. 29 t.. f.

auch denen Kayserlichen Rechten ahnlich / als in welchen tz.f.junN. lit.zz. l.. 4./. doch soll in solchen zc. wiewol

dieser ^oäus nicht zu finden ist / wie zu sehen in rar. ric. einstens hiervon ein Zweiffel entstanden / ob nicht dieses

quib.m.?,?.5olv. dessen Oblervzn? uns so lang verbindet/ Gesetz durch eine widrige Gewohnheit aufgehaben feye/

biß durch eine wider Gewohnheit das Gegentheil erhärtet gestalten es in Nürnberg gemeiniglich bey der Kinder

wird/ angesehen die Gewalt des Manns (davon in diesem Verheyrathung zur Grund-Theilung zu kommen pfleget/

§. gehandelt wird) der vatterlichen Gewalt nicht zuwider davon zu lesen «ieron/mu! xvurfdzim. vifferenr.

ist / einfolglich bey derselben gar wol stehen kan .viä.5cknci- )ur. Li V. üc Kcf. Kor. in .lääikion. pz^. 247. vers. ve-

äcv»'. aä §. 8.guib. m. ?. ?. solv. n. 4. Lc 5cq. ro Was aber h e neben serner-

Es meinen zwar hier abermal ihrer Nicht wenig unter weitig von der Luratel beygebracht worden ; darauf ant-

denen Rechts - Lehrern / daß ein Unterschied unter dem Worten wir kürtzlich also:Daß es heut zu Tag nichts neues/

Sohn und der Tochter dißfalls ju machen z und wo nicht daß die Kinder in der Gewalt ihrer Eltern stehen / und

von dem Sohn/jedoch zum wenigsten von der Tochter die-- nichts desto minder Lur-irorez haben / gestalten dieses

ses zu sagen seye / daß sie durch ihre Vereheligung aus der taglich pr-Niciret wird / daß ein Sohn oder Tochter nach

vatterlichen Gewalt entkommen / angesehen sie der Ge- dem Tod ihrer Mutter / in Ansehung der mütterlichen

walt ihres Manns unterwürffig gemacht werde / viä.Le- I 2 Güter/
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Güter / Lurzrorcs bekomm! / welche doch nichts desto die kindliche Pflicht aufs beste beobachte; davon zu sehen
wenigerin der Gewalt ihres Vatters/ so viel das übrige 2.?. 28.in6n. Lc2.5.55.§. insuper. ikique reuM-e,
belanget / bestandigverbleibet / zugeschweigen / daß dieses weniger aber sollen sich die Kinder dahin verleiten lasten/
nicht aller Orten unsers Teutschlandes Herkommens / daß ihren Eltern gar nach dem Leben zu stellen/ und diejenige
das Weib nach ihrer Verheyrathung in die Lurzrel ihres zu todten / von welchen sie doch/nächst GOtt/das Leben
Mannesfällt / gleichwie von der Marck Brandenburg empsahen / welche verfluchte und abscheuliche That mitei.
ausdrücklich bezeuget 5zmuel Zcryclc. in uiu mocl. lir. ner absonderlichenStraff zu büßen / davon wir oben ae,
cic zcjopr.§.2z. Und stehet dahin / ob nicht das Funda- handelt !>ä §. 4. czp. VII. Warum aber eben vier beson-
ment dieser an etlichen Orten rccipirten Obiervznx viel- dere Thier mit dem Mörder in einen Sack gestecket wer,
mehr in kmancipzrionc rzcirz, oder heimlichen Loßspre- den / davon besihe Zloss. /ur. provinc. 5-xon^ 1.ilz. 2. !>rc.
chung von der vatterlichen Gewalt / welche durch das be- 14. vers. nun mögst du sagen, ^clcl. liber. Oecizn. Ir.
sonders angestellte Haushalten an etlichen Orten zu ge- crim. I..9. c. 16. num. u.«ieqq, /ok. »zrppr. zä §. 6. /. ä«
schehenpfleget / zu suchen seye / davon zu sehen Novell, publ. jucl. num.l8. Lcseczq. eorkoff. zci I. pcrna. verd. vj'
i .eon. 2s. Lonff. Llc^i. 5sxon. p. 2. c. ic>. in verb. Und perz. lir. num. ff. aä I.. pompej. äe pzrriciä. Lovsrmv. ii,
wollen/ daß solcher Gewonheit nach/auch Araffe Kclcäi.LIem. 5urio5us.2. psrt. 2. num. 12. vers. Luleo ZU«
dieser Lonliirurionin unsern Gerichten erkannt wer^ reminsuirur, öcseqq.LrL,rp2.pr.Lrim. pzrt.l. ov.8 nu.
den solle: nemlich / da sich Riuder , so zu ihren 9.öcleqq. Eines ist hier noch zumercken / daß etliche das
mündigen Jahren kommen / von dem Vatter mit Laster des Hochverraths hier cxcipiren und ausnehmen/
Anstellung threr eigenen Haushaltung und Nah- und/ so der Vatter in demselben begriffen / und deßwegen
rung scheiden / daß alsdann solches für eine Lmznci- von den Kindern umgebracht worden / dieselbigevon der
pzuon zu achten und derselben 'lVnrckung haben sol- Straff des Vatter-Mords sblölviren und lotz sprechen/
le / ungeachtet / ob gleich solche Lmsncipzcion ander» mit dieser angeführten Ursach / daß die Liebe des Vatter«
gestalt / und vor Gericht nicht geschehen / und für- landes der Liebe der Eltern vorzuziehen/ v. l. 19. §. kliuz.
genommen würde / !c. ibique Lsrp?ovius. Lr K.e5ormzr. 7.ff.äe cspriv. A poffl. re vcr5 davon zu lesen l. Zs. ibique Ov.
Azncokurt. parc. 2. tir. I. §. 8.« 9. ilzi : Solchen Zweif, ff. äe religiös. Lc lumpt tun. und hieher gehöret das Erein,
fel bey den unsern aufzuheben so ordnen und wollen pel der Heun von Falckenstein/ davon zusehen Locot'l.ir,
wir wann ein Vatter seine Rinder/ welche ihr mün^ not.sää.l.zs.lic.k.L^^s5ius ibiä. n .12.
diges vollkommenes Alter erreichet haben/eheli¬
chen / mir einer gebührlichen Ehe--Steuer ausbe, §.7. Sie ausCbristliche Weise vertheidigen/und
stattet/dieselbe auch daraufvon ihme dsm Vatter/ daß sie von andern nicht beschimpffet werden
abgeschieden / ihre eigene Haushaltung und Hand-- mögen/ abwenden,
thierung angestellet/eigen Haua/Feuer und Rauch
halten / daß solches füreine rechte Lmzncipation, und gleich der Kinder Pflicht auch dahin sich erstre,
daß sie/die Rinder/ dadurch des vätterlichen Ge- cket/ daßsiedenSchimpff ihrer Eltern aufalle mög,
walts nicht weniger/ als wann solches vor der liehe Weis abwenden sollen / so können sie doch deßsalls/
Obrigkeit / oder vor Gericht /olen /tt»- geschehen wider diejenige / welche ihre Eltern beleidiget / keine inju-
wäre/vollkommlichentlediget seyn/ gehalten wer, rien-Klag erheben/ viä.(,ipbzn. innor. ?ä §.2. Inttit. ci-
den solle / v. -"jur. angesehen durch sothane Klag gleichsameine ?rivzr.

/ f. Räch geübet wird / l.y.Lcl.ult.L.äeinjur. welches dem,
nach nur von dem Beleidigten allein geschehen kan/ 2^. I.

<?>Aß denen Eltern ihre Kinder zu züchtigen erlaubt seye/ 5 ld.qu- zioss. ff. cic pnv-r.ci-!>^.l. 22. pr. L. äe furr
davon ist hier oben weitläufftig gehandelt worden: ^ome?. rom. z. relol. c. I. äe äeli^is, n. 9.« ^zrpprecbr. zci

Worgegen aber denen Kindern keines Wegs gebühren §k ^4-1 injur. Und hindert nichts / daß die El,
will / sich gegen dieselbige zu wehren / oder / so sie von ihnen kern / die ihren Kindern angethaneBeschimpffungen an,
mit Schlagen »z«H!ret worden / dieselbe wieder zu schla- können; 6. §. 2. ibique Di). inlt. 6e injur. allermassen
gen / und sich gegen Sie zu ä-fenäiren / in Erwegungaus- esibnen eher zukommt/ chre Kmder/so noch unter ihrer Ge-
fündigen Rechtens / daß wodie Beleidigung erlaubt ist/ waltstehen/ und welche solchen, nachkeineKlagerheben
die Defension allerdings verbotten seye: V .I .Z, L. cic bis. konen/zu ä-fcnci.ren/da hmgege dieEltern/ so sie beschimptst
c,ui sä Lcclell confuZ. ^ää. Lzrtol. in I. vers. -lä boc worden/sich selbst zu cief-nä-ren vermögen/und so sie solches
szcit. ff. 6e s. Lc). dahero dann die Rechte denen Eltern unterlassen/ die ihnen angethane Schmach/wiees scheinet/
mit allem Fug erlaubet haben / daß im Fall ihre Kinder verziehen haben; ^,§. f. inff. cl- injur. Es wäre dann/ daß
Hand an Sie geleget / siezurStraffdiesesunverantwort- sie nach ihrem Tod erst waren beschimpffetworden/ dann
lichen Undancks / dieselben enterben können / per Novell, solchenfalls konte den Kmdern / oder auch andern Erben
iis.c. ?.§.i. Und dahin zielet auch die Lonttimrion des dieses Mittel/immassenauch zumTheil die angethane V«,
Kaysers^ldcrri . welche bey dem Scbneiä-^. -ä lir. in- schimpffung sie angehet / keines Wegs versaget werden/
liir. äe ?. ?. n. 28. in f. zu finden / und also lautet: XVel, ^ §' 4- ^ 6. äe injur.
cherSohnseinenVatteran seinem Ä.eib freventlich
angreiffc/ oder ihnverwundet und fehrt/ derselbe euna-H. Zu dieser EhrMochte MtlN
soll ehrloß und rechtloß seyn ewiglich/und zu seinen auch zehlen. :c.
«Lhren und Rechten nimmermehr kommen mSgen. S>Je letzte Ehr /welche die Kinder ihren Eltern anthun
zc. wiewol eine Lxceprion und Abfall in denen Lehn, ^"^können / bestehet hierinn / daß sie selbige/ so sie gestor-
Rechten hiervon anzutreffen/ allwo der Sohn wegen des ben / nach ihrem Stand und Würde zur Erden bestatten
Lides der Treue / so er als V-Ml seinem Lehn-Hermge- lasten / und die hierzu benöthigte Unkosten / nach eines je-
schworen / denselben auch wider seinen eigenen Vatter / den Orts Gewohnheit / aufwenden/eingedenck / daß / wo
obwolen nicht in eigener Person / jedoch durch andere/ solches unterbleibet/dieses zur grossen Schmach des Ver-
nichts desto weniger aber allzeit also zu äefenäiren czehal- storbenen gereiche. Dahero dann auch sothane Unkosten
ten ist / damit er auch hierinn/ so viel als Winer möglich/ fo sie vielleicht von Kreiden aufgewendetworden / von

" ^ > denen
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denen Kindern als Erben/ ob es gleich wider ihren Willen HJer laßt sich fuglich diese Frag erörtern; Ob die Kin-
aeschehen / V. 1.14. §. 15. ff. cie reliZios. Lc sumpr. 5un. ab- ver/ so nicht inehr in ihrer Vatter Gewalt sind / ihren
gefordert werden können / wann nur die behörige Maß/ Eltern Hand-Arbeit zu thun gehalten seyn ? Welche Frag
welche theils aus dem Vermögen / rheilsaus dem Stand von dem Rechts-Lehrer l>>ponino mit Nein entschie¬
de Verstorbenen zu schätzen/ dißsalls beobachtet worden/ den wird in 1.10, ff. äe obieczuiis pzrenc. Lc pzcron. prseli.
davonzusehen 1.14. §- Z-4- ^'6.!.ff. cie reliZios. ^cici. mit dieser beygefügten Ursach/ daß solche Kinder ihrenEl-
dzrp^. P»A I- 28. cief. 42. öc Qzriizs iie expenil c. 8. Und kern Gehorsam und Ehre zu erzeigen / nicht aber zu arbei-
diese Leich -Unkosten haben insonderheit dieses pnvilc- ten gehalten seyn; Es wäre dann / daß in einem letzten
eium und Freyheit / daß ihnen vor allen andern Schulden Willen unter einer gewissen Bedingung / oder auch mit
der Vorzug gebühret; wie zu sehen ex l. 14. §. 1. l. 45. ff. Überlassung eines gewissen Voraus die Kinder hierzu wa-
clc religiös. öc arZ .i.68. pr.ff.äeies. Z.I f. §.9. L. cie jur.äc ren verbunden worden/ daß sie dem Überlebenden unter
Iib.^ää.LerIick.p.l.c.64.n.86.6c Lzrp?.p.i.c.28.6c5.;9. ihren Eltern dergleichen Arbeit thun sollen / dann solchen
welches auch aufdas Artzt-Lohn / und auf der in der letz- Falls könten sie sich ohne Verlierung des ihnen vermach,
ten Kranckheit aufgegangene Kosten zu excenäiren ist. per ten Voraußes dieses keines Wegs einbrechen. Vict.

l.4-L- cle 1^. ?. l.z. L. cie reÜAio/I >^cici. Larp^ov. pzz.l. ^ckilt.in Lxerc. zci 7,-. I'it. cie oblec^c^. p.irenr. prseli. §. ^9.

czp. 28. clcf. 4Z. Ü! scqcz. Nach vollendter Beerdigung Endlich ist auch noch dieses unter die Pflicht der Kinderaber erfordert ferner ihre Pflicht / daß sie solche ihre zu zehlen / daß sie ihre unvermögliche Eltern zu nehren ge-
öc I. ulr. ff halten seyn / welches ihnen vor diesem bey den ^rkenien-

fern bey Straff der Ehrlosigkeit und infzmie eingeschärf-
fet worden / gleichwie i^erriusinZolonelehret; Viä l.s.
pr. Lc 2. ff. äezAnosc. üb. Lc cl. l. s. §.iz. ff. ec>6. Und
diese Pflicht liget nicht allein denjenigen ob / so noch in der

Eltern nach Landes-Art betrauren/ vicl. 1.2;. Lc I. ulr. ff

cie kis , ^ui not. infsm. ^(ili. L. I-id.Z7. 1'lt.ulc.
in 5.

§.8. Kein Kind darff tt.

Visscn5us beyzubringen gehalten : Und dann endlich / ob diese / wo sie gleich von ihnen ausser der Ehe erzeuget wor-
die Obrigkeitin solchem Fall / da keine rechtmassige Ursach den waren / ihren Eltern/ wann dieselbe gleich in die Acht
vorhanden / den Lon5ens der Eltern luppüren und ersetzen erklaret / v. Lzi!. 1.. 2. cie?. ?. c. i.num. 17. A19. oder Ke--
könne/ davon besihe diese Anmerckungen »6 csp. IV. tzereywegen excommuniciret worden / vici.Zloff.lnczn.lt

20. ^ui k!ü. 6ili. zo. csn. non szris eff. 6iti. 86. item. csn. czuoni-am mulros. IOZ. czus.ii. qv.z. zu ernehren / und mit Le-
§.u !r.Was zurAufnehmung derHaushaltung bens-Mitteln zu verschen allerdings gehalten und verpflicht

dienlich / treulich in acht nehmen. tet sind.

Da6 Xl. Kapitel.
Bon des Haus-Vatters SHuldigkciten gegen fein

Gesinde und die Tage-Lohner.
Inhalt.

5 .1. Nothwendigkeit des Gesindes. H.2. Ordnung unter denen-
selben. Z.Soll bekannt/nicht unter sich verwandt/und gar
zu alt seyn. H.4. Soll keine Arbeit au6dmgen.§.5^ Nicht über¬
flüssig gehalten/noch derLobn zu gering gegeben/und »uweilen
aufein gantzes/zuweilen aber nuraufein ViertelJahrgedin,
get werden. §.6. Weil die Leid-Eigenschafft im Christentum
aufgehoben/so sollen Herschafften ihr Gesinde. §.7. Lieben.
§. 8. Für desselben Seele sorgen.Mt gottseligen Exempel-Un«
terricht. Warnung sür Bäsen. Angewöhnung zur Arbeit. §.9.
Für seinen Leib sorgen inSpeiß undTranck. h. 1 c> Maßigunq
der Arbeit-§ 11.Verpflegung inKranckheiten und Unvermög-
lichkeit.K.iz.Beiahlung desverdicnikLohns.§.iZ.Notl)wen<
digkeitder Sanfflmut und Freundlichkeit bey der Henschafft,

14. Bestehet in Worten und in der That. §. 15. Erinnerung
zu Übung dieser Pflichten.

§. 1.

^Bwolen eine enge und kleine Haushalt
eung/ die unter Eltern und ihren erwach¬
senen Kindern geführet werden kan / weit
ruhiger und in etlichen Stücken bequemer
ist / als eine grosse weirlaussige Meyerey/
darum man sich mit vielen mehrmals treu¬

losen/rohen/faulen/ wafchhafftigen/zanckischen/ leicht¬
fertigen Gesinde plagen muß : So wird man doch gleich¬
wol unter Hunderten kaum einige finden / darum der
Haus-Vatter des Gesindes allerdings entbehren könte.
Nachdem wir nun denselben in derGejellschaffc mir sei¬

nem N?e»'be und Rindern/ nach Nothdursst/ als wir
hoffen / betrachtet/so folgt nun / daß wir ihn auch in der
dritten GescUschaffe/ wie er darinn mit seinem Gesinde
stehet/ betrachten: Und beyde Theile ihrer Wechsel-Ge,
bühren erinneren.

§. 2. Wo nun die Haus-Wirthschafftenso gar groß
und rveltiauffrigoder an verschiedencnOrren geführt
werden / daß der Haus-Vatterdem Gesinde nicht überall
selbst nachsehen / und alles anschaffen kan / da pflegt man
unter dem Gesinde eine gewisse Ordnung zumachen / und
denen Unteren gewisse andere Obere vorzustellen / die
nach verschiedenenLandcsArtenunter dem männlichenGe-
schlechte Haushalecre / Haus^pflcgere/ Haus-Votg^
re/ Schaffer/Meiere / Hof-Vanren ^ Schir: Mlei,
skere mld Öder- Rnccdte; Unter dem weiblichen Ge¬
schlechte Vieh Mütter und Mlchmcn/ Meyerinnen/
Vescvliesserinnen/ Rockinnen und dergleichen heissen.
Wo nun eine HauswirtschafftdergleichenOrdnung er¬
fordert/ so soll der Haus-Vatter das Ober-Gesindedem
Untern insgesamt vorstellen / und demselben mit nach-«
drucklichen lLrnst befehlen / daß es denen ihnen vor¬
gesetzten in allen / was sie zum Nutzen der Haushaltung
ihrer inllrMon gemäß anschaffen / ohne Einrede und
XVlderseyilchkeitgehorsam seyn / oder widrigen Falls/
da es dawider handeln würde/ der Straffe ohnfehlbar
gewartig seyn solle. Deßwegen aber auch denen Vorge¬
setzten ihre gemäßen« inliruNion.wornachsie sich zusamt

I z dem
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7o DeS klugen und RecdtS-verständigen Haus VatterS
dem Unter-Gesinde zu achten / ausgefertiget/und bey de- als Knecht / das Weib aber als Magd neben einander
ren Vorstellung vorgelesen werden muß. dienen / aber von ihrem bestimmten S.ohn und zuae,

§ z Es soll aber der Haus-Vatter/wenner sich um messencr Rost leben/ und sich davon unterhaltenmüssen
Gesinde bewerben will / nächstfolgende Stucke m reiffe Drittens / soll der Haus-Vatter vor alten und ausaear-
Betrachtung ziehen. ^ rjlUcd soll er keine fremde/ un- beiten Knechten und Mägden deßwegen aewarnet seyn,
bekannte/ aus andernD'-nsten enrloffene Land^eicher/ weil solche gemeiniglich stutzig/ eigenw.ll-g/ und sich nichts
Flucher / versöhne und von andern Lastern und anstecken- einreden lassen / sondern alles besser als die ^ schaff?
den KrancklMm verdachtigeDienst-Bottenm seinHaus selbst wissen und verstehen wollen / dabey auch/ ohne daü
^nehmen: Smtemal die Erfahrung es offt zu desHaus- sie Alterswegen trag lind verdrossen / gegen das andereVattersfchwerenUagluck undSchadengew.esen / daß Gesindbißig/zänckifch und unvertraglich sind / und den
derMchen Gej.ndiem/ wanns seinen Vortheil ersehen/ Haus-Vatter offt um ein gutes treues Gesinde bringen
die Kairen v.lmret / und mit einem Raub durchgegangen: Doch soll dieses nurvon gar zu alte., und krassclolen
da? daher ein solcher Haus-Vatter / so offt er aus dem Gesinoe verstanden werden: Weil das mittelmäßiae und
Haufe gehet/entweder einen Äusser bestellen / oder bey ständige Alter aus verschiedenen Ursachen / wieicb ausck
tzncr Abwefenhe.t oder auch des Nachts/wann er daheim gener Erfahrung weiß / dem gar iungen und leichtfmni-ck/ bcstohlen zu werden/m steter Furcht und sorgen/ gen Alter soviel mehr vorzuziehen ist/ als grössern Nuken
sonderlich auf.emkan^ 'hr verstand und er/angre Erfahrung in derHaus"lochften.d Diebes Gesinde Haltung geben / undzugleich / weil sie nicht wie j>Ne nur
nachtlicher Weile/Diebeemgelai,en / welche ihm aufzu- obenhin undgerade an / sondern bedachtsam handeln/
rai .men geho!ffen/uno mtt einander wol beladen / unsicht- und eine Arbeit mit der andern gefchickiich zu verbinden
bar worden. Welcher Furcht er bey bekanntcnGesin-wissen/ der Herschafft manche Sorge abnehmen kan-^.i.
^ ^ d^cnvaszu verliehren hat / und nicht zu weit gesessen bey auch insonderheit etwan mehr als vermuthlich ist /'weil
.st/ überhoben seyn / .ind desto ruhiger Waffen kan. Die- es natürlich/daß die erste Hitze ihres Bluts durch die ^ ahr
wen sich aber gl^hwol unverme.dkche Falle finden / daß ziemlich abgekühlet/und ihr Verstand besser befestigt ! /
er sieh auf eine Ze.t m.t stemmn Ge,mde behelssen muß/ daß sie dem Laster der Leichtfertigkeit und Unzucht? wo
so traue er nicht zu weit / verschösse alles fleißig und wol/ aus dem Haus-Vatter mehr Verdruß zuwachst / als
undwann erdes Fremden stelle mit bekanntem Ge. der Ort hie zu erzehlen zulässet/ nicht so / wie'das junq
s,-.d-ersetzen kan / so wech,ete er ba d wieder um / und ftl,cheundfrecheGesindergeben sind / und da solch juna
gebe dem Fremden / doch auf eme befche^enti.che Art/ frech Volck ih.n des Nachts die Freyheit nimmt fbaus
st.nen Urlaub: Es wäre dann / daß er dessen Treue und dem Haufe zu stehlen / lind dem fo genannten Fenstern b-»
Fle,i,es aus verlw,- denen Proben genügsame Versi- andern Dirnen nachläufft / sie eher zu Hause beyden Ge
cherunghatte;mwelchemMllem sie.nd Gesind / weils schafften bleiben / und auf die Haushaltung besser acht
m der Nachbarschaft teme Anverwandte / und geben. " v "II" UM
Schlupf-winck-lhat/ dahin es abtragen kan/vor dem . §. 4. Nachdem auch manches Gesind selbst eine Aus,
Einheimischen/ weushlezu gute Gelegenhei hat/und offt theilung der Arbeit zumachen / und einige Arbeiten aus-
ange. ecker w'.c^ / leui zu ci Gleichwie aber in zunehmen sich anmasset / und nicht alles / was im Häuft zu
andernDmgend.etMttel« trafst gememiglichd.e si- thun ist/thun will / fofoll der Haus-Vatter vierten. 0
chersteist / also ist den.Haus-Vacrer am bejlen gerathen/ gleich dabey / wann er das Gesinde dingr / ihm diele lose
so er fem Gesinde nicht aus der nahesten Nachbarschaft/ Gedgncken und unwilliges Ansinnen nehmen / und ihnen
wo es feme Eltern und Anverwandten hat/ und deßwegen keine gewisse Arbeit benennen/sondern daß sie zu allen,
neben berührte Sorge m deroseiben Hausern oftt steckt/ was die Haushaltungerfordere und .hm zu ebun
und die Arbeit daheim versäumet / sondern aus andern möglich ist/gedinget seyn sollen/dabey vorhalten , Man
etwas entlegenen Orten / da man gleichwol einerley „weiß doch wol/ sagt Her: (^oicrus im achten Capitel
Hausarbeiten gewohnetist/ zu dingen / bey Zeiten be- .. des ersten Buchs seiner v-con°m.e. daß Knechte nicht

?!us dieser u"d andern Ursachen ist ihm auch zum fiÄabagle^ daßKmchle^andern n.cht stylechl bin zu rathen/ daß er mehr Geschwi- .. spinnen oder melcken als Mägde. Und warum solte nick
ster.chte/ zween » rüder/ oder zwey -?chwe,ternaus ..ein jedes Gesinde seiner Henschasst Nutzen schaffen/ M
einmal Mmimndmge / weil neben der Untreu/ Pmti- „Schaden verhüten helffen/wo esimlnerkonteundm^
terey und yeimlicher E'ttwe>,dung/ d-e bey solchen eher als .. te / wann gleich einem jeden Gesinde feme befondttT
beyunverwamren G^e zu befahren / auch w«mg .. beit gehörete / warum soll er aber nicht im Nothfall/
Friede und Vertrag uci^t'lt / und daher auch folgends „wann eines oder das andere nicht zur Stelle wäre / dcm
wen.gVorthc.ls.nderHaushaltung/ weil die Arbeit „ andern die Hand reichen/und ein jedes nach seinem Vw
dadurchversaumet / undzurUnze.t gethan / und von ei- „stände und Vermöaen alles / was im Hause zu thun ist/

nem aufdas andere geschoben w-rd /-u boffen.st. „ verrichten helffen ? Wollen sie doch alle essen trock n
concarc!,- r-ra Es wäre dann die Verficht', ung verhan- „ ihr weiches Bette / und ihren Lohn haben / so sollen s,

d-n / d.ßs,.»°>, lhr.nS-n, jm R«chk-i'/ B'M Md „°»chi.>gl-ich A-s-S aw bi ^
E-niakcit erzogen waren / unddahe.m untere.mrnder ver- lein von einem Nochfalleverstanden/dann so der^.u-s-
traglich gelebt hatten / und n,an solcher .nassen . inige Vatter der Knechte und Mägde Arbeiten aaüch unter
Vorche.lvonUnverwandtenvon . hnen hoffen könte. einander vermengen wolte/ so würde solche unordentlich
Dlesesverstehenwirms gleichem Grunde gleichfalls von Arbeit nichts anders als eine unordentliche Haushalt m
denen Knechten und Magden / die bereits in der Ehe le- abgeben/ welche deßwegen/ weil die Seele aleMam
ben - Da dem Haus matter gar mcbt zu ratben/dax? er ci- daraus gewichen / nothwendig allgemach / wo nicht i'i
nenRneche d.ngc / dej^n .^eib an einem andern kurtzerZeit/ zu Grunde gehen müste.
O rc ihre eigene Haushaltung hat / und von dem §. f. Fünffrens/ soll ein verständigerHaus-Vatter
Manne mit ihren Bindern unterhalten werden nie mehr Gesindes dingen/ als es die Bcschaffenheit seiner
mnß. Eme andere Bewandnus hals / wann der Mann Haushaltung erheischt« die Sachen / die er mit we.^
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Ersten Theils/Erster Abhandlung Erstes Buch.
aem Volck bestellen kan/ darzu soll er keinen gantzen Haus¬
se-? nehmen. Dann wo überflussiges Gesinde ist/ daist
viel Faulheit und Nachläßigkeir / emcs verlasset sich
auf das andere/ daß die Arbeit/d^e einer allein oder doch
wenige verrichten können/ bey solchen Haussen ungethan
bleibt / oder liederlich gethan wird. Es ist bey solcher Men--
q- viele Plauderns und Waschens im Hause und aus dem
Hause: Viel Gezänck und Haders/Schelrens/ Fluchens/
Dieberey/Leichtsertigkeit. Daher ein Haus-Vatter / der
au» Hoffart oder Unverstand viel überflüssiges Gesindes
hält / nur sicher glauben darss/ daß er damit den Weg zur
Armut und Abnehmung seiner Nahrung nach dem war-
hafften Sprüchwort sich selbst bahne:

—. — Lorpora pzscerc multZ
scl pzupeirarem elt 5emirg certZ ^svem,

Wer sich will in Armut bring«» /

Karffnur viel Gesindes dingenWeil die wenigste Haus-Vatter in dem Stande und
Vermögen stehen/ daß sie mit jenem reichen Cardinal 6c
Kl^ice8, welcher gefragt / warum er so vie» unnütz Gesin¬
de hielte/ in gleicher Großmüthigkeitantworten können:
Ich bedarsszwar so vieler Ä.eut für mich nicht - sie

aber bedürffen meiner. Anderseits hingegen soll er auch
nichtzu wenig dingen / damit ihm die Arbeit / sonderlich
wann sie unmüßig und ohne augenscheinlichenSchaden
keinen Aufschub leiden kan / nicht ligen/ und das Gesinde
zugleich unter der Arbeit selbst unverantwortlich erligen
muste/wovon hernach an seinem Ort folgen wird. Endlich
und zum sechsten soll der Haus-Vatter nicht meinen/daß
er damit und alsdenn für seine Haushaltung klüglich ge¬
sorgt habe/wann er Gesinde dingt / das zwar mit geringem
Lohn zufrieden/ aber die Arbeit entweder nicht verstehet/ o-
der doch sonst liederlich verrichtet.Viel lieber soll er nach sol¬
chen Leuten trachten/ die wol abgerichtet sino / und den
Dienst verstehen/ und dabey einige Gulden L.ohns
Nicht ansehen > auch ehe er solche von sich lasset/ihnen lie¬
ber / wann er sie wiederum dingt/ den Lohn bessern / und
nach Verdienst etwas beylegen: Sich dabey versicherend:
Daß ihn das liederliche ungeschickte Gesinde noch und
mehrmal so viel / als er auf solche tüchtige Dienst - Botten
wendet /verwahrlosen / und dabey das übrige Gesinde
zugleich mit verderben / ihm aber seibst manchen Verdruß/
Zorn und Unmuth erwecken werde. Ob aber der Haus-
Vatter sein Gesinde von Quartalen zu Quartalen / oder
auf ein gautzes Jahr dingen solle/davon kan man ihm eben
nichts gewisses bestimmen. Geschiehet ienes / so ist die ver-
drüßiiche Ungelegenheitdabey/ daß das Gesinde / wanns
nun der Arbeit kaum gewohnt / und von der Herzschafft
nach ihrer Hand abgerichtet ist / so gleich / wann mans un¬
gleich ansihet / davongehet / da man sich dann abermal
und so fort mit neuen ungeschickten Gesinde plagen muß;
geschiehet aber dieses / so kan man solch gottlos Gesinde un¬
ter Jahr und Tag mit keiner Manier los werden: schasst
mans aber ab/ so pflegets den völligen gedingten Lohn/und
zugleich einen Abtrag wegen der Kost zu fordern / wo das
Verbrechennicht gar zu grob / und der Abschaffung au¬
genscheinlich werth ist. Dannenhero dem Haus - Vatter/
insgemein davon zu reden / am besten gerathen ist / daß er
ein bekanntes Gesinde/ das von gutem Gerüchteist/ und
von seinen ehemaligen Henschaffrcn seines Wolverhal-
tmsgutes Zeugnus hat / auseingantzesJahr;ein Unbe¬
kanntes aber/ oder auch/ dessen Treu noch zweiffelhasstig
ist / von Viertel-Jahren zu Viertel-Jahren dinge: Da¬
bey man aber zugleich aufdieL.ands-üdliche Gewohnt
heit sehen muß.§.c. Wann nun das von dem Haus-Vatter nach
diesen Regeln gedingte Gesinde in seinen Dienst tritt / und

7!
darinn stehet / jo ist nothwendig / daß wir ihn ferner auch
zu denen Pflichten / die er dem Gesinde alsdann schuldig
ist/anweisen: Wobey wir aberjum Grunde voraus setzen/
und allen Christlichen Herschafften vorab zu Christlicher
Betrachtungüberlassen / daß der Zustand der Dienst-
Borten im Christentum nun eine gantz andere Gestalt
genommen / und weit glückseliger und erträglicher seyn
solle / als er vor diesem bey den alten Völckern / so wol Ju¬
den und Heiden / allermeist aber bey den Römern in der
Leib-Eigenschassr war. In solchem elenden Stande dorff-
te nie kein Knecht von seiner Herzschasst wandern / sondern
sie that mir ihm / was sie wolle / verkauffte ihn wie das
Viehe/ wie noch heutiges Tages die barbarische Völcker
Muhammetaner/Persier/Tartarn/Araber und Africa-
ner die gefangene Mristen auf die Märckte führen / und
wann der Kauffer will/sie gantz nackend ausziehen/und am
gantz-n Leibe/und so gar die Zahne / ob kein Mangel dar¬
an sey/ beschauen lassen. Sie wurden zu denen härteste r
und schmählichsten Arbeiten/ Ackern / Egen / auch zu Feg-
gung heimlicher Gemacher und dergleichen verdammt:
verdienten doch damit nichts / sondern alles/ was sie Ver¬
diensten / stackdie Hmfchassr in die Tasche/nur wieder¬
fuhr ihnen so viel Unterhaltung/ daß sie nicht Hungers
sterben dörffcen :^Weib und Kmd war nicht ihnen / son¬
dern der Herschafft / und mit ihnen selbst leibeigen. An
vielen Orten hatten die Henen selbst Recht über der
AncchreL.eben undTso / (/u^virseLinecis) daß sie
ohne jemands Einrede sie ums Leben bringen / den win¬
den Thieren vorwerffen / oder daß sie auch unter ein¬
ander selbst auf Leib und Leben kämpffen musten / zwin¬
gen dorssren : Welche denn dazu mit einem Brand-
Mahl am Arm oder an der Stirn gezeichnet wurden.
Und obwol nachmals die weltliche Gesetze diesen ar¬
men Leuten in etwas zu Hülffe kamen / und der Tyran¬
nei) einige Grantzen setzten / so wurden sie doch nichts desto
weniger / so offt es ihrer Herschafft gefiele / gepeitscht/und
sonst unbarmhertziggebandelt / und nicht viel änderst als
das Viehegehalten. Nachdem aber nun / GOTT sey
Danck! im Lkr,skenrumsolche Tyranney ausgehoret/
und das Gesinde ohne dergleichen Zwang (ausser an etli¬
chen Orten/ da noch einige Scharren davon übrig geblie¬
ben ) in einem freyen Stande dienet/ und nach dem Ge^
seyc derLhrisilichm L.iebe regiret werden soll. So soll
die Betrachtung solcher Göttlichen Gurtbat / beydes vey
den Herzschaffren und dem Gesinde den Grund legen/ auf
welche sie alle ihre ihnen obligende Pflichten bauen / und
dieselbe so viel eyfmger nach dem Gesetz der Liebe zu voll¬
bringen sich befleißigen sollen.

§.7. Es sollen aber Christliche Herschafften ihr Ge¬
sinde nicht nur mit der allgemeinen L.iebe/ die sie allen
Menschen schuldig sind/ lieben / sondern soviel näher sie
denenselben sind / und öffters mit ihnen umgehen / und
aus einer hiezu von GOTT gemachten Ordnung seines
Dienstes zur Erleichterung ihres Lebens gemessen / so viel
sollen sie es ihrer Liebe werther / und das Band / das die
Liebe deßwegen an dasselbe bindet / fester und starcker ach¬
ten. Deme das Christentum noch diese Betrachtung
beyftget : Saß nemlich H-rifthassten inihrer Haus?
Haltung der iL^tern Stelle dißfallsvertretten/ und

deßwegen auch im gemeinen L.eben in der Absicht

auf ihr Gesinde den Namen der Haus-Vämr und

Haus-kNütter führen.
§. 8. Dieweil aber die L.icbe der Brunnen ist/ wor¬

aus alles übrige / was eine Herschafft dem Gesinde schul¬
dig ist/ fließen muß/ so soll sie erstlich und yornemlich für
die Seele ihres Gesindes sorgen. Diese Sorge erfordert
erstlich / daß sie in der GottseligSe»!! vorgehen/ als wel¬

che die
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chedieRegentlnund N?eilter.n 0er ganyen Haus- Feyer-^agen / aus alleKirch-Weyhen / zu Tänk^,
^lcung seyn musj/ und allen guten Vermahl,ungen Sauffen und andern Üppigkeiten gehen äffet / wiee?W
kraffr.ge n Nachdruck geben kan. Denn wenn Hmschaff- will/wanns nur ihnen unschädlich ist / da s. doch aedmÄ
tendasGesinde schon lange zum Guten anmahnen / daß sollen/ daß GOtt auch von denen Seelen ihres G«
sie nicht fluchen / sauffen / Leichtfertigkeit und andereLaster die durch solche ihre Sorglosigkeit verwabrosetw??-?
rre.bmsollen / es aber selbst thun / so ist solche Vermah- von ihren Seelen RechenschA un^
nungn.chrnureiNvergeblichesSp-egelsechten/sondernes le. Hiehermag schließlich diejenige Sorge aezeb??
wird nur noch mehr geärgert. Zum andern / ligt Her:- den/ nach deren Herschafften ,hr Gesinde/ all rme
schafften ob/daß sie ,hr Gesinde / wo es noch klein oder ge unwissende Leute/dahin anzuhalten schuld asind!^.e?
sonst dessen bedorffr.g und unwissend ist/ in seinem Christen- nicht allem arbeiten / sondern auch Zu olchrÄ^
lum aus dem Catech.smo unterrichten / oder durch andere angeführet werden/dabey sie etwas rech7schai/-.«°
herrichten/ und zum Erkanntnus GOttes fuhren lassen, es sey in Hauender Handwercks Arb«c n/Danut es aber geschehen könne/ sollen sie ihnen nicht allein mögen / damit sie hinkünfftig / wann?nun da?u komm?
den Sonntag / sondern auch an den andern Tägen so viel daß sie ihre eigene Haushaltunaen anstellen/midÄ
Zeit / als hiezu nothig ist/ vergönnen. Wo nun das Ge- Meister werden sollen / GOtt und den, Nach»?« A
j inde ohne dem aus eigenem Triebe zum Gebet / Kirchen nen / und ihrem Gesinde wiederum vormsteben w ssm /
und Gottesdienste Lust hat / sollen sie es daran nicht allein gleich aber ihrer Herschafft ihr Lebe- >a-"' d M u
mcht hindern/ sondern auch/wo es dazu nachlaßig wäre/mit cken / und deren ordentliches Haus-Reg .men / auch n^
allem Ernst dahm anmahnen und treiben / und dabey ihre ihrem Tode zu rühmen/Ursachaewinne
täzlich-Chnstl-cheUbungen m.tGebec undVorl-- h.ngegen ein r Hmschasst bey ^
5>ng Lhnstl.cher Sücder in Beyseyn und Seywoh- Leuten zu schlechtem Lob/ ihrer eigmenÄ^
nung desselben daheim halten : Sintemal ich nicht zu empfindlichen Schaden qereichen muk/wann S-?
glaubenkcm / daß es m, Christlicher Haus-Vatter gegen dem unverständigen Gesind?darüber / daßsie auf,rÄ
GQttund semem Gesinde verantworten könne / wann er sinde kein Achtgebe/ sondern was es selbst
zwar ftir sich selbst allein sein Geber thut / aber mit dem gelobet wird. wolle/rhun lasse/
Gesinde zugleich GOtt zu dienen sich schämet / den man §. 9. Hiernächst sind Herzschafftenfür den s«k, .k.
doch beederje.cs für temen GOtt erkennen muß. Wo sie res Gesindes ,n nachfoigendenAücken>u aen
sehen/ daß dasGesindeböfeUnarten/und sunvlicheG«-Erstlich gehöret dem Gesinde «eine Rsti

an sich ha. / sMn si- >wsu.tt-rsa.,-n,undTranck /und -war
nimmerinehr exiigeLeichtfert-gkea/ Fluchen / Entheilig- nicht allein keinen Hunger dabey leiden/ sm,^n /^
ung des sonntags / Mussiggang und dergleichen gestat- gesund und bey Rräffcen bleiben könne
ten / und sich hiedurch ihrer funden theilhafftig machen, antwortlich vor GOtr / wo man von seinem 0^-
Sollen auch deswegen alle Gelegenheit zu sündigen und dabey Esels-Ärdeic fordert / und d?msel^,?.
nach allem Vermögen / bey dem Gesinde abschneiden/ halb sace und Zeisels-Furcer / aber al^Äin^e ?
Md a^o zum Exempel mcht Mhehen la^ daß ihre daß es ausNoehgleichsam g drungen u^knechte viel mit den Mägden scheryen / und wo es sich nicht aeucmtte / !uareitt> / ^
mie ihnen in rvinckeln stehen / und heimliche ver- Gemüte gewesen. NichtwMc-r isi^
dächtige Gespräche,nicihnen halten - Insonderheit wo man Bienst-Botten mir solcher Sv-sseabs^?>?
sollen ihre S.chlaAKammern und Bette also angeordnet beyesseine Gesundheit verlieret/und^
seyn / damit sie/so viel möglich seyn kan/ keine Gelegenheit/ an einem solchen Dienst mir Trauren ^ ^
sich zu ammen zu betten / undin Unehren beysammen zu gedenckenmuß. VerstÄq^^^^
ligen/ haben mögen: Deßwegen sie es sich auch nicht ver- sen und trincken / und sind geqen ?
driessen lassen/oder sichs zum Schimpffrechnen sollen/daß das ihm seine Arbeit sorgfalna anqeb-aen s.'m
sie zu Zeiten des Nachts ihnen nachschleichen /und wiederum so gutwillig / daUN
die^ammernvieren/ obsiesichnichr verirret/ undei- remT.scheingutesSMeinu^
ne,umgleiche" Schlaff- Gesellen gesucht haben. Weil lassen / wann sie nur wissen / daßchre G^w^
auch d,eGelegenheit / nach dein bc^n.mn Spmchwort/ mißbraucht/ sondern hinwiederum zur Gu
T»ebe machet / und der Trau.wol sffe .st Schall Treu in der Arbeit angewendet wird ^"Willigkeit und
hsitvsll / so sollen Keller/Boden/Scheuren/ Kasten/ 5.10. Zumanvern /wird bieben
Kisten und was sonst zu verschliessen ist / nie offen stehen/ seine Dienst-Botten mit der Arbeiti l,! ?
sondern fleissg versperret/ und was dem Gesinde an Spei- sondern die Arbeit also masiiae / dasi sie^
st undIranck^S-iff-.i/Sa'tz,Schma,tz/GmS.tz-,G--K-«I-N,mdum A«
treide für das Vieh und anderes mehr bedarff/ von der men / oder bey der Arbeit also
Her:schafft/odeedochmitVorwissenderselben/h d̂urch Heben/Tra^
langet werden; we^ld.e Erfahrung mehrmals geoffenba- Arbeiten / die von Pfaden und Oschenn^?-?^^
ret/daßHafenm.tBter/Wem/Milch/ Butter/Käse/ Menschen verrichtet werden solcen^n ib.-em9^ ?
geräuchert Fleisch /Eyer/Brod / und dergleichen versteckt lich/ undzu armseligen Krüppeln werd n
gewesen / so das untreue Gesinde bey solcher Gelegenheit liche Herschafft n achten sich nach Cl ^st,? ?^^5>'^
entwandt/ und entwederverpartiren und verkauften/ und falls fir ihr Gesinde
seinenVerwandtenund andern losen diebischen Leuten hat nie keine Arbeit / die siärcker alg ^ ne RrÄ-!! '^!!!
tujchleppen wollen Dannenbero auch Herschafftenes anmuthen/ sondern/wo sie iW
nimmermehr verantworten / viel weniger ihnen zum Lobe schwehr werden will/ Neben,Arbeitet ^
ziehen können/ wann sie ihrem Gesinde / weils ihnen in vie- bestellen / damit zugleich die Arbeit
lenStuckenwoldienet/undseine Arbeit verrichtet/ aller- Gesinde bey Krafften und aesundbl^/nÄ^. ^
leyMuthwillen/semen qutenWillen zu erhalten/ übersibet/ soll die?enige Gewobnbe.t/ die sich ^
und es in semen bösen Gewohnheiten und ihnen selbst an- aus nkht reimen laff / und >?vf ^ durch«
g.maß.mL.-yh-i,-nanHau«H.M°?wSch^
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/ wo man nemlich das Gesinde bey kalter Winters- änderst / als eine Art eines Unrechts und Raubs angese¬

gelt entweder aus Mangel benöthigten Bettes / oder weil ben / und unter die Sünden / über die GOtt ein schnelles
mans kaum einmal in die ordentliche Wohn-Stube sich Gericht kommen lassen wolle/ gezehlet/ wo man des Tag-

darum zu warmen kommen lasset / so erfrieren lasset / daß Löhners Lobn (eben dieses ist von demGesinde auch zu ver-

es solche"harte Gewouheit offt sein Leberag an Handen/ stehen/wie in nächsi-solgendemCapitel zu sehen) zu seinem
Füssen und zu Zeiten am gantzen Leibe büssen / und über sol- Schaden biß an den andern Morgen in semem Hause be-

viel schwerer sie . . ^
Unbarmhertzigkeit dermaleins ergehen wird / in ihrem Ge- mel schreyende <?zünde / die vor die Obren des HErm
wissen erkennen und bedencken. Zebaorh kommt / angegeben s. 4. Damit nun Her:-

§. 17. Wann sichs zutragt/ daß das Gesinde in dem schasste«? an ihrem Gesinde hie nicht sündigen / und densel-
Diensr der Henswaffc Sranck wird / so soll diese Un- bigen Fluch / der auf solche Ungerechtigkeit unfehlbar und
barmhertzigkeit ferne seyn / daß man solcher Ungelegenhsit unzertrennlich folget / über ihre Haushaltung ziehen / so
los zu werden/ das krancke Gesinde so gleich fort jagen/ sollen sie nachfolgende Neguln zu ihrem Unterricht insge-
oder doch wie Hunde im Stalle oder sonst in einem stin- sammt mercken : Erstlich / sollen sie auf die Bill 'gkeit
ckenden Winckel ligen und verderben lassen wolle: Son- und landesübliche Verordnungen und Rechte die
dcrn die Liebe erfordert/ daß solche krancke Dienst-Bot- von der Obrigkeit gemacht sind /sehen/und die Maße
ten von der Henschafft mit noehdürffrigcrPflege des Lohns darnach richten/und solchem nach ihrem Gesin-
und Zlryneyen versorget / oder da sie in ihrem Hause kei- de nach Bewandtius der Arbeit und anderer Umstände
uen Platz und Gelegenheit dazu haben solre / oder die lieber etwas drüber geben / als daß sie vom Lohn abbre-
Kranckheit also beschaffen wäre / daß die übrige Haus- chen solten. Zum andern / sollen sie dem Gesinde seinen
Genossen damit angesteckt werden möchten / an einen an- verdienten Lohn also geben / daß er ihm auch zu L.iebs
dem Ort/ es sey bey ihren Eltern und Anverwandten/oderwerde / und zu Nuyc kommen könne. Hiewider sündi-
aber / so die Umstände die Sache auch denen zu schwehr gen Herzschaffren / wo sie ihren Dienst-Botten ihren Lohn
und gefährlich machen wollen / in denen hierzu verordne- entweder gleichsam ,ubrocken/ heute irgend einen Gro-
ten allgemeinen Armen Hausern und Spitälern unter sehen / und über acht Tage abermal so viel/ und so fort / ge-
ihrer Aufsicht und Vorsorge verpflegt werden / wie sie ben / wovon aber das Gesinde / weit solch Geld vercra-
wolte / daß ihr selbst/ wo sie in Dinsten an des Gesindes gen wird/ nichts rechtschaffenes und nutzliches ausrichten/
Grelle wäre / begegnet würde / allermeist / da ihm der in der Abrechnung und Bezahlung aber manche Unrich-
DtMji selbst zu seiner Rranckheit und L.eibes-'Ge«'tiqkeit unterlauffen kan : Oder aber ihnen bey so langen
brechllchkeit eine Ursach geworden / oder doch eine Nachwarten und Lausten so sauer machen / daß sie ihren

Veranlassung gegeben hätte. Wo aber Ehehalten mit saurer Arbeit einmal verdienten Lohn/ mit ihrem Lauf¬
in ihren jungen Jahren getreu gediener / und ihre Kraffte fen und Betteln noch einmal verdienen müssen. Ein an-
in so vielen Jahren zu der Herschafften Nutzen dermaßen ders wäre es / wann man seinem liederlichen Gesinde / das
angcstrecker hätten / daß sie nunmehro bey ihren zunehmen- seinen Lohn mit Sauffen oder Spielen verthut / den Lohn
den Iahren abgenommen / und zu schwerer Arbeit und zu seinen, Besten m Handen behält / und ihnen zu seiner
anderwärtigen Diensten untüchtig worden wären / da wä- Nothdurfft nur denn und wann davon etwas reicht: Oder
re in solchem Falle einer Herzschafft sonderlich rühmlich/ auch wann das Gesinde selbst der Herzschafft den Lohn
wo sie solche Treue in derTbat selbst also erkennen/ gerneinHanden lässet/undihn aufzuhebenbittet/aber
und vergelten würde / daß sie solchen abgearbeiteten Ge- auf sein Begehren jedesmal wieder habet? kan. Dieses
finde erträglichere Arbeit zutheilete / und wol gar biß macht gutes Vertrauen / Lreäir und treue Arbeiter / und
an sein Ende unter ihrem Dach ein Plätzlein vergönne- eine solche Herzschafft kan gemeiniglichvor andern desto
te / und wie man sagt/ lebendig und todt versorget«: leichter gute Dienst-Botten in ihre Dienste erlangen.
Welches neben der Gnaden reichen Vergeltung GOttes XVeil auch mancheDienst-Bottenso stech und kühne sind/
des obersten Haus-Vatterö in einer weitläufftigen ver- daß sie ihren Herzschafften / auch zu der Zeit / da die Arbeit
möglichen Haushaltung ohne dem vielmehr zu derselben am nöthigsten und unmüßigsten ist / den Stuhl vor die
Nutzen / als daß man deßwegen Abgang darinnen spü- Thür setzen / und selten ihr Jahr auszudienen pflegen / sol-
ren solle/ leicht geschehen könte : Indem solch alt gerreu chen Muthwillen aber ohne ihren Schaden ausüben zu
Gesinde/ weils die Beschaffenheit der Haushaltungdurch können / ihren lohn gemeiniglichvoraus begehren/
lange Erfahrung gelernet / auf alles fleiffig acht geben/ oder zum wenigsten von dem verdienten ibren Herzschaff¬
und mir manchem guten Rath und diensamen Vor- ten nichts in Handen lassen wollen: So sündigen auch die
schlagen offt mehr als das junge unerfahrne Gesind mit Herzschafften abermal nicht / sondern handeln vielmehr
seiner groben sauren 'Arbeit ausrichten kan. gegen sich selbst vorsichtig/ gegen solchem Gesinde aber löb-

§. 12. Nachdem auch die Dienst-Botten dieser Zeit lich und allerdings verantwortlich / so sie ihm seinen vorbe-
nach Inhalt obgesetzten sechsten §. insgemein steye dingten Lohn alsdann erst/wann das Jahr um ist/be-
Leule sind / die für ihren lohn dienen / so ists na¬
türlicher und Göttlicher Gerechtigkeit allerdings ge¬
mäß / daß dem Gesinde sein verdienter lohn werde.
Im Alten Testament hat GOtt seinem Volck selbst auch
in dem Fall / da sich jemand unter den Juden zum leibeige

zahlen / oder doch nur so viel als es zur augenscheinli¬
chen Nochdurffc gebraucht/ folgen lassen / dabey aber
allezeit zu ihrer mehreren Versicherung immer etwas
in Handen behalten / niemalen aber nichts voraus
bezahlen. Zumdritten / sollen Herschafften mit der

nen Knecht schon selbst verkaufst hatte / ein Gesetz gege- Bezahlung nach gutem Gewissen redlich und aufrichtig
ben / Krafft dessen desselben Herz im siebenden Jahr / da umgehen / nicht allein darinn / daß sie einfaltige Dienst-
erihn wiederum los lassen muste / ihn nicht leer von sich Botten/ die kein Geld eigentlich kennen/ mit keinem un¬
schicken / sondern ihn auch von dem Segen / den er ihn tüchtigen Gelde vervortheilen / sondern auch / daß sie bey
hatte erwerben helffen / zu seiner Ergötzlichkeitetwas mit- der jahrlichen Abrechnung nicht allererst allerhand nichti¬
geben muste. Dem. i). 15. Anderswo aber wirds nicht ge Ursachen hervorsuchen/ und um deren Willen den ver-

K " dien-
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dienten Lohn entweder allerdings M behaltm /oder sollen Obschonihre Untergebene undDkeM^
um alter Hasen und ^chuAkn / die ohne ihre Schuld ten Unrecht von ihnen leiden mästen / „„h teinen
zerbrochen / und was dergleichen mehr seyn mag/ einen Schuy gegen sie ,n der Welt zu rlangen wüt7w
mercklichen Abzug machen. L-ne andere Beschaffenheitdaß gleichwol der HEr: im Himmel/ der ,h7er b^
hat es nM denenMigenSchaden / daran des Gesindes derH^nift/ sie deswegen / wo sie zu harcunvun.'
nachlässige Verwahr osung wissentlich Schuld gesiumm mit ihnen v?rfah«n würden /?ch^
dabey doch auch die Christliche Billichkeit das allzustrenge heimsuchen werde Und wie dze Gewaieiaen ».
Recht bey dem ^ibzug und der Gurmachung/ dieman diß- amhAhesien sind/ gewaltigund amhef^ciaften ik-
fMS°°mG-smdef°rd-r!, oder maß.gm s°l- «rSünd-^w.gm g->i«Kw°°d-n°ÄM!-

" . z " «Mi-ab-r die >-u.si,.z.San»stmueund Lreundllchklt / eme liebe Tugend ist / die osft sehr des über ieme Sünden lic ^
starcke Krafft hat / die Gemüter liebreich dahin zu ziehen/ tracbtuna / welche aleichwol der Grund all^ ^
und zu vielen D.n^en nm guten Willen zu lencken / woh.n bey der ZV / bw d^
sie osft das ungestumme Poltern / Schelren und Zürnen es dann leider mehr zu besoraen / als e? m? .? ^
selbstmitkeinerGewaltzw.ngenoder treiben kan; so ists finden; So Am HerMMen aleickL
billich/ daß wir dieselbe denen Pflichten der Herschafften/ daß solch Schelten und Vollern aucb iii l?ss^^
diewir b-ßher erzehlet haben / schließlich noch beyzeh en/ Nicht /?man^
m>da^m-Mmm- V°r»chm.u und
chen und Bürgerlichen getreulich rathen / daß sie ihre Die- Dienst-Botten von dem Schelren und
uer und Dwsi.Bmm mm,.!- M «»Mmm» S»
waltdahmantreiben/ und von ihnen erzwingen wollen/ lausfcn unddle"lrbe,l
was sie mit Gattsstmut und Freundlichkeit von .h- Muffen liaen
nen leichter hätten erlangen können. Solch ungestümmes jhxe Srelle mir ruckriaem Geimde / s^ÄÄ
Verfahren / wo der Haus - Vatter ein Ä.ow in seinem „ / Atzen ^: Ode?abe?w ll ^
Hause / und mi Wüterich gegen seineln Gesliide wird/isi jnn erhärtet werden / dieses nicht mehr achten / sondm,
eine schwere ^mwe/ d». unr.'r die/jo ossl ln-s?cil. ^ chrifft darbey nur dencken/ daß es also in diesem Hause
gestraffte und bedrobete Unterdrückungder Armen ge- Brauch seye/ daß man ?anckenuii5 «»lf.'r.
hör-- Dann°bGO»d-nH.r-schaffrm s»°nGewalt
über ihr Gesinde gegeben / daß sie dasselbe regiren / chre tragen/und woraus alle ikre Dieiu?e
Boßheiten straffen / und kemen Mutwillen bey demselben erlöscht/ und sie daher alles/was sie näck tkun, nn? ^
unamnder hmgchrn Mm «m, s° sind si. d-ß>«rgrn
doch Nicht befugt / daß sie solches Gewalts eigenen Gei s^st ^ecbnun^
falle.,s nach ihrem störrischen Kopfe dahin mißbrauchenNahrung in solchem Hause zu hoffen smnköime
wolten / daß sie deßwegen gegen ihre unrergebene Dienst § 14. ^ forderr ^ ber dle>e ^i- ,.!n^!>n ^-^^ r, a-
Botten / so sie das geringste Unrecht gethan / und etwas ten zweverlev - tLrltlich / da' sie'ikr
versehen hatten / also fort ehe sie die Sanfftmut gegen sie nicht verachten/ sondern aedencken - ^ ^
gebraucht / .m Gnmn. mit Fluchen/ Schelren/ Schlagen/ Bot^
Stock und Gefangnussengrausamer Weise verfahren ftyen / daß sie ale^kmwl de!'wmci' ^
dorfften / nicht änderst / als ob alle ihre Ehre und Anst- de / OchftnW
hen bey chrem Gesinde darum stunde / daß s^ dasselbe mit Menschen sev-n^die nach ^
lauter Furcht und Schrecken regiren / und kaum einmal ihnen einmGQtt und^^r,« ^.
ein gut Wort hören lassen dörfftemSondern sie sind schul- ^ R?cht O"

fetseyn müssen / der L.iebe / Nittlgkelt und S.mffc- dißfalls nickt aerinaer s,> s.n^?v^?, ^
m..t ingedenck seyn sollen/ sich überall zu Gemüte ie- Dingen / d e zu^ Leben
hendu.id erinnerende: Daß sie gegen G Ott ihrer beyder- chnen hr Vorzua ^
M HErm und Ob^st«> Haus - Vatt«,, -b.u das und ?rdmul bw°r
uock W-MM s-»-n/was ihr G-sind- gcgru sie isiGlerchwie oder «rächillch qchalreu werd.u / Md habÄ
sie nun von diesem ihren l^mcip-,1. wann sie wider ihn nach m keinem ^ckimvff / s^n^^» ^ ^ ^

widerfahren wünschen. Aufdiefe Betrachtung führet sie bereits vorher bey sich bedacht und bes^
nicht allein ihre gesunde Vernunsst selbst / sondern auch daß ste daben al cbwol ^ ' L"
die Heilige Schrifft stelletihnen diese Göttliche Vermah.?- «em n zu ma^ ^me
und Warnung beweglich vor / L°l. 4.1. xpk. 6.9. Ihr m.^nen zu offenbarm/
Herren / was recht und gleich isi/das beweiset den "chen
Unechten, und lasset euer Drohen / und wisset/ daß Dinae / die ibrem ^lnsebm ,m ? dergleichen
ihraucheinenHErmimH.mmelhabt/ undistbey Nem und ^
Ihm kein Ansehen der Person. Wobey sonderlich Ade- zu beaehen / sich vernünfftia ^
licbe und noch vornehmere höhere Hmschafften/welcke sich ^ /reundlichteit mit ihrer /^^
gemeiniglich an diese Pflicht gegen ihre Diener und Gesin- temperen wissen / diik / ^ ' »
d.soung-m ausir-ng-u.a,s.„,d.-ft--.^ wo. mrräm bM-Lr<un^

lnoge/
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möge / wobey denn in einer Haushaltug alles /was man ->ci §. 2. /. quoä cum co. num. 19. äc L>rruv. Lx. sä v. 20. rk.
darum vornimmt / anmuthig / lieblich und dabey zugleich z i. Und jemand mit denselben sich in eine Handlung ein«
beachtlich und hurtig von statten gehen muß. Zum an, lasset / mithin einen LomrsN schliesset / so kan aus dieser
dcrn / sollen auch Herschafften mit denen Gebrechen und Handlung der Haus-Vatter beklaget und belanget wer-
Mangeln / die sie am Gesinde wahrnehmen/ Gedult tra- den / per.l.i l.s.§.u.äci. n. §.f.ff. äe intt.z^. und die-

gen / und nicht gleich um eines jeglichen geringen Uberse- ses nicht unbillig/ angesehen es dem natürlichen Recht al-
hens willen / wann zum Exempel etwas vergessen / oder lerdings gemäß ist / daß diejenige / welche sich aus ihrer
nicht so balde / als sie gemeinet/ verrichtet worden / sich un- Verwalter / t-zNor und Keller- :c. Handlung Nutzen
qebeerdig und ungehalten stellen / als ob eine grosse Übel- schaffen / auch diese Beschwerde sich gefallen lassen / daß
that und Unglück geschehen wäre: Viel weniger um sol? sie aus derselben Handlungen und (.onrrzNen belanget
cher Dinge und geringer Mängel und Fehler willen ihrem werden können. 1,1. pr. Sc 1 u. §.2. in 5. ff. clc inltic. zN.
Gcsiiwe / allermeist da es nun eine geraume lange Zeit in wann nur von denenjenigen / die sich mit dergleichen vor¬
Diensten gewesen/ das peinige treu verrichtet hätte/ und gesetzten Personen in eine Handlung einlassen / dieses flei«
die Arbeit zu Hause und auf dem Felde verstünde / den sig beobachtet wird/ daß sie die von dem Haus-Vattersol-
Dienst gar aufsagen/ und du Thür zum Hause hinaus wei- chem Gesind gegebene Form nicht überschreiten / sondern
ft»; sondern viel mehr gedencken : Wett alle Otcnstdot- sich derselben in allen Stücken gemäß erzeigen / einaedenck
ren Menschen / daß sie an andern / was sie jeyran daß / wofern dieses nicht geschehe/ sieden Haus-<Vatter
den Adrigen hassecen/ «rwan doppele finden mag- in keine Wege zu Beobachtung der mit seinem vorgesetzten

een. Gesinde geschlossenen Handlung/ anstrengen können / und
§. is. Dieses mag hiemit von diesen Pflichten diß dieses abermal nicht unbilllch / in Betrachtungdessen

Orts genug seyn / deme wir auch daher weiter nichts als Will und Meinung aus der vorgeschriebenen Form erheb
diese Erinnerung schließlich anfügen: daß alle Hersschaff- let / folgemlich über dieselbige mit Recht nicht exrenciiret
ten denenselben ihren Pflichten so viel sorgfältiger und und ausgedehnet werden kan / v.l.s. §.n. üci2. 1,19. § f.
fleißiger gemäß leben sollen/ als mehrere Klagen über das ff cieinll.^ct. i. i.L.eocj. weßwegen sie sich dißsalls an der
schrecklich verdorbene Gesinde fast durchgehends in allen vorgesetzten Person selbst / so gut sie können / werden zu er«
Haushaltungen geführet werden / und dabey sie gewiß holen haben / arZ, l. 7. §. n. zä 8Lr. ^l.,cec>. l.i. §. f. ff.
glauben mögen: Daß sie selbst eben dadurch / daß sie ihre quoäjussu.czp .9, feröin f, X. äe orbitr. 1.4;. §.1. ff. 6e
eigene Pflicht gegen dem Gesinde verabsäumen / und min. mr. I 5. §.». Le l. u. §.;.ff. äeInliir.->Q. tt.,rppr.
doch ihren Kehzc^ und Gebühr / den sie mit der Liebe in s6§.2.).quvä cum co.n.l5.Ll ie^.A l^ilz.lH. rie.
den Gemütern gewinnen kömen / mit Trotzen / Schel- z.rk.lz n .9.
ten und Hochmuth mit Gewalt erzwinge» wollen / zu sol- Hinwiederumkan ebenfalls ein Haus - Vatter we-
chen Klagen Ursache geben/ und sich eines treuen frommen gen des durch die Schuld oder Verbrechen seines Gesin-
Gesindes selbst unwerth machen. Wo aber Hersschaff-- des zugefügten Schadens belanget werden / in Erwegung
ten / die es treulich mit ihrem Gesinde meynen / gleichwol er durch seine unvorsichtige Wahl einiger Massen hieran
erfahren müssen / daß es dabey noch unbändiger und wi- Urfach ist/ indem er anfanglich / welches in alle Wege hät-
derspenstigerwird / oder wol gar deßwegen / weil sie es te geschehen sollen / dessen Leben und Wandel besser hätte
zur Gottesfurcht anhalten / und ihnen keine Boßheiten nachfragen können; weil er aber solches nicht gethan / und
gestatten wollen / allem Guten sich widersetzt / übel von ih- zu seinem Dienst kein redliches und treues Gesind erwählet/
nen redet / oder wol gar aus dem Dienste tritt / und da- als muß er dieser Nachlaßigkeit halben nicht unbillig büs-
von gehet / dieselben haben ihre Seelen gerettet / und sind sen / vicl. I. z. pr. ff. cle publican. üc ve^iZ. l. ulc. § 4 ff.
vor GOtt entschuldiget ; der ihre Haushaltungen so viel naur. czup.I .27. §.9. ff ->cl l.. ->qml. 1.5. §.f. ff. äe OKI.
mi der aus andere Weise segnen wird / als mehr ihnen Lc §. uk. Inti, äc obl, quX quzs. ex äeliA ibique
durch die Untreu ihres Gesindes zu Schaden gangen ist. Ookores communirer. Weßwegennicht zu zweiffeln/

daß/ wo zum Beyspiel / durch das Gesind eines Wirths
einem Fremden etwas dieblich ist entwendet / oder auf
eine andere Weis ein Schade zugefüget worden/ deßwe-

Cap. XI. §. 2. 5c z. gen der Wirth oder Haus-Vatter zur Wiedererstattung
auch so gar zweyfach / per I. f. §. i. ff^ n-iuc. c-mp. li ->K.. bf-

kluge Wahl des Gesindes / davon hie etwas langet werden könne / ( wiewol nach vieler bewehrter
gemeldet wird / ist einem Haus-Vatter dermas- Rechts-Lehrer Meinung heut zu Tag nur auf die Sache
sen höchst -nöthig / daß so er sich hierinnen nicht selbst geklaget werden kan / v. Vinn. zci 1.5. §.i. ff. n.iur.

wolvorsihet / er in grossen Schaden gerathen kan / an- c -up. Qrcrnev»'. -,6 e-,nä. I. Lc Quclelin. l.ib. clc )ur.
gesehener nicht allein auf gewisse Maß andern durch sie nvviss.cip.15 welches aber noch in Zweiffel ziehet Orco
verbundenwird / und solchergestalt ihre Handlung zu ver- l'zbor. K,cem. 7. 0. p, ) auch der Kläger hierinn die
ayrworten gehalten ist / sondern auch den durch ihre Wahl habe / ob er den Dieb selbsten / oder desselben
Schuld und Verbrechenandern zugewachsenen Scha- ^erm/ in dessen Dienst er stehet zur Wiedererstattung
den erstatten muß. Dann wann zum Beyspiel ein Haus- anhalten wolle / per. i. un. §.ff. furri aäve^ naur. ^clä.
Vatter jemand einer gewissen Gewerbschafft vorsetzet / als Ozvicii^oczm.innsc.z6§.ulr.^. cic obl. lzuzs czuas. ex äel.
da thun die Kauss-Leüte mit ihren ^a^orn , Buchhaltern/ num. 19. Dieses alles aber ist von demjenigen Diebstahl
item Laden-oder Gewerbs-Dienern ; die Wirthe mit ih- zu verstehen / welcher von dem Gesinde des Haus-Vatters
ren Kellern / Bier-Brauerund Becker mit ihren Knechten ist begangen worden. Eine andere Beschaffenheitaber
und Mägden / denen sie ihre Handel-und Gewerb-item hat es / wann reisende Personen sich selbst unter einander
ihre Wirthschafft / Kram-und Becker-Laden anvertrau- etwas dieblichen entwendet / welches der Haus-Vatter
en / welche von denen Rechts-Lehrern insticmcs genen- vermittelst dieser Klag nicht wieder ersetzen darff / per l.
netwerden / in §. 2. cum eo, czui in al. P0t. I. z. Lc UN. §. 6. ff. 5urci zcivers. nzur. 1.6. §. ;. ff. nzuc. c!»up.
s.pr .ff. lje inüiror.-i^.sci s.L.eocl.^ää.Lesulcl. in 'i'Kell tt-bul. besonders er kan dißsalls mit einer andern Klag/
s>r. voc. kzäior. L. /.^.I^id. 14. rir z. F z. Lc lecz<^. ttsrpr. K 2 durch

ReKts-Anmerckungen



7^ Des klugen und RechtS-verstündlgen HaukVatterS
durch welche nur die verlohrneSache allein gefordert wird/ Feuers-Brunst entstanden seyn solle / gar nicht weiß/'kan
belanget werden/welche Klag d,e Rechts-Lehrer ^ionem auch der Haus-Vatter / nach vieler Rechts-LehrerMei-
6-ree-pconennen / davon zu sehen I, l. curn seqq. ff. nzur. nung/mit Recht zu einiger Erstattung nicht belanget wer-
c .,up. ti.iliul, wann nur der Haus-Vatter oder dessen Ge- den. Vi6. ?rosp.kzrinzc.inprzx.crim.p.z. qv.no czp '
sind einige Wissenschafft insgemein davon bekominen/baß n. !24.Lcl2s .(;zjI .2. 0 .2I.N .6. ^enock/cons 5? N.6
etwas von dem Ä5anders-Mann oder ?zffi^ier in das äcn. 26. ^lzttk .Lerlick. concl. prz5i. p. 4.concl.2f. n.iO/t'
Gast-Haus gebracht worden / ob er gleich insonderheit Li seqq. k»zrppr.-6 §.)./. 6c obl. cxquss. 6el. n ls .'wiel
Ntcht weiß / was für Sachen in dem abgeladenen wol dieser Meinung insonderheit widerspricht ^rnoic!
Kasten oder Sack enthalten / dann solches alles zu offen- Vinn. l.ib. 1.8. qv. zz. -,66. ^ok. 5 5zn6c t.ib. z. 6ecis
baren / würde bißweilen die Reisende in die gröste Gefahr l-'ri( ric. 6. 6ef. 9. Lc ^ckin-. i.ik. 1. concrov. czp z?'
ihres Lebens stürtzen. Vi6. ttermzn.8»mm. 6e :crvir. per- Gleichwie man aber dieses von dem Gesind des Hauü'
ton. t,.. 2^ c.ip. 1^. num.il. vers. nec inrcrcli. ^-ilczrci. 6c pro- Vatters lediglich verstehen muß: Also hat es abermal eine
b.ic.concl.8zz.num .ll. k eior. 6c m lit. jur. §.10. NUM .IZ. andere Bewandnus/wann eine Feuers-Brunst in einem
^6. vv. -6 l. l. §. f.ff. nsur. c.^up. (Isrp^. /pr. forcns. p. 2. Gast-Hofaus Verwahrlosung der Gast entstanden / W
c .26. äcs. II. n.z. Lc seqq. vol. s. 6 -c. 6s. num. Massen solchenfalls der Wirth oder HausVatter / ob man
20.^ 21. ^ . gleich Wissenschafft hatte /durch wessen Verwahrlosung

Aus welchem demnach diese Frag entspringet/ wann dieses eigentlich gefchehen/solchenSchaden zu ersetzen nicht
ein G^si dem Wirrh einen verschlossenen tasten gehalten ist /v. I.un.§ 6. vers.vizcorum. ff. 5urri z6vcrs.n-,ur
aufzuheben gegeben/ und desandern Tags / als ihm sondern der Gast selbsten deßwegen belanget werden muß'
der Ra jtcn :vi?der eingeliefert worden / vorgibt, ob V. ^licer in l 11 ff. 6c peric. öc commo6. rci ven6. n. u. ^
wären ihm etliche Sach«n daraus entwendet wor, ttzrppr.c.l. n. i6vücc.
den ; ob min dieser Sachen wegen / so er verlohren - , v-r^k^n wir
»orzibt/ ihm einen / um dieselbe zu schayen/ ^ ' ^ .
auflegen oder 6c5eriren könne ? Welche Frag mit ge- verheyrathetenKnechten und Mägden
wissen Umstanden zu beantworten ist : Dann wann der gelMdelt wird/laßt sich n^y: uneben diese Frag er-
qu ^lvmtte Kasten eben so verschlossen wieder eingehan- vieren : Oo em '^.hehalt/welchersichverheyrarhee/
diget wird/alsihn der Wirth empfangen/alsdannwäre es ^etc mchcs dcfto weniger ausdlenen müssii
unbillig / wann man sich nach dem Eyd des Gastes richten ^ ^ Hrag von solchen Ehehalcen versie«
wolte / gestalten in diesem Fall nicht einmal ein Argwohn Heu/welche freye Leut und ausser dem . welchen sie
eines Betrugs vorhanden ist: Wann aber der Kasten un- ^ ihren .zerren eingegangen / denenselben nicht verbun-
perschlossen oder offen rclticuiret wird/ alsdann könteman ^ halreii »vir darfur / c-aß zwar dergleichen
den E»d des Gastes/ weil die verlohrne Sachen zu schazen Ehehalten zum fernern Dienst ncht können angehalten
kein ander Mittel vorhanden / wider den Wirth p.«ll>ren ^ ^ müssen aber leidige nichts desto weniger ihrer
lassen/ in E> wegung dißfalls der Betrug des Wirths pr»- H^''schasst eme gleichmäßige Person an ihre statt stellen/
lumiretwird. Also lehret l ^son in i. s.n.^i.ff.^e in üc. jur. damit selbige nicht gesahret well.en/ oder/ so sie dieses zu
LM. in rubr. L06. äepos. jul. Llzr. I.ib. s. senk. §. s. n. 27. thun sich entschlugen musten sie die versprocheneDienst.-
I^^rppr.zä §.?. s. clcObl.quX quzs. ex äel. N.14. und an- Zeitmaltewegeaushalten/ ZlL. c-ip.i.x. 6c (lonjuA serv.
deremehr. Wiewolein kluger und verstandiger Richter ^^ ^6cr-iu6^vormitdie BayrischeLands-Ori>
bierinnen sich dieses ^ emperzmcnnbedienen kan / daß er ^ jichaber zc. G»e
vor allen Dingen nachfrage / ob nicht der quXliiomrte Ka- Beschaffenheit hat es mit leibeigeiien Kiiechten und
sten von sich selbst/ weil er vielleicht mit keinem guten Magden / deren Ehe bis,-weilen durch chre Herschafft M
Schloß verwahret gewesen / hat aufspringenkönnen; verhindert werden kan / wann sie sich nemlich hiemit der
^rem/ob man sich eines solchenBubenstucks zu demWirth henftbafftlichen Dienst entschlagen/mitmn zumBeylpielei«
zuoersehen habe / welches aus deffen vorher geführten Le- ues leibeigenen Mannes >.ochter o^ er ^Lirtib nach ihm
ben und Wandel leicht wird zu ermessen seyn; und nachdem Verheyrathung in em anderOrt mii. ihrem Mann ziehen
sich solche wichtige Umstände einfinden oder nicht / wird in wolte; gestalten auch dißsalls das I^eib dem Mann zu sol-
dieses )uramenr entweder zu conlenciren/oder dasselbige gen gehalten ist. V >6 kviev .r ^2.6ec.222.Lc8rr^cli. in ul.mvch
abzuschlagenseyn. Ica 5cknei6ev?, s6 §. /. 6e odl. ex quss. s- §' 6' non z6 ksunnemrnn./us Lcclcs. l.ib,
6et num 6 2,rir.i6.^.i8.in verb. /»conaNione Ü!c. Mb

' Endlich ist auch diese Frag noch aufzulösen /Ob/und in wol man in diesem Stück aufdasHerkommenviel zu sehe,:
wi« weit ein Haus -Vacker / wegen kiner durch öat/ immassen an etlichen Orten üblich / daßeinsieyer
Schuld oderFahrlafiigkeit seinesGesindes entstan- Mann/welcher eme Leibeigene freyet/eben derjenigenHew
tzener ^euers^runsi/ belanget werden kSnne^Bey schafft sich unterwürffig machet / welcher seiner Braut.m
welcher Frag vor allen Dingen zu sehen; Ob man dieieni- terworffen ist / allermaffen in Westphalen/ sonderheitlich
ae Person/durchderen Schuld dieFeuers-Bmnstentstan- m der Grasichaffr Ravensperg dieses bischer also prattic.rel
den seyn solle/ gewiß weiß oder nicht: Im ersten Fall hat worden / nach Ausweisung des Raven,pergischen Wn-
man abermal darauf zu sehen / ob dieselbige Person ausser tums-Rechtund Ordnung/ cap. l. §. 12.

Haus-Vatrer vorgesetzet gewesen / das Feuer erreget; je- KS ist freylich einem klugen Haus-Vatter am besten
nenfalls ist der Haus-Vatter etwas zu ersetzen nicht gehal- gerathen / wann er nach solchen Leuten trachtet / die
ten: DiesenfallS aber ist er den aus besagter Brunst verur- , wol abgerichtet sind / und dasjenige / was ihnen ausgetra-
sachten Schaden abzutragen allerdings verbunden / in Er- wird / versehen können. Angesehen es aber bey dein-
wegung er dißfalls selbsten Schuld hat/ daß er nicht für- selben nicht allezeir stehet / zu erfahren / wie solche Leu«
sichtigere Personen zu einem solchen Dienst / da man mit beschaffen sind; Als wird geftaget : XVann durch selbi<
F uer umgehen muß/erwaklet hat. Im letzten Fall aber/ ge dem Haus Vatter eln Schaden an seiner Haus,
wann man diejenige Person/durch deren Nachläßigkeit die Haltung zugezogen wird/ ob er die Ersetzung deWden
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den von ihnen begehren ?6nne ? welches ohne alles
Bedrucken zu bejahen ist; dann gesetzt/ es hatte ein Haus-
Vaner einige Werck - Leut ein Haus zu bauen / oder sonst
erw^ zu machen / um einen gewesen Lohn gedungen / und
selbige hatten sich für erfahrne K unstler ausgegeben/sollten
nicht in diesem Fall / wann sie vielleicht das W'rck aus
Unverstand also geführet/ daß es hernachmals / da es zum
Srand hatte kommen sollen / wieder eingefallen / folglich
hierdurch dem Haus - Vacter grosser Schaden und Unko¬
sten verursachet worden/alle Unkosten von ihnen nmRecht
sil-ecen^ret werden können ? Ich halte darfür / daß die¬
ses in alle Wege geschehen könne/ gestalten solche Wa-ck-
Leate nicht wenig Schuld haben/daß sie sich einer Sach/in
welcher sie nicht recht erfahren / unterstehen / und hiermit
andere in grosse Unkosten bringen / da sie doch vorhero bey
sich selbst hatten erforschen sollen / ob sie solcher Arbeit vor¬
stehen könnten/oder nicht ? Vi6./.6.7.üc8 ibiqueNeis.
kilrersku^ I-lürpprecbr. -zliosque OO. Inlt. sä ^czliil.

zclcl. I. 8. §-1- l s2. §. 2. ff. eoä. junA, I.IZ2. cle KcZ. jur.

/^cicl. 8rruv. Lxerc. 24. cb. 20. Li 2z. ibic^ne ?ecer. Mül¬

ler. Und wo sie solchen Schaden zu ersetzen aus Armuth
nicht vermögten / können sie mit Gefangnus - Straff an¬
gesehen werden / per l. 4. L. cle serv. t'ußir. Vicl. Zracur.
^bnclen^ t^ib. I tir. 8- -irr. II. ibique Lrulm8. Welcher
an besagter Stelle lehret / daß zu Minden also gesprochen
worden.

^ci euncl. §> Gcschihet aber dieses.
c^Jewol das aufgewisseZeit gedungene Gesind unter
^solcher Zeit nicl)rle ,cht abgefchasset werden / und so
dieses geschehe / von der Hcr.'schaffr nichts desto mmdet
den völligen Lohn begehren tan / allermassen solchenfalls
die Hmjchafft auf ihrer Seiten bey dem Lonrrutt nicht
geblieben / V. I. z8- pr. ls. Ivc-ir. viel. Sächsisches Land-
Recht t-ib. 2. -irc. ;2. wofelbsten also zu lesen : Vertrei¬bet aber der Her: den Rnecht/ oder Urlauber ihn/
ehe dann die Zelt komme / so soll er ihm vollen
L.ol)n geben. Und hiehergehöret auch eine anderweitige
Sächsische Verordnung / auf welche sich Lolerus bezie¬
het/ ä-cis. 201. n. lz. und also lautet: VOann ein Gel
sind vor der Zeit ohne erhebliche Ursach beurlaubet
wird, ist ihm der Her: schuldig seinen Ä.0hn für
voll zu geben / mit welcher Verordnung ebenmäßig über¬
einstimmet / was im Chur-Bayrischen Land - Recht kubr.
von (^omrzAen. I'ic. 4. §. hingegen aber: enthalten:
hingegen aber/da ein Haus-V«tter seine Dienst-
ZZytten vor Ausgang bestimmter und verglichene:
Zcit nicht länger behalten sondern ohne Ursach im-
mittelst beurlaubenthäte/ soll er denselb»n den gan
zcn L.ohn entrichten und bezahlen:c. Welches auch
von den Unkosten und Schaden / so selbige vorher beschei¬
niget worden/ in alle Wege zu verstehen ; gleichwie die
JurWsche p>'cultär zu Leipzig in c^u5, Ambt-Schrei-
bersimCloster und Ambt Waldeck conrr-, Georg Fi¬
schers zu Quenstadt hinterlassene Erben gesprochen / in
verb. So sind nunmehr seine Erben vorerwähnter
Zöestallung nachmals nachzukommen / und die jäh¬
rige Besoldung euch vollständig abzustatten/ sÄ
wol als auch wegen der Rost sich mit euch abzul
finden schutdig : VOürdet ihr nun auch die angegel
bene Unkosten und Schäden / allermassl n euch zu
thun obliget/bescheinigen und die Fischerische Er¬
ben mit ihrer Noehdudffr daraufvernommen wer^
den so ergienge ob und wieviel sie euch deswegen
zu entrichten schuldig/was Recht ist. ^clci Lrunne^-
MZNN. zä l- 2s.! §. 6. n» 44. ff. locsr, ^lev. p. z. clec. ZI.
öcLsrpü.p.z. äccis. 264.

So hat doch dieser Rechts-Satz seinen Abfall/1.)
wann das Gesind / eben zu der Zeit / da es abgeschaffet
worden / sich alsobalden jemand anders verdinget / und
eben dergleichen Lohn daselbst empfangen hat; dann weil
selbiges aussolche Weise keinen Schaden leidet; also kan
es auch mir Recht von ihrer alten Herschafft nichts pr--
rencl >ren / per 1.57. cle k./.^clcl, l. 19.5.9.^ lecz. ff locat.

jun^.i^.ff.cleoKc Assessor. 2.) W «NN das Gesind ZU
solcher Abschaffuncz Ursach gegeben / angesehen es auch
dißfalls unbillig wäre / wann dasselbige noch über dieses
einen Lohn forderte/ mithin solchergestalt aus seinem Ver¬
brechen einen Gewinn machete; dahero dann in Orclin.
?rc>vinc. v. Llcäioriz Nzuricij äe -inno isso. rubr. V0M
Gesind-Lohn§. wir ordnen und wollen auch / vernünfftig
also versehen : Würde aber «in Her: seinem Gesind
ausserhalbder Zeit Urlaub geben / und das Gesind
vermeinte es hätte darzu nicht Ursäch gegeben / so
soll es Inhalts unsers vorigen Ausschreibens/ sol¬
ches den Gerichten anzeigen und sich derselben Ve»
scheide» verhalten / :c. /Vclcl. (^rp?. äiN. äec. 264.».
9. iO. A il. Lcc.

§. 6.
H^Aß die gar zu strenge viehische Dienstbarkeit unter den

Christen heutiges Tages abgeschafft seye / bezeugen
nicht altein die Rechts-Lehrer / so hiervon geschrieben/
Vicl» DO. cvmmunirer aä I'ir. lnll. cle /ur. peri^ öc aä

l'ir. cle I^iberr. Ircm l-jermznnus 8camm. cle lervic. per»

ton. kriclericuz cle bomin. proprüs. Lzii. cle

norzr. 8. öc5c>l6. in Ib. pr. voc. leibeigene Leuthe;

5pei^el. in lpecul, jur. ezä vc>c. alinzue plurcx. solider!^ es
gibt auch solches über diß die tägliche Erfahrung / ausser/
daß an etlichen Orten noch einSchatten an den so genann¬
ten Leibeigenen übergeblieben ist / von deren Ursprung in
Teutsch land zu lese» Lehmann in der SpeyerischenLKro-
nicz, 2. cnp. 20. ich sage recht ein Scharten:Dann ob gleich etliche die Leibeigene noch heut zu Tag
mit den Knechten vergleichen / v. »ulän. cie Komin.
propr. c. 2. n. Z7» Lü it. cle ?iAnor.it. c. 8. n. z. öc <zr^pbi.incl.

Occon. leznl. !ib l. c. 4. n. 2Z. Andere hingegen sie denen
I^ibertis oder Freygelassenen gleich achten / V. klzrck.
8repb> cls )uris6icl. p. I. c. mcmbr. 2. n. 29c) A

5icbürcl..i(j!. II. n. s.L.cle l'cliil). hiNMedttUM andere sch
bige für ^lcriprmos oder solche Leute halten / welche
dem Gut eines Her:n bestandig einverleibet sind / vic«.
Vi^I.Quickem»in H.relles .n.II. verb.nequclcrvus. Inli» cle
1 effim. orä. So wird doch diese Meinung die sicherste
seyn / wann man sie / so fern keine Absicht auf das Erb-
Gut / bey dem sie verbleiben müssen / gemacht wird/
für freye Leute halt / deren Freyheit aber / ( welches
nicht zu laugnen) in vielen Stücken retlrili^ret und einqe,
schräncket ist / damit sie nicht zum Nachtbeil des Erb?
Guts / aus welchem sie hassten / und deren davon ab¬
Hangenden Dienste / gereichet / allermassen in dieser Ab¬
sicht sie samt ihren Kindern mit denen ^cilcripcici is oder sol¬
chen Leuten/ welche dem Erb anhängen / wol verglichen
werden können. Vicl. Iilcrm-inn. cle lerv. Perlon,
^ib ;.c»2. n.Uev. 1>. von dem Zustand / Absorde-rungund Abfolge der Bauers-Leute/ Lc Zrr/ck. in u5u
moäern. v. 1.1b. 1. rir.s. §.s.

Ihre Freyheit aber wird hauptsachlich hieraus erwie¬
sen/daß sie des gemeinschafftlichenRechtens mit andern
fähig sind/welchesvon denen Knechten auf keine Weise
kan gefagetwerden / perl. ?2. ff. cle k. 5 anerwogen sie 1. )
so ftrn sie sich der henschaffrlichen Dienste nicht entziehen/
sich wol in eine Ehe einlassen / per r. r. ^ in lpecie czp. I.
X. cle Lonjuz, lerv. und die aus derselben erzeugte Kin-

K z der/
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Des klugen und Rechts verständigen Haus-Batterö
der / in ihrer Gewak haben können. v.8c»mm. äelervic.
pcrs. ^>b.c. 17. num, z. Wie sie dann ferner 2.) auch con-
rr.,K>ren können/ so fern der Lonrrü^ zum Nachtheil des
Erb Guts / daraussie hassten / und der darzu gehörigen
Sachen / nicht gereichet; immassen sie aufsolche Weis/so
gar mit ihren Herren conrrakixen / V. 5r»mm.«!. z. cap.
17. num.s.LlLorkmznn. Vol. I. Kelp. 42 .num .94, ölicqq.
und durch ihren Fleiß sich selbsten etwas erwerben mögen/
wann hierunter denen herzschafftlichen Diensien nichts ab¬
gehet / v.i^cv.?.2 äec.89-num.6. welchesauchvon der
Bürgschafft / die sie so gar für ihre Herzen leisten kön¬
nen / vicl. ^ncon. t^IerinA. äckäejulz. c. 7. n. zi?. Lllcqq.
Jtemvsn der Verausserung ihrer Güter zu verstehen ist/
V l^uian. äc Komin. propr. 6, num.24. ölleqq. öl kvlcv.
1'-. vomZustand der Bauren / c.i.n. 54. Lcseqq. z.)Ha-
bl"i sie auch Freyheit ein Testament zu machen / und dcr-
du.ch ihre Güter auf einen jedweden / auch so gar fremden
Erben / zu verfallen, V. klev. ä. >.num.;4. I^mk.^c l'e-
Azm.ruk.qui restzm .fzc.pollunc. num 24k. öl 5»mm. <j.0.17.nym.s. vcrs.quiz. wiewol nicht zu laugnen/ daß die¬
se Freyheit an etlichen Orten ihnen etwas eingeschrancket
ist / Lir.unm.c.I.num.8-gleichwie wir unten mit mehrern
ausführen werden. Und endlich 4.) haben sie gleicher
Massen die Freyheit vor Gericht zu stehen / daher die zwi¬
schen ihren Herren und ihnen obhandene?rvccssu«nicht un¬
bekannt sind/ vornebmlich/ wann sie mit ungewöhnlichen
und ungemessenen Frohnen und Diensten beschwehrt wer¬
den/ in welchem Fall man ihnen billig zu Hülste kommen
muß : V. 5»mm. c. I. Ivlev. jz. 4. äec. num. 2. Lc 6ciycli.
jnul' mocl. I..!. rit.f. §. 6. 7. öl8. dann ob MNN wol
nicht in Abrede seyn kan / daß dergleichen leibeiaene Leute
ihrer Herschafft Dienste zu leisten gehalten; so mü-sen doch
solche Dienste nicht über die Gebühr von ihnen gefordert
werden; und wann dergleichen ungemessene Dienste von ih¬
nen geleistet worden/ wirdgemutmasset/ daß man selbi-
zemit Gewalt von ihnen erpreßt habe / per i.n. c. cle

, quse vi öl mcc .czu5.junA.I .2Z. §.I. vers. cnvc-inr. C.
äe-iZncol. Muß man also / was im Anfang für Dienst
aufdem Erb oder Hofgehafftet: Oder / was sich die Leib¬
eigene mir ihrer Herschafft dißfalls verglichen haben/
vor allen Dingen fehen / angesehen ihnen zuweilen das
Rauch-Huhn ( von dessen Bedeutung besihe Lelölä. in
'Ik. pr. voc. leibeigene Leut / Vers. Kamines -uc-m) bißwei¬
len einige Korn-Pächte / bißweilen aber Geld-Pacht und
Gült/jährlich zu bezahlen : Jrem / daß sie darneben das
Jahr über / so und so offt der Herzschafft mit Ackern/
Sä-n/Treschen/ Holtzfuhren/tt. arbeiten sollen/ aufer¬
leget wird ; welche Dienst aber gemeiniglich von denjeni¬
gen geleistet werden / welchen die Hmschafft so viel Lan¬
des verliehen / daß sie davon Pferd oder Ochsen halten
können/die man deßwegen Anspanner oder Hüffner/die
Dienst aber selbsten / Pflug--Dienste nennet; »ul-m.
cl. rr. c. 6. num. 66. gleichwie im Gegentheil diejenige/ wel¬
chen dergleichen nicht vergönnet worden/ Reener/ Ro¬
ter / N^rfass-n / ^and-Frohner, die Dienst aber selbst
^and^vienst genennet werden / v. Lciolci. in "IK. pr. voc.
Leibeigene Leut. vcrs.I-Iomincs!iurcm,ieu k,uliic! proprii
Llc. Ausweichen allen demnach zur Genüqe erhellet / daß
die Leibeigene/ sofern man sie sonder Absicht auf das Erb
oder Hof / darauf sie hassten / betrachtet/ denen freyen Leu¬
ten wol beygezehlet werden können.

Im Gegentheil aber / wann man sie mit erst-bemeld-
ter Absicht betrachtet / können sie nicht unsüglich zudenen-
ftnigen / welche von dem Erb der Herzschafft clepenckren
gerechnet werden / k^ev. p. ?. clec. 8. num. 1. weßwegen sie
dann für einen Antheil des Hofs oder Erbes gehalten/ mit¬
hin/ wann das Erb verkaufft wird / zugleich mit demsel-

ben »lieniret und vermissert werden / ^sev. ä. I. num. 2. Lc
p. 1. cicc. 65. num. l. ur öl p. 8- 6cc. 224. n. l. wie sie dann
eben deßwegen auch nicht ohnerlaubt der Herzschafft aus
dem Erb sich anderstwohin begeben können / dann wo die¬
ses geschehe/ würde der Herzschafft sie allenthalben aufzu¬
treiben und zu vinäiciren frey stehen, klev. p. z. clec. 9.
num. 2. öl p. s.vcc.228. welches auch von ihren Kindern
in alle Wege also zu verstehen ist. klev. p. 4. cicc. 22. Lc

inul. mocl.Ti'.^ib. 1. tir.s. §. 9.
Gleichwie aber die Leibeigene nicht an allen Orten

gleich gehalten werden; Also laßt sich unterweilen auf die¬
selbe von denen Römischen Knechten entweder öffters /
oder selten Wessen ; in welcher Absicht wir bereits in no.
rstis zci h. kujus czp. vers. dieses verstehen rvir :c.
dargethan / daß in Westfalen dieselbige viel harter als
an andern Orten angesehen werden / welches auch mit et¬
lichen Lxcmplis Lelolclus beweiset in l'k. pr. 6. voc. Vers,
b Ac. Hingegen werden diese!«
bigen im Würtenberger-Land etwas gelinder rrs^iret/
gleichwie abermals zu sehen ex L-5o!cl. c.I. daß demnach
Vulcej. zä §. 2. n. f. Inliir. äe ^ur. pcrson. recht UNd Wol
erinnert / daß das Recht der Leibeigenschafftvielmehr
aus der Oblervnn?, als in den Scbulen zu lernen sey.Was
es für eine Bewandnus mit den Wild-Fängen habe (der,
gleichen diejenige genennet werden / welche theils ausser
der Ehe erzeuget / theils sonstm anderswo herkommen/
nachdem sie sich in der Psaltz und denen benachbartenOr¬
ten niedergelassen/ Jahr und Tag allda geblieben / und
keinen nachjagenden qzerzn haben/zu Leibeigenen / fast auf
gleiche Weis als ein Mild / welches niemandens eigen ist/
angenommen)und wie dieselbige gehalten werden ; da¬
von besihe OiäenbulAsr , äiA. öuiAoläens. sä Inlir. pzc.
p.iß,i. ciisc.26 membr. 2. num,8>öcleqq. Dieses ist gewiß/
daß an denen Orten / wo das Haupt-und Gewand-Rccht
üblich ist / vermög dessen nach dem Tod des Manns das
beste Pferd / nach dem Tod der Frauen aber / das beste
Gewand hergegeben werden muß / es mit den Leibeige¬
nen hart gehalten wird/ in vernünsstiger Erwegung/ daß
nach dem Tod eines Haus-Vatters/ welcher eine Witt¬
we und arme Waisen / und etwan nur ein paar Stück
Vieh nach sich verlaßt / gleicbwol die Frau nicht allein
den Mann / die Kinder den Vatter / sondern auch zu¬
gleich ihr bestes Srück Vieh verlieren / und dahin geben
müssen / auch noch wol darbey z«m össtern von unbarw
hertzigen und groben Bedienten hart darum angestrengt
werden / da man doch vielmehr die Betrübte nicht mehr
betrüben solle: Welches Recht noch unterschiedlicheNa¬
men hat / und unter andern auch msnus mormz oder
tovee Hand / aus dieser Ursach genennet wird/weil man
vor diesem einem leibeigenen Mann/ so derselbige nach sei¬
nem Tod nichts zum Haubt-Recht verlassen / die rechte
Hand abgehauen / und solche dem Herzn geliefert hat.
Von welchem Haubr-Recht / und in welchen Ontern es
noch heut zu Tag üblich / weitläufstig gelesen werden kan/
Leso!«j. Lpcüjel. öl ^ekn. ksc voc. Insonderheit aber
Zckocre!. äe anriq in (-crmsn. )ur. czp. 2. per ror, öcc.

§.8. Allermeist an denen Sonn und Femr Lä¬
gen auf alle Kirch-Weyhenzum Tantzsn-/ Sauffen/

und andern Üppigkeiten gehen
lässet.

HA Eil hier derer Kirchweyhen/und des darbey sonst üb-
^ lichen Tantzens gemeldet wird : Ist kürtzlich dieses zu
wissen/daß die Obrigkeit einen zweyfachen Nutzen aus de-
nenselben ziehet. Dann r.) wird der Bann-Schirm - und
Scbenck-Wein oder Bier ausaezäpsset und verungeldet/
welches an vielen Orten in Dörssern und Flecken ännoch

Her-
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Herkommens/ an etlichen Orten aber der Gemeinde selb- gen sollen unsere Seambte dißfalls mit Ernst bar¬
sten vergönnet ist/, edoch/daß sie für diese Freyheit,Mich anseyn/daßbey jeder Stadt/ Decken und Qorff/
der Obrigkeit etwas gewisses an Geld darfur bezahlen besondere Ordnung / wie es mir Unterhaltung des
muß/ welchesBann-Wem-Geld ; Item / Bann-und Gesindes / Taglötwer/HandwercksLeueeund an-
Schenck-Wem-Geld genennet wird / davon zu lesen derermitLohn/ Essen und Trtncken nach Noed-
V^ckncr. in «K5. p.. San - wein ; 2.) Bekommt durfft/ undz» ke.nem Ub?rfluk?„ haltet

die Hmschasst die Frevel/ Bussenund Straffen/ welche lec/pudliciree/und gewisse Straffauf die Meister
gemeiniglich aus dem durch den übermäßigenTruncker- und andere / so solches übercretcen / ae5enee/. «n
«-MI Hader / Z-n-k und Schlag.«» -rsolgm ; Und -rnMchd»rSd-rgch»7«„ °n»
dieses ist eben die Ursach / warum man zu Eingang der
Kirchweyhen den Kirchweyh-Schutz mit Trumniel/Pftis- § ^
ftn/ und gewehrter Hand ausrüsten lasset; Diesem ^Leickwieder 'f-.n
Recht des Kirchweyh-Schutzes aber ist unter andern auch O Nabruna -u ve^'ben
anhangig / die Verstärkung oder Zulassung der Täntze/ gleichfalls dasselbiae mit alluisckwe> !r nn?
welche Tantze / ob siegleich von vielen gantz und gar ver- ^rbeic inchl überlearn / oderm^
dämmet werden / wie zu sehen bey dem ?.u>i. vermöge»/

sofern alles bescheiden und ehrbar zugehet / ferner die Zeit/ 21 0 20 Leidig in cielil? ^ üi / '. ^ ^

s-fmdm w-rd-n / - 6.MU-. 6^ »,s. ^ / 8?.
muel. 18. Verl. 6. nec non ^lzrck. n. vcrs. 17. sondern es ^ ^ r>^. ^ c.i^arir. V. ae ciiverl.
werden auch die Tantze sonderheitlichvon vielen Gottes, „er. in obs. przii voc Taalöhner' ' '
Lehrern m geziemender Maß aMob-ret und gebilliget/ ^ ^
wie zu sehen bey dem Lsrp?. in /pr. Lccles. 2. 6ef. Is7. n. .
6. öc 5cqc^. Lc Lerlinrä c. I. K. 47z. Und hieher gehö- . «!.
ret die Ckur- Sächsische Verordnung / src. ?cn. 18. all- Billigkeit und hiernachst auch das Gesetz
wo nachfolgende bedenckliche Wortzu finden : Daß der Herschafft dahin verbindet/ daß sie

Tamz bey Tag und Sonnenschein / bey gewisser ^ nantte Gejind mcbt alsobalden fortjage; allermassen?ccn , ehrlich / ohne einig Verdrehen und unzüch, "unsstig erinnert 5cru vius in 8. /. L. tix 24. cb. 22.

tige Geberde / an einem offeclichen geineinen Ort/ l^ern demselben alle nothdurfftige Pflege und Artzneyunv in keinem Winckelzu halten/verstattet werde. ^!! ^/ ^s-^.4§-s ^cie l^m lib. Sokansich doch
conKnr.Chur-BayrischePolicey-Ordnung/ l'ic .s. §. h'^Zu/ so sie sich dchen weigerte/ mithin dieaufdieKranck-
und dieweil^, in verb. Und dieweil bißhero viel Uw ^ettZegangene Kosten abzutragen Bedencken trüge / als
zuchr und Leichtfertigkeit im Tanyen/ so wo! bey ^^em^erck der Barmhertzigkeir und Liebe / durch ein

Tag / als bey Nacht geübet worden/ so sollen für- Hechte-Mittel mitnichten angestrenget werden/vici.bafi die Täny bey denHochzeiten anders n,cht/dann ^ ^ ^ ^-/os. n.2.ttippolir. öonzcoss. l'r. 6e K-

an öffentlichen gewänlichen Orten in Zucht ohne ^ ^ ^ ^ ). n. 53.

Üppigkeit des Verdrehen- / Springens / oder an- ^ ^ ^ 4-" i). Ebenderer Leichtfertigkeit gehalten werden/:e. Icem§^ 9. 1;,?? gehalten ist / chren kranckem Gesinde den
verl! und aber !t. in verb. So Kzcuiren / ordnen und ae- ^ ^ ^ befahlen / hauptfachlich / wann die

bitten wir hiemit ernstlich / daß solche und derglei- solchem nach das Gesind von

cben ärgerliche unzüchtige Gebrauch / und insön- ^r oiduitlichen ^lrbett abgehalten worden / arg. l. ,s. §.

deideit alleVOinckel^üppige und leichtfe:tiaeT5ny/ Erwegung / daß alles dasje-nickt allein jeyt/sondern auch Hinfürs / in diesem ^ okns dem Gesind gegeben wird/

unstrn Fürstentum ganyltch abgeschafft/ darob fe- "un fol-siigltch gehalten/ und die Ubertretter/ sie seyen/ wer Kra"ckheitswegen nicht kan
sie wollen/ unabläßlicb gestrafft werden sollen :c. kan Äalu-^^^ auf/ und
^clä. Zpeiäel. in donr!nu!,r. I'keü prs^. LelölcI. voc. ^an- l, ^ n u Haus-Vattel zur Bezahlung des völligen
tzen. Von denen ärgerlichen Lob-und Bettlers-Tänken ff 1^, angehalten werden / -,5z. ä. 1.15. §, 6.
aber besihe Ncnnc. I^inclc. 6e/urib. -remplor. c. 7.n.zs.Sc 26 ^ /. öc /. ä.lsi. 29. 5eü. n. s8.

5 ^ ^ L.!ocst. n .9. ^scv.si. 4. äec. 200. n.ulr.

F. y. ejuscl. cap. ^ .^96. I-ZMcrlzzct,. Zä. eunä.

^>Aß dw Herzschafft ihr Gesind mir ordentlicher Kost p. '2, 'c. si. ä-f.'i^Lc s"ruv!^'24."^. Dan" ok
flehen solle / kommtmit der Billig- gleich fonsten dasjenige / was von jemand bat verrate

keit inalle ^^ege uberein z Und so dasselbe nicht gesche- werden sollen / unterweilen schon für verrickf^ .
he / könte von der Obrigkeit dißfalls wol Ziel und Maß inen wird / v, 1..Ks. c!ns. lu^ve r .chter angmonv
gesetzet werden / gleichermassenm Chur-Bayern gesche- eben deswegen V-.uäiu8 i.ib. i 7' darfür Ä ) ->!e
hen/allwo vermittels Mnussen-Hrd- einem kra.icken Gesinde der völlige Lohn ^ U
nung §.4.v«(daßauchZucht^alsoversehen: oeßwe- hat doch das erstere seinen richtigen K

kranckten



8o Des klugen und Rechts-verstöndigen Haus Vatters
kranckten Gesinde / welches / wie vor erwiesen worden/ 1". 22. 1.. 8- ^cici. V7urkb. in äiff. /ur Liv. L^Kefor. Z^or.
die Zeit der Kranckheit nicht mit rechnen / einsolglich den p. 104. Lc 105. und zu dieser Freyheit kan unter andern
vollkommenen Lohn nicht fordern kan / gleichwie solches auch noch dieses gerechnet werden / daß die Knecht und
lehret 5urci. cie zlimcnr. rir. 4. czv. 2^. n. Zs. das andere Magd sich des kerenrionZ- Rechts bedienen / das isi/
aber was Vauclius lehret / ist in praxi nicht rccipiret / al-- diejenige Sachen / welche! wtgen man ihnen den Lohn
lermassen bezeuget ^n^lc. sä rir. Ioc.ir. n. 19s. ivio- schuldig ist / so lang inneu behalten können / biß ihnen ihr
lin. äe s. äc), rr. 2. 1). 49;. und noch andere mehr / welche Lohn der Gebühr nach abgetragen worden / wann sie nur
zu finden bey dem krunncmznn. zct I. Is. §. 6. ff. loczr. nicht dergleichen Sachen Nlit Fleiß auf die Seiten ge-
es wäre dann / daß man dieses des V-iuciii Meinung auf bracht / um dieselbe so langverwahrlich zu behalten /
eine solche Kranckheit reffrin^'rete/ welche nur etliche Tage ihnen ihr Lohn bezahlet worden / welches nicht erlaubet ist.
gewahret / dann solchenfalls könte dem Gesind an seinem Viä. ^ncon. cie Freundenberg cie Kelcripr. morsr. rir. 7.
Lohn mit Recht nichts abgezogen werden / zrz. I. 4. §. s. conci. 44. n. 11. L( 12. Lc 8peiäe>. in Lonrinuar. Ikes. pr. IZe>
cie ffzr. üb. ^ciä. VVissenbzck. Oisp. zciZ7- ril. 17. Eben lolci. voc. Tag-und Lied-Löhner.
dergleichen Bewandnushat es / wann das Gesind voc
Vermessung der bedungenen Zeit verstirbst / inmassm eunci. §. Erstlich sollen sie !c.
solchenfalls desselben Erben den völligen Lohn mir Recht c?>Er Lohn soll zwar vor allen Dingen gleich anfanglich
nicht abfordern können / sondern es ist vielmehr die Her:- ^ Mischen dem Haus- Vatter und dem Gesind bedun-
schafft / wann sie denselben ihrem Gesind aus Gefällig- ^n werden / damit man wissen möge / was dem Gesind
keit / voraus bezahlet hat / solchem nach Abtheilung der / und was dasselbige zu fordern babe / per §. i. /.
Zeit von denen Erben wieder zu begehren allerdings be- locar. conäu5i, Am Gegentheil aber ist nicht alsobald
fugt. Viö. ->ä rit. 77. loczr. n. 19z. (-'srp?. p. 2. balten / man seye dem Gesind nichts schuldig/
ciecis. l ;6. « 5rruv. zä 24. tk. 22. ->ää. cici. rkk. demselben kein Lohn versprochen worden / ohnge-
5upr. ciczt. « I. ?l. tt. äe Lonclir. «ciemonltr.it. Eine ^chxet es unterdessenunsere Arbeit versehen hat / angese-
ander e Beschaffenheit bat es mit den Gelehrten / we.che/ nicht zu muthmassen / daß in solchem Fall ein Knecht
wann sie sich eine jährliche Besoldung bedungen / und un- ^der Magd umsonst hat arbeiten wollen/vornemlich/wann
ter dem Jahr gestorben sind / dieselbe nichts desto min- dieselbige so beschaffen / daß sie für sich ohne dem nichts zu
der völlig auf ihre Erben verfallen / wie zu ft.)en ex l. z8. ^ben haben /und sich von ihrer Arbeit und Dienst ernäh-
§. 1. ff. lncar. I. 1. IZ. ".cic Qxrrzorci. (^oAnir. I. is. ^s. müssen / V. öonzcoff. cie fzmul. qv. 79. n. 1. Lc 2. Lc
I. C. cie ^ävoc. 1. I. z. §. r. l. s §. r. L. cie zciv. 2. ^ciä. ?ilior, I-ib. 1. qv. 8. n. 8- Weswegen dißsalls
Luj-,c. sä >. f. L. äi.' ctomeit. öc pwrc^ Cockm!inn i<cip. vor allen Dingen aufdie Gewonheiten des Orts / nach-

46 n. 2. Klcdr. 2. Loni. 129. « ^>rruv. Lx. zcl gehends aber auf die Beschaffenheit der Perfon / und der
7. rk. II. Lc Lx. 24. rk. 22. m t. dann em anders ist eme auferlegten Arbeit zu sehen / und nach diesen allen die
Besoldung oder Bestallung / em anders hingegen em Lied- (^uzncitat des Lohns einzurichten seyn wird. V iä. Chur-
Lohn ; V. II. öc VI). supr. cirar. Bayrische Lands - Ordnung l'ir.§. I. ver^ und dieweil

cum seq.öon-icoff.c.l. n. I. Wann aber der Haus-Vat-
5. 12. ter und das Gesind sich hierinn nicht vereinigen kömen/

e?>Aß ein Arbeiter seines Lohns werth seye/ gibt die Gott- alsdann würde der Richter deswegen anzugehen / und
licbe Warheit an verschiedenenOrten / so wol Al- dessen Ausspruch zu erwarten seyn Welches auch in alle

tes als Neuen Testaments zur Genüge zu erkennen / weß- Wege von diesem Fall zu verstehen / wann ncmlich das
wegen dann ein Haus-Gatter schwere Verantwortung Gesind die Dererminarion des Lohns dem Gutdüncken ih-
aufsich ladet/wann erseinem Gesind den schuldigen Lohn Henschafft überlassen hat.Lonzcoff.c.I. n. z.

^-u^§.Zumand°rns°ll-nsi-d°mGchn^,.
scheinet / warum heut zu Tag an etlichen Orten Teutsch- W?lß man dem Gesind seinen Lohn nicht vorenthalten
landes / absonderlich aber in Sachsen der Lied - Lohn des «^solle / ist bereits oben angeführet worden: Hier aber
Gesindes also pnvileAiret ist / daß solcher vor allen andern fallt diese Frage vor : XVann/und zu welcher Zeit der
Glaubigern / obgleich diese mir einer sonderbaren »ypo- S.ohn dem Geflnd zu reichen ? Welche Frag ihre Ent-
tkec und Pfandschafft versehen / begehret werden kan: scheidung aus denen Gewonheiten der Städte bekoni-
Wie zu sehen ex lib. i. Sächsisches Land - Recht. ->rr. 22. met / nach welchen in solchem Fall/ wann nichts besonders
k ex Lonffic. Llc^. 8ax. 28. p->rr. I. »zrrnv ?iff. ausgedungenworden / einejede Herzschafft sich zurichten
I.ib. l. qv. 8. n. I. öc seqq. Leuäer. Iib. 2. cic ?rX>zr. Lrcci. hat: Sonsten aber was die Werck und Baumeister be-

IO. kviev. zci ^us I^ub. l.. l. zrc. II. n. 6s. Lc lesend, trisst/denen wir bißweilen ein Haus aufzubauen andingen/

das gantze Vermögen des Haus- . .
damit aus demselben denen Glaubigern das Ihrige nach- Lohn erst nach vollendtem Werck auszuzahlen schuldig
gehends bezahlet werden möge / als wird nicht unbillig ge- seye; Falls aber das Werck in so kurtzer Zeit nicht zum
handelt / wann das Geimd hinwiederum vor allen andern Stand gebracht werden könte: Über dieses auch zu dessen
dasjenige / was ihm die Herschafft schuldig/das ist / seinen Vollführung noch grosse Unkosten erfordert würden / als-
Lohn /begehret ; viä.Larp?.spruci. forenil s>. I. c. 28. cicf. dann müste sich ein Haus-Vatter nach dem Werckmei-
24. Welche Freyheit aber dem Gesind an andern Or- ster richten / und fo derfelbige vielleicht für sich selbst keine
ten in etwas beschnitten ist ; dann ob es wol in Chur- Mittel / und also nichts nachzusetzen hatte / den-,ccol-i,>
Bayern denenjenigen / so eine Pfand-massige Verschrei- ten Lohn zu besserer Beschleunigung des Wercks / im An-
bungvor sich haben / vorgezogen wird / vici. Bayrischer fang gleich voraus bezablen. v. L-irwI. zci I.. 2. L. loczr.
Gant-Process. I 'ir. 2 arc. 7. So gehet dasselbige doch Wann aber bey dem Werckmeister noch einige Mittel
nach Nürnbergischen 5»ruren nur denen Personal-Glau- vorhanden / alsdann könte nach Proportion der Arbeit
bigern vor / wie zu sehen aus der Nürnbergischen kelorm. auch der Lohn bezahlet werden, per 1. 12. §. f. L. cie ^>f,

^ ^ , PNVZt.
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sinvar. bißweilen ist es auch an etlichen Orten Herkom¬
mens/daß der halbe Theil des zccorct.ltenLohns dem Ar¬
beiter gleich Anfangs ; Der andere halbe Theil aber erst
zu Ende des Wercks bezahlet werde; doch daß der Arbeiter
demHaus-Vatter des voraus bezahlten Lohns halber ge¬
nügsame Versicherung thue / damir derselbige desfalls
nicht zu kurtz komme. V. Müller s65cruv. Lx. 24. rti.2l.
tir. b.

^ä eunä. §. Weil auch manche!c.
wenig ein Haus-Vatter ohne rechtmäßige Ursach

^ das Gesind von sich jagen kan/wie wir hieneben dar¬
gethan : So wenig kan im Gegentheildas Gesind vor
Vermessung der Zeit aus ihrer Herschafft Dienst Irenen/
und mir feiner Arbeit sich derselbigen entziehen ; dann wo
dieses geschehe / würde sich dasselbige nicht allein seines
Lohns verlustiget machen / sondern es käme noch darzu der
Haus -Vacrer einen Abtrag des ihme von demselbenzu¬
gefügten Schadens begehren : §. 5. /. cie V.0. ^cicl.
IVioiicr. 1->k. 2. semcltr. czp. 17. i^uZo cle ). öc s. V. 29. ie^.
num. 56. Lc Lonscoff czV. 1O4. Lonscnr. Chur - Bayrische
Lands-Ordnung l'ir.§. sonderlich aber. Lc I'it. 4. §.
wo gediengte Dienst-Botten. Welches auch so viel den
verursachten Schaden belanget/ von denen Lehr-Jungen
zu verstehen / die sich zu Künsten oder Handwercken ver¬
dungen ; dann wo diefelbtge vor Ausgang der bedingten
Zeit ohne genügsame redliche Ursachen von ihren Meistern
hinweg lausten/sind diejenige / so dieselbige Person verdin¬
get / und sich für sie verpflichtet haben / dem Meister Ab¬
trag des Schadens zu thun gleichfalls gehalten/ Z5A. 1.68.
§.i.tf.äekäejuss.äc I.s4-pr. ff locsr. ^6cl. Nürnbergische
jieformzc. lic. 17.1^. II. Worbey nicht uneben geftaget
wird; tt)b ein solcher Ä.ehr^Iung / derdarvönge-
lsffen / rvannerhernachmatswkeder umgekehret/
seine Lehr^ahr von neuem wieder ansahen / oder
nur so viel Tag/ als er weg gewesen/ ober die beding¬
te Zeit bleiben müsst ? Welche Frag erörtert zu finden
ml.i4§.i.ts. tiek-ir-lib. aus welchem cexru zuschliessen/
daß ein solcher Lehr-Junglnur diejenige Tage / welche er
weg gewesen/ ersetzen müsse/ nicht aber seine Lehr-Jahr von
neuem an ufahen gehalten seye. aclcl. 1.4. § f. Lc l.z^.
§.z. ff cle itzc. Üb. Kuciin^er. Ok5. sinzuI.Lent. i. ob5. 46. Le
5olcl in l^eii pr. voc. Lehr - Jahr. ^ V^ekner. in ob5. prüÄ.
voc. Lehr-Jahr auslernen.

^ci euncl. §. Zum dritten sollen Henschafften :c.
Item / eine andere Bewandnuö hat e6 :c.

-?> Je Dienst-Botten müssen ihrer Herschafft mit aller
Embsigkeitund Fleiß dienen / und derselben nichts

verwahrlosen / dann sonsten sind sie darfür Rechenschafft
zu geben in alle Wege gehalten ; Es ist aber insgemein ge¬
nug/wann sie solchen Fleiß in ihrerHenschafft Sachen an¬
wenden/ welchen sie zu ihren eigenen Sachen gemeinigich
anzuwenden pflegen ; gestalten dieser Lonci-zA so wol
ihrer / als ihrer Hmschafft Nutzen betrifft / in welchem
Fall es eigentlich Herkommens/ daßmanclili^ennzmex.
sHam, oder culpzm levem przeffire/per i. s. §. 2^ ff. commocl.
1unA.l. 2Z.ff.äe K./.zäcl. L zrp?. PZA.2. czp.^7. äef.24. öc
Lzckov. zc> 1 reurl. vol. 1.1). 29. rb. 6. lit. L. es wäre dann/
daß sich jemand als ein Künstler / ein gewisses Werck zu
machen / verdungen hatte / dann derselbige / weil er bie-
mit seine Geschicklichkeirangegeben / ist nicht entschuldiget/
wann er einen solchen Fleiß anwendet / den er insgemein
bey seinen eigenen Sachen gebrauchet / sondern er muß al¬
le möglichste Mühe und Fleiß darauf wenden / so viel nem-
lch die Sack) felbsten/ zu welcher er sich verstanden / er¬
fordert / per 1.2s. §. 7. junA. l, 9. §. pen. I. lj. §.f. ff. locsr.

^Väcl. Lsrocius cle locar. concluöi. p.4.qv. 19. num.54 Dan-
nenhero er den Schaden / welchen er durch seinen Unver¬
stand verusachet / erstatten muß / per l. 9 §. s. 6c I. si. §.
locz vi.ff.ioczr. oder / so er so viel nichr im Vermögen Här¬
te/ mit Gesängnus-Straffe angesehen werden kan / '
l. ^. L. äe icrv. fuzir. Die Lslus forruiros aber / »der UN-
verfehene Falle haben die Dienst-Botten mcht zu
ren. p-r l.2Z tk.clc K.

h. iz.

As!Eil hier von der Sansstmut und Gelindigkeit der
^Hmschafft / item von der Zucht des Gesindes gehan¬
delt wird / davon weitläufftigzu lesen »ivpol. Lon-coss.
I'r. cie fsmul in proocm. Kc. Als ist ZU wissen / weil das
heutige Gesinde der Freyheit geniesser / und ausser dem

wann im Gegentheil die Maß derZuchr überschrittenwür¬
de/ daß Gesinde LüUtioncm cle non otsenclenäo , das ist/
genügsame Versicherung / inskünffrige besser r^ret zu
werden / von derselben/nächst Anruffung der Obrigkeitli¬
chen Hülffe/ begehren könne: Vicl.lvlev. püA.4. Oec. 19.
weßwegen der ^cxrus I^egis UN. L. cle Lmenäsr. sen or.
dißsalls nicht ZPplicMe ist. 5tr^clc. in ul! moci. I_ik. I.
ric. s. §. 12. Es wäre dann / daß jemanden zugleich die
Auferziehung und Unterweisung in einer gewissen Kunst
oderHandwerck anvertrauet worden/ dann solchenfalls
könte man einem Meister / der zum Beyspiel einen Lehr-
Jungen auf dergleichen Art ausgenommen / die Hände
nicht allerdingsbinden / wofern nur derselbigedie Maß
nicht gar überschreitet, vicl. t 5. /. f. junN. I. 6, ff. »ci 1^.
^.quis. dann wo beyderseits die Hmschafft gegen ihr Ge¬
sind und Untergebene sich gar hart erzeiget / hiernächstauch
kein anders Mittel vorhanden (cont. Klc czp. 5eqq. §.7.)
wäre demselben nicht zu verüblen / wann es sich bey Zeiten
aufgebührliche Art davon machte / und solchergestalt auch
vor der Zeit aus dem Dienst trette. srß. §.5. /. öc kis, czui
lunc lm vel.zl.jur. ^clci.Lzckov.sä l'rcurl. V.i. O. 29. i,b.
2. in f. Und dieses verstehen wir nicht allein von ?ri v.t.
Her:schafften und ihrem Gesinde / sondern auch so gar von
der Obrigkeit und ihren Unterthanen / in Erwegungauch
derselben nicht zukommet / wider diejenige / so ihr von
GOtt zu schützen anvertrauet worden / ohne Ursach zu
wüten ; Itz IvlolinX. in Lonluec. ?ari5. ric. l. §. zo. num.
166. ^Iyn5 Lcnr. 1.0. Z. äc L enc. s. 0.8- k^zil. 1.0.17. n. 2.
?surmcili I^ib. i.clc)urisäi^. czp.ulr. nuni.14. vcrs subciiri
Li IVIznb. 8cepbzni äe )urisäiÄ. I^ib. 1. c. Z9. num. 8- daNN
wo dieses geschehe / könte endlich einer solchen Obrigkeit ih¬
re jurisMion , deren sie sich auf solche Weise mißbrau¬
chet / genommen werden. V. ^ns.0.99. n.z.
ViAor. cle Lxempr.Ims). concl. 14. Und dieses allerdings
nicht unbillig / immaffen das Wohlseyn des gemeinen
Wesens selbsten / von dem Wohlseyn der Bürger und
Unterthanenabhanget / und also demselben viel daran ge¬
legen / daß die Bürger nicht unterdrücket werden / per
§ I. /. cle kis, qui tunr tui vel 3>. jur. hiernächst auch gewiß¬
lich ist / daß die Unterthanen nicht des Regentenwegen da
sind / sondern vielmehr der Fürst oder Obrigkeit ihremhal-
ben verordnet ist. Lic. iib.i. off. dahero dann alle Regenten
dasjenige / was an dem Rath-Haus zu Paris angeschrie¬
ben stehet / wol erWegen sollen : I^e ^eiAneur, czui zbuse
cle 5z juffice > en cloir ecre prive ; ^bucens Imperio , cc>
privzror; Wer sich feiner Herschafft oder Regiments
mißbrauchet / dem soll dasselbige genommen werden. Vi<l.
?apon.^ib.iz. srreff. ric.2, srrcti.s. L! lib.2Z. cir.s. src. l.
ö!2.
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§. i.Tcfinde und Tag Löhner haben einerley gemeine Pflichten,u
^ ^F.'furchten. § z. In solcherFurchtdi»Her,schafften lieben. h. 4. In der Liebe sie ehren. §.5. Mnen
gehoriam seyn. h. 6. Treu und Floß beweist,,. H.?. In wun¬
derliche unbillige Her,schafft stch in Gedult schicken. ö.s.Ver«
Mahnung an dieselbe ju Uduug dieser Pflichten.

De6 klugen und Rechts-ve rständigen Haus-Vatters
.. ^ ^ Fall wider die Herschafft unterweilen Injurien-Klag ^

wenig heut zu Tag obberuhrter Massen der Herk heben/ und solche angethane SchmachGmchrlich anrhen/

^ schafft erlaubet ist/ihr Gesind mit Schlagen zu rra5ii- vornemlich / wann ihr ein Verbrechen vorgeworffen
rM / v.?icrm!,nn.8rzmm.cje lervic. pcrion. üb. 2. c-ip.^. worden ; Viä. ^lev.zci/us^ubec.p. rit. 8- arc. 10 nuin

NUM.IO. so wenig kommt es ihr zu/ dasselbige an seinen Eh- l6. öc Ztr/ck. in ui! moä. 77. I^ib. I. tit. s. § 12. in f. Und so

ren mir Schimpff-und Schmah-Worten anzutasten; viel von den Pflichten der Herzschafften und Haus-Vätter

dann gleichwie im vorigen Fall dem Gesind zulängliche gegen ihr Gesind.

Rechts-Mittel verstattet sind: Also kan es auch in diesem

Das XII. Capitel. ^ R
Bon denen PflMen des Gesindes und der Tag-Löhner /die

sie der Her,schafft schuldig sind.
Herzschafft unverantwortlicher Weife um den Segen/

den GOtt um eines frommen Gesindes willen desto reichli¬

cher über ein gantzes HauS ausgeust/ wovon das Exempel

des frommen Josephs / um dessen Willen GOtt seines

Herzn des Potiphars Haus segnete / und zu allem/ms

er that/Glück gab / bey allem Gesind merckwürdig seyn

solte / (7-en. Z9.;. Ferner soll die Gottesfurcht soviel bey

ihnen gelten und vermögen / daß sie sich von ihren Hcn

schafften zu allem Guten willig leiten lassen/ und sich nicht

darüber beschweren / wann sie von denenselben zum Ge<

bet/zur Kirchen/zum Lsreckismo und Rinder--L.ehr

angehalten / und daraus unterrichtet werden; viel weni¬

ger sich ihnen halsstarrig widersetzen / oder ihren Dienst

deßwegen gar meiden ; da sie über solche Sorgfalt sich

vielmehr freuen / und dieselbe mit ihrem treuen Dienst an

ihnen erkennen solten. Wiederum soll sie die Gottesfurcht
von allen denen Sünden und Lastern abhalten / die bey

gottlosen Gesinde im Schwange gehen/als da sind mcw-

fercige Geweinschafft/ heimliche susammmknnffi

ten hinter Hecken und Stauden / in N)lrths-<Hau<

fern / aufZUrchwe'shen und andern verdäcbcis-n

Tanyen / und Nacht--Ges?r5che unter Knechten u >ch

Mägden / welche gemeiniglich in Hurerey ausschlagen/

Dieberey/ Fluchen / Schwören / Hader/ Zanck/ grobe

unflätige Zotren und Possen / Faulheit / Wäscherey / Lü¬

gen/ und womic sonst gesündiget / und sonderlich die Ju¬

gend im Hause geärgert werden kan.

§. z Aus der Gottesfurcht fleußt die L.iebe sammt

allen andern übrigen Pflichten / die wiederum aus der

be fliesten / und alle ihren Namen von der Liebe haben müs- ^

sen. Also muß ihre iLkre / Gehorsam / ihre Treu u»S

Fleiß / so sie in ihrem Dienst rechtschaffen leisten wollen/

eine ungezwungene liebreiche Ehre / liebreicher Gehorsam

und so fort/heissen. Hieraus wird zu gleich offenbar / daß

sie ihren Herzschafften nicht allein als andere ihre Nächsten

insgemein / die entweder geringer als sie selbst / oder ihnen »

doch gleich sind / sondern mit geziemendem kehcN lieben

sollen/wie sie dann auch Haus-Vatter und Haus-Mütter

heissen.

§. 4. Aus der Liebe fliestet die Ehre gegen die Hew

schafften. Das Gesinde hat nicht Macht mit seinen Herz¬

schafften also umzugehen / ob waren sie bloß unter einan¬

der gleich / sondern soll kelpeQ gegen sie tragen. Der

Grund beruhet aufdem Göttlichen Bilde / der Herz«

schafft und Macht/so GOtt den Herzsthaffren mit¬

getheilet hat /welches alle Dienst-Botten in ihrer Seele»

hoch halten / und ihrem Gemüte diese Betrachtung wsl

eindrucken sollen/daß GOtt daher in denen Henscwffi

ten selbst geehret sey« wolle : So / daß alle Ehr oder

Verachtung / die ein Gesind seiner Herzschafft anthut/

^ Chgedachte A nsangs die Pflichten des Ge¬
sindes und der Tag-Lohner zu theilen / und

unter zwo kukricen in zweyen besonderen

13 Capiteln abzuhandeln: Nachdem mir die

Mater ie dieses Buchs/ als gar reich/ wider

mein Vermuthen unter der Hand wüchse/

und ich dabey in der Abhandlung fände / daß das Gesinde

und die Tage-Löhner insgesamt/ nicht änderst als gedingte

Arbeiter/und in keinem andern Unterschiede zu betrachten

seyen/ als daß jenes aufeine bestimmte Keie/ und meh-

rentheils ein ganyes Jahr/diese aber nur anfgewif-

se Tage gedingt wurden : So wollen wir beeder Pflich¬

ten in diesem Capitel insgesammt zugleich vorstellen. Weil

wir aber in diesem ersten Theil von der Haushaltung

insgemein handeln / so stellen wir denen Ehehalten nur

solchegemeine Pflichten vor / dazu sie sich insgesammt/ sie

mögen nach Anzeig des andern §. vorhergehenden Capi¬
tels andern vorgesetzt/ oder denen untergeben seyn / ver¬

hafteter achten sollen. Was aber ihre besondere Pflichten

betrifft / so wollen wir iene/ nemlich die Schaffer/ Haus-

Voigte/Me'ser/Meyerinnen und ander Ober - Gesin¬

de / weil sie seltener in einer bürgerlichen ?rivzc - mchren-

theils aber in einer Adelichen und Herren-Standes

Haus-und Hofi)altung zu finden / in das erste Such
des andern Theils ; diese aber in die andere Abhande,

lung dieses ersten Theils verwiesen haben ; da ihnen/

was sie bev dem Acker-Sau/ der Vieh-Zucbe und der¬

gleichen insonderheit in acht zu nehmen schuldig sind / ge¬

zeigt werden soll.

§.2. Die Haupts Pflicht / oder eigentlicher derGrund/ worauf aller Dienst/ den Dienst-Botten ihrer
Herzschafft fchuldiq sind/ ruhet/ ist die wahre Gott«s-
furcht. Diese ist ihnen so nöthig/ daß sie gewiß versichert

seyn mögen / daß sie ihrer Herzschafft ohne dieselbe niemalrecht und beständig treu dienen können: Weil sie die Faul¬
heit und der Eigennutz / der ihnen / wie allen Menschen lei¬
der gar zu natürlich ist/ offt zur Untreu und Nachläßigkeit
bringen wird/wo sie sich die Gegenwart des alisehenden
GOttes / alsihresOberstenHau»'HEr:n> der sie

zugleich in ihrem Dienst zu seinem Dienst beruften hat/

nicht überall vor Augen stellen ; weil auch an der Gottes,furcht des Gesindes ein groß Theil des Segens in der
Haushaltung hängt / so bringet ein ruchlos Gesinde seine

GOtt selbst nicht änderst/als wann sie Ihm geswedcii

wäre/ aufnimmt. Aus solchem Grunde folget weiter/ daß
nicht ß
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nicht nur dasjenige Gesinde/ so bey Adelichen vorneh¬
men und reichen Her,schafften dienet/solche seine Her¬
schafften deßwegen ehren muffe / weils ihr Stand ohne
dem so mitbringt: sondern daß auch Knechte oder Mägde/
diebeygeringenund schlechten / auch wol gar bösen Leu¬
ten dienen/ auch ihre Handwercks-Meister/ Bauren und
Tage-Löhner / bey denen sie dienen / eben so wol/ als
eims grossen Herm Siener seinen Herm / ehren soll

len: Denn obwol ihre Person an sich der Ehre nicht wür¬digwäre/ so ists doch die Herzschafft und der Göttliche
in der Person werth / so ihnen GOtt über ihr

Gesind verliehen. Ist eine Sache / die von dem Gesind/
so bey einer Herzschafft / die ihm entweder gleich / oder et¬
wasgeringer ist/ dienet / wol zu mercken ist. Doch soll
dieses Standes--Gebührgemäß verstanden werden;
dann so ein Knecht seinem Bauren mit der Ehr-Bezeu¬
gung und keverenx begegnen würde / womit er seinem
Fürsten oder Edelman begegnet/ würde es vielmehr heis-
sen/ daß er seiner gespottet/ als ihn geehret hatte. Es
sollaber diese Ehre in einer Hochachtung bestehen / so
die Dienst-Botten in ihrem Gemüte gegen die Herz¬
schafft tragen/ aus welcher nachmals eine «Ehrerbietung
in Worten und Geberden sich äusseren soll/ auch sich von
selbsten freywilliq äussert: Also / daß sie ihre Herzschafften
weder in ihrer Gegenwart beschimpffen / noch abwesend
bey andern an ihrer Ehre verletzen/verkleinern/ sie austra¬
gen/ Hinterrucks übel von ihnen reden/oder es auch / da
sie es wehren könten / geschehen lassen/ daß es andere thun.

§. s. Aus der Liebe und Ehre kommt der Gehöre
säm / welchen sie daher nicht aus blossem Zwang/ son¬
dern aus einer VvilliIkeitmit gutem Willen leisten/
doch dabey wissen müssen / weil sie GOTT selbst in ihrer
Herzschafft gehorsam seyn sollen / daß der Gehorsam sich
weirer nicht als auf die Dinge / die dem Gehorsam / den sie

GOtt schuldig sind / zum wenigsten nicht entgegen sind/
erstrecken solle. Wo nun Herzschafften ihre Dienst-Bot-
ten zu falscher keliZion. zu Diebstahl/Unzucht/ Betrug
und andern Lastern verfuhren wollen / da soll ihnen GOt-
tes Gnade weit lieber als ihrer Henschaffe Gunstseyn/ als welche sie in solchem unbeftigten Gehorsam zu
Abgöttern machen würden. Ausser diesem Falle sollen sie
ohne Widerrede/Murren und Widerbellen fertig und
willig seyn alles zuthun / was ihnen anvertrauet / und
wie es ihnen befohlen wird / nicht aber erst lange äiipun-
ren / ob sie es auch thun solten / oder aber auch es nach ih¬
rem Kopf änderst thun / als es ihnen befohlen worden.
Wo sie aber gleichwol! meineten/ daß eine Sache zu der
Herzschafft Nutzen besser angestellet werden könte / so mö¬
gen sie zwar ihre Vorschläge bescheidentlich thun / und
die Ursachen ihrer Meinung wol vorstellen / doch aber/
wo die Herzschafft bey ihrer Meinung und Befehl gleich¬
wol bliebe/ so ligt ihnen der einfältige Gehorsam bloß
hin ob / daß sie schweigen / und nicht sie / sondern die Herz¬
schafft das letzte Wort behalte.

§. 6. Die Furcht gegen GOtt/und die Liebe zur Herz-
schafftzusammen / soll ferner Treu und Fleiß bey dem
Gesinde wircken/ welcher sich über die gantze Haushaltung
und die geringste Dinge darum erstrecken soll. Solcher
Pflicht nach sind Dienst-Bottenschuldig/ daß sie nicht al¬
lein/was die Herzschafst befiehlst/ willig und treu verrich¬
ten/sondern auch wo sie selbst ein und anders sehen / wor-
innen sie der Herzschafft einen angenehmen Gefallen erwei¬
sen/ undihren Schaden verhindern können / so soll sie ih¬
re Treu dazu treulich verbinden. Hiernachst sollen sie auch
mit der Hand treu seyn / und nichts weder auf grobe oder
subcile Weise / es sey Geld oder Geldes-werth entwen¬
den/oder im Kauften oder Verkauften Betrug brauchen/
oder etwas/ so gering es auch seyn solte / zurück halten/ son-
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«4 Des klugen und RechtS verfiSndiqen HauS Vatterß
dem gewiß glauben / daß der Heller/ den sie threr Her:- einfinden/auch was sie an einemTage thun könten/ daraus
schaffe zurück halten / oder entwenden / ein <ch«e- nicht zwey machen / und insgesamt sich solchergestalt ver-

rerer Siebstahl st ^e / als wo sie einem Fremden halren/ wie sie sichs mit gutem Gewissen vor GOtt und

doppelt und mehrmal so viel stehlen: So gar/daß/wo ihrer Herzschafft zu verantworten genauen. Insgesamt
sie auch von ihrer Herschafft Gütern ohne deren Wissen aber soll alles Gesinde verschwiegen seyn / was im Hause
und Willen Allmosen geben werden / solches eher eine geschiehet nicht gefährlich ausplaudern/und kein Gewäsch«
Sünde als ein gutes Werck seyn würde. Dieses verstehet Werck und Hader unter der Nachbarschafftanstellen/
sich eben wol und namentlich von VittuMn , oder weilsolches ebenfalls wider ihre Treu streiket / und man-

cher Weise zustoßen dörffen ; wie man aus der Erfahrung Herzschaffr zu gegen lst / und daraufacbr gibt/son-
weiß/ daß manche Dienj^-Botten offt Abtrager haben/ dern auch bey ihrem Abwescn nacv allem Vermö,
die des Morgens früh / ehe Herren und Frauen dazu kom- gen abstatten sollen ; die Herzschafft sehe oder sehe es
men/ oder wann sie nickt zu Hause sind / sie besuchen und nicht / und überall gedencken / daß GOTT der oberste
abholen/was sie des vorigen Tages an Speise und Tranck HErz unv Haus-Vaecer sie sehe / und als ein Racher
übergelassen haben : Oder sie geben ihnen Bier / Brod/ aller Untreue aus sie niercke.
Fleisch / Sckmaltz / einen Hafen voll Milch und derglei- §. 7. Wo aber Dienst Botten an wunderliche seltza,
chen / und belügen darüber das Vieh/ daß es so wenig me und dabey unbillige Herzschassten gerarben waren / de«
Milch gegeben / verzaubert / oder aus anderen Ursachen nen sis nicht allein nichts rechts machen konten/ sondern
versiegen sey. Hingegen sollen sie mit demjenigen / was noch wol gar mit Schelten/ Schlagen und andern un-
ihrer Herzschafft ist / sparsam / treu und sorgfaltig umge- rechtmasstgen Gewalt von ihnen ri-zQret würden / so sol-
hen / nicht liederlich verderben / verwahrlosenoder ^u len ihre erste Gedancken dabey nicht so fort seyn/ wiche/
Schanden gehen lassen / was sie durch ihre Sorgfalt hat- ehe die bedingte Zeir aus ist / aus dem Dienste lausten/
ten erhalten können / welches alles vor GOtt ein schwerer oder sich mit Gewalt des Gewalrs erwehren / und wieder,
Diebstahl ist / den sie wieder zu erstatten angehalten wer- um Hand anlegen wollen: Sondern so lange sie bey ihnen
den können / wo es ihnen die Herzschafft nicht selbst aus sind/ihnen nichts destoweniger treu und fleisslg zu seyn / sich
einer Gürigkett schencket und nachlasset. Nicht weniger in Christlicher Gedulc schuldig achten / dabey geden-
erfordert diese Pflicht denjenigen Fleiß / Sorgfalt und ckend / daß etwan dieses ein Stück ihres ihnen von GOtt
Wachrsamkeir / nach deren sie also arbeiten sollen / daß sie in diesem Leben zugemaßenen Creutzes seyn mögte/ damit
ihre Kost und Lohn redttch verdienen / und mit gutem sie derselbe zu ihrem Besten so lange üben wolle / biß sie
Gewissen obne Sünde einnehmen können. Sie sollen al- anderwartlich hinkommen / und solcher Massen davon ftey
les und jedes in guter Ordnung behutsam verrichten / zum werden mögtemAngesehen / daß es manchem Gesinde für
Exempel: Feuer-Zeug undSunoer fertig halten / auf seingantzes Leben genutzt/ wan»ks unter einer harten un-
d>e Thüren des Nacdrs /und unter o. r Mahlzeit billigen Herzschafft seinen eigenen Sinn und Willen recht-
fieißiq acht geben / und diestlbe zu rechter Seit zu, schaffen zu brechen gelern er hat. Doch wolten wir hiemit
sperren - Mit Feuer onv Sucht bebutsam umaehcn einem frommen dißfalls geplagten Gesinde nicht verbie-
und dasselbe des Nachts wol verwahren / jönderlich aber ten / daß es auf eine ziemliche Art von seiner seltzamen und
in den Stallen und anderer Orten / wo dißfalls Aufsicht unbilligen Herzschafft los zu kommen nicht trachten folte/
vonnöthen / das Licht an kein gefährliches Ort setzen oder sondern ihm solches nach der Apostolischen Regel 1. Cor.7.
legen / weil es leicht geschehen kan / und die betrübte Ersah- 21. so es gar zu grob und unerträglich werden wolte / viel,
rung / es ostt geschehen zu seyn / wahr gemacht / daß das mehr rathen / dabey wir aber gleichwol diese Erinnerung
faule/ unachtsame/crunckene und müde Gesinde das Licht an alle Dienst-Borten insgemein thun: Weil Christlichean dergleichen Orte gestellet / und darüber eingeschlaffen/ Dienst-Botren einer Herzschafft/ die von Natur oder aus
daß ein Feuer angegangen / worüber dem Haus-Vatter einer bösen angenommenen Gewohnbeit unbillig und hart
julamt seinen Nachbarn Haab und Gut in d:e Aschen ge- geqensieist/ besagter Massen mit Gedult zu begegnen schul-
fallen : Deßwegen auch insonderheit die Knechte oes Ta- dig sind; daß sie denn vielmehr dergleichen Herschafften
back Schmauchens m den Ställen / Städeln und an- in Gedulc zu ertragen / sich verpflichtet erkennen sollen/
dern dergleichen Orten / wo aus einem Funcken ein groß welche an sich gütig sind / aber doch zuweilen / weil sie auch
Feuer werden kan/durchaus muffig gehen sollen: Sie sol- Menschen sind / durch den Gewalr ihrer ^KeNen über«
len sich sauber und rein halten / insonderheit die Magde / wunden/ sich zu Zorn und Hartigkeit dann und wann über¬
wann sie mit der Speist/ Milch / Butter/ Aäsc und eilen lassen ; sich dabey vernünfftiglich selbst zu Gemme

gen / werffen / von Tischen / Bäncken und Kriegen zu ren / wider ihren Willen rege machen / und in einige Un¬
Krüppeln fallen lassen / ibnen auch keine höhnische Spitz- maß bringen könne; so ihnen deßwegen viel lieber nach der

jlch bey ihrer Arbeit keines Betrugs und Hinterlist ge- mit einer Erinnerung an dieselbe iin vorhergehenden Ca-
brauchen: Das Geschirz und den Werck-Zeug/ so ibnen pitel beschlossen / also wollen wir auch diese Pflichten / mit

von der Herzschafftzm Arbeit geliefert und eingehändiget der getreuen Vermahnung an Christliche Dienst-
wird / nicht muthwillig verbrechen/ verderben / oder sonst Botten geschlossen haben : Daß sie denenselben so viel
uachlassiaverwahrlosen: Sich bey rechter Zeit zur Arbeit getreuer und angelegentlicher nachleben sollen / so viel

gna,
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gnadenreichere Vergeltung sie von GOtt ihrem ober¬
sten Haus^Herm wünschen/und vor desselben allem treu¬
losen Gesinde gedroherer Rache und Straffe / billig er¬
schrecken mögen. Sie follen sich erinneren/ daß sie gleich¬
wol heut zu Tage in einem weit glückseligerenStande
dienen /als vor diesem/da das Gesinde unter der L.eib«
«lgenschaffcstunde/undnie von seiner Hmschafft los
kommen konte/wo es nicht aus deren sonderbarenGütig-
keit los gelassen wurde; von dessen betrübten Elende/ weil
oben im 6. §. des vorhergehenden Capitels davon gehan¬
delt worden / wir hie nichts weiters reden. Nachdem aber
Dienst -Botten jetzt freye L.euce sind / die aufs wenigste
aufgewisse Ziele und Zeiten aus dem Dienst gehen kön¬
nen / und deren Zustand auch im übrigen mit jenen keine
Vergleichungzulasset; so sollen sie solche Göttliche Gut¬
that so viel freudiger , and zu ihrem Dienst getreuer ma¬
chen. Wobey auch insonderheit diese Betrachtung ihnen
noch einen krafftigern Trieb geben soll/ daß ihr Zustand
nicht allein an sich selbst GOtt gefällig / sonder»»
auch in gewisser Masse glückseliger oder doch sich¬
erer als der Hertschaffcselbst ist / anerwogen : daß
ihre Herzschafft für ihr Haus sorgen /und dem Gesinde fei¬
nen Lohn und Kost verschaffen / und neben solcher Sor¬
gen-Last ihre schwere Rechenschaft! und Verantwortung
vorGOtthat: Dahingegen das Gesinde /wann esseine
Arbeit seinem Beruffgemaß getreu verrichtet / sich ohne
weitere Sorge undVeranewortungruhig schlaffen
leget/ und nach Anzeig des ersten Capitels dieses
Suchs/ über diß noch für alle seine / auch die ver-
zchelichste Arbeiten / die es im Stalle und in der
Suchen in seinem Seruffnach GOetes Befehl gei
treues Heryens verrichtet/vondemselben eine weit
reichere Vergeltung / als ihm einige weltliche Herv
schaffe zu geben vermSgte/?u gentessen hoffet.

ReM-Anmerckuilgen.
Cap.Xll. §. i.

^?lßunterdem Gesind und Tag-Löhnern in so weit

l. Is. 28. l. 17. §. ). ff. eocl. sää. lVIenock. I^ib. 2. äesr-
birr. juä. gu-ell^. ccnr. z. cs5 26z. n. s. Is. öc 17. l-uci. (iil-
lizul^ in Lommem.äe injur. äc 2. n. 10. öc icqH,
lisrppr. sä §. 9. ). äe injur. n, 8. öc^-click. P. f. con^I.
6s. n. 4.

^kein wesentlicher Unterschied seye / hat der ^urkor
hier recht und wol angemerckt / und stimmet son¬

derliche demselben überein das Fürstliche Würtenber-
gischeLand-Recht.p. 1. rir. 75. §. wann der Schuldner.
^ää.öelöl<j.in Ikes-pr. voc. Tag-und Lied-Löhner.

§. 4.
Ehrerbietigkeit/ welche das Gesind seiner Herz-

^ schafft schuldig / erstreckt sich unter andern/ den ge¬
meinen Rechren nach/ soweit/ daß dasselbige nicht leicht
solche Hmschafft peinlich anklagen / V. özrrol. in l. p -n.
c.quiZccuL non poss. oder auch in bürgerlichen Sachen
eine Kmeule Klag / dadurch der ehrliche Name verletzet
wird / wider dieselbe erheben / oder endlich etwas solches/
was der schuldigen Ehrerbietigkeit auf einige Weisst zuwi¬
der seyn mag/ thun oder vornehmen kan. Viä.
kon->coss,äcfämu>.qv. 40 woraus demnach fernerweitig
dieses zu folgern / daß diejenige Beschimpffung / welche
von dem Gesind der Hmschafft geschiehet / deßwegen für
viel grösser auszurechnen/als wann chr selbige von ftemden
Leuren angethan worden / weil dadurch die Keveren?
und Ehr / welche das Gesind der Hmschafft vor Frem¬
den zu erweisen schuldig ist / aufs ärgste verletzet wird / aller¬
massen auch sonsten eine Beschimpffung nach Beschaffen¬
heit der Person für grösser oder geringer gehalten / und sol¬
chem nach unterweilen die Straff entweder vermehret/
oder vermindert wird / als zusehends. lalt. ä« uijm.

§. 5. Doch darben wissen müssen.
N? Eil kein Mensch dasjenige zu thun verbunden ist / was
^^wider die Namr oder die guten Sitten lauftet /
l. i8s. ff. cle k.. /. allermassen dasselbige für ohnmöglich zu
halten / perl.ls. ff. äe Lonäit. Intiir. Als ist auch das
Gesinde nicht gehalten / den Vefchi seiner Hmschafft in s»
weit zu respeäliren / daß es sich dadurch zu was solches/ was
wider die guten Sitten ist und sein Gewissen beschweren
kan / verleiten lassen solle / massen GOtt dem HErm mehr
als den Menschen zu gehorchen ist. v .l. 8. ff. cle Lonäic. in-
liir. ^ää. Lonscols. äs famul. in pro«m.

äc! eunä. §. Sie aber gleichwol meinten lc.
K^Ey diesen Worten ist diese Frage zu erörtern : Ob^em Rnecht oder Sienst - ZSot / welchem eei
was zu verrichten von seinem Herm anbefohlen
worden / diesen Befehl / im Lall er solches seinem
Herzn nuylich zu seyn erachtet/ überschreittenkön¬
ne ? Wiewol nun dieser Rechts - Satz richtig ist / daß
man den Befehl / mit welchem man beladen worden / nicht
überschreiten solle / wie zu sehen ex I. s. pr. ff. m^nä.
iunN. §. 8. lnit. eocl. allermassen derjenige / welcher den
Befehl überschreitet / vielmehr erwas anders / als dasje¬
nige/ was ihm anbefohlen worden/zu thun scheinet / ä.l.
f. pr. so gar / daß etliche darfür halten / ob könte nicht ein¬
mal zum Nutzen der Herzschafft der Befehl überschritten
werden / welches mit dem Beyspiel zu erweisen / so bey
dem ^.(-clliozufinden.l-ilz.t. c. IZ. /^ää I-i. Livc.
I.ik. 2. cle). L. öc?. c. l6. n. 21. So ist dock) die wi¬
drige Meinung denen Rechten und der Billichkeit in alle
Wege viel co>^örmer / wiezu sehen ex l. ?. ff. mznclsr.
jmmassen es einem jeden / eines andern Sache zu verbes¬
sern erlaubt / hiernachst auch nicht zu mutbmassen ist/
daß wider den Befehl der Hmschafft dißfalls sollte gehan¬
delt seyn/wann der gegebene Befehl aufeme andereWeiß/
jedoch zu des Hmn Nutzen / ausgerichtet wird; gestalten
man nicht so wol auf die Wort / als vielmehr auf die
Meinung und Intention der Hmschafft hier zu sehen hat.
V. Lackov. zcl l'reurl. I). 27. cli. 6. lit. f. öc Uzntics äs
tacir. üc zmbiz convenr. Üb. 7. rir. 15. n. 2s. Zrg. §. 8- in
f. lnll. mznäzc. 5ac. I. lzz. ff. äe s. Gleichwie aber der
Ausgang einer jeden Handlung nicht allzeit glücklich ist;
Also thut ein solcher Knecht oder Dienst-Bot am Besten/
wann er der chme vorgeschriebenen Art in allen Stücken
sich gemäß bezeuget / allermassen er solchenfalls keine Ver¬
antwortung auf sich ladet / v. l. 46. ff. mznäic. da er son-
sten im Gegentheil / wann er solche Vorschrift^ überschrei¬
tet/ dasselhige für sich zu verantworten hat/und so er zum
Beyspiel/einegrössere Summ/als ihm anbefohlen wor¬
den/ ausgegeben / fothane Übermaß / wann er sie selber
vorgeschossen / entweder nicht mebr fordern kan; oder / so
er selige von denen hmschafftlichen Geldern ausgezahlt/
von dem Seinigen ersetzen muß / cl. /, 8. s m-mä. junk.
I.ff coä. Ein andere Beschaffenheit hatte es / wann
dem Dienst-Boten kein gemessener Befehl gegeben/son¬
dern die Verrichtung desselben Geschicklichkeitanver,
trauet worden wäre/gestalten er in solchem Fall entschul¬
diget ist/ wann er dasjenige / was fein Gewissen mit sicb
bringet / nach aller Möglichkeit verrichtet hat/ v .I .zs .öcl.
46. ff.msttäac.
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UM 86 DeS klugen und Rechts-verstöndigen Haus-VatterS
§. 6.

<°>Bgleich vorzeiten das Gesind/ wann es seiner Herz-
^schafft etwas Hieblichen entwendet / deßwegen nicht
hat mögen beklagerHk den / wie zu lesen in 1.89. ts.äe surr,
von welcher VerorNung Ursach zu sehen die VO. sä §. 12.

cie odl. ex cieM. So hat es jedoch heut zu Tag/ in Er-
wegung unser Gesind ftey ist/ gantz eine andere Bewand-
nus / Vici. I^sr^pr. sä iz. cie obl. ex äcll^r. n. ic>.
Und kan demnach solchem zufolge wol gesaget werden/
daß der von dem Gesinde begangene Diebstahl viel grösser
und straffbarer seye / als wann derselbe von srembden Leu¬
ten geschehen wäre / gestalten von demselben nicht allein
unsere Sachen dieblich entwendet / sondern auch noch
über das die gegebene Treu gebrochen wird; zudem kan
keine verderblichereSeuche seyn als ein solches Gesinde/
dessen Treue wir erwählet / und dessen Handen wir alles
anvertrauet haben / v. c-m. 1. M. 9;. welches demnach
uns nach Belieben betriegen und hindergehen können: So
wird man auch solche Haus-Diebe nicht leicht vermeiden
können / wann sie nicht eine härtere Straff von diesem
Verbrechen abschrecket. Also schließen insgemein die
Aechts-Lehrer ZrA. §. 9. ibique XVelcnb. n.f.). äe publ. juä.
1.2Z. F. 8. i?. äe p«n. I. zz. kk. cie surr. I. 7. L. eocl. Lcc. ^ää.
Ösn. voller. sä Lonliic, 8sx. z?. 4. c. z8. n. ). Vir^il.
kinzi^, czuseli. 5sx. 47. n. 12. ^nron. ?sb. in Loci.
Zsbsuä. Iib. 9. rir. äe xcrn. äelin. 2. Loler. äec. 207.

I-lsrppr. sä §. 12. n. 10. äe odl. ex äel. Lc /ul. Llsru^
in lib. s. senrenr. /. furcum. n. 22. Lcc. welches auch Voll
denen Beambten zu verstehen / welche ihrer Obrigkeit
und Henschafft / in dem Ambt/ darein sie von derselben
gesetzt sind / Geld abtragen / per e, . quseäocer. ttzrppr.
sä ä. §. n. Is. obgleich einige OO. insonderheit aber
senk, sä rir. V. äe furr. n. II. ?znormir. Lc kelln, sä csp. z. X.
äe lenc. excommun. Icem Kernbsrä. ^ieriü. sä srr. 170.0^
Lrim. darfur Halten / daß die ^äminittrsrion oder Ver»
waltung das Verbrechen mindere. Von der NachH
sigkeit und Verwarlosung des Gesindes ist oben gehan«
deltworden/insääic. sä§. 12 csp.prseccä. vers. zum dritt
ten sollen Henschaffeen :c.

§. 4-
HßJe sich das Gesind gegen ihre harte und unbillige
^ Herzschafft verhalten solle; Item/ob es auch/wann
kein ander Mittel vorhanden ist / aus dem Dienst tretten
könne/ davon besihe ^ääir. sä §. »z. csp. prseceä.

§. 8.

^s?On der Leib-Eigenschaft / und dessen an etlichen Or<
^tenannochheutzuTagüberbliebenenSchatten; be«

sthe csp. prseceä. §. 6. ibique snnocsr. Irem > wie weit heut
zu Tag das Gesind seiner Herzschafft verbunden; sche §. u.
ejusä. cspir. Lic.

Das Xlll. Kapitel.

Bon denen PfliWen gegen die Verstorbene.
Inhalt.

§. 1. Die Ursachen/warumvon diesen Pflichten zu handeln. H.2.
Auch denen Todten ihre Pflichten gebühren, h. z.Die Pflich¬
ten selbst sind i.) die Trauer / die ihre Ursachen hat. H. 4.
Aber doch gleichwol au5 wichtigen Gründen zu maßigen
ist. h. 5. ». ) Die ehrliche und zu bequemer Zeit ohne eile»
len Pracht mit erbaulichen und ttöjiUchen Ceremonien an-
iustellende Begräbnus.

§. 1.
Je Wechsel-Gebühren/die wir bißher an

iLheL-euten / iLltern und Rindern/
Henschafften und Gesinde bettachtet
haben / gehen sie allein / und so lange an/
als sie unter einander und beysammen le¬
ben. Nachdemeaber keine Haushaltung

zu finden / darinnen sich nicht zu Zeiten Todes,FSlle/ an
demHaus-Vatter/ der Haus-Mutter/ an Kindern und
Gesinde finden solten ; So will auch sonderlich nöthig
seyn / daß der Haus-Vatter samt seinen Haus-Genossen
wisse und verstehe/wie man sich in solchen betrübten Fäl¬
len gegen seine Todce Christlich verhalten/und auch de-
nenselben so wol als denen Lebendigen ihre legte Schul¬
digkeit avstatten solle. Weil nun/ meines Wissens/ hie-
yon in keiner Haushaltung /so viel deren auch beschrie¬
ben sind / nichts eigentliches zu finden ist / solche betrüb¬
te Fälle aber gleichwol eine Haushaltung offr in einen sol¬
chen verwinten Stand setzen / daß man sich dabey An¬
fangs / weil die Wunde noch neu / und die Gewalt der
Traurigkeit am mächtigsten ist / kaum recht begreiffen / und
wie man sich darein Christlich schicken solle / besinnen kan;
so haben wir eine besondere Betrachtung hievon in diesem
Capitel anzustellen diensam und nöthig befunden.

§.2. Daß aber die Lebende denen Verstorbenen ge¬
wisse Pflichten schuldig seyen / solches kan nicht allein die
von allen Christen in einer Göttlichen Gewißheit aus dem
unbeweglichenWorte der Warheit erkannte und ge¬

glaubte Unsterblichkeit der Seelen/ sondern auch zu¬
gleich die künfftige Auferstehung der Leiber zu aller Ge,
nüge beweisen. Dann weil an denen verstorbenen Freun«
den nicht alles / wie an einem unvernünfftigen Vieh
stirbet/und todt bleibet/sondern neben dem Leibe/welcher
nach ausgestandener Verwesung / in seiner Auferstehung
wiederum hervorkommen wird/ ihre Seele übrig bleibl/
das Gebot aber der Liebe / den Nächsten zu lieben / befieh¬
lst / lö lange etwas an ihm ist / das geliebet «er,
den kan / so folget hieraus / daß sie sich auch in solcher Zeit
gegen die Todte / in allem / worinnensiegeliebet werden
können / zeigen solle: Also /daß man die Seele des Va,
storbenen und derenGedachtnusgern intLhren hol»
te/undumderenwillenauch demÄ.eibe/weiler im
L.eben ihre Wohnang und XVerckzeug zu vielen gu/
ten Wercken war/ und inskünfftige in einem viel
vortrefflichern verklärten Stande wiederum wen
den wird/seine Gebühr anthue: Wie man sichs selbst
wünschet / daß uns andere dieselbe erzeigen solten / wann
nun auch die Reihe/daß wir den Weg alles Fleisches ge¬
hen müssen / an uns kommen wird.

§. z. Die Pflichten selbst / welche der Haus- Vatter
feinen verstorbenen Haus-Genossen/ seinem Weibe/
Rindern und in seiner Maß und Art dem Gesinde /und
diese ihm nach dem Tode schuldig sind / ziehen wir in die
TranerundSeHröbnus zusammen. EsistdemChw
stentum nicht gemäß/ sondern eine Anzeigung eines steii
nernen/unnatürlichen/unchristlichen Hertzens/M
dienet auch daher schlechten Ruhm/ wo man bey dem To
de der seinigen aus einem Zwischen Starr-Sinne / seine
Unbeweglichkeit des Gemüths auch in Trauer-Fällen
zu zeigen / ( so aber öffters eine blosse pralere«? seyn mag)
nicht einige Bewegung seines Gemüthes und Mitleiden
an sich mercken lässet / und also weder Munden noch
Schläge/ welcheGOtt gleichwol darum / daß mans

fühlen
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^ Erstes Bück. <,,
fühlen solle / schlagt/fühlen will; sintemal das Christen Seeracht unaen < .i„6 .».> .v- ^
tum die natürliche ätke^en m den Menschen nickt tilget/ Ner.,unlft-A.n^ kraffclo^
sondern nur in eine rechte ordentliche Mass« bringen gen ) aewisse ^ trösten/velschwei,
iwer die Todten niemals verbotten ^ ftlbst aber bey dertnrechllck-.)^^/!. ""5 das HSch/te unwi-,
verschiedenen Todes-Fallen und infondcrhe.' bey den. To- l7Selem..?Crm ^ ^ der Schopffer über al-
de feinesFreundes Lazan sem beweglichesMitleiden ten / zu welche^eit e?^ Abs-ch,
gezeiget Job. 11 . Es findet sich ja an verstorbenen Freun- und demselben vicknebr d?Ä >n^6 Abzufordern hat/
den unterschiedliches / das zur beweglichenTrauer Urfa, so lanae aelassen / .i,c- s, ^ ^ nei? das Seinige
chegcnuggebenkan. Daistd .e natürliche L.iebe dann beschwehren/ wann Er
die man im Leben gelieber / die sind aus besagter Ursach/ Zu diesem un^i/uuc.rtt^n f^iche.,/ wieder fordert,
auch.m Tode aeliebet zu werden / werth. Der Tod andern ^ l->- ^ u.n
selbst / der die liebe Unsel ige / denen wir lieber ein langers gen die Ihriae leaen ! n.?!'K^s ^ 2--
Leben gegonnet hatten / betroffen/ kan in seiner betrüb- sorderuna siinA lieben ^ind?r ^

cm Gestalt und Angst/ die er dem Verstorbenen aeqe- ^eit be'nm!,»- / ^ ^ allunal diejenige Art und
ben / zugleich Betrübnus genug geben. Die wichtigste Ur- m,d heilsamsten z^sem^^kenne? ^ÄAe>c am gemaftsien
sach aber zur Trauer soll aus dieser Betrachtung billig flies- des-M en der ^bnae / To¬

sen: OB iLhegaeten/Eltcrn und Binder durch den harte ^ '^en zw.,r
Tod solche Ä.eute verl0hrcn/die dem gemeinen we- deren Ursachen ^ / und

ftn / und ihnen selbst in der Welt nu,z gewesen / oder ausael^benen ^ ""tnoch werden zu können gute Hoffnung von steh ge- dMlls'bcschwebren ^ ^ ^ch

zeiget : worinn dann auch die rechte tLhre^Trauer / die si ,ben ^ ? ^ ^weilen durch einendenen Verstorbenenwiderfahren / auch selbst denen be- durchd"vÄ --"-unschuldige Seel-
trüwn Ehegenossen / Eitern und Kindern in ihrem Leid Gewalt derAcrgern??N in ?n laK^tP "
krSffcttte K.lnderunß geben kan /deswegen bestehet/weil nicke .«.> »asterhassecs L.eben
sieibre Verstorbene nicht allein in der iLwiakeie selicr/ brache Seligkeit ge.
fondern auch ihr Gedächtnus hie im Segen wts- dieieinae Eltern in',^?'!^ ^ insonderheit
«en: Wie hingegen dieje-nge Todte / die in ihrem Leben in da erf?bi-n ^ aust'ichten/ die
derM'itzu nichtstaugten / und danne.chero auch in der reÄÄ^ aus ih-
Ewigkeit nicht änderst als verdammt geachtet werden kön- rem Hertzen abamiim
nen / eine doppelte Trauer verursachen : Wovon die Sorae / und naÄ 7.^-» ^ ' gleich alle ihre treue
Erempel Davids und Samuels mercklich sind / da jener Kosten /2mr de?^ sandte
seinen Sohn Absolon/ den er nicht änderst als verdammt für machten / auf.'im,,? nÄ! > ^ ^nwiederumda-
achten konte / init so wehmutigen Worten beklagt2.Sa- rem/diewen.aKinde.-Är m ' u ^
muel's 18 / z ?. dieser aber über den Rönig Sa ul / der ten / so viel betrübte,- s^?!'liebes Kind hac-
vsnGQttverworssenwar/sein L.ebenlang Leide trug, brlte.iso^ ^'ynmuß. Sum

Z)c;euaungentn R!eidern/VermeidungftölicherGe- !van>i e7ik»m( ^ ^l sey / daß sie/
sellschassren / bey Hochzeiten und Gastereyen und derglei- verlanaen würden Ä ' ! ^ .
chm wahren sollen / davon kan die innerliche Gemüths- beschweb n / d^ ^ trüber nicht
Trauer di« nähere ode? weitere freund undSchwa- Geiabr un^ bevorstehenderKriegs¬
gerschaffe , u.ld allern.einst d.e Zandes.übli^Ge- Nda über^ken/und derfel-
wsnheit die bequemeste ?)kaß geben: Wobey wir aber sie viertens betrachten / ^ ^lfo sollen
gleichwol denjenigen Gebrauch/ da Leid-tragende in ^eit den 5e.d 1'l-von denen^/hngendurch
solcher Trauer sich auch so gar aller öffentlichen Rir» in die ewiae l ^ sondern sie nur
ctxn,Versammlungen enthalten / obne daß sothane inn sie / wann sie>mnibreÄ?a^ ^ ^Versaumung der allgemeinen Christen-Pflicht enrqeaen/ tet/die,eil^ a >». > ^ selbst vollends erwar-
-u-s. d.Ä«gm , w-il ii° hl-rdurch „>anch-?TNund mehr
Auftrbauung/ den sie aus dem öffentlichenGottes-Dienst ten alle die amen ^ Absich-
hoblen könten / verabsäumen/nicht anders als einen sten/undchre.n^'c^eeine^^^"^!' ^
Mißbrauch halten / und einer Christlichen Haushal- wolle und ^ lanffee Ruhe verleihen
tung widerrathen können. Dahin wir auch die Todren- rbnn ^ " Verstorbenen
Wache / da des Verstorbenen benachbartes junge Volck ftntliche 'Äann^nus ^ Hf^'ung of-
an einigen Orten/ so lange der Todte unbegraben ligt/ des Mein dieien-ae ^ ^

ch.» xndbey dem Tod- ihrer lieben ihm, r.n muß,wnß°» ^ lub>
Platz lassen/ u nd ihre Todten hertzlich betrauren sollen/ trü^s .. s, ^ ^ ^lche be-
wie dann auch die allerbeweglichste / und in sich krafftigste res' v-rstol b?,e^ ( ^ ^ ^ °h.
Zusprücheim Anfang/ ehe die erste Gewalt der Traurig- schuldig/^ Ach selbst
keit mit der Zeit allgemach in etwas verzehret und aebro- ckes ^rcn-n->i ^ ,7^.?/ ^ ""b ärgerli¬
chen worden / gemeiniglich wenig ausrichten mögen / so l en an ibm an-ettet babel See¬
soll doch gedachter Massen die Trauer ihre gebütirende wealicve tv ,rnunn ^
Masse haben ; wobey diese nachfolgende Christliche ' ^ ^hmen / und auf eine ernstlich«

Beste
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damit sie nicht von Göttlicher Gerechtigkeit einmal ergrif- der Glocken/ die kackeln, das G-iän» / 5.?« ?
fen, nnddnrch -M-» -n,-.,z.n -Lad >n gleich- W.fahr p^.g-, ^
d-rV-rdammnuS hmgmffen werden,da, mn ir mederum S-h«tst-n und dera^eichen /in 5i,n,Il,^!?„?I
den. andern l-menIammer noch mehr »erm-hren würden. Trost und Auf.rbÄun, »er ?.5nd.n 5^
Diese aber, die chre Seelen diMliS geretter haben / craii- des Todten Zustande ähnlicher ein«richter werden, ? ?
renzwar bUlig / daß sie chrLleisch und Glutin der löblicher und unstrafilicher itt d,e. ?
Seligkeit nicht finden sondern e.nenHöllen Srand Wobey ich schließlichChristliches
vnrer dem Heryen getragen/ und aufgezogen haben Ob es auch diesem Zweck a-iM se^ Äß
soleen: zollen sich aber doch in dem Zeugnus/so ihnen ihr storbenen Mahnen/ rvaffen und ^vor-n >.i i., ^

cve Gerect?tlgee,c Nicht sind/ mögte man zum wenigsten zweiffelen / ob sie denen-

versündigen / undstch oaveyzu Gemm suylr,,, wp ^ ,... . ^
Liebe zu dieser Gerechtigkeit/ im ewigen Leben / weil sie da- seyn mögten. Diejenige L.elch--Cranckeaber/ die an
selbst vollkommen seyn wird / alle dieses Trauren so ver- verschiedenen Orten bey denen Leich - Begangnüssen / ent-

schlingen werde/ daß die Seelige ihre verdammte Freu n- weder vorher oder hernach gehalten werden / (davon man

de nicht mehr kennen / over sich über dieselbe betrüb das Sprichwort/ daß man den Todten vertruncken/

den werden / indem solch Trauren der vollkommen unverantwortlich führet) sollen deßwegen / weil sie ihm

nenLuebeGO ttes und ihrer eigenen vollkommenen Ursprung gantz wahrscheinlich aus dem Heidentum- ." wir abersol- führen / und dabey mehrenrheils gm allerdings in ein«

daß sie sich gleichwol auch in oem «.»» nussen abgeschaffet werden.
nüs bey Verstorbenennicht übereilen / sondcrn in der

ReM-Anmerckiingen.

§.9. Die andere Pfi.chtgegen dieTodte istdieNei Cap. XIII. §.Z.
grabnus: Denn weil der Leib Erde ist / und wieder zur
Erden werden soll / so ist die eKrliche Segrabnus/ wo K »Leichw,e es für sich selbst erbar und wolanstandig
man sie haben kan / ordentlicher Weise zur Verwesung ^ daß man die Todten aufgebührende Maß be-

am bequemsten. Wo aber lieben Eltern die betrübte Aei- trauere: Also haben fast alle Volcker sothane
tungausder Fremde nach Hause kommt / daß ihr Kmd Trauer wegen ihrer Verstorbenen zu begehen in Ge.
unter barbarischen oder feindlichen Völckern einer ordent- wohnhett gehabt; dann von denen Ebraern haben wir

lichen ehrlichen Begräbnus entbehren / und im Wasser/ dißfalls Lxempl-. genug aus Heiliger Schriffr / vicl. Cm.
oder ober der Erden habe verwesen müssen/so haben sie sich ver5.2.Cen. 57. vers. Z4.2. KcZ.20, >ium. 20. v.29.^
gleichwol dißsalls nicht zusehr zu bekümmern / weil die 5-m.i. v.^.öcc.;. v. c .9. vers.i.^K.n. verlzs.
LLrde überall des HiLrm ist / und dessen Allmacht I-uc.i? v.41 V.Ccjer.cic^uLKi-Tor.Von denen Aeg-

deren Staub überall wieder sammlen / und die zeri yptiern aber lesen wir solches ebenfalls Qen. so. v. 10. Von
sireueteGliederwieder zusammen sögen wird.Was denen Griechen bezeuget solches Lmmius clcscri^
die Zeit der Begräbnus betrifft / so soll damit weder zu- keip. ^rkcn. p. 1. psZ. 266. Von denen Römern ist solches
geArrind geeilet/nock auch zulange gewartet wer- ausser Zweissel/ immassen so gar ^umz?ompiliuseinGe-
den: Weil jenes wider die Erbarkeit und Gewonheit / und setz von der Trauer gegeben / wie bezeuget v.iicm.
dabey zugleich gefährlich wäre / indem die Erfahrung be- bili, )ur. Civ. ^ib 1 c. 7. » 8. auch das zwölff TafebGch
zeugthat / daß wol jemand/ der in einer t^dtlichen etwas darvon anführet / so zu lesen bey dem Licer^ib.z.
Ohnmacht gelegen ist/ und als ein ? odter begraben cie l^I^. jzcob. Cvlofr. zä 1^. 12. lab. I^ib. z. R.Xvnrcl. vzrim.

worden /allermeist im Grabe eines jämmerlicheCo- c.6. c 4. Und endlich bezeu-des hat ertiicken müssen. Oder so man zu lange mit der get solches auch von denen Teutschen l'acic. ei? !^o7ib
Begrabnus wartete/ denen noch Lebenden eine Abscheu C-sm.in.c.27. n .4. Anerwogenaber wir Hieroben einer
und Schaden dadurch Verursachtwürde.WasdieZier- gebührenden Maß Meldung gethan : Als ist zu wissen/
lichkeit und die dabey übliche c^em^ien bettifft / so daß wir hier alle unmäßige Trauer verwerffen / als welche

hat man sich darinn/ weil sie an einem Ort änderst/ als am denen Christen deßwegen unanständig ist weil sie versichert
andern sind / nach jedes «.andes Art und Orts Ge- sind/daß «hre Verstorbene/so sie in dem HErm gestorben/- auch dabey nach der Haushal- einstens wiederum auferstehen werden ; da hingegen die
hatman sich darmn/weil?»? an
andern sind / nach jedes Landes Art und Orts Ge- sind/daß ihre Verstorbene/so sie in dem HCttN geswrven/
wohnkeit / und sonderlich aucl> dabey nach der Haushal- einstens wiederum auferstehenwerden ; da hingegen die

tung Vermögen/ wieviele Unkosten sie ertragen könne/ Heiden/ weil sie keine Hoffnung der künfftiaen Aufersteh«
zu richten / vorab aber dahin zu sehen / daß dem Verstor- ung haben / über ihre Todte ein unmaßige Trauer führen/
denen dadurch die lente verdiente tLhr angethan / und und von dieser grauer redet der Apostel ?aulus 1. zäl'kesszl.
dessen Leichnam mit Ehren in seine Ruhe-Stätte gebracht c -4- v. n. Lc czn.qu^m pr-potterum. 25. czus. iz. qv.2.
werde / zum Zeugnus / daß sein Leib eine Wohnung und . Sind demnach vor allen zu betauren 1.) die Eltern/
WercbZeug einer gottseligen Seelen gewesen / auch ei- indeme solches die Lieb und Ehr / so die Kinder ihnen schul¬

ner seligen und verklärten Auferstehung fähig seyn wer- dig / erfordert / v. 1. 2z. ff. äc bis, czui nor. infam. NW
de. Doch soll gleichwol aller Pracht / Hoffart und denenselben auch 2.) die Kinder per I.n. pr. ff. eo<j. dd
andere Eitelkeit hievon ferne se^n : Dann so Hoffart ren Erb zu dem End ein trauriges Erb genennet wird m

und vieler Pracht an denen Lebendigen Sünde ist / so ist §- 2 /, äe 5dr. lercull. I. f. L. cle mttir. Lc iubäir. Lc I.
' . mit >>inem toden Leichnam/ ulr. L. commuri. clesuccels z. ) Die Besreundte / vicl.

und vieler , ,

vielmehr das eitele Gepränge mit einem toden Leichnam/ "Ir. L. commun. äe iucccn. z. v»),e nesreunvlc / v.u.
der bereits / so bald ihn die 'Seele verlässet/ in seine Ver« p->u>- l->b i. semenr. ric.ult. Und dann 4.) die Eheleut.
»vsi'ng zu gehen anfäket/ neben der Sünde / so die v.Lcn.z8.v.i2,tte5eck.24.v ,6.ö< legq.2. 5->m n. v.26-
Freunde damit treiben / ein recht ungereimtesDing. Eswaltet zwar / so viel die Römische Recht betrifft / bin
Je mehr aber die Ceremonien so dabey vorgehen / zum einiger Zweiffel / ob nach denenselben die Männer ihreWeiber
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Weiber haben betrauren müssen ? immassen m l. 8-§- s.

L cie repuä. denenselben erlaubet wird / allobald nach dem

Tod ihrer Weiber zur andern Ehe zu schreiten / zcick 1.9.

ff cie kis > qui not. infam. Allein/obschon denen Wän-

nern keine gewisse Zeit ihre Weiber zu betrauren / gleich

denen Weibern / vorgeschrieben worden / so haben sie doch

sich nicht alsobalden nach dem TodHrer Weiber wieder

verheurathet / sondern einige Zeit /damit sie zum wenig¬

sten das Gesetz der Erbarkeit nicht überschreiten mogten/
«ewartet / V. (-ocoti. in not. zä I. 9. ff. äe kis, czUl tiott

infzm. und hindert nichts/ was in I. 8. §. s. L. äerepucli

enthalten /angesehen bemeldter lexcusvon der Eheschei¬

dung /welche durch Ubersehung des Weibes geschehen ist/

redet/ bey welcher Begebenheit dem Mann nicht zu zu-

muthen / daß er sich einige Zeit von der andern Ehe enthal¬

te. Wie lang aber die Trauer lvähren solle / darvon sind

die Sc-mr.' derer Stadt und Oerter sonderbarlich anzu¬

sehen. Nach denen Römischen Rechten haben die Wei¬

ber ein Jahr lang die Trauer halten müssen / perl. 2.L.

cie iecuiici. nupr. welches zu dem Ende das Trauer - Jahr

genennct worden / in 5>Iov. 39c. 2. Und dieses hauptsäch¬

lich aus zweyen Ursachen; 1.) wegen derReverentzund

Ehr / so sie ihren Männern zu erweisen gehalten; 2.) we¬

gen der Verwirrung des Geblüts/welche leichtlich entste¬

hen konte / wann eine junge Wittwe so fort nach dem Tod

ihres Manns zur andern Ehe griffe; woraus dann nicht

allein in Erb-Fallen / und wem das Kind Geblüts-Halber

zugehörig / sondern auch in vielen andern Stücken sich

grosse ÄZeitläusstigkeiten ereignen würden; zu welchem

Ende die Römische Rechte gleichfalls eine grosse Straffe

darauf gesetzet / wann eine Wittwe vor dem Ende des

Trauer - Jahrs zur andern Ehe gegriffen/ immassen sie die-

selbige nicht allein unehrlich gemacht/ sondern auch alles

Genusses/ so sie von dem Mann zu hoffen hatte/ beraubet

haben/ Vi!. i.ff. äckis, qui not. infzMi I. i si L.Sc>6.I.i.A

2. L.cle fecunä. nupt.I» 4.L. sä 8enztu8-(7.onlulrum l'errull.

KNov. 22. c. 22. Allein/ gleichwie an vielen Oertern heut

zu Tag eine andere Trauer-Zeit gesetzet ist/allermassenin

denen Nürnbergischen kramten geschehen / allwo dem

Weib/wo sie nicht schwanger / oder zum wenigsten auf

einem Wahn der Schwängerung ist/ eine dreymonatliche

Frist vorgeschrieben worden / welche Zeit auch der Mann

obscrviren muß; V. kef.5>!or. 1"jt.28-i--X- Item in de¬

nen Chur - P fältzischen Land - Rechten /allwo vermög der

Ehe-Gerichts-Ordnung ric. 14. dem Weib zehen Mo¬

nat/ dem Mann aber eine halbe Jahrs-Frist zuwarten

besohlen wird! viä. Kicrersfmf in j^xpo^ zä I^ov. p. 4. c.z.

num. 19. welche halbe Jahrs-Frist/so viel den Mann be-

krifft/ auch in denen Chur-Sachsischen Verordnungen

beliebet worden/wiewol/ so viel das Weib belanget/ die

Sachsische Recht an denen Römischen hierinnen nichts

geändert haben / V. Lzrpöov. jurispr. Lonillt. I^ib. 2. clef.

159. öc i6o.^,ijä.()rä.8zxo-(Iork.k>. k.e. 8- tic.4. Ferner

in denen Franckfuttischen5rzruten/ allwo dem Weib / so

die Schwängerung nicht vermuthlich / innerhalb 6. dem

Mann aber innerhalb z. Monat zur andern Ehe zu

schreiten verbotten wird / v. Franckfurtische Reform, p. z.

nr. 9. und dann in den Nördlingischen Satzungen/ Krafft

deren dem Manli ein Viertel-dem Weib aber / so sie nicht

schwanger/ oder aufdemWahn der Schwängerung ist/

cm halbes Jahr/sich unehlich zu halten/ geborten ist.) Also

vzmenauch hin-und wieder/wo solche Zeit nicht gehalten

worden/die Straffen/als aus denen Hieroben angeführten

Stellen zu sehen ist/ insonderheit aber ist diese Straff/

durch welche die Weiber unehrlich werden / heut zu Tag

fast aller Orten aufgehoben; und in diesem Stücke hat

man denen Geistlichen Rechten gefolget / vicl. »x. xen.

8 9

Lc ult. X. clcfccunci. nupr. /^äcl. Luäclin. I^ik. i. cie /ure

Nvviss. c. 12. Ich sage recht in diesem Stücke; Dann

obgleich erst-besagte geistliche Rechte denen Weibern also-

sort nach dem Tod ihrer Männer sich anderweitig zu ver-

heurathen ohne Unterschied erlauben / mithin sich aufden

Spruch des Apostels/welcher zä l^.om.7. v.2. « i.Lor.

7. V. Z9- das Weib von dem Gesetz des Manns / nach

dem Tod desselben/ frey spricht / gründen / so wird doch

von denselben erst-demeldter Apostolischer Spruch in et¬

was Mißbrauchet/ anerwogen in dein HErw freyen/ an

denen obberührten Stellen nichts anders heißt / als keusch

Und züchtig seyn / welches aber nicht geschiehet/wann das

Weib nach dem Tod ihres Manns alsobalden wieder zur

anderen Ehe tritt/mithin nicht erwartet/ ob sie von dem

ersten MaNne schwanger ist / oder nicht/ wodurch dann

grosse Verwirrungen in dem gemeinen Wesen leichtlich

erreget werden können; zudem ist diese Ursach / welche von

der Schwängerung gegeben worden / nicht so wol poli-.

lisch als natürlich / und kan folglich nicht so gleich wieder

aufgehoben werden. V-. Kirrersluif, inäiff)ur.Liv. LlLan.

I^ik. 2. c, 4. L(8cipio (?«nril. clöfecunci. nupt. cap. iF. circa

Kn. Was bißhero von denen Ehe - Leuten gesaget wor¬

den/ hat auch auf gewisse Weiß bey denen Braut-Leu¬

ten Platz/in Erwegung es auch denenselben nicht wol an¬

stehet/ wann zum Beyspiel die BMt / nach dem Tov

des Bräutigams / oder auch der Bräutigam Nach dem

Tod der BraUt / also fort in ein ander Verlöbnus sich ein¬

lässet; VicI. Orä. ?rovinc. 5sx. (Zotlian. 5upr. cic. loco, aää.

1.197 cle K. I»

nicht leicht eine gewisse Trauer-Zeit gesetzet / sondern es

stehet zum Beyspiel in der Eltern und Kinder; item in der

Befreunde Belieben / wie lange sie füreinander trauren

wollen ; Jedoch haben sie dieses insgesamt zu beobach¬

ten / daß sie der Sachen nichtzu wenig thun/uud solcher ge

stalt andern übel von ihnen zu reden keine UrsacUgeben/ zc.

§. 4. Daß GOtt ihre Seele trösten / :e.

^Jese FormUlen / daß GOtt der verstorbenen Seei
^ len trösten / lrem / ihnen gnädig seyn wolle je.

haben eigentlich/so man dieselben in vernünsstiger Absicht

gebrauchet / nichts Übels aus sich; dann obschon die Ver¬

storbene / so sie seelig entschlaffen / keines Trosts vonnöthen

haben/so sie aber verdammet sind / derselbige vergebens

ist; so können doch dergleichen Wort/so fern sie nur einen

Wunsch ihres beglückten Zustandes/und ein Verlangen

der künfftigen 'Auferstehung / ferner ein Lob GOttes/daß

demselben die Verstorbene von ihrem Elend zu erlösen / ge¬

fallen hat / in sich halten / mithin auf keine Vergebung der

Sünden nach dem Tode / zielen / nicht für ärgerlich ge¬

halten werden. Vicl. ^.iezl. aä I_gnceIIot. I..2. rit.24. Le
I^inck. sci OecrecsI. I^lb. z. rit. 28- §- L«

§. s.

Je ehrliche Begräbnus/ welche nach eines jeden Or-

^ tes loblichen Herkoininen mit gewöhnlichen Ceremo¬

nien geschiehet/ ist so leicht niemanden zu versagen/ vid.

Carp^ov- surisprUä. Lonsiff. I^ib. 2. clef. z 8 l . ob MNN gleich

nicht weiß / wie vielleicht einer gestorben ist / V. cap. 11. X.

äe fepuk. Lc Lzrp?. I..2. 6ef. Z7s. Massen die Versagung

solcher Begräbnus ein Kenn-Zeichen einer wol-verdienten

Straff ist / carp^.6. 1.2. 6ef. Z7Z. num. 9. Lc clef. Z8i.

num. 1. Die Begräbnusse selbsten aber haben die Römer

vor derStadt ausihren ?rivzc-Gütern oder Gründen ver¬

richtet/und dadurch solche Oerter heilig gemacht/ v. § 9.

ibicjue OO.cie li.. O. junäi. r. r. ff. äe reli^. Lc fumpt. fun.

^irckmznn. funer. !<omsn. I.ib. 2. c->p- 20.
M
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Sc 2 i^Heut zu Tag aber pflegen die Begräbnüjse auf of- jemand änderst umgebracht worden / oder sich selbstden
fentlichen Gottes -Äeckern/Freit-oder Kirch-Hofen/wel-Tod angethan habe; v .keltmann. äe csäzv. insp. c.z. ^
che mit Genehmhaltungeines jeden Orts Obrigkeit erbau- Larp^. pr. Lrim.p. i. qu.21. -1.7. Item / wann jemand
et worden; Oder auch bißweilen in den Kirchen selbsten / auf einer Land - Strasse getödtet worden / muß mit der
V. Larp?ov. 1^. 2. äef. 290 Lc Zcruv. Lx. zä 77. 1 s. rk. 80. zu Begräbnus so lange inne gehalten werden / biß man sch
geschehen : für welche nach denen Lznomschen Rechten ches der Obrigkeit angezeiget/ ohne deren Genehmhaltung
nichts kan gefordert werden / per c.ip. i z. X. äe sepulc. wel- die Begräbnus deßwegen nicht vollzogen werden kan / da-
ches auch noch beut zu Tag in den öffentlichen Oertern / die mit ihrer juris<Mwn nichts benommen werde / gesialtsain
zur gemeinen Begräbnus auf denen Kirch - Höfen gewid- den todten Cörper aufheben / dem gemeinen Wahn nach/
met sind/ oblcrviret wird /5rmv. ä.Lx. Is.rk. 81. wann vor dem ersten Grad der /urisäiAion gehalten wird. V.
aber eine Begräbnus entweder in der Kirchen/oder Creutz- Lsrp?. /urispr. Lonsitt. i^ib. 2. äec. 37s. n. 11.
Gang verlanget wird; oder auch jemand ein Erb-Begräb- . . . ^ „
nus für sicb und die Seinigen begehret/ alsdann kan wol euna. §. ^kas die ^.lerllchkelt !c.
etwas/ zu Nutze und Unterhaltungder Kirchen/ oder Got- ^N der Zierlichkeit der Begräbnüsse hat man auf einej
tes-Aecker / mir Recht begehret werden; viä. Larpx. t.. 2. jedes Orts Gewonheit zu sehen / und sich nach den»
äcf. Z91. Ll5rruv .c.!.rk. 81. und hierauf zielet auch das Stand und Beschaffenheit der Personen zurichten/ da-
Inlir.pzc. 05nzbruZ .zrt. s.n. 12. §. Es ist auch beliebt; in mir man dißfallsweder zuviel noch zu wenigthue; massm
5. vcrb .ttUsser was derselben proKrii ten GerecdtiZkeit der t^xceszverworffen wird inl. I4.§.6 .ff. äc religiös und

in dergleichen Fallen/ ( nemlich der Begräbnus-Kosten obgleich der Verstorbene vielleicht in seinem letzten Willen
halber ) mir sich bringet. befohlen / daß man dergleichen überflüßige Unkosten auf-

Ob man nun wol die ehrliche Begräbnus einem jed- wenden solle / so hat man doch solchen Befehl und Willen
weden soll angedeyen lassen / so werden doch etliche gefun- hierinn nicht zu -mcenä.ren / in Erwegung er mit der gesun¬
den / welche wegen ihres übel - geführten Lebens / oder be- den Vernunffr nicht übereinkommt/ 6.1.14.5. s. ->ää. >27.
gangenen Verbrechens sich der Gemeinschaffr der Chnji- pr.ffäcdonä .jMc.l. nz.§.f.äe!eg. i.i^o.inf. pr.ff.ä-
Uch-Verstorbenen unwürdig gemachet/ UNd folglich UNter äamn. jnf. Lc I. ulr. §. f. ff. äc zur. leg. ^ää. kinclcelrb. äe sur.
ihnen nicht können begraben werden: Worunter i.)zu 5epuk.rti.66> Lc ^.un.zää.l. 14. ^.6. ff äe religiös.
zehlen diejenige/welcheKetzerey wegen verdammet worden/ Gegentheil ist auch dervefeN, »der diefts nicht zu billigen/
per c. l z. creäentes. X. äe kseret. unter welchen Namen daß man gar zu wenig auf die Begräbnus wendet / aller-
aber wir mitnichten diejenige verstehen / deren k-ligion im Massen dasselbige zur Beschimpfung des Verstorbenen ge-
Hcil.Röm.Reich durch die Reichs-Lontticucionenrecipi. reichet /perl. 14. §. 10. ibique vianys Qorofr. Lc ^sm. ss.
ret worden/vjä .Lzrpxov.^.2 .äef.z8z. 2.) Die Gottes- äe religiös, weßwegen die daraufgewendete Kosten nicht
Lästerer / per c -p. 2. X. äe rnzlcä. z.) Die Lxcunununicir-wieder gefordert werden können / ä l. es wäre dann / daß
ten/ perc.,p. 12. x .äe scpulr .wann sie nemlich vor ihrem derjenige/welcher die Begräbnus aufsich genommen/von
Tod sich mit der Kirchen nicht versöhnet haben/ p-r czp. Mtteln selbst dermassen enrblösset wäre/daß er nicht gröf-
ün .x .äe sepulr.k c.ip .s.x. äe rzpcor. 4.) Die offenbare sere Unkosten hätte aufwenden können: dann solchenfalls
Wucherer / per czp. z. X. äe ulur. Lc clem. I . äe sepulr. s.) könte er / in Ansehung er gethan / was in seinem Vermö-
Die Selbst - Mörder/ welche/ weil sie nach dem Tod nicht gen gestanden / die gemachte Kosten nichts desto minder
mehr gestrafft werden können/ eine Esels- Begräbnus ver- fordern / srg. !. 161. ä- k. I. zää. Lrunnemznn. zä l. 14.
dienen/ v .c.pl»cuir. 12. czus. 2z.qu. f. wann sie nur aus l s. ff. äe religiös Was aber unter den Leich-Kosten eigenl-
Furcht der verdienten Straff/und nicht ausMelancho-lich begriffen / davon besihe l. 57. pr. ff. äe religiös

, ^ f-»

mtheilet worden / welche gemeiniglich unter den Galgen / Regler, äiff. äe eo, quoä juttum ek crrcz invrr. rk. Z9. Die«
oder sonst an einen von dem Gottes - Acker abgesonderten ses ist zu wissen / daß die Leich - Kosten sonderbar befreyet
Ort begraben werden. Viä. 5tryck .zäörunnem.)us kccl. sind/ und in dem Gant- I^roceff allen andern Schulden/
I^ib .2. c .2. 12. verb. Lxtra öic. Ob man wann sie gleich mir einer Pfandschafft versehen / vormo-
aber mir Recht denen Todten die Begräbnus versagen gen werden /perl. 14 .5. 1.1.4s.ff. äe religiös Lczrg.i. f.;.
könne/darvon besihe ?err. Müller. aä^lruv .Lxerc. I s. rk. 9-L. äe/ur. äelik. ^ää. Lerlick. p. l. concl.64. 8^.^
72. Ur. ». ibique OO. .illeg. Lc ^lenric. Loäin, äe /ure in ku- dsrp?. )pr. forens. p. 1. c. 28- äef. 59.
mz'n. concl. 1. Jrem/ ob man diejenige/welchebey ihren . . . ^
Leb-Zeiten VerMer des Göttlichen Worts gewesen / e,- ^ <)lelenlge ^.eicy Truncre. !c.
n-r ehrlichenBeg:äbnus würdig achten soll/sihe veäscken. Leich - Trunck und Trauer - Mahl können von
Lons.l'tieol .v /i .p.z .seü.^". Is .öii6. ^Rechts-wegen unter die gewöhnliche Leich-Unkosten
,,ä°una,s,Wasdi-Z-l.d-rB°grS>>nusb°M..
M)Jt der Begräbnus soll man sich weder zugeschwind -lä Gesenk, ric. äe reUg. n. 6. Lckolr. zä eunä. cic. §.2 n. z.

übereilen / noch dieselbige gar lang aufschieben / aller- L-rl. p. i. concl.64- 88- besonders es sind solche Kosten
massen Lxcmpl-, vorhanden / daß etliche / welche man für vielmehr denen Kindern aufzubehalten / oder unter die Ar¬
todr gehalten / sich nachgehends wieder erhöhtet haben / nre zu vertheilen, keduff.äe s-ncenr. provis. in pr-tm. n.
und aleichsam lebendig worden : darvon gelesen werden Lc l'ecr. Müller -ä 8cruv. Lx. is. rk. 88- nor. s. Weilen
kan/ e »ul. ^zcckiss IN qu-tt. meäico-legzi. tir. I. qu.li. n. aber an etlichen Orten darfür gekalten wird/ ob würden
" 0. Le seq. kelcm -lnn. rr. äe czäaver. inspic. c. z I. nurn. I z. diese Kosten zur Ehre des Verstorbenen aufgewendet/ al-
dluver. L.piwrn^ kili. in vit. ^.enon. Kornmünri. äe mirzc. lermassen von Sachsen bezeuget Lerlick. ä l. num. 90. öl
mort.p .2 .c. i6 .Lesolä. Ib. pr.voc. Begräbnus. Z>iique Lrunnemsnn. zä ä. I. 14. §.6.äe religiös so M'/ daß sl>

plures. ünterweilen aber muß man die Begräbnus aus thane Kosten auch den andern Schulden vorgezogen wer,
??stl) aufschieben /wann nemlich jemand ermorder gefun- den; Kickr. äe prselzr. Lreäic. visp. 4. §. z. als wird die-
den wird / biß man nach der Wunden gesehen / ob er von se Gewonheit nicht wol zu ändern seyn; Jedoch kan von

dq
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der Obrigkeit bierinnen Ziel und Maß gesetzet werden / p. z. rir. von Begrabnussen. >c.5. Ss sollen hinfuro we^

damit dergleichen Unkosten sich nicht gar zu weit hinaus der Jungen noch Alten/ in Städten und auf den

ziehen/inmassen auch sonnen heilsame Verordnungen für- Dörffern keine verguldece oder versilberte Rränne/

Handen / worinnen die uberflußige Unkosten / welche bey sondern dieselbe von schlechten Blumen / wie sie

Begrabnussen aufgewender zu werden pflegen / beschnit- wachsen/ und ohne alles Gewüry/ verfertiget wer,

ren sind/ auch insonderheit/was in die Erde mit zugeben/ den,beyStraffz.Thaler .^ä.LerUck. i .concl .54.

vorgeschrieben ZU befinden, vicl. Orä. I^rovinc. (-ocksn. N .9 l. Lcc, ^

Das XIV. Kapitel.
Bon der Wittiben Gebühr.

Inhalt.
t.i.Uriach warsm von denen Wittiben und der Jugend zu hatt«

dein. h.,. Gründe/ so Wittiben zu ihren Pflichten verbinden,
h. z. Solle» ein einsames eingezogenes Leben führen. H. 4. Auf
GOttibre Hoffnung in Gedult setzen. H. 5. Ihre Kinder erzie»
den. H.6. Bey der andern Ehe der Güter wegen gewissenhafft
bandeln.

§. 1.

? einer Haushaltung kan kein Todes Fall

geschehen/ der mehr Berrübnuß und Ver¬

änderung !nach sich ziehet/ als wann der

>aus - Vatter / als das Haubt / selbst

,allet/und die Haus-Mutter zur Witti¬

ben / seine Kinder aber zu Waisen hinter¬

lasset: oder/ welches noch betrübter / wann Eltern zu,

gleich in kurizer Zeit nach einander sterben/und die Kin¬

der zugleich zu Vateer und Mutter bloßen rvaisen
werden / davon sich aber unter hundert Fallen der letzt«

kaum einmal zutragt / daß Ehe-Leute / wie im L.cben/a l,

so auch im Tode ungeerennet bleiben ; wie ich derglei¬

chen Erempel an meinen lieben seligen Eltern vor wenig

Jahren selbst erlebet/ als welche nach einer biß ins fünS

zigsteJahr geführten und mit acht/ allen in Zmäiis und

Äünsten bey vätterltcher blß in den Tod unverdroß
sener eigener Unterrichtung/erzogenen und noch le¬
benden Rindern gesegneter tLhe / keinen einigen

Todesfall erlebet / biß sie endlich in einer Frist von acht

Tagen ihre Augen respekive im acht und siebenzig,

sten/ und acde und sechzigsten Jahr sanfft und selig

geschlossen. Diesem nach erfordert so wol die Ordnung

als Nothdurfft selbst / daß wir auch derer Wittiben und

der Jugend / wie sie ausser der Absicht auf ihre Eltern

in gemein zu betrachten vorkommt/ in diesem Buche ge-

dencken / und sie ihrer Gebühr erinnern.

§. 2. Es haben aber die Pflichten der Wittiben / wo¬

von wir in diesem Capitel handeln wollen / ihre Absicht

entweder auf ihren N?andel im Christentum/ oder

aber auf zeitliche Guter und ihres seligen kNannes

Verlisscnschaffe /wie sie damit/nachL .andes-Brauch/

verantwortlich handeln sollen. Was ihren Wandel be¬

trifft/so sollen sie diese hiernachstsolgendelBetrachtung/

die wir deßwegen ihren Pflichten zum Grunde voran ge¬

hen lassen/nicht allein zu ihrem Troste / sondern auch zu

deren angelegentlicher Übung in ihr Gemüthe desto

tiesser eindrucken/ als mehr sie sonst von unchriftlichen

lüstrigen Wittiben/zu mehrer Frey-und Frechheit insge¬

mein mißbraucht werden. Sie sollen aber betrachten/

daß sie in GOttes Wort sonderbare gnädige ?nvilc-

8'» haben: indem sich GOtt selbst nicht allein ihren Helf-

ferundRichter ?5.68.6 .Dem. 10,18-nennet/sondern

auch allen Menschen / insonderheit aber der Obrigkeit/

sich ihrer anzunehmen/und für sie zu sorgen/befohlen, ek.

1.17. Icr.7.6. ^zck.7.10. Hingegen es an denen / die

sie beleidigen /als eine schwere Sunde ernstlich zu Waf¬

fen drohet. Lx. 22,2z. 24. und den Fluch öffentlich über

sie auszurüsten befiehlst/ Ocur.27.19, Hiernachst sollen

sie betrachten / daß/ obwolihr Stand mder Welt be¬

trübt und verachtet ist/ daß sie darinn gleichwol/ so sie

sich dessen änderst recht gebrauchen wollen / mehr Förden

rung als Hinderung zurUbung ihzes Christentums

finden können: weil sie ihnen eben dasjenige/was 1.C0-

rinth. 7/z z. z-4. von denen Ledigen gesagt wird/gesagt seyn

lassen sollen: >. Es ist ein Unterscheid zwischen einem Weibe

„und einer Jungfrauen. Welche nicht freyet/die sorget/

„was dem HErni angehöret/daß sie heilig sey/ beyde am

„Leib und auch am Geiste. Die aber fteyet/ die sorget/was

»>der Welt angehöret / wie sie dem Manne gefalle.

§. z. Nachdem nun Wittiben ihren verstorbenen

Mannern / ihre Gebühr/ nach Inhalt nächst vorhergehen¬

den Capitels/abgestattet/ so ligtihnen ob / daß sie ein stil¬

les eingezogenes L-eben führen. Dann weil ihr Stand

inH.Schrifft als einTrauer--Stand vorgestellet wird/

so will sichs dazu nicht reimen / daß sie sich in allen lustigen

ftölichenGesellschafftebeyHochzeiten/Tänyen/SpicF

len/ Spayier-Fahrten und andern 5el!men finden/ und

mitmachen/ oder auch sonst ein wollüstig Leben in Rleii

der-pracht/äeliczten Essen und Trincken/ und al<

lerhand tvelt-Freude fuhren / und ihrem Fleisch damit

nur wolthun / und dasselbe zu allerley Geilheit und b5i

sen Begierden reitzen wolten; an dessen statt sie gerne

zu Hause bleiben / und sich aller Gesellschaffrenlieber

entmüßigen sollten; es wäre dann / daß sie um nochwendi¬

ger Geschaffte/ Rathsund anderer sonderbarer Ursachen

willen/ damit umgeben müsten. Wo sie aber diesem zu wi¬

der leben / so laden sie nicht allein die Göttliche Ungna^

de auf sich / sondern mögens sich auch nachmals selbst dan-

cken / wo andere bösen Argwohn von ihnen schöpssen / und

ihr gutes Gerüchte und keuscher Wandel in Awciffel ge¬

zogen wird / welches zu erhalten sie auch allen bösttt

Schein vermeiden sollen.

§. 4. Weil sie ihren vornehmsten Rath/Hülffe und

Schutz an ihren Ehe - Genossen verlohren haben / und da¬

bey noch von der Welt Muthwillen und Boßheit/ und

andern Widerwärtigkeiten angefochten werden / so soll sie

gleichwol die Betrachtung ihres betrübten und trostlo¬

sen Zustandes deßwegen dahin nicht treiben/daß sie gar

verzagen/und alle Hoffnung fallen lassen wollen / als ob

auch ihr G(i>tt mit ihrem LNanne gestorben wäre;

sondern sich erinnern / daß derselbe noch lebe/ und mehr
als Mannes Stelle bey ihnen vertretten/ und mit seiner

Gnade viel reichlicher ersetzen wolle/was iknen durch den

Tod an menschlicher Hülffe/ Rath/ Trost und Schutz ent¬

zogen ist; welches insonderheit denen armen Wittiben/

die von ihren Männern mit vielen Kindern / aber wenigen

Brod in einem armseligen Stande hinterlassen worden/

zum Trost dienen soll. In solcher Hoffnunq sollen sie nicht

allein/ was ihr Christen - Stand insonderheit mit sich brin¬

get/ in stiller Gedult ertragen / und sich eben deßwegen
M - zu

'
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zu denen Mitteln / wodurch solche Hoffnung erhalten und ne ; weches eben auch die Ursach ist/ warum die Rechte

gestarcker werden kan/desto fleißiger halten. Dann weil sonderheitlich der Mutter und Anftau die lurei und

sie mit ihren Männern nicht mehr reden können / mit eite- Vormundschafft ihrer respeNivö Kinder und Emcklein

ler Gesellschaft'! aber nicht reden sollen / so sollen sie mit anvertrauet haben, per !^ov. uz. czp. s. Lc surk. mzrn
GOee lin Gebee desto fleißiger und vertraulicher reden / Lc zvi-e. L. czuanäo mul. rur. Off. funZi por. da doch son»

und neben dem öffentlichen Geber, Gesang/ Anhörung sten insgemein die Weiber zu diesem öffentlichen Amt

des Göttlichen VOorrs / Gebrauch des Abend- nicht gelassen wurden / als zu sehen ex !. 2 ff. cle K. 1. Lc

mahls und so ferner/auch zu Hause /so viel sie immer Zeit §. un.lnlt. äeleZit.pzrron.rurel. dahero dann die Mutter

dazu finden kan / in Lesung gottseliger L»ucker / Gedet eine natürliche Vormunderin ihrer Kinder genennet wird

und Gesängen und dergleichen Christlichen Übungen ihre bey dem kickrer. V. 2. p. 4. cons. 12- n. Z7- und eben aus

Freude so viel inniger achten / als geringer sie dieselbe in dieser Ursach vor allen -kZnzten auch so gar dem müttech

leiblicher Lust finden sollen ; dann daß es eine unchristlii chen Anherm (es wäre dann / daß der Verstorbene im

che Einbitdung sey / daß einige Wittiben meinen / daß Testament ein anders verordnet) den Vorzug hat; aller-

ste nach ihrer Männer Tode / allermeist wann die Massen sie auch in den Erbschastts-Fallen denenselben vor«

Trauer noch neu ist / sich des öffentlichen Gottes-Dien- gehet: Ob sie aber gleicher Weis in der Vormundschch

stes/vor allen aber des Singens enthalten müsten; weil dem vätterlichen Ankerm vorgezogen werde / darinnen

davon bereits im drittens des nächst vorhergehenden Ca- sind die OoNorcs noch nicht einig : Zwar der berühmte

pitels eine allgemeine Erinnerung geschehen / so ists hie zu Rechts-Lehrer ö-rrolus sci -urb. msrri Lc avi». L.

wiederholen unnörhig. mul. rurel. off. 5unz. poreli. hält dieses in alle Weg da-

§. s. Neben diesen Pflichten sollen sich Christliche für / dessen Meinung auch noch ferner behaubtet brun»«.

Wittiben zu fleißiger sorgfältiger RlNder-Zucht ver- msnnuszäezncl.zurb. und /ob.^cbilrer. in Initir. /ur. Liv.

pflichtet achten / und davon das ausdrückliche Göttliche 26 rir. cie czp. clemin. z. welcher auch an berührter Stelle

Gebot 1 . 1'im. s. v. 4. mercken : das; / welche Wittiben bezeuget / daß diese Meinung im Sachsischen Land - Recht

Binder und Neffen haben dieselbe ihre eigene Rin- zpprokiretzu befinden: Allein es äillenriret Leneciiöi.

d rerziehen / und ihr /-»aus Göttlich reglren lernea in/urispruäenriu forens p.2. c.i 1.6c5. iz. welcher aus die«

sollen : worinnen sie / (weil sie mich im Wittiben-Stan- ser Urjache die widrige Meinung vertheidiget / weil der^c-

de unter der Eitern kubric stehen ) nach denen Pflichten / pos oder Emckel annoch in des vätterlichen Anherm Ge>

die denen Eltern oben von» siebenden biß zum zehenden Ca- walt ist / daß aber die vatterliche Gewalt die Vormund-

pitelvorgeschrieben sind/ ihre ^chuld:gkurabmäßen /und schafft excw.äire/wäregantz ausgemachten Rechtens /p«

desVattersStelle / so viel ihnen immer möglich ist/ ver- l.28-ff äelettzm.milir.

tretten sollen; wolten die Kinder über sie Meister werden /

so müsten sie andere Christliche Leute / V-rwandten / Pre- Ehe aber obberührte Personen / nemlich die Muttee

diaer / oder so Gewalt und Zwangs - Mittel vonnöthen und Anftau / die Vormundschafft ihrer Kinder auf sich

- waren / die Obrigkeit zu Hülffe nehmen. nehmen / müssen sie so wol dem 5Lto Vellejsno , ( vermöz

§. 6. Nachdem nun eine Wittibe/ die zur Trauer dessen die Weiber keine Bürgen seyn mögen) und anderen

bestnmnte Zeit der Landes - Ordnung gemäß ausge- weiblichen Wolthaten / als auch der andern Ehe sich ent¬

wartet / ( wiewol es ihr / so sie nocy etliche Monar oder geben / und also mit ihrem Willen die Vormundschch

Wochen langer wartet / rühmlicher seyn würde) und der antretten ; per cl. uz c. f. Lc ->ucti. mzrri üc zv>x.

Zustand ihrer Haushaltung und anderer Ursachen es er- L. gu. mul. rur. off. iunz. porek. welches auch bey vor-

fordert / daß sie zur andern Ehe zu schreiten sich genöthi- nehmen Adelichen Personen also gehalten wird/ kickm.

get findet/so weisen wir sie an die ,emge Ehe-Regeln/ zää..iucb. Wann sie aber dieser kenuncizrion ohngehin-
wozu wir oben an seinem Ore alle / die in den Ehe- dert nichts desto weniger zur andern Ehe schreiten / werden

stand tretten wollen /angewies-n haben; erinnern sie sie die Vormundschäfft abzutretten qenothiget / per ck.

aber schließlich / so viel die zeitliche Güter und ihres seligen rxx. welches alles heut zu Tag annoch also gehalten wird/

Manns Verlaffenschaffr betrifft / daß sie sich allermeist / ausser daß an etlichen Orten diesen Weibern / entweder

so Stiefkinder vorhande,< wäre»,/ von verstandigen ausihres abgestorbenen Manns/ oder ihrer Freundschch

und der Landes- Rechte kundigen Leuten unterrichten las- selbst / oder aber sonst vor der Obrigkeit annoch zwey Per-

se / wie sie ihre eigene eriviKZi-, dabey zwar beobacht sotten zugegeben werden/ mit deren Rath und Hülffe sie die

ten/aber auch ihreso wol eigene als Seief-Rinder lurclverwalten/und Rechnung thun müssen. Allermaßen

nicht verküryen sondern solche Heurats . I'sKa auf- in Chur-Bairen nach Ausweisung der Chur - Bairischen

richten solle / wie sie es vor GOTT / ihrem eigenen Ge- Allmoß - Ordnung/ §. 4. ver5. wir lassen auch :c. Item im

wissen und denen Kindexn verantworten könne. Was ihr Nürnbergischen Gebiet / Inhalts der Nürnbergischen

nun Landes - Rechten und Gebrauch nach von des ersten kekr. l'ic. Z9 l.. z. §. es sollen auch :c. es also gehalten

kNannes Verlassinschaffc gebühre / wie lange sie im wird. Nach Sachsen-Recht aber müssen diese Weiber als

V'si>Z der Guter zu bleiben / und was ihr über ihr ein- Vormünderinnen ihrer Kinder annoch über dieses einen

gebrachtes und zur Morgen-Gabe zustehe und wie Lurarorem für sich felbsten haben/v. Lsrp?. jurispr. tor. Su.

sie abgefertiget werden solle/ davon kan sie sich aus p. 2. L. 11.6e5.11.

dem/ das hie nächst folgt/ Unterrichts erholen. Was hier von der Vormundschäfft der Mütter ge-

saget worden / hat so wol in denen eigenthümlichen als

Lehen-GüternPlatz: dann obgleich dieLehen insgemein

aufdie Weiber nicht erblich versallen: Je dannochaber/

Cüp. XIV. §. 5. weil denen Müttern die Vormundschafft ihrer Kinder /

nicht so wol in Ansehen der 5ucceff,on, als vielmehr der-

Je Erziehung der Kinder liget denen Müttern um jenigen ^ffeNion und Liebe / so sie zu denenselben tragen/

so viel desto mehr nacb demTod ihrer Manner ob/ anvertrauet wird / als sind sie von der Lehens - lurel nicht

5.1 ^ew:ß ist / daß die Kinder sonst so leicht nie- auszuschlieffen / welches in dem Hertzogtum Mecklenburg

mand haben / der es aufrichtiger und besser mit ihnen mei- insonderheit also recipiret ist / wie bezeuget L-Kr-ii-r. p. 10,
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lje lcuä 5c^. 19. num. 26. wie dann zu dem Ende Maria/ junN. zuck. pr°erercz. L uncie v.r öc uxor ^6cj <3.1 ,1

Hertzogin zu Mecklenburg 16Z9. von dem Kayser 98- n. 5.5ckneiclev. ^ ^.t. IM. 6e succelsgb incett'kub'
als eine ^ormunderm ihrer Kinder conkrmiret und be- äe succelllinter Vir. Lc l^xor. Lc Kiccerskus z'cl Xsnv-.>! n -/

ftäniger worden / auch ein solches Beyspiel nach der Zeit czp. 16. cum seqq. ' ^

an der Durchlauchtigen ^ urstin i , Für- Gleichwie aber die Römische Rechte in diesem ?un-

stin zu Nassau - Liegen/ meiner Gnädigste,? Fürstin und tio nicht aller Orten recip.retAlso muß man b'„t -u

Frauen/welche noch.n bestatt.gter Vormundschafft regi- Tag vor allen Dingen / aus die .Ehe - Ä-
ret /vorhanden ist. Kom.nug m peeul.D.lp. cie mcel. düngen / Ehe - l'Men / Hcuraths- tVoruln .'c. wann mime

pers^llmär. §. 2 ,n Lx-m. sur feuä. e. 7 q v. vorhanden / sehen / UNd sich/ was d-e ^ucce^n bet'ifft,16. Nach Sachsen-Recht aber wird dergleichen Frauen nach denselben richten; cie quib. vicl. dommenriwr

ein Mir-Vormunder annoch zu gegeben. V.ci. 5ckilcer. m rir. cie cio»,. ^vn' - v , -

lM./ur.Qv.ü-.c.°^ä-m.n.ck.f.mf. keine EH-^-n aufgmchiet

H. 6. «Us die sonderbare Land-Rechte/ 5rzm» der Stadt/ und

^As die Wittwen nach demTodihrerMannereigent- gchbmsi^ Essenz an-
^ lich zu hoffen haben / dayon soll ansetzt mit wenigen etwas s"i derbarÄ ?

etwas gemeldet werden. Es ist aber hier vor allen D-naen I « ^ ^ " der Ehe-Leute be¬
en, Unterschied unter der ersten und andern Ehe zu machen/ wir den Leser aus solche

und bey allen beyden zu sehen / was eine Wittwe so wol haben wollen ^ n ^ Ä Z/wiesen

wann ein Testament vorhanden / als wann der Mann oh- Ehe, s-eut einander ob^ Rechten die

ne Testament verstorben/ nach dessen Tod bekommen kön- ^>ren / davon kan 5

ne. Was demnach die erste Ehe betrifft/ ist kein Zwcis- Ze ^6 ^ /b?n? l i K .1

fcl/ daß der Mann all sein Vermögen / so keine Kinder maric k uxo,- wie e^ d.ös^ ^ ^
und Eltern vorhanden / im Fall aber Kinder oder Eltern in der ^sM ^ '' S-^r - Baiern oder

im Leben waren / was über die oder den so ae- lesen werd. >n ^ ^ " kan insonderheit ge-

mehr»« abhandrln woll.» ) sem-r üb-rlebmdm >..! I.ubec von dcm

Kau«TckMMt«-w->sev-r>Mch.nk°>m./..^^

me-e Z7. ff. äe u5u5. lez. Ü(e. /^äcl. ?etr. ?eli. cle ^ ^^irnwgische

LonjuF.l.ib. I.czp. I.num. z. welches auch im Geqentheil ("i v ^ «k-f ^ urflzzim. in ci>i?es. /u>-.

Mit eben diesen Umstanden von dem überlebenden Mann mulns 5ccm von denen ^ ^

zu verstehen ist/allermaffen nichts neues/daß dieEhe-Leu- Francksurtische

te -r-li.mem- rec.procg. oder Gegen - Vermachtnus ge- Nördlin!,?^ / V de^^ den

gen einander auftichten / und sich unter einander zu Erben 7 k ! c>ns^n^^ dl-ngen 8rsruten

einsetzen / darvon zu lesen Larp^ov. /urispr. for. 8-,x. p. c.2. ^ ^ aber v^nren die !,rzmcz der

ci-f! I I. Lcseq.Kickt.cl'ee. 22.^icol. Loör.clec Zss NUM .4. 8 /o w / we. Heu zu Tag an etlichen

I-err. »eiz. /.ib. I. qu .2Z .n .Z7. e.jj.2. 0 11 -7 n 2 ^ f keine Heuraths - ^rc.culn ausgerichtet wor-

?ecr. ?eck. 6c LonjuZ. lik. I. c. 19. kc. ' ?.., denen Ehe-Leu-

Wann aber der Mann ohne Testament verstorben/ de Theil der Eke / ?o K>>'" er vorbanden/^

hat es mir dem überlebenden Weib einegani; andere Be- ben Theil aus des verstorbenen >/Ä ^

wandnus/angesehen sienach denen alrmRom.Rechten kommt/ Äche Eb m^

alsdann erst zu dessen 5ueeel5on und Erbsthafft einm An- sammte EHe^

ftruch gehabt/ wann alle Bckeundte (welchis doch selten 7^^ " ^nn ^ 1e s"'

geschehen ist) abgegangen sind / nur daß sie den Nscum ciec. n. z. V. kes. Vir ^ 7 A/I' r

exc>uä.tte: zudeme wurden noch über diß nachfolgende seqq. in denen Känseelichen Rechten aber n^t l^kmi^
2. conäit.ones oder Bedingungen erfordert; 1.) daß sind/ c c. c ne uxor

gewesui, uad 2.) biß an den Tod des Manns gewahret wie dann auch erst^aemeldte 8»««^ X,?>-in„ ^

habe/ gleichwie dieses alles zu lesen m l. 1. ubi viä. VO. c. sind / ob der überlekei-dl'! . ^
un.e ... ux. Es ist aber bernachmals dieses Recht d.e^

,n etwas geändert/und das überlebende Tkei der Ehe zu was für einem An^.'.l.,, .

-i.» g.wM Th.i> -.»S-dsckM qBÜ« dm Kind-rn WSZMd'?M',^ 7/F/. «n m

P^ » S W « S SS«
Gqenschaffr aber den Kmdern aufbehalten muste: Es nicht; JmerstenFall kan das uberl^!i^ >h!!^m n?!

wäre dann / das; ^s >mt denen Eltern oder Seiten-Freund- der» Ebe-Gatten nicht mehr vermachen / oder ihm auseineden concurmte/ dann solchensallshat es seinen Antheil andereÄ5eismeianen/alseineni ^,n!>,1,1- s .

A^uß zugleich przercnä.ren k önnen. bühret; noch von dem andern Ehe-Gattcn/sö vielleichtder-

^ ^ dieser Veränderung der alten Rechte selbige Kinder aus der ersten Ehe harte/(ein anders wäre

N?^Ä^'^"^c5^banden seyn: r.) Daß das es/wann keineKinder aus ersterE^uberkbende ^Leib kein Heurat-Gut empfangen ; Und waren) etwas mehrers hoffen/allermassen in denen Rech,^

2.) daß der verstorbene Mann reich / das hinterlassene ten dieses aus der Ursach also he.lsami ch vcro dnet wnr-

^2^ ' x?" allen weitlaufftig nach- den/ damit die Kinder erster Ehe n cht? u^gelesen werden kan: "ov.fz. -.6. ^ov.74. ..7. ,27. gemeiniglich das Ikrig! exogen/
M z ' und



94 Des klugen und Rechts-verständigen HauS - VatterS
und blinder Liebe dem neuen Ehe-Gatten zugeeignet wird/ gesaget worden / gehalten zu werden / zrx. ci. I. 6 c, -je

sr^. 1.4. i?. cic inois. Lc!. 22. aämin. rur. v. I. tcc. nupr. sää. XVurtsbein. in cliff. /ur. Liv. Lc Ke5.
kzc L6i6t->I. L. äe iccuncl. I^upr. ^cicl. Chvr - Zairisches clals. 1. mcmkr. 1.^. 21. öc in nor. p 29. num. 25. Und
Land - Recht, p. 2 tic. s. § und damit auch :c. Nürnbergi- solches ist auch also von demFall zu verstehen/da der andere
sche Keform.ic.l'ir 28 l-id. 8. öct^r-incfurr.Keform. p. z. Ehe-Gatt/welcher aus der ersten Ehe Kinder hat/ ohne
tir. 4. §. waren aber :c. weßwegen die andere Ehe für nicht Testament verstorben / gestalten auch dißsalls das überle-
so ki vorzble als die erste gehalten wird / davon insonderheit bende Theil gemeiniglichmehr nicht als einen Kindes Theil
zn lesen Kirrcrskuil in iliffcr. sur. Liv. Lc L .1N. I^ib.2. czp. 2. zugewarten hat / arz. 6. I. 6- d. cie secunä. nupr.
Es wäre dann / daß diese Verordnung durch ein anderes Ke5. Nor. I'ic. z z. Ub. 6. es müste dann in denen 8r,rutii
8r.icutum (welches ohne Zweissel geschehenkan/ V. ?err. anderer Oerter anders versehen seyn. l^n. I.incii.
?ccic. l'eltam. Loniuz. i^ik. 2 c-ip. 18- num. 9. ) wieder Oilp. cle success. LonjuA. zb inreli. Dieses aber ist allein
aufgehaben worden / dann solchenfalls könte dem andern beyden Ehen gemein / daß das eingebrachte Heurat - Gut
Ehe -Gatten an demselben Ort etwas mehrers zugeeignet wieder abgefordert wird/ per I. f. L. 5ol. msrr. ^ää. k -f.werden. Am andern Fall aber/wann nemlich keine Kim Nor. lir. 28-1- f- wo nicht in denen Hemat6-?-üen
der aus erster Ehe vorhanden / pfleget es nach eines jeden etwas anders verabredet worden.
Ortes Gewohnheit insgemein / wie von der ersten Ehe

Daö XV. Capitel.
Von der Gebühr der gemeinen Jugend.
Inhalt.

§.». Motiven/ warum von dieser Gebühr hie gehandelt wird. k.».
Die soll threJahreGOll heiligen. h. z. In Keuschheit
und Zucdl undefteckl erhalten, h. 4. Sich ihrem Älter gemäß ge¬
gen andere bescheiden und sitrsam erzeigen.

§. l.
^ Jr haben oben von dem siebendenbiß aufs
^ zehende Capitel von der R/nder-Zuche

und denen Pflichten in der Absicht/ die El¬
tern und Kinder untersick haben / zur Ge,
nüge/ wie wir hoffen / gehandelt. Wie-
wol nun junge Leute das meiste davon/

ihr Leben darnach zuführen/ nutzlich anwenden können; so
wollen wir gleichwol/gleichsam als in einer kleinen Nach¬
lese/ der Jugend insgemein/wiesie nun ausser vcr
tern Ob-und Absicht lebet / allermeist ab.r durch deren
Tod in eine weitere Freyheit getreuen / u.id chr eigen Her:
geworden zu seyn meinet / in diesem Tapitel ihre Schrän¬
kten stellen/ darinn sie sich gegen GO re sich sllbsk- und
andere gebührend halten soll. Welche Ve rachtung deß¬
wegen nicht überflüßig / sondern so viel nöthiger zu achten
ist/als mehr dasverruchte/Gotts-vergessene/ üppige/freche/
eigensinnige und unbändige Leben der Jugend / wie es die¬
ser Zeit ins gemein im Schwange gebet / nicht allein in
der Haushaltung/ sondern in allen Ständen der Christen¬
heit viele Schadens und Unheils unausbleiblich nach sich
ziehen muß.

§. 2. Es sollen junge Leute in der Absicht auf
GOtt demselben die Erstlinge ihrer Jahre heiligen /
daß sie dieselbe weder dem Willen ihres Fleisches / noch der
Welt / viel weniger dem Satan opffern/ und nicht aller¬
erst/ wann sie nun einmal alt und der Welt von selbsten
überdrüßig würden / sich bekehren / und GOtt dienen wol¬
len. Weil aber dieses nicht allein an sich selbst ein unge¬
wisser und gefahrlicher Handel / indem ja der jungen
wol so viel/ wo nicht mehr als der Alten sterben;
sondern dabey ein unbilliges und unsinniges Vornehmen
wäre / daß man die edelZte Blüte des Gebens dem Sa¬
tan/ das dörre fruchclost und verdrießliche Aleer
aber GOet überlasse n wolte; so sollen siefür diesem ver¬
derblichen ?'incip,ound Meinung/ so lieb ihnen ihre zeit¬
liche und ewige Wolfart ist / gewarnet seyn : als ob ih¬
nen nemlich in der Ju.i-'nd / wie andere in der Welt leben/
auch zu leben frey gelassen/und ihr Alter hierüber ein be-
sonoers erivueZium hatte. So diese Gedancken ein¬

mal in ihrem Gemüthe wurtzeln/ so können unmöglich an«
dere / als verderbliche Früchte aus solcher Wurtzel aus-
schlagen.Es ist gemeiniglich mit solchen Leuten aus ihr Le¬
benlang verdorben / so/ daß auch solche Sünden ihrer Zu,
gend und deren Straffen sie offt biß ins Grab zu drucken
pflegen: da hingegen diejenige/ die ihr Leben von Jugend
an so wol als alte Leute nach der allgemeinen Regu!
Göttlicher Gebot« / ohne Unterschied und Ausnahm
des Alters abzumessen / und zu führen sich verbunden erken¬
nen / davon auf ihr gantz Leben lang Nutzen haben.

§. z. In der Absicht aufsich selbst / sollen junge Leute ihre
Geel Ä.eib undiLhre in ihren jungenJahren inReusch.
heie und Zucht unbefleckt behalten; alles unziemlichen
L.5sflens/und aller von Leichtfertigkeit verdachtt-
gen lVinckeln und Gesellschafften sich enthalten / und
an das Freyen eher nicht gedencken/ biß es nunmehr ihr
Alter und andere Umstände selbst erfordern; Weil es
die Erfahrung mehrmals gezeiget / und noch täglich zeiget/
daß junge Leute/ fo bald sie solchen Löfflereyennachzu¬
hängen anfangen / und sich solchen Gedancken / die dieses
Alter zu hegen am bequemsten ist/nicht mit Ernst und Ge¬
walt widersetzen / und sich selbst dabey Gewalt anthun/
aufdem U?ege zu ihrem Verderben stehen / und sich
sonderlich zu 5tuäüs und andern Dingen / die ein
Nachsinnen und freyes Gemüthe erforderen / mehr
und mehr untüchtig machen / und wol allerdings / wo sie
nicht zurück tretten/ oder sich zurückziehen lassen / in cm
äillolutes liederliches L-eben gerathen. Nächst deme
sollen sie sich in ihren jungen Jahren /an keinen Überfluß
weder in Speise / Tranck/ Kleidung und dergleichen / oder
auch / daß sie alles ^gar zu bequem und gemächlichhaben
wolten/ gewöhnen ; sondern mit schlechter Norhduiffl
sich lieber genügen zu lassen/und etwas leiden zu können/
lernen ; weil der Nutz solcher Übung grösser ist / als sie
denselben in ihrer Jugend ( weil sie darinn in ihren
Wollüsten und eigenen Willen/ ihr höchstes Gut setzen)
erkennen/ oder beurtheilen können. Dann wie diejenige
insgesammt/die ihre Natur von Jugend aus an schlechte
Nothdurfft gewöhnet/nicht allem mit wenigem für lieb
nehmen / und daher bey ihrer Nothdurfft weit reicher/als
die viel haben müssen / bey grössern Reichtum zu achten
sind; sondern auch dabey gesünder und zu wichtigen
Singen geschickter bleiben können: also sind diejenige/
die sich in ibren jungen Jahren zu äeliczren
ten und vielen übermäßigen Trincken gewöhnen / deßwe¬
gen übel daran / weil sie es nicht allein / wann sie etwan in

Man-
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K^mqel gerathen / und aus solchem vollen blinken Le- gleich gehalten / per, 7. §. iciemczue öc in procliZo. 12. ff
^naesetzer werden sollen/(wozu nicht allein das reiche Le- czuib. ex csus. in poss. czr. Lc I. i. L c!e Lursc. furioll

b^n iclbst / sondern auch andere unverhoffte Fälle Ursach dann gleichwie jener im Gemüth verrucket ist; also hat es
aenua geben können) über alle Massen sauer ankommet: mit dieses Sitten eben dergleichen Beschaffenheit/x-cr l i.

tondern auch / weil der Leib durch das starcke überfiüßige in f. ff, 6e Lurzr. furios, und wird es derohalben / so man
Gerranck erhitzet/und geschwächt wird / solch clelicar und ihme nicht beyzeiten Einhalt thut/mit dessen Gütern einen
unmäßiges Leben / ob mans schon in der Jugend nicht so betrübten Ausgang nehmen / per 1.12. §. 2. ff. 6e mror.
aleich wahrnimmet/ bey wachsendem Alter im Berte büs äac.
len inujccn: uud darzu auch von verstandigen Leuten zu Ob aber die Verwaltung der Guter einen Ver-
rvlchtlgen Aemtern / und rechtschaffenenVerrichtun- schwender/ durch das Gesetz selbsten / so bald er nemlich sich
aen/ die allein nüchternen Leuten anvertrauet werden/ un- diesem Laster ergeben / benommen seye / oder durch- den
tüchtig geachtet werden. Nicht weniger sind auch die- Richterlichen Ausspruch/ erst gesperret werden müsse / dar-
selbige / diesich an kostbare Kleider und Geschmuck in ihrer inn sind die voNores nicht allerdings einig: Es gehet
<^uaend gewöhnen / bey grossen Mitteln in der That är-- zwar der meisten ihre Meinung dahin / daß insonderheit
mer / als andere / die bey mittelmäßigen Mitteln mit ehr-- zur Sperrung der Güter / der Richterliche Ausspruch er,
licher xTlnhdurffc für lieb zu nehmen gelernet haben : fordert werde/ mithin / was vor demselben mir einem sob-
^ndemejene bloß auf solchen unnöthigen Kleider - Pracht chen Verschwendergehandelt worden / gültig und von
ein Capital von tausend oder mehr Thalern jahrlich zu ver- Krafften seye / gleichwie diese Meinung pvff i^rr. /zson.
thun gewöhnet ; welches das weibliche Geschlecht/ ^Icx. LzKrens. vu-ircn. Lujzc. ) ul. Qsr. M vielen
»veils zu dieser Übermaß sonderlich geneigt ist ; auch Gründen vertheidiget Qcrää. in l'r. cie conrrak. ffipul.
sonderlich melden solte. c. 7. concl. 10. n. 141. cum serzcz. »eiZ. öc K.irrcrstiu5. »ä

§. 4. Jrt der Absicht auf andere sonderlich alte §. z. Inff. -je Lursr. und andere mehr. Lonlenr. Chur-
und aus vieler Erfahrung verständige Leute / sollen sie Bairische Police» - Ordnung. §> i s. verl. aus welche Be-
sjch be>cheiden / sittsam / ehrerbierig / und dienstfer^ klagung/ >n 5. verb. Dann / rvas über solche tLrkännc^
rm in Womn/Geberden und Wercken erzeigen/Krafft nus und Gerichtliche Neruffung mit dem Mund-
dcs ausdrücklichen Göttlichen Gebots/ welches Er sonder- Todten ferner conm-Kiree / oder in andere XVege /
ljch um sein selbst willen gehalten haben will/ l^ev. ihm seinem 'lVeib/ Z^ind und Gütern zu Nachtheil
Z2. Vor eincm grauen Hsmptesolst du aufstehen/un (ohn ausdrückliches Vorwissen und Nerv,lligung
dieAlten ehren/denn dusolt dich fürchten für dei^ seiner Lur ->roren) gehandelt würde/das soll weder
„tm GStt/denn Ich bin der ^Lr:; Wo nun alte Leu- Rraffe noch kNacvc haben / sondern allerdings un-
te zugegen sind / da sollen sie lieber stille seyn / und denensel- bündig und unkräffcig seyn / und in allen Gerichten
ben zubören und sie fragen: alsdaßsie sich klüger düncken/ also fürkraffcios erkannt werden / ?c. Item 5c.ib>ni
denenselben vorgreiffen / und das Wort allein haben wol- ^>x>iiens. »puä L-,rp?ov. in /urispruci. forcns p. z. c, 6, cie5.
ten/ nach derRegul/ die Sirach gibt Cap.z2/io.-iz. lo in vcrd. wie aber dänisch nicht zu bcfinven daß
„Ein Jüngling mag auch wol reden/ ein-oder zweymal/ gedachter l'eff.wr von der Obrigkeit / auf vorher^
„was ihm noth ist/und wann man ihn ftagt /sollers kurtz gehende genügsame Erkundigung und der Sachen

„machen/ und sich halten/als einer/der nicht viel weiß/und reifferlLrwegung für einen I^rocii^üm ausvrückiich
„lieber schweigen /und sich nicht dem Herm gleich achten/ erkläret / wenig-er ihm an ^mmiffr-man seiner Gü-»

und wann ein Alter redet / nicht darein waschen»Wo ter iLmhalt gethan worden: So ist auch mehr < bei
sie etwas Gutes lernen können / darinn sollen sie guten rührtes sein Testament kraffcig. :c. Allein es will die-
Rath annehmen / und Men Exempeln willig folgen; hin- fe Meinung alsdann erst von andern angenommenwo¬
gegen böse Gesellschafften als den Teuffel selbst / der den / wann die Verschwendungnoch in einigen Zweiflet
nie weit davon ist/ und als ihr augenscheinliches gezogen wird ; wann aber dleselbige kund und offenbar/
Verderben fliehen. halten sie dafür / daß es keines Richterlichen Ausspruchs

vonnöthen/ sondern die Verwaltung der Güter dem Ver--
Mschwender durch das Gesetz selbsten zur Genüge benom-

^ ^ men seye/so daß man alsdann schon nichts mehi mit ihm
Cap. XV. §. i. nachdrücklich handlen könne: Und dieser Meinung geben

Als lvör daß verruchte, Gottsvergeßene / üppd nachfolgende vv Beyfall/ nemlich ^^gei cumzn. Scs, > .c 1Imol. in I. 6. it. ac V.O. ^ rumse. Qxcrc. sumn. 12. rn.
z-L.!-«. ^7,«-. » v°n°>,

/ in LIN cllllolutLö coiurov. ^ ur. c. 6z.öc ^Izrp^r. §> z. ). lle Lmsi. n. 9.
den gerathen. !t. Lc leqq. Lonlenr. Würkenbergisch Land-Recht,p. 2. rir.

die Jugend in ein so liederliches und äiffolutes zo. §. uk. ibi: Wann auch ein solcher offenbarer
Leben gerathen / darinnen zu besorgen / es möch- Gcuder und Verschwender seiner Haab und Güter/
le dieselbige das Ihrige verschwenderischer-weismit einem andern etwas concmkiret oder gehandelt/

gantz und gar durchbringen / da muß eine jede Obrigkeit daraus eine offenbareVezschwendung scheinbarllch
gebührendes Einsehen haben/ und solchen Verschwendern erfolget / derselbige Lonrr-iÄ soll unbündig / nichtig
5ie Verwaltung ihrer Güter untersagen / mithin denselbi- und krafftlos seyn/ auch(ohngeachret solchemGeu
gen einen Lurarorem bestellen / ohne dessen Beyrathung der dieVerwaltung seiner Güter durch Richterliche
und Lonscns mit denenselben nichts abzuhandeln. Dann iLrtannenus noch nicht genommen/ oder abgestri?
weil ein solcher Verschwender weder Ziel noch Maß in sei- cket gewesen) gerichtlich dafür erkennet werden, !c.
nen Ausgaben zu gebrauchen weiß / per 1. 1. ff. äe cursc. Daß man also dißfalls / was für eine Meinung hier und
furios hiernachstauch aller Wollüste und Laster Sclave dort recipiret/ vor allen Dingen 2rren6ilen muß. Die¬
lst/ wie ihn der Kayser Lonli-inrinusabmahlet in i.ulr.§. ses aber ist unzweiffentlich / daß wann einem Versckwen-
2. c. cie senk. pzss. Lc reliit. aäci. Lajus I^ib. I. Inff. tir. der die Verwaltung seiner Guter genommen / mitbin ein
»ül.äe Lurzror. Als wird er einem Unsinnigen nicht UN- Luimor gegeben worden / derselbige für sich und obne

Bey-
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Beystand seines dur-toris nichts abhandeln könne / V. I. cerr.per. LcinI.ob^zcn.21.§. l.ff. äerestib woi^ni^6. ff 6e V. 0. wann auch gleich sothane Handlung vieler ihr Lebens - Wandel mit dem Alter übereinstimmet, 1?

berührter Rechts - Lehrer Meinung nach mir einem Eyd- derer Immunitäten und Freyheiten / welche denen M

schwur bekrasstiget wäre/per l. s.c.clc^. 1.7./. is.verk. in denen Rechten vergönnet worden/ anjeßo nickt -1.?

n.c jusjurzncium. ff. äe pztt. Lc zrz;. czp 26 .x. clejurejur. dencken / gestaltsam sie bey den Romern in so ar^

welchem nicht zuwider ist/ daß ein Verschwender einem Ehren gehalten worden / daß ihnen fast eben die?

Minderjährigen verglichen werde / v. l. z. L. clercllir. Reverentz und Ehrerbietigkeit erzeiget worden / w?
min. dieser aber durch einen Eydschwur sich verbindlich man der Obrigkeit zu erweisen gewohnet war / per !?

machen könne / per uurk. Zzcrzmenrz puberum. (I. st säv. per. 5. pr. st. cle )ur. immun, die Jahre selbsten aber /' w ,

^cnä. gestalten diese Lompzrzrion oder Vergleichung/ che zum Alter erfordert werden / sind denen UnMn?»

nur so viel die Verwaltung der Guter betrifft / Platz fin- nach äererminiret worden; allermassen zur ^virirun?, 2

der; welche so wol emem Verschwender als Minderjah- Vermeidung derer- öffentlichen Aemter / bey welcken ?

rigen benommen ist: So viel aber das juäicmm -nim» Leibes-Arbeir vonnöthen ist/sünff-und funstia ver I f ?
oder den Verstand belanget / ist ein Verschwender viel- qui -r»r. excu5 hingegen wo inan nur Kluabe.>

mehr mit emem sinnlosen Menschen zu vergleichen / per I. Verstand vonnöthen hat / als in VormundsckaM /
I. ff. ä-Lur^c. fur,o5.junti.1.40. ff. K. s. dessen HandluN- Jahr erfordert werden / vor welcher 5e,t sick n ieml?!

gen,m Anfang glnch null-und mchriqsind /undsolchem von der ihm aufgettagenen Vormundfchaffr ents2

nach nur emem Eydschwur nicht bekrafftiget werden mo- gen / per §. iz ). ci« excus. ruc. K j. z. ff. ä" jur imm

gen / da hingegen in zuck. saer -imenca puderum ,üc. von Item/ nach denen Räyserllchen Rechten keiner

solchen LoncrzNen gebandelt wird / welche von ihrem An- zur Zeugschafft wider seinen Willen ae;wunaen

fang nicht alsofortnull-und nichtig sind/sondern/so lang- ran/ p--l^

sie nicht entkraffttget werden / in etwas bestehen. Also leh- Rävlerl'chen Rechcen / dann nack denen ^anon.s?
ret Lsrrol. Ü-Iä. c -stren,. ^lexznci. x «n. Lc Rechten können auch die Alle zur ZeuaschaNae'wuiw!
kip- in l. 6. ff. V. 0. i--m eom«. ^.2. v-r re. werden / gleichwie solches nebst aS lehret
5oi. cäp. 14. num. 2z. ^rumze. Lxerc./ult.n. 12. lkc^. Odlerv.st^ul. denr. 1. Ob52Q. num. 4. wiewolstetN
ttarppr.sä §. z.).äc(Iur-wr.num. z 1. Lc i--.cwnX. 2. con- Freyheit haben/ daß sie / in Ansehung ihres Alter// n?
trov. 64. Und dieses ist Nicht allem von denjenigen Hand- weil sie bald dahin sterben können / so / daß es därn^?

lungen zu verstehen / welche zwischen denen Lebendigen/ die Zeugschaffr geschehen wäre/noch vor der Krieas T(inrcr v.vos ) zugeschehen pflegen / sondern es lst auch das- festigung cxzm.nirct und abgehöret werden können' Ä

selbige gl-ich-r Weis«dal>in iu°----nckr-n/daß an solcher x u-m

Verschwender kem 'r-stsmenr. Übergab auf den Todes- Was aber in diesem Fall / nemlich zur A bbör'unn

Fall / oder sonst einen letzten Mllen machen könne/ per alter Zeugen / für ein Alter erfordert werde /Imd dmF. 2.). qu.b. non est perm.i^ ^eü. fzc. Lc 1.15. ff. qu. lest. Gutduncten ciiies' klugen Richters anheiln aestellet /

fzc. possunr. es wäre dann / daß er ^n demselben etwas cher nach Beschaffenheit derer Personen ^ertü-im!

nutzliches und ein solches 6i5pon,ret hatte / welches von ei- dahin thun kan / daß dieses auch?en folcken

nem klugen und verstanden Haus - Vatter nicht besser che das 7°. Jahr noch nicht erreichet / geschehen kön?

hatte geschehen können. Dann »ndeme dieVerwaltung KuäinZer. cir. !oc. num .4. in f. massen iii der

der Guter einem Verschwender zu dem Ende benommen Cammer bereits diejenige für alt in diefem !

worden / daß er dieselbe nicht durchbringe; Als muß im werden / welche das so. Jahr erreicket / aleickwie

Gegentheil ihm dieselbe sonder allen Zweiffel gestattet wer- bezeuget .1.1 . o. 92. num. 7. Gl^chwie nu^
den / wann er etwas nützliches handelt / Lon5. Chur-Bai- Civil - und Bürgerlichen Sachen in vielen Stücke. ? '

nsck>° Pown-Ordnang ,^-.c an w-w- B-kiag- st-»ttsmd: AsoZiihnen anchZÄW ^^
ung. .n verb Ihm / semem rvelb / Rindern und Ga- Sachen dieses nachgesehen worden / da^in AnÄ m?

«rnzumr7achch-.l. corp..)pr.foren^. z. c.6. resMers ihnen d.eUaffm ttwäsg?^^^

äcf. 11.llz.-zu-5czdm. I..pst-n5 socerkuämzer. c. I. num.7. üc c.irp7°v p? crw ^

5. 4. roc. weßwegen auch so leicht die 7mm,'

AM dem Alter in denen Rechten viel nachgelassen wer- vorgenocken
de/ beweisetunter andern ^5car-j. cle prod.,c. c°n. ^.n.^äcj./ul.ci.r.inpr^.erim.§ f qu 6^ n ^ Qim »

clul^ 129s. dahei 0 lesen wir m Heiliger Schrifft Oeur. I. kouö. pr Lrim. c. 41. num «- ^enuc

V. 6. üc leqq. daß bey denen Ebraern die Mm zum Re- °trcur.c-p/4.n.2^c-^^ z

gimem erwählet worden seyen / massen dieselbige v.el wäre dann/ daß sienockvon starckenGlichmMn/ü

durch Erfahrenheit erlernet/was d.ebeygeswdemLe-bundVer^

hat sehen können; zudem sind sie gemeiniglich denen Wol- könten sie nach Beschaffenheit ihrer Berfon / ^

lusten nicht so sehr unterworffen / und verachten um so mit Vorleauna der Instrumenten / !u.
viel desto mehr oer Welt Eitelreiten/je naher sie beydem Daumen-Stocks wol aesckrecket >

Tod -s.nd,undaufch-!-b-ns.En^^ .8°on°dÄ?"^
^ ^ ^ w-ichrs-dmanchd«Ur>ach d-sM«r«kSnnenftrn-rg«lchnw?rdmdi-DV?^ ,<?
!»s<yn schem«/ warum «mög d-r-r Kaiserlich« R-ch- U- msond-ch-it aber ?->m m ^ ^ , »
t-n denen °>t.n Zeugen mehr a « denen Jungen Glauben T-lUm.' m rl, pr

beygemessen wird / per l. f. ff. 6- näe inltrum. ^6ci. L.irr. specul jur. voc Alter / Mr..

LaL e-ul. ä« L-lir. älex. Imol. m 1. cum -zuicl. ff. s. ^ ^ At.

Dot
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Das XVl. Zapitel.

Bon des Haus - Batters Gebühr gegen der NaWarsAasst.
Inkalt. Zeit zu erkennen gegeben / „wann er dem / der ein Haus/

§.Ursach / warum von der Gebühr gegen die Nachbarschafft «Acker / oder Gatten / oder was es auch sonst von ligen-

ju handeln, h. 2. An guler Nachdarschuffl ligt viel. §. z. „den Gründen seyn mag / kauffen will / vor allen den Rath

Mittel dazu sind, daß der Haus. Vatter (l.) selbst zur „gibt / daß er sich erstlich nach den Nachbarn / was
N f s!1 Z.1AB ''ks sürLeureseyen / mit Fleiß erkundigen solle : und nach-
cheNbes Bezci„.ngen. 6.(4.) Vertraulicher fn-und. dem er m Erfahrung gebracht / daß es dleblsche / zanckl,

iicher Umgang u»dgemäßigte Gast.Fceyhelt. h. 7. ( 5' ) „sehe/ haderhaffrige/ mißgünstige/ untreue/ leichtfertige
„oder sonst lose Leuteseyen / dasKauffen lieber gar blei-

llgkeit zu lragui und andern Udhandlungen. „den lassen solle zweiter doch keine Ruhe haben / und was^ „er erworben / mit ihnen wiederum würde verrechten und
S ist unmöglich / daß der Haus - Vatter verfechten müssen.., Daher auch die Juden biß auf den

seine Haushaltung in dem Bezirck seines heurigen Tag das Sprichwort führen: Daß GOre oen/
Hauses bloß mir seinen Haus - Genossen dem»>Lr feind sey/an einen bösenNachbarn gerathen
allein/dergestalt fuhren könte/daß er nicht laste/ auchselbsteinemCkristen/ unter anvernUn-
auch ausser demselben mit andern Leuten glücken / einen bösen Nachbarn wün chen. Esman-
solte umgehen / heben und legen müssen, gelt auch an Exempeln nicht/ daß manche dieses Übels los

Ware sonst niemand / jo ists doch die Nachbarschaffc/ zukommen / ihre sonst bequeme Hauser und Güter feil ge-
an welche sein Haus und Felder grantzen. Im Handel hotten / und andern verkaufst haben. Und wer wolte von
und Wandel hat er so wo! mit Fremden als Benachbar- solcher staten Kränckung an Leib und Gemüth auf solche
ten zu rhun: Bald wird er von Armen um Rath und Weife los zu werden / ( wann kein ander Mittel zur Be-
Hülffeanqeruffenu.s.f.Nachdem wir ihn nun mit seinen gütigung zu finden) nicht trachten? da man einem auf alle
Haus - Genossen in ihren Wechsel - Gebühren betrachtet/ Tritte acht gibet/ und bald hie bald dort Ursach zum Zanck
so ists nun an dem/ daßwir ihn auch ausser seinem Haust vom Zaum zu reissen suchet/ und dabey noch wol ohne Ge-
betrachten/undseinerSchuldigkeiten/dieihmaufstrseinerfahr / entweder an seiner Gesundheit/ oder an dem
Haus-Genossenschaffc gegen andere und Fremde obli- Vieh / beschädiget zu werden / kaum über seine Thür-
gen/erinnern : Unter denen die Gebühr/damit er sei- Schwelle/viel weniger über seines Nachbarn Hos gehen/
nen Nachbarn verhaffcct ist, die erste seyn soll. oder sein Vieh austreiven darff; und was dergleichen

§.2. Wie viel einem Haus-Vatter an guter Nach- Kummer mehr seyn mag / wovon alles zu erzehlen der
barschafft gelegen seyn müsse / hat bereits Lsro zu seiner Platz zu enge werden sollte.

N §.z.
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Übel/ so viel möglich / gerathen/ und derselbe seines Orts schon t-cin GeÄy md SckÄv ^ ^
gute Nachbarschafft zu halten/vorbereitet werden möge - ankalrm > ? Schuko vor der rvelt da«.
so finden wir ihn entweder in dem Stande/in welchem er de beaeiim Voll e. j,^ ' !n! ? Gluck und
seine Wohnung an einem frcmvdenOrteallererst an- d,nl.?>. l,-> ^ nur >hm freuen/und seine Freud,

gebohren/erzogen/ oder doch eme geraume Zeit ae^ ! Trost/ Räch undTh.,
wohnet kae. Nun wäre zwar iu dem ersten Falle/ so viel weit «e. l>- ^ugen. Woraus endlich eine

rüdna R.nb d-r sicher^ Nachdm man aba alnchwo >kr-undw7ff.b?.?.^°Ä^^ " ? "k «S
an einem Ort/wo man gerne wäre/ am seltensten se»n kan/ 5 < ^ ^ wird,
sondern etwan eme anständige ^>eurach/ und die Gui Rarabcit ^ ^ Verdachts vsi
te und Gelegenheit des Guts/ so man an sich ttl erbeu- ^ ^ ^ ^ kiner nack>

rathen oder zu kauffen vorhat/ diese Gefahr zu überwiegen/ lade.! / Acker auÄ-u?- ^ ZU cn!'
genug zu seyn geachtet wurde/ oder auch sonst zu Begüti- nickt anderi?/?^?ka- ' von deren er

gung des bösen Nachbarn Hoffnung wäre / so soll der m>n5>n / ste guter Meinung geschehen/muti,
HauS-V.„l-r, d« -s ki-mufwa« / dnn R-id m,d «Fm ?'! ?" -»« Ehmbi-/m!g/s^»
Femdschafft der Nachbarschaffr zu entgehen/ und dero ge- cben vettrau chen / und verbindli-
n«g,«> MM. Will«, >u ,m -An sl- k««

Zustand.mast.mdwra°m Dmg.l. sorg-

schweren/ und ihm abgehaffig zu werden^ . W
sack nicht gegeben werde. Er soll verHuten/ daß sie weder gel leiden/ desto fieissiger Obacht gehalten werden sM/ ss
an Gärten Feldern/ noch auch an ihren ehrlichen viel eher solch Gesinde über einen Haus-Vatter/alsihre
Namen gekrancket werde. Alle Großsprecherei pra- Herschafft selbst zu klagen/ und ihn auszutragengewch-
ler ^undeitelerGelvstü-Ruhmsollvonihmferneseyn: netist. Dieweilwir aber hier von keinem ZSanquet/oder

Vielmehr aber soll er seinen Nachbar»? mit sittsamen Ge- ansehnlich zubcreitererGasierey/fondern von einer un-
bcrden/ behutsamen Worten und Wercren höfiich be- vermutheten Einkehr guter Freunde und Nachbarn reden/
aegnen: werls über alle Maße verdrüßlich und mit grosse- so ists nicht allein unnöthig/ sondern dienet auch öffterszu
rem Unlust zu kören ist/ wo man nichts als seine Haushal- keiner Vertraulichkeit/ daß man alle nur mögliche 5pi sen
tung und Klugheit zu loben/andere aber hingegen gering- und Unkosten aufwenden wolte/ weil dadurch guteFrew
ickälna zu achten/ oder wohl gar zu verachten/ die heßiiche de Anlaß zu gedencken nehmen mögten/ man wolle sie
Gewonheit an sich hat. irgend solcher Gestakt aufeinmal abdancken/und «

< Zuwandern soll er diejenige Zuträger und fernerm Zuspruch (weil sie es nicht wieder gleich machen
Obren - Bläser / die sich gemeiniglich aller Orten/ mei- könren) abschrecken:sondern es können einige Gerichte/"
stens aber;u der Zeit/ wann Güter neue Besitz >r bckom- die die Küche in der Eile zu geben vermag/wann sie M
men /einfinden/und sich mit allerley neuen Zei^-' zen und recht zugerichtet/und zurechter Zeit (ohne daß man über
Gerichten beliebt machen / und sich dadurch anschleichen die Zeit mir Verdruß daraufwarten müste) aufgetragen
wollen/ zwar Anfangs mit Vernunffr und einiger Ge- werden/ bey einem freundlichen geneigten Willen und Ge-
dulc anhören/ und denen Dingen/ die er höret/ ob sie falsch spräche/ zu diesem Zweck übrig genug seyn. Doch
oder einige Warheit in sich halte,? mögten/ in der Stille/ man sich auch hierinn/ wie in andern Dingen mehr/ nach -
aber behutsam/ ob sie ihm zur Warnung dienen mögten/ der L.andes-Art/ und in der Nachbarschaffc üblicher ^
nachforschen; geringe Sachen aber/ die weder Ehre noch Gewonheit/ vornemlich zu richten/ und sich dabey vorZ ^
sonst einige Wichtigkeit betreffen/ als eine bloße N)ä-- sehen/ daß/ ob man dißfalls kleine Ungelegenheiten schon ^
schere'? / sich" einige Ungelegenheit deßwegen zu machen/ billig ciitlimuliren solle/gleichwol keine Rrippen-'Reu-
nicht werth achten. Auf solche Weise werden solche An- terev angerichtet / und liederliche pursche / die vou f
Heber des Zutragens müde/ feindselige Nachbarn bescha- Sauffen/ Spielen und andern Lastern beschrien sind/ ar-
met/ gemildert/ und endlich gar gewonnen. gelockt/ und solcher geneigter Wille als eine Emschmeich

§. 5 Zum dritten/ soll er gleich im Anfang die Ge- lung oder änderst gedeutet werde-
müth er seiner Nachbarn mit allerhand LhristlichcnL.ie- §. 7. Dieweil auch alle Neuerungen so wohl 5-
des BezciZUNgen und freundlichen leutseligen jährlich / als auch/wann sie mißlingen/ in der Nachw ^
Umaana zu gewinnen / und in seiner Gewogenheitzu schafft belachet und beschimpffet werden/ sosoll der HaA k
erbeten trachten / dazu sich allerley Gelegenheiten unter Vatter fünffeens / sonderlich an dem Ort/ wo er sich ?
dcr Hand zeigen werden. Sonderlich kan der freund, neulich hauslich niedergelassen/ mit denen Leuten/die den

lich^ U nn.'ng mit geringen Nachbarn / noch mehr Namen haben/daß sie erfahrne Haushalter abgeben/und
M'r v?'e Gurtdätigkeit gegen Arme und Dörfftige / des Landes-Art aus langer Erfahrung gelernet/bekannt
wann er denenin ihrem Anligen in Nöthen und Kranck- zu werden trachten/und nach deren Rath/(so er vo'.i ihm '
l it mit wobl - und treu - gemeintem Rath /^tröstlichen ^reu nur versichert/ und daß sieihn nicht mit Willen W
äuPruch / oder auf andere mögliche Weife hülffreich er- fuhren wollen / sich keinen Verdacht machen darff) die >
scheinet/ viel thun. Dann ob er seine Wercke schon mit Haushaltung lieber ansangen/ als daß er vielerlcy neues'
eiaenem Ruhm nicht beflecken soll/ so bleibt doch das Lob undungewöhnliches anfangen und versuchen wolte.Dami
bev der Nachbarschafft und gemeinen Mann nicht aus; obschon alte Gervonheiten bloß darum/ weil sie all
v dem das Sprichwort gilt: Vox populi .vox vei: ge- sind/kein Privilegium haben ' daß darinn nichts zu M
n nn- Urkuno/GOtres Mund. Wiederum/woer bessern seyn könnte/so ists doch mehrentheils mißlich /WM

^.^c^varn Schaden abw ?nd?n und seinen Nu- man eine Landes-Art schlechterdingsohne fursichtige N- -
l-m befördern kan/ so soll ers freywillig von selbsten thun/ trachtung derer Umstände/ die sich an einem Ort änderst
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Erstes Buch. 99

als am andern dabey finden / mit der andern vermengen/
oder nach derselben zwingen wollte: Indem sichs nicht
nach des Haus-Vatters Einfallen / sondern diese nach
dem S.-nve richten sollen. .

§ 8. Ein vornehmes Stuck derer Pflichten/ die em
F)aus -Vatter seiner NachbaM äfft schuldig ist / ist dieje-

mae Vttnst Gefälligeele /nach deren er sich deroselben/

so er zu gewissen Verträgen und Abhandlungen ange¬rochen wird / willfahrig erzeiget. Dann ob er schon an-
derwartige unnöthiger und furwitziger zancksuchtigerHan¬
del viel lieber müsslg gehen / als sich darein flechten lassen
solle /so gibts doch Falle / darinn er von seinen Nachbarn/
als ein Bcysiänder dabey zu erscheinen/angesprochenwird/
welches er mit eben so weniger Billigkeit abschlagen/ als
wenig er selbst in solchemFalleeine abschlagige Antwort sür
billig erkennen kan. In diesem Fall nun soll er sich zusör-
deru wol bedencken / ob er alles / was dabey nach de¬
nen Rechren zu beobachten / verstehe / und zur Vereini¬
gung der Gemüther zulanglicheVorschläge zu thun ge-
nuMine Geschicklichkeit und Erfahrung habe: Oder / so

n dlßfalls die behörige Geschicklichkeit an sich fände / ob er
auch bey beeden Partheyen / sie vermittelst seiner ^lcäizri-
on auszusöhnen genügsamen Oeäic und ^uckontät habe/
oder aber / weil er einem Theil verhasset / oder bey deni-

selben sonst in ungleichen Lonccpr stehe / ob nicht alles/
was er vorschlagen würde / als partheyische / ftuchtlos
abgehen würde. So er nun die zachem solchem Stan¬
de findet/ so soller sich lieber entschuldigen/undneben sei¬
nen unvorgreifflichen Gedancken / die er seinem Nachbarn
commumciren kan / einen andern verstandigen Mann

vorschlagen / als daß seine Gegenwart die Sache eher
schlimmer als besser machen sollte. In Heuraths - Sa¬
che« und andern Fällen aber/wo eben keine Strittigkeit
und Trennung der Gemüther zu befahren/ soll er sich nach
der Partheyen Vermögen und Neigung zwar len-
cken / doch daß die Christliche Billigkeit und nächst dersel¬
ben die ^.andes^Rechte und übliche5vlenttitäten über¬
all die Regul bleiben / wornach er seine Vorschlage also
einrichten soll / wie ers in seinem Gewisien dermal eins
gegen GOtt zu verantworten / und vor dessen Gerichte
damit zu bestehen sich getrauet. Dannenhero er die gan¬
ze Sache nach allen ihren erheblichen Umstanden / damit
nichts versehen oder vergessen werde / wol bedachcllch
und gervissenhafft überlegen und ausarbeiten soll/ da¬
mit er nicht auch zugleich / so etwas übersehen würde / nach¬
mals die grösseste Schuld und Nachrede/ja wol gar em¬
pfindlichen Schaden deswegen tragen müsse. Durchge-
bends aber soll er gewarnet seyn/ daß er seines Nachbarn
Freundschasst/wiehoch er solche auch schätzen mögte/ sich
niemals dahin verleiten lasse/daß er ihm zu Gefallen/ eine
gerechte Sache zu hintertreiben / oder einer ungei
rechten eine Farbe des Rechts anzustreichen / sich in
den S«m kommen lassen wollte: sondern er soll demselben
sein unbilligesBeginnen/vermittelst beweglicher kcmon-
lirativn. zu benehmen trachten / und auf den Fall dieses
ftuchtlos abgehen sollte/sich derSache liever allerdings ent¬
ziehen / als daß er um seines gewissenlosenNachbarn
Freundschafft Göttliche Ungnade und Feindschafft aus sei¬
ne Seele und Gewissen laden sollte.

RMs - Anmerckungen.
Cap.XVl. §. 2.

^Je Nachbarschafft hat unter andern auch dieses in
zsich / daß dieselbige bißweilen Nutzen / bißweilen
aber Schaden bringet. Nutzen bringet sie vor-

nenüich hierinn / daß man i.) einen Beweißtum/ oder

wenigstens eine Rechtliche ?rTlümprion oder Muthmas-
sung des vominü oder Herzschafft aus derselben herneh¬
men kan/gestaltsam diejenige Stück und Aecker/ welche
nahe bey einer Herzschafft ligen / insgemein für derselben
perrmen? und Zugehör gehalten werden / V. Lclolä. p. s.
cons.2;8 .n .z .k leqq. weswegen dann auch nach denenRayserlichen Rechten eine in dem Fluß entstandene
Jnsul demjenigenzugeeignet wird / welcher am nächsten
darbey seine Güter/Aecker oder Wiesen ligen hat / aller-
massen zu muthmassen/daß dasWasser nach und nach aus
denenselben die Jnsul zusamm getragen habe / v. 1.7. §.
inlulz. z. ff. cie K. I). Lc §. In5ulz. 22. Inli. 6e k.« O. wie-
woles heutzuTagdißsalls fast eine andere BewandnuS
hat/ angesehen dergleichenJnsuln nicht mehr l^ri vzc-Per-
sonen/sondern denen Lands-Hmen als Ke^lien einge¬
räumet werden ; gleichwie solches von denen im Rhein
entsprungenen Jnsuln bezeuget Noe Meurer in 1>. vom
Wasser-Recht/ von denen in Franckreich aber LKriffin-.
V. 4. clec. Lel^ic^ 86. n. 6. von denen in Holland /und den
benachbarten Orten.Qwr. 1^. 2. äc). L. Lc?. c. 8. n. 9.
und endlich von denen in Sachsen L-rpü. p. z. c. zi. 6ef. r;.

Oercin^er.äe1ur.limir.I.ib.2.c.;. n. io. öc il. (-r^-

pkizncicr. clelniu>is,c. li. 12. äc i z. zIiiczueplures.2 .)Hatman aus der Nachbarschafftauch ferner diesen Nutzen/
daß ein Nachbar in mzceria , oder in Auslö-
sungs-Sachen und Fallen/ vieler Rechts-Lehrer Meinung
nach/andernKauffern vorgezogenwerde / öesolci. psrr. 6.
cons. 278. n. 2s. « /ec^cz. XKÄ. in Lommcnr. acl princ.

Lonliir. k^ricl. n. z6. äc aä §. 8- 6. Lontiit. n. i. Le

öc Zpeiclel. in lpecul. )ur. voc. Nachbar / Nachbarschafft/

vers.ex jure viciniuriz. Und dann endlich z.) bringet die
Nachbarschafftauch diesen Nutzen / daß die Zeugschafft
eines Nachbarn eine merckliche ?r-e5umpcion und Muth-
maffung würcket / gestaltsam insgemein gemuthmasset
wird / daß ein Nachbar des andern Handlung wisse / per
czp.quznrc>8.öc czp.cjuosäzm7.X. 6e pr«5umpr. scjä. I. ll
vicinis.y.L äe nupr. dahero dann d^e Nachbarn inson¬
derheit als Zeugen / das Alterihres Nachbarn zu bewei¬
sen / sämirriret und zugelassen werden. Lzrrol. in l. I. ff.
li ccrr.perat.viä. »men ^lztcarä. äe probzr. concl. 1406.

Lc5pcic!el.c. I. verl^ lame» Lcc.
^ Hingegen bringet die Nachbarschafft auch in vielen

Stücken grossen Schaden; welches zur Genüge diejeni,
gen erfahren / die mit bösen Nachbarn umgeben sind;
Und dieses ist eben die Ursach / warum in Verkauffung
der Güter / Häuser / Aecker und Wiesen :c. die Nachbarn
anzuzeigen / dann so der Verkaufter dem Kauffer seinen
Nachbarn verschweiget / kan er/vermög der Rechte ->6 in-
reresse, darum belanget werden/vornemlich/wann er son-
sten nicht gekauffet hätte / so die Beschaffenheit des Nach¬
barn ihme wäre bewust gewesen / wie zu sehen ex I. ;s. §.
ulr. ibique (zvrofs. ff. cle L. L. V. gestaltsam eine Sachwegen eines bösen Nachbarn desto geringer geschä¬
tzet wird / dahero dann l'Kemiltoclcs nicht unrecht gethan/
daß er/bey Verkauffung seines Hauses / öffentlich ausruf-
fen lassen / daß dasselbige mit guten Nachbarn umgeben
wäre/gleichwie solches aus dem plumrckoerzehlet/ vio-
n^5. Loro5r. in nor. sä cj. I. Zs. §. 5. ff. äe L. L. V. ö! Leil.

2.0.69. n. 2O. öc scczq. anderer Ungemachen / welche durch
böse Nachbarn verursachetwerden/anjetzo zugeschweigen/
gestalten selbige bereits im l'excu selbsten zur Genüge an¬
geführet worden. Inzwischen kan hiervon ferner gelesen
werden Lolumella l-ib. I. äe re ruliic. czp. z. Absonder¬
lich aber / ob ein Nachbar den» andern wegen entstandener
Feuers-Brunst einen Abtrag in diesem Fäll / da zur Erret¬
tung der gantzen Nachbarschafftdessen Haus ist abgebro¬
chen worden / zu thun gehalten seye; besitze 2. 0. 21.
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loo Des klugen und Rechtö-verständigen Haus-Vatters
davon hierunten noch weitläusstiger gehandelt werden
soll. Dieses ist hierbcy noch zu mercken / daß um guten
Leinmuthin der Nachbarschafft allerseits zu erhalten / eine
unehrliche Weibs - Person / so selbige vielleicht in einer
ehrlichen Nachbarschafftsich hauslich niederlassenwolte/
von den andern Nachbarn ausqetriebenwerden könne/
damit sie theils nicht andere verführe / oder aber eine un¬
gleiche Nachrede ihnen verursache / viä. Nov. 14. §.i.
vcrs.nonenimpermiccimusLcc. WelchesebM auchvoN
denjenigen HandwerckernM siegen/ die mit ihrem Schla¬
gen und Klopffen die Oo^orcs oder andere Gelehrte in
ihrem 5mciiren verhindern / allermassen auch diese nicht
gehalten sind / dergleichen Personen in ihrer Nachbar¬
schafft zu dulten / sondern sie ke inen dieselbige vermög
ihrer ihnen dißfalls zukommenden Freyheit / wol daraus
vertreiben / viä. l)O. zci 3Ulk. linkirs L ne KI. pro pzr,-.
wofern nur solche gelehrte Personen vorher daselbst ge¬
wöhnet haben; dann wann dieselbige vorerst dahin ziehen/
und die bereits allda wohnende Handwercks-Leut aus-
treiben wollen / wären diese ihnen dißfalls zu weichen kei¬
nes Weges verbunden. Viä. ^enock. 2. ->rk. juä. qq.
cenr;. c^l.2^7. num. 8- öe 5eczq. Viä. omninö On. I^inck.
Disp. äe /urc ^ircrzror.conci-, vicin. tirepifer. sliosyue ltuäiz
jmpeäicnrcz.

§.z. Er soll verhüten / daß sie weder an Gärten/
Feldern/ noch auch an ihren ehrlichen Namen
qekräncket werden:c.

t?>Je gute Verstandnus unter den Nachbarn wird un-
^ rer andern auch hierdurch zerstöhret / wann einer den
andern in seiner Gerechtigkeit zu beunruhigen/ oder der¬
selben zunahe zu tretten sich unterstehet. Weßwegen ein
jeder / der Haus/Hos/Aecker/Wiesen?c. hat/ vornem-
lich dahin zu sehen / daß er seinen Nachbar»? an seiner Ge¬
rechtigkeit nichts abbreche / sondern ihm die selbige ruhig
geniefsen lasse / Massen es zum öfftern zu geschehen pfleget/
daß ein Nachbar auf des andern Haus/ Hof oder Gut ei¬
ne Gerechtigkeit entweder durch einen Kauffs-l'icul, oder
auchaufanderein denen Rechten erlaubte Wege/ davon
zu fehen §. ulr. ib^ue OD. Inlt. äe lervicur. hergebracht /
c.Z. daß er sein Vieh auf seines Nachbarn Acker treiben;
Item / in desselben HofWasser hohlen; oder ftey durch¬
gehen ; Ferner / daß sein Nachbar ihm zu Schaden nicht
Höker bauen darss/ zc. oder leiden muß / daß ich die Trüpfe
in seinen Hosrichren kan/ und was dergleichenGerechtig¬
keiten/ und respcÄiveDienstbarkeiten mehr sind/ davon
ju sehen die Dt). aä §>I. äc2. /. äc scrvir. sZsXäio,-. Lc c.r.
st. äclervir. irem. äe 5ervir. prXciior. rustic. öc urkzn. L(c.
In diesen und dergleichen andern Fällen allen soll er seinen
Nachbarn in seinen wol - hergebrachten Rechten unge-
kräncket lassen / eingedenck / daß / was einmal aus dem
Haus oder Gut hasstet/solches ohne seines Nachbarn
Willen nicht wider herunter zu bringen / gestalten solche
Dienstbarkeiten dem Haus oder Gut selbst anhangen / ein-
folglich aufeinen jedweden Besitzer gebracht werden kön-
nen.Solle er aber seinenNachbarn in diesem Stück wider¬
rechtlich anfechten / alsdann könte ihm von Richterlichen
Amts-wegen schon dißfalls Inkikicion gethan / auch er
durch gebührliche Mittel zu einer rechtmäßigenL-iurion.
inskünfftige den Nachbarn in seinem Recht nicht mehr zu
krancken/ angehalten werden / davon zulesen §. 2./. äe
ati. ibiquc vv. Lc 1.7. ff. li 5erv. vinäic. in specie. v. O!-
äcnäorp. in cl»ff. clsff.4. Lc

Gleichwie aber ein Nachbar den andern an seinen
Gerechtsamen nicht krancken soll ; Alsoliget hiiiwiederum
einem jedweden ob/ nichts neues auf eines andern Grund
und Boden zu suchen / gestalten alle diejenige Stücke/ dar,

von jetzt erst gehandelt worden / alsdann erst zugestatten/
wann eine 5ervirm oder Dienstbarkeit erwiesen werden
kan : So lang aber dieses nicht beschiehet/ist keiner gehal¬
ten dem andern etwas solches auf seinen Grund und Ho,
den von Rechrs-wegen zu zulassen. Es wäre dann/daß es
aus freyem Willen und nur auf eine Zeit / oder so lang / als
derjenige / so solches erlauben will / geschehe / dann solchen«
falls konte der Nachbar / deme solches Bitts-weise gegönet
worden/ kein Recht daraus machen/ sondern müste nach in l9
dem Gutdüncken dessen / so es erlaubet / von dem Ge- dmM
brauch wieder ablassen ; worbey wir aber diesen Rath ge¬
ben/ daß ein solcher Nachbar /welcher dergleichen Sachen
erlauber/sich einen kevers geben lasse / damit er hierdurch
allenfalls beweisen könne / daß dem andern dieses nur
Birts - weise vergönnet worden seye. v. 1. 1. pr. Lc 1. 1?. pr.
ff. äe prcczr. aää. Noe. teurer V0M Jag-UNd Forst-
Recht. püA.i. I^ir. von aus Gnaden und durch küeq
Kevers zugelassenen und bervllllgten Jagens - Ge,
brauet? :c. nach

Am allermeisten aber können die Nachbarn hier¬
durch gekrancket werden / wann man ihnen ihre Grmh-
Stein verrucket/ oder sonsten auf andere Weg ein Stück-
Landes ihnen abnimmst ; welches Verbrechen / gleichwie
es eines von den grösten zu halten; Also ist auch/ so fern sch
ches boßhasstiger Weife geschehen / eine empfindliche iei-
bes-Srrass/ nach bewandren Umstanden / daraufgesctzet/
wie zu sehen aus der Peinlichen Hals - Gerichts-Ordnurig.
src. 114. ikiczue ViAci. Kemus. klactli. Zrepk.
Lluml-ickl. slüczue plures. ^ää. Lerlick. siarc. s. concl.s:.
Lc pr. (_>im. c>v. 8;. num. 67. Lcleqcz. weßwtW
ein j .dweder sich für diesem grossen Verbrechen absondw
lich zu hüten hat.

§. 5. Wiederum / wo er des Nachbarn Schaden Pabwenden. '
spruch/
lichenR^>N diesen Worten redet der ^uclior von der

Pflicht und Schuldigkeit/ darzu sonder Zweiffel emje-
der Haus-Vatter verbunden ist/ob ihn gleich keinGesetzm
der Welt darzu anhielte; 'Allem es ist hierbey dieses zu
wissen/ daß auch die menschliche Gesetz einen solchen Haus-
Vatter in gewissen Fallen dahin verbinden / daß er den
Schaden seines Nachbarn abwende/ mithin dessen Nutzen
befördere; davon wir ein herzliches und auserlesenes Bey¬
spiel haben in I. 2. §. f. in f. ff. äe zq. A aqv. pluv. M.
Wann nemlich ein in meines Nachbarn Grund und Bo¬
den von der Natur dahin gesetzter befindlicher Damm
durch die Gewalt des Wassers weggetriebenworden!
dann weil hierdurch das Regen - Wasser inskünfftige kei¬
nen Auffenthalt mehr hat / mithin M meinen daran stossen¬
den Acker lauffet / und alles überschwemmet / so kan ich
zwar meinen Nachbarn »ncht dahin vermögen/ daß er auf
seine Unkosten diesen Damm wieder machen lasse; wann
ich aber aus meinen eigenen Mitteln solches zu thun erbs-
tbig bin / hingegen mein Nachbar nur zu meinem Scha¬
den solches verwehren will/ so geben mir die Rechte diesesMittel an die Hand / daß ich meinen Nachbar rechtlich
dahin verbinden kan / damit er mir solchen weggeschwem-
ten Damm/ der ihm zwar keinen Nutzen / hingegen aber
mir grossen Schaden bringet/ wieder'aufsetzen und rc^
rireN zu lassen Mir erlaube; k^sec enim -equiczs sugZcric,

erü/ureäekcizmur, sagtderJuristinä.1.2. das ist/ die¬
ses erfordert die Billigkeit/ obgleich kein ausdrücklich Ge¬
setz hievon vorhanden wäre. WelcherLslus auch aufan-
dere Fälle zu 2ppl >ciren ist / davon zu lesen/ol'.Oläenäoio.
clzff. 6 säi. ulc, rubr, äeienüonis csjzirz. num. l. L

§.8. W-ll
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§. 8.

^Eil bißweilen unter denen Nachbarn sich Strittig-
ketten ereignen; Als liget denen andern ob/dieselbige

nach aller Möglichkeit/ absonderlich / so sie darzu ange¬
sprochen worden/ zu beben und auszumachen / worzu sie
bißweilen aucb die Gesetze verbinden/ durch welche derglei¬
chen M>rrler-iAmt ihnen aufgetragen wird/ als zu sehen
in l 9. L. cle juciic. Ü! i-, >.9. 6c lo. ff. czui lärisä. coZunt.
damit man aber diese Materie von denen Mittlern und
Schieds-Leucen desto besser verstehen möge / will haupt-
Khlich vonnöthen seyn / den Unterschied unter denselben
kürzlich anzudeuten. Ist derohalben zu wissen/ daß unter
solchen Mittlern etliche Schieds/oderv, ranlaßteRich-
rer sind/ welche auch Obmanner genennet werden; etli¬
che aber nur bloße Schieds-L.eure;^e«e werden zu dem
Ende von denen strittigen Partheyen erwählet/ daß sie
die zwischen ihnen waltende Stetigkeiten als Richter/
nach der Form und Weis eines Processes / durch ihren
Spruch ausmachen sollen / V. c, r. ff. äe -irkirr. bey wel¬
chem Spruch auch die Partheyen verharren müssen/ unddavon Nicht abweichen können / perl 27. § 2. ff. äesrbicr,
so gar / daß ihnen nicht einmal hiervon zu appelüren gestat¬
tet wird/ in Erwegungsiesich denselben freywillig unter¬
worfen / per I.i. cic recept. i. Z2. js. 14. ff. cc>ä. ^c!ä.
5rmv. Lxerc. sur. Liv. 8. rk. 1O4. Diese aber werden sov-
derheitlich hierzu erkieset / daß sie durch ihren Spruch aus¬
machen sollen / was in LoncrüAm und andern excrajucii-
ciü> Handeln billig ist/damit die Partheyen nicht allzusehr
gesahret werden / dahero sie auch T>ldings-L.euc ge¬
nennet werden / Lxo6.21. v. 22. welche gemeiniglichden
Kauff- Schilling / oder Haus-Zinß / ?c. 'wann die <7 on-
rrzkenten sich über denselben nicht wol vergleichen können/

UI ctcrermimren pflegen / v. I.ulr. L. 6e L.L. V. I.2s. pr.
ff. loczt. I 7s. L!76. pro 5oc. I. 4z. äe V. O. voN deren Aus-
spruch/ so derselbe nicht billigmaßig wäre/ an den ordent¬
lichen Richter zu gehen/denen Partheyen ftey stehet, per

1.7s. öc 79,ff. pro 5c>c. v. ^rnolcj.Vinn. lib.i. 8.(^c.i6.?rzncl?.
aä ric. ff. äe srbirr. n. z. Lc 5ccz. Lsrp?» p. 1. c.i. cief. lz. Lc 8rruv.
Lx. 8. rk. 96. m f. Unterweilen werden sie auch eine Rechts-
Sach auszumachen angesprochen / welches sie aber gantz
fteundlich/ sonder einige Form eines Processes thun. v. i. rz.
/. i.ff. cle zrbicr. ^ciä. Lsrp?. in proceff. ric. 2. zrr. z. ri.zs. üc
54. von dem Amt-und Pflichten nun sothaner Schieds-
Richter und Schieds-Leure kan noch ferner geleftn werden
Lc>nra6.^zncclior.äe arkitr. I^zn5r. cieOri^no, 6e compro-

facienclis imer conjunAo?. L^milluz Lorcllos Lc
^.nc. ölzncus (je compromiilis, I^nclierus cic zrbicris com»
promii^ I^zuterbzck. cic coä. srAumenco. L(?romznn. liear»bitrsru boni viri. L^c.

^6eunc!.§. verb. IN Heyrats-Sachen :c.
MLeichwie die Nachbarn aus geführter Massen zuwer?

len alsSchieds-Richter und Schieds-Leutesich ge¬
brauchen lassen; Also pflegen sie bißweilen auch unter ein¬
ander Heyrathen zu stifften/in welchem Fall sie^roxcncc-e
Werber oder Rupplcrgenennet werden / v. r.r. ff. äs
?ic>xcner- ibiczue OoAore8 , Lc I. 5. L. äe 5pon5zl bey
welcher Sach / weil sie höchst-wichtig ist / sie billig allen
Fleiß anzuwenden haben / damit sie was Gutes stifften/
mithin ihr Gewissen nicht verletzen. Weßwegcn sie viel¬
mehr aufihre Christen-Pflicht / und den Nutzen dererjeni-
gen / welche sie zusammen heyrathen wollen / als aufihre i
Gewinn sehen solten ; dann ob es wol die G-'wonheit
insgemein mit sich bringet/ daß man solchen Werbern et¬
was gibt oder verehret/so will doch solches nicht allerdings
schön stehen / wann sie deßwegen etwas annehmen / oder

ben / ob diese Handlung den verlobten Personen nützlich
oder anstandig seyn wird / oder nicht, ä.l.f. L.äe lpontsl.
?1urz vici, Zjzuä. dcrucckam. äe proxener.

Das XVII. Sapilel.

Von der bürgerltäzcn GereZtigkcit des Haus-Batters.

§.8.

Inhalt.
§. 1. Der Bürgerlichen Gerechtigkeit Nothwendigkeit. §. 2. <^ie

bestehet inder Bezahlung dessen / wa6 man schuldig. §. In
Erstattung alles dessen / was andern gehöret. §. 4-Jn diU>a?r
Be^klu^g dcö verdientenArbeit-Lohns. §. ?. Ein billiges !n-
tcresse von ausaeliehenemGelde gedilliget. ^ 6. Ooch dems.I«
bei.^bristlichcGranpen gestellet. ^.Gerechtigkeitbey Bürg«
schassten. 8. In Kauffeu und Vcrkauffen.

5 t.
Jeweilnun obberührterAnmerckungnach

kein Haus-Vatter für sich selbst mit seinen
Haus-Genossen in der Welt leben / oder
m seiner Haushaltung fort kommen kan/
sondern als ein Glied undVürger m et-
ner gewlsien ?oücey angesehen werden

muß/so folget/daß er auch verstehen müsse/ wie er man-
ntglichen/er mag vornehmer / geringer/ oder aber ihm
gleich seyn / als ein redlicher Mann/ bürgerlicher Ge-
recbcigLelt gemäß im Handel und Vi?andel begegnen/
und die Sache dabey/so viel an ihm ist/ also einrichten sol¬
le/ daß / ob er schon seinen eigenen Schaden verhüten /
gleichwol aber doch keinen solchen Gewinn jucken
solle/vavon ein anderer Schaden leiden müske/ son¬
dern überall/ so Ml Möglich / eine solche Gleichheit ge¬

troffen werde/ daß heede Theil zufrieden / und ihren btt-»
!iqen Gewinn und Nochdursfc haben können. Weil
sich aber die Sache in gewissen besonderen Stücken deut¬
licher erklaren lasset/ so wollen wir die gemeineste Stücks
und Gelegenheiten / darinnen er in seiner Haushaltung
die Gerechtigkeitüben / oder auch mit Ungerechtigkeit sich
am leichtesten versündigen kan / und deßwegen billig Un¬
terrichts bedarss/ in diesem Capitel berühren.

§.2. So erfordert nun die bürgerliche Gerechtigkeit
erstlich/ daß dev Haus-Vaeeer bezahle / was er an--
dern schuldig ist / so es nur in seinem Vermögen stehet/
daß ers bezahlen kan : Dann wann ein ehrlicher Mann/
der mit gutem Lreclir Schulden gemacht/ aber nachmals
dhne seine Schuld / durch ein offenbares Unglück/eS
sey nun Krieg/ Brand/ Rauber und dergleichen / zu ar¬
men Tagen kommen wäre / so würde ihn die Unmöglich¬
keit in solchen Fallen im Gewissen so lange entschuldigen/
biß er wiederum zu Mitteln und bessern Tagen kommen
könte: Da hingegen diejenige Schuldner/ dieaus eigei
ner Schuld durch Müssiggang/unbesonnene Handlung/
prachtige und verschwenderischeHaushaltung/ Spielen/
Sauffen und andere Laster in Armut gerathen / daß sie
bnriqueroute spielen / und ihre Lreclirorc? ansetzen / unter
derkubric derGortlosen / welche borgen / und hernach
nicht bezahlen/stehen/ und nicht besser als ungerechte
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102 DeS klugen und RecbtS-verffündiqen HauS-Vatterß
»etneger/ vor GOttes Gerichte aber / als Oiebe ange- eeu abgemessen wornach sich der Haus-Vatte^I^
sehen werden. In dieses Register gehören auch die un- lig richtet,- es wäre dann / daß er nach obiaer ^etr^?....
danckbare Schuldner und Sahler/welche sich in ihren ein mehrers zu thun/ und überdie GerechrigkÄ eine A
rechten Farben abgemahlet selbst finden können m dein digkeit zu beweisen / in seinem Gewissen billia er^nn!l
Haus-Buch S-rachs c. 29/ 4. »Mancher meynet/ es seye wurde: Da es dann gewissenhaffrer Billigkeit aemäe ?
»gefunden/was er borget/ und machet den unwillig / der daß eines jeden Arbeit so geschahet werde / daß er?n!
>chmqchoff-nha-ErküM-m-m dl-Hand, dieweil mmB-MM,WH
„man «hm leihet/und reder so demuthiglich um des Nach- Leben fortbringen/und in auter Zcitfür tick und.
„sten Geld /aber wann ers soll wieder geben / so verzeucht nige einen Noth-Pfenning aufs kunffrge / wai?n er kr2
..ers / und klaget sehr / es seye/schwere Zeit/ undob ers oder Alters wegen unvermoglich wKn sol?^
..wolvermag/ gibt erkaum d.eHelffte wieder/ und rech- gen könne. Weil aber hievon bereits oben/da von d-«
..nets ienem für Gewinn zu. Vermag ers aber nicht / so Pflichten der Herschafften und des Gelinde« in?

bringet ebenen ums Geld: Derselbe hat ihm dann sel- derheit gehandelt wurde/ ein mehrers zu finden/soL
..ber einen Feind gekaufft mit semem eigenen Gelde / und ten wir uns hierbey langer nicht auf ^ 10 W
. .jenerbezahet ihn mit Fluchen undSchelcen/ und gibet §.5. Ferner soll diese Gerechtigkeit dem Haus-Vak-
">hm schmauche Worte für Danck. ter bey dem bethen feine gewissenhassteGranken ^

§. z. Mlt dieser Gerechtigkeit hat eine ziemlich ge, damit er sich weder auf einer oder anderer Seiten durck
naue Verwandschasstdie Wiedererstattungalles des- Ungerechtigkeiten versündige. Wobey so aleich die
sen / das e.nem andern zustehet / manhabees gesun- wissens-Frage vorkommet:We.lder Wucher inH .l^
den / oder unter dem Schemj des Rechts / oder mir Ge- Scbrissthin und wieder ( sehet Lxocl. 22.25
walt an sich gebracht/ oder man werde es erst nachmals ;6. v.uc. 2;. 19. 20.) ernstlich verboten / und unt^..
gewahr/ daß mans mit Unrecht besäße: Wovon verschie- Sünden / warum einer vor GOTT nickt leben s»
dene und vornehme Arten in denen GöttlichenRechten L-cck. 18.15. gerechnet wird / ob denn nicht das /»
^cv. 6. 26. beschriebe stehen : .. Wann eine Seele sün- oder Zmssen / so man von dem ausaeliek-n.»'
"digenwurde/ und sich an dem HErm vergreisten / (so Gelde nimmet rvider diese Gcrechtiakeit/all-rm-»
..schwernimmtGLtt solche Ungerechtigkeiten auf) dass,.aber das Christentum streiten ^ Wobey die L.ie !
..er feinen neben Menschen vcrlaugnet / was er ihm be- fo ferne sie nur gegen dem Nächsten recht geordnet iü/ w
..foblen / oder ihm zu treuer Hand gethan .st/ oder daß er sie in allen Göttlichen Geboten steckt / und dieselbe
..mir Gewalt genommen/oder mir Unrecht zu sich bracht/ renmuß/ demGewissen den gewissesten Ausschaaa /

..oderdasverlobrenyt / funden hat / und laugner sol- und die Gerechtigkeit mäßigen kan. W.e es nun e,^
s>ches mit einem falschen Eyde/ wie es der eines ist / dar- Seitseine Übung der L.iebe ist / daß der Vermöc, ^
..mn em Mensch wider feinen Nächsten Sunde thut/ scm Geld ausleihet/ und denjenigen Gewinn/ den erÄ
..wanns nun geschiehet / daß er also sündiget / und sich ver- so ers angeleget hatte / davon hätte gemessen könn
„schuldiget / so ,oll er wieder geben/was er mit Gewalt ge- einem andern gönnet; also erfordert die Liebe änderst
"Nommen /odermitUnrechtzusichbracht/ oder was ihm hinwiederum / daß dem Darleiher auch einiaer Genu
..aefohlenist/ oderwas er funden hat / oder worüber er gegönnet werde/ damit auf beyoen Seiten eine solch
..einen fälschend gethan hat / das soll er alles gantz wie- Gleichheit / damit beyde Theile zu frieden kv« ttn
..der geben : Dazu das funsste Theil darüber geben / dem/ nen getroffen werde.So es nun nicht wide: dieGerecht M
..deßgewest ist/ desTages / wann er fe.n Schuld-Opsser lausst/ wann man ein Haus/ Acker oder Garten/ lw ick

gibt / u. f.w. Gleichwie auch denen Kindern obliget/ daß man um !Xts ausgeliehene Geld hatte kaussen und « ?
sie nach der Anweisung / die oben an chremOrt geschehen/ pachten könnet,) einem andern um den verdienten und
,hrer Eltern Treu / Glauben und guten Namen auch noch verglichene;, Zinß verleihet/ also muß auch von dem aus
»m Grabe wider alle Beschimpstung retten sollen/ alfo geliehenen Gelde ein gleichmaßiges Urrhe-l fallen / d.ib n -
sind sie und all? Erben insgesamt / die ihrer Eltern / Vor- auch dieses zu bedencken : Daß die gänzliche Aufbcbl.'-
fahren und anderer Erbe bekommen / Klafft dieser Ge- aller Zinsen / so sie ohne Unterfchied in das gememc M-jm
rechtiakeir schuldig / daß sie deren Schulden nach ih- eingeführet würde/ VermenschlichenGeftllschafft^, k
rem Vermögen bezahlen : welche Erstattung demjeni- Schaden als Nuyen bringen dörffte
gen / dem sie gehöret/ oder dessen Erben / oder so d.enchr §. 6. Damit aber gleichwol das / was hierbey er-
mehrvorhandenwaren/ GOtt dem HErm .« den Ar- laubt ist/nicht zur Ungerechtigkeitwerde/ sosollderHM
wen geschehen soll; weil ausser dleier Erstartung keine Vatter nachfolgende Erinnerungen zu Verwahrung se!
Vusst / und daher auch keine Verfolgung bey GOTT nes Gewissens gewissenhasstbeobachten. Erstlich / wll
Platz finden tan. »0» er von hundert nicht mehr nehmen / als was durch die ac.

^ ^ , meine und besondere L.andes-Geseye aebllliaet wirk'
§. 4- Vornm.kch aber und.nsonderbeu soll denen Wer mehr sordett/ der Handel, hminn schon widni^

2l-b«>-,.n/demG-sind-/ /,andwe.cks ^eueen und Gerechtigkeit. Zum and.rn wk.I d>- Csir Uchk j ck
dmm/dttß-MumS,<chn gearbmet haben/ Klafft die- fordert/ daß man dnrffng.n armen ^-ui-n7 M»»
se. G-rechNgk-richr »erdlmier Lohn nach aller S.lltg. dgst-ohn- Verschuldung in Armut und 2
r-,°°bmAbbmch/!ur-cht^Z<>t/ da,u>t^ dmenAibev gerathen/-in Allmosen g-bmsof,/ so soll >uan solch a»,t-rnmNuhkommmmog-/b-mhl-twerd-n.DcrB-ll«P mm, die ihr Mm von dem -nrl-hmm Gelde bl-c M -

kmkan dr-B-nachwN der Zmm, nachdem sie wol. kümmerlich erhallen/ und be» allen ikem NMund ?
rer Arbei-nichtSq-winnen/unddaher»o>,dem a-liel>«» -

leich- / <;csahruchmderHohe oder -riefte / oder aus der Gelde ohneihrm kuili mchrSaebm kvnnm/ItteAlnßcttt
Ebene / und anderer Umstand- mehr, vor allen aber die lafs-n / oder dmmselbm mm wmiastm, so lana? / «i-
^r-b-/ nach deem man stch dm Lohn / so man an der Ar. ,u besserer Nahrung kon.men möalm/ nachn^attmM
b-it-rS!F- stunde/selbst wuiischt / die zewrsseste Maß bey es über d,ß wol gar Fäll-geben kan/ darml mmÄgeben. Jnög-m-.nab.rw>rds,-nachdmm-!.nnd-un0Capital selbst Mmmt dem v-?m achm
Police,.vr°nung-n und «,ng-fut>rc-nG-n-»nt>->. muß/ nach der Regel Christi unsers HEr/n/^c«"

, - «Thut
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Tb" wol u"d leihet / I des Aller- derst betrachte / als wann er an des Vertaussers
wird euer l?ohn groß ) ^ / es sey die- Stelle stünde Was nun jeder wolte/ daß chm an seinem
höchste"scyn.'' Dam ^ ^r Orrgeschehen solte/dasthue er dem andern/ der an seiner

ssen Personen geS^ so ist billig zu be- Grelle ,iehet/ so wird sich keiner durch Ungerechtigkeit ver-
HLr: allem gew'Is ^^ Hausbuch sündigen / noch einigen Vortheil mit des andern Nach-
mercken/ daßau ^ Haus-Vatter eben das- theil begehren/ sondern sie werden beede von aller Schuld
cap.29/ f^derr Mancher leihet un- >. bleiben. Weil sich aber die Ungerechtigkeit m tLxem-
ftlb-ge ^ - /' sondern er muß sörch- .. P-ln/ deutlicher zeigeinind erklaren lasset so bemercken w.r
gern / aus ^ ^ ^ h^e Gedult mit >. davon nochfolgendeStucke, «erstlich/ weil ein leglichee
re" / ^ Kume / und rbue das Allmosen .. Lonmäi im freyen Willen stehen soll / so ist es von für-
demem.^' ^ ^ ^ dein Armen um des >. nehmen Leuten wider die Gerechtigkeit gehandelt/ wann
Wts Sn / Wd laß .1 n in der Noth nicht leer von.. sie geringern Leuten / die sich für ihnen furchten müssen/
^cbors w u / u p ^ deines Bruders und „ das Jhnge / so sie gerne hatten/seil machen / und sie wider
L'^^wlen u s. w... Welches aber gleichwol sau- ihren Willen zumVerkaufsnöthigen/ und ihnen also das
Nächsten wmm " ^ Schuldnern / zu ihrem Ihrige entweder mit Gewalt abdrmgen / oder unter ei-

/^daßsievon anderer Leute Gelde sich ernebren/ nenlbervorge,uchce.,Schemdes Rechten/ ob sie es schon
Scbutz / es Weges geredet seyn bezahlen / an sich bringen: Wovon das Exempel / so zwu
fKumdrW dmenig^eicheundvorneh-schendemRSmg Achab und x?abochmdem^nd.k
^.«nn sie andern/dieihreUngunst scheuen müsten/ mir dem Weinberg vorging / aus 1 keZ 2.. merck-
>ne Kimmen zu übernehmen / und ihnen zu ver- würdig / und auch grossen Hmen die Macht mmmet/ und

^?K.^"^., , /,ntweder qar nichr/ oder doch nie änderst/ wider ihren Willen / ob sie es schon bezahlen / nicve
5? 7d° « >l g° Summa bA'm>nm «, «der -m- -.bmhm«. I-..-» , m-w m.° A»->d üb-r fl-v
Äwm sondem MchenSchuldnernimmerdar Zins- und die Ihr,gen den Fluch Ziehen wo len. Zum an-
« ^ und verbundene Unechte behalten wollen, dzrn / ists wider die Gerechtigkeit gehandelt/wo ein Haus-

^vver rviver dieL.iebe handelt/dem werden die Mtter falsche und doppelte Maß / Elen und Gewicht/

^ Gelassene Zinsen/zu einem in denen oben an- mit denen Grossen einzukaussen / mit denen Kleinen aberÄ. ?rt n Sprüchen/ verbottenen be.ssenden wu- zuverkauffen/gebraucht; oder auch alte verlegene unnutze

^ r / weil das Rechr / so man hierinn mit Zuziehung ge- Wahren dem Kauffer für gute darleget / und sie chm. durch Karte und strenge Wege/ mit unter allerhand betneglichen Farben anpreisetwelcheUn-
ÄmDunqderLiebe/suckt/ zum höchsten Unrecht vor gerechtigkeitvon GO» ,0 vielfältig .m Gesetz unter ^

werden / und von demselben nickt ungejirafftbleu ren darauf gelegten Fluch verbotten wird / ( sehet i.ev. .9.
^ n/ n Was der Haus-Vatter im übrigen/ wann er ;s. z6. vem. 25.15 16 erov. 20.10. 2z.) Zum dritten/

iusle.wi soll / zu seiner Sicherheit zu bedencken ha- ists eme Ungerechtigkeit / wo man emsaltige Leute / die
^ davM wird sich in der andern Abhandlung dieses er- das Geld nicht kennen / mit falschem Gelde wissentlich be-

bequemen Ort zu handeln Gele- treuger / und in Schaden bmiget: Oder waches nochr «N>n gottloser / wo man mit bösem Gelde einen Handel treibet/
6 5!! Nachdem auch die»örgschaffc/daman bey dasselbe in geringerm Werth einwechselt / und in völli-
d-^ncr'eäicorenfür die Bezahlung an des Schuld- gem Werth auszugeben trachtet. Zum vierten ists e.ne

n" starr «uc spricht/ und s'elbsr Zahler zu seyn ver- Artvon Unge^chtigke.t/ wo man .m Preiß der Wahrenk ss r/ eben d.e Krafft haben/als ob man solch entlehntes die billige Maße n.chr halt / m welchen: Fall so wolvon
Nvon dem Glaubiger selbst cntleknet und empfangen Kauftern als Verkauffern gesundiget werden kan : Von
^ e - so erforderr die Gerechtigkeit hiebey auf des diesem/ wo er seine Wahren / allermeist deren man zur ra^
^ckuldners Seiten gegen den Bürgen / daß ich solches lichen Nothdurfft nicht entbehren kan/ nach seinem e.qe-
Nm mitSimchs als meinen Woeten ausspreche/ daß nen Geftllenzu bock «chatzt / (dann was die DiNge/ die

Äcker Wolchat ingedenck seinen Lrlö«er nicht zum bloßen Staat und uberflußiaen Pracht gehören / und

.w,rsch^mter / asreloser und undanckbarer Wei. allein von Reichen und Vermögenden gekausst werden/

lasse / und »n Schaden bringe / sondern die darinn mögre der Preiß eben so scharffnicht gerechnet wer-

L- ablttnaaufdiebestimm^eZeitabstarte: Ausdes den ) allermeist und msondaheir/ sodabey nochwiderdie

Ärae. Seilen aber/ daß er/ nachdem er die Bürgschafft öffentlich darüber gemachtes. Ordnung gekandelt
m TrWchi.ä) auf sich genommen/nachmals mir ke.- wird. Von.enen/ den ^auffern/ wirdge,undiget/wann
nm Nnckm sich auszuw.cklen suche/ sondern sich als ein sie den Verkaufter / weil er ihre Ungunst und Horn surch-
wadrbaffter redlicher Mann zur Bezahlung verbunden ten muß / nothigen / daß er ihnen d,e ^>a-)i um den
^Äe und ebrlicher ist es/ daß man im Ansang/ ehe Werth / den sie selbst nach ihrem Gefallen daruberma-
man M Bürgschaffl einlasset / sein Vermögen über- chen/ geben muß : Oder / wo man emen / der ms Noth
schlage / und"nie.nal Bürgschaffren über Vermögen auf verkauften muß / so harr rre.bet/daß er das Seinige .n
sich nebme / als daß man sich nachmals von der ubernom- unbilligen / offt kaum um halben 1 eiß / folgen lassen
mmeL«^ des muß. Endlich ist.m Gegentheil auch ane Ungerecht.g-

^ wolle keit / wo man vckuzl.en und andere Wahren / die zur
zufin- täglichen Nahrung gehören / entweder aufkaufft / oder

den /wobw der Haus-Vatter fein (Gewissen mit Unge- auf Tbeurung zurück behalt/und solcher Gestalt ane Gech-
recbtiakeir leichter und dabey aesahrlicher verletzen konte/ Theurungverursachet: Davon ewv. 11 >26 d,ß Exem-
als in, Rauffen und Verkauften zu geschehm pfleget/ pel ausgeschrieben stehet : WerRorn (auf Theurun
so ist noch übrig/ daß auch der Ungerechtigkeit/ so dabey

pel aurgeicyneoenireyer: ^-r ^xorn (aus theurung)
innhalt (und darüberDörffrtge Mangel leiden läs¬
set) dem fluchen die Ä.eut«; aber Segen kommt übervermeiden/ äedacht werde. Hiebey nun gibt die Ge- ftt) dem fluchen die L.eute; aber Segenkommt über

Lgk^ und unbetr.egl.che Regul: den/der eö(dem K^rffttgen zu »Utt) verkaufDaß verVerköuAr mcht änderst dencke/gls «ann ^̂echtsF



ic>4 DeS Nuaen und RecbtS-verssündigenHauS-VatterS
wörtlich seyn mögte/ haben die Kayserliche Gesetze solche

ReZts.Zlnmerckungm.
Cap. XVIl. §. I. wann sie vielleicht >ochane Helfft überschreiten wurde/ dem

.. . . . . . ^ verletzten Theil Mittel und Rath dißsalls geschafft werde/
Sondern überall so viel moglich/eme solcheGleich- gleichwie solches zu sehen >n i. 2. ib.que vv. in v.

heit getroffen werde. lc. ^rius?ine!l.L. cie relc. vencl. und diese Rechtliche Nach'
>Bbwoln in allen Handlungeneine Gleichheit zu sehung hat nicht allein in Kauff-sondern auch in Mich

halten /so gibt es doch etliche Lonrrzöiuz > in wel- und Tausch-Lonrracten / Platz / per i, 22. §. f. ff. loczc. Zr^.
chen eine so genaue Gleichheit unter den Lontrz- I.f.ff.äe rer permur. «l.i9. § pen.ff.äe^äil.LM. davon

kcncen ohnmöglich oblerviret werden kan; Unter welche !U sehen Lzckov. zä ^reurl. V. 2. v. 2. rti. II. lir. ^lu-
wir vor allen andern den Kauff-Lonrrz6t zehlen/ als wel- mX.zäi.2.L.aet<esc.vcn6.l<icKc.l)cc.99.P.2. N.44 ^
chem gleichsam/ so zu reden/ dieses angebobren ist / daß ent- 'eqq- p'ncU 6.1. zliiciue plurcs ' welche voNores auch
weder zu theuer verkauftet / oder zu wolfeil eingekauffet/ noch über diß aufandere Fall und LomrgHuz dieselbige -x-
und solchem nach entweder der Verkaufter oder der Kauf- "^iren und ausdehnen. Worbey wir aber dieses annoch
fer verletzet wird. Und dieses geschiehet mit beeder erinnern / daß weil die Kayserliche Gesetze zum Besten des
rrzkcncen Willen / angesehen der Verkaufter in diesem gememen Wesens/und zu Beförderung derer Lomm-l.
donrrs^( welcher gleichwie andere/des Gewinns wegen ^'en dieses nachgesehen/ sie dergleichen Verletzung/wann
geschlossen wird per l. 25. §. i. ff. äe 0. k ^.) allezeit seine s»egleich biß aufdie Helfft sich nicht erstrecken folte/ keines
Waaren hoch hinaus zu bringen / hingegen der Kauffer ^eges npprobirtt und gebilliget / besonders eines jeden
wolfeil einzukauffen / sich vornimmet/ wann nun diese bey- Vakauffers undKauffers Gewissen überlassen haben/wel-
dePerfonen/welche so widrigen Entschlusses sind/ zusam- eher demnach nichts desto weniger m seinem Gewissen
men kommen; Und der Verkaufter seine Waaren lxetet/ cbes un;weiffentllchzuverantworten hat / wann er seinen
hingegen der Kauffer immer etwas herunter zu bringen Nächsten wissentlich und m»t Hieiß hintergehet. Viä. m
ilch bemühet / endlich aber alle beede sich eines gewissen ^ §'^ un. ?u5enäorf. in clem,
Preises/nachdem sie langgnug mit einander deßwegen M lurispr. Iib. 1, äet. iz.§.6.« 7. ?vlev. >n procirom. Inlpcä.i.
stl itten / vergleichen / kan es nicht anders geschehen / §' ^6-« dcruv. Lx. sä 1. m. s8. n. 2.
daß der Verkaufter/welcher seine Waar zu theuer hinaus-
brmgtt/ den K äusser; hingegen der Kauffer/welcher gar ^
ju wenig darfür geben will / den Verkaufter verletzet / wel- I k Nter diejenige Gleichheit / welche zu denen LontrzHen
ches aber mirihrer beeder Willen geschiehet / gleichwie gar ^ ' gehöret / zehlen wir auch vornemlich dieses / daß der
schön erwiesen ist >n >. 8. L. äc Kcic. Venä. Und hieher ge- Haus-Vatter bezahlen solle / was er schuldig ist ; maßen
höret / was der Rechts-Lehrer ?omjzomus in 1.16. §.4. einem jedweden dasjenige/ was demselben zustandig ist/z»
ff. äe minor. schreibet / daß Venen Lvmrülienten in geben / und zu zueignen : 8uum cuiquc tribuencium, v.§.
Rauff--Lonrr?.äierlaubtstve / cmandcr n.ttülllcder z.lnli.äc/. LcWorbey wir aber einen solchen Haus«
VÖels zu hmtergeden; welches hintergehen aber von Vatter / der einem andern etwas schuldig / dieses erinne-
keinem vorschlichen Betrug zuverstehen/ allermassm der- ren/ i.)daßereben dasjenige bezahle / was er empsan-
selbige in keinem Recht -ipprob-ret wird / sondern bloß al- gen/und nicht an statt dessen / etwan etwas anders/gestalt-
lein dahin zu deuten ist / daß nach der Natur / Art unb Ei- sam ein Glaubiger an start dessen was er hergeliehen/elM
genschaffr dieses Lonrratts, vermittelst eines jedweden anders wider seinen Willen anzunehmen/nicht gezwungen
Haus-Vatters/ der dasSeinige zu vermehren begehret/ werden kan/per 1.2. §. 1. ff.cIck..L.SczrA.pr.j.cjuilz.mo-i.
Klugheit/einander zu verletzen solcher gestalt erlaubet seye/ roll. oKIiZ. weßwegen er kein abgeschlagenes und un-
daß man deßwegen den einmal geschlossenenLonrrzA nützes Geld für ein gutes; keinen neuen Wein für einen
aufzuheben kein Mittel habe; Vici. ommnö 97. c. 1. alten; kem schlimmes Getreid für ein gutes / welches ihm
xoli princ. welches die Rechte nicht allein deßwegen nach- dargeliehen / auszahlen soll / per l. z.ff. cle k. L. allermaf«
gesehen/weil beede Partheyen/ gleichwie Hieroben gedacht sen er sich auffolcheWeise leichtlich mit dem Schade» sei¬
worden / hierein willigen / als welchen es sonsten frey stün- nes Nächsten ber eichern könte / welches doch wider aüe
de / solches gar bleiben zu lassen / sondern auch haubtsäch- Rechte liesse / v. 1.14. ff. 6e Lonä. inäeb. und so vielleicht
lich um dieser Ursache willeni/ damit die Lommercienum mittlerzeit das Geld abgesetzet worden / soll er ivornenÄ
so viel desto mehr im 5Ior bleiben / und durch die gar zu ge- dahin trachten/daß der Darleiher in keinen Schaden kom
naue Gleichheit / der Gebrauch derselben / welcher doch me / perl. 99. ff- 6e ioluc. zu welchem Ende die Reclis-
dem menschlichen Leben so nothwendig und nützlich ist / Lehrer insgemein fast mit einander dahin schließen/ daßin
nicht gesperret oder gehindert werde / welches ohne Zweif- solchem Fall (wo nicht ein anders bedungen worden;) d>c
sel geschehen würde/wann einer jedweden/ auch sogarge- Zeit des LonrrzHs beobachtet / und nach derselben die
ringen Verletzung halber dieser LomrsN wieder aufge- Bezahlung eingerichtet werden solle/ Massen auch die c°n-
haben oder zertrennet werden könte: v. I. 44. pr. ff. äe tränten vielmehr auf das gegenwartige/ welches ihm
u5uc-p.l.Z.Lc6.L.cIeKe5c.Vcncl. Lel.l.d.qv.Iic.ab cmr. vorAugeNWar/ als auf das zukünftige sich referittt jll
receö. zugeschweigen / daß des Streitens undZanckens haben/scheinen / perll.z.ibiguevv.ff.äe K.c. Unddiese
vor Gericht kein End seyn würde/ wannman in allen Fäl- Meinung ist auch probiret in denen Reichs - Abschieden!
len und solcher gestalt ohne Unterschied einer jedweden Als zum Beyspiel im Reichs-Abschied zu Franckjurt / -i-
Verletzung wegen auf die k-lcillion oder Aufhebung des -mno 1442. §. ircm wann auch :c. im Reichs-Abschied zu
LonrrzHs klagen könte: Da doch dem gantzen gemeinen Augspurg / äe znno isOO. weiter. Im R.A. zu Cölin.
Wesen höchlich daran gelegen ist / daß so viel immer mög- äe anno 1512. §. nachdem auch. Im R. A. zu Nürnberg,
lich die Strittigkeiten abgethan werden / per l. 21. ff. ä- cie,n. 1524. §. dergleichen hat der Müntz halber. R. A jii
K.L.Lcpr.j. 6ep«n. rcmere lici^nr. ibique VI). Da- Speyer/äeznnois26.Item als etliche Stände/^
mit aber auch in diesem Fall die oder Verletzung cie anno 1529. §. und nachdem. R. A. zu Augspurg /
nicht ohne Ziel und Maß / und solcher gestalt unverant, vzo. §. dieweil nach vielgehabter Handluna .c.

R.A
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55 m Regeichurg 6e snn. lsZ2. §. dieweil ->nn. 1541. §. rir. cie cess bon. imgleichen auch dieJtalianische / gleich«
und wlewol auf etlichen cum seqq. R. A. zu Augspurg ZNli. wie solches lehret ?crr. ?eck rr. 6c /ure 5lli. c. 4. n. 2. Lc
1,-48- h. als wir- öc znno Issl. §. ferner cum seqq. ZNN. z. wie nicht weniger die Nnrnbergische Scacurz. per ke-

,sss. §. wiewol auch gemeiner Standen. Müntz -Ord- form. Nor. ^ir. n. 1^. 6. §. f. in verk. iLs soll auch den

Ml»q keräin-mä. I.cie -INN. Iss9. Icem R. A. 6e -inno Schuldner einige Lesswn oder Abtrettung der Ga-

Zs66. §. wiewol auf vielfältige :c. R. A. zu Regen- ter nicht fürt rag en / noch von obgemeldter Ord-

spurq cle ZNN. ls7O. §. neben cum öc ann. 1576. 5. nung befreyen / oder entheben. !e. Ob aber derglei-

Gemeinen. R. A. zu Augspurg ->nn. 15-82, §. demnach ge- chen sonder Unterschied allen Gebrauch der Lcffion

meinen Ständen. R. A. zu Regenspurg äc ann. 1594, §. oder Abtrettung der Güter aufheben / und diejenige / wel-

als wir dann a-m. 1598. §. so haben wir. K -nn. l6oz. che durch unglückliche Zufalle um das Ihrige glommen/

und dieweil fast allewege. :c. Lon5. ttornm. qv. illuür. diesen / sodieselbige verschwendet / gleich acht .'N / wird
,s. Lorzi^ lud. z. misce». c. lz. Vzscz. illuür- qvzeli. üb. weitlausstig äispuciretvom l^err. I^eia. äs czv. Zs. n. 42. cum
l. c. 2. n. 7. ^anZer äe cxccpr. 0. ). c. 1. n. 78. !>?icc>I. mu!c.5ec>^.
!<eusner. l-ib. 2. cons. IZ. Lmest. Lvclimznn. cons. z6. Nocheine andere Wohlthat kommt denen Schuld-

kliä. ?mckmann. Vol. 2. cons. 12. ?^vns. 4. 0. I. alii- nern/so durch Unglücks-Falle um das Ihrige gekommen

oue plustt. Loncorä. Chur-Bayrisch Land-Recht p. I. find / zu statten / durch die (^uinquenellen oder Ani

ilc .2 §. da dann das geliehen Gut. Chur-Fürstl. Sachs. stan ds-ZSrteffe / vermittelst welcher ihnen entweder von

Lonli. p. 2. const. 28. und Franckfurt. Reform, p. 2. cir. dem Kayser oder denen Ständen des Reichs in ihren Ge-

24- §. wann mitler Zeit. 2. ) Soll der Haus - Vatter fer- bieten / eine gewisse Zeit / gemeiniglich aber sünff Jahr

ner erinnert seyn / daß er die qantze Schuld auf einmal be- ( darvon auch diefe Brieffe (Zumquenellm genennet wer-

-ahle / mithin nicht nach und nach selbige dem Glaubiger den ) nachgesehen wird/ binnen welcher sie von ihren Glau-

rintröpffle / gestaltsam ein Glaubiger auch dieses ( so viel- bigern nicht angefochten werden können / vi6.1.2. L ä-

leichtim Anfang nicht ein anders bedungen worden) ein- prcc. imp.offcr.L(Kcf.?olir.cle!mno 154,8- Lc 1577, cir. von

zugehenunverbundenist / perl.z.ff, Kim. ercisc. Lor>5 k.e> verdorbenen Kauff-Leuten.äct<, s.cjcznno i6s^. §. diesem
form, fr mcczfurr. p. 2. rir. 24. §. Erstlich Zt. besonders / so unseren bißher. 175.Diese Briefe werden auch nachSach-

nichts anders im Wege stehet / aufdie Lxecuuon dringen sen-Recht eiserne Vrlef genennet/ weil innerhalb dieser
kan/ welche gemeiniglich biß auf den letzten Heller gesche- Zeit / da der Schuldner nicht kan zur Bezahlung ange¬

henmuß / perl., .(..czuibon.ccä, pnssunr, so gar / daß stl enget werden/ dieSachsen sagen/ er sey eisern wor«
nach der Schärffe derer Kayserlichen Rechten nicht einmal den / v. »erinz. cle tiäejuls. c. s. n. 102. in Französischer

dem Schuldner etwas zur täglichen Nahrung / sondern Sprach aber werden sie teures cie clek/. oder beirre; äs

nur ein schlechtes Kleid / und ein Hembd / damit er die respic benamset / weil sie zu dem Ende gegeben worden/ da-

Blösse seines Leibes bedecken könne / überlassen wird; also mit der Schuldner binnen solcher Zeit respiriren/ oder sich

lekn't ^c/enb. zä nc. V. äe cess. bon n. 4 Es wäre dann/ wieder erhohlen könne. Von welchen Brieffen mit meh-

hen Personen zu thun hatte / welche diß- rern zu lesen XMKelm. ^nrvn. äe t- reunäenberA. 1>. cis

sind / UNd das LampcrcrmX k nei^cium ^.eicripc.morär. ^inckelckli^inOisp. äc morgr. l^cscripr. Le

aben / vermittelst dessen man ihnen in der Lxccurion so l .Zucerbzck.äe bcnekc. Kcscripc morzr.

ß /

and sich erhalten

chen Freyheit denenEltern und Kindern / per §.40, äe ANdlichist ein Haus-Vatter auck) dahin verbunden/

j.iä .§.z9 /. äc ZÄ. ^daß er vermög des natürlichen und weltlichen Rech-

viel überlassen muß / daß sie nicht darben dörffen / son¬

dern nach ihrem Stand sich erhalten können / derglei-

§. z. Die Wiedererstattungdessen :c.

gtt. Mann und Weib / 1.2O. ff. äc re j V

denen Soldaten / l. 18- ff. 6c rc juciic. und andern Perso- tens / dasjenige / was er von andern bißhero besessen/ Mi¬

nen mehr gegeben ist / davon zu lesen I^utcrb .ick. in Oi^>. verzüglich und ohne alle Gefährde wieder zurück gebe/noch
clc Lvmpccenr. kcnekc. oder / daß die Schuldner ihre Gü- für sich zu behalten vermeine / eingedenck / daß alles dasje-

tergar ccäiret und abgetretten hatten / dann solcher ge- nige/ was nicht sein eigen ist/ einem andern ohnfehlbar zu-

stalt könten sie gleicher gestalt weder in den Schuld- gehören müsse; gleichwie der Kayser suMn. schliesset in I.

Thurn qeworssen / noch in denen Hernachmals erworbe- u>r. L. unäe V-. und dieser Rechts-Satz ist enthalten in l.iz.

nen Gütern über ihr Vei'mögen belanget / son- §. 2. ff. commoä. weswegen auch demjenigen / so der«

dernesmüsteihnen in der Lxecurion ebenfalls so viel über- aleichen Sachen zustehen / unterschiedliche Mittel / sel-

lassenwerden / daß sie nicht darben dörffen / v. §. uir. /. bige wieder abzufordern/an Handen gegeben werden/dar-

äe säi. ^c>ä. Chur - Bayrische Policey-Ordnung L. 14. von zu sehen i .z2.ff.äc K. L. icem r. r. ff. cle donäi^. sin-

verl so aber jemand cum teq. wofern sie nur durch Un- c-,uts. Sonderbeitlich aber ist zu mercken / daß ein Be-

glücks-Falle um ihre Güter kommen; dann fosievielleicht sitzer dasjenige/was man ihm aus Irrthum/und da man

dieselbe verprasset oder verschwendet hatten / würden sie ibm solches nicht schuldig gewesen/bezahlet hat/durch eine

keiner rechtlichen Wolthaten würdig oder fähig seyn / per 8pccizl - Klag wieder herzugeben / angestrenget werden

I.sl.pr.ff.äcie juä, 6c l .6z .F -7. ff.pro soc.Lc Chur-Bayri- könne / welche Klag LsnciiAio inäebici genennet wird/

sche Policey-Ordnung, cir. §. 14. vcrs. wo aber Zt. Ob- davon zu sehen r.r. ff. LlQäeLonäiA.inäcK welches eben

wolen aber durch sothane Ccllion oder Abtrettung der auch von diesem zu verstehen / demezu dem Ende was ge¬

Güter die Schuldner von dem Schuld-Thurn / denen ge- geben worden / daß er dargegen etwas anders gebe / dann

meinen KayserlichenRechten nach/befteyet werden/so kon- wann solches nicht erfolget / kan er ebenmaßig zur Erstat-

nen sie sich doch nach denen Ztsruten etlicherOerter hiervon tung dessen/ was er empfangen/ durch eine sonderbare K!a-

mchr>>bcnren;allermassen nach Sachsen Recht dem Glau- ge / welche genenner wird LonäiNio cau5s ä-,c-, causz non

biger erlaubt ist den Schuldner nach Richterlichen Aus- lecur-, davon zusehen c r.ff. 6e Lonci. c^usz clzc. öc r. r.

spruch so lang bey sich zu behalten/biß er ihm die Schuld ab- L. äe t^onäi^. ok rcm äsr angehalten werden. Ja wann

verdienet oder abgearbeitet habe / wie zu sehen aus dem jemand etwas aus einer in denen Rechten verbottenen Ur-

Sächsifthen Land - Recht. z ->«. ^9. ?err. p sach empfahen / haben die Rechte gleicher Weis eine be-

i.qv.zs n. z8. mit welchen auch die Spanische Gesetze sondere Klag ausgefunden/ vermittelst welcher ein solcher

übereinstimmen / nach der Lehre 5usre?. clc l^i.. k-Zn. Besitzer zur Wiedergebung angehalten werden kan / wel-O che

WW.„ MW . s' t,
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,o6 Des klugen und Rccbts-verständigen Haus VatterS
che Klag genennet wird (.'onäiNio ob rurp. ve! inM. !7O .^Zch sage Wider des Deponenten N?illen.,e .dann
cituszm. davon zu sehen r. r. ff. öc L. cle Lonä. ob rurp. L2U- so derjenige / welchem ein Sack Geld aufzuheben gegeben
5-m. ücc. wann nur derjenige/ welcher etwas gegeben/ worden / von dem Deponenten Erlaubnus bekommen/
nicht ebenmaßig aus einer solchen verbottenen Ursach sol- dasselbige zu gebrauchen / und nur so viel an statt dessen/
ches gethan / dann solchemsalls hatte er kein Mittel das jedoch in eben solcher Güte/ zu erstatten / hatte es eine W.
gegebene wieder abzufordern, z. i, 4.1. 8- ff. cle conäiN. andere Bewandnus/ massen dißfalls der Lonrrzüus ä-!
ob rurp. csus. l. IZ4> /. l. ff. äe K. I. pouri V0N denen LonrrsbenteNfrey willig excenä ret

Gleichwie wir nun bißher erwiesen / daß ein jeder worden ; Und weilen solches wider die Natur dieses Lon-
dasjenige / was er besitzet / uud einem andern zugehöret/ rmNs lauffet / als wird er von denen Rechts-Lehrern / ve.
wiederzugeben gehalten seye; Zllfo müssen wir auch die- polimm irreguläre genennet / davon zu sehen 1.24. K25.
seshiereriimern/ daß er eigentlich in diesem Stand / wie §. i. junA. 1. 26. ff äepos. zää. l. zi. ff loczc. vornemlch
er eine Sach empfangen / selbige wieder hergeben müsse / aber hat man in diesem LonrraN treulich zu handeln/
gestaltsam dasjenige / was nicht in eben dem Stand / in wann zur Zeit einer grossen Gefahr/ nemlich/wann Feuers-
welchem man es empfangen / sondern verderbter Weife Brunst / oder ein lumulr entstanden / jemanden etwas
wieder gegeben wird / für wieder gegeben nicht zu halten / anvertrauet worden / dann je grössere Gefahr zu solcher
per l.§, l. ff. commoä. Jedoch ist dieses hierbei) wol Zeit vorhanden/so / daß man nichtviel Zeit hat / UIM
zumercken / daß man in einem LoncraNu mehr Fleiß/als nen treuen Freund sich umzusehen / je grösser solle die
in einem andern anwenden müsse;worbey diese Reguln ein- Treue dessen seyn / zu welchem man solches Vertrauen ß-
geführet; In welchem Loncrs6t dessen/ der ecwas zet/ daherodieses Depositum auch milerzbile genennel
empfangen/ N'iyen bloß allein vei iirec/ indemsel- wird / und so derjenige / der dasselbige zuseinen Handen
den hat man allen menschlichenund möglichen empfahen / solches nachgehendsverlaugnete / darneben
Fleiß anzuwenden / mithin culpzm levilsnnam zu aber dessen überwiesenwürde/ könte er nach denen Rech-
przeliire n ; Ein Exempel haben wir in commaä-ico, wann ten nicht allein zu Erstattung des Dupli angehalten wer-
nemlich einen zum ziemlichen Gebrauch etwas gelehnet den / fondern er verliehrete auch feinen ehrlichen Namen/
worden/massenderfelbige solche gelehnte ^ach insgemein und müste noch über dieses / wann gleich nachgehend
seinen eigenen Sachen vorzuziehen / und einen grösseren durch einen unverhofftenZufall solche ihme anvertraulc
Fleiß / als bey seinen eigenen Sachen anzuwenden gehal- Sach zu Grund gangen / den Werth derselben nichts de¬
ren ist / dann wo dieses nicht geschehe / sondern die gelehnte sto weniger erstatten / per §. 16, vers. pl->nccle 1.10.
Sach in etwas verwahrloset würde / könte er deßwegen L. äenoi. öc l. 2z. ff. äe V. 0. Unterwelten wird auch eine
zur Wiederersetzung angehalten werden / v. §.2. /. quib. Sach von vielen einen» andern anvertrauet / wann NW
mocl. re conrinb. obl. Nur die grössere Gewalt und UN- lich dieselbige strittig ist / so daß ein jeder solche sich allem
versehene Zufall / welche kein Mensch verhüten kan / sind zu eignen will; welche strittige Sach demnach derjenige/j»
ausgenommen/ cl. §. 2. wofern er nicht auch durch ein be- dessen Handen sie niedergeleget worden / so lang behalten
sonderes ?-Hum selbige auf sich genommen / oder durch muß/biß durch Richterlichen Ausspruch ausgemacht wor-
sein Verschulden oder Verziehen selbige zuweg gebracht den/ wem unter denen strittigen Partheyen selbige zu rclli.
hat / v.l,s.z .2 .ff.commocj.jun^>!.2Z. ff äek,. I. In ruiren ; Und wird insonderheit diese Art 5equelimm,uni>
welchem LonrrzA aber dessen Nuyen allein verllret/ derjenige / welchem die strittige Sach anvertrauet wich
der erwas hergegeben / in demselbe hat man nur cul- 8eczueffer genennet / v. 1. 110. äe V. 5. junN. I. 6. Lc 17.
psm lztllm cum ciolo malo zu prxltircn/ und ist entschuld ff. äepos. Und dieses geschiehet nicht allein von denen P«-
diget/ob man gleich keinen solchen Fleiß/als man in theyen aus freyem Willen / sondern auch bißweilen aus
seinen eigenen «Sachen zu thun gewohnet ist/anwen- Noth aufGeheiß des Richters / wann nemlich zu beföch
det / wann man nur dergleichen Sachen nicht gar ten / die Partheyen mögten zu den Waffen greiften / und
mit Fleiß / oder aus gär zu grosser Nachlässigkeit/ einen l^umuk erregen / oderwann zu besorgen stehet/ej
weiche be'? keinem Menschen zu vermuthen / ver- mögte der Inhaber und Besitzer die strittige Sach ver¬
wahrloset ; ein Exempel dessen haben wir in äepoliro. derben oder verschwenden. V. Oä. L-m. p. 2. ric, 21.
wann nemlich einem etwas aufzuheben gegeben / und zu k. welches Sequci^rum aber ausser denen Noth-Fällen
dessen treuen Handen niedergeleget worden ist / v, §. z. nicht geschehen kan / sondern als ein 5pec>es execummz
quib .moä.recontrsb. obl. Massen derjenige / welcher ei- verbotten ist. V. I. UN. L. äeprob. sequelir. pec. junü, '
nem andern etwas anvertrauet / sich selbst die Schuld zu c-ip. I. X. äe seguettr. possess. Endlich haben wir noch
geben / daß er keinen treuern und vorsichtigernFreund er- diese ke^u! zu meöcken ; In welchem' Lonrrzä aller
wählet hat: ä. §.;. ins. Es wäre dann daß er sich zu ei- beeden ^oncrabenten Nuyen verliret / in demselben
nem grössern Fleiß ?->^z-weis verpflichtet / oder einen muß ein solcher Fleiß angewendetwerden/als man
Lohn empfangen/oder sich felbsten aufgedrungen/und einen in seineneigenen Sachen zu thun pfieget/ zc. Gn
andern fleißigern hierdurch abgehalten hatte/ dann in die- Beyspiel dessen haben wir in Kauften und Verkauftem
sen Fallen allen würde er nicht entschuldiget/ wann er ei- JteminBeständnüssenderHäusser und Güter/ undan-
nen solchen schlechten Fleiß anwendete ; v. l. 1, §. 6. öc §. dern mehr / von welchen allen weitlaufftig zu lesen dievo-
Zs. ff. ciepos. junA. czp. 2. X. eoä. ^m übrigen aber / ob- Aores zä l. s. §. 2. ff. commoä. wie nicht weniger sä l. 2 ;.ui>i
gleich dieser LoncraH keiuen so grossen Fleiß erfordert / so )-»cob. Qorotr. ff. äe K. I. insonderheit aber )ut^u5 Mver,
will doch in demselben vonnöthen seyn / daß man treulich 1>. äe culpz in conrrzÄ. prXll.inäz.
und aufrichtig handele / mithin von denen anvertrauten Aus dieser Rechtlichen DeäuAion und Ausführung
Sachen nichts entwendet oder veruntreuet / oder selbige erhellet zur Genüge / wie wert sich d eses Rechtlichem-
Sachen / so man hätte verwahrlich ausheben sollen/zu fei- -ipium und Haupt - Regul / suum cuiczue reffimcnllum>
nem eigenen Nutzen / wider des Deponenten Willen/ das ist/ daß man einem zeden das Seinige wieder geben
anwendet / gestaltsam derjenige / so solches thut / nicht we- solle/ersirecke.Welchesauch vornemlich in gefundenen«^
Niger als ein Dieb zu achten / mithin eben die Strasse als chen Platz findet / es mögen dieselbige für Schatz / oder
ein Dieb zugewarten hat; v.§. 6. ibique Dv. s. äe obl. schlechter Dings für verlohrne Sachen gehalten werden,-
exäeM.junü.Peinliche Hals-Gerichts-Ordnung.3rr. Dann was eigentlich die Schäye betrifft/ so gebe«
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Erstes Buch. !»?

.war die Rechtliche Verordnungen hierinnen klare Maß;
daß / so vllleichtm unserm Grund und Boden von uns/
entweder ohngefchr / oder im Nachsuchen / jedoch ohne
zauberische Äünji undMicce! etwas/das keinenHerm
kac/ gesunden worden / solches uns zuaehöre / perl. 6z.
§. I. Lc z. ff. äe I. UN. C. cic rkelzur. Ü! § 40.1« ciei< v. wann man aher von dem alten Herm nut die gering¬
ste wahrscheinliche Nachricht hat/muß das Gefundene son¬
der Zweiffel /entwederihme selbst/ oder seinen Erben / zuge¬

stellet werden / per l. 44. pr. ff. äe ?. Ach sage ohnezauberische Rünst unv Mlleeel. Dann so vielleicht auf
verbottene Weise/ durch allerhand Segen-sprecherische
Zeichen / oder andere zauberische Weg / ein Schatz/ ob--
gleich in unserm Eigemhumware vergraben worden / kön-

re sich der Eigenrhums-Hen denselben mir Recht nicht zu¬
eignen/ sondern müste ihn zur Straff der Obrigkeit ein¬
händigen / ä, l. UN. rkeüur. und nach denen Kayser-
lichen Rechten eine Lebens - per. l.s. L. cie mslef. <Zc mz-
tkcimr. nach der heurigen üblichen Gewonheit aber ge¬
meiniglich eine willkürlicheStraff deßenrhalbenausste¬
hen. Vicl. 8.e5. Kor. lic. 2s. 1.1. §. f. Weil es aber un¬
terweilen geschiehet / daß auch auf fremden Grund und
Boden von einem andern ein Schatz gefunden wird: Als
ist zu wissen/ daß wo vielleicht ungefehr solches geschehen/
der Schatz halb dem Finder / halb dem Eigenthums-
Herm zukomme / äiN.I.un. Contcnr. Lunliir. LIeH. 8zx.
p. 2. coait. s). ibiczue <Izrp?. Lc Kef. Kor. I'ir. 2s. I.l.^äct.cext .2.?.s6. in kn. wann aber mit Fleiß auf einem
fremden Grund und Boden dem Schatz nachgegraben
worden / alsdann muß derselbige dem Eigcnthums-Hmn
gantz zugestellet werden / sintemalen es niemanden gebüh¬
ret/ in fremden Gründen sich dergleichen zu unterfahen/
6. i. un. Wann aber in Lehens - oder Erb-Zinß-Gütern
ein Schatz gefunden worden / halten etliche darfür/ daß
derselbige dem vollen und Erb-Zinß-Mann gantz allein
nebst anderer Nutzbarkeit / so er aus solchem Gut zu heben
hat/ zu zueignen seye / gleichwie diese Meinung heget Lsrp-
?ov. p. 2. czp. s). clcf. 6. 5rruv. 8. I. f. c. 12. npk. s. Li
Sicsc^iu8 in?>. cie Tkelzur. Andere hingegen sind die¬
ser Meinung / daß der Schatz dem Vzszilen oder Erb-
Zinß-Mann / als Finder / nur halb zu zueignen / die andere
Heisst aber dem Lehens- oder Eigen-Herm zu zustellen seye:
gleichwie solches mit vielen Gründen beweiser i-uä^ell.
in dynopli fcuä, czp.is.pz^. ?8c>. aää. omnind. 1.6z. §.).
ff. äe K.v. niit welchem auch die Nürnbergischeke-
form, übereinstimmt ist / i'ir. 2s. I.. 1. §. wann aber :c.
und dieses ist des Schatze halber in denen Käyserl. Rechten
also versehen ; wiewol etliche darfür halten / daß die
Obrigkeit ohne Unterschied sich der Schatze anzumassen
habe / v.tt.(;roc.^ib.2.äc/.IZ. Lc ?. cap.ß. NUM .7. Lc
kerezrin. cie jure kilci. iib. 4. csp. 2. welches / so INNN
es ohne ^ffe^ien betrachtet / nichts zblurcles ist / gestalten
dieses ohne Schaden des Eigen-Herm und Finders ge¬
schiehet / als welche denselben deßwegen nicht theurer er-
kaussen: Und dieses Rechtes haben sich zum öfftern auch
die alten Römer bedienet / nach dem Zeugnus sicobi Qo-
wfr.zcl I.l. Loä. 1'keoäos. cie'I'beiaur. wie Nicht weniger
unsere alte Teutsche/ wie zu sehen aus dem Sachsischen
Land-Recht. l-ib. zre. zs. Weilen aber heut zu Tag
die Kes jucjiczr-e dißfalls hin und wid« vzriren / wie be¬
kennet Lbriltins. Vol.s. äccis. LelAi'c. 16. ^17. übet
dieses auch die Lonttirurion des Kayfers FriderichZ von
denen Ke^lien in Lehen-Rechten vorhanden, v. 2. 5. f6.
welche das Kayserliche Recht conkrmiretund bekraffti-
aet : Als wird in diesem Fall wol wider den Nicum zu
sprechen / mithin denen gemeinen Rechten nachzuleben
ftyn / P«I. IO. ff. äc /ur. K5ci. welches auch in Sachsen

geschehen / nach demZeugnusLzrpzovii p.2.csp.sz. äef.
!9- und in dem.NürnbergischenGebiet / per kef. Kor.
c. I. Dieses ist noch endlich zu wissen/ daß nach denen Kai¬
serlichen Rechren ein Finder den Schatz anzugeben so ge¬
nau nickt nöthig habe/wo nicht ein Theil darvon derObrig-
keit zustandig/ dann solchenfalls würde er/ so er den Schatz
verhehlet / sich desselben nicht allein verlustigt machen/son¬
dern er muste auch zur Straff noch einmal so viel der
Obrigkeit bezahlen / perl,z.§.f.ffäejur.K5ci.Nachden
heutigen Rechten aber wird an vielen Oertern erfordert/
daß emFinder ohneUnterschied den gefundenenSckatzan¬
gebe / oderwidrigenFallseine willkukrlicke Straff deß¬
wegen erwarte. V. kcf. d^or. c.l. §. doch soll der Finder.
XVas aber andere gefundene Sacken belanger / wel¬
che nemlich andere wider ihren Willen verlohren / sind dis-
selbige sonder allen Unterschied dem rechten Herm wieder
zuzustellen / oder so man nicht weiß/ wem sie zugehören/
aufs wenigste/ durch öffentlichen Trommelschlag / oder
voit der Cantzel und Rath-Haus herunter / anzuzeigen/
widrigen Falls würde der Finder/ welcher dieselbe verkeh¬
let/für einen Dieb zu halten seyn / per!.4Z,§.8, ff. cjefurc.
^ciä. Kcf. Kor. I'ir. 2s. 1^. 2. wohin wir auch diese Sachen
referiren / welche zur Vermeidungeines Schiffbruchs
und zur Erleichterung des Schiffs in d»e See geworffen
worden / massen dicselbige/ wo sie gefunden werden/eben¬
mäßig ihrem alten Herzn wieder zugestellet werden müs¬
sen/ 6.1.4z. Z. 8. ff> cle furt. daherö das so genannte
Strand-Recht / Kraffi dessen diejenige Lands-Herren/
an deren Gebiet dergleichen Sachen anstossen / derselben
sich anmassen / und sich allein zueignen / billig zu verwerft
fen / wie dann dasselbige Kayser Lonlisnrinus bereits zu
seiner Zeit in l.i. L cle n-iufrzZ. und nach ihm Carl der
V.in der P. H. O. ->rr. penuk. als einen Mißbrauch ver-
worffen und verbotten hat; davon weitlauffrig zu lesen
8ckorrel. in l'r. cic^nric^. in Lerrn?n. jur. czp.20. per ror»Was aber mit grosser Lebens-Gefahraus dem Was¬
ser wieder herausgefischet und herausgezogen worden/
gleichwie die ^nnzcores oder Wasser - Taucher zu thun
pflegen / dasselbige wird dem alten Herrn so leicht nicht
wieder zugestellet/ massen derselbige sich bereits dessen ent¬
gehen/ indem er voraus gesehen / daß die Wiedererober¬
ung ohnmöglich seye oder doch sehr schwer fallen würde.v.l.
4z. §. 11. ibi: cum lclzr pcricurum.ff. äe furc. ^clä. (^ipksn.

zä h. u'.r. Inli. äc K. O. vers. <ie ^a«sa. Lcc. in kn.

euncZ .§.Glelchwie auch denenKindern obliget.
Item : Also sindsie / und alle Erben insge¬
sammt :c.

T>Jese Regul / Krafft dessen einem jeden das Seinige
^ zu zueignen / und davon wir Hieroben gehandelt / be¬
trifft unter andern auch die Erben / welche so bald sie sich
der Erbschafft unterzogen / und dieselbige angetretenha¬
ben/ der verstorbenen Personen vorzustellen und zu repr«-
s-nriren ansahen / mithin dasjenige / was diefelbige schul¬
dig gewesen / denen Lrcciicorn und Glaubigernauszahlen
muffen / psr§ s.s 6c obl. ex qv. contra^. I.s9. cicK. s. Lc
I .6O. lie V. 8. weßwegen sie sich vor allen Dingen be-
dencken sollen / ob es rathsam seye / die Erbschassr anzu-
ttetten/ oder sich vielmehr derselbigen entschlagen / per 1. 76.
ss.cie K. I, zu welchem End ihnen die Kayserliche Recht
eine gewisse Zeit vorgeschrieben / binnen welcher sie sich diß¬
falls haben bedencken müssen / welche Zeit aber sehr un¬
terschieden war / Massen ihnen der ?rXror ic?o.Tag/per
I .2.ff.cle/ure äeiib. andere Obrigkeiten aber 9. Monat;
der Kayser selbsten aber ein Jahr hierzu verstatteten / als zu
sehen LX I.f. §.IZ. L. /ur. cieiib. Nachdein aber nachgee
hends der Kayser juttini-nug die Wohlthat des inven.
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Des klugen und Rechts-verständigen HauS VatterS
sru emgeftchret -nl.f.L. öc )U5. ciej.k hat der Erb n.chl lich / so viel ihm bißhero bewust gewesen/ alleSack^
nöthig / lang bey sich Zu erwegen / ob.hme die Erbschafft treulich angezeiget; wann aber wider Vermmhen "L
anzutretten nützlich oder schädlich seyn wurde / gestaltsam etwas noch hervor thun würde / daß er solches ?? ^
erdiesesohnedemmcht,ogena^wann er gleich noch so zug auch beytragen wolte / dann solchenfalls käme A
langbeysichrathschlaget/ errathenwird / besonderödes- Erb in Sicherheit setzen ; Viä. /ä
sen ohngeachtet sich nichts dejw wemger m grosse Gefahr 6. c.8.num.Endlich wird s.) erfordert/daß/
oder Schulden - LB ft tzm kan / wann nemlich m der Erb- Erb schreiben kan/ er zu Ende des ^ vcn„n. ft n-n
^afft mehr Schulden als Vermögen vorhanden/ welche unterschre.be / wann er aber nicht schreiben köme ?!Schuldmerallemiteinander/ ob sie gleich d.e Kräffren Zeichen eines Creutzes beysebe / zugl'Z) aber fü ^ ?
der Mchaff we,t überschreiten / wann er einmal sich der unterschreiben lasse / ?. 5. §. 2. c " N ^
Gbschaffrunterzogen hat / bezahlen muß / cl. I. uir. §. 1. jjk. welche Beyfüqungdes Creutzes aber hmt »

2.(.. ä-/ur. ^kDa binqegm/wann er e,n richtiges nicht üblich ist :c. Diese ^lennitärm aberwerdenÄ
/ und KraH desselben die Erb- chen Orten alle miteinander zugleich nicht ersordm M

schafft antritt / er nur m so weit d,e Schulden zu bezahlen es mit der in vcnrirung der Güter in Bayern heraebe^
angehalten werden kan / so weit sich nemlich das Vermö- von besihe Chur-BayrischesLand ^ckt ^/^ ^ ^

M..M , 5 „ Amübngen Zten.w«
aber gantz sicher ist V.CHur-Bayerisches Land-Recht, Sihe die ... s.ur.r°r öc ^

17. §. darum?rzncof. Kekormac. p. 6. I'ir. z. §. 17. Lc l^c^ ' '

kormac. t^oric. I'ir. ;8- I § I. Es kan zwar ein l'cttirer 4»

dem Erben die Aufrichtung des lnvcmam erlassen / wie AZOn der yu-mri'rät des Lied-Lohns: ^tem w,>

zu sehen ex Nov l. .. 2^ §. 2 L»n5. 1-ir. Z2. ^ derselbige priviieziret seye / kan gelesen werden ^
1. § 5. wann aber eine grosse Schulden-Lastvorhanden/ bereits Hieroben in diesen Zaristischen Anmerckunae»

oder aber auch des gemeinen Wesens we^sse wegen der das 10. cap. §. 12. weitlauffng ausgeführet worden->?
Steuer / Losung und Nachsteuer 2c. hierunter verirret / '
kan sothane Erlassung keine sonderbare Krafft haben/ §- 5» Zerner soll diese Gerechtigkeitlc.
srx. I. ;8 ^ äe pzct. zcicj. <7,ipkün. sä I. f. IN f. L. -je /ur. Az Leichwie die vorausgesetzte ^unclzwenrzl Kceul ik»
->->>!. sondttn nur d -Ni-Ntg «n , w-Ich-metwasnnl'-Ib,- Wnrckungall-nthÄ-nauSbr-ir-t,-AlsohaÄ

auf andere Weise vermach, worden/ gleicher Weise Platz m mu-u , wann > 2
schaddchseyn. Danntmanab-ranchdtßsaWwOneinem andern etwas gelich-n wird j dadannda-GS
möge/ waSM?uftrchwngeme«r-chlmäß,gen In.°nu- ne dem Darleiher, -nmeder nach MrssietwaÄ
,» vonnothen / al« wollen wrr dt°,-NW S.ück/welche siimmtenZ.it lnli^ gml>.
darzu/denen gememenRechten nach/erfordert werden/ hier verk. czuznäoczue. oder / wann keine 5eit bei>,m^^ -

kürtzlichanmerrken : Und zwar erst-.ch w.rd erfordert/daß vorhergehende Mmahnung / ^
miierhalb zo.Tagm/das ist eincrMonats-^rist/ von derje- muß / jedoch daß dem Schuldner auch ein.ae ^e?n I
mgenZ-naV-rechn-t/da der Srl. erfahren, daß ihm- demGutdünckende« Rch-er-gelassen wN
d>e Erbschassr zugefallen , das Invenr-»»m angefangen, sich erhohlen, und die B-jahlung desio besser l2d!
und bmn-nc°^g-n,oderanderer^Monatew nigenkönne, Z § " "A..
der Erb mch! ;m S--lle, dle von den, V-Nic. b-N-N hmier- l>,^ B-» diesem c->n,»c> nun, hat man
lasscne Sacken auch weit aus einander entlegen waren / die co^Mrende Personen / als auck die ^ ?

mmh-lb.m«Jahrs.Zrist,dass-lbige^ s.lbsiiUbe-rach-e/o^pVrV-^K^^^^^^^^^
1.5. §.2. c. äe )ur. äellb. concorci. Kcf. >io5. r>r.z8. I- l. sen / daß alle dieieniae darleiben
§. darum so einer A. K §. cs wäre dami .'c. 2.) Wirderfor- ge Verwaltung ihrer Güter haben / u^wel^n
dert/daße.n^»r.u8 oder/soderErbnichtschreib«nkön- nicht sonderheitlich in denen Rechten verbotten
te/daßzweyderselbendarzuer^ sogardieJuden / a.A.1 8.^9. ä. wan kheutzuTagnoch darüber eme olche Person / welche mit sich nur ihres Schindens und Wucherns entbält?»^?
Eyd und Gelübden beiden / d.e vorhandene Sachen scha- von zu sehen dil Pol.ccyÄnÄg zu^ 2
zen muß. z.) Daß dav Invenrzr.um m Gegenwart der rs77, l-.c. 20. von Ssuden und ihrem f. " .

Glaubiger und dererjenigen / denen etwas im 7cli-,mcnt gen kan auch allen daraelieben werd^n^Ä^-n'.^
vermachlworden,oder, l°d>chlbiaenrchtv°rhandm,inx>,ls in demn Nch?W R ^w°bn1?.'
Eegenwar.anderer dre» tüchnger ß-ugen erjiehle! wer- Ä-chielg-HSrm di-Sö ?e, so nZ unwr'ih^^^^^^de / Nov. i. c. 2. §. r. 4.) Das; alle Sachen/ so der Ver- Gewalt stehen / als welchen verm,^ ^
storbene verlassen / auch was nach dessen Tod vor Antre- ri ^..ceäon.^i nichts geliehen werden ?an / die l^'
tungderErbscha^ sind zufinden in§.7^ ^uc>äcun. co °ui "/.f ^
si> w°l ^v-al« P-M.-Schulden,siersiig und «eMch L- ml Unds°d«wÄLwaufgezeichnet und eingetragen werde / 6.1. 5. §. 2. ist solckes weder d^rVatter . ^
Kickt. 6-c!5.!f9. dann wo vielleicht etwas von dem Er- bunden/?l l.es^
b-n mit Vorsatz verhehlet oder verstecket worden / könte dißfalls erwiesen werden könte / " ss ^
von ihm zur Straff das Ouplum. oder nochemmalsovie I^zceä. oderdas qeliehene Geld ZU de/cz^'-^
abgefordert werden. ä.l. f. Nach denen Nürnber- angewendet worden ^
Sachen 6»rucen aber wurde er der Wolthat des invcn- len könre der Vatter mr al^!un^^ ^
^l>b.raube., undmi>sien°chüb-rdiese-di-Schulden,den °>^O"R°?^
obgleich die Erbschafft sich so weit nicht erstrecket-, m kb- E obn -um Spielen / od-r andern ^

dahero-«rathsam, daßderErb d-mlnv-n- mw«. ^
-..wsolg-nd°k-°--Aü°nem«-rl-ib-nlaffe, daß -- nem- .7.» Ä-w-il auch

da,
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Erstes Buch. I0Y

derselbige wärt vielmehr der Verfuhrung seines Sohns zwar andern zu nutzen verbunden sind/ doch daß wir uns
halber diejenige / so zu dergleichen Sachen ihme Geld vor- nicht selbsten schaden / pe> 1. 2. §. 5. ff. 6e -?q. Lc zq, piu v.
aestrecket haben / urili sKione 6e servo corrupco , zu be- src. V. Qror. clc /. L. Lc?. 1^. 2. c.ip. 12. §. 21. Lc scczq. lbi-
Unaenbeftigt / per.I.i4-§. l.ff. äeserv. corrup. Damit quc Velrkem.qv.z.?u5cnäolf.äe/ Lc ^.lb .s. csp>7.
man aber wissen möge / ob das vorgestreckteGeld nutzlich §. 8. seqq. Lc CloppenburA. Inli. I'keol. cle usur. cap. s noch
verwendet worden / als liget dem Glaubiger ob/ solches endlich denen Rechten der Völcker zuwider sind: Ange,
zu beweisen und darzu thun ; so lange nun dieses nicht ge- sehen solchesvon denen Ebräern / ^Zypriern / ^ckenien-
schehen / kan er sich so leicht keine Hoffnung machen/etwas sern / WisiZorben :c. beweiset tt -ckn. sä XVeL rir. äc usur.
wieder zu erlangen; welchen Beweißtum der Glaubiger num. 2. ^äcl. ?ecr. ^roci. lib. 4. rcc. juäic. rir. ic>. ä- usur.
auch alsdann aufsich zu nehmen schuldig ist / wann er einer Lc ?err. 6reZor. ibolos. äe usur. i^ik. 2. cap. r. num. 7. öe
Stadt oder Genieinde etwas dargeliehen / gleichwie die seqq. Von denen Römern bezeugen solches insonderheit
Dväor« insgemein bemercken zcil .27. ff.6el<.L. wie- ihre geschriebene Rechte / nach welchen auch ulur-cenceli.
n?ol nach den heutigen Land - üblichen Rechten die Stadt mze erlaubt waren / das ist / daß sie monatlich r. Gulden
und Gemeinden ohne Unterschied zur Wiederbezahlungvon 100. und solcher gestalt alle Jahr ra. pro cenro for-
angehalten werden können : wann entweder die Vor- dem kunten/welche Freyheit aber nachgehends vomKay-
tiehmsten der Stadt / oder die Burger insgesamt selb- ser/uliimzno aufverschlLdcneMeise cingeschräncket wor-
sien / oder durch ihren bestellten 5/nciicum und Gewalt- den / als zu sehen ex 1. 26. i. L cle ulu--. weßwegen dem»
träger in diesem LoncraN eingewiliiget haben / vicj. Larp. nach zu schließen/ daß so man den Mißbrauch von der sonst
,ov. p. 2. czp. 6. cl. 18. k.ickr. <lcc. 71. !>rruv^ Lxerc. zcl an und vor sich selbst nicht bösen Sach / weg thut / mithin
,6. rk. 18. äc seqq. Lc l-zurerbsck. in pscul. äillert. l. 27. tk. diejenige AnmerckungeN / davon in dem nachfolgenden §.
ilc 6. Meldung gethan wird / wol beobachtet / die Zinse nicht

Die geliehene Sach selbskenbelangend / bestehet wider das Gewissen jaussen 5 vicj. in prz6i. zur.)c>K»
selbige in solchen Dingen/die entweder gewogen/gezchlet/ ?err. äe ?ersr. ^zp,c»s. in form. likcll. in KyporKse.

oder gemessm werden; als zum Beyspiel in Metall/Spe- ^66. ?dilipp. ^arer. Rechtliches Bedencken wegen

cerey /Gcw/Getreid/ Wein und dergleichen/welche Sa- pirsl-und Zinß-Abzahlung, qv. s. num. 456. ?ecr. »eix.
chen alle des Entlehners eigen werden / und sich im Ge- 1-ib. 2. qv. I. per ror Kicrerskus. in cjil?er. jur. div. Lc L^n.
braucb und Niessung verändern / verwenden / oder gar 4. c. 11. Lc ?ran^. Lxerc, 9.^. 4. wiewolnach denen
verzeyren; in welchen demnach nicht eben die geliehene c-monischenRechten selbige nur in gewissen Fallen er-
Sach selbsten/sondern eine andere in gleicher Gestalt/ auch laubt / v. c. 16. Lc 18. X, äe ulür. ausser denenselben aber
im gleichen Werth und Güte / nächst diesem auch in sol- verbotren sind / v. c. 4. Lc nz. X. cod.
chem Gewicht / Zahl und Maß / als es der Entlehner em-
psahm/wieder bezahlt undgegeben werden muß/ ?r. §.6. z5. Damitaber tt. Item/ Erstlich soll er tt°
^.czuib.mo6d re concr. obl. junäi. I .2 .is. cl- i<. L. woraus
zu schließen / was für ein Unterschied iruer mumum Lc HP. Ey denen Zinsen und Uiüren hat man vornemlich auf
commoäzrum ; unter dem Leihen und Leihen zum ziem- die in denen Rechten kier-sminnte (Zuzncilat zu stt
tichen Gebrauch seye: Dann obgleich alles beedes in hen / welche zu finden in der Policey Ordnung zu Franck^
Teutscher Sprach leihen Heisset. v,<j. Wurtenbergisch siirt c>e »nno ,577. ric. 17. rubr. von wucherlichen c^onirz.
Land-Recht, p. 2. rir.I. pr. K.e5. d^or. t>r. i;. Lc 14. Lc t^en/undimReichs-AbschiedzuSpeyer / 6e.inno i6so.
keivrmzriv l'rancos. p. 2. rir. ll. Lc IZ. ^äcl. ^/ckner. Lc §> soviel nun. Item / Reichs-Mschied m Regensura cie
Spcillei. voc. Leihen. So wird doch in muruo die Sache snno 1654. §. ameichend die künsstige Zinß. 174. allws
des Entlehners eigen / und ist derselbige folgendlich gehal- zum höchsten s.pro cenco zu fordern erlaubt ist; xvek-
ten auch den czlum torruirum . oder den verhengten Un- ncr. obs. pr. voc. Zinß. ^ I'r. äe utur. c-ip. 7. dsrpz.
glücks-Failzu pr-üiren/mithin das entlehnte Geld/ ober P.2.CZP.ZO 6e5.1.2. Lc z. Koppen. ciec.2z. num. 6. Kickt,
es gleich nicht genossen / sondern ihme vielleicht dasselbige / äcc. 74. num. s. in 5 Lc 3cru^'. Lx. sä ». 27. rk^ 49. Es wä-
da er es nach Haufe tragen wollen / unter Wegs / gewalt- re dann / daß durch besondere 5r-,mrz eine grössere <^u->n-
samer Weise abgenommen worden / nichts desto minder/ r>tat zu nehmen zugelassen worden, v. Nordling. Sc.iruc.
und zwar allezeit in gleichem Werth und Güte / zu bezech- pr.rir.i7.§. f.ibi-das L.and-geWöhnllcbe/Ä.anv.-läu f-
len schuldig / srz. i. 9. L. cic p lAli. zäi» da kingegen in com- fige lnreresse > als s. in 6. ß. 7t. Und so vielleicht über diese
moäzco. die gelehnte Sach nicht des Emlehners eigen (Zuanrirätetwas bezahlet worden/ kan solches/ denen ge-
wird / mithin derselbige die unversehens Zufalle / welche meinen Rechten nach / entweder wieder begehret/oder vom
kem Mensch verhüten kan / nicht verantworten darff/son- Lzpi»! abgezogen / v» l.26.§.i. ve^ ii quis -iucem. <7. äe
dem gesichert ist / wann er das Entlehnte / wie er ers em- ulur.Lc c.s.x.ciL iurej.-iää.Lzcp^p.2.c.;o.äef.4.Nach
pfangen / so dasselbige noch vorhanden / und nicht durch denen Nürnbergischen 8c^uren aber sothane Übermaß/
einen unversehenen Zufall umkommen ist / wieder zustellet/ wann sie fteywillig bezahlt worden / nicht mehr abqefor-
vid. pr» Lc K.I, quib. mocj. re conrr. obl. ibique Oo^o- dertwerden / per Kef.I^or.'I'it.lz. I^.z.§.ulr. vielwenigei?
res. aber ist Zinß von Zinß zu nehmen erlaubt / per l. 29. ff.
. , , « ^ ^ ^ ^. q» ulur. Lcl.28. (^.eocl. V.Larp?. p. 2. c.zö. äef2y. es Ware

eunc!. §. D>orbcy so gleict) die Gelvlssenö Irag ^ die Person des Schuldners verändert würde/
vorkommt lc. dann solchenfalls würden die Zinsen die Natur und Ei-

K^Ey dem LonrrzÄu murui werden gemeiniglich auch genschafft des Capitals an sich nehmen / V. I 7 §, 12. ff.
^ die Zinsen oder ulurX bedungen / welche/ wann man ä- zcimin. rur. I. §. z, ff. Manä. (^zrp?ov-. 2. c^sl.
ie an und für sich selbsten betrachtet / weder für böß noch 50- 6ef. zo. Lc seqq. Lc kickr. ^-c. 74. num. 84. Gleichet
chändlich zu halten / mithin weder denen Göttlichen Sa- Weis hören gemeiniglich die Zinsen auf / wann sie dem
ungen / allermassensonsten der Allerhöchste Gesetzgeber L^ical gleich sind / perl.pen. (I äeusup. V,ä. r.»mctt c!e-
)enen Juden selbige von Fremden zu nehmen nicht hätte eil! Llctt, 8-x» 29. Lc l'abor. 6e ->!rero »nm: Qvp?.

erlauben können / welches doch geschehen veur. 2;. v. 20. p. 2. c. zo. äef. 28. Von den Zinsen muß man bchutsamlich
noch denen natürlichen Rechten / als nach welchen wir das inrcresse unterscheiden / welches sich auf den erlitre-
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Iio Des kluqen und Rechts'verständigen Haus-VatterS
nen Schaden und unterschlagenenGewinn steiffet / mit- ^»nkommen / a»»«. aenannt / wann ne^TI
hinind-n-nRech-en k-megesetzt- czu.nii,at hat / ^ l, s. Rechtsolche iährlich-Gesäll-in,unel,men / es mV» Z

ä-piiw,. ii,s»-l, dahero man dann die Knsen als em bige darnach in Geld / oderimG-treid / odermw»-..
IncercssL begehren kan / wann sie gleich das L^pirz! be- ders bestehen / wie sonsten etwas anders qekauffet / unl>
rettserre .cherhabeii/ wofern nur der erlittene Schaden/ um einen billigmaßigenPreiß verkauffer w .rd/ doch M?
mesichs gebühret/ zu recht erw .efm w.rd Vi<j. daß der Verkauffer sich die Freyheit/ sotbane

^2. c-p. ;v. ä-^8. öc wie dann auch eme grössere der an sich zu lösen / vorbehält / welche demnach «.25(Zuzm-cat mit Aecht begehret werden kan / wann der räusslickeZmsen genennet/ und so wol m dene^a
Darleiher d.e Gefahr des gekelwen Geldes auf sich ge- ..schm Rechren'/ --.p.
nommenhat/als / wann zum Beyspiel einer dem andern emr. venä. als in denen Reichs - Abschieden
tausend Gulden geliehen/ mit welchen er in HollandWaa- werden / jedoch/ daß zur Verme .duna des
ren emkauffensolle/ zugle-ch aber ^ des ge- Ms nur f.
behenen Geldesaufsich genommen hatte/ daß so der Ent- zn.,o 1548. ^1577. von wucherlichenLontrzAen R.
khner unter Wegs um daff-lb.ge kchne/er M Wieder- 0°P.°"°n-.Ab«chi-d
Erstattung nicht solle gehalten seyn / gleichwie dergleichen 7.5rmv. Lx. -ä 27. rk 58- öesolci cons n 62 ö. ^'
r-a»----«-.d-"«>> Kanss-und Handels-x.uien »ich! l».r ««.n welche l-Me Ich m ^a« di-^Ka^
ung-m-msind/ins-lchemFallistd-rDarl-ih-rw-g-ird-r im-r>ähr>>ch-u(>>1.>IIkn^du» N.immn.-.ch
aufsich genommenen Gefahr grössere Zinsen zu begehren Fluren unterschiedenseye.
wol befugt, viä. !.s. st. äe nwr. kcrn. welches auch noch
heut zu Tag also Rechtens ist / wie bezeuget /ok. 5ick.irä. eunc!. §. Zum dritten :c.
sä rubr. d. cle nzur. 5oen. num.wo er den 6uich an- ^,s i, .as ^ /-

K-nIvorde!^^s«"--Z-l-a's°st»cg°sPw-
Damit aber gleichwol die Schuldner von unbilli- AuMchrc'nm

genWucherern nicht allzusehr beschwehret werden/sondern^11 de>. <>.ir ^ ./
auch hierdurch dem geineinen Wesen etwas zugehen mö- -> n?n
ae / sind die aemelne Vl?echlet'0verL>anck/ Änlekcn^ > ^>nkdnu m «.uien Rechten ein Mittel an die HM
^.me.r»d?r^-,h..;äÄrerN,w5d.^ Äa7/dk^e»^
von denen Rechts-Lehrernp/eta/tt genennetwer- >,1-..',- IN ...I.ni^ ^ er vorher dem

den / damit zu demselben gleichsam alszu einem Berg die- ^ > !« /!-? 1 ^ bequemerM/
jenige / welche Geld bedörffen / ihre Zuflucht haben / und RathÄau/^
von denen unbilligen Wucherernnicht untergedrucket uiidniderleae/d^ 5
werden mögen ; dergleichen Leyh - Hauser und Anlehen- ^ äe '°Iu! wÄ pff ^^
Aemter nicht allein in Italien / als zum Beyspiel in Ve- der Schuldner vM ^ ^ ?
nedig / Florentz :c. sondern auch in Teutschland / als zu wird - darnebend
Nürnberg / Augspurg :e. anzutreffen ; Aus welchen dem- . ^ r niedergelegten
nach denen Dürfftigen mir diesem Beding Geld geliehen ^ ? vielleicht nachgehends durch

wird / daß sie darfür ein Pfand einsetzen / und alle Monat ^n?f-r,rec / und enÄ dÄlk >n""-
etwas zur Erhaltung des Anlehen - Amts concribuiren / ^ mehr b-/abkn.Ä v ä 1 ^ . '"A"'
endlich aber ihr Pfand nach bezahlter Schuld / wieder zu ^ ^ ^ ^ ^ ^
sich nehmen; wann aber die ihnen zur Zahlung angesetzt ^ °"' ^ °bs.Zn. Lcc.
Zeit verflossen / kan das Amt das Pfand verkauffen / doch /. 7.
also/daß nach Zlbziehung des Haubtstuhls und der Zinsen/ MEil hier von denen Bürgen etwas gedacht wird - ch
das übrige dem Schuldner wieder zugestellet werde/dann/^ ist zu wissen / daß dleieniae / weiche sn-k

daß man für das darg-l.chm- G-ld da- Wand bchalt.n bm / anfg-wO Maß so w°! als d.r S. bst - KK
dorff-/ rstwedcr emmi solchm Anlchm-Amt, noch M bÄang-lw-rd-nkönnen;minnsrt n« rmc «r«
wand anders anSMdmgm erlaubt / m vemmOiger Er- -iNMgch -n in denen Rechte» Nicht tür .>nfÄa L«
weaung / daß dieses ->n wncherdches I ^om wäre/ werde». Wohin wir insqcmein die We>ds-P^so>»?
withm !»m l^uldn-r/welcw ae,^^^^ ^.iren / welch-Krafft desvongrössermW-Nh / alsd>eSchulda>,s>ch s-lbst-ii ist/ sich nicht»erbü, gen können/ davon ,u lesen l^.ö-l »°l I?
hergeben muß / zum groste»??achchcll; deni Darleyher §.i 5Lr. Vcllcian. so gar / daß sie dasieniae / wäS
aber-um grosten Vm-bÄ g-rech-t« / welcher demnach sie Bürgschafft« halben bezahl-, hab« / wieder absorw
m« Schaden j-mes Schuldners sich b-rechert- / -on.» können / p°r l. 40. L, .t- c°ml' >>mK j
^ 1 ' d-rgl-nhenwird »on 5c-, V-ll-j. Eswäredann ,.)daßsi-viell-ichtmtwid»RMS-Ähmu l°x°°mm>lli>r>. zen-nn-t / da»on inu- oder auff-rGericht/ nachdem sie vorher zur SwÄ
^schell. I.I. ötl.f.(I.<Ie pskl. PI^N. cap. pen. X. 6e PIZN. ihrer weiblichen Wolthaten von einem hierm erbettenm
öc i. 1.27 pr. I^nd diese Anlehen - Aemter oder 5eyh- !^?c>rzrio erinnert worden / sich dieses ii'pnmiilii
HausersindnichtalleinvondemPabst̂ oneX. indem enrgebenhatten/
Conc.l.0 l.zrer.ne»s. . nach Ausweisung des cgpir. 2. LI-N.5-X0N. P.2. c. 16. Sc e-ul.2. 0 .77. num - öc lem
reI,A.°5.ämn.b.Sc monub.p-er. in 7. gebilliget / sondern Oder 2.) arglistiger Weis / um nur den Glauben!
auch no ch über dieses m dem Loncilio 'rn^nuno 52. Schaden zu bringen / die Bürgschaffr auf sich qenommen/

5c ^ bestatnget worden,' immassen die Rechte nur denen,enigenWeibs?Pechm
davon ferner zu lejen öe^>lci. Lc 5pcläel. voc. monz piecz. ihrer Schwachheit wegen zu Hülffe kommen / welchem
ns; äe ^no 1.1^2. cap. 20. öc l^mck. nä vccre- andern hintergangen und betrogen werden/ nicht aber i»e-

»I. l-.r äe u5ur. §^8. ^n.Mit denenen ^urcn und Zinsen/ sen / welche selbsten andere betrtt-qen. V I. ,8.
vonwelchen wir b.M Wie nicht weniger z.)wan.isiefürdieBüraschasstM»'
Gleichheit dle jahrltche Gttlven/ pachte/ Gefall und genommen / l. 2z. c. ä. r. Oder4.) nach Vcrfl>essu,iß

zweyer ^
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zweyer Jahr die Burgschafft wiederholtet/ I 22. d. <j. r.
Wie dann auch (s.) wann selbige mit einem Eydschwur
bekräftiget harren / arZ. c-ip.qunmviz.ä- p-,-^. in 6, Mas¬
sen in diesen Fallen allen die Weibs-Personen als Bürgen
kraftcig verbunden werden Worbey noch endlich 6.) die¬
ser Abfall zu inercken / wann nemlich durch besondere 5cz>
ru» nicht erwas anders eingeführet worden / gleichwie
von der Stadt Cölln/ Lübeck / Lüneburg/ und dem gan¬
zen Heßen-Land solches bezeuget ^nron. lieririA. I'r. cie

c. 7. n. 407. wohin auch gleicherniassen das Nürn-
bcrgische^cnummzu refenren / nach welchem die freyen

Weibs- Personen / sie mögen Wittwen oder Jungfrau¬
en seyn/ wann sie nur über 18-Jahr alt/ und keme Vor¬
münder mebr haben / sondern ihre eigenthümliche Güter
besitzen / sich sokraffrig als die Manns-Personen / vor
andere verbürgen können / vici. keform. Glorie. l'ir. 19.

von Bürgschasstder Frauen und Jungftauen.
Die verheyrathete Weibs - Personen aber können nach de¬
nen KayserlichmRechten für ihre Ehe-Manner nicht
Bürge werden / es wäre dann / daß man erweisen fön¬
te / daß die Bürgschaft! auch zugleich zum Nutzen der
Frauen angesehen seye / per such. 5i <zu-, mulier. L. aä
!>c.r. Veliej. dann je teichter eine Frau / für ihren Mann
sich zu verbürgen / beredet werden kan / desto scharfter
dar dieseVerbürgung müssen verbotten werden ; wiewol
Lrunnemünnus dalfur halt-iä'I'ir.clc^Lc.Vcllej. in f. daß
nach denen heutigen Rechten dieses zur Verbindlichkeit
der Frauen hinlänglich genug seye / wann sie forhane
Bmgfchafft mit einem Eydschwur bestätiget per czp. ex
rcimpro. X. cie jurciur.

Obwohlen aber eine jede Bürgschasst insgemein
dabin gehet / daß die Bürgen zur Zahlung verbunden
werden; so können sie doch nach denen gemeinen Rech»
ken nicht wol eher belanget werden/biß der Selbst-Schuld¬
ner ausgeklaget worden / massen ihnen das ücnekcium
V^lmx « excullionis zu statten kommt / davon zu lesen
Ivsov.^c.!. äc zurli. pr-rlence. (I. cie ssclcjuss. Es Ware
dann I.) daß der Selbst-Schuldner kündlich nicht zu zah-
i en vermögre; oder 2.) nicht zur Stelle wäre / oder z.) der
Bürg sich dieser rechtlichen Woithat entgehen hatte? arg.

s>, cie P-,A. oder endlich 4. sich als einen Lxpromissorem
oder Selbst-Schuldner verbunden / mithin zugleich die
(Mßzcion aus sich allein -inimo navzncii genommen hatte/
V. I.rz.A 22. ff zci LLc. Veliej. /^cicl. Leriick. p. 2. concl.

2Z. per vor. äc <^zjl, 2. O. 28. Lon5. ramen. L»rpi. p. 2.
c. 18 ci. 2. Ijzckov. zci l'r. V. 2. O. 28. lk. f. lir, L. A
Zckncicie'X'zci§ l. s.cie kclcjuls.n. «Massen in diesen Fal¬
len allen sich ein Bürg sothaner rechtlichen Wolthat'mit
Nichten anmessen kan: Welches ebenfalls auch Platz
hat / wann das Kayserliche Recht durch besondere 5r.iru-
tt dißsallö ausqehaben worden / gleichwie von dem Ertz-
Hertzogrum Oesterreich bezeuget Lail. 2. 0. 27. n. ;c>.
Von andern Orten !^i!7ol. Loer. ciec. 221. n. Is. und von
denen Nürnbergischen Gebieten die Nürnbergischeke-
fcirm. I'ir. 19. 1.

Gleicher Weis ist denen Bürgen eine andere Recht¬
liche Wolthat vergönnet worden / Krasst dessen sie den
creciircisem dahin vermögen können/daß/wannihrer
etliche sich verbürget haben / er seine Klag wider einen jeden
insonderheit einrichte / mithin von einem jeden seinen Theil
begehre/welches von denen Rechts-Lehrern Oivilioniz
Lenekcium benamset wird / davon zu lesen § 4-/.cie 6cie-
juss. Die er Wolthat aber können sich die Bürgen nicht
anmassen r.) wann sie sich desselben ausdrucklich entge-
ben / welches aber durch diese Ll-miu! nicht vor geschehen
zuhaken / sambrlich und sonderlich einer vor all und
i»ltevHretn«n/!c. Viä.Lsrp?.jz. 2. c. 17. ö. 9.) wann

die übrige Bürgen entweder nicht zahlen können / oder ab¬
wesend sind / v. §. 4. /. cie 6ciejuff. Ü!!. 28- ff. eoci. )
Wann einer unter ihnen die Verbürgung verlaugnet hat¬
te / und dessen nachgehends überwiesen worden wäre/ v. l.
iO.§.i.ff.cieK-iejulI'. Undendlich4.) wann einer für einen
andern Bürgen sich verbindlich gemacht/dergleichen Bür¬
gen Ruck-Bürgen genennet werden/ davon zu sehen i- 27.
§.5F. äc kciejuss.jmmassen ein solcher Bürg nicht verlan¬
gen kan / daß man zwischen ihm und dem Ruck-Bürgen die
Verbündnus oder Obliz-riun theilen solle / so wenig als
ein Selbst-Schuldner zwischen ihm und denen Burgen
solche Theilung begehren kan. 6. 1. 27. § f. ff. 6- Käejuff.
Endlich können sich auch die Bürgen dieser Rechtlichen
Wolthat bedienen / daß sie nicht eher etwas dem Glau¬
biger auszuzahlen angestrenget werden können/biß er ihnen
seine Zuspruch und Forderungen wider den Selbst-
Schuldner / und ihre Mitbürgen ceciiret und übergeben
hat / welche rechtliche Gutthat öenekcium ceciencizrum' 2c-
rion^m benamser wird / davon zu sehen / §. 4. ikique OO. 5.
cie^cicjuss. I.76. ff. cie loluc. 1.17.6c l. 41. F. 1. ff. äe kciejuss'.
/^c!ä, L-,rp?,p .2 .c. 17, ä. 20. welche Leffion und Überge¬
bung denen Bürgern nicht allein nutzlich / sondern aüH
höchst nothwendig ist / allermassen vielleicht nicht allein
diejenige Zuspruch / welche Her Gläubige wider den
Selbst- Schuldner hat /hinlänglicher als dwse sind / wel¬
che denen Bürgen wider ihn zu kommen; sondern auch/
wann diese (eluon unterlassen/ oder keine l^vrelizrion diß-
falls eingeleget wird / nach der Strenge der Rechte kein
Mittel mebr vorhanden / wormir die Mitbürgen für ihren
Antheil von demjenigen / der allein bezahlet hat / belanget
werden können, cl §«4. f. cie ticiejuff idic^u^ l)t). ncici I. 20z.
ff, cie k. l-wittvol heut zu Tag erliche Rechts-Lehrersotba-
nen Bürgen nichts desto weniger in Absiebt der Billig¬
keit einige Mittel vorschlagen / wie zu sehen bey dem Vin>
nio zä §. z. n. 4 ). <ic ciuok. rei?. /^nc k'-iber« doä.
ksucj. rir. cie ciuob. reiz ^.e5. i. üc in LoüeA,
przN. coci. rir. in iin. Wiewoln aber ein Bürg / ehs
er etwas bezahlet / sich seiner (Marion und Verbind-
nus nicht enrbrechen kan / so hat es doch eine andere Be-
wandnus/ wann !.) der Selbst-Schuldner seine Güter
zu verschwendenanfanget / per i. ro. L. m.in<^. oder 2.)
die Bezahlung allzulang auffthiebet / I. z8- §. i. ff in.in»
ci^r. üc c. f. X. cie kciejuis. oder z» Bürgen die Bezah¬
lung von Gerichts wegen bereits auferleget worden / ci. l.
10. L. mznäsc. oder endlich 4. ) der Bürg sich nur auf
eine gewisse Zeit verbunden hat / 2rZ. I. 44. 5. 1. ff. ci<-
0. Lc A 5. z. f. 6e V. O. massen in diesen Fallen allen ein
Bürg / auch ehe er bezahlet / sich von seiner Obli^ci«n
los und ledig machen kan» ^66. L.iil. 2 L>. 29. öc 8rruv.Lx,
aci»r. 47° cK.4-7 Ja / bißweilen kan ein Bürg den Glaubi¬
ger dahin gerichtlich vermögen/daß er den Selbst-Schuld¬
ner beyzeiten zur Bezahlung anhalte / damit er seine wider
denselben oder die Mitbürgen habende l^xceptiones durch
die Saumseligkeitdes Gläubigers nicht verlieren möge/
davon zusehen der berühmteIex ii concenäsr 28. ff äe käe-
^uff. Lc ^.zucerbüLb, I)i5p. sci ci.Ä. 1^.

§. 8- Wsil meiner Haushaltung.
^AJedieGleichheikimKaussen undVerkauffen zubeob-
^ achten / darvon ist oben weitläMiger gehandelt
worden» V. ^ciälrioncszä /. 1. kujUs c-ip
üderaU / so viel möglich / eine solche G eichheit

getroffen werde :c.^6 eunci.§.Erstlich/weil ein jeglicher (^onrraÄ ic.
^Er Lonsensus muß / gleichwie in allen andern / aljo

auch vornemlich im Kauff-L«nrr->N ftey und unge-
id zum Verkaufzwungen seyn/dahero niemand zum Verkauften genöthi¬

get



1,2 Des klugen und RechtS-verständigen HauS>Datterß
getwerdenkan / p«i.n.c.äcL. k.v. 1.16. e.äesur. äe ^6 euncl.Z. Zum vierten.
!ib. Li -lsF. l. s. L. 6e 0. öc wcßwegen in denen Romi- in dem Verkauften kein Betrug vorgehe / wit¬

schen Rechten heilsaml.ch verordnet/ ^ / ^ denen b'" die feil-gebotteneSachen nichtzu hoch geschätzet
pmvinci-ilcs. oder diejenige ^buAlUn / werden/thut eine ordentliche Obrigkeit wol / wann dit-

Provintzen vorgefttzet wurden/von denen in soll)amr^>-o- . M-hc allein einen gewissen Preiß ansetzet/ (welches
vmtz befindlichen U"terthanm / mckt jo leich kauffcn tun- ^^^^iglich in denen Sachen so taglich verkaufft werden/
ten / damit dieselbige vlelleichr ^'cht aus als zum Beyspiel/im Wein/ Brod/ Bier/ Fleisch zc. zuge-
Awang dasjenige / was sie für sich lieber behalten wo ren/ pfleget / v. 1.1. §. n. ff. äe off. pi»s. urk. 1.1. L. ^
zu verkauften / oder um einen viel ^ xpjsc. zu6.2.5 27. §. pott natzlem. 4.) sondern auch vor¬

sieh vorgenommen hatten / hinzugeben / mogten geMin- dahin trachtet/ damit gleiche Maß/ Gewicht/ Ele»
gen werden/wie zu sehen ^'-6/. 46. ^nd Eich angewendet werde. v,ä.lnstr.?-.c.v/elip^.^
§ 2. ff. äe /ur. klc. >. UN. §. 2. c. äe Lonr^M. juä. - - - ^ ^ dahero dann in wol-bestellten Kepubliquen vornem
bis. quX V. Lc mec c-iulz Lc l. UN.c. s. rc^orl rov .nc . . ^ geftben wird/ daß das Brod nach ?ropomc>ll
^ IN I. ;z. n. II ff. äe k. L .icbov. 26 I reml, I. . -8. Einkauft des Getreides verkaufft werde: Zu welchem
tb. iir. Li örunnem. sä! un. L^äe ju. . daß ^ Locksn. z. ric. 42. also verordnet
aber heunt zu Tag diese heilsame Verordnungen um <?^e- rvstle», für unser Fürsienchum förderlichst ei»

setzenicht mebr beobachtet werden/ bezeuget leyder . ne Secker^Orvnung aufallerley Srov nach
tägliche Erfahrung. V. (.knliinze. V ol 2.I)cc^6. "u -Getreidigs verfertigen und publiciren Ich

!«V!
2»me L.eut und 0ögt -»f dem L.anv / ke ne Guter aufgesehen werde / da»5 die Decker den

»n dem Ame / dannn sie gkstytt sind ° Telcb wol auskneten / damit es nicht / wegen der

sich kauffen oder entlehnen sollen em im ur- »iarcken Wasser Sereiffe / desto schwehrer wäge/
tenberger Land/ wie zu sehen aus dem ^ „ochGersten mir uncergebacken oder sonsten and«

Land-Recht, p-l-rir. 7s §. allerley. ^P?8.2l. . §- v unziemlicher Vortheil und Setrug darbey gebrav.
setzen und ordnen :c. chee werde / :c. Welches auch in denen Hamburgiscw
Amt-Lmt. Na6) demalen aber die .-othlu ^ Zx^uten also versehen / in sppenä. srr. 42. in verb. D,
viä. 8-ncc-,. 4. jonderhett will Rath darüber halten/daß vm
Herren zur Zeit der Noth oder Theur^ ' . Schrancken - nach dem Raussdes Rorn«
Unterthanen zum Verkauffennothigen/ oder ihnen ausge. ^ Gewicht des Srods si^n mög-,
wisse Maß das Kausien verbieten / 1. §. . . . ^ sollen die darzu verordnete Nürger auf den

rrzet. urk^xcmpl-, slM zu finden IN . , - e ^ " ' ' - ^ ^ d rwird vorgesiellel
1.14. §1. ff. c^ue.ngä. 5crv am. t l 12 pr. ff äc es .Hn -N gel.ebet / doch ZUM W
§.). äe k>«. qu> lunr ^ v' c ^ § >8 öi seqq mgsten alle 14. Tag einmal/welchen Tag sie wollen,
'577 n^2i.^qq. äää. «uz 2. c 2. §. 18 «leqq. » denen Backhäusern besichtigen/ und

6e). v. üt I>.L. 1. -6 6e c e. V. ^ unwichtige in die Gottes-^»ser brinW

M>.aMnb.ydmmN^

freyen Niderlag/ Krafft dessen etliche Oerter / so damit be- ^lä.« ^e.äei. voc. Gewicht, .^ap/ zc.

gäbet / die fremde Waaren^ eunci. §. Dann was die Dinge / die zum W
dahin vermögen können / daß si>. dieselbige aus dem offemli. . , aekören.
cken Marck um billiqmaßigen Preiß verkauffen; welche len ^>iaar geboren

A rterab'r diese Gerechtigkeit haben / davon besihe 0-.b- HAJewoln der Preiß sonst nach der ?roporn°n H
W^eäer ?n«oä ->ä ju» publ. P-.N. spec. 8eÄ. I. c. 2°. ^ Werth der Waaren zu setzen: Jedennoch ab«k«
« ,k ^ktemwie dieselbiae zu inrerprcrriren seye / davon kan derselbige in denjenigen Sachen / welche nur bloß M
n- esen werden ^imnX. äe j. ?. 1^. 2. czp. 9. §. IZ°. Sixrin. Staat gehören / und einen übersteigen Pracht ausm
^c?zl l^ik 2. czp. s. »crnk-irä. I^ulri. in 1>. äe Keprses. chen / einsolglichnur von den Reichen ^gekaufft werden
^Ziell Imp p-,^ 2 czp. 10. 2. ^ää. v^ebner. Lesolä. Sc können / wol etwas gesteigert und erhöhet werden; zu

äei voc Staffel/ Staffel-Gerechtigkeit / fteye Nie- welchem Ende ?rirsckius -ä l. UN. L. äe Monopols czji i°,
d^ilaa Und endlich / wie diese Gerechtigkeit von dem n.s6. garvernunfftig schreibet/ daß die Lands-ObnM
^. '^cckt unterschieden seye / viä. 8cbv^cä. ä. p->rr. sxec. in denen Sachen/welchevon weit entlegenen Orten M

c 2?^ überbrachtwerden/ undimbloßen Pracht bestehen/ak
^ ' ' da ist Seiden/Sammet/Edelgestein/zc. das ^lonop»

eunä. Hum andern. Uum, oder allein Verkauffung(welchessonsten/alshW
schädlich / da nemlich sich einer des Gewinns allein amich

On Verfälschungder Gewicht und Maß / und dessen set / und andere darvon ausschliesset / mithin d.e Wam
V^eÄaffung besihe diePeinlicheHals-Gerichts-Ord- nach seinem Gefallen hinaus bringet / und theuer«
«.ma Irr 112 Llil;ibiqucLrimin^.a. Llc. verkauftet/m denen Rechten verbotten ist/ davcnzuW
NUNg. arr.ll2. cxu;..» , ^n. ibique OI). L. äe monc^ol. ^.ää. k../. äe -mw
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'"UVitem dieweil. 27.6c ^nno 1526 .5. itein nachdem, gern auskauffen / die dann vzräzmrii genennet werden /

äc^nno Iszz.'l'ic. Police!)- wucherlicheLonrrg^e/ V.!. 6.^. äe excrzorcl. crim. Und endlich zum z.) welche
ci- ^nno 1548- öc 1577. I'ir. die Uonopoliz )U5>F. ihre Früchte und Korn verbergen/mit Verlangen auf ei-

^ oicu! L-rol. V. art. 17. t crclin. I. zrt. 16. 1.eopolcl. a.c. ns Theurung warten / und aus derselben ihre»? Gewinst
^ ^ f'oscpbi .irr. 19.) wol gestatten / darneben auch der- suchen / die man insgemein Korn - Juden / oder Frucht¬

eisen Waaren zur Vermehrung des kW mit grossem Wurm nennet, v Liszeicjel. in lp-cu>. sur. voc. Vorkauss.
k^sckwebrcn könne / : c. ^'5- welche Furkauff / weil sie dem gemeinen Wesen

Lollbeschwe. nro / „ sehr schädlich sind/undgrosseTbeurung in demselben ver-
^cl eunci. §. Endlich tsis IM Gegentdeil !c. Ursachen / bey schwerer Straff verbotten sind in der Po-

<?>Ercr,eniaen Leute / welche Theurung in das gemein licey-Ordnung zu Augspurg äe ^nno 174z und zu Franck-
^ Wesen machen / gibt es eigentlich dreyerley Arten : surr äe ^nno 1577. I >c. Die ^lonopoli., unk> schävl«cke
t?rM b sind diejenige/ welche das ^ lonopolium , oder Auf-und Fürtauffbelangend/tc, welche Verordnung
dc> Mein- Kausshaben/davon Hieroben gehandelt wor- erst ^nno 1699. durch ein nachdrückliches vom
den" 2 ) Welche die Frucht nicht eben zum nothwen- SchwäbischenCrayß wiederholet worden ^c. ^-66. Nörd-
digen Haus-Brauch/ sondern zum Wucher und Srei- lingischeSrarmz9.2.^0. iz.

Das XVIII. Kapitel.

Bon der Gutthätigkeit des Haus-Batters gegen Arme.
Inhalt. wen - Rasten anrichten solle / woraus er denenselben/ bey

. „ . _ vorfallender Noth/ ihrer Dörfftigkeit zu Hülffe kommen/

§ s. Urs ach zur Gutthatigkeit. § 2. Sollsch aut Durfftige nach Vermögen ein Allmosen heraus langen könne.s« M sich ab« st«,- nicht -b
Haus. Arme. §.5. Die Arien der Gutthäligkeit/Geben und lein über ftine Freunde denen er bereits aus weltlichen

Leihen. 5.6. Die Gutchäliakeit ist nach dem Ä-rm^en des Ursachen aus einer Danckbarkeit Gutes zu thun verbun-

Hausl Vatlers elNjurlchicn.§. 7. Dcroselben ^lgeiilchafflen. ^ / oder von ihnen hinwiederum Gutes zu gemessenh.S.Lrmuottlungzu » g. hoffet; sondern über alle Ö5rfftige ohne Unterschiedder
§. t. kelizion, Freundschafft und dergleichenerstrecken / ob er

S ist bereits oben im ersten Capitel bemer- schon keine andere Ursachen zur Gutthätigkeir/als ihre ge -
cket worden/daß GOttderHEn Selbst/ genwartHeNoehsihet. Wo ihm nun jemand/ der ik-
der oberste ^.aus.Vatter und ^tgen- um eine Hulffeanzusprechen solcheUrsachhat/vorkom ?->
euins - HEr: / wie über den Haus-Vat- soll er sich Anfangs für dergleichen ängstlichenGeda v>
ter selbst / also auch über alle seine zeitliche hüten / ( wie dann der Geitz geschwinde/ wanns zum geben
Güter seye. Weil nun ein jeder Haus- kommen soll/ allerley dergleichen nichtige Ausflüchte / mit

satter vom Höchsten biß zum Nidrigsten in dieser Be- Kc^rionvondenen Arnien los zu kommen / ausdencket)
twckmna sieh in seinerHausbaltungänderst nicht als einen ob er der Wolthat auch würdig/ oder dieselbe wol anlegen
? auskateer oder Verwalter über seine Güter ach, werde: sondern die gegenwartige Noth / die er vor Augen
!cn darss/ der all das Seinige nur aufRcchnung besitzt/ hat / soll bey ihm mehr als eine Würdigkeit ihme zu ge-
und der intimen des Eigentums - Herm gemäß an- ben / als die besorgliche Unwurdigkeit chme die Hulsie zu
wenden soll - solcher Inkruüion aber gleichsam eine ei- versagen / gelten : indem die Liebe nicht allein von denen
aene und besonderevor allen merckwurdige Kubric von Unwürdigen die Besserung Hosset / sondern es auch insge-
der "lusaab aus Arme einverleibet ist ; so folget so gleich samt besse: ist/ daß man zehcn Unwürdigen unwissend
aus Acher Betrachtung dieser bedenckliche Schluß: Daß gebe / als um solcher Unwürdigen willen einen des
dann der Haus-Vatter von seinen ihme anvertraueten Allmosens-Würdigen ohne ^ulffe mit Seufze,»
Mt-'M / so viel aufArme wenden solle / als es die eropor- von sich wea weise. Doch kan sich ein Haus-Vatter/so
r.on und derolelben Bewandnus nach Göttlicher Intim- viel die Umstände geben / vorsehen / daß er offenbar muth-
Äion erfordert; und in der Rechnung / die er feinem ?nn- willigen Armen und starcken Bettlern/ davon er- weiß/daß
civ-len dermaleinstwird ablegen müssen / unmöglich als sie solche bleiben wo len/ durch seine Gutthatigkeit in sol¬
eine verantwortliche Post werde P.il5ren können/wo er die- cher Bosheit nicht starcke. Dann weil solche Mussiggan-
ser Ausgabe vergessend / viel Schätze sammlen / und ger/ nach der Apostolischen Regel 2.^-ss z. v. iO. nicke

solche am liebsten für sich selbst behalten/ undunter solcher windig zu act>cen/dasz sie essen sollen /so soll ihnen auch
kubric gar nichts/ oder nur ein Geringes verrechnen / eine erusthaffteWarnungvon solcher Faulheit abzustehen/
aber auf unnöthigt Kosten / Kleider / Pracht / 6elic->te nutzlicher als alle leibliche Wolchat geachtet werden.
I«äzrncnren / Spazier - Fahrten / Lust - Reisen / müßige §. z. Wiewol nun aber der Haus-Vatter nieman-

Hengste/Hunde /Vöqel/Pracht-Gebäude und derglei- den / den er in der Noth sihet/ von seiner Gutthatigkeit
chen mehrere / als auf Arme führen wolte. Nachdem schlechter Dings ausschliessen soll / so soll er doch gleichwol
nun der Haus - Vatter bißhero derer Pflichten / die er so ferne im Geben einen Unterschiedhalten / daß er einigen
seinemNeben-Menschenabzustatten schuldig/ ist erinnert vor andern milder und gmchätlger erscheine/undei-
worden / und dabey höchst- unbillig und unverantwortlich nen Vorzug laste: oder wo er mcht allen zugleich geben
seyn würde / so der Armen dabey vergessen werden solte; könte / doch gleichwol einigen helsse. In solcher Absicht
so soll ihm in diesem Capitel auch dißfalls seine Schuldig- haben Glaubens - Genossen und gottselige Arme,
keit gezeigt werden / daß er denenselbenvon dem Gewinn vor Falfch - lind Irrgläubigen / noch mehr aber vor Gott-
und Einkünmen seiner Haushaltung ihren Theil zurück losen / so viel mehr Vorzugs / je angenehmer sie GOtt
legen, und gleichsam eine Lslüm e-upemm, oder Ar, selbst/und Miger vor jenen in seinen Gnaden-Belvhnun-

P gen
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Des klugen und Rechts-verstöndigen Haus-VatterS

gen angesehen werden. Hiernächst stehen in der Gutthä¬
tigkeit vornen an / leiblich Verwandte lLlecrn /Rin--
der/ Srüder / Schwestern und dergleichen / weil GOtt
solche/neben dem allgemeinen Bande/womit Er alleMen-
schen als Nächste unter sich verbunden/ noch mit einem
viel genauern Sande im Geblüte unter einander ver¬
knüpfet hat: wovon die bekannte ApostolischeVerord¬
nung i.l'im. s> z. in allen Haushaltungen als merckwür-
dig beobachtet werden sollte. ,. So jemand die Seinen /
,. sonderlich seine Haus - Genossen nicht versorget / der hat

den Glauben verläugnet / und ist ärger dann ein Heyde. >,
Bey welchem Spruch / weil er von Geitzigen zum Deck-
Mantel ihrer ungläubigen Bauch-Sorgemißbraucht zu
werden pfleget / wir beyläuffrig die Haupt - Absicht bemer-
cken/welche dahin gerichtet ist: daß Kinder ihre alte er¬
lebte Eltern / sonderlich aber verwittibte Mütter / die sonst
Mangel leiden müsten / so wol als vermögliche Eltern
ihre Kinder mit Nothdurfft versorgen zu können/getreu¬
lich arbeiten / und nichts liederlich verthun solten / damit /
sie der Gemeinde zu keiner unnötbigen Last zu werden/ oder
auch andern auf dem Halse zu ligen / und aus dem Allmo-
sen genehret zu seyn / und solcher gestalt andern Armen ihr
Brod zu entreißen genöthiget würden : weil sie sonsten
auch so gar d«e natürliche Ä.iebe, die sich auch bey
beyden findet / ausziehen / und solche L.icb Verges¬
senheit einZSeweiß seyn wurde/ daß sie den Glau¬
ben/ weil er nie ohne Liebe bestehen könne/ veriaug
Net / und arger als Heyden geworden waren.

§. 4. Diesen folgen die Haus - Arme / die entweder
in Mangel zu gerathen/und von ihrer Nahrung zu kom¬
men in äusserster Gefahr stehen: oder durch Kranckheit/
Krieg / Brand / Hagel-und Wetter - Schlag / kümmerli¬
che theure Zeiten / oder durch die Menge der Kinder darein
bereits gerathen sind. Jenen soll die Gutthatigkeit des

Haus-Vatters/ ehe sie noch gar allerdings dawider li-A
nach Vermögen auszurichten/ und ihnen zu Hülffe zu kW
men trachten: weil er ein schlechtes Lob von Gutthal w
dienen würde/ wo er alles auf den äussersten Noth-B
ankommen lassen/und alsdann erst belffen wolte/wm
ihm nun nicht mekr zu helssen stünde. Diesen aber soll kr h
viel geneigter helssen / je beweglicher die gegenwärtig
Noth und das Elend ihme das Hertze rühren soll/ und
che Arme der Wolthat mehr / als die offenbare
Bettler / die von Bettlen eine ?rofel!>»n machen / wÄ
dig zu achten sind / und dieselbe gemeiniglich besser an-ii-
wenden pflegen: allermeist / da sie ihre Armuth / ohne »l
davon zu sagen oder zu klagen / in der Stille tragen / M
sich etwan andere anzulaufen/und ihnen beschwerlich n
seyn/ schämen: In welchem Falle es Christ - rühmlich P
than ist/ so vermögliche Leute dergleichen blöden Arm
durch ein? dritte Hand einigAllmösen ungeberrenzuM
kommen lassen.

§. s. Alles aber insgesammt was der Haui'-VM
Armen undDörfftigen gutes thun kan / lässet sichintH
zwo Arten/ nemlich das Schencken und Leihen zusam¬
men ziehen. Das Schencken begreifst alle Gaben / und
das eigentlich so genannte Allmosen / darinn man tn
Noth desDörssrigen mit Gelde/Speise/Tranck/Klei¬
dern und dergleichen Liebes - Thaten zu Hülffe komm.
Was das Leihen betrifft / weil einem ehrlichen Manne/da
in Abgang seiner Nahrung gekommen / damit/ wo im
ihm etwas erkleckliches/ damit er in seiner Nahrung wie¬
der empor kommen könne/vorstrecket/mehr Gutthat wi¬
derfahren kan / als wo man ihm etwas/so aber nicht er
klecklich wäre / schencken würde / so erfordert die PM
der Gutthätigkeit/daß diejenige / die es zu thun vermögen/
dieselbe auch hierinn abstatten. Was aber der Darleiher
dabey zu bedmcken habe/ daß sein Leihen/welchesAnfang.«

eine



^-Molthat Mene / nachmals in keine Unbarmhertzig- Gesundheit / Linderung der Kranckheit / und einem Se-
^ »der llnaerechtigkeit ausschlage / davon kan der sechste gen/ der sich auch über die Nachkommenausbreitet/zu seg-
! des nächst- vorhergehenden Capitels die billige Masse nen (sehet Deur. i<z. 1^41.2 l^q. 112.2 ) sondern

auch mit einer ewigen Gnaden ^elobnuNv zu krönen/
« 6 Doch soll diese Gutthatigkeit des Haus- Vat- verheissen. Da hingegen das / was man hie ersparen will /

,«6 nicht änderst als nach dem Maß feines Verm^ weils mit dem Teuffel verwahret wird / nicht änderst als
«ens euWrics'tet und abgemessen werden. Vl?er nichts verlohren geachter werden soll; indem es entweder un.er
dar/ kan auch nichts geben. Wer wenig hae/ gebe den Handen zerstaubet/und auf die Erben nicht kommt/

Einer ist angenehm/ »ach dem er hat/und Nicht/ oder doch denenselben eine Gelegenheit zur schweren Vcr-
u ^,n er nicht hat. So fordert auch GOtt von keinem dammnus werden muß. Wer aber diese Pflicht übci: will/

. satter/ daß er ohne sonderbare Noth dasjenige der widerstehe dem Geiy und wann er geben will/so vru-
l>,na be/ womit er sich und die Seinige ehrlch ernähren/ ckeerdemgeiyigenaltenAdamvorkerdieZtugenzu/
und erwas erwerben könte. Also darff ein Ackersmann daß ers nicht sehe: weil er tausenderley Entschuldigungen
qMi.i und Wagen nicht hingeben/weiler sich hiemit selbst sich davon los zu machen/suchen wied Er hüte sich ferner
an den Zettel Stab bringen / und nichts mehr verdienen / für Mißtrauen und Unglauben wider GOtt/als rvor,
und den Dörfftigen geben könte. Wer aber reich begu- aufdes Geiyes Seele und L.eben stehet Wann ihm
tcrl ist / der ist auch desto reichlicher zu geben schuldig / nun die Gedanckeneinfallen: daß er dieses / so er denen
und loll nicht dencken / daß er mit einigen Pfenningen / die Armen geben soll / für sich / sein Weib und Kinder aufs
!r an Arme wendet / seine Schuld in seinem Gewissen ab- künfftige beylegen müsse/ und vonnöthen haben werde: so
Mattet / und in seiner Rechnung damit dermaleins vor prüfe er sein Hertz / ob er nicht etwan unter derer Zahl sich
p^rc bestehen werde. , finde/die nie genug haben/und sich einbilden/wann ihnen

§ 7. Damit aber diese Gutthatigkeit nicht nur eine der Geld - Kasten nicht überschwimmet/ und so viel zuflies-
blosse natürliche Bewegung/ sondern einewahrhaffti- setz daß sie einen Sack nach dem ander«? füllen können/

at Christliche Tugend genennet zu werden/würdig seyn daß sie auch alsdann für Arme nichts übrig haben: und

meae/ so soll sie zusorderst aus einer innerlichen liebrei- traue GOtt/ daß derselbe nicht allein für ihn und die Sei-
chcn Erbarm, undNeigung geübt werven wie dann nige zu sorgen reich genug sey/sondern sich auch mir ch -ni

-,rä> das Wort Allmosen in semer Sprache ren Vecheissungen uns OKI ^zrinnen dazu verbunden
») eine ZSarncheryigkcit bedeutet. Doch soll sie nicht habe. Wie es denn die Erfahrung öffters gezsiget/ daß

bei' dem blossen Mitleiden des Hertzens beruhen oder stille Kinder / deren Eltern gegen Arme gutthärig gewesen / bey

stchen/sondern in der Thae helssen/und zwar so viel an- geringen Mitteln mehr Segens gehabt / als andere / de-acleaentlicher und unverzüglicher / als des Dürsstigen ren Eltern ihnen grössere Mittel / die sie an Armen er-^otb wichtiger ist/ und weniger Verzug leidet. Sie soll sparen w»llsn / a. ^ .... -

und Kosten geschehen kan/und dabey man nicht gar zu osst es zu dieser Wicht vortreffliche

«SS««« «Miv LKWWMW

r. -Ari dichrMch.b.ss-ra>-d-,Bchrl.st°O<>-,c>.m Mch
d^ Weltlehren kan /in seinem Bussen allezeitbey sich; vuzeyrec yarce / sur ,te zurück lege
wann er nm überall bedencket: daß er dasjenige / was er

ReMs-Anmerckungen
Cap. XVIII. §. 1.

lb!: und gleichsam eine Lassam pauperum oder
Armen -Kasten aufrichten solle. :c.

G^O angelegen sich ein jeder Haus-Vatterdie Ver«
sorgung der Armen soll seyn lassen/so angelegent-
lieh stehet auch dieses der Obrigkeit zu / daß sie für

diejenige / die sich selbst nicht ernähren können / sorge: wie
vl.»uv,>, sehr conttznrinuz für die Armut Sorge getragen / ist

dmn um-- andan. schm « V- «°p.
Übung oder Vaabsaumung über dieselbe Göttlichen ?->renr. pub>. per. c. ^Keoä. ^pucl. Luleb 9.
^eacn »der ^luch sübren werde Ä5er dem Dörfftigen csp, ulr. von dem I l!)Lrio 8ecuricio, LiZro o und an«
aibt? der leihet dem HEr:n / und darff nicht sorgen / daß deren mehr / welche die Armut reichlich unterhalten / vicj
ihm sein Capital bey demselben böse werden könne. Es 5peiäel. m ipccul. jur. voce armselige Personen :c. ^s.
ist nicht allein gegen Krieg / Brand und Diebe sicher / son- -c ^
dern tragt auch unglaublich mehr als funss pro cenro; »n heil die Armen^Z^asten dannn das ^lllmosin sm die Ar-
dem Gi^TT eine solche Haushaltung nicht nur mit desto me gesammlet wirc>; welche Sammlung entweder geschie-
reichern Segen in zeitlichen Gütern / als man an Arme het von Haus zu Haus; o^er
gewandt / und glücklichen Fortgang der Geschaffte / mit gen / weßwegen allezeit Buchs n daselbsten au^geft.zenu

..... ^
seibstvon seinem Nächsten/ so er an desselben Stelle in
pl ichem Elende stünde/verlangen würde / demselben eben¬
falls zu beweisen schuldig seye / nach der Regul unsers Hey-
landes und Meisters i^-,rrk. 7. 12. Die auf solcher na¬
türlichen Billigkeit gegründet stehet : ,, Alles was ihr wol-
.. let/ daß euch die Leute thun sollen/ das thut ihr ihnen...

§. 8. Damm wir auch von dieser Pflicht mehr nichts
reden/als daß wir selbige mit einer so viel nöthigern Eri
Mahnung an alle/ allermeist vermögliche/Haus-Vatter/
dieselbe in ihren Haushaltungen in die Übung zu bringen/

»..l. ... 9 . ^ ^
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116 Des ttugen und RechtS-verftändigen Haus VatterS
werden pflegen / damit die fremde reisende Personen de¬
nen Armen etwas beysteuren mögen; oder auch ausVer-
löbnüssen/ Hochzeiten/ Kind - Tauffen / Leich-Begangnüs-
sen; item in der Kirchen selbst / oder vor der Kirch - Thür /
entweder durch Aussetzung einer Schüssel/ oder durch Her¬
umtragung des Klingel - Sacks / davon zu lesen ^enric.
^.inck. äe/urib .'l 'emplor. c->p. ulk. §. so- So koNNM auch
noch ferner diese Armen-Kasten auf andereWeise bereich¬
ert werden/als zumBeyspiel durch Auflegung des Glocken-
Gelds; item durch Einsammlung des Stuhl-Gelds in der
Kirchen; Und endlich durch die Verkauffung der Begrab¬
nüsse in denen öffentlichen Kirch-Höfen / oder Kirchen selb-
sten; ja in etlichen Städten ist so gar dieses Herkommens/
daß/wannHäuser oder Grund-Stücke verkauftet werden/
der LoncrzH gleichsam nicht für geschlossen gehalten wird/
ehe etwas gewisses vom Geld in den Armen-Kasten gele¬
get worden /welches man den Gortes-Pf'enning einle¬
gen nennet/ davon zu sehen öeiölä. in 1K. pr. voc. Zlrmi
Rast / Gortes--Rast/»c.Vondenenjenigen aber/ wel¬
che dergleichen Geld verwalten; besihe klock. cle ^Lrsr. i^ib.
2. 18 19. LcLckilt. Inli./ur. LZN.I..2 rit.9.
per rot.

2. Dock kan sich ein HauS - Vatter.
<^Bgleich denen Armen das Allmosen mit Gutwillig-
^keit/undnachVermögenzu reichen/sosind doch von
demselben die müssigen und starcken Bettler / welche sonst
ihr Brod wol erwerben könten / und nur die Arbeit
scheuen / auszuschließen / als welche dem gemeinen Wesen
sehr schädlich sind / und denen Dürfftigen ihr Brod / durch
ihr ungestümmesAnlauffengleichsam vor dem Maul hin¬
wegnehmen / viä. job. jjoclin. I^ik. s. Kep. c. 2. num.
z 57 dahero dann Lzmerzriusin ccnt.i. kili^. subcjs. czp .16.
in pr. recht und wol erinnert/daß man dreyerley Sorten
der Leute in denen Städten und Lommunen nicht dulten
solle; nemlich die Aussatzige/die Leichnam der Verstorbe¬
nen / und die starcken Bettler; nicht zu gedencken / daß die,
se letztere viel Betruges brauchen / und um desto leichter
ein erkleckliches Allmosen zu erpressen / sich krum/ lahm/
taub und stumm anstellen/ auch mit falschen Bettel-und
Brand - Briefen/ die Leute bekriegen; welche demnach den
Dieben gleich zu achten / und wie dieselbige / zu bestraffen
sind / gestalten sie durch sothane Verstellungen den Leu¬
ten das Geld abstehlen/ weßwegen ?ecr. ttciA. in czu^li.
illukr. I^ib. 2. qu-elt. 27. num. 20. gedenckt/ daß solche Be¬
krieget zuweilen mit dem Strang abgestraffet; wiewol
ihnen zum öfftern dißsalls der Staupen - Schlag mit der
ewigen Lands-Verweisung an äiNiret worden ist: iczno-
rzr. 5p«äe>. in specul. jur. voc. Bettler / starcke Bettler.

vcrs.inreräum rsmen. bey welchem auch von denen unter¬
schiedlichen Arten der Bettler / und ihren Betriegereyen
viel gelesen werden kan; vcrll iie v/v/«Hecieö«,öcc.daß
solchemnach der Obrigkeit einen Unterschied unter denen
Bettlern zu halten / und diejenige / welche des Allmosens
würdig sind/von diesen/so sich selbst mit ihrer Hand-Ar¬
beit ernähren könten / wol zu unterscheiden/vornemlich
obligen will; welches auch die Löbliche Kayser (^rsri-inus,
Vzlcntlniznus lKeoäoilU8 bereits bey ihren Zeiten
gethan haben / als zusehen in l. UN. L. cle mcnäicsnr. vz-
liä. deren löblichen Exempel darnach gefolget Käyser
Carl der Grosse / wie bemercket Keinbzrci. Könix in
tkczrr.polir.p .2 .c. lo.n .47. und dahin thun hauptsäch¬
lich auch die Reichs - Lonlticuriones. und sonderheitlich
d»e Policey - Ordn, zu Franckfurt äe /^nno 157?. rir. 27.
rubr. von Bettlern und Müßiggängern / abziehlen / all-
wo heilsamlich also verordnet. Daß eine jede O brigkeit
der Settlerund anderer Müssigganger halber -in
ernstliches tLinschen thun solle/damitniemandm

zu bettlen gestattet werde / der nicht mit Schwach,
heit oder Gebrechen seines Leibes beladen / und des,
ftn nicht nochdürfftig se>?e: Item: daß auch die Gk
rigkeie Vorsehung thue / daß eine jede Stadt
Lvmmun ihre Armen selbst ernähre und unterhalb
und den fremden nicht gestatte / an einem iealiä^
Ort im Reich zu betteln :c. Mit welchem auch MM
stimmet die Chur-Sachs.Lands-Ordn. äe ^nno 1 ^ ^^7^
Bettler. Item die Kirchen-Ordnung,»rr. zen. z4.p1. 1
und endlich die Policey-Ordn. cle^nno 1612. §.iz.^. I
Oecrer. 5^nocl. cle ^nno 1624. §. Demnach auch vii>
L.and-Streicher und Ä.and-Bettler tc jun^.§. vzß >
demnach hinfüro niemand tc. Lonicnr. Chm-BMd
sche Policey-Ordn. §. :6- rubr. von Bettlern. :c. Item der
Stadt Nördlingen 8r-irur. p. I. I'ir. 8. rubr. von Bettler!?,
dergleichen kvlan6-,r die Bettler betreffend erst in diese«
Jahr 1699. so wol von neuen in Cyur - Baiern als in
Nürnberg / publiciret worden ist. ^cicl. omnm. ?ca.
I-IciA. 6. >ib. 2. qu. Larp^ov. ^surizpr» Lonüli. l.. 2. äef,
Lpeiäcl. Lc öesolci. 5ub. voc. Bettler, zc. Dann wann Nch ^
denen Käyserl.Rechten ein Vatter seinenSohn nicht mk
zu ernähren gehalten ist / wann derselbige durch scmq
Händ-Arbeit und Fleiß sich selbsten Lebens - Mitteln
schaffen kan/ wie zu sehen ex i. s. §.7. ff. über. -Z-M. ?
wie solte dann jemand/ einem starcken Bettler/ dersichU
aufdas Müsslg-gehen leger/sonstenaber durch seine HaH
Arbeit sich wol ernähren könte/ ein Allmosen zu reichen ver¬
bunden seyn? ItZ KöniZ. in Ikeacr. ?olit. p. 2. c.

2. clef. Lccles. Z24. n. I z.

§. 3.

HkZJe die Eltern ihre Kinder/item die Kinder hinw
^ derum ihre Eltern/zu ernähren gehalten seyn/ d«
haben wir bereits oben »6 csp. 4. §. 20. Lc c?p. 10. in dich
Juristischen Anmerckungen zur Genüge gehandelt.

§. 4.
<^Bgleich die vo^ores einen Unterschied machen m!«

^ denen Bettlern und Haus-Armen / und diejenige str
Bettler halten / welche von Haus zu Haus herumgehen;
hingegen diese für Haus-Arme/ welche sich desBetW
schämen/ und dannoch in ihrer Haushaltung Armmlei¬
den/ v.kclolä. 1k. pr.voc. Haus-arme Leut / so ist doch
ein jeder Haus-Vatter schuldig allen beeden/ nachdemej
die Noth und Umstände erfordern/unter Arme zu grchn,
Hpeicle!. in Lonrinuzr. I'kcszur. ?raÄ. Relolä. voc. HM
arme Leut. Inzwischen haben die Haus - arme Lnil
vor diesen Armen / welche mit dem Haussen herumge,
hen / hierinn einen Vorzug / daß / wann ihnen ern^
gewisses Testaments-weise vermachet worden / solches q
diejenige Bettler / welche mit dem Haussen herumgehen/
nicht verwandt werden kan / massen dieses dem Will«
des Testirers zuwider wäre: viä. Nicol. Lverbzrö. Loii
94. Eine andere Beschaffenheit hätte es/ wann den w
men Leuten insgemetn etwas vermacht worden wäre/ge,
stalten solches alsdann unter diejenige zu vertheilen/welctx
sich an demselben Ort / da der Verstorbene gewohnet w
aufhalten / sie mögen Hernachmals mit dem Haussen her»
umgehen oder nicht / srz.i.49. §.2. 6e Lpilc.kLln,
Ob aber die Obrigkeit einem Armen allein/der vielW
unter allen andern solches am meisten bedörfftig ist / ^
i^eZstum zu wenden könne / davon besihe özcbov. ^
l'rcutl.V. 2.O. i z.rk. z. lir. L. LcL. welcher solches l»
jahet: dessen Meinung hingegen sich widersetzet
0.67. Ü! V^ebncr. voc. AkMUt. in 6n. und Noch üNdett
mehr / perl. 12. ff. cle reltib. cgs). pluralis, ä.
ö! 1.25. §. I. ff tle Icz. z. sonstm gbtt ist Nicht ohM/ t>ilj
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Erstes Buch.
unter vielen Armen diejenige vor andern zu bedencken/ wel- ?. i. nc. 41. pr. Qzil. 1. 142. num. 7. 2. ) Werden die
che solches am allermeisten bedörffen. perl. 49, /. s. L. 6e ^ppcllzrione5 in denen Sachen der Armen an der Cam-
Lpiic. öc Ller. ^äcl. ZpciclcI. in Loncinusc. Itiel. pr. Le5ol6. liier nicht angenommen / es seye dann / daß man aus denen
voc. Haus -arme Leut / :c. in 6n. ^ tümmzcie Nachricht erhalten / daß sie eine rechtmast

Weil aber auch hierinn ein Zweiffel fursallen kan / sige Ursach / in den ?roce6 sich einzulassen / gehabt baben/
wer eigentlich für arm zu halten/als wird vonnöthen seyn/ 0r6.Lnm.p. i.ric.4r.§.und sollen. i.o.142 n 7.
auch hievon etwas weniges zu handlen. Ob nun wol etliche und alsdann muß derUnter-Richter die dencnArmen
dafür halten/ daß derjenige für arm zu achten / der nicht umsonst heraus geben / damit die Mi- nicht Noth leide.
so. Gulden in seinem Vermögen hat/p-rl. il. ff. 6c ac- 0r6.Lzm.p.i.ric. 41.^5 dochinSachen. : 0.
cuül. ^cicl. ezil. 1.0. 142. num. 8. Le cujzc. 17. 0. zo. in 4Z. num. I s. wie dann auch die Cammer.Gerichts-Botel!
f. andere aber meinen / daß dieser arm seye / der nicht hun- ihre Lxccurion umsonst verrichten müssen. (^>1. 6. Okll
dert Gulden vermag/ arz. §. z. /. 6e succcss. likcrr. hinge- 4Z. num. 19. z.) Werden sie von denen öffentlichen An,
gen wieder andere glauben / daß man diesen für arm zu lagen befreyet / per i. 4.5, 2. ff. cie muner. k Kon wiewoi
achten / der weder bewegliche noch unbewegliche Güter sie die Henen-Dienste nichts desto minder ^-stiren müs-
besitzet/ sondern mit seiner Hand-Arbeit sich nehren muß. ftn. v. <3ail. 6e-irrett. c 9. num. 20. Und endlich 4.) wer-
dz^ov. /pi-.for.p. z.c. I Z. 6.21. num. 6. So wird doch den sie von der Vormundschafftentschuldiget, pe^'s.ikj.
dieses am sichersten der Bescheidenheit des Richters über- <z»c OO.). 6s excu5 mr. eiur-, vi6. »pu6 ^lenock. i^il?.
lassen/welcher/ nach Beschaffenheit der Personen und des srb.rr. ca5 66. ketmff. in ^r. äe lenr. provis. «-c. z. »loC ulr.
Vermögens/den Reichtum von der Armut wol zu unter- k KuciinZer. cenr. i. 0. zz.
scheiden wissen wird. Also lehret Lzrcol. in 1.1 z. cum 5eq. Wiewol nun die Armut angeführter Massen mit
ff. löl. Müll. ^Ivff. in zuck. prXrerca. L. un6c vir. öc ux. vielen Freyheiten begabetist; so ist dieselbige doch zuweilen
m vckb. locuplcs. I^>n5.4.0K5. 97. in 5 Lmcric. ^ Kos- auch schädlich; dann zugeschweigen / daß ein Ariuer nichts
b-cb. jnprocess.jucjic.l'it.6i .num .7. v^ckner. obs c-nt. zu leben hat/so wird derselbige/ vornemlich in peinlichen
I.0bl! zz. Auf was Weis aber einer in Armut gerathen fachen / für einen vollkommenen Zeugen nicht pzffiret /
könne / davon besihe sonderheitlich ^ekner. voc. arm V. l. z. pr. ff cie l'eltib. Lc 90. c. l . angesehen in Be¬
werben / :c. trachtung der Armut er sich leichtlich begehen / und^uc

Gleichwie man nun mit der Armut Mitleiden zu ha- Unwarheit verleiten lasset; weßweaen in ^x-mine der
bm Ursach hat: Also sind derselben in denen gemeinen Zeugen / insgemein unter andern geftaget wird/ wie reich
Rechten auch unterschiedliche Privilegien und Freyheiten Zeug seye ? v. proverd. c. zs. v. 9. .166. in ?.o.
mitgetheilet worden; Und zwar i.) ist ein Richter gehal- ccss. c. 7.2. wiewol es mit denenjenigen Armen / so
ten Amts- halber denen Armen einen ^.ävocaten oder von gutem Ruffsind/eine andere Beschaffenheit hat. vi6.
?rocur-wr zugeben / der dieselbige vertheidige / wann sie Hpeckksnn. cenr. I. (ZU. Z9. zudeme wird ein Armer mit
nemlich niemand / der sich ihrer annimmt / finden können / der Straff gemeiniglich harter als ein Reicher angesehen / -

per l. I.§. 4. ff. 6e pofful. 1.9. §. f. ff. äc off. ?rocon5. ^66. gestaltsam ein Armer mit dem Leib büssen muß ( welche
^nl. 4. v. Z2. Lc Qzil.!. 0.4Z. num. 10. äc seqq. welcher Leibes - straff/ sie mag beschaffen seyn / wie sie wolle/ doch
ihnen auch umsonst zu dienen schuldig ist/ 0rä. Lzmcral. allezeit für harter als eine Geld - Straff gehalten wird / v.
p.l. tic. 19. h. aufdaß auch/ öc rit .41. und bey Verlust ^lenocli. 2. zrb. cz ^447 .num, II.) was ein Reicher mit
seines Diensts/ hierzu gezwungen werden kan /1 .7 .(1 .6- Geld abkauffen kan/ v.j.k.ff.6e in jus voc.l. f.in f.L .6s
poliul. l. l. §. pcn. ff. 6e off. ?rz-5. urb. s66. Or6. Lam. lcpulckr. viol. ^66. 8pec1ckznn. cent. i. <zu. 40. per. an»
p. I.iir.i9.§. aufdaß auch/wann sie nur vorher den ge- derer Beschwehrdett anjetzo zugeschweigen/welche zufin,
wohnlichen Armen-Eydgeleistet/davonzusehen 0r6. denbey demku6inßer. cenc. i. 0.zz.num. 16.K17. öc
dzm. P.I. cic.78. und ein Zeugnus ihrer Armut entwe- 8pci6e!.<pccul./ur. voc. Arm, vcrs. /^c !ice< pzupertts, Lcc.
der von ihrer ordentlichen Obrigkeit / oder von andern cum 5c-^.
Klaubwürdigen Personen / eingebracht haben. 06. dsm.

Daö XlX. Kapitel.

Wie siZ der Haus-Batter in Kranckheiten verhalten solle«
Inhalt.

§.k. Ursache von dieser Bfii6)tju handeln. §.t. Alle unb jede Men»

schen sind von ibrec Geburl zu Kranckheiten Sil^oniret. z.
Der tt»tie»k soll zu förderst für seine Seele sorgen, h. 4^ Dem
Leibe natürliche Artzne»»Mitteln gebrauchen. 5. Aber das
Gebet zu Hülffe nehmeo. H. 6. Fär seine Haus-Genossen mit
vtweglicher Zurede sorgen, h. 7. Über seine Güter gewissenhaff-
teV«rordnungen stellen. §. L.Hindernus an blefer Pflicht/und
w» deren ju begegnen«

§. N
' Je Pflichten/worzuwir den Haüs-Vattek

biß daher angewiesen/ betreffen seinen
Christlichen XVandel und orde»itk>
chen Seruff/ den er in gesunden Tagen
bey allen seinen Haushaltungs-Geschaff¬
ten würdig loben soll. Weil ihm aber

GOtt solchen Berufsöffters auf eine Zeit abnimmt/ und

. -

§. 2. Dieweil ein jedweder Mensch / so bald er nut
aus die Welt gebohren wird / einen Ä.eid mitbringet/
in dem der Saame zu allerley Rranckheiten verborF
gen liger/so ists leichte geschehen/ daß solcher Saame/
wann nur ausserliche Ursachen darzukommen/dieihn auf¬
wecken und rege machen / in eine Kranckheit/ bey dem
einen mehr und eher / bey dem andern aber weniger und
später ausbrechen kan: wozu Speise und Tranc?) samt
allem was der Mensch zu seiner Nahr-und Unterhaltung
zu sich nimmt / vieles beytragt. Dann w eil die Erde und

P z alle«

ihn dabey seiner Haushaltungs-Sorgenentladet: wiest
dann insolcher Absicht alle Rranckhetten die ihm GOtt
zuschickt / anzusehen / und nicht anders? als einen neuen
Seruff zu betrachten hat: So ist Noch übrig / und dabey
nothwendig/daßer zum Beschluß noch angewiesen werde/
wie er sich auch in Rranckheieen seinem Betuff und
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alles/ was daraufist/ um des Menschen willen mit dem

Fluch getroffen worden/so steckt in allen Dingen / die der

Mensch zur Nahrung zu sich nimmt / neben dem / das sei¬

ner Natur gemäß ist / auch allezeit etwas / das ihm schäd¬

lich ist; daß daher derjenigen wenig sind/die ohne Anstoß

von Kranckheiten ein hohes Alter erreichen; es wäre dann /

daß die sonderbare Vorsehung GOttes über einige

walten / und sie mit einer gesündern und daurhafftern Na¬

tur/ und dem Segen langern Lebens/ als in gemein ge¬

wöhnlich / vor andern begaben wolte. Weil nun kein

Mensch aus dieser Ursach/ einen Tag gesund zu bleiben/

Versicherung bar / noch von deme / was GOtt in Kranck¬

heiten über ihn beschlossen / ob er gesund werden / oder ster¬

ben werde / niemals völlige Gewißheit haben kan/ sinte¬

malen manche Kranckheit/ die Anfangs die geringste Ge¬

fahr des Todes zuhaben nicht schiene / endlich doch tödt-

lich wird/andere aber/die Anfangs hefftig angegriffen/

offt ohnverhofft zur Gesundheit auszuschlagen pfleget/so

^ §. z/Wohin aber nun^des Haus-Vatters Pflicht

hiebey gekehrt seyn solle/solches betrifft zugleich ihn selbst/

seine Haus-Verwandten und zeitliche Güter. Wan

er nun kranck wird / so soll ihm dasHeyl seiner Seelen vor

allen Dingen angelegen seyn / wozu diese summarische Be¬

trachtung gehöret: daß er Anfangs betrachte / daß ihm

seine Kranckheit nie von ungefehr begegne / sondern

GottSelbst sein Werck dabey habe/und die Sünde insi

gemein aller Rranckheiten Ursache sey. Insonderheit

aber soll er auf sein geführtes Leben zurück fehen / ob er nicht

durch absonderliche Sünden GOttgereitzet/feineNa-

eur geschwächet/ und die Gesundheit verderbet habe:

wohin dann unmäßiger Zorn / Trauren und andere

^ff-Nen/ denen man ohne geziemende Masse nachhanget/
namentlich aber alle Unmäßigkeie in Speise und Tranck

zu zehlen / wann man sich voll und toll ftißt und sausst/ oder

aufs wenigste seinen ^ppeuc zuviel nachsihet/ und alles
was nur rvol schmäcket / obs schon übel bekommt / isset

und trincket. Hierum soll nun seine erste Sorge seyn/ wie

er seiner Sünden / deren Frucht die Kranckheit ist/ loß

werden möge; wozu aber kein anderer Weg ist/ als daß

er in wahrer Bußfertigkeit seine Sünden vor GOTT er¬

kenne und bekenne/und sich selbst indenensetben/alsdie ei¬

gentliche Ursache seiner Kranckheit beschuldige/ und dar¬

auf durch die Vergebung derselben mit GOtt versöhnet

zu werden trachte. 'Wo dieses geschehen / so ist die meiste

und gesahrlichsteGewalt der Kranckheit/gebrochen/daß sie

nun / da sie vorhin ausser der Gnade GOttes eine eigene?

liche Straffund peitsche war/ eine gesegnete Züchti?

gung und heilsames Lreuy wird. Wobey es Christlich
und wolgethan ist / so der Krancke das Heil. Abendmahl

des HErm zur Versicherung Göttlicher Gnaden und

Starckung der Gedult/ so er vor allen Dingen hie zu üben

hat/ bey Zeiten geniesset / nicht aber allerdings auf die Letzte

sparet/rvann nun neben denen leiblichen Rräffcen/
auch die Rräffce seines Gemüthes solchwach gewor¬

den/daß die Andacht und die behörige Vorbereitung zu-

sammt der Frucht/die er davon haben solte/ nicht änderst

als gering und schlecht genug vermuthet werden kön¬

nen. Er soll aber vorhero und insonderheit die Versöhn

nung mit seinem Nächsten / mit dem er nicht wol ge¬

standen/ suchen/und sie demselben von Hertzen-Grunde
anbieten / damit er nicht einiges Räch - Slld in seiner

Seelen behalte / und in die Ewigkeit / zu seinem schwere¬

ren Gericht vor GOttes Gerichte bringe.

§. 4. In der Absicht auf seinen Leib soll er sich veri

ständiger und erfahrner kleäicomm und AeryteRaths also gebrauchen / daß er die verordnete Artzneyen

Mndigen HauS VatterS
nach allem Vermögen einzunehmen und zü^Iicimsl^

zwinge/ und durch Eigensinnigkeit und unordentliches

zärtliches Verhalten dieLur selbst nicht verderbe/und sol¬

cher Gestalt an sich selbst ein Todrschläger werde.

Dann obs schon nicht ohne ist / wie es dann aufrichtige

kieäici selbst bekennen / daß die Artzney-Kunst mehren-

theils auflMuthmassungen besiehe / und weil das mei¬

ste in Kranckheiten verborgen bleibt / die Lur so offr feh¬

len / als die Kranckheiten geheilet werden mögte / so soll q

gleichwol deßwegen die Artzneyen / deren er habhch

werden kan / nicht allerdings verwerffen/ sondern / weil

sie gleichwol noch zu Zeiten etwas helffen / so gut erö ha¬

ben kan/viel lieber gebrauchen / als gar alles unterlassen;

noch auch gedencken/daß ihn Gott/ so Er ihn gesund haben

wolle/auch ohne Artzney gesundmachen könne: noch we¬

niger aufunnatürliche / abergläubische / Segensprech»

rey/ LKzrsNcres und zauberische Mittel fallen: Nil

jenes eben so wol eine Versuchung GOttes wäre / als

wann er deßwegen/ weil ihn GOtt auch ohne Brod erhal¬

ten könte/kein Brod essen / und bey Verachtung dieses

von GOtt zur Unterhaltung geordneten Mittels erhun¬

gern wolte. Dieses aber/so er auf solche unnatürliche Mit¬

tel fiele / nicht besser als ein Abfall von GOtt und eine

Abg«?tterey heissen könte; dagegen ihm das Christen¬

tum/ im Fall keine natürliche Artzney helffen wolte /dieseKelolurion und Regulgeben solte: daß er viel lieber mit
seinem GOtt langer kranck bleiben oder gar sterben

wolle / als daß er mit dem Teuffel/ der sein werck

dabey hat / gesund werden wolte.

§. s. Dieweil aber bemerckter Massen die Artzney-

Kunst nicht allein unvollkommen/ sondern auch aller e

gen in der Aryney von GOtt herkommen muß / so soll
s0 wol der 2lryt als ?->ricnr bey allen Luren das Ge¬

bet so viel fleißiger zu Hülffe nehmen / daß derselbe durch

seineKrafft dasjenige/ was der Kunst mangelt / ersetzen

wolle/und also eine jede Artzney/ so wol als die Speise/

mit dein Gebet heiligen : und solches um so viel mehr/

weils mehr als vermuthlich / daß bey mancher Kranckheit

nicht lauter natürliche Ursachen / sondern der Satan

selbst/ aus einer Göttlichen Verhängn»« und Regn

rung /wie bey allerley Unglücken/also auch in der Pest und

andern Kranckheiten viel Wercks habe/ (welches von de¬

nen I^eäicis das 7° > oder aus Göttlicher Verhäng¬nuß von einem Geiste herkommt/genannt wird) deme
zu widerstehen alle leibliche Artzneyen an sich viel zu schwach

seyn würden. Daher geschiehet/ daß manchmal die ge¬

schickteste kieäici in der Natur nie auf den Grund kom¬

men können/ woher es doch immer kommen / und wie es zu¬

gehen müsse / daß sie von denen bewehrtesten / undin

so vielen dergleichen Rranckheitenkräfftig gefun«

denen Aryneyen / gany hülfflos verlassen würden,

Hiervon könte man nichts gewisses reden/ wo man nicht

aus einer Göttlichen Offenbahrung Job. 2/ 7. wüste/ daß

GOtt dem Satan einigeMacht gegeben/daß er den

Hiob mir bösen Schwären von der Fußsohlen biß

an seine Scheitel geschlagen. So mögte man auch die

Kranckheit jenen Weibes Luc. iz/11. welche 18- Jahr

krumm war/ für eine blossi natürliche Rranckheit

achten /wo der HEr: nicht Selber sagte /daß sie der Sa¬

tanas mit solchem Bande gebunden /und der Evange¬

list dazu füqete: daß sie einen Geist der Rranckhck

gehabt. So stehet auch insgemein von Christo 10

z8 der HEn habe gesund gemacht alle/ die vom

Teuffel überwältiget waren.

§. 6. Nachdem nun der Haus-Vatter solcher Gestaltfür sich selbst gesorgt / so ists auch billig / daß er auch lein
Haus Christlich bestelle/ und zwar erstlich seine Haus,

Vett
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Verwandten/Rmder und Gesinde vor sich fordere/ die allzugroste Lurche m Rranckheiten / und das

nack? der Gabe/ die ihm GOTT verliehen/ zur Furcht Grausen für dem Tode / anderseits aber die allzufeste
tolles und andern Pflichten/ die er ihnen obzuligen weiß/ Hoffnung längernL-ebensda man sich bald aus dieser/
tnnabne / auch ihnen dabey den vatterlichen letzten Segen bald aus jener Hoffnung / daß es keine Gefahr haben wer-
ncbe' und also auch in seiner letzten Verrichtung hierdurch de / schmeichelt / solche Christliche Anschickung gewaltig
im Zcuanus seiner L.iebe gegen d:e Seinige hinterlasse, hindert: indem dorten die allzu entsetzliche Furcht des To--
o<>elcbe'Wicht er deßwegen gar nicht versäumen soll/weil desund die angstliche Sorge gesund zu werden/ hieran zu
die lc!;re Worte / so gottselige Haus - Vätter / die jetzt gedencken nicht zulasset; hier aber die feste Hoffnung lan--

scheiden wollen/ (indem ihre Seelen gleichem etwas gern Lebens alles unterlässet/oder doch solange/ bißmanaus der bevorstehenden Ewigkeit bereits in sich fuh- den Tod vor Augen scher/ und nun zu lange geharret ist/
len) obschon in der höchsten Einfalt reden / viel tieffer als verschiebet; so kan er nie sicherer stehen / als wann er in sei-
von Gesunden geredet / zu Hertzendringen / und nnt un- nerKranckheic nicht zwar so gleich alle Gedancken seines

aemeiner trafst in denenselben ein r^lachdencken und Lebens auf einmal wegwirfft / gleichwol aber auch nicht
Äcdächtnuö hinterlassen. alle Gefahr des Todes aus dem Sinne in den Wind

§ 7 Waszum andern seine Güter betrifft/so soll schlaget / sondern gedencket/weil sie etwan ein Bote/ der
er auch damit nicht alles aufdie Letzte sparen/ sondern die- chmausdieHinfahrtsichzubereiten/andeutet/seyn dörff-
sclbc bey Zeiten durchgehen / ob er auch unter denenselben te / daß er sich auf beedes gefast halte. Leget ihm danncrwis wisse / das andern gehöret ;und so er dergleichen fin- GOtt den Segen langern Lebens zu / so erfordert seine
den solle / deßwegen billige Erstattung verordnen / da- Pflicht/daß er seinem GOtt das Gelübde thue und bezäh¬mt er nicht von ungerechtemGute eine solche schwere Last le/ daß er die noch übrige Zeit seines Gebens/ und die
vor GOttes Gerichte bringe/ die ihn in seiner Rechnung ihm von GOtt geschenckee Rraffte zu dessen L.ob

u bestehen hindere. Welches sonderlich alle/ die in einer aufs neu wiederum opffere/ damic ihm nicht äri
dergleichen Hausbaltungs-Art stehen / darinn man sich gers widerfahre/und die Gesundheit?» deren Ver,
dißfalls leichrund unwissend versündigen kan / als da anrworcunggereiche,
sind Rauff^ und Handels-L.euce / ^Wirthe/Hand,
wercker /Müller voeber/SchneiderundSo-daeen > ZlnMeri'ktMaeN
bedencken/ und wo sie dergleichen Sorge trügen zu Er-
leichterung ihres Gewissens / und beständigen Segen ,h- Cap. XIX. §. 4. K c.
ren Erben zu hinterlassen / GOtt in denen Armen nach
ihrem Vermögen Erstattung thun sollen. Wo er VA Leichwie ein jeder Haus - Vatter in seiner ihme von
andern schuldig / oder andere ihm schuldig wären / soll er OH GOTT zugeschickten Kranckheir sich des Rarbs
bey Feiten / allermeist so er verrechnete Aemter verwal- der erfahrnen kleciicorum und Aertzte bediene!:
tet/ Richtigkeit machen/ damit niemand verküryee / fon- soll / damit er nichts an sich selbst verwahrlose: Also muß
dem Betrug/Zanck/ Streit und andere Ungerechtigkeit im Gegentheil auch der Artzt das Seinige thun / und
nach Möglichkeit / so viel er immer vorher sehen kan / ver- nichts verabsäumen / was zur Wiedererlangung der Ge-
kütet werde. In Testamenten und Vermächtnissen sundheit dienlich ist. Dann ob es gleich nicht allzeit bey dem
soll er sich wol fürsehen / daß er sein Gewissen zu verwah- Artzt stehet / einen Krancken wieder zu cun'ren/ wann nem-
rm / nichts wider die Liebe und Gerechtigkeit thue / oder lich das Übel bereits Uberhand genommen / und der Kran¬
aus einer Feindschafft und Rache / denen von seinem Gu- cke die gewaltige Hand GOttes würcklich spüret: So
te etwasgcbührete/ etwas entziehe: sonderlich aber unter muß er sich doch bey dergleichen Begebenheitenalso ver¬
ändern ohne rechtmäßige wichtige Ursachen keinen Un- halten / daß er sich von aller und jeder Schuld los stelle. '
rerscheid mache/ weil er dadurch zur Feindseligkeit und Dahero dann e-normir. und 8ocmus in c->p. lu-, nos.
rechtlichen i'wccssen nach seMem Tode Ursach geben wür- X. äe komiciä .o gantz vernünfftig lehren / daß vier Stück
de. Solche aber / so viel immermehr möglich / zu verhü- erfordert werden / daß dem Artzt an dem Tod des Kran¬
ken /soll er sich auch dahin-bestreben/daß sein letzter Wille cken keine Schuld beyqemessen werden kan; i.) Daß er
in deuclicken VVorten verfasset werde: allermeist weil seine 1'rc.feilio» nicht überschreite / gestalten derjenige sich
bey der List und Bosheit vieler verschmitzter und Gewissen- der Schuld schon theilhafftig macht / welcher sich in eine
loser ^clvoczten/ kaum etwas so deutlich ausgedrucketsolche Sache/die ihn nichts angehet/einmenget,per l.cul.
werden kan / daß deren Zancksucht nicht Streit darüber p-> eff. ff. <je k. 2.) Daß er in seiner Kunst erfahren sey/
eiregen solte. Sonderlich soll er dabey der Armen/ denen Massen der Unverstand und Unersahrenheit ebeiffalls der
er in seinem Leben etwan nach seinem Vermögen nicht Schuld mir beygezehlet wird/ per I. impeririz, ff.äek./.
milde genug gegeben hatte / gurtbatig gedencken/als wel- k §. pureren, verb. impcriciz. / ->cl 1.. ^quil. indem
che Gmthatigkeit ohne dem die sonderbare gnadige Ver- man einem Erfahrnen in seiner Kunst Glauben beymisset/
heissung hat/ die?läl.4l.v.2.leqq.aufgeschrieben stehet: per l. I.pr. ff. cle venr. inlpic. Lc i. nemini. I I. L.
.. Wol dem/der sich des Dörfftigen annimmt/denwird aclvoc. äivers juclicior. dahero dann diejenige sich sehr
»der HEr: erretten M- bösen Zeit. Der HEn wird ihn versündigen / welche sich der Artzney unterstehen / und die-
>,bewahren / und beym Leben erhalten: und erquicken auf selbige mit keinem Grund gelernet haben / mithin billig zur
»seinem Siech-Bette:Du hilffest ihm von aller seiner verdienten Sttaffe zuziehen sind/v.Peinl Hals-Gerichts-
„Kranckheit. Ordn. zrr. i Z4- >n 5. wiewol diese / so sich dergleichen Leu-

§. 8. Nach solcher Anschickung soll der Haus-Vat- te wissentlich bedienen / ebenfalls nicht ausser Schuld
terseineKranckhcit/Schmertzenund derselben Beschwer- sind/ ar^. 1.11. pr. ff. ->61^. z.) Wird erfordert/
dezusammt deroselben Ausgang in stiller Gedult in den daß er an der Lur des ?zr>enten nichts versäume / v. I.
Willen GOttes ergeben / und derjenigen Zeit/ welche iclem juris ett. 8- l?. aä I^.^quil. §. prXrerez. /. eoä. jun^.
derselbe zu seiner Hülffe auf eine oder die andere Art be- czp. f. X. cle komicicl. Und endlich 4.) daß er seinen?a-
stimmet hat / mit geruhigem Hertzen und Gemüthe erwar- ricnten unterrichte / was er für Speisen geniessen / und
ten/und sich indessen mir ChristlichenNetrachtungen wie er sich verhalten solle / damit er nicht aus Unverstand
und Gesprächen unterhalten. Weil aber einer Seitö etwas thue / was seiner Gesundheit zuwider ist» v. <^p. zä

ÄUres,
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daß es fremd ist / besessen / und unter diesem / welcher ge.
wust/ daß die Sach einem andern zugehore: dann der er-

zurcs.^. X. cle T»t. Lc quzlit. prse5c. äc cap.f. X. äe komicici.
wo diese ^Stuek eonveniren und zusammen treffen / kan ei- ^mmrier^
nem Artzt keine Schuld beygemessen werden. V,^. »mni- stere Besitzer ist nur allein zur Erstattung dererieniW
nö (Zzil^. 0.111. n,2s. Inzwischen so der Krancke durch Früchte verbunden / welche noch nicht von dem Grund
Unerfahrenheir oder Nachlaßigkeit des Artzts verwahrlo- und Boden / oder von denen Bäumen abgesondert /
set worden/daß er darüber sein Leben ausaeben müssen/ ist oder / so sie davon abgesondert/ jedoch noch vorhan-
derselbige von der Obrigkeit mit einer willkührlichenStraffden sind/ von denen verzehrten Früchten aber /
zu belegen.-lrA. I. ii.L .ciclinquimr 2 .ff. clepcrn. äc P.H. er denen gemeinen Rechten nach , keine RechenschH
O. ->rr. IZ4- ikiqus LriminnIM. so er aber mit Fleiß und zu geben / ob er gleich hierdurch sein Vermögen bereicheil
Vorsatz den Krancken um das Leben gebracht / wird er hatte / v. §. z6. ikique Ov. j. cle K. O. Lc 1. 22. L. äe k. v.
ohneZweiffel als ein Todschlager mit der ordentlichen Le- -^clcl. ?acKinX. i^ib. 1. conrrov. c-p. yz. Lc Vinn,
bens-Straffauch anzusehen seyn. viä.ZIossin§.prXterez.8.^.28- Ich sage denen gemeinen Rechten nach^
verb. imperiri-l./.-lä ^.^czuil.zclä. text. in l.necellärioz. s. allermasseN heut ZU^agin prsxi recipi'ret UNd aufgellW
§ f.ff. cle8Lr. 8yllan. immassen es viel grösser ist einen mit men worden/daß ein solcher Besitzer auch dasjenige/wtt-
Gisst und Artzneyen hinzurichten / als mit dem Degen um- aus er sein Vermögen bereichert / wieder hergeben müsse/

zubringen, cexmscliinl. I.d.de mzlef.öc mzrkem. Lc in l. gleichwie solches bezeuget t^rtm. ?ilior. I.ib. 4, qu-eli .2s.
ejusäem. ff. ?ä 1^. Lornel. äe slczr.^ää. ^ul.Llzr.I^ilz. s. §. öc 26. äc Lsrpzov. p. z. c. Z2. äef. 28- Der andere Besitzer
komiciäium. n. 17. Lc L-lil. 2. 0.111. n. 26. Lc 27. Lce. aber ist zur Wiedererstattung aller Früchte / wann ß

z,7. B.°ig-Ersta..ung«-r°r°n.n.
<?>Aß der Haus - Vatter / vermög der natürlichen und nen / wann er grössere Mühe und Fleiß angewendet hat-
^ weltlichen Gesetze/ dahin verbunden/ daß er von deme/ te / l. z z. 5. äe K. V. nur ist ihm dieses einige erlaubet/ daß
was andern gehöret / billige Erstattung thue / davon ist er die gemachte Unkosten abziehen/ und diejenige Besse-
hieroben in diesen Juristischen Anmerckunaen über das rungen/welche sonder Verletzung der Sache abgesondert
XVII. c-lp. §, z. cum leqq, zur Genüge gehandelt wor- werden können/wiederzu sich nehmen darff/ v.5ttuv.iiz.
den: Ist demnach nichts mehr übrig/ als daß wir mit we- sä11. ck. 28- äc »z«m. ?itt. I.ib. 4. qu. 28- daß M
Nigen hier gedencken: VOeine i.) söchane Erstattung mir einem solchen Besitzer so scharffverfahren wird/gescw
eigentlich zu thun; 2. ) N?as solches XVorr der iLri het aus dieser Ursach/weil er sich selbsten die Schuld bey-
fiartung in sich begreiffe; Und z.)au f«as2lre und zumessen/daß er eine fremde Sach so lange behalten/M
LVeis jelbige geschehen müsse. 5Vas demnach das dem rechten Her:n nicht rekimiret hat. v.§. ziin f. j, iic
erstere betrlffc/ ist zu wissen / daß vor allen die Erstattung k. v. Und endlich >) ist unter dem Wort der Erstattung
demjenigen zu thun seye/welchem durch Abnehmung des der Werth der Sachen begriffen / welchen ein Besitzer
Seinigen / oder auf andere Weise Schaden zugefüget erstatten muß/ wann die Sach selbsten nicht mehr vor-
worden; viil. Xlolin. rom. z, cle). üc äisp. 741. Wann Handen / doch / daß der Hieroben angezeigte Unterscheid
aber derselbige nicht mehr im Leben / tretten dessen Erben auch dißsalls beobachtet werde. Welcher Werth unter
an seine Stelle / v. 1.1 o. §. f. ff. cle Lonä. furt. 1.11. ff. eoä. andern auch dasjenige begreiffet / was ein Haus - Vatier
1.21. §. s. rcr. smot. 1.1. 5. 44^ ff. äe vi Lc vi zrm. zää. seinem Nächsten / weil er ihn beleidiget / abzutragen M
klolin. Oilp. 742. num. 2. Wann aber niemand auch von digist/ davon zu sehen II, Lrot. 1^. 2. cle 1. ö. Lc?. c, 17. §,
denselben mehr vorhanden / als dann soll dasjenige / was 2! Lc 5eq. Und hieher gehören insonderheit diejenige W,
der Haus - Vatter besitzet / und was er weiß/ daß es ande- kosten / welche von eines entleibten oder verwundten Be¬
reu zugehöre - unter die Armen austheilen lassen / oder zum freundten auf die Aertzte gewendet; Item diejenige b
Allmosen und andern gottseligen Gebrauch verordnen, v. bens - Mittel / welche durch sothane Emleibung oder Zer-
^lolin. lom .4. 1)ilp .74s, Lzlcluin. lik> 4. cs5. Lonlc. c. z. stümmlung derer Glieder denen Eltern / Kindern / Ge-
czs. 8- in 5. 6c 8lr/ck. Zij Lrunnem. )us Lccles. I. c.6. galten / oder andern Personen/ die der Entleibte sonst«
m. I §. 17. was das andere belanget/ istzuwissen/daß ernehrte/ entzogen worden sind/ allermassen der Thater
unter dem Wort der Erstattung ) die fremde Sachen von diesen allen nach Proportion des Entleibten oder der "
selbsten verstanden werden/welcheder Haus-Vatterbe- verwundten Person/und dessen Alter oder Leibs - Onlt>
sitzet / oder andern schuldig ist / oder welche er durch un- rmion >einen billigmaßigen Abtrag zu thun / in alle Wege ^
rechtmäßige donn-zÄ, verbottene Wucher / allerhand gehalten ist. v. 1.1 z. pr. ff. sä I.. ^uil. Lc l. 7. ff. <je ti>!>
Betrüge im Kauften und Verkauften / Abtragung der qm effuä. vcl. äejec. Qior. cl.c. 17. §. iz.Lc se^. l-
Zoll / -^ccis, Steuer / item derjenigen Gelder / so er in Lc?u5en6orf. I^.z.äen. öl <3. c. I. §. 7. Lc seqq. Mi
seiner Ambtirung hatte verrechnen sollen; wohin wir auch endlich das dritte betrifft/auf was Art un Weise neni-
vornemlich die Willen - Gelder referiren / ferner durch lich sothane Wiedererstattung geschehen müsse; ist bereits
gewaltsame Abnehmung/ oder andere Entwendung/durchHieroben dargetkan worden / daß dieselbige dem rechtnO
falscheEhlen/Maß und Gewicht/ oder auch in verbotte- sigen Herzn selbst / oder dessen Erben zuthun / mithinM
nen Spielen/an sich gebracht und erworben hat. Viä. Lo- genug sey/ wann dasselbige zum Allmosen gewidmet werde!
varruv. zcl czp. non rcrnittitur. cie K /. in 6 .P -2. §.4. woraus dann zu schließen / wie Übel so wol sich selbst a!j
num.4.Lc5.s.cumleqq.5cKulr2. inäiss. aäprXcesZt. Kon ihrer SeelendergleichenHaus-Vatter rathen / welche/ H
furcum fzcies. H.7. Lc z. Lc I^inclc. in clilp. äe ^uclic. pro nachdem sie grossen Reichtum mit Seufzen derer Al'
ZNIMZ. per ^dlzr. reliir. üve sztigf. czp. 2. num. 44. Lc men zusammen gescharret / und hernach einen nagenden .
seqq. B) sind unter diesem Wort alle diejenige Dinge be-- Wurm in ihrem Gewissen fühlen; dieses sur hinlänglich '
griffen / welche der Sache selbsten anhangig sind. v.». genug halten / wann sie etwas weniges in ihrem letzten
6rol.U2 cle s.L. Sl?.c. 17.5.16. als da sind die natür- Willen aufKirchen und Schulen wenden / hergegen äbk
liche Zuwachsungen und Früchte / welche so wol als die solches denenjenigö/welchensie es abgestohlen/entwenden/k
Sach selbst wieder zu erstatten sind. Worbey wir aber ei- da sie doch bedencken solten / daß sie sich hierdurch noch
nen mercklichen Unterschied halten müssen / unter demjeni- mehr hinein stürtzen / und durch sothanes Allmosen ihren
gen / der eine solche Sach für die Seinige/ unwissend/ Diebstahl nur conrmuixen/ wann sie nemlich von sie»" - - - den
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den Gilt/ ein Mmosen stifften v. ^ c-p. 4. cie k. /. Dr.ccheii aller verlassener Haab und Güterwätt: So

jn6.Z4- V- 24- I^omii.^7. IN cap. aber der Kinder fünff oder »nehr im Leben / den halben

17- ^ örunnem Zä cov ^ruv c. 4,K. The.l sothaner Verlaffenschaffr IN sich hielte. Durch die

j. IN 6- "UM. 72. Inzwischen ist auch diesed in acht zu Kinder aber verstehen wir hier nicht allein diejenige/ welche

nehmen/ daßsorhane Crstattukig^ von dem Haus - Varter aus keuschem Ehe - Bert erzeuget/sondern auch d.esc/ w.-l-

!.) zu rechter ^eir gMehen müsse/ davon zu sehen. I. z z. che nachgehendsleZKimiret worden sind/ per t^ov. 12c.

pr .ff.-jc usur.I. lOs. tt.äclolut.I.s. §. 1. it. äc coll^r Kon. 5. Lc l^ov.89. c.8 Sc y. sie möaen hernach in l,er

k ^.ff .cieV.o .Lc. 54. 2 )an einen beque- chen Gewa.l stehen odern.ch?5"?^ '?r. ff I"lÄmen Ort/ davon zu sehenr. r. ff. .k.czue OO. cle eo. quoä 7-eff. öc i. 8- ff- cie L. ?. conrr. »kk. aebohren oder unae^

ccrt.Ioc. zc^.§. 2 .öc zs.äeoff. ^.ausweisen Unkosten bohren seyn/§.l. Lc2.s .clecxliereci lik iine-sten oder aV
aber die Erstattung zu thun/ davon ist zu lesen l. 47. pr. ff. dem Grad stehen/1.120. cie v. 8. massen so äar die'^Ü^

cie IcZ- l - i>6 czp. cun> rzmcn X. äeulurpzr. prirtt' oder Angewünschte aUfgewiffe Maß/ wie Nicht wc'--

Lmnn-M .nttr.K.-ä cov-rmv.num. s7- k/eq-, k mger auch die Natürliche, und -duren-Kinder / so vi l

cj-»pcn^ 2INUM. i-diesesist gewiß/daßdie heimliche die Mutter betrifft/hse. unter verstanden werden/, er I 0

Schuldenhe.ml.ch/dieoste.irliche aber öffentlich relaxet L. 6e i.ff.cieinoff. iv-ff,m. anaesehen d,e.'

werden sollen/^.ncl-.e.^.sp.äe/u6>c. pro .n.M. cap. 2. sen allen ihr Pflicht- Theil nach obiger Recknun? un^

num. 71. L< seqq. Ein x^eyspiel dessen kan gegeben wer- zwarnach denen gemeinen Rechren als eingesetzten Eibcn/
den an denen öffentlichen Wucherern und andern/welche v. ^ov. iis. e. z. Lc s. pr. ? V cöncl i ^

öffentlich gesund.get haben/ nnmassen es allerdings billig num. l. üc 5eqq. zu hinterlassen ist N.icb vene» n

ist/düß vicselblgeg eichsalls öffentliche Erstattung thun sol- folgen die ältern/welche die Kinder/so sie vielleicht vor

len/ damit nicht allein die Beleidigung/ sondern auch das denen Eltern sterben / ebenmäßig mir dem Psi--hr?Ä

Aergernus aufgehaben werde: Damit aber ein solcher zu bedencken schuldig sind/ °cr i is. ff. cie i„<F. 5eü ü!

Haus - ^atrernichtossentlich aus solche Weis vor denen §. i. inff. eoci. doch/ daß sothaner Pflicht-Theil leder'eit

Menschen zu Schanden gemachet werden möge/ geben nicht mehr als ein Durcheil in sich ha-t'> aeffi rs/n,

die itieolvLi dieses zu/ das? sothane Erstattung durch die so viel Eltern nicht haben kan/ daß do- VÄcKr' >keii ^

Hand ^ oder Bei^ halben Tke.l des KaenZnennet dessen/ so bishero solche Sach besessen / geschehe; ist hier diese Ordnuna ;u halten - daiv w in»

massen es genug/daß der Beleidigte das Seinige wieder Grad/ entweder Vatter oder Mutter / oder An^er: und

bekomme; davon erwas.nehrersnachgelesen werden kan Anftau vorhanden/ein reit-rend Kindseui^iVatt rode?

Wdem^um..°«c-ons-.«p8. ^eber^n l-r-Ä. cie Mutter/oder so d,e.elbigen,chtmehr,?nLe^

! "''f 7' ? ?' ^cm. henn oder Anftau sämmtlich; oder so da- eins !mr im !>e-17- -b.que5rryclc.in nor. den Ware/dasselbige allein bedencken solle; wann aber"«,

^ In T°stammttn.

m ftm» l-etm WÄM«- M°mu»g »al>Ä,ni soll-; Mamdm

Als wollen wir mir wenigen etwas hiervon berühren; off k^nn.«»,'s

törstlick nun ist vor allen Dingen nöthig/ daß er diejeni- 5^

ge Personen zu Erbe., einsetze/ welche die Rechte m.t nehm- e . ander u^

lichen und ausdrücklichen Worten benennen; Vors an, wann nur^ '

bcre muß ersich wohl IN Obacht nehmen/daß er seinen sihehm/.i I l c c 7 ^ < . s "

letzten Willen / wie es die Rechte erfordern / aufrichte: dem einaesetzten Ecken Ä s Ursachen von
Hann lo er einesvon dielemin ^Aint> s»li p>' > ^.coen vewiesen worden/ ä.üc aurk.

könne: Was de.nnacv das erste betrifft^ ist zu wissen/ A ^esiament wohl umgeftol-

daß vor allen Dingen dieEltern ihre Kinder in ihrem letzten stcn betrifft/ ist die ^a^'^rsel^n ^

Willen zu bedencken gehalten sind/ Massen dann auch die m den Kindern aut?^' ^"ll.n.unc,
natürliche Pflicht sie hierzu erinnert/ v. >. 7. §. 1. ff. uncie

Ildm.1 .7. ff. cie Kon. clzmn.->t.I. 15. ff. cie inoff leffim wu den/ welckenachder ^ange zu sehen m^ov.iif.

k ^°v. 1 18. c. I. ^äcl. 4. ?olic. c. 14. ^um. 17 ,' ^ ^ zusammen gesaszt/und

V. 8.-ä e->I-,t.4.v.7. Irem. c-,p. Kninucius x! cie IVlimn! s^i n .sskt^.!ÄÄ- lmget/derselbi-

Lc 1. f. 8. damit aber auch denen Eltern nicht schlechter ?^^'^ufschlagen dieNurnbergischel<eform-.rion Nr. 29.

Dings alle Freyheit zu rettiren benommen werde / haken i wiewohl heur zu < ag noch mehrere Ursachen

die neuere Kayserliche Rechte/solches ausdie ^girlmam "

oder den so genannten Pflicht - Theil / relirinZ'jret / in ö ' ? gleich/oder noch grosser

18. ä-;.emeölf^i'<öc,urk. noviMmoL 6e in V.nn.aclp^e.noff^eff. num.

off. welchen die Eltern ikren Kindern in Einen- 5 ' 9?',""'"'2--Bruderund Schwestern

tmn und Genüß/sonder alle Belclnvebrnnn/v l ?6 L ° andern Sencn-freunden/können ohne alles

^ uW-^ M' B-dencken entweder m,r Stlllfchweiaen weraangen oder

-h-n/ »°n dem üÄn K "" iw Stelle kein-

pomren mögen. Eöwirdabersordanc i-eslri,m swelckie E>denemqesetzerwerden/dann so diesesge,
» wMne^, ^"/konttn d>eGeschwPcrMan-s T-stamenr eben<

Amer mäßig anfechten. v.§. ,.1.ä- .noff

.5 THM«. R-chtS- beständig an.

B-jchwg aller Schulden , c' l ^ ff Z v z ? L S-fochtenwerdm k°nne/w>rd hauptsächlich erfordert/ daß^ .^narn, >.zz.n.a-v.d.)cm mdMftlbm gar mchtSdenKindm, gelassen worden; dann' Q wofern
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Des klugen und RechtS-verstündigen Haus-VatterS
wofern sie nur etwas/wenigeraber als ihren Pflicht-Theil
bekommen / können sie auf die Ersetzung ihrer i^irimze
klagbar dringen/ per I. zo.L. äeinoff. l'clt>im. Ja/wann
sie gleich das gantze Testament in diesem Fall/ da ihnen gar
nichts darinnen vermachetworden/anfechtenwolten/ kön¬
nen sie doch in demselbennach denen neuen Kayferlichen
Rechten weiter nichts als die Erb - Einsatzung umstossen/
das übrige aber/ nemlich die Käeicommillzöcc. blie¬
be nichts desto minder bey Krafften. v. >Io v. 11s. c. z. in f.
äc zuck, ex c-iuü L. äe lib. przerer. Worbey wir aber die¬
ses noch zu mercken geben/daß der Pflicht-Theil durch das
von denen Kindern empfangene Heyrath-Gutund Leib-
Geding/wie nicht weniger andere Schenckungen/ gerin¬
ger werde/ maßen die Kinder desto weniger an demselben
empfahen/ als sie bereits bey Leb-Zeiten der Eltern amHey-
rath-Gut und andern empfangen haben; gleichwie sie eben¬
mäßig dasjenige/ was sie zuviel empfahen / wieder in die
Erbschaffr/umeine Gleichheit unter den Kindern zu hal¬
ten/einwerffenmüssen, v .l. 29. Lc I. Zs. §. 2. äe inoss.
?elizm.jun^.js.f.). eoä. »

Gleichwie nun angeführter Massen ein Testament/
darinnen den Kindern chrei^mm-, nicht überlassen wor¬
den / umgestossen werden kan : Alfo hat es ebene Be-
wandnus mir denen unmaßigen schenckungen/ dadurch
der Pflicht-Theil der Kinder gefahret worden/ massen auch
diefelbige wieder entkrafftet werden können; davon zu se¬
hen r. r. L. äe inols. äon.ir. wann nur diese Klag beeder-
seits zu rechter Zeit/ das ist / nach denen gemeinen Rech¬
ten innerhalb 5. Jahren angestellet worden/ dann so die¬
ses nicht geschehen/ könnten/nach Vermessung solcher Zeit/
die Erben nicht leicht mehr gehöret werden, vici. I. z. §. 5.
cum I.leq. tk. Lc l, z6. § 2 L. äe inoff.l'eli. wiewohl Nach
denen Nürnbergischen 5c->ruten eine kürtzere Zeit / nem¬
lich eine Jahrs-Frist/ benennet ist / binnen welcher Zeit

estament angefochten werden muß/ v. keform. !>lor.
I'ic. 29. 1^. 17 .es wäre dann/ daß die Erben ausser Land
gewesen/oder sonst ausrechtenbeweißlichen Ursachen hier¬
an verhindert worden waren/ dann solchenfallskönten sie
noch einiger massen gehöret werden. Ke5orm. Nor. ä l. §. f.
und so viel von dem ersten Stücke. Das andere Stück
belangend/muß der Haus-Vatterin Aufrichtung seines
Testaments behutsam gehen / und alle 5olenmtaten und
Zierlichkeiten / so darzu erfordert werden / wohl beobach¬
ten/eingedenck/daß / wofern dieses nicht beschiehet/und
nur eine einige 5olennität ausgelassen worden/das gantze
Testament deswegen entkrafftet werden kan. Meßwe¬

sen wir die 5olcnn>täten/welche zu einem geschriebenen und
Äcnnen oder zierlichen Testament erfordert werden/ kürz¬
lich beyfügen wollen.

Erstlich/ wird demnach erfordert/ daß ein Haus-
Vatter seinen letzten Willen schrifftlich verfasse, v.l.25.
ts. qui tclizm. 5>c. possunt. Wobey aber nichts daran
gelegen/ober-) sein Testament auf ein Papier/ oder auf
ein Pergament/ oder aus eine andere Materie schreibe v.
§. 12. 1. äecellzm.orä. junA.l. I. pr.ls. äeö.?.lcc. rabb.
/S) Ob er dasselbige zur Zeit der Innung / oder vorher
für sich verfasset, v.l. 21. verein omnibus.L. äe reltsm.
l .28 §- l.L.eoä. >)Ober er dasselbige verschlossen oder
offen vorlege/l. 2l. P5. L.äe teliarn. jun^i. §. z. ). äe pu-
pi». sukliir. Und endlich ob der Nam des Erben von
dem leckrer selbst/oder von jemand anders / geschrieben
worden/v. >?ov. 119. c. 9. wordurch der §. ^.Inckäere-
li-lm. orcl. abgeschafft und corrißiret worden ist. 2. ) Wird
erfordert / daß fothanes Testament in einem Fortgang
zu einer Zeit gemacht werde / mithin keine fremde Hand¬
lung (daß man nemlich zum Beyspiel mit dem leck¬
rer einen concrsH Messe) dazwischen komme / V. I.

2g. pr. L. äe lettsm. §. z. /. äe leüzm. oräin.
ckr. l^-ximil. cle znno i s i2.rir. von Testamenten. Z. ^
ter so ist auch. k§. oder wo er nicht schreiben köme/'zc ^
wäre dann / daß solche Handlung nothwendig/ einsch
lich nicht unterlassen werden könte/wohin wir zum
pel den Gebrauch der Artzneyen/und was sonsten zurM
derbringungder Gesundheitdes Icliirers gehörig/^
riren /v .l .78. pr. c. äe lettam. z.) Folget dieErb-Enj
satzung/alswelche das Haupt und Fundament des
zen Testaments ist; worbey zu mercken/ daß heut zu ^
nichts daran gelegen/ ob der Erb gleich im Anfang/vd«
in der Mitte des Testaments eingesetzet werde/ v. z, z"
Intt, lje les^r. wiewohl nach denen Nürnbergischen 8rzi!
ten bey fremden Erben gar keine Gnsatzung erfordert
wird /v. Kef.29.1^. 9. pr. 4.) Wjrd erfordert,
daß auch Zeugen darzu gebrauchet werden/ bey weichn,
aber wiederum folgende Stücke vonnöthen sind; -») dsß
sie zu dieser Sach tüchtig und geschickt sind/immassen w
der die Weiber und Zwitter/ bey genen das weibliche Ei-
schlecht den Vorzug hat/v,§.6.1- äe l'. 0. ju-iäi. doL

c. I. §. dann viel sind/ :c. noch die in des
Gewalt sind; noch der eingesetzte Erb/ oder in dessen Ge¬
walt stehen : noch die Leibeigene / noch die UnsmM/
Stumme oder Taube; noch diejenige/ welchen die Ä
waltung ihrer Güter verbotten ist ; noch die ?asczu>!^-
ten/ oder welche sonst kein Zeugnus geben können;nvj
alle diejenige/ welche kein Testament machen/oder daraus
etwas empfahen mögen/ in einem öffentlichen und loiw-
nen Testament / Zeugen abgeben können. 6. §. ib«
OO. ). äe 1'. 0.1.26 qui l'eK. 5ac. possunr. Lc
l^zximil. ä.§. /») Daß sie sonderheitlich zu diesem äö
erbetten worden/und nicht ohngesehr darzu kommen U
v. I.2l.§-2. t?. qui rell. fzc possunr. 1.21. pr. d. äe reltzir,
Lc Conliir. IVlzximil. c. I. §. UNd sollen die ^orzrien ^
>) Daß sie zugleich alle gegenwartig seyn/und den l-
ttirer sehen und hören können/v.l. 9. Lc 12. Lc l.5.c><>!
reliam. junäi. Lonliit. ^zximil, c.I. §. Es.ist auch. Wel¬
ches wegen der Betriegereyen derjenigen also verordnn
worden / die zuweilen andere an der icüirer Stelle^
tzen/ gleichwie Lzrp?oviuz aus dem /»>. Ll-ir. hiervon«
Exempel erzehlet/in einer verschlagenen Weibs-Pech'
welche/da ihr Mann bereits verschieden/einen andern m
dessen Stelle ins Bett geleget/ der sie an statt ihres M>
nes zum Erben eingesetzet, m pr. Lrim. ^v. 9z. num. x,

Daß derselben an der Zahl sieben seyn/ worunter W
der Norarius auch mit gezehlet werden kan/ V. §. z.j.t

0. äc Lonl^. IVlzximil. c. I. /. und sollen die^or-mM!
s.) Wird erfordert/daß der lettirer seinen Namen R
terschreibe/ entweder mit eigener Hand / oder / so er k'
Schreibens unerfahren/daß der achte Zeug darzu gebrs»
chet werde. V. I.28.öcI .A9, L.äe l'elizm. Lc Lonü. M
xim. c. I. §. oder wo er nicht schreibenkönte tt- es >W!
dann/daß er das gantze Testament mit eigener Hand zl
schrieben / dann solchenfalls hatte man keiner hcci»
Unterschreibung mehr vonnöthen.v.l. 28-js. i.L. ^1-'
ttsm. 6.) Wird erfordert/daß der ^or-riu« und die Zil
gen fothanes Testament ebenmäßig unterschreiben, ä. §,:
/. äe 1.0. Lc Lonü. I^lüxim. /. item mag man auch zc. Ul'
endlich 7.) daß sie ihre Siegel aufdas Testament drück'
entwedermit einem Pitfchier-Ring/ es mag darnach sl
cherder Zeugeneigen/odereines andern seyn/v. /.s.j.-
I'.O. I.22. §. s. ls. eoä. ^ää. Lujsc. 14.O. n .Ll Loroii.'
nor.säl .22./. s.ls.czui teli.fzc pollunr.odersonstmitM
andern 8i^ner V. Cvnli .^szximil.c.l.§.dieForm.LcF. es II
gen :c. Und diese Stücke werden zu einem öffentlichen^
solennen geschriebenen Testament erfordert. Wann ad¬
ein Haus - Vatter ein I lettamencum nuncupslivuir
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oder mündlich ausgesprochenes Testament machen will/
ist es genug/daß er des Erben/oder denen er etwas ver¬
schaffen und verlassen will/Namen/undwas er sonst imTe-
stament begriffen haben wolre/vor sieben darzu beruffenen
und erbettenenZeugen/öffentlichund klarlich benenne und
ausdrücke: Wiewohl aber ein solches Testament nicht ge¬
schrieben worden/so wird es doch gemeiniglich erst nach-
gehends schrifftlich abgefaffet/damit es nicht verlobren ge¬
ben mögte/woi bey aber dieses zu mercken/ daß es nichts de¬
sto weniger ein l'estzmenrum I^uncupzrivum, oder ausge¬
sprochenes Testament/ seinem Wesen nach/ verbleibe/ v. I.
'l- § 2.^>^^zm.§.f./. cocl. Lc Lonliir. ^.iximil.c. I.
§. aber die Form-Lc§ weiter so ist auch .'c. dergleichen 1--
lt-imcntz gleichfalls von blinden Personen aufgerichtet wer¬
den/worden aber noch ferner diese 5o>cnnitaren oblerviret
weiden müssen i.) Daß er über die 7. Zeugen einen
ttocarium. oder an dessen Stell den achten Zeugen nehme.
2.) Daß der Korznus, oder dieser achte Zeuge den münd¬
lich- erklärten letzten Willen des Blinden ordentlich und
schrifftlich abfasse. Und endlich z.) daß er sich mir denen
andern Zeugen unterschreibe/ und sein Pittschaffr darunter
drucke. V.I. io.L .qui cclizm. fzc. possunr. Lc Lonlt. I^axi-
mil. c. I. §, aber zu eines Blinden. :c.

Diese 5olennitaten und Zierlichkeitenaber müsse«? so
lang observirct und beobachtet werden/so lange durch be¬
sondere 5rzmc.i von denenselben nichts erlassen worden:
dann so dieses geschehen/müste man sich nach solchen 8»-
ruris in alle Wege richten. Insonderheit aber pflegen die
Gcwonheiten und 5c.im» der Zeugen halber sehr zu v.,n-
ren; allermassen diese Zahl der 7. Zeugen/ welche in den
Kayserlichen Rechten erfordert werden/ an vielen Orten
so wohl in Italien als Teutschland/absonderlich aber in
Bayern und der Obern-Pfalh. v. Chur-BayrifchesLand-
Recht. ?. z. zu Franckfurt am Mayn/v. i-rznco5.
Reform. s>. 4.1'ir. 4. Braunschweig.Zt. und andern Or¬
ten mehr verringert worden/ gleichwie solches bezeuget 0c-
w l'zbor, äe Zeprennar. telr. reltckmenr. numer. i.
welches auch insonderheit zu Nürnberg geschehen/ allwo
man vor zweyen Genannten (welche aber also genennet
werden/davon besihe v^ekner.obs. pr. voc. Gciiannten)
des grössern oder kleinern Rathsein Testament aufrichten
kan/ viä. R.cform. I^or. ric. 29.1.. I. wiewohl nach eben
diesen 5r.in-ten keinem verwehret ist/nach denen Kayserl.
Rechten zu ceüiren/wofernnur die hierinn sicher
geben / und alle darzu behörige Zierlichkeiten wohl beob¬
achten/allermassen sie sonsten in eine willkührlicheObrig¬
keitliche Straffe fallen/v.K. I^or. ^ir.29i.F.pcn.«
ulr. Es sind zwar nach denen ^-inonischen Rechten eben¬
falls zwey oder drey Zeugen zu einem Testament genug/
per czp. 10. X. 6e celi.im. daß aber diese L-manische Ver¬
ordnung nicht allenthalben im Römischen Reich recipiret
und angenommen worden/kanaus der Lonltic..vizximil.
c. I. §. die Form, erwiesen werden.

Gleichwie nun durch die 8rzmra die Zierlichkeiten
und5olenmtaten der Testamenten in etwas erlassen wor¬
den: Also gibt es gleichfalls in denen gemeinen Rechten et¬
liche lelizmemz.worinnen sothane 5olcnmtatennichter¬
fordert werden: Wohin wir i.) referiren diejenige l'est-,-
mcntz, welche vor Gericht entweder selbsten/oder vor Ge¬
richts - Personen ausser dem Gericht aufgerichtet wer¬
den / immassen zu dergleichen Testament weder Zeugen
noch ^oczrius erfordert wird ; dann wo dergleichen öf¬
fentliches Zeugnus vorhanden/ hat man der ?rivzc-Zeu¬
gen nicht vonnörhen/ in Erwegung dißfalls kein Betrug
zu vermuthen ist. V.I. !9.L.6e relizm, I. z t. c. äe ilomr.
^äcl.^icol. Loer.clec, 228-num. z. ?Iieron» 8cl>uri?.cenr.
l. coas.77.num. z.c.z.ä. i l.öi t^ickr.p. l.

clec-.zo. welches Nicht allein in der Kayserlichen Cammrr/
V. 6.0.29. num. s. sondern auch an andern Orteil
also Herkommens ist. Viä. Chur-Bayrisches Land-Recht-
p. 2. tit. z. LonK-LleA. 8zx. z. p. z. Lonf. On. I.aucc»
kack. Di5p. c!c l'cliam. juclic. ^clä. I'zbor, Oils. tle 'ke-
Nam. ?rincipi obl.,t. ^.) Gehören auch hieher diejenige
lernen», welche von Soldaten/so zu Felde ligen/oder
im Streit sind/ aufgerichtet worden/allermassendenen¬
selben viel 5olenmtarenerlassen werden / wie zu sehen ex
I. 6. üc 19. ls. c!e reltsm. milic. §. 6.). äs cxkei-. Ub. I. 41,'
§. f. j?. cje rctiam. miiic. I. 1 z. §. 2.1. l s. §. l. l?. eocl. und
genug ist / wann man von derselben Willens-Meinung
vergewissert ist/per I. i s.L.äe teüzm. milit.I. I.l. Is.§. I.
j. Zs. t?. eoci. es mag darnach dieselbige schrifftlich/per I.
40. pr. is.eocl.1.19. L cle pa^. oder auch auf des Solda-
teu Schild oder Scheiden/ oder endlich im Staub und
Sand mit dessen eigenen Blut verzeichnet / vorhanden
seyn/l. Is. L. cie tclrzm. milit. §. I. lnl^.ä: I. 24. ff. coä.
«nassen nach denen Rechten des Kaysers /uttinüni diese
Meinung am sichersten ist/ daß in dem Testament eines
Soldatens die Zeugen nicht Zierlichkeit halber / sondern
nur zum bessern Beweißthum/ erfordert werden/ää. rex.
An der Lonllirurion aber desKayfers kvl-iximiljzni äe an»
l>o Is!2. zu Cölln aufgerichtet / wird ein Unterscheid ge¬
macht unter denenjenigen Soldaten oder Rittern/die zu
Felde ligen/und doch nicht im Streit begriffen sind: Und
unter diesen / so in Übung des Streits stehen; So daß
jenen alle Zierlichkeit im ceitiren biß auf 2. Zeugen erlassen
ist: Diefe aber auch so gar ohne Zeugen/und wie sie wdl-
len/ihr Testament machen können, Lzrpxov. p. z.
c. 4. äef. 26. z.) Können auch hieher diejenige l'eliü.
mcnrn.so von Bauers-Leuten erzeuget werden / referi'ret
werden/ als in welchen fünffZeugen genug sind/perl. f.
L. äe öc (loniiir. IVI.,ximjI. c. I. §. und sollen die^c.
Lc§.und aufdem Gau :c. wiewohl nach denen Geistlichen
Rechten die Bauers - Leut vor ihrem Pfarrer und zwey
oder vier Zeugen / ein zurecht beständiges und krafftiges
Testament aufrichten können, per czp. io. X. cie l'elizm.
Ob aber diese Pabstliche Ver'ordliung im Reich allent¬
halben rccipiret / kan abermahlen wegen der Lonliicu.
rion Kaysers !^lzximili.inigezweiffelt werden/als welcher
Kayser glorwürdigjlenAndenckens zu dergleichen Testa¬
menten s. Zeugen erfordert. Viä. Larp?. p. z.c. 4. ä 40.
Lonf. rzmen.Kickt, clec. 28. num. IO öc 5ec^c^. 4.) Gehö¬
ren auch hieher die Verordnungen zu milden Sachen /
Oilpoiirioncs!>ä pjzs czuszs genannt / wann nemlich zur
Erhaltung der Kirchen und Schulen / item der Armen-
Hauser/ etwas vermacht wird / «nassen ein solches Testa¬
ment vor 2. Zeugen zu recht bestandig ist/per czp. n. X.
cie l -etlamenc. zäci-Larp?. p. z. c. 4. äe5. zz.num. F. wie¬
wohl etliche Rechts-Lehrer dafür halten/ daß ein solches
Testament auch ohne Zeugen bestehen könne, v. lir.iqueij.
cie privileZ- pizr. cau5. privil. Loer. clec. 240. num. 4.6c
Kictir.äec. 28-num. Is. s.) Zehlen wir auch hieher diejeni-
geTeliamenter/welche vonEltern unrer ihren Kindel n auf¬
gerichtet werden/ als welche dermassen befreyet sind/daß/
wo der Eltern Handfchrifft vorhanden/ gar keine Zeugen
vonnöthen sind/ wo aber ihre Handfchrifft nicht ausge¬
wiesen werden kan/sonderndieselbige vielleicht eine münd¬
liche Verordnung gemacht/nur 2. Zeugen erfordert wer¬
den. V. I. 2 1. §. I Lcie l'eiism. I.s. L 5»m. erciic. t^ov,
107. c. i.Lcl^ov. 107. c. Klc»v. 18. c.7.junct. guck,
czuoä line. L. 6e reil-un. ^Väcl. (?onliir. IVIüximii. c. j.
und sollen die Nvrzrien / ver5. aber in Testamenten/wie¬
wohl die Unrerschrifft des Vatters / wofern derselbige
nicbt das gantze Testament mit eigener Hand geschrieben/
nebst dem Jahr und Tag/vorhanden seyn inuß/< »uck.
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ouocl sine, L. 6e rettzm. ^clä. Lzrpxov. p. z. c. 4. lief. 14 her hier vor Zeugen pzssiren /V. 1. 20. § L ibiczue (Zotofl-
Lc lecz. Lc Kickr. 6cc. 29>pcrror. Ob aber dieses auch auf qui reliam. t-ic. vossunr. ^clä. ZI.zä l. f. L. cle docücill.^
die unechte und natürliche Kinder exrencliret und ausge- L.'sp^. cieci^ illultr.äcc. I42.perror. ob sie gleich nichts,
dehnet werden könne / davon besihe L^rp^ov. p. z. c. 4^ cicf. zu erberten worden / sondern von ohngefehr darzu kA
42. welcher solches bejaher/ deme hingegen widersprichtmensind/cl.l.f.inf.c.äedoäicill.wannaberdasco^j
^zil.2.0.112. n. 18. Dieses aber ist zu wissen/ daß die- vor Gericht erzeuget worden/ist kein Zweiffel/daß es M
ses privileZirte Testament nur unter den Eltern und Km- ohne alle Zeugen bestehen könne. V. L-,rp?ov. p. z. x. ^
der gelte / mithin kein Fremder darinnen zum Erben ein- zs. >" f. Absonderlich aber ist hier nicht vorbey zugehen
gesetzet werden könne / besonders/ wo dasselbige geschehen/ daß der Haus - Vatter am sichersten handele / wann ersf.
dessen Antheil denen Kindern zuwachse/welche der Vatter nem Testament die coäicill-insche Ll-mlul M nachfolgt
auch in diesem Testament nicht enterben kan / v. zurk. den Worten beyfüge.- So mein Testament nicht M
^uoä line. L. cle rell.,m. ^clcj. 8rruv. Lx. scl V. Z2- tk. 19. als ein rechtzierliches Testament / will Ich doch
wiewol die I-c^zra und l-icieicommils-, von dem Vatter / daß es gelten soll als ein Locücill, kiclcicommiss. ^
so wol seiuem Ehe-Weib/als auch auswärtigen Perso- oder jedwede! letztere vc?lli /derquovi8moclo zu rech^
nen recht verlassen werden können, v.kickc ciec.29-n.8s. beständig seyn mag: welche C.lzuiul alleGebrechm^
Lc leq.k 8rruv. Lx. Z2- rk. 18 Lc 19, 6.) Keferiren wir Testaments/ so vielleicht in demselben an der Aerlichkni
ferner hieher die zu Pest-Zeiten und in gefahrlichenSter- etwas übersehen worden / heilet / v.l 76. ff. sä
bens-Laufften aufgerichtete I'est.imcnc-i.hey welchen/ob- Lonlulr. 1>ebell. ^ää. Qgil. 2. 0b5. 114. und denM
wol nach denen Kayferlichen Rechten nichts an der Zahl sehr nützlich und vertraglich ist. Mit dem Lociiciii k«
der Zeugen / sondern lediglich die Lonsoci-mon oder zu- auf gewisse Weis / und so viel die Zahl der Zeugen belch
gleiche Gegenwart derselben erlassen worden/ perl. F. L. eine Verwandtschafft l.) die Übergab aus dem ^ods
yui relism. f->c. poKunr. so kan doch hellt zu Tag ein fol- Fall / clonzrio morris causz genannt / welche wegen Ba¬
ches Testament wol vor 2. Zeugen aufgerichtet werdeil / sorg des Todes geschieher / und deßwegen widerruffen N,
vict. Xlyns. 96.(Zzil.2 II8-N 18^ obgleich die denkan/v.§. i./.clcäonzt. bey welcher demnach ebensch
Zeugen Weibs-Personen waren. viä.Lontt. Licäi. 8nx. s. Zeugen genug sind/^.l. 5. L. äeLoäicill.-,c!cl.t.t>ss.>jt
4.P. z. Iviev. aä )us l^udec. p. 2. rir. I.arc.2. NUM.44. Lc morr. czu5-t clonzr. 2.) Das^iclcicommillum, welches!»
Kickt, clec. 28- num 2Z. welches auch die Rechts-Lehrcr ne Erbschafft ist/dje der Erb entweder gantz oder zum W
auf andere gefahrliche Kranckheiten und Noth - Falle ex- in einem Testament einem andern auszuantworten geki-
rcnciiren / in welchen man nicht mehr Zeugen haben kan / ten wird; davon zu sehen t. t.cle äclcicom. kerccj. cm
als zum Beyspiel auf der Reiß zur See oder zu Land / vicl. rir.seczq.r.t. ff LcL. clele^. öc 5cleicommi5.Lc r.r.ff.öc^
Larp^ov. p. s. c-4-ä 2 Lerlick. p. z.conci. s. n. 10. kickr. zä8enzrus-Lonlultum 'I'relzcll. ^clcl. Kiclir. 6ec.6l. n ^
6ec .28- num .24> Lc IVIev.zcj fuzl.ubec. p 2. ric. l .arr.2. z.) das ^eZzrum, oder Verm'achtnus/welches ebenso
num. sILc seqq Endlich können wir auch 7.) aufgewisse nichts anders als ein Geschenckist/ so von denen Vechi
Maß das Lockcill hjeher refenren / welches ebenfalls ein benen einem andern verlassen worden / und demselben w
unzierlicher und gemeiner letzter Willf ist/ohne Erb-Ein- denen Erben zu leisten ist. v.§. l.Lcr.r.j.ff.Hc.äelU
satzung verfasset / in welchem nur s.wann aber solches von bey welchen Verordnungen allen nur f. Zeugen erfiM
einem Blinden ausgerichtet worden / sechs Zeugen erfor-- werden / 6.1. f.in 5. L. cle Loclicill. Und also haben mdli
dert werden / perl. f. in f. L. cie Lociicitl Lc Lonk. kvlz- Haus-Vatter zur Genüge unterrichtet/wie er sich INHl,
xim.c.l.§.es ist auch nicht allein.So gar/daß auch die Wei- stamenten und Vermachtnussen v erhalten solle. :c.

Das XX. Capitel.
Daß der Haus-Vatter des ReM und der Artzney

kundig seyn solle.
Inhalt.

h. i. Wie ferner die Hit nacyiolgende (ZuMäten von dem Haus-
Vatter gefordert werden, h. 2. Er ,vll des Rechts, h. z. Der
Artzney kundig seyn. §> 4. Seme Natur und Beschaffenheit er¬
kennen. H.5. Mit einer Haus-Apotheckenversehen seyn.

§. 1.
Achdemwir den Haus-Vatter zusammt

seinen Haus-Genossen bißher verhossent-
lich zur Genüge gezeiget/ wie vie Haus¬
haltung dem Christentum gemäß

Heführet / und von jedrvederm seine

Schuldigt, also beobachtet werden

solle rvie ers gegen G<dtt/ gegen feinem eigenen Ge¬

wissen und seinem Neben - tNenschen / er sey Häher/

mdriger/ oder ihm gleich sich zu verantworten ge¬

trauet ; So ists nun Zeit/ daß wir ihm hierauf ebenfalls
zeigen / wie er sich auch anderer (^uzlicaten und Gefchick-
liclikeiten / die zwar zum bürgerlichen Leben insonderheit
gehören / aber der Haushaltung zugleich überaus diensam
und wol anstehen / befleissaen / und davon einige Erkannt-
nus haben solle. Indem wir aber allhie nur von einiger
Xv'sienfthaffr reden/so verstehet sichs vonselbsten/ daß
wir von keinem Haus-Vatter / so ferne derselbe ein
Haus-Vatcer heijsct/ fordern / daß er in allen denen fol¬

genden Stucken eine völlige Wissenschafft und Erfahmz
haben / das ist / ein vollkommener Jurist / ^leäicü!, I
?iiyslcu8UNd^acliemzticus und so ferner seyn müsse/als
welcherley 8cuclig und ?rofeiüones insonderheiteintü
ganyen Menschen erfordern: sondern zeigen nur/dih
es seiner Haushaltung nicht allein einen zierlichen Ml»
stand / sondern auch ersprießlichen Nuyen bring«
werde / wo er von solchen ^ruciiis einigen Vorschmack hal
und das wenige/so er davon weiß / in seiner Haushaltung!
geschicklich zu gebrauchen und anzubringen weiß. W»
wir hie in diesem Buche nur bloß / gleichsam mit einem K
ger dahin deutend / Anzeigung thun / den Nutz aber ck
wie alles und jedes anzuwenden / durch das gantze Mi
an seinem bequemen Ort ausführlicherzeigen werden.

§. 2. So viel nun die kubric dieses Capitels B
zwar erstlich das Recht betrifft / so würde es mit e>m
weitläufigen geweift sich dißfalls aufzuhalten / bloß ^
hin eine überflüßigeSache seyn / weil dieses Werck/
ches die Uberschriffr des klugen und Rechts-verstandi
gen Haus-Vatters führet / den Nutzen bey iedttwkommender Gelegenheit / selbst am besten und überD
zeigen / und unwidersprechlich darthun wird; daß 5
Haus-Vatter / ohngeachtet derselbe berührter MB
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kein hoch- erfahrner pi-aAicusseyndarff/der sich aus allen
und jeden imriczten Lailkus auswicklen / und rechtliche
krocelte mit dick- ausgespickten ^Ilezscen aus dem Lo»
pore jmi8.özrcolo, Lzläo Lcc. zu führen weiß/ gleichwohl
so er nur derer A.and-Rechteund Polices Orvnun?
gen kundig/ vieles viel ordentlicher unv richtiger in
seiner Haushaltung einrichten wird/als ein anderer / der
hievon nichts verstehet/und bey seinem unbesonnenen pro-
ceciere oder Verfahren / sich selbst und wohl andere mit
sich / in verdrüßliche Unrichtigkeit und Schaden führen /
oder sich bey jedweder geringen Sache eines ^ävocaten
mit Unkosten bedienen/und von demselben gleichsam mte
verbundenen Augen führen lassen muß/wovon die be¬
reits in diesen und denen hernachfolgenden Büchern an-
und abgehandelte Lzsusvon Heuraehs-Abreden/Ausi
jteurung derRinder/tNorgen Gaben/Abfertigung
der Hemden / Rauff-LomraAen / Testamenten
und andern Vermachtnufsm und dergleichen/ allermeist
aber der andere Theil die Warheit bestartigen / und dem
Haus-Vatterdieses Werck so viel beliebter machen wer¬
den/je mehr Ergsiz-« und Sequemlichkeit er daraus
nicht allein in seiner Haushaltung/sondern in seinem gan¬
zen Livii -Leben schöpften/und zugleich erkennen wird/daß
unter allen Haushalrungs-Büchern/soviel deren durch
öffentlichen Druck bekannt werden/keine einige zu finden/
daeinn ihm in solcher Art / wie hie geschiehet / gedienet
wäre.

§. z. Was Massen dem Haus - Vatter nicht allein
für feine eigene/ sondern auch seiner Haus-Verwandt
ten Gesundheit als das edelste Rleinod so er unter
allen seinen zeitlichen Gütern besitzen kan/ Sorge zu tra¬
gen oblige/ davon ist oben an verschiedenenOrten Anre¬
gung geschehen. Weil er aber ohne Erkanntnus der
Kranckheiren / und derer darwider dienender Artzneyen

solche Pflicht ohnmöglich abstatten kan/ so zehlen wir/nach
vbgesetzter kubric. seinen Geschicklichkeiten auch diese bey/
daß er derselben verständig seyn solle/nachdem aber der
Herren ^leäicorum eigene Profession ist/ daß sie des Pa¬
tienten Natur und deren Zufälle/wie sie gesund zu erhal¬
ten/und Kranckheiren abzuwenden/verstehen:so sey fer¬
ne/daß wir dem Haus - Vatter rathen solten/ daß er der
Christlichen Liebe entgegen / denenselben in ihre
vn und Nahrung greiffen solte: Vielmehr gehet unsere
Meinung dahin/ daß man sich deroselben Rachs / so
man denselben in der E»l nur erlangen kan/allermeist in
Kranckheiren/dieein gefahrliches Aussehen haben/bedie¬
nen solle. Sondern wir reden hier von geringen bekann¬
ten Zufallen/ die sich mit guten Haus,Aryneyen heben
lassen; allermeist aber von dem Noth - Falle / da die
Kranckheit mit augenscheinlicherLebens-Gefahr / gleich
einer anflammenden Brunst/ die ohne Verzug in aller Eyl
gelöscht werden muß/ anfallet/ und deßwegen keinen so lan¬
gen Verzug leidet/daß man einen ivleclicum, aus der ent¬
legenen Stadt/und die Artzney aus der entfremdeten Ap»
Hecken herbey bringen konte.

§ 4. Damit nun der Haus-Vatter in dergleichen
Fallen/dabey das Warten höchst- gefahrlich/der Natur
bey Zeiten/ehe sie noch durch die Gewalt der Kranckheit
überwältiget worden / mit Artzneyen zu Hülste kommen
möge/so soll er vor allen Dingen seine eigene Ä.eibesi
Lontiicurion/ Beschaffenheit und Eigenschafft wo^
zu er geneigt sey/ was ihm schade oder nuye/und da,
bev die Urjäch seiner Veränderung oder Rrancki
heit/neben andern Inäiciie oder Anzeigen und Um^
ständen/so viel möglich erkennen/ und sich selbst nicht
geringer und unwerther als seine Ochsen und Pferde ach¬
ten / deren Zustand und Kranckheiten er selbst zu wissen
verlanget / und nach guten bewehrten Roß - und Vieh-
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Des klugen und Rechts-verständigen Haus VatterS
Artzneyen / deren er sich bey denen gleich aufstossenden Fäl¬
len gebrauchen könne / zeitlich trachtet. Solcher Gestalt
wird er bey der Lur, er nehme sie bey dem Abgang eines
Ivlcäici selbstvor /oderlassesieeinenl^cäicumvornehmen/
noch einst so sicher stehen / als wann er dieser Dinge unwis¬
send und unerfahren ist: wie dann aufrichtige Kieäici selbst
gerne gestehen / daß sie es unveiMchlich leichter ankomme/
wann sie mir dergleichen vernünftigen l^uenten/ der ih¬
nen die Inäici-I selbst zu erkennen geben kan / zu thun haben/
als wann sie selbst alles nur errathen/unddaher beydem
hievon unkundigen dummen Orienten so bald fehlen als
zu treffen müssen.

§. 5. Zu solchem Ende soll er in seiner Haushaltung
nach seinem Vermögen eine dienliche Haus - Apoche?
cken anrichten / dahin er in berührtem Fall gegen eine oder
andere Kranckheit/ hitzige anfallende Fieber/ unver,
muehe VOunde / und pl«5yliche schwere Fälle und
dergleichen / nicht allein selbst / sondern auch der von weiten
hergehohlete k^eäicus, welcher wegen ermangelnden um¬
ständlichen Berichts keine / oder doch nicht alle dienliche
Artzneyen / die in der Eil nöthig/ mit bringen können / seine
Zuflucht nehmen könne. Er soll deßwegen nach der Wis-
senscbasit und denen Handgriffen allerley Artzneyen selbst
zu bereiten zu können / fleißig trachten / als da sind cleMir-
te w?ajser/ Spiritus, V cle/Heriz-undAraffe- VOasser/

Latwergen / Iuleppen, Pulver / Salben /
pfl fter u. d. g. auch die rechte Zeit in acht zu nehmen ver¬
stehen/ wann und zu welcher Zeit dieRrauter/lVuri
z. «n > 'H'üce, Fruchte und Saamcn zu sammlen / und
wie di ses alles zum Gebrauch zu verwahren seye. Wo¬
von ihm unten in einem besondernNuchgenugsamerUn-
terricht/ und die hiezugehörige Handgriffe gezeiget werden
sollen.

ReAts - Anmerckungm.
Cap. XX. §. z.

Gcher Gestalten niemand denen Kleäici; in ihre
?7vfeilion greiften / und sich des Lurirens / dessen
er doch unerfahren ist / unterfahen soll/davon ist

bereits oben in diesen Juristischen Amnerckungen über das
? 9. Cap. §. 4. k s. gehandelt worden. Dergleichen Leut
auch vieler ?oliciconimMeinung nach / indem gemeinen
Wesen / nicht zu dulten sind / viel. 8peiäel. sä Lelolä. in
säciit. voc. Artzney/ Artzney- Ooäior.Wohin wir I.) die

Personen weibliches Geschlechts zehlen / als welchen es / in
der Artzney - Kunst sich einzumengen / nicht anstehet / vii
Oisp. inauzur. Vl/olfß^n^i Sattler ^nnci 1609. Lzsilcz

kakir. äe )ure äc Privileg, rneäic. §. 10. ibiczue

Xcnopk. Lc ^riltorel. in Oeconom. wiewol ihnen der
weiblichen Schamhafftigkeit halber Heb-Ammen abzuge¬
ben/ oder auch aus eben dieser Ursach denen gebahrendw
krancken Frauens - Personen / Artzney - Mittel zu reichen/
heut zu Tag nicht verwehret ist/ v.Lujsc. 17.0.27. ^
fern nur fothane Weibs-Personen / ihres Lebens und G
schicklichkeit halber / wie es in wol-bestelltenkepubli^en
Herkommens/probiretwerden/angesehen/ nicht eine jed-
zu dergleichen Werck zu lassen ist. v. xVolfZ. Sattler /
§. iz ^clcl.Chur-Bairische Lands-Oldn. l'ic.21.^^ »
Unterdessenaber ist zu wissen / daß auch solche Weiber / h
sie bey der Geburt was versehen / dasselbige verantworten
MÜsseN/ v. I. 9. ss. zcl I^quil.ALuj-ic.c.i, 2- ) keferW
wir auch hieher die so genannte Land-Streicher / Tyriacks,
Kramer oder Land-Fahrer/welchemit ihrer Artzney nur
die Leute zu bekriegen suchen / und mit keinem Grund geler.
net haben/davonzu sehen die Peinliche Hals-Gerichts.
ArdN. srr. i Z4-^cicl. I)zmkouä. pr.Lrim. c.77. num.27.
^clcl. omninöChur-Bairssche Lands-Ordn. lir. 21,z,
IO. 11. öc 14. Inzwischen kan von denen lVleclicig und ih¬
rer Kunst mehr nachgelesen werden bey dem A'oltz. Satt¬
ler m ä. Oilp. cle^sure ^leäic. eommc^uc Privileg. Koclencj
LzKro. in Kleäico-?olir. ^ickael. Öoring, clc ^leclicisAi
lVleclicin. I^cig. 2. qu. 26. Lesolä, in libell. äc virzöc moric,
Lc in pr. voc. Artzney:c.

eun6.§.,. in kn.verb. Daß man einen
cum aus der entlegenen Stadt :c.

<"">Bgleich der Haus-Vatter bey denen Kranckheite»
^ der Seinigen / absonderlich aber seiner Frauen/in,
Noth-Fall seine eigene Artzney - Mittel anwenden kan,- so
ist er doch / so viel es sich thun läßt / gehalten/ aus denen be¬
nachbarten Orten einenkleckcumholenzulassen/ v.l>
rinzc.s. Ll irn.qu. 120. num. 81, dann wo er solches versäu¬
met/und seine Frau darauf gestorben/ könte leichtlich ge-
muthmasset werden / daß er durch seine SaumseligkeitM
ihrem Tod Ursach gegeben / weßwegen er dann / so solches
erwiesen würde / mit Recht alles Nutzens / welchen er von
seinem Weib sonst zu hoffen gehabt / beraubet werden kön¬
te. karinzc. cl.c^v. 120. n.74. Lile^.

Das XXI. Kapitel.

Daß der Haus-Vatter der Natur und des Gestirns
Wissenschafft haben solle. ^,nrns,

Inhalt.
j. ».Wie ferne dem Haus,Vatttr derNatur Wissenschafftunnö<

thig. h. 2. Nöthig sey. h z. Soll sich nach der Sonnen und
Mondes Lauff und Veränderungrichten. H.4. Was von denen
Bauren» Reguln i» halten.

§. !.

S dorffte zwar in einer Haushaltung mehr
eine fruchtlose Betrachtung abgeben/als
daß sie zu deroselben Aufnahm dienen sol-
te/wann sich der Haus-Vatter derjenigen
8ukrilitaten / davon die gelehrteste Narur-
Kündiger selbst nicht allerdings einig sind/

theilhaffrig machen/und die hiezugehörigekostbare kxpe-
imenu imv kosten anwenden/und zum Exempel for¬

schen wolte / aus was Zeug und Theilen dieses Sdech
nes/ das Feuer / iLrde/ IVasser/ L.ufft/ Ssnm/
N?ond und Sternen zusammen gesetzt / und wie lW
kleine Theile oder N7acerie lörmirec/ und in emandek
geflochten / und vermittelst deren AuflösendTreu«
nung verändert werden und in einen andern Stand
tretten; und was für offenbare greifliche GgenschM
daraus entstunden; woher diejenige Eigenschaffren »
men / welche man ehedessen (Zuzlirsces occulus ver<
borgen« Elgenschaffcen nannre / von denen jetzigen
Narur - Kündigern aber unter einer ziemlichen Ä'aiV
scheinlichkeit aus der Finsternus der Unwissenheit ans Hl
gestellet werden wollen/ als da ist die iLisen gehende unv
nach dem?olo sich neigende Rraffc des LNagnettM
Sceins/vieEbbeund Fluth/dieÄrafft der Arymp
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Mitteln,

Mitteln /auf was Weife sie kn dem L.eibe würcke.' Was
es mit denen Fix-Sternen/ Planeten und andern
neuen Sternen / deren Stelle und Lauff für eine eigent¬
liche Bewandnushabe: woher die ?vlcccorz »nd allere
bandL.ufft-Erscheinungen allerleyNrunnen heiße/
kalte/ fnsse saure/ die Erdbebungen und dergleichen
ihren eigentlichen Ursprung nehmen/und was dergleichen
unzebliche Dinge mehr sind. Weil nun dergleichen Be¬
trachtungen eigentlich für cmiolc und müßige Gemüther
gehören / so halten wir uns hiebey nicht auf/ sondern wei¬
sen den Haus-Batter auf diejenige Reguln undAnmer-
ckungen/die manin der Natur üpotteriori oder aus lan¬
ger Erfahrung gelernet und wahr befunden/ welche
er in derHaushaltung/deßwegen nothwendig sich darnach
zu richten/wissen muß/ weil die Natur sich nicht nach seiner
Haushaltung/ sondern diese nach jener sich richten muß.

§. solchem nach soll er vor allen Dingen wissen
undverstehen/waservon der Sonnen/N?ond / Seer-
nen/ L.ufft/5Vinden/j?lebel/ XVotcken/ Regen/Re-
genbogen/ Donner/ wetterleuchten/ Thau/ Reiff/
Frost > Schnee/ Hagel / Erden und dergleichen Din¬
gen von der Witterung / Fruchtbar- und Unfrucht¬
barkeit vermuthen / und darnach seine Haus-Verrich¬
tungen im Ackern / S5«n/ Erndten / ZSaum pelyen /
Arauen/Schlachten u.f.f. anstellen solle. Jnsondet-
heit und vor allen muß er die Natur und Eigenschaffe
des Landes / davon er sich zu nähren gedenckr / mit Fleiß
erkennen/ obstalt oder hiyiy feucht oder trucken/ fan>
dicht oder lerncht/ einen liessen oder seichten Grund
habe. Dgnn wie ein jeder Mensch und Thier ihre eigene
Eigenschafft haben/also hat auch ein seder Acker seine be¬
sondere Art / die ihm der Schöpffer gegeben / wornach sich
das Ackern und die Saat schicken muß / obs Rorn /
N?eiy^ Gersten/Habern :c. trage / oder zum Wein¬
bau tüchtiger sey» !^c>liomnis fercomma tcUuz,

§. z. Und obschon/ was das Gestirne betrifft / unter
denen Mronomis oder Stern - Gelehrten noch keine völ¬
lig ausgemachte Sache ist : Ob allen Irz-unv Fix-
Sternen insgesamt / oder aber allein etlichen der
Einfluß und LVürckung zu zueignen sey / und dabey
die gemeine Meinung der Alten/ die das a ste geglauber /
von denen gelehrtesten Mronomi« heutiges Tagestheils
als ungewiß / theils aber allerdings faisch befunden
werden will; gleichwol aber der Sonnen und dcm
Monden ihre augenscheinliche und Hand - greiffliche
Würckungen ohnstrittig von allen zugeschrieben werden /
gestalten auch die Erfahrung von so viel hundert Jahren
wahr gemacht / daß die Sonne nicht allein mit ihrem Lauff
Jahr und Zeit / Tag und Nacht unterscheidet ; fondern
auch mit ihrem A.icht und XVarme den tt?ensch«n
und alle Lreaturen erquicke/ und denen leblosen Creatu-
ren ihren Wachstum befördere: Der Mond aber/ weil
er der Erd-Kugel der Nächste Planet ist/ mitsemen Ver¬
änderungen und Brüchen handgreiffliche Veranden
rungen an Gewächsen / Rräueern/ Mnerzüen und
Thieren verursachet / so soll sich ein kluger Haus - Varree
in vielen Haus-Verrichtungen nach der Sonnen Höhe/
deren Auf-und Niedergang/ und sonderlich nach denen
Monds-Veränderungen zu richten wissen; damit ee
bey zunehmenden Lichte nicht verrichte/ was bey abneh¬
menden Lichte geschehen solte/wovon er sonderlich in dem
hie-nächst folgendem Buch Unterricht finden wird.

§. 4. Nachdem aber die so genannte ZSauren-Z5e-
yuln von dein gemeinen Mann und fönst insgetnem da¬
für gehalten werden wollen / als ob selbige auf diesen«
Grunde beruheten/und durch die lange Erfahrung ie-
ßitimiret worden waren / so geben wir dem Haus- VatM
bievon diese Erinnerung; daß er zwar aLes und jedes/ob
er den Grund davon in der Natur und natürlichen Ursa¬
chen finden könne/ nach Vermögen vernunffrig untersu¬
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128 Des klugen und Rechts-verständigen Haus - Vatters
che/ oder von erfahrnen Natur-Vernünfftigenunterfu- der Maeur verborgen blieben: nur daß er sichvöräN
chen lasse; doch aber/da er schon den Grund das erstemal offenbaren abergläubischenTag-wählen und O»
nicht erreichen könte / deßwegen nicht so fort alles verwerft grüblerischen Thorheiten hüte. Weil er sonst nicht w
fen/ sondern dabev bedencken solle: daß auch aufrichtige wider das Christentum sich an GOtt versündigen /
unter den gelehrtesten und scharffsinnigstenNatur - For- dern auch manche gute Gelegenheit / seiner Hausbalrunz
schern bekennen müssen/ daß ihnen bey allen ihren Fori und sonderlich des Feld-Baues zu warten/zu seinemE^
schen/ gleichwol manche Dinge als Geheimnüfst den verschlaffen würde.

Das XXII, Kapitel, I
Daß der Haus-Patter von der Bau-Kunst einigen

Verstand haben solle.
Inhalt. Gebäu soll er mit einem wol - verwahrten Dache / dem kein

Regen/Schnee-Wasser oder auch Feuer schaden kan/>,i
j. i. Wohin des Haus'Vatters Absicht in der Bau-Kunst gerich« wissen n,ik>

tet seyn solle. 5.2. Soll verstehen des Gebäudes Stärcke. §. z. )
Bequemlichkeit. Dauerhaftr.gke .t v ei helffen / jooll er die Strebe-Ww§. i. Wand-Säulen/Neben-Pfeiler/Kampsser/zusamtih.

ren Säulen/ Füssen / Stämmen / Säulen-Stühlen/
S hat die Bau-Kunst insgemein auf diese Knauffen / Untersätzen / Gebälcken / Füssen des Säuln

' nächst - folgende drey Stuck ihre Absicht: Stuhls / dem Würsfel/ Unterbalcken / Borten und Km
Erstlich / daß der Bau ftarck und zen in einer gehörigen Ordnung über und in einander in
dauerhaft werde/ nicht änderst/ als ob ordnen wissen.
er immerdar wahren solre. Zum andern/ §. z. Nach diesem soll er auch die Bequemlichkeit
daß in allem der Bequemlichkeitso viel zu beobachten wissen/damit der Bau also eingetheiler wn

immermöglich Platzgegönnet/undzumdrieenart und de / daß alles zu seinem Gebrauch wol gelegen bcyi'a
zierlich mir einem prächtigen Ansahen aufgeführet Hand / und in keinem Stück einige Hinderung nicht in,
werde. Weil diese letztere Art gemeiniglichöffentlichen Wege stehe. Hiebe» soll er nun in acht zunehmen vech
Stadt - Gebäuden/ Kirchen / Schulen / Rath - Hausern / hen / daß er seinen Wobnungs-Bau einen bequemen oder
Spiralen /Zeug-Hausern / Palasten und andern Pracht-- Himmel-offenen Platz / an dessen Ende die Stallungcnil>-
Gebauden gewidmet / und daher verstandigen und erfahr- re Stelle finden mögen / erwähle: daß alle ZimmerM
nen Baumeistern anvertrauet wird / so hat sich zwar ein Stiegen Lichts genug haben. Die Trappen / die Ma«
Haus- Vatrer als ein ?rivzr - Mann dißfalls desto weni- und Weibes-Zimmerin unverhinderlichenGebäuden/m
ger zu bekümmern / weil ihm ohne dem nie zu rathen / daß auch die heimliche Gemächer an ihrem rechten Orte stehen
er sich ohne Noth mir vielen unnöthigen L.ust, Vauen und ihre recht proporriomtteBreiteund Höhe haben-
einlasse / sondern er überlässet solches viel nutzlicher grossen Das Wasser nahe bey der Kuchen sey/und die Camin und
Herzen und reichen Leuten. Sovi^laber die Srärcke und Oefen also geordnet undverstecket werden/ daßmanm
Dam hafftigkett betrifft/ so stehet der Haus-Vatter al- Rauch oder Gestanck keinen Verdruß habe / und mil»
lezeit sicherer dabey/ wann er bievon fe bst einige Wissen- nem Ofen mehr als ein Zimmer geheitzet werden könne,
schafft und Erfahrung hat / und nicht alles und >edes/ was Wobey er überall die 5vmmerne oder gegen einM»

er solche selbst nicht machen kan / nach des ZSaumeisters im hienachst-folgendenBuch/darinn von oerErbauimz
tLnewurff verstehen / daß er darnach/ was die Bau- eines Hauses insonderheit gehandelt wtrd/ sich dm
Kosten an Gelde und Zeuge auswerffen / und wie dauer- licher zeigen wird,
haffrund bequem das Gebäude werden mögte/ einen Über- ^
sch>agmachmk^ ^ ^ NeKts-Anmerckungen.
vor allen / wo man die Wahl hat / einen beständigenfe- Eap. XXI. 8c XXII. §. ulr.

Na»d«s-m soll -rauch
ren / Wanden / und Dach unbeweglich ruhen/ und wider MHEil hie von der Bequemlichkeit des Bauens ge-
anlaufende Wasser und brausende Winde geschützt ste- handelt wird: Als ist zu wissen / daß aufsem'
hen möge. So viel des Orts Beschaffenheit zulässet / soll Grund und Boden ein jeder sonsten insqcim
erwahrhassten Zeug, Steine Ziegel/ (^uscer-Srücke/ biß an den Himmel bauen darff/ ob solchesgleich se«
ZSruch-Steine Sand/Holrz/ Eisen Rupff.r/ Nle^ Nachbar vielleicht schädlich wäre/ per I. z. A 9. L. cl-sn-
und dergleichen wol verstehen: Von den Mauren / Bal- Lc ->q. wann nur der End - Zweck hauptsächlich dich
cken/Gewölbern/Bogenund Säulen soll er verliehen/ wie ist / daß man sich hierdurch Nutzen schaffe / v, vec. wii
sie mit eisernen oderäbernenStangen undZapffen verbun- 489. ^lex. cons. 174. col. 2. Vol. 2. « /z5c>n. conlp
den werden mögen/ daß sie weder von Sturmwinden noch col. 1. vol. 1. nec non Cizü. 2. Obs. 29. Es wäre dann 1,!
Erdbeben zerfallen mögen. Die obern Eröffnungen soll er daß einem solche Freyheit höher zu bauen durch eine 5m
Senckel-rechtüber die untern und in ziemlicher gehöriger n,r oder Dienstbarkeit wäre benommen: v. Qail. ä. 0,6),
Weite von denen Ecken der Gebäuden zu ordnen wissen, n. 1 z. öc seqq. Oder 2. ) durch ein sonderbares St-iimm
Die Ecken soll er mit einer dickern Mauer / oder zum we- oder Gewonheit eine gewisse Maß zu bauen vorgesch«
nigsten aus währhafften Zeuge zu zubereiten wissen. Das den worden / allermassen an vielen Orren Teutschlande-
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vornemllchaberinBaiem/viä.^zil.ä.I.n.15. Würten- hergehender Erkanntnus der Sachen/abstellensolle, v.
bergischen Land - Lon5. Fürst!. Würtenberg. Bau - Ord- 1. 38- 6e K. V. ik,,: »0» </? öc Zpci-
nung. Nürnberg. v.k.cf.Ksoric.l'jc.26. 1..2. undFranck- ci-I. vczc. Bau/Bau-Ordnung. Auf wie vielerley Weis
ftrt. V. Kef. krzncof. p. z. rir. I. Lc 2. geschehen. Dann in aber ein Haus - Vatter zur ^mulurion und Trotz oder
solchen Fällen müste sich ein Haus - Vatter so wol der her- Neid seines Nachbarn bauen könne / davon besihe jok.
gebrachten 5crvitur oder Dienstbarkeit/als auch des 8tZ- Vision, in l'kell )ur. Liv. feuä. Sc Lrim. rir. 22. n. 11. Lc
turi allerdings gemäß halten. Worzu wir z.) dieses noch leczcz. Lc V^Usfbzin. in äiff. sur. Liv. öc Kes. in zääir.
rekcriren / daß / obgleich keine 8ervitut > oder sonderbares P3S. 10s. Wie ferner die Camin und Haus-Schlöt auf-
5»turum vorhanden / dem Haus - Vatter jedoch nur bloß zuführen und anzuhancken: Item / wieweit die heimliche
zur Amulzcion seines Nachbarn / dadurch er sich gar kei- Gemacher von des Nachbarn Wohnung stehen sollen /
nenNutzen schaffte/hingegen aber feinemNachbarnScha- davon besihe Kef. ^or.l'ic.26. ^.5. 6.äc iz. Welcher
den zufügte / zu bauen nicht vergönnet sey / massen man Gestalten endlich kein Nachbar dem andern zu Schaden
dergleichen Boßheit nicht nachsehen / sondern dergleichen etwas thun solle/ solches haben wir bereits oben abgehan-
Gebäude/ mit Rath der erfahrnen Bau-Leute/ und vor- delt / in csp. 16. §. z. ver5 Er soll verhüten:c.

Das XXlll. Kapitel.

Daß der Haus - Vatter der Feld-Meß-Kunst/ des ReZnens
und Schreibens erfahren seyn solle.

Inhalt. kauffer unrecht geschehe: Und aber nicht aller Orten der-
1. Der Haus <Vatter soll Wissenschafft haben von der Feld« MchenKunst- Verstandige Leute zu haben sind / auch der
Meß >Kunst, h. Von Schreiben und Rechnen. Haus-Vatter / er sey nun gleich Kauffer oder Verkaufter /

. so er dieser Sach nicht selbst verständigist/glaubenmuste/
^ ^ was ihm vorgemessen worden: wol aber die Erfahrung

Bschon die Abmessung der Felder/Wte- zM-s gelehret/ daß solche Feld-Messer falsch gemessen/
sin undHoly-wachfts an mehrentheilsund hierdurch entweder den Kauffer oder Verkauffer in
Orten durch gewisse hiezu-bestellere ge- Schaden gesetzet; So ist nöthig und nützlich / daß der
schworne Männer verrichtet wird/ da- Haus-Vatter auch davon genügsamen Unterricht wis-
mit man aus demselben Berichten wissen ft / und zum wenigsten das ?unä»menr vom ?wce5s im

^ ^ ""6^ ^sie an Morgen / Tagwer- Messen verstehe / oder doch einen technischenW-g
cken/ Iucvarren nach jedes OrtesRechnung / in sich wisse/wie man in allerhand Fällen die Felder und Wälder
halten /und kemem Theil/ weder dem Käuffex noch Ver- nach Ruthen / Schuhen und Zollen abmessen / und sich
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4',.

'

WWUW
WM

MW ''I

Des klugen und Rechts-verständigenHans-VatterS^iWWWMWWMDWWWWWWWWWWWW
hiernach in Kauffen/ Verkaufen/ Verdingung der Arbeit auch / damit man aller List und Betrug / wie m'Uwniw
und dergleichen richten könne. Weil aber ihn davon zu aller Fahrlaßigkeit zuvor kommen möge / mit einem
unterrichten / hie der Ort nicht ist / so verweisen wir ihn belegen pfleget, v. I. 6. p. i. vers. mobüium vero. L.
abermal in das solgende andere Buch/ woselbst ihm ein lec. nupr. ibique Ov. zää. lirzquell. äe prXscript.§//
verständlicherWeg hierinn gezeiget werden soll. gl- 8- ^ Micron, äe ivlonre. äe Kn. reg. 6. Z2, n. i.

§. 2. Daß der Haus-Vatter im übrigen der Schrei- re dann / daß ihnen von denen Partheyen / wann sie
berey und Rechnung aufs wenigste so ferne erfahren seyn von neuem zu diesem Werck erwählet / solcher Eyd eniU
solle/daß er alles und jedes in sein Tag«undRcchnungs- der ausdrücklichoder stillschweigenderlassen worden/^
Register eintragen könne / daran kan niemand zweifflen / theiln, in cap. vroposuiffi. X. äe probuc. oder / wann sltder da weiß / was in einer Haushaltung von allerhand die Obrigkeit öffentlich hierzu erkieset/ sie zu Anfang
Einnahmen und Ausgaben täglich vorkomee /wel- Amts bereits einen Eyd geleistet hatten/ vici. Uyns.e «),
che er ohnmöglich also vollkommen und richtig behalten ?4-n. i^.öcQzil.^.O. m.n. iz.leq. allermassenin^
kan / daß er nicht sein Gedachrnus mühselig martern / und sen Fallen kein neuer Eyd vonnörhen ist. Wie viel aberlk
gleichwol dabey nicht hie und dorten entweder zu seinem terganger zu diesem Werck erfordert werden / wirdauj
eigenem oder anderer Schaden etwas vergessen solte. denen Gewonheitender Oerter sonderheitlich abM
Dannenhero eine Haushaltung / darinn der Haus-Vat- men / und nach denenselben entweder zwey oder drey/ M
ter gar nichts schreiben oderrechnen kan/auss wenigste eine auch nur einer zu->äb>biren seyn. Viä. 5-lin. m»p.. ^
verwirrte unordentlich« Haushaltung nothwendig '
heissen muß/ wobey nichts als mühseliger Verdruß und
eine rechte Marter derGedächtnus/ und gleichwol wenig
Gedeyens zu hoffen ist.

ReM-Anmerckungm.
Cap. xxiii. §. i.

äe probzr. Lc Lürt. in I. 2. äe ponäerzt. Üb. i<z, ^

sus ?rovinc. V^ürtenberx. p. 1. rit. Z. § Erstlich. Als!Feld-Messerund Umgänger nun thun ihrem Amt e:i
Genügen / wann sie redlich und ausrichtjg handlen. Hu-
gegen / wann sie entweder mit Fleiß/ oder auch ausUnw
sichtigkeit eine falsche Maß angeben / können sie sich sch
versündigen/und zu dem Ende von denen Partheyen m
zulänglichen Mitteln zur Ersetzung des Schadens bekn-
get; von dem Richter aber/nach bewandten Umstand«,

Je hoch es daran gelegen seye/ die ^eld-Meß- mit willkührlicher Straff/auch Peinlich am Leibe bM
Kunst zu Wissen / bezeugen dli! Käyser Diocleciz- ^t werden, v. r. r. ff. li menior. falil moä. äix. LcL.^n,

re^. Orä. Lrim. zrt. 114. warum sie aber Untergänglloder Umganger genennet werden / davon besihe
ob5. pr. vc>c. Umganger. De lorz ver0 mareris V.

äe klonte, äe iinib. reg. OerrinAer. I'r. äe jur. limit. Lc soll,

)szcob. Kiefer. Oi5p. inauzur. anno 169z ä. is. ^

äorK babir. äe (?cornerriz legzli.

nu8 Ü! ^I.,x!miznuz in I. 2. L. äe m.ile5. Lc

m-nbemzr. ?!nc>. ^ib. 7. äe kepubl. weßwegM auch
schon vor diesem in dem 12. Tafeln - Gesetz / icem, in I^ege
k^ünlia. Koscin, ?cäucez, ^ili'cnz, t.ibiz , und Loä.

Ibeoä lib. 2. rir. 26. gewisse Reguln vorgeschrieben wor¬
den / welche in Unterscheidung und Abmessung der Aecker
und Wieseinc. zu beobachten waren ; ^ää. r. r. ff. LcL.
äe 5nib, regunä. Deren ^xernpl.1 hernach auch andere
Obrigkeiten gefolget / und in ihren Land-Rechten und
5r-iniltN denen Feld - Messern eine gewisse Maß / darnach

§. 2. vers. Daß er alles und ,edes in sein Tag«
Recvnungs Register«.

sie sich zu richten/vorgeschrieben haben/so daß heut zu Tag 5>Bgieich eines jeden Haus-Vätters Tag-und M
fast kein oder Landschafft seyn wird / welche nicht nungs-Rcgister für demselben nichts beweijet/in H-
>mt einer solchen Lon^>rucjon oder Verordnung versehen wegung solches ein Aeugnus in seiner eigenen Sack aus«
ist. V iä. Preußisches Land-Recht, tub. 4. cir. 20. Solmi- trüge / welches aber in denen Rechten verwerfflicb ist.
sches Land - Recht, p- 2. rir. ZO. Franckfurt. Kcform. p^!rc. I. IO. L. äe I'ettib. so gilt doch dasselbige sonderheitlick ü!-
9- Würtenberg. Bau - Ordn. :c. Daher es dann kommt/ ein halber Beweißthum / wann der Haus - Vatter cri
daß so viel unterschiedliche Ruthen allenthalben aNgetros- Kauff-oder Handels-Mann ist/ so daß dieser halbeB-
fen werden / davon zu sehen XV ebner, ob5.pr .voc. Mei- weiß entweder mit einem andern gültigen/ obschon«
len. Loler. I^id. 4. Oecon. rural. Lc QloffoZrzpb. 5zxon. in gen Zeugen/oder auch mit dem Erfullungs-Eyddeö Hw
art. 66. l^ib. z. Vatters selbsten ersetzet werden kan. Lzrrol. in I. z I. li.i5

Weilen nun so viel an diesem Werck gelegen/als ist ff. äe)u5ejur.)z5on. ibiä. n. 127. i'eün. in c3p.2.num.n,
freylich einem Haus - Vatter nützlich / daß er von dieser X. äe Kä. inKr. Qaü. 2. Ob5 20. blzrtm.?iff. O. z6-
Sach aufs wenigst einigeWissenschafft habe;Jndem aber plures, angesehen bey denen Kauff - und Handels -w
hierinneil unter denen Nachbarn öffters Streit vorfallet / ten nicht fo wol auf das strenge Recht / als auf den gl-
beywelchemmandie Feld-Messer/Schieber / oder foge- linden Weg der Billigkeit gesehen wird / Qa>>. ä. 0dl u
nannte Unterganger oder Umpänger brauchet; Als wol- num. s. öc Lzrp?. ^r .kor.Liax. p. 1. c. 17. ä-f. zs.oum^
len wir von denenselben hier mit wenigen etwas anmer- dann weil selbige einem jedweden Kauffer ohne Verschw
cken. Vors erstewird demnach erfordert/daß dergleichen bung zutrauen pflegen/ ist es hinwieder billig/ daß
Personen/wann nicht schon vorher an dem Ort/wo der auch ihren Büchern desto grössern Lreäir zustelle: v.K-v
Streit entstanden / öffentlich hierzu erkieste Schieder und cbov. sä Irem!. V. 2. v. 4. rb. 2. ür. L. in f. Wann W
Umganger vorhanden / oder auch dieselbige für lulpe^ -») der Handelsmann ein gutes Gerücht hat; /!) Dielll-
und par'rheyisch gehalten werden / entweder von dem Rich- sach der Schuld namentlich cxprimiret ist. >) Das W'
ter selbst / viä. czp. cau5>m mztrimonii. 14. X. äe pro- selbsten/die Einnahmen und Ausgaben mit dem Tag B
bzc.Lc 1.1. §. l.ff.äe venr. inspic. oder von denen stritti- Jahr in sich hält. Und endlich-^) von solchen Sachen p'
gen Partheyen mit Genehmhaltung des Richters erwäh- get / welche zur Handelschafft gehören. Dann wo e»iÄ
let werden / srA. 1.6. §-1 L. äe scc. nupc. Vors andere / von diesen Stücken abgehet/ kan man denen HanM
daß dieselbige der Kunsterfahrenseyn/ v.I.z 5 .1. ff. Kn. Büchern keinen solchen Glauben beymessen. Vici.c^-.'
reg. zu welchem Ende man sie dann/wann sie zu solchem p I. c. 17. äef. Zs. z6.öc Z7. Es will zwar ^när. Lüi! >
Amt bestellet werden / nicht allein zu exsminiren / sondern obangefuhrter Stelle n z. noch dieses hinzufügen / däi ^

^ ^
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nemlich solches' Buch mir des Kauffmannseigener Hand
-u.amm-n geschrieben seyn solle / perl. 1 z. L. ^ non »um.
p-c Mm/weil dieses Stuck aus dem angeführten 5ex-
m nicht bewiesen werden kan: Als halt L..rp2ov. in )pr.
sor.p. I.c. 17.6. Zs. num. 10. darfür/ daß es genug seye/wann sothanes Buch von einem oder Gewerb-
Diener zusammengeschrieben worden / mit welchem auch
d,e Ql-1 -rv -mciz kori Zaxon. übereinstimmig ist.

IZl

^larcm. ?ilior. Obll86. vei^ siczuiclem sb ^ciminiltrZtore«
Lcc. Dieses ist endlich noch zu wissen/ daß/obgleicheines
andern Haus-Vatters/ der kein Kauffmannist/ Rech-
nungs-und Register--Buchnichts für demselben beweisen
könne / selbiges jedoch wider ihn als ein Beweißtum an¬
geführet werden möge» viä.l.26. Z, l. ü. Lar^zov»
p. l -c.17.clef.z4.

Daö XXIV. Zapitel.

Allgemeine Haus-Reguln.
Inhalt.

t.! UrsachundArtvondictcnRcqulnhiejjuhandeln. Erfordern
in einer Haushaltung, h. 2. Richtige Ordnung. §. z. Ein.
titduuq >n die Enge. §.4. Sparsamkeit, h. 5. Häuslichkeit.
§. 6. Embsigen Fleiß. K. 7. Des Haus >Vatters Nachsicht und
Gegenwart. §. I.

»He wir dieses Buch schließen / wollen wir
noch unterschiedliche gemeine Reguln /
wornach sich eine jedwede Haushaltung
zu achten / die aber in denen vorhergchen-
den Capiteln/weil wir darinnvon beson¬
dern Pflichten und Wechsel-Gebühren

handelten / keine bequeme und geschickliche Stelle finden
koncen / in die nächst-folgende zwey Capitel zusammen
sammlen/ und mit bekannten Exempeln/die in der Haus¬
haltung taglich vorkommen / deren Nutzen und zugleich
dasjenige/ was hievon in denen vorhergehenden Capiteln
ctwan nur berühret seyn mögte / etwas deutlicher und
ausführlicher erklaren. Worbey wir aber den Haus-
Vatter voran erinnern/ uns nicht miß zu deuten / so et-'
wan einige Exempel wegen der unterschiedlichen Absichten/
die sich dabey finden / bey mehr als einer Regel wiederholet
werden sollen / in Betrachtung: daß es kaum möglich die
Haushaltung nach einer Regul so anstellen zu können / daß
deren nicht zugleich mehrere zusammen lauffen solten. Es
sey aber

§.2. Die erste Regul: Sie Haushaltung soll in
richtiger Ordnung geführet werden. Der Haus-
Vatter soll gewiß glauben/ daß nächst dem Göttlichen
Segen nichts sey / das seine Haushaltung leichter / an-
muchigerund glückseliger machen könne/ als eine richti¬
ge Ordnung. Ordnung ist gleich einer Haus-Uhr/
wornach sich jederman mit Schlaffen - gehen / Aufstehen /
Wn / Trmcken / Arbeiten und andern Geschafftenrichten
muß. Was nun bey der Nachr und im Ungewitter un¬
ter dem Dach geschehen kan / soll nicht bey Tage / noch
auch bey Litern schönen Wetter ausse! Hauses ausdem
Mde geschehen. Es soll in einer Haushaltung eine tagli¬
che Äusmetlung der gewöhnlichenArbeiten gleich¬
sam als auf einer Tafel vor Augen hangen/wie man den
Tag gleichsam von Stunden zu Stunden zu bringen solle/
damit man wisse/was zu thun seye; wodurch die Arbeit
noch einst so leichte von starren gehet/ als wo alles in der
conlusion und Unordnung hergehet. Was des folgenden
Tages gearbeitet werden soll/ das soll dem Gesinde des
Abends vorher bedeutet / und zwar einem jeden seine Ar¬
beit insonderheit angewiesen werden / damit sich keines auf
das andere verlasse / und die 'Arbeit in einer Unordnung
vollbracht / oder gar unterlassen werde.

Die Einnahmen und Ausgabe« sollen jährlich
undöffters überschlagen / und gegen einander gehalten/
und wo diese jene übersteigen / die Ursachen also fort unter¬
suchet werden / ob sie erwan von Spielen/ZSanqueten/

vielen Spayier-Reisen / aus Verwahrlosung / ode»
aber von solchen nöthigen Ausgaben / die zur Erlctchi
terung eines Capitals und Haupt - Schuld abgestat¬
tet werden/herrühren/ und jenes alles ohngesaumt abge¬
stellet werden: Es soll eine ordentliche und beschnei
benes Register über alle /^iv - und ?slliv - Schulden
geführet werden: das ist / der Haus - Vatter soll wissen /
nicht allein was er andern aus dem Vermögen/sondern
auch was ihm anderein das Vermögen schuldig sind/ das
Inrcrelle davon auf die bestimmte Icrminen entweder ab¬
zustatten / oder einfordern zu lassen : weßwegen er einen
so genannten Inrcrcsse Raic-Rnecht/ (der aber richtig
ausgerechnet seyn muß) was von looo.biß auf i. Gulden
die gebührende Verzinsung jedes ^)ahr / Monat / Wo¬
chen und Tage pro rzrs austraget/ bey der Hand haben
kan/dergleichenin Hmn von Hochberg Adelichen Land-
Lebens andern Buch der anderen LckNion p. 261. zu
finden.

Es sollen auch alle Haus-Gerathe in guter Ord¬
nung gehalten werden / damit man ein jedes Ding an sei¬
nem Orte finden / und nicht lange mit Verlust der Zeit
und Ungedult / die bey manchen gar in ein Fluchen und
Schelten ausbucht / suchen dörffe. Über die sauber«
und kostbare Fahrnus die etwan selten ausser zu Ehren
und auf Festen und 5ettinen gebraucht werden / soll eine
ordentliche Verzeichnusgehalten / zu denenselben in ihre
Kisten und Kasten beygeleget / und wann dieselbe um der
Motten/Schaben oder Feuchtigkeit wegen bey warmen
Sommern Tagen ausgelufftet worden/ sollen sie nach der¬
selben wiederum ordentlich an ihren Ort zusammen gele¬
get und verwahret werden. Deßgleichen sollen auch an¬
dere Kokillen oder Haus-Gerathe im Hause und Zim¬
mern/ Nett - Gespanden und dergleichen Gewand/
Polster / Russen/Ä.eilachen / Teppich Vorhänge/
Sessel / Stühle/ Tische undZSancke in solcher Ord¬
nung gehalten/ und nachdem etwan ein-und anders ge¬
braucht / verliehen / und von seiner ordentlichen Stelle
verrucket worden / wiederum an seinen behörigen Ort ge¬
bracht werden. Dergleichen auch von dem Rüchen^
Geschlr! zu verstehen ist/ welches in guter Ordnung in
der Küchen und Speiß-Kammervor Augen stehen soll/
damit man den Abgang bald mercken / darnach fragen/
und das Gesinde drüber zur Rechenschaffr/ und nach Be-
wandnus der Sachen zur Erstartung fordern / oder we¬
nigstens in eine Sorgfalt und Furcht setzen möge. Was
dem Gesinde / Meyern und ZSeständnern bey deren
Aufnahm und Anzug an Holiz / Getreid / Heu /
Stroh / Schauffeln Grabschciden / Sagen / Bei¬
len , Retten / Schlössern/ Muldern Pferd Pflug-
XVagcn und andern LVerck-Zeuge eingeräumet wird/
darüber soll ein richtiges Inventarium in ciuplo oder
zweifach aufgerichtet werden / damit man bey dem Ab,
zug davon Rechenscbafft / und zugleich von demjenigen/ so>
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N2 DeS klugen und RechtS-verst öndigen HauS VatterS ^
aus i^mSchuld zu Schanden gegangen/ billigmäßige G-l/Sa^Ge^r? u.a.m. bis derselbe
Wttun^o^ Es istauch rathsam/ daßum tedas Jahr durch bescheret/und ausder ErdenwacW
mekrer Richtigkeit willen / nachwägen und nachmessen zu lasset / verwahret und aufbehalt. Duses alles soll als ^
Knen/Äner jeden Haushaltung des Landes Ehlen/ stets quellender Srunn betrachtet werden/ dermkemer

und Gewicht /zusammt dem Aporhecker -und Haushaltungnie so leer ausgeschor^ ^
Silber-Gewicht /gesunden werden/u.s.w. nicht einiger Verrath zu taglicher N orhdurfft / Ehx^.

^ § z Die ^de ?e Regul: Die Haushaltung soll , Allen / und der Downgkttt arm^ z,
td viel als m5alich / und der XVol-und Zustand der- kommen/ubr«g bleiben solte. Dieweil aber die Sparsam,

selben zulässet/ in die Enge gezogen/ und daher aller keic leicht zum Gery werden kan / und dieser unter jener

Vracht und Überfluß daraus gebannee werden / Deckel sich mehrentheils v^stecken will ^gestalten niemm!»Lein und reinreimet sich sonderlich in der Haushaltung geitzig/ sondern em jeder Ge.tz.ger sparsam he.ssen will/h

anmuthig und nützlich ;u^ Man soll nie einen gros- setzen w,r dem Gech voMauen/der Sp^senUnkosten machen/wo man nicht einen grössernGewinn/folgende Grantzen. Eiillich >oll cerHau^ ^uterallm
jedoch ohne eines andern Schaden/davon zu haben hoffet- von dem revlich Gewonnenen sparen: dannwott W

UderfMiae Mäuler an Menschen und Vieh/Hun- Unrecht etwas an sich gebracht hatte/ so solso^es nchden - Gcflüg und Vögeln: Übermaß in Essen/ Trin- ge, paret / son dern dem es mit Recht gehöret / wieder -r.
cken und Gebäuden und dergleichen / weil dadurch der starret werden. Zum andern soll er unrer dem ^>orwiW

Weg zur Armut gebahnet wird / soll abgeschaffet werden, der Sparsamer w^er semer eigenen , noch s<.„,
Es soll aber der Haus - Vatter versichert seyn / daß zum Haus -- Genossen t7?olhdurff^an d tahrunz
Exempel wemq Viehes wol gewartet/mehr Nutzen gebe/ Rleidern etwas abbrechen/daß cl sich we^cr atr/und^.^

?lseine aroNSakl ohne gen^sameNahrungu'dWar- Gesundheit gemaZ; ein-n ^t-nD-ssn essen / oder n-.ch
te 'Wenig Feldes wol gedunget/und zu rechter Zeit gear- Nothdursst / und seinem Grande eilaub^ch erbar k.<>.beittt/ braucht weniger Saamens / Ackerns/ Schnitter / den / oder auch andern OSrffc,gen / denen er hetz--

Md M Ä aus/ als noch so viel/ welches doppelten solle / was er ihnen m der L^be schuldig / e.ttz.e-x»
Saamen, doppelte Ärdeir und holten bedarff/ und solte: Dann weil Sparsamk.le enie Tugend hchn

doch kaum so ml als jenes tragt. Sonderlich soll der soll/ ,o muß sie keines Weges w.der andere TugcMNus-Vaner gewarnerseyn / daß er an überWige und streiten / noch die L.,-b-. als e.ne allgemeine M
^nüthi^e «fahrnus / die d.e Gelegenheit seines Standes aller Pflichten aufheben Zum dritten muß der Zwcä d-s

?d Nrm^ und namentlich an »le.- Sparen- dahm gerichtet seyn / als welcher KG.
d»-pmcdt sich nicht verliebe / noch seinem Weibe und d,e Seele dieser Tugenden .st / daß man auf ki,nsft,z.

^cktem alle ley neue Moden/Formenund unnöchi- Norydurffc und zu Ehren etwas habe / sein eigens
ne Äffarr und Eitelkeiten verstatte / oder denenselben ohne anderer Beschwerung essen / und dem Dörssw,
dasi?niae / was sie im Hause selbst machen tönten / bey geben könne: gestalten man bey cmem rechtschass^.

KaAxmten ausnehmen zu lassen/erlaube; sondern sie Haus- Vatter vrc^.'cv b-are p,-nnmy«zu w-u
in den Schrancken der ErbarLeit und Vergnügsäm pfleget: einen Zehr»p, enning /!. .r laguchen >>Z i-
k -icerbake Min diejenige ^ahrnüsse/ deren Vorrath Nothdursst gehöret: emen Eoren-Psenmna/ der^

Nahruna mehr Vortheil als Nachtheil zu geben ver- Ehren / als Gevatter,chassten/HochMn/ Verehrungen,
^ a/ m?aen l)ep dieser Regulihren Absiw behalten; unter und dergleichen gehöret: und einen Noth - Pscnmnz,
denn W chtV Wer-k- dessen er sich m Unglucks-Fallen/ wann cr durch B«,

dern auch insonderheitdas leinen weisse Ge- Mißwachs / Vieh - Sterben / langwunge Kranähmm'
^daNör^ Todeö-Fälle u.s. f. .n Noth geratheil solte/ gewucw

kan. Wo man über diß aus einer unersättlichen Byv
M?e^ de NoffeSchäKeMdMchtMi zu ftmmlen/ oder^werden oörffe/weildas offtmalige Waschen nicht allein man ersparet m.c Wo.lusten/ Pracht / Schwelgen/Pr-

T Verdniß / Ul'muß und Hmdernus an andern Haus- streyu.U. zu verzehren gedencket/wie diejenige thun/^r^pnaikt/sondern auch Ach Gewand je öffter es ge- die Wochen durch zwar einiges/aber nur dazu sparen/^
Ach°n/s°V >Ä si- d.« S°nn-.'gS ,» d« S-vmck....«Die dritte Regul - Die Sparsamkeit soll m Nirchs»Häuser zu tragen haben / oder auf S.anv.-a

ver^aushaltuna als eine Haupt Runji und einem reisen / fahren und lauffen / und noch wol darzu

unbetriegl,chen ^.p.ttl gleich geachtet werden .No. blauen Montag machen mögen / da ists unrecht/ m
clVvircu5 qu.m quxrer- par« tuen: Sparen vorGQtt eine unverantwortliche schwere (^unde.

UkeMenennaereRunst/ als etwas erwerben Spar- auch in der kleinesten Mbe GOttes / solts auch MM
X.V.p.,?s,.^ diesen Vortheil/ daß man nie von Frembden Bissen Brods seyn / em Saame des Segens verborg

lmlehn^ liget/sosollsichderHaus-Vatterdahinge^
ohne Verunsung entlehnen kan. Sieist eine Tugend/ er nicht nur an grosscnÄusgaben unvölel -ienEinM

so wol dem Haus - Vatter als der Haus - Mutter eine men - nicht nur an gantzen und vielen Thalern - Mr-
^n ierbare Gierde aibt/ insonderheit aber an dieser nächst auch an emzelen Pfenningen zu sparen lerne; wn M

d" GoeteKurchtals ein sonderbares Rleinod zu ih- nicht sparet/kommtnie oder Den zu jenen. 'W-re.n^^sonderbaren Ruhm gepriesen wird / wann sie die von ringes nicht zu rath halt / ( sondern was erhalten m
GOtt besch rte / ererbt, oder durch des Haus-Wirths den könte/ liederlich zu Schanden gehen lasset/) der nm

«erworbene Guter zusammen und zu rathe zu halten metfür und für -b. 5yr. 19 i-^cbeyaderechMweck / und nicht einer unnützen Hennen gleich ist / die das- die Sparsamkeit funfftens überall Vorsichtigkeit B
jmiae / was der Hahn zusammen gekratzt / aus einander rernünffcigen Unter^eld/ nicht awn daß alles B
kraket und zerstreuet. Sie erstrecket sich über Heller- G-- jedes vorsichtiglich an sichere Orte Angeleget und vewch
«Stber' »Sven / Stadel und dergleichen / allwo sie die- ret werde / damit keme Hunde / Katzen / Ratzen / W^aben Gattes /Srod/Fleisch/»ier/Wein/Obst/ undgrosseMauft druber kommm / es benagen / versM
Getreive/Milch/Smter/ Schmal? / Rase/ Eyer / pen und vertragen / darüber öffterö m einer Wochen u"i>
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^onat mitUnnutz verthan w-rd/ davon man emenMo-
„arund das gantzeJahr durch e.ne Hulffe zur Unterhal¬
tung hätte nehme., mögen; sondern das,'auch einem »edwe-
dcn was ibm gebühret / in behonger Maße Nicht zu viel
,,nd nicht zu wenig /und zwar zu rechter Ze>! gereichet wer¬
de Es ist keine löbliche Sparsamkeit / wo man seine Haus-
Genossen einmal so karg und filyig abspeiset / daß weder
eines oder das andere genug hat/ ein andermal aber so
überschoppec / daß der Überfluß veruraßee / verwü¬
stet/ der Vorrats vorder Zeit aufgezehret / und die
f^'Usballung auegeövee wird / darüber man hernach
hunaer und Maiigel leiden/ und auf ein Raden-Mahl

ein Schaben -Mahl halten muß. Also soll dasjenige/was
am leichtesten verdicket am ersten / nicht aber allererst.
dann / wanns schon halb verdorben und stinckcnd worden,
und weder Lust noch Anmuth zu essen mehr dabey ist/ver¬
braucht/ was aber am längsten gut bleibet / aus einen
-vall der Noth/ wann etwan unvermuthsteGaste kom¬
men sollen / oder sonst auf eine andere Zeit/ aufgesparet

^"5,' s. Nachdem aber diese Tugend mit der Haus,
lickke»t eine so genaue Verwandnus hat/ daß eine der
andern die Hand überall und allezeit bieten muß / so soll
Mm der Haus -Vaecer / sonderbar aber nochmal die

^aos-Murcer viertens die HSuslichkeit vor allen
lieb uno cheur anbefohlen seyn lassen. Diese breitet
sich über alle und jede auch die geringste und verächtlich¬
ste Dmge und Verrichtungen im Hause und draußen aus.
Sie überleget alles bedachtsam/ daß sie auch die Dinge/
d>c ein Unachtsamerhinaus in den Mist wirfft/ verbren¬
net/ und keines Aufhebens werth achter / altes Eisen / zer¬
rinne Kleider / überbliebene Flecken und Lumpen / Trüm¬
mer Zwirns und Faden/alte Aexte/ Speichen und der¬
gleichen/ zu seiner Zeit nutzlich anbringen möge / wovon
auch der Nutz im Ende ossr unverhofft grösser befunden
wird / als man denselben Anfange voran sehen und ver¬
muthen kome.Sie giebet dieGeschicklichkeit alle Geschaff¬
te solcher Gestalt an-und in einander zu binden / daß
immer eines aus dem andern folget / und ein Vortheil an
den andern/nicht änderst als Glieder an der Ketten/han¬
get; wovon ein jeglicher Tag einen Überfluß von Exem¬
peln in einer recht häuslich - eingerichtetenHaushaltung
an die Hand zugeben vermag. Insgemein hieoon etwas
zu reden/ weil die Erhaltung des menschlichen Lebens in
diesen beyden Stücken / der Nahrung und Rleidung
enthalten ist/so kehret sie diesen Zweck in der Haushaltung
glücklich zu erreichen alle Klugheit und Sorgfalt dahin
an / daß nichts verschleudert / verwüstet / sondern auch das
Mmgste obberührter Massen verwahret/ und in rechter
Zcir und Maße angewandt und ausgetheiletwerde.
Korn/ Weihen/ Gersten/ Habern / Heu / ^troh / Kraut/
Rüben/ Obst/ Mehl/ Gries/ Hirse/ Erbsen / Milch / But¬
ter / Käse / Fasten - Speise / geräuchert Fleisch / Speck /
Schuncken und anderes mehr/hat alles seinen bequemen
Ort/damit nichts anlauffe/ st,tickend / madig / oder
sonst auf andere liederliche Weife zu Schanden / oder zur
Unzeit/ ohne Ordnung mit Schaden und Überfluß ver¬
wüstet werde ; weilen darüber aller Vorrath / so reich
er auch wäre / in einer Haushaltung zerrinnen müsse; da
hingegen eine arme Haushaltung / darinn die Häuslich¬
keit das Regiment führet / im Segelt GOttes zu zuneh¬
men ode:doch in einen nochduifftigenStand zu kom¬
men /und darinn zu bleiben pfleget. -So viel die Rlek

dung insonderheit betrifft / so weiß die Häuslichkeit bey

wolle/ Flachs und was sonst hieher gehöret/ihre Wirth¬
schaft abermal klüglich anzubringen / damit sie dasjenige /
was sie im Hause wolfeiler und zugleich daurhaffter ma¬

chen lassen kan / bey Kauff-Leuten und Kramern nicht
theuer bezahlen und ausnehmen müsse/sich der bekannten
und nutzlichen HauS-Reguln erinnercnd: nach derer der
Haus-Vatter allezeit lieber ven6->x als cm-ix, das ist/
lieber Verkauffer als Rauffer zu seyn sich befleißigen sol¬
le. Solchem nach lässet die vernünfftige Haus-Mutter/
zum Exempel/ aus Wollen und Flachse neben der Lein-
wad/Zwillich/Betr-undTisch-Zeuge/ Kardis/ Bay/

für sich und ihr Haus machen. Wann Vieh
im Haus geschlachtet wird / so ordnet sie an/ daß das
Ochsen-und Rmd-Leder durch die Sattler und Riemer
zu Zäumen / Rummetcn/Wagen-Geschirren oder
auch Laletsche davon zu beschlagen oder auszubessern :
Die Bock - Geiß - Schaf - und Kalb - Felle aber/ so vielsie
deren nöthig findet / durch die Roth- und Weiß - Gärber
zu Schuhen und Rleivung gearbeitet / und nachmals
durch«hie hiezu nöthige Handwercks - Leute / Sattler/
Riemer / Schuster und Schneider im Hause verarbeitet
werden. Wann die Wolle verhandelt wird / überleget
sie nach allen Umständen der Zeit und Orts/ obs nicht rath¬
sam seyn solte / daß sie davon erwas im Hause zu kämmen /
kardetschen und spinnen bedielte / und beym Regen - Wet¬
ter und in denen langen Winter-Nächten/ wann sonst
nichts wichtiges zu thun / spinnen liesse; wovon sie von
der zärtesten für die Herschafft und Kinder / von der grö-
bejten aber für die Erhalten Zuge wircken / walcken/
färben / und bey den, Tuch - Scherer zurichten lassen kön-te. Wo man mit Seiden Wurmen umgehet / kan man
die verwirreren Knollen spinnen/und zu Zuteil. zu Tep,
pich Spaliren und Zeuge zu Rleivem/ darunter ein
wenig guter Seide mit Baum-oderSchaf-Wolle ver¬
menger wird / für die Kinder machen lassen. Wo man
Ahorn und anderes hartes Holtz hat/ kan solches zu Bret¬
tern geschnitten/ und im Hause durch einen Schreiner oder
Tischler zu Stühlen / BSncken/ Tischen/ Rasten /
Mengen und dergleichen nutzlich verarbeitet werden.
Welche Arten hie zu erzehlen der Ort nicht fassen kan / in
denen nachfolgenden Büchern aber ihre bequeme Stellen
und Beschreibungen finden werden.

§. 6. Die fünffte Regul: Die unverdrossene Emb-
stzkeit soll befallen Verrichtungen und Geschaff¬
ten nur; und nöthig schalten werdcn. Müßiggang ist
an sich selbst ein schändlich und dabey verdrießliches Laster /
dadurch ihm der Mensch das Leben selbst sauer macht/dann
es gehören starcke Beine dazu / die faule Tage tragen sol¬
len. Eigentlich aber und gewissenhassrig davon zu reden /
so bringet sich ein fauler Mensch selbst um so viel seines
Lebens/als viel Zeit ermitMüssiggang verlieret/ weil er
alsdann erst als einMensch lebet/wann er etwas nützliches/
wozu er von GOtt erschaffen und beruften / zu thun beflis¬
sen ist. Noch mehr aber solte diese Betrachtung den Möf-
siggang zu verleiden krafftig und bewegend seyn / weil ein
Mensch eben in der Zeit / da er nichts thut / nicht allein da¬
rum/ daß er die edle Zeit unnutz versaumet/sündigt/sondem
weil der Müßiggang eine Gelegenheit zu vielen Sunden
und Lastern / und namentlich zur Ungerechtigkeitund zum
Diebstahl wird/als dessen keiner/der nur arbeiten wolle/
bedörffte. An der sonderbaren und eigentlichen Absicht
ausdie Haushaltung ist der Fleiß in derBeruffs-Arbeie
eine unvermeidlicheNothwendigkeit / als ohne welchen
in der Nahrung bald alles zurück den Krebs-Gang gehen
würde. In was Absicht aber hie die Arbeit geschehen sol¬
le/weil davon oben im ersten Capitelgehandeltist/so ach¬
ten wir an diesem Ort dävon etwas zu wiederholen über-
flüßig: Erinnern aber den Haus - Vatter / daß er sich den
Beschwerden/ so sich bey vielen Haus-Arbeiten finden/
von seinem Fleiß nicht schrecken lassen wolle/ daß er nur

R z blosse
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bloße L.ust - und Spiel Arbeiten die Zeit zu vertreiben
,hun/oder so die Arbeit nicht alsobaldnachWunsch ge¬
rathen solte/darüber verdrossen werden/und zurück tret-

ten wolte. Dagegen er vielmehr desto eifriger und be¬
ständiger anhalten/ und sicb auch solcher Arbeit nicht ent¬
ziehen soll/ die den Schweiß mir Beschwerde austreibet.
Dabey es auch billig nicht änderst als eine unnSehige
Scham/und eingebildete Stande anzusehen/ wo sich
reiche und vornehmere Leute einer ehrlichen Haus - Ar¬
beit schämen. Dann obs schon eine ungereimte Sache
seyn würde/so man lauter grobe saure Arbeiten von allen
und jeden Haus-Vättern ohne Unterscheid und Ansehen
ihres Berujfs/ Geschlechtes und Leibes-Krafften auf einer¬
ley Art fordern wolte/ so soll doch kein Haus-Vatter nach
der Art seines besonderen Ä-rusfs in seiner Haußhal-
tung ohne alle Arbeit müßig gefunden werden/davonsich
der Nutz in der Erfahrung selbst am besten zeigen wird.
kNüßige Hände geben gemeiniglich in die letzte »nußige
und massige Zahne. Wer nicht arbeitet/ soll auch nicht
essen. So soll nun der Haus - Vact« seine Gründe und
Boden/Gärren / Wiesen/ Felder/ Weiher und Walder
offt fleißig umgehen; unfruchtbare Heyden/ Berge /
Hügel und Felder / Moraste/ Seen / Teiche/ Wiesen/
was mit Dornern und Sträuchen bewachsen / und mit
Steinen und Sand beschüttet aus - und abzuräumen /
und so viel möglich frucht - und tragbar zu machen/ sich kei¬
ner Müh oder Arbeit verdriessen lassen. Er soll früh und
sp?c aus seyn / und nachsehen / ob das Vieh zu rechter
Zeit sein Futter kriege/ seine Handwercks-Arbeiten treu¬
lich und unverdrossen verrichten / auf seiner Werckstatt
gefunden werden/ und sonst überall nach Standes-Ge-
kü'-,r die Hand zugleich mit ans Werck legen: wie es dann
einem bürgerlichen Haus-Vatter und Landesmann sehr
wohl zu starren kommet/wann er selbst lcdnirz-n und al¬
lerley Hausrath und Werck-Zeuge im Nothfalle selbst
ausbessern kan/damit er nicht / wann etwan ein Stiel
an einer Hauen und Schaufel bricht/ oder am Roß ein
Huf-Eisen/ und am Wagen oder Pflug ein Schien - Na¬
gel ledig wird/ ein Riemen am Sattel und Geschir? abreis¬
tet/oder am Strumpfund Kleide sich eine Maschen und
Nad trennet/ oder sonst etwas fehlet/ alfofort mit Hinder-
nus der Arbeit und unnöthigen Unkosten zu Wagnern/
Schmieden / Sattlern/Schneidern und andecn Hand¬
wercks-Leuten über etliche Gassen / oder gar über Land
einen ziemlichen Weg schicken/und auf die Arbeit warten
müsse.

5-7- Die sechste Regul : Des Haus -»Vatters
Nachsicht und Gegenwart soll in einer Haushal¬
tung nicht allein rvohl anständig / sondern auch
höchst - nöthig geachtet werden. Es ist ein altes
Sprichwort: Daß oesHerm 2luge daspferd fett ma¬
che/und keintHlist denAcker besser dunge/als den der
Haus^Vareer an seinen Schuhen selbst aufs Feld
trager .Diesem nach soll er sicher glauben/daß seineNach-
stcht und Gegenwart imHause und draußen/ wann die
Arbeiter und das Gesind/ daß er etwan unvermuthet kom¬
men dörffte/sich auch nur besorgen müßen/mehrNutzen
schaffen werde/ als wann er solche Aufsicht andern ver¬
trauet/ oder das Gesinde ausser solcher Sorge sicher Haus¬
sen lasset/weil kaum zu vermuthen / daß ein Fremder die
Aufsicht in solcher Treu/ als er selbst ihm angelegen seyn
lassen werde. Hieraus fliesset sogleich diese Lehre: daß der
Haus-Vatter sich weit lieber und nutzlicher daheim/ als
vsnHause abwesend in der Stadt bey unnöthigerSpiek
oder SauffiGcseilschasse/aufSpazier-Lahrten und
sonst unnSchigen Reisen / Gastereien / Rirchweyi
yen und Iahr-Märckcen finden lassen solle/ es wäre

dann / daß die Nochdurffe seiner Verrichtungen^
Abwesenheitentschuldigen könte. Insonderheit aber soll
die Haus - Mutter diese ^-Nion mercken/und der
cken und Biemn-XVei sel Art an sich haben/das ist/^
schädlichen / und ihrem Geschlecht ohne dem an sich ^
rühmlichen verdächtigen Gesellschaffts- Sucht/ übn»
mäßigen Auswanderns und Umziehens noch eherM
mehr als der Mann müßig gehen. ^ So soll denn nun em
Haus- Vatter dieser Regul gemäß zu leben / früh uns
spat auf seine Leute Achtung geben/sie össters unvech
hcns überschleichen / ob sie gearbeitet oder nachlas
gewesen/oder gar geschlaffen/ Nutzen oder Schaden a*
rhan? Er soll Morgendsund Abends in denen Ställen,
Scheunen/ Böden/ Kellern und andern Gemächern hw
umgehen/ und soviel möglich/ die Äugen m allen
ekeln haben/undnachsehen/ wie seinem Viehe sonder¬
lich der Pferde gewartet/ob sie auch übertrieben/und zu
hart abgemattet werden/dabey esüberdiß vorsichtig M
wohl gethan seyn würde / wo er zuweilen des Nachts
aufstehen/ und sich im Hose sehen und hören lassen/ob ek
wan ein Vieh schreyen / ein Dieb einbrechen / oder m
Feuer aufgehen mögte. Aufdie Thüren oder Thore der
Behausung und des ganzen Hofes und deren Auf>uni>
Zufchliessung foll er sorgfaitiglich Acht und unnachläßiK
Sorge rragen. Seinen Gründen und Böden/Wäldern,
Feldern/Wiesen/Fisch-Wassern und Garten soller
sig nachseyen und Acht geben/ob darinn auch zu
den gehauen/ geHüter/gegraset/gefischet / oder auch an
Zäunen und Hecken Schaden gethan/oder ihm von der
Nachbarschafftzunah geackert/ein Marck^Sreinver.
ruckt/ oder sonst zu seinem Nachtheil gehandelt werde. In¬
sonderheit aber soll die Haus - Mutter in der Rüchen/
Speisekammer und Gewölbe täglich nachsehen/dii-
mit wann von Geschirren etwas zerbrochen oder Moh¬
ren würde/sie den Abgang bald mercken/ darnach sor¬
gen/und das Gesind/ so es etwan boßhafftig und tro^
zerbrochen/und aus Fahrläßigkeit verliedert/zu Rede gt,
stellet/darübergestrafft/ und solcher Massen in Sorgen
erhalten / und dessen Nachläßigkeit und Frevel gcheuru
werden möge. Nach dem weissen Gewand soll sie son¬
derlich fleißig sehen/ damit das unteine und abgeschmcht
an einen truckenen Ort vor Faulung und Mausen verwah¬
ret/ und der Abgang bey Zeiten durch Ausbesserung i«
alten/ oder Nachmachung eines neuen ersetzet werde. Zn
der Absicht auf diese Nachsicht vergleicht Her: Lolnu
libr. I. c. 6. seines Haus - Buchs einen rechtschaffen«!
Haus - Wirth und eine rechtschaffene Haus - Wirthin dl-
nen guten Spür-Hunden/ welche alle Tage in allen Wi¬
ckeln einmal herum suchen sollen/ sonderlich in der Knchi
und Mägde Betten und Bett-Stroh/ und andern Om
mehr / da man sonst hin zu kommen pflege / als in da
Scheuren und ausden Heu-Böden/da werde man v
verborgene und zugedeckte heimliche Schätze finden/Re.
cken / Gersten/ Haber/ Eyer/ Käse/ Brod/ Obst/ Bum
:c. und gibt daselbst ferner den Rath: man solle ihnen auch
bißweilen / wann sie nicht zu wege sind/ihre Laden besu¬
chen/ dazu man sich dann sonderliche Dieteriche mache»
lassen solle/die man sonsten auch wohl bedörffe/wann ei-
wan ein Schlüssel verleget oder verlohren worden: du
man aber vor dem Gesinde nicht ligen lassen/ sondern ver¬
schlossen halten solle/ damit man von demselben nicht nn!
gleicher Müntz bezahlet werden mögte/ nach dem Sprich¬
wort : coalilium conüilrori pelümum : deAll
Meinung dahin gehet; daß ein böser Anschlag d-ch
nigen der ihn angibt/ selbst am ärgsten tresfe-Tw
nenhero ich aber auch diesen Vorschlag vom Gebreich "
des Dietrichs / nicht allein wegen des unerbaren w
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hafftenden Verdachts / sondern auch wegen des m Testaments-Sachen/ allwo zu weilen ein l'eliirer

bey unschuldigen Gesinde daher nothwendigerfolgenden alle fahrende Haab vermachet/ viä. I.79. §. 1 cis le^.
Mißtrauens/ keinem Haus-Vatter / schlechterdings z- fernerauch in Lehen/alswelchenur in unbeweglichen
bey jedweden geringen Verdacht / darinn er sein Gesinde Dingen conffimiret werden können / viä. 2.1. H. 5. und
hält / rathen wolte / obschon Hen Lolerus in dem folgen- endlich in denen Verjährungen / als welchen ein andere
den 9. Cap.seinen Vorschlag / damit/ daß solch Aufsper- Zeit in beweglichen / ein andere hingegen in unbeweglichen
ren von der Hersschafft nicht böser Meinung dem Gesin- Sachen vorgeschrieben ist. v. pr. /. äe ulüczp. und an-

de etwas zu nehmen/sondern nur desselben Treu oder Un- dem Sachen mehr / daß man demnach wol zu wissen von-
ereu z» erfahren gemeinet seye / zu rechtfertigen vermei- nothen hat / was unter diesen Sachen insonderheit enthal-net: Sintemal hie zu andere / als solche verdächtige Mit- ten seye / von welchen wir demnach hierunten / an seiner or¬
tet gebrauchet werden solten: Es wäre denn/daß einige denrlichen Stelle mit mehrern gedencken wollend.

SSVSN 5-4> EM»s°« ».rHauS Ban«.
hat/geben könten. HA Je der Haus - Vatter dasjenige/was ihm nicht zuge^

' RGts-Zlnmerckungen. °».r
Cap.XXIV.z^.v°rb.

Und das Befind darüber zur Rechenschafft / und ^ euncl. « 2um andern :c.
wachen «ur Ewa.-

tung fordern möge :c. ^ Nahrung und Zugehör versehen solle / ist ebenfalls
As das Gesind für einen Fleiß in ihrer Herzschafft oben abgehandeltworden. Vicl. ^ääirion. nottr. sä cap.

Geschäfft und Sachen anwenden solle/ und wann XI. §. 9.
dasselbige nicht geschehen / wie solches zur Re-- ^6 euncl. §. Zum dritten,

chenjchaffr und Wiedererstarrungangehalten werden kön- AAAs es mit denen Armen und Dürfftigen für eine Ve¬
ne/ davon haben wir oben gehandett aä XI, §.12. ^-wandnus habe/und wie der Haus- Vatter denensel-
vcrs. Zum dritten sollen Herschafften. Irem : tcme Allmossen zu geben gehalten seye / davon besihe sääir.
andereSewandtnushaeeszc. noltr. sä »p. i8-§ 1.2.^4.

§. z. Fahrnus. 6.
^As unter dem Wort Fahrnus oder fahrende Haab n?On denen Müßiggangern und dem Müßiggang;und
^begriffen/ ist vornemllch aus der Art zu reden/und ^>wie schädlich derselbe dem gemeinen Wesen;Jtemmit
aus demn 8raruris derer Oerter zu erlernen. Viä Chur- was heilsamen Gesatzen vor diesem die Griechen diesem
Bairisches Land-Recht p. i.r>c. 8- §- aber m andern. Lc schädlichen Laster vorgebeuget haben / davon besihe 8pei-
p.2.rir. 12. S- und damlt auch. ^rzncof. kefmm.p.2. r,r. ^el. s^ecul. /ur. voc. Müßiggang / Müßiggänger
z.§. f. und Nurnb. Kc5orm. rit. I I.I^. 4. Lec. Massen an ic.
einem Orr unter die fahrende Haab etwas zuweilen ge- - <A-,n-n Mründen >,nd
zehlet wird/was an einem andern Ort zudcnen unbeweg- ^'7« meinen Vrunven UNS Svoen/ ^>aioern !t»
lichen Gütern gehöret, viä. >>sacc.i. Lonf. 117. in f. 01- Eil dem Haus-Vatter auf vielerlei) Weis in seinen
lirüä. Lons. 219. üc LKzffznX. sä consuer. Lui-Zunä. rit. Gütern Schaden zugefüget werden kan / als soll er
äcs forrs. K. f. vcr5 ZU ZeiAncur. n. s. Lc 8peiäel. voc. Fahr- des Nachgehens und Aussehens nicht müde werden. In
nus in kn, vornemlich aber ist man hierinnen nicht einig / Erwegung aber dasselbige nicht zu allen Zeiten von ihm ge-
ob unter dem Wort Fahrnus / fahrende Haab/ nebst dem fchehen kan; darneben auch die Bosheit und List der Men«
Hausrarh/auch das Vieh/Thier und Geflügel begriffen? sehen so groß ist / daß alles 'Aussehens ohngeachtet der
davon zu sehen klocli. in Lon5.12 s. welcher solches ne- Haus-Vatter nicht allzeit verhüten kan/daß ihm von bo¬
hret/ dessen Meinung auch Beyfall gibt Samuel. 8rrvclc. fen Leuten kein Schaden auf seinen Aeckern/ Wiesen /
in us. moä 77.1.ilz. l.rit. 8- §. l6. Da hingegen in denen Wäldernzc. zugefüget werde: Als wollen wir hier von
Nürnbergischen 8rsmris unter diesem Wort auch das der Bestraffung solcher Leut rtwas weniges anführen.
Weh begriffen ist. v. Kef. Nor. rir. 11.1.. 4. §. für sah- Und zwarwann dem Haus-Vatter aus seinem Acker oder
rendeHaabzc Was aber dieseSach/wannmannem-Garten dieFrücht weggestohlen werden / und dieselbige
lich den Unterschied unter denen beweglichen und unbe- noch nicht reiffoder zeitig sind / kan der Dieb zur Ersetzung
tveqlichen Gütern / unter der fahrenden und ligenden des Schadens ^Aionei^is s^uili-e, von ihm belanget /
Haab weiß / und was unter einem jeden Wort sonderheit- v. 1. 27. §. 27. x>r. Lc leq. ff. sä I.. ^quii. wann aber die
lich begriffen / für einen Nutzen bringe/ kan nicht allein Früchte schon reiff und zeitig/ und der Dieb durch Ver-
hieraus geschlossen werden / daß die 8ramrs sothaner Sa- kauffung derselben einen Gewinn zu machen Willens ist /
chen und Güter öffters gedencken; ja so gar nach Sach- kan derselbige mit einer willkührlichen Straffdißfalls an-
sen - Recht der Mann licres modiliaris , oder Erb der fah- gesehen werden / v. l. 27. 5. 2si verl' 5eä ü cotleÄs. Lc §.
renden Haab ist ; V. sur» öc 8rscu» lupr. cirzr. XäcI. scl^. ff. sä 1^. ^cjuil. 1.26. h. I. in 5. I. 82. §. I. ff. äcfurt.
Lzrpmv.p. z. c. 2.<^c5. z.n.4. Lc Lerlick. p. z.cc>ncl.z. n.6. dovzrruv. üb. l. vsr. res. c. z. n. 12. Lc Llumlsck. zä zrr.
sondern es kommt auch dieser Unterschied zum öfftern in 167. Orcl. Lnm. num. z. ob aber derjenige/ welcher solche
Kauff- Händeln ( viä. kef. f'rzncofurr. p, 2. rir. z. §. s.) zeitige Frücht in dem Garten oder auf dem Wege verzeh-
und andern Ver-üenirungen vor / absonderlichdererjeni- ret/ gleichsals abgestraffet werden könne / davon besihe
gen Sachen/ so denen Minderjährigen zustehen / als deren veur. 2?> h. pen. Lc ulc. ikique 05i-inä. -,ää. ^lzrppr. sä
unbewegliche Dinge/ sonder Genehmhaltung des Rich- ^ i.num.2z.Lcseqq.).äe0K5exäeli^.ibiquecirzrivv.
ters nicht veräussert werden mögen / v. r. r. ff. äe red. car. In was aber eigentlich solche willkürliche Straff/ wor-
«jui sub rur. lunr. r. r. L. äe prsäliz, minor. Icem. mit ein solcher Dieb/der Gewinnst halber Früchte gestoh¬len/
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seye/ davon haben wir oben -,ä §. z. vcrb. er soll verhüten
zc. >n Kn, bereits gehandelt. Und kan solches noch ferner,
weitia aus Heiliger Schrifft/Vcurr.zy.v. 17. dargethm
wc.oen/allwo derselbige verfluchet wird/ der seines Mch-
stenGrantzenengert: weßwegen auch vor diesen in dem
Lenr-Ordnungen eine abscheuliche Art der Lebens-Straß
auf dieses Verbrechen gesetzet worden / welche
knick, äe snklim. I'crrir. )ur. csp. 4. num. 28 s. mit nach,
folgenden Worten beschreibet: V0o einer rvissinclich
Marck - Steine ausgräbet/ den soll man in die
de graben biß an den Hals/ und soll dann nehm-»
vier Pferd / die des Ackerns nicht gewohnt sind/ '
und einen Pflug der neu ist/und sollen die Pferd

kn/ zu belegen/ bestehe/ davon besihe Peinliche Hals- Ge-
richts-Ordnung-»r. 167. allwo dieser Unterschied gehalten
wird/ daß/ wann nemlich solches beym Tag geschehen/ und
der Schaden nicht groß ist/eine bürgerliche Straff/nach
eines ,eden Orts und Lands Gewonheit/auszulegen/viä.
Oi-ä. Lrim. in verk. wo aber jemand bey Tag :c. Wann
aber solcher Diebsiahl bey Nacht begangen worden/oder
auch bey Tag/ und der Schad groß ist/ so verdienet dersel¬
bige Peinl. straff, cl. -irr. 167. pr Lc ver5. deßgleichen:doch
istzumercken/daßderDieb nebst der Peinlich - oder Bür¬
gerlichen Straffdem Bestohlenen auch den Schaden ab¬
zutragen schuldig seye. ^'iä.LcnicK. s). s.cvncl. s2.num. IZ.
Lc lec^. Lc Lovzrruv. lilz. I. var. rclol. c. z.num. 12. polt
princ. Eben dieses ist zu sagen/wann jemand köstliche Blu¬
men/ Stöck/ Zwiesel :c. stiehler/ dann wann er es in Mei¬
nung einen Nutzen oder Gewinn zu suchen/ gethan/kan er
als ein Dieb belanget/ v. zrr. 167. Orä. Lrim. Lc öerück.
p. s. concl. fz. num. I. Lc 5eq. wann er es aber nur bloß
dem Haus-VatterSchaden zuzufügen/verübet/kaner zu
Ersetzung solches Schadens ^twne l^Fiz ^c^uil. ange¬
halten werden/ ZI-A. I. 27. §. 2s. Lc 5eq. ff. sä 1^. >VcjuiI. ^ää.
V^eicnk.Äci rir. ?r.arbor. furr. cocs. num. ult. ins. vcr5. dcr»
rerüm qui non. cum seq. Und dieser Unterschied muß
auch im Holtz stehlen/ oder verborrener Umhauung dessel¬
ben gehalten werden/ viä. Peinl. Hals-Gerichts-Ordnung
air. 168.aää. t^^kn.zäXVesenb. ric. arbvr. 5urc. ccc5. c. I. öc
Lcrlick. cir. p. s. concl. s2. per cc>r.

Was von denen Früchten gesaget worden/ kan auch
einiger Massen auf die Fische excenä>retund ausgedehnet
werden/gestaltendiefelbige gleichfalls bißweilen aus einem
fliessenden Wasser / welches doch einem andern zustehet/
bisweilen auch aus Weihern und Behälrnuffen wegkom¬
men ; da dann im erstenFall ein solches Unternehmen/nach
Gelegenheit oderGestairdes Fischens/der Personen und
Sachen an Leib oder Gut gest: äfft werden kan/wiewohl
solche Straff nicht aufdas Leben zu excenäiren/ v. seiend,
in zääir.zä 5cknciäevv.H.2. num. li.sub kn.lit, Inst,
äe K. O. Lc ölumlack. üä arr. 169O.ci.Lrim. num.2. Am
andern Fall aber kan solche That als ein rechter Diebstahl/
gestalten Sachen nach/gestraffet werden. Viä Peinliche
Hals-Gerichts Ordnung ibique Lrimin-M. srr. 169- wel¬
ches eben auch vom Krebs - stehlen also zu verstehen ist.
Ularrk 5repb. sä arr. 169. Orä.Lrim. inkn.

euncl. §. Oder auch von der Nachbarschasst
zu nahe geackert/und ein Marck-Stem ver-
rucket :c. ^ die bey deralcichen Setzung der Hräntz-und Marck-Sle»

^st>As die Verruckung der Marck - und Grantz - Steine ne seyn muffen. Viä. dckneiäew. sä §. züiom!.
für ein grosses Laster/ und wie dasselbige zu bestraffen 20.1.6- -6. num. Kn.

Das XXV. Kapitel.

WelZes die noD übrige allgemeine Haus - Reguln vorstellet.

nicht mehr gezogen/ und der iLnck nicht mehr ge«
ahrn/ noch der Pflughalter nicht mehr den Pflug
gehalten haben/ undihme nach dem Hals 5hren/>H
so lang er ihm den Hals abgeöhree hat. Welche
Straff aber heut zu Tag nicht mehr gebrauchlich/sondern
an statt derselben m Peinlicher Hals - Gerichts - Ordn.«.
114. eine Peinliche Leibes - Straff/ nach Gefährlichkeit/
Grosse/ Gestalt und Gelegenheit der Sachen/ vorn Kay-
ser Carl dem fünfften gefetzet worden ist. Von denen Feld-
Messern und Untergangern; Item / wie diefelbige zu er¬
wählen/ und so sie falsch gemessen / abzulassen/ist ach
Hieroben gehandeltiworden.viä.czp.2z.1. Dieses»!
hier annoch beyzufügen/daß ein Richter in fothaner Stril-
tigkeit 1.) und vor allen Dingen/ sich wegen der eosscilM
inkormiren / und wie viel ein jeder unter denen strittige!!
Partbeyen der Zeit besitze/genau nachforschen. Darne¬
ben auch 2.) gleicher Weis über das Eigentum/und W
ein jeder Theil des strittigen Orts eigenthümlich berechti¬
get/Nachricht einziehen; Und dann z.) einen Feld-Ms-
ser dahin schicken/auch / so es vonnöthen/sich felbstenai,
den strittigen Ort begeben/ und die Partheyen daselbst«
der Nothdurfft nach anhören / und endlich den Streil
rechtlich entscheiden solle. V. omnino tticron. äe
1>. kn. reAunä. c. 21. äc seqq. Itcm Z2-6c5ecz. äc ZsiM
lpec./ur. voc. Marck-Stein. verl^ l»

Von denen Marck - Steinen selbsten aber ist zun»s-
sen/ daß diefelbige gemeiniglich mit einem Zeichen beim-
cket werden/ damit / wann nach langer Zeit ein Zwchl
hierob entstünde/ ob dieser Stein ein Marck - oder FK
Stein seye/ durch das bemerckte Zeichen dasselbige bm)
sen werden könne: Gleichwie man auch sonsten die Ml-
Baume mit einem Creutz / oder sonst einem Gemerck
zeichnen pfleget / welches diejenige wol beobachten solle»

Inhalt.
§. ».HäuslicheVorsichtigkeit. 5.,. Erfahrne Klugheit. §. z«Ver«

meidung des Vorwitzes, h. 4. Ncurungen als verdächtig und
mißlich tu halten/und wie damit umzugehen, h. 5. Getroste
Vollziehung de.sen/ waS man bedachtsam überleget hae.

§. 1.
Amit der Überfluß der Materien / die wir

uns bey dem Schluß dieses Buchs zu han¬
deln vorgenommen / die geschickliche und
gewöhnliche Maße der vorhergehenden
Capitel nicht überschreite / so wollen wir
denen annoch übrigen Haus-Reguln/ über

vorhergehendes annoch ein Capitel zu eignen/ und diesej
Buch hiemit schließen. Es folget aber die siebende Rcgit
O»e Häusliche Vorsichtigkeit sdll das vergangene/
gegenwärtige und künffcige/ und sonst insgcsM
allevinge vernunfftig zu vergleichen/und dieHM
Haltung darnach einzurichten wissen. DieseW
lehret den Haus-Vatter/wie erden SegenGOtlcs er¬
halten/ und durch Unvorsichtigkeit und nachläß -ze»
Übersehen nicht verlieren solle/ wovon wir einige Exem¬
pel zur Erklärung dieser Regul hieher setzen. Weil ^
>euer ein erschreckliches Element und grausam wüteiA
Feind ist/der in wenig Stunden unserer Eltern und VwLlm



^ Erstes Vuck.
Ellern Schweiß auf einmal m die Aschen legen und ver- wissen Zeichen und Vorbotten eine Theurung bevor fte-
zchren kan / so soll der Haus-Varrer vorsichtig seyn/ daß hen mogte/ soll er die Vorsichtigkeit gebrauchen / daß erbq.g-im>stachst,
ftubergchaltenwerden:^ßalleMwasser/Feuer-tLy- weil dergleichen Sachen offt über Nacht aufzuschlagen
mer ^acken/L.e.tern/rvasser-EymerundSprllzen pflegen. Auch soller in Sterbens Zeiten.Rrieas-
bey der-Hand seyeii : daß man wederHcu noch Srroh/ S.äuffcen und dergleichen L.and Straffen-wenndie-
Hanffoder Flachs/ Holy oder Spane/oderwasleich- selbe zu befürchten/ oder im Lande bereits qrasiiren/ sich
te vom Feuer ergriffen wird/ an dergleichen Orte / wo man vorsichtig zu verhalten / und sein Bestes nach Äermöaen
mit Lichtern offt vorbey gehet/le^e/ oder auch he.ssen 2l- zu bedenken wissen; wozu er an seinem Ort ersvrießliche
schen auf Holtzerne Boden schütte: daß die Oefen Wlw Anweisung finden soll. Der Armut zumtachen soll
ters - Zeit / sonderlich des Nachts / fie.ssg zugemacht / die er aller derer Dinge müssig gehen/ davon er weiß oder dock
dichter aber in Laternen verwahret werden : daß vor vermuthlich vorher sehen kan/ daß sie dam llrsacb oder Ge-
Mitternacht in dem Stadel bey keinem Licht gedroschen legenheit geben möchten : unter denen er sonderlich die
werde/weil die traurige Erfahrung mehrmal gelehrt/ daß Dinge/ die ihn durch einen luflen lult.aen Wea da u -!t
sich einige Funcken verhalten / die hernach wenn die Leute fuhren so grosse Kraffc haben / am allervorsichtiasten ver-
fthlaffe» gangen /angegliinniet/und zum unauslöschlichen meyden ; dahin der gelehrte L..6,nus in se nem Bucb
Brand geworden. In dieser Absicht ists auch vorsichtig äc ut.lirarc -x -äv-rlls camencjz nachfolaende ^ück^
und wol gethan / daß man des Nachts wenn man schlaft zehletErstlich das Spielen/ sonderlich wenn man stcb an
fen gehet/ seine Äletver an einen gewissen Ort zusammen hohe Spiele waget / oder daraus ein Handwerck macht/
lege/damit/wann etwanm derNacht ein Leuer./ oder wobey die Erfahrung offt wahr macht/ daßsicheher -eben
sonst ein Hermen auskommen folte/ man dieselbe nicht erst arm/ als ein einiger reich gespielet. Hum andern die
aus allen Winckeln zusammen suchen/ und sich dadurch / mi.,. wo man aus Vorwik oder einer Begierde reich -u
allermeist da man ohne dem voll Schreckens ist / verweilen werden / auf eine bezügliche mi,gewisse Hoffkiung sein Ca-
und m noch grössere Gefahr und Noch gerathen müsse, pital zum Camin imRauch hinausjagt/und indessen sei-
Auf alle Oacher der Gebäude soll sonderlich vorsichtige nen Beruffs- Geschaffren abzuwarten vergisser/ da man
Achcgegeben werden/ damit esn.chteinregne/uiiddieGe- doch in seiner Haushaltung/ und so garimKuhe- Stalle
baude durch die Faulung die darauf folgt/vor derZeit Materie finden könte/ d.e man durch eine Häusli
meicklichen Schaden nehmen müssen. Er soll gute ÄZis- che und L.anvmännische oder Ver-
stnschafft seines Gewerbes und seiner Handthierung Wandlung / die weit gewisser und bey wei en auch n.cht
^bcn/ M dannenhero den g^ so kostbar als jene zu schätzen / in Go d und »er vewerth. Gute und E.genschafft der Arbeit verstehen/ wandeln könte. MttderI/-/.i«i-mögtedie^
damit er was tauglich anzugeben / was aber untauglich/ wercke zu bauen oder zu kauffen / in einer
abstelle., und die Zlrbeit ihrem Werth gemäß zu bezah- Aehnlichkeitzu stehen/ Mchtet w?r^
enwisse/ dabey es denn zu vorsichtiger Nachricht aufs sein angelegtes Capital auf Hoffnung wagen / und an

ku .Mge fthr dienlich / wo man seme gewiss Hand- Statt derer von Quartalen zu Quartalen erwartender
M-rcks-Reg,Ar^ Ausbeuc-n^einen Subuß nach dm, andern bezal^n und
Weißgarbern/ Webern /Wagnern / Schmieden/ Satt- noch wol zu letzt/ weil die Hoffnung ungewiß und betrüa
crn/Schustern/S^ lich/anStatt desgehofften reichen Serg Segens um

be steissig einzeichnet. Er soll nicht allem wissen/was in armen Mann werden .nuß/allermeist wann manseinga.
dem Lande da er wohnet /sondern auch m denen angran- tzes Capital oder doch den meisten Theil davon wovon
yenden^ndern siir Mun? / Gewicht / Elen / Ge- man Hausen und leben solce/ aufsolch?ungewisse^offnuna
treid - Weln-und Ster Maß gebräuchlich / sich darnach unvorsichtiger unbesonnener Weise darein gesteckt und
mi Kauffen -und Verkauffen^unchten / und was er für vergraben hat. Zum dritten kostbare und muthwil^
Gewinn zu Höften/ oder für Schaden zu besorgen / einen lige Rechts-Führungen/daman ohne Noth/aus einer
vorsichtigen Überschlag zu machen. Ersoll vorsichtige An- Z.mck Suche eine Ursache vom Zaunbricht/ und ^
stat machen/ daß er dasien.ge was zur Haus - Nothdurfft ftiedfertigenund weich - hertzigen Nächsten zu krän ken
gehöret m Vorrach schaffe/ damit er nicht allein für seinen sucht / aber an Statt des Gewinnes die Seuste?
T.sch /Gesinde und V.eh / sondern auch im Fall der Noth Thränen des Bedrängten / und folglich den Auch über s"?
wami unversehens Gästekamen/ oder man fönst etwas ne Haushaltung ziehet; über W auch ÄnGm>in^
gebrochen und nöthig haben solte/ m keinen Schanden und Zancksucht.gen ^ävoc.ten der den Hände muchw^Aus verursache soll / je- liger Weise auf.die lange Banck spielet/und wol aar 6-
doch nach Vewandnus desVerinogens/derKeller mit guor» liris pzcilciret / oder sonsten eiaennükiae

,^cin und ?v»er/ der Stadel mit Heu und Stroh / der lose convenciones macht/ mehr geben muß als der aeimb"Boden MGetre.de/ der Hof mit Hünern / Capaunen/ te Gewinn auskragen mag ^M
' Behälter Mit Fi- benderHaus-Varre:der solcheZancksucht hasset/und auch

scl.cn/ der Stall mir ^ich/Kalbern/Lammernund Span- alsdenn wenn er selbst von jemanden wider recht anae^

Ä!!/-nm Lichtern/ Eyern/ Butter/ fochten wird / nicht allein ChnMch-r sdndern auch vor^geräucherten /fleisch un Bratwursten/Mehl/Gries/ Hirse/ sichtiger handeln wird / so er lieber manches überlik-e
und ÜZerhör-t / oder einen güA

^-A^n/ Plateisen/Sardellen/ Obst/ Citronen u.s. f. sucht / oder so dieser keinen Platz finden / und er bey denen
> ü?' Haushaltung groß und wcitläuf- widerrechtlichen Eingriffen nicht stille schweigen kon-

Ä? Feld-Zmg Hauen/ te/endlich/als gedrungen und gezwungen/einen gewissen^Wagen/ Pflug/ u. d.g. doppelt im hassten den Frieden mehr als der Partheyen Geld lie«
^>on ach haben/ damit wann eines etwan zerbrochen/ ver- benden ^civocaten zu erlangen trachtet. ?um vierdten,^^derverlohrengienge/sogleich einandersan der unnothwendige Prache Gebäube / woben der ^aus-
stelle / und um solches Abgangs willen in der Arbeit Vatter am vorsichtigsten handelt / der hieben die
Mch.« »-chum-, werdm dörffle. W-M, «NvM.M g«- s-r.ss- hält, und KÄÄ

S Zuläss.ger
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Des klugen und Rechtß-verständigen Haus - Vatters
!Z8
^ulässi«erSraöyllchkeie seinem Stande undVermö- allerdings nicht/oder doch nicht änderst denn mit 8ch»<
nen aemäk veranüget lässer. Zum fünfften übriger den / und ohne den verheOnen und verhofften 5uc«f^
Pracht und Verschwendung, worein ein Haus-Vat- der Fortgang ?r^,c>ret oder ins Werck gerichtet werden
ter der von Natur von treuherzigen fteyen und freygebigenkönre.
und dabev Ehr - und Ruhmgierigen Gemüthe ist/ am leich- Wobey ich aber doch-feyerlichst und ausdrucklich be¬
llen lallen iu können / die grösseste Gefahr hat / und des- dinge / daß ich hiemit zur Veracht - oder auch nur Gerch
weaen seine Haushaltung nach Inhalt dieser Regel desto achtung solcher guten und muhesamen Arbeiten / die ik
vorstchriaer/ nach Anweisung aber unserer andernRe- unwidersprechltchLob verdienen/gar nichts rede/ sondern
ael desto enaer und eingezogener zu führen Urfach hat. dem Haus-Vatter vielmehr selbst rathe/daß er alles und>e-
Daß wir auch der Surgschaffcen und Lusleihns bey des was er-liefet/vernunfftig prüfen/gegen einander^
dieser Reael gedencken / so soll sich ein vermöglicherHaus- ten / und sich derer selben Anleitungen lieber bedienen,
Vatter durch das Gebot der Lucbe dahin verbunden und aus emer der andern Mangel ersetzen/ als alles M
Achten / daß er sich dem dürsstigen Nächsten in di'sen jedes ohne einige Anleitung /ohnevernunffc aufeln g--
^rücken zwar nicht entziehen / gleichwol aber auch rarh wol unbesonnenund verwegen ankommen lassen
Christliche Vorsichtigkeit gebrauchen solle/ damit er wolte; Nur erinnern w»r ihn dabey/daß er dasjenige/h
bev seiner unvorsichtigen Treuherzigkeit durch X»ürg" er mit der Erfahrung einzustimmen gewiß weiß/geW
schafften und Leihen »ucht selbst ins Verderben / in ansahen / mit demubrigen aber / wovon er zwar eine zw
Äanck und Feindschafft fallen und zugleich Geld und lich vernünfftrge Vermuthung aber keme solches
freunde verlieren; oder auch der Lreäkm oder Glaubi- wißheit hat / sondern dieselbe:» der Probe allererst eG
aer selbst/ w-ilersich auf seine Bürgschaffc so er ibm renwill/sonderli-Hda solche Prob kostbar seyn solte/el-
unwissend / über Verm5gen gethan hat/ verlassen / um was sparsam und bedachtsam verfahren / und mit solcher
sein Geld / oder sonst zu Schaden kommen müsse. Wo- in genügen Dmgen / und mit wenigen / den Ansang ma-

die Warnunq des bekandten Haus - Lehrers c. 8.16. chm solle. Damit aber unsere Regel als eme unbewG
i7 merckwürdiaist ' ^.eche nicht einem Gewaltigern che Grund-Regelm derHaushaltMg gelten könne/so
denn du bist / leihest» ihm ader/ so achrs als verlohn verstehen wn dieselbe bey einer solchen Erfahrung und Ge¬
ren Werde nicht »ürge über dein Vermögen / wißheit/ die sich öfters und zu mehren malen begibt/M
thust du es aber /sodenck und bezahle. Was im übn- denen Ginnen ostenbahr zeiget/obgleich die VernuG
am hiebe», nach denen Rechten vor Vorsichtigkeiten bey der Sache einen gantzen Haussen 5"-,xeiund Swch
Üe^backret werden können / können die angefügte recht, fels hatte/ und solche nur ihren Ursachen nicht zu verbinden
tich-Anmerckunaen zeigen. Zum Beschluß dieser Re- wüste. Dannenhero so man aus einem oder andern Um
ael erinnern wir den Haus-Vatter / daß er vor seinen Kin- stände/ der sich nur zu fälliger Weile zu e.ner Sachen
dem und Gelinde im Reden und Schweigen vorsich- sellete / aber demselben Ursach nicht ist / so gleich eme «r,
eia umaehen solle. Was er von denenselben verschwiel fahrung schliessen / und darauf seine Sache einander.^
«en und heunlich gehalten haben will/ das soll er in ihrer in seiner Haushaltung bauen wolte / so wurde man sich >n

ß ^nwarr nle reven oder tyun- denn diß Volck schwei- solchem Schluß zu deroselben Schaden schad-und schÄd-
aer nicht /sondern ist gemeiniglich waschhasstig. EinGe- lich bttrogen finden Wo aber der Haus-Vatter die MStM-md und Sgmsch-M,, b-y ftm-m , davch
^rttkündm wird Zucht / Llftherey, Iägerey und andern HausgOch

^ ^ Die achte Regel- Des ^>a»s-VattersWist ten aus unterschiedlichen und mehrmaligen vorsichtig«
l-n !chaffr"unv Rlunheit stehet am sichersten / so sie Amnerckungenwahrgenommen/ was ein starcker und
k leiner eiaenen Erfahrung gegründet siehet, leichter / ein fetter und magerer/ em lettichter/ feuchter,

dieser Reael wäre dem Haus-Vatter ein solch sumpffigterundjandigter/ mehliger/steinig-undfelsM,
^ aus Such mwünschen/davon ez die ungezweiffelte voll- ein schrollichter und geschlachter / ein bergichter oder MI
Knmiem Versicherung hatte / daß alles und jedes darin- Thal ligender Boden / für besondern Bau / besondere

ne auf die Erfahrung gegründet/ und dabeyzugleich Art/ besondere Witterung und Jahr-Ze.t/ bchnd«
n.1 b der und 5"« oder Gelegenheitdes L.an- Saamen / entweder Weihen / Korn /Dinckel/ GerßeD
d«s aericktet wäre / nach dessen Anweisung er so dann sei- der Habern u. s. w. erfordert / so kann er sich alsdann W,n HaA alle Gefahr/fehlen zu können/ anstel- die Erfahrung getrost verlassende / alles und M«
len köme - wovon der Nutz sich selbst in der That grosser einer sichern Gcwlßhe.c zu gedeylichen Nutzen auch 5
-i^en / als einiae Feder denselben beschreiben könte: wel- tröst anordnen / und hat nicht nöthig / daß er sich aufV

Aes aber bischer!) mehr newünscht/ als gehoffet werden derer Leute Rath und Gutachten allezeit und überall oc
Annen Denn obschon unterschiedlichegelehrte und ar- lassen / oder die Arbeit auss neu wieder anfangen und

Manner voi' der Haushaltungviel Gutes in vollbrachte verlohren achten / oder gar allerdings lip
^ en weitkV zusammen getragen / so lassen müsse/woraus nicht allein vergebliche Unksst.
Äube ick dock / wo dasjenige / so einer dem andern ausser sondern auch bey denen Arbeitern Verdruß / beyaM
Är «amen Erfahrung nachgeschrieben (wie es denn aber e,n GclpSrc zu folgen pfleget Ausldieser U.D
auck unmöglich ist daß ein Mann bey der Kürtze seines Le- pflegen die,emge Landend Bauers-Leute / die an e«^ Srmmiae una der nöthiqeliMitteln/ undunzehlicher Ort gebohren und erzogen sind/ gemeiniglich die K
ÄMuS t dir D,nq«st ->arim »orkonmm, alles nqi- Haushalm
.m^ edes selbst erfahren / und vollkommene Proben darü- an einen unbekandten Ort emkaussen / und offt a,l«
^anstellen fönte:) über diß noch dasjenige / so sich bloß Schade,, lernen und klug werden müssen / augenscheinlich«
allein nach einer gewissen Llevzrion und Gelegenheit des Vortheile zu haben.

des ins Merck richten lasset / an andern Orten aber §. z. D>e neundte Regel : Der Hausvatter soll m-
set/davon abgesondert anderer L.cutcThun und ^asten^ochmnichte^

en v eles davonIn die Enge zusammen lausten / vieles a- hee / unv.-rworren bleiben - an dessen Statt aber
ber^obs schon unter derjenigen l^ion wo esgeschrie- ne Ged.inckenaufSlnge/d-elkmnu^ od-rsch
ben worden / gut und bewahrt befunden wäre / entweder lich se ^n können / zusammen ziehen. Gleichwie es»
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stofflicher und verhasster Vorwiy ist / sich bekümmern
und forschen wollen / wie es in der Nachbarschafft/ nnd
in andern Hausern zugehe / was dieser oder ,ener rede o-der thue/ was er esse/ wie er sem Gesinde speise/undwas
dergleichen mehr ist: also ists hingegen eine löbliche und
vorsichtige Klugheit seine Smne und Gedancken auf
Dinge die einen angehen/ und Nutzen oder Schaden brin¬
gen können / kehren. Dieser Regel nach soll der Haus-
Vatter zumExempel/semes Gesindes Are undNeigung
erkennen lernen/ damit er wisse / wozu er diesen oder »enen
am rarhsamsten zu gebrauchen / was ihm zu vertrauen /
oder wessen man sich zu besorgen / welches zu behalten oder
abzuschaffen. Auch solls ihm zu keinem Vorwitz gedeu¬

tet werden/so er aufseiner Machbarn Ire und Sitten

mercken / und bey einer oder anderer zufälliger Gelegen¬
heit wahrnehmen wird / ob sie freundlich oder störrig/
kreuhertzig oder neidisch/fl-iedfertig oder zancksüchtig/ da¬mit er einem jedweden klüglich zu begegnen/ icnen sich zu
vertrauen / für diesen aber sich zu hüten und vorsichtig
mit ihnen als gefährlichen Leuten umzugehen wisse. So
kan es auch einem Haus-Vatter aufkündige Fälle treffli¬
che Förderung geben/ so er seines Landes-Herznund
dessen Räthe und Bedienten , wie mit ihnen um-
Mchen/ und ihnen gefalligzu begegnen seye/ erkennen/
und solcher Gestalt ihre Hulde und Gunst erwerben/und
sich bey denenselben/ bey geschicklicher Zeit und Gelegen¬heit/mlmuiren kan/ damit er nachmaln/ auf bedörffenden
Fall / einen freimüthigen Zutritt haben / und ihrer Beför¬
derung und Hülffe desto leichter sich zugetrösten haben mö¬
ge. u.s.w.

§.4. Die zehende Regel: Alle Neuerungen/ die von
dem Vorwiy gemeiniglich Anfang und Anlaß neh¬

men/ sollen verdächtig und mißlich gehalten/und

dannenhero nie ohne reiffen Vorbedacht/ und zwar

nur in Dingen/die von keiner sonderbaren Wichtig¬

keit sind / und so viel möglich / in geheim und so be,

hutsäm / daß niemand vor der Zeit davon etwas

erfahre/ versuche werden. Der sicherste Weg ist/ daß
der Haus-Vatter von dem gemeinen L.andes-Z5rauch
nicht leichtlich abgehe/ sondern auf andere Einwohner
des Orcs / wo er seine Haushaltung erst anrichtet/ fleissig
achtgebe / undso er keine handgreiffliche Mißbräuche zu
verbessern siebet / denenselben lieber nachgehe / als nach sei¬
nen «einfallen ausser der Erfahrung etwas ändere: weil
unterschiedliche Orte nicht einerley Lufft haben / und ein
Land nicht wie das andere geartet ist; auch das Gesinde
und die Arbeiter zu ungewöhnlicher Arbeit selten mit Lust
gebracht werden: worauf denn an statt des Nutzens/
den dieüpecularion dem Haus-Vatter in seinenAnschlägen
so süsse voryemahlet harre/ nichts als Schaden / zusammt
dem Gespött der Zuschauer zu erfolgen pflegt. Doch ist
unsere Meinung deßwegen nicht / daß wir ihn zu einem
leibeigenen Sclaven und Rnecht aller alten aber-

glaubiger/läppischer und ungereimter Gewonheii

ten machen wollen / die kein ander Privilegium und
Vorrecht als das blosse Alter zum Grunde haben: daß er /
zum Exempel/nicht einmal im Garten zu seiner Lust und
Vergnügung / in Pflantzen / Säen / Blumen - und Peltz-
Künsten / und dergleichen etwas neues versuchen / und von
der alten Gewonheit keines Fingers-breit abweichen sol¬
le; sondern unsere Regel gehet nur dahin / daß man in
wichtigen Dingen / deren Proben viele Kosten erfordern /
und sonst gefahrlich sind / als Bier - brauen / Feld bauen /
Vieh-Zucht/ u.s. fort/ nicht leichte von der langchergebrach-
ttn und aus offrmahliger Erfahrung gut befundenen Ge¬
wohnheit abweichen / und neue Formen zu probiren sich
gelüsten / und den Vorwitz treiben lassen solle; oder so

i?6
mans ja wagen wolte / auf Schaden und Gespött sich ge¬
fast halten müste; deren jenen die Haushaltung/dieses cl-
ber der Haus-Varter zu ertragen/ das Vermögen nicht al¬
lemal / so es zu offt käme/ haben dörffre.

§.s. Die eilffte Regel: Oie Reinlichkeitsoll über¬
all in allen Gemächern und VOinckeln des Hauses/

und draussen ihren Play finden. Es giebet einen heß-
lichen Ubelstand / wenn man auf dem Hof- alles durch
und übereinander geworffen findet / wenn hie leere Bier-
Fässer/ dorren Holtz/ Stroh/ Hauen/ Schauffetn/Leitern
und andere Pflug - und Wagen - Zeug durch einander ge¬
streuet/ oder der Hof sonst mit allerhand Mist-und Un-
flath so bedecket ligt/ daß man kaum seinen Fuß rein oder
trocken setzen kan; oder auch Thüre und Thore Kühen
undScbweinen offen stehen/ daß sie ohngehindert hinein
lauffen und darinnen wühlen können. Dagegen es einen
angenehmen Wolstand und liebliches Ansehen gibt /
wenn alles und jedes rein und sauber an seinem Ort auf¬
geräumt ligt. Im Hause macht die Reinlichkeit eine
Haushaltung noch einst so anmuthig und leichte / wenn
alle Zimmer und die Haus-Geräthe rein gehalten werden/
als wenn alles mit Rothund Staub so dick überzogen
ist / daß man mir Fingern drein schreiben kan/ und die
Spinneweben in allen Ecken und Fenstern ihre Lahnm
so ausgebreitet/als wenn sie die Kirchweih im Dorfs an¬
kündigen solten. Weil nun die Reinlichkeit im Hause der
Haus-Muttersonderbar obligt/ so geben wir derselben
dißfalls nachfolgende Erinnerungen: Sie soll alle Zimi
mer rein und sauber halten / zu rechter Zeit entweder
selbst auskehren / oder durch ihre Mägde auskehren / und
denStaub abwischen lassen.Alle >'ahrnüsscso sich darinn
befinden/Bettgespannen/ Sesseln/Stühle/Tifthe und
Bäncke: Bett-Gewand/ Polster/ Küssen/Leilacher/ Für¬
hänge um Bette und an den Fenstern sollen ab . und
ausgejtäubec/ was aber in dieVOäsch gehöret / zu ge¬hörigen Zeiten rein und weiß gewaschen / und an seinen
Ort sauber zusammen gelegt und verwahret werden.
Vornemlich sollen schöne Rleider und Seiden - Ge¬
wand im Kleider - Kasten für Staub verwahret / und da,
mir sie keine Runtzeln kriegen / oder sich adligen / lieber
aufgehenckt als übereinander gelegt werden. In der
Rüchen soll ebenfalls alles reinlich und sauber zugehen /
die Rüchen-Geschir:allezeit / nach dem sie gebraucht
worden / gesäubert/ gefegt/ gespület / und die Sp»i>en /
damit man sie ohne Grauen und Eckel mit Lust gemessen
könne / säubert bereiter wrrden. Zu dem Ende auch das
Speiß. Gewölbe / Retter / und was daraus in die Kü¬
che und auf den TM gehöret / rein gehalten und verwah¬
ret werden soll. Welches alles wir auch von der Röchin
selbst verstehen; denn ob sie schon mit allen Dingen im ko¬
chen sauber umgienge / selbst aber mir unsaubern ungei
waschenen Händen/zottigem Rooffe/abgeschmtrr-

ten Schürn und Lürcucde ihr Werck verrichtete / fowürde sie denen Hausgenossensolcher Gestalt selbst ver¬
leiden / was ihnen ihre Arbeit angenehm machen könte.
Doch soll diese Regel gleichwol nie anderst/als in gebüh¬
render Masse verstanden werden / damit nian der Sachen
weder zu viel noch zu wenig rhun/ und also dieselbe den ü«
brigen Haus-Regeln nichr hinderlick) seyn / oder dieselben
zu Zeiten gar allerdings aufheben möge. Denn wie eine un¬
flätige unsaubere Haushaltung über die masse ver¬
drießlich ist/also kan hingegen das übermässige fegen/
scheuren / purzen und kehren / einer Haushaltung
schlechten Vortheil bringen / indem die Hausgerärhe da¬
durch »licht allein abgenützt / sonderlich aber die feinen
Kleider/ durch das vielfältige und unvorsichtige Auskeh¬
ren mehr als durch deren Gebrauch selbst abgeswliffttt

S 2 und
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und Fadenscheinig / nöthigere Hausgeschäffte aber lin¬
desten verabsäumnm werden müssen. Daunenhero auch
hie/wie sonst überall dieMllrcei -Serasse v»e sicherste ist:
Daß man eines thue/das andere aber drüber nicht unter¬
lasse.

§. 6. Diezwölffre Regel : was bedachtsam genug
beschlossen / soll ohne Verzug vollzogen werden.Wann der Haus - Vatter eine Sache mit gutem Vorbe¬
dacht nach allen Umstanden / soviel er deren dabey finden
käme / überlegt zu haben glaubt / so kans doch noch wol
geschehen / und geschiehet denen erfahrensten Haus - Vät-
tern zum össtern/daß ein einiger Umstand/der entweder
von neuem dazu kommt / oder Anfangs in keine Betrach¬
tung kommen war/ die Vollziehung entweder gar aller¬
dings aufhebt / oder doch in unterschiedlichenStücken
»nercklich verändert.Wobey er auch klüger thut / so er
sejnen gefahren Schluß ändert / und sich lieber nach sol¬
chen Umstanden / wann er sie von einer Wichtigkeit zu
seyn erkennet / richtet / als daß er bey seinem Vorhaben
eigensinnig bleiben / und das Werck nach seinem Kopsse
zwingen / aber denselben damit zu seinem Schaden vergeb¬
lich an die Mauren stossen wolte. Ausser diesem Falle soll
er getrost zum Werck greiffen / und sich geringere Ne¬
ben-Dinge / die dazu kommen / an deren Vollziebung/
die ihm andere wichtigere Ursachen rathen / nicht abhalten
lassen / und dabey den Ausschlag GOtt befehlen. Also/
wann zum Exempel die Zeit zur Saar vorhanden / auch
die Witterung dazu bequem und gut scheinet / daß der
Haus - Vatter darüber sein Feld zu säen den Schluß ge¬
fasst / so soll er um eines geringen Unistands willen / weilen
er erwan kein Zeichen/ das ihm gefällt / im Calender fin¬
det/solche gute Saat-Zeit nicht versäumen/sondernsei¬
nen gefassren Schluß ohne Verzug ins Werck richten.
Also kans auch in der Heu - oder Getreid - Erndte gesche¬
hen/ daß eine unstäte Witterung/denSchluß den er zu
mähen oder zu schneiden gefasst / zweisselkajstigmacht:
Wo bey er denn zwar vernünffrig und vorsichtig / was da¬
von zu vermuthen seyn mögte / zusammen überlegen kan.
Wann aber die hohe Zeit solcher Erndte vorhanden / so
soll er fein Vorhaben in der Absicht auf ein - und andere
Bauren-Reael oder Zeichen im Calender nicht andern/
sondern seine Miesen mähen lassen / in Betrachtung; daß
Mi Regen mchr allein besser und sauberer zu mähen / son¬
dern auch wenn ein Sonnen-Schein und warmes Wet¬
ter einfaller / die Zeit / die alsdenn das Mähen erfordern
würde/ allbereits gewonnen und zum Heuen angewendet
werden könne / über diß im Sommer bey längern war¬
ten ( welches der Witterung halber doch eben so mißlich
seyn kan) das Gromath guten theils zurück bleiben / im
Herbst aber die Winter-Witterung einfallen dörsste/ da
ohne dem alles ohnfehlbar verlohren gehen müsse / auf bee-
de obberührte Jahrs-Zeiren aber die Arbeiten sich der ge¬
stalt aufeinander Haussen würden / daß man diejenigen Ar¬
beiten/ die eher hatten gethan werden sollen / drüber zur
Unzeit mir der Haushaltung empfindlichen und weit ins
künfftige Jahr hinaus sich erstreckendenSchaden thun/
oder gar unterlassen müste u- f. w.

ReM-Amnercktingen.
Cap, XXV, z. i.

^Ec Haus-Vattersoll mit dem Feuer nicht allem
^ deswegen behutsam umgehen / damit er nicht

selbst um das seinige komme / sondern auch/ daß er
nicht hiedurch seinem Nachbarn Schaden zufüge: Dann
wo solches durch sein Verschulden geschehen/ tönte er zur

Ersetzung des Schadens in alle Wege belanget per i.zz
§. Incenäizrii. 12. ff. äe pocn. Und so er dM Schaden gutArmut nicht ersetzen könte/ mit Leibes-Straff wol an«
gesehen werden. V. I. qui -eäes , 9. ff. äe incenä. ruin.
naufr. Lc I.iiquiz iä.quoä?. ff.äe)äiH. Ich sagt dlhch

sein Verschulden/ dann wo vielleicht eine Feuers-^M
ohne des Haus-Vatters Verschulden ausgekommen ,
müste so dann ein jeder seinen Schaden mit G-dult ertra.
gen/ v. I. incenäium. l i. L. li ccrr. per. >.2 Z. äe pxz
ff. äe incenä. ruin. naufr. Ab aber das Verschulden dej
Haus-Vatters zu vermuthen / oder ob daffelbige nch
vielmehr erwiesen werden müsse/ davon sind unterschied¬
liche Meinungen anzutreffen / angesehen L-il.z.
dafür hält / man müsse das Versehen eines gewW
Menschen beweisen / sonsten aber könte niemand/wem
gar zu grosser Ungewißheit der Sach / zur Wiederch
tzung des Schadens verdammet werden; Welchem ab«
^rno^äus Vinn. in5cl.()u.1üb. I. qu. z z zuwider ist/ ab
lermassen derselbiqe dasür hält/ daß das Feuer aus Ver¬
wahrlosung und Verschulden der Inwohner entstanden.
per i. z. §. l. ff. äe Öff. ?r«f. junA. l. 1 r. ff. «je pcm.

Lc commoä. rei venä. Dem seye NUN wie ihm WM/Hist einem Haus-Vatter am besten gerathen / wann n
nicht allein für sich/sondern auch für sein Gesind dißfM
genaue Sorgfalt trage/ damit er nicht in Schaden kom¬
men möge: Gestalten wir oben bereits dargerhan / daß
ein Haus-Vanerauch seines Gesindes wegen in gewiß?
Maß dißfalls Rechenschafft zu geben gehalten seye. V ^
zääirion. zä Lzp. XI. §. 2. öc z. Wann aber derselbeausser Schuld ist / und das Feuer vielleicht eingeleget iw
den / kan ihm deswegen nichts angemulher werden. M
aber die so genandte Mord-Brenner zu bestraffen / davon
besihe P. H. O. Art. i2s .allwo Käyser Carl der V, sei,
bige mit dein Feuer vom Leben zum Tod richten Heisset. N
omnino l-'riä./ücokLzrrlioläiDiip. äelncenäizriiz^imvs^Von Mordbrennern / ^nno. 1690.6.17. /ul.kskir.

Dieses ist hier noch mit beyzufügen/daß unterwckn/
ein benachbartes in der Mitte stehendes H.»us/ der Feuers,
brunst zu wehren / und solche von andern Häusern chi»
wenden / niedergerissen werde / da dann derjenige/so
ches gethan/ es möge aus Obrigkeitlichen Befehl/M
aus rechtmassiger Furcht / damit auch das Feuer nickl j«
ihm kommen möge/ geschehen seyn / zur Ersetzung bei
Schadens allhie nicht kan angehalten werden, per
fumo 49. §. ljuoä är. I. ff. zä 1.. Xquil» l. li. slius,7. §. cli
zlia. 4. ff. quoä vi ->uc clzm. sondern es können vielmehr/
wann zur Erhaltung der gantzenNachbarschafft ein solches
Haus umgerissen worden / alle Nachbarn zu gemeiner Er¬
setzung des Schadens nach Proportion angefordert w
den / massen derjenige Schad / welchen man für die genui¬
ne Wolfahrt erlitten / auch gemeinschafftlichseyn sck
srz. 1.1. ff. gä 1^. Kkoä. äe jzA. aää. Lsil. 2. 0. 22. num.^.
Lzckov.säl'reurl. V .i. O. iz .rk.Z. lir.L. vers.illuäzmM
?zrinac. äe Lnmin. czu. 110 c. z. 0. l s l. Locer. cie kk^I,
c.z-n.249- (irTVT.I^.2. concl. 22. n. 4. Lc l.ubler.tt.lii
incenä. c. z. n. izs. Wann nur die Feuersbrunstvl?«
jemands Verschuldengeschehen / oder derjenige / durch
dessen Verschulden selbige entstanden / den Schaden ant
Armut nicht ersetzen kan. V. (ir-ev-e. ä. I. n. 7. l-zrmzc,^.!.
n. I s2. 1-ubl. ä. l. n. l z6. Lcc,

euncl. §. Erstlich das Spielen.
Obgleich das Spielen / in welchem der Sieg»»»

dem Glück und der Kunst zugleich äepenäirr >weder in na¬
türlichen noch Menschlichen Rechten verbotten. Aa viel¬
mehr Glückshalber etwas zu setzen erlaubt ist/ mZ



Erstes Buch.
?et per I.zz.
Schaden aut
äff wol an«
incenä. ruin,
' sage durch
uers-BruH
gekommen,
^edult ntra«
!^1- äe l. pez
rfchuldendej
Olbige M '
d unterschied-
>»il, 2, ()>2I,
nes gewissen
nand/wegen
Wiederech

Welchem aber
wider ist/ch
uer aus Va-
r entstanden. ^
I-ff, äe peric,
ihm wolle/h
n / wann n
;esmdd,M
Schaden kw
rgechan/d.iß
en in gewU
ten stye. V-ii.
iber derselkze
ingeleget ww
werden. Wt
raffen/dam
^arl der V, A
ten Heisset. Viii
äizriis^mvs^
sul.

ßunterweilm/
Ls/dttFeM
Häusern atm
rjenige/so IÄ
> Befehl / M
Feuer nick z»
Ersetzung U
en. per i.ilqu!
Iius>7.§. est k
nnen vielmch' k
hasst ein sM
u gemeiner H
igcfordert wer«
i'furdiegem
tlich seyn sck
o. 12. num>4>
?ers.iUuäzulM
Zocer. äe Kez^
Zc I.ubler.tt.
^ersbrunstch!
rjenige / durch
i Schaden as

sielen.
; der Sieg B
rr. weder in ^
>otten. Iaw
ist/ ms ^z-i.I.lt.S,

n. 11. A seczq. Jedoch kan auch derjenige / welcher Geld
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äc d. L. V. Viä. I^lolm. cjc 1. Sctom. t). f IQ. n. z.
soll, -je i>go cic I- öc). rom. 2. O. zo. 5-N. I. MIM. 1. öc im Spielen gewönnen/ den andern/so dasselbige verspielet/

'kzlc>uir>.Lzs.cc)n(lil ,.4 .c .4 num. IQ. So kan doch wann er solches noch nicht bezahlet hat / zu dessen Bezah-
dasselbiqe leicht einen traurigen Ausgang nehmen / und zu lung nicht anhalten, v. Lsrpnv. c. I. Lc ^rruv. 5.). L. r,r.
dem Ende wol von der Obrigkeit verbotten werden / in äe zlcsr. rk. ^-7.
Erwegung der Gebrauch desselben dem gemeinen Wesen ^ euncl. §. Zum andern die ^Ickvmie »

?, Z4-^ ^ W-ßweg-n solches s«"°^««ch z.l.sm w^dm /
^vielen der Geistlichkeit insonderheit verbotten. viä. zurb. ^ ^ ^ ' ^nron. äe 5reuä^b<.rZ. >n äe^e-

Ä s- co„°. Ä -z. ä- c-p. f-brnbe», V«n-M,,ch ab« was 1°!^ c»«!n^ m 1-°°-
c7>^^iinunaenbeut zu <5aa aucb obne Unter- 4- ^ 1^, f^c. 2. davon bemercket Wt

Wev auf alle Unterthanen / so viel das schwehre und un--
achührlicheSpielen betrifft/ exrenä.rtworden sind. Viä.
ew -Bairische Policen-Ordnung. §.X. und Chur-Bair. LA aber i^ ^ ^ löblicves ausae,
^?Ä^dMnä ^ ^ 2 6 I -m dtt Stadt "US. oaßentweder Lem Menscb die äl-kimittereytreü

?<KvlerI. Rechten derjenige/so was im Spielen verloh- in >Lngeland emhoclinochlgcs unv
.^!v>- ^-ssen Si-d / oder aucb / wann diese nickt wollen/ wetftsGc,ey gegeben seye/daß kein gemeiner Manx
Nordlingen!>rzrur.p. l. I ir.6. Weßwegenfechten derjenige / so was im Spmen verwy--

ffen Erb/oder auch/wann diese nicht wollen/ ^ ^ , . ^ ^... .

die Obrigkeit/ oder ein jeder unter dem Bolck/ das verlohr- ^hne ielnw»ll>gung des Ronlgs die Alchimisiere^
ren /oder dessen Erb/oder auch/wann diese nicht wollen/

.-4- §'1.5. eoci so gar daß diese Klag erst nach so.
wahren scyahrt wird. ct. I. f. L. äe zlezr. welche Förde- gekaussc/ und verbrennen lassen. G wie wäre
mna aber bey ehrlichen Leuten / wie nicht zu laugnen / den ^ ^ »ns Temswen auch ge-^ ^ - -r ^ ^ ^ ^ ^ ftdehe / rvlr rvolten,n rvemg Iatven vttl Tonnen

Golds erspart haben. Demnach/wann ja die ^Icki-
miz noch heutiges Tages sölee getrieben werden/so

>lcs « - -

Qcciir vermindert / arZ. I. f. §. 2. ff. 6e zlezr. I 6". ik. ^e
odleq. psrenr. Lc pzrron. quseli. I. 26. ff. äe Inzur. Lc I.
22s. cle V.8. Wann aber das Verlohrne noch nicht be-
Blrworden/kan derjenige / so dasselbige gewonnen / sol¬
ches nicht fordern / 6.1. f.L. äe zlezr. So kan auch kein
conrrzN, so des Splelenswegen aufgerichter/von Kräf¬
ten seyn. 6.1. f. ^ää. Chur-Bair. Land-Recht, p. i. nc. 27.
§. dieweil auch :c. wie dann derjenige / welcher einem Geld
zum Svielen gelehnet / und dasselbige selbst gewonnen hat/

möödte man solchesFürflen undHerzen vergönnen/
die einen grossen Beutel haben / und dargegen im
ganyen L.and allen andern Adel, und Unadel solches
verbieten. Biß hicher OlorinZ.
^ermä.§. Mit der Alchimie möchte die Lust

Bergwerk ;u bauen.
Elches emlehnete (>?cld nicht wieue: fordern kan. ^5^>jchwie derjenige/ welcher von einem Fürsten ein
iicb.p. l.äec.66. ^Liewol ^ ^dm^estyaffenhttt Bcrgwerckaekaufftodergepacht hat/ (allermassen
hat/Mnn dasGcw noch vothandln / und noch nicht ver- sc>thane Bergwerck u»d Ertz-Gruben denen Regalien an-
Mck. ^.l.k. c 6. r ZunÄ. §. f ). qu.bus ,l.en.I.o. hängigsind/v.2 s6. id.c,ueOQ^^ur.öu!i.c->roli^V.c>^.inn aber imland anders/ der nicht maleich selbst mit- ^ .Wann aber jeniand anders / der nicht zugleich selbst mit
qchielet/ein Geld zum Spielen dargeliehen/so kan er das-
' lbiqe insgemein wol wieder fordern/obgleich sein Schuld

er un Spielen dasselbige verlohren hätte / v. Lzrp^ov

^>c 8-) sich des Gewinns/so er eine reiche Ader antrifft/
zu erfreuen hat. viä. Wissend. vjH. aä n. z^. rk. z. öc
Lrunnem. .läl. 8. n.7. ff. äe L. L. V. Also muß er imGe-

v,' > ^ gentheil auch vergnüget seyn/wann er etwas weniges oder
p.z.I ?4- 27-^"^".p. I. aec. 66. num^s « 6. nichts ans demselben überkommt/ Massen er bißhero
es wäre c-ann / daß er dasselbige euier solchen Herson gelie- anders als die Hoffnung gekauffr / welche die Berg-
ben / welche noch nicht die völlige ^erwalrvng lyrer Gu- ernähret / und denenselben zu ihrer Arbeit unbeschreib-

Äm. rur. Oder daß er solchen Leuten Unterschteiff gebe /
gestaltsain solcheWirth alsdann die Ersetzung ihres Scha¬
dens nicht mehr begehren können / sondern vielmehr mit
wMührlicher Straff angesehen werden, ä. 1.5 L. äe zle-
zc. sää. Lsrp^ov.p.z, czu.! Z4. n.Z. A I..6. l<e5p. 96. n. 89.
öcieq.

Verlust Umsonst anwenden, pturz V. zpuä. ?err. tteig.
P. I- c^u. iz. V^esenb. Lons 6c)-Lc 198- ksucbbsr. 1. ^
2^> Le olä. I'b. pr. voc. Betgwetck/ Ü!c. A)ob. Li/enbart.
rr. äe!<e^ij merzlii foä. jure.

eunä. §. Zum dritten kostbahre und MuthM-
lige AechtöiÄhrungen.

Und dieses verhalt sich also meistentheils / vornem? ^Ch weiß nicht'/ sagt der WeltberühmteL^^vius
lich/ daß man das im Spiel verlohrne Geld wieder begeh- in /pr. ic>r. ^ ^.L.;. ä-f. y. n. i. ob nicht diejenige sehr
rrn könne/nach denen Aä^s-rl. Rechten. Heut zu Tag klug handeln / welche dem Zancken sofeind sind/daß sie
aber kan solches verlohrne und bereits bezahlte Geld nicht lieber ihr Recht vlsrientschieden lassen / als sich in einen
so leicht wieder gefordert werden / wo nicht 2) ein Betrug procek einlassen wollen / eingedeirck der unfehlbaren Be¬
rn Spielen vorgegangen/oder <s) derjenige/ so gespielt/ die schwernüssen / welche mau von denen Processen zugewarren
f. 'ye Verwaltung seiner Sachen nicht gehabt / oder >) ei- hat / und welche zu Mayland an dem Rath - Hause mit
ner den andern mir allem Fleiß zum Spielen gereitzet hat. folgenden Worten beschrieben sind: in conrroverliis c»u.
V t(zuckkzr.p.2.cjUX^.2f. Larpüov. p. z.czu. IZ4. n. 16. lamm capirzie^ inimicirize oriunmr» Ar zmillio cztpen»

Licrnevc'. äe 1^. zbro?^rir. ». äe zleat. n» 2. ie^. lärum > lsbor ariimi excrcervr , corpus ^uoriäie szri^z.
Ob ab?r das Kayserliche Recht dißfalls habe verändert tur, mulrz Lc jn-boneliz Lriminz inäe consec^uuntur.
werden können / davon kan gesehen werden Lsrpeov. c. l. Lonz Lc urilu opcrz pnü^vnunrur; Lc yui szepe creäunc
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vbtinere, src^uenter /üccumbunr, zc>5i obrincnc, compu-
rsris Izdoribus Lc cxpenlis nikii .icczuirunr, das ist: Aus
denen Processen entspringen tödliche Feindschaffcen/
man tomme um die Unkosten/ seyt sich in vteler-
ley Verdruß / martert seinen Ä.eib ab/ und men¬
get sich also in viel Laster. Die gute und nüyliche
VOercke werden hinvan gesetzt, und welche meinen
zu gewinnen/ müssen äffcers unteriigen/ und wann
sie auch gewinnen/wird ihnen / so sie ihre Arbeit
und Unkosten abziehen nichts überbleiben. Wor¬
aus demnach zu Messen / daß dieses ein abscheuliches
Klonltmm. und eine rechte Straffe GOttes seye/ welche
denen Reichen zu -?pl>c>ren/diezwar die Pest fliehen/und
durch Hunger reich/hingegen aber durch die ?rocels arm
und Bettler werden/»nassen solche Zancker denen LKvmi-
sten zu vergleichen/ welche mit aller Mühe und Arbeit den
I-piclem vkiloiopkicum so lang suchen/ biß ihnen alles dar¬
auf gegangen ist/daß also bey solcher Bewandnuß recht
gesager ist/ derjenige gewinne nur gar zu viel/der vom 1^0-
cels abstehet. Vicj. ?ecr. (?rcAvr. 'I'boloi-in. 47. 8vn-
UFM. jur. l^nivers. c. I. n. 12. Gestalten die Partheyen
nicht dencken dörffen/daßdasjenige was im^ov. i.czp.
uk. ins. enthalten/ Vaß nemlich die Geseye niemand
»n der Armuth leben> noch im Rummer sterben las5
stn ihnen gesagct seye/ sondern es haben sich dessen viel¬
mehr die ^llessorcz , ^ävocsten und ?wcurzwres zu ge-
trösten. Ob nun wol bey den Re6)ten und ?roccisen so
grosse Verdrießlichkeiten sich einfinden / so gibt es doch
nicht wenig/welche hlerinnen ihre Freud suchen/und ehe
sie etwas von ihrem Recht ablassen wolten/sich vielmehr
in einen kostbaren vrocels einzulassen entschliessen. Wel¬
chen doch dieses allezeit vor ihren Ohren schallen solte/ daß
es nicht wol anstehe/ um etwas geringes zu rechten, v.
!. 2s. /. 6.5. locac. Dergleichen verwegene Zancker dein-
nach vielmehr vom Gericht abzuweisen/ als in ihrer boß-
hafften Meynung zu stärcken sind / gleichwie solches etli¬
chen Handwerckernbegegnet/welche/wie Lar^ovius be¬
zeuget/6. p. 1. c. 1. ä. 9.N. 14. wegen eines Hahns vor Ge¬
richt viel Zeit und Geld verlobren/ Zeugen pmciucirten und
reproclucirten/ und über der Zeugen Aussagen äiihmilten/
biß endlich ein gantzer Wagen voll von ^en sich gehäuffet
hat.

Hiedurch aber wollen wir (welches ferne von uns seye/)
nicht alles Rechten und ?wcess>ren verworffen haben.
Gestaltsam selbiges eben soviel wäre/ als der Göttlichen
Ordnung widerstreben/ welche doch das Gericht verord¬
net Hat/vi6. Oevcr. 1. v. 9. Le 5eqq. Lxoci. i Z. v. 19. (?cn.
9. v. 6. Kam. i z. Damit die Betrangte und Unschuldige
nicht unterdrücketwürden/6ä. II dahero dann denen Chri¬
sten das Rechten so wenig als der Krieg verbotten ist/ V.
tt. 6rot. I.. I. clcIZ. Lc ? c. 2. Sondern wir verwerf-
ftn nur das unnöthige / verwegene / geringe und nichtige

De6 klugen und RechtS-verständigen HauS VatterS
Gezanck/ und verdammen diejenigen Gemüther / welche
zu dergleichen Sachen ihr höchstes belieben tragen; M
verwerssen auch dicjemgen^aurclen derer ^ävoczten/dM
welche sie unrechtmäßiger Weise entweder den ?lvcek ^
dem böchsten Schaden ihrer Partheyen aufziehen /
durch ihre List den Richter dahin vermögen/daß er iwn
die strittige Sach zuspreche/ welche doch mit allem Recht
unterweilen dem andern Theil zuzueignen wäre/ denen wr
demnach solches alles auf ihr Gewissen geben/ und sie viel,
mehr ihres Amts erinnern: welches sie erstlich ordentlich,
v.Orci.dam.s). I.rir. s2 2.) redlich und aufrichtig/sonder
einige List und Betrug.1.14> §-1 - L. juäic. z.) bes^
dentlich. V.I.6.§- I.^.äc poltul. öc Orä.Lzm.p. I.cit.xi.
§. nachdem- öcrir.2z .p. 52. Lc 64. 4.) mit Befleißiguiy
aller möglichen Kürtze. ä. 1.6. §. i. L. äe postul.

i. rir. 2Z.§. i- s-)fleißig.!- 14.l.L.äe juciic.^ !
Orc!. L->m. p. I.rjc.64. 6.) getreulich/und ohne dem Ge¬
gentheil etwas zu entdecken. Orä. Lsm. 6. rir. ^4. und end- !
lich 7.) beständiglichbis zu Ende des ? roce5«es/verrichten ^
und verwalten sollen/ widrigen Falls sie in die Straff dir
Gesetze fallen/davon in denen angeführten Stellen;'» sei ,
hen. Loncorä-Chur-BayrischeGerichts- Ordnung.!.-?. -

X. öcleq.AKcf.I^oric.l'ir.6.^. i.-^cjcj./,cob.Ijoum.7i.>
cle oKc. ^ävoc. vvrnemlich wann sie äe czuorz Imz
renLlienteN trZnlizireN/pcr l.sz. ff.cle p!>^.I.6.F.2
pottul. wiewol sie sich mir demselben rauone pzlmzm, oder
des Sieges wegen wol vergleichen können; allermassen
selbige nicht verbotten/ auch nicht so schändlich ist/ alswann
sie 6e quorz liris pscilciren. V. 1.1./. s. Li 12. ibique Lo- l
rofr. t?. äe excrsor6. co^nir. 1.6.§. przereres. 2. L. äc p».
liul. vicl. p. i.c. i.cicf.24.n.4. Ü!l^urerbzcb.visz.!
6e ?alm-rio ^ävoc. Inzwischen geben wir einem jeden
Haus-Vatter diesen Rath/ daß er/ so viel immer möglich, ^
sich gütlich zu vergleichen suche/ welches auch der R-chier t
selbst/ ehe er den Partheyen den Weg Rechtens eröffnet/ '
rcnriren solle/V. c. I. X. äe murms perir. Lzp. ulr. x,iie t

Iranss^.Orr. juäic- l->x.rit. l. §. besonders aber wol« i
len wir. :c. Wann aber sein Gegentheil/mit welchem er
zu thun/so hartnackicht wäre/daß er im geringsten nichts l
nachlassen wolte/ alsdann könte er im Namen GOnet I
sich zum process entschließen/und zu dem End einen w !
ständigen und auch dabey Christlichen ^ävoczten erwäh¬
len/ mithin dem Recht seinen Lauff lassen. :c. v. x.
conK. 1. äef. X. öc XI. I

^cl eunä.Daß wir auch derDürgschasstenund
Ausleihen?.

Von dem Ausleihen und denen Bürgschafften istj«
Genüg oben gehandelt worden« sä L-x. xvii.§. s. t.
L<7.

Ende des ersten BuM.
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